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Allgemeines Städtebaurecht

ERSTER TEIL

Bauleitplanung

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Aufgabe, Begriff und Grund-
sätze der Bauleitplanung

(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bau-
liche und sonstige Nutzung der Grundstücke
in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Ge-
setzbuchs vorzubereiten und zu leiten.

(2) Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan
(vorbereitender Bauleitplan) und der Bebau-
ungsplan (verbindlicher Bauleitplan).

(3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne auf-
zustellen, sobald und soweit es für die städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung erforder-
lich ist; die Aufstellung kann insbesondere bei
der Ausweisung von Flächen für den Woh-
nungsbau in Betracht kommen. Auf die Auf-
stellung von Bauleitplänen und städtebauli-
chen Satzungen besteht kein Anspruch; ein
Anspruch kann auch nicht durch Vertrag be-
gründet werden.

(4) Die Bauleitpläne sind den Zielen der
Raumordnung anzupassen.

(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige
städtebauliche Entwicklung, die die sozialen,
wirtschaftlichen und umweltschützenden An-
forderungen auch in Verantwortung gegenüber
künftigen Generationen miteinander in Einklang
bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit
dienende sozialgerechte Bodennutzung unter
Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der
Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu
beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu
schützen und zu entwickeln sowie den Klima-
schutz und die Klimaanpassung, insbesondere
auch in der Stadtentwicklung, zu fördern und
zur Erfüllung der Klimaschutzziele des Bundes-
Klimaschutzgesetzes die Wärme- und Energie-
versorgung von Gebäuden treibhausgasneu-
tral zu gestalten sowie die städtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild bau-

ERSTES KAPITEL kulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu
soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig
durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfol-
gen.

(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind
insbesondere zu berücksichtigen:

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Si-
cherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,

2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, ins-
besondere auch von Familien mit mehreren
Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial
stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentums-
bildung weiter Kreise der Bevölkerung und
die Anforderungen kostensparenden Bau-
ens sowie die Bevölkerungsentwicklung,

3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der
Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse
der Familien, der jungen, alten und behin-
derten Menschen, unterschiedliche Aus-
wirkungen auf Frauen und Männer sowie
die Belange des Bildungswesens und von
Sport, Freizeit und Erholung,

4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung,
Anpassung und der Umbau vorhandener
Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwick-
lung zentraler Versorgungsbereiche,

5. die Belange der Baukultur, des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege, die erhal-
tenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze
von geschichtlicher, künstlerischer oder
städtebaulicher Bedeutung und die Gestal-
tung des Orts- und Landschaftsbildes,

6. die von den Kirchen und Religionsgesell-
schaften des öffentlichen Rechts festge-
stellten Erfordernisse für Gottesdienst und
Seelsorge,

7. die Belange des Umweltschutzes, einsch-
ließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen,
Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen so-
wie die Landschaft und die biologische
Vielfalt,

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck
der Natura 2000-Gebiete im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes,

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den
Menschen und seine Gesundheit sowie
die Bevölkerung insgesamt,
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d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kul-
turgüter und sonstige Sachgüter,

e) die Vermeidung von Emissionen sowie
der sachgerechte Umgang mit Abfällen
und Abwässern,
f) die Nutzung erneuerbarer Energien,

insbesondere auch im Zusammenhang
mit der Wärmeversorgung von Gebäu-
den, sowie die sparsame und effiziente
Nutzung von Energie,

g) die Darstellungen von Landschaftsplä-
nen und sonstigen Plänen, insbeson-
dere des Wasser-, des Abfall- und des
Immissionsschutzrechts, sowie die Dar-
stellungen in Wärmeplänen und die Ent-
scheidungen über die Ausweisung als
Gebiet zum Neu- oder Ausbau von
Wärmenetzen oder als Wasserstoff-
netzausbaugebiet gemäß § 26 des
Wärmeplanungsgesetzes vom 20. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394),

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luft-
qualität in Gebieten, in denen die durch
Rechtsverordnung zur Erfüllung von
Rechtsakten der Europäischen Union
festgelegten Immissionsgrenzwerte
nicht überschritten werden,

i) die Wechselwirkungen zwischen den
einzelnen Belangen des Umwelt-
schutzes nach den Buchstaben a bis d,

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die
Auswirkungen, die aufgrund der Anfäl-
ligkeit der nach dem Bebauungsplan
zulässigen Vorhaben für schwere Un-
fälle oder Katastrophen zu erwarten
sind, auf die Belange nach den Buch-
staben a bis d und i,

18. die Belange
a) der Wirtschaft, auch ihrer mittelständi-

schen Struktur im Interesse einer ver-
brauchernahen Versorgung der Bevöl-
kerung,

b) der Land- und Forstwirtschaft,
c) der Erhaltung, Sicherung und Schaf-

fung von Arbeitsplätzen,
d) des Post- und Telekommunikationswe-

sens, insbesondere des Mobilfunkaus-
baus,

e) der Versorgung, insbesondere mit En-
ergie und Wasser, einschließlich der
Versorgungssicherheit,

f) der Sicherung von Rohstoffvorkommen,
19. die Belange des Personen- und Güterver-

kehrs und der Mobilität der Bevölkerung,

auch im Hinblick auf die Entwicklungen
beim Betrieb von Kraftfahrzeugen, etwa
der Elektromobilität, einschließlich des öf-
fentlichen Personennahverkehrs und des
nicht motorisierten Verkehrs, unter beson-
derer Berücksichtigung einer auf Vermei-
dung und Verringerung von Verkehr aus-
gerichteten städtebaulichen Entwicklung,

10. die Belange der Verteidigung und des Zi-
vilschutzes sowie der zivilen Anschlus-
snutzung von Militärliegenschaften,

11. die Ergebnisse eines von der Gemeinde be-
schlossenen städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes oder einer von ihr beschlossenen
sonstigen städtebaulichen Planung,

12. die Belange des Küsten- oder Hochwas-
serschutzes und der Hochwasservor-
sorge, insbesondere die Vermeidung und
Verringerung von Hochwasserschäden,

13. die Belange von Flüchtlingen oder Asylbe-
gehrenden und ihrer Unterbringung,

14. die ausreichende Versorgung mit Grün-
und Freiflächen.

(7) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die
öffentlichen und privaten Belange gegeneinan-
der und untereinander gerecht abzuwägen.

(8) Die Vorschriften dieses Gesetzbuchs über
die Aufstellung von Bauleitplänen gelten auch
für ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung.

§ 1a Ergänzende Vorschriften
zum Umweltschutz

(1) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind
die nachfolgenden Vorschriften zum Umwelt-
schutz anzuwenden.

(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und
schonend umgegangen werden; dabei sind zur
Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde
insbesondere durch Wiedernutzbarmachung
von Flächen, Nachverdichtung und andere
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen
sowie Bodenversiegelungen auf das notwen-
dige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als
Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen
sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt
werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1
und 2 sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7
zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit der Um-
wandlung landwirtschaftlich oder als Wald ge-
nutzter Flächen soll begründet werden; dabei
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sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der
Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu
denen insbesondere Brachflächen, Gebäude-
leerstand, Baulücken und andere Nachverdich-
tungsmöglichkeiten zählen können.

(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraus-
sichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in sei-
nen in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a
bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung
nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in
der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berück-
sichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeig-
nete Darstellungen und Festsetzungen nach
den §§ 5 und 9 als Flächen oder Maßnahmen
zum Ausgleich. Soweit dies mit einer nachhal-
tigen städtebaulichen Entwicklung und den
Zielen der Raumordnung sowie des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege vereinbar
ist, können die Darstellungen und Festsetzun-
gen auch an anderer Stelle als am Ort des Ein-
griffs erfolgen. Anstelle von Darstellungen und
Festsetzungen können auch vertragliche Ver-
einbarungen nach § 11 oder sonstige geeig-
nete Maßnahmen zum Ausgleich auf von der
Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen
werden. § 15 Absatz 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes gilt entsprechend. Ein Aus-
gleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe
bereits vor der planerischen Entscheidung er-
folgt sind oder zulässig waren.

(4) Soweit ein Gebiet im Sinne des § 1 Absatz 6
Nummer 7 Buchstabe b in seinen für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck maßgeb-
lichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt
werden kann, sind die Vorschriften des Bunde-
snaturschutzgesetzes über die Zulässigkeit
und Durchführung von derartigen Eingriffen
einschließlich der Einholung der Stellungnahme
der Europäischen Kommission anzuwenden.

(5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll
sowohl durch Maßnahmen, die dem Klima-
wandel entgegenwirken, als auch durch sol-
che, die der Anpassung an den Klimawandel
dienen, Rechnung getragen werden. Der
Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung
nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen.

§ 2 Aufstellung der Bauleitpläne
(1) Die Bauleitpläne sind von der Gemeinde
in eigener Verantwortung aufzustellen. Der
Beschluss, einen Bauleitplan aufzustellen, ist
ortsüblich bekannt zu machen.

(2) Die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden
sind aufeinander abzustimmen. Dabei können
sich Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele
der Raumordnung zugewiesenen Funktionen
sowie auf Auswirkungen auf ihre zentralen
Versorgungsbereiche berufen.

(3) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind
die Belange, die für die Abwägung von Bedeu-
tung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln
und zu bewerten.

(4) Für die Belange des Umweltschutzes nach
§ 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a wird eine
Umweltprüfung durchgeführt, in der die vor-
aussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen ermittelt werden und in einem Umweltbe-
richt beschrieben und bewertet werden; die
Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwen-
den. Die Gemeinde legt dazu für jeden Bauleit-
plan fest, in welchem Umfang und Detaillie-
rungsgrad die Ermittlung der Belange für die
Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung
bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem
Wissensstand und allgemein anerkannten
Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillie-
rungsgrad des Bauleitplans angemessener-
weise verlangt werden kann. Das Ergebnis der
Umweltprüfung ist in der Abwägung zu
berücksichtigen. Wird eine Umweltprüfung für
das Plangebiet oder für Teile davon in einem
Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder Be-
bauungsplanverfahren durchgeführt, soll die
Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend
oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplan-
verfahren auf zusätzliche oder andere erhebli-
che Umweltauswirkungen beschränkt werden.
Liegen Landschaftspläne oder sonstige Pläne
nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe g vor,
sind deren Bestandsaufnahmen und Bewer-
tungen in der Umweltprüfung heranzuziehen.

§ 2a Begründung zum Bauleit-
planentwurf, Umweltbericht

Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren
dem Entwurf des Bauleitplans eine Begrün-
dung beizufügen. In ihr sind entsprechend
dem Stand des Verfahrens

1. die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswir-
kungen des Bauleitplans und

2. in dem Umweltbericht nach der Anlage 1
zu diesem Gesetzbuch die auf Grund der
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 ermittelten
und bewerteten Belange des Umweltschutzes

darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen
gesonderten Teil der Begründung.
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§ 3 Beteiligung der Öffentlichkeit
(1) Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planung, sich wesentlich unterscheidende
Lösungen, die für die Neugestaltung oder Ent-
wicklung eines Gebiets in Betracht kommen,
und die voraussichtlichen Auswirkungen der
Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung zu ge-
ben. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil
der Öffentlichkeit im Sinne des Satzes 1. Von
der Unterrichtung und Erörterung kann abge-
sehen werden, wenn
1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufge-

hoben wird und sich dies auf das Plange-
biet und die Nachbargebiete nicht oder nur
unwesentlich auswirkt oder

2. die Unterrichtung und Erörterung bereits
zuvor auf anderer Grundlage erfolgt sind.

An die Unterrichtung und Erörterung schließt
sich das Verfahren nach Absatz 2 auch an,
wenn die Erörterung zu einer Änderung der
Planung führt.

(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der
Begründung und den nach Einschätzung der
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen für die
Dauer eines Monats, mindestens jedoch für
die Dauer von 30 Tagen, oder bei Vorliegen ei-
nes wichtigen Grundes für die Dauer einer an-
gemessenen längeren Frist im Internet zu ver-
öffentlichen. Zusätzlich zur Veröffentlichung im
Internet nach Satz 1 sind eine oder mehrere
andere leicht zu erreichende Zugangsmöglich-
keiten, etwa durch öffentlich zugängliche Le-
segeräte oder durch eine öffentliche Ausle-
gung der in Satz 1 genannten Unterlagen, zur
Verfügung zu stellen. Die nach § 4 Absatz 2
Beteiligten sollen von der Veröffentlichung im
Internet auf elektronischem Weg benachrich-
tigt werden. Die Internetseite oder Interneta-
dresse, unter der die in Satz 1 genannten Un-
terlagen eingesehen werden können, die
Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie Anga-
ben dazu, welche Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar sind, sind vor Beginn
der Veröffentlichungsfrist ortsüblich bekannt
zu machen; in der Bekanntmachung ist darauf
hinzuweisen,

1. dass Stellungnahmen während der Dauer
der Veröffentlichungsfrist abgegeben wer-
den können,

2. dass Stellungnahmen elektronisch übermit-
telt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf

anderem Weg abgegeben werden können,

3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellun-
gnahmen bei der Beschlussfassung über
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben
können und

4. welche anderen leicht zu erreichenden Zu-
gangsmöglichkeiten nach Satz 2 bestehen.

Der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätzlich
in das Internet einzustellen; die nach Satz 1 zu
veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt
der Bekanntmachung sind über ein zentrales
Internetportal des Landes zugänglich zu ma-
chen. Die fristgemäß abgegebenen Stellun-
gnahmen sind zu prüfen; das Ergebnis ist mit-
zuteilen. Haben mehr als 50 Personen Stellun-
gnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt
abgegeben, kann die Mitteilung dadurch er-
setzt werden, dass diesen Personen die Ein-
sicht in das Ergebnis ermöglicht wird; die
Stelle, bei der das Ergebnis der Prüfung
während der Dienststunden eingesehen wer-
den kann, ist ortsüblich und über das Internet
bekannt zu machen. Bei der Vorlage der Bau-
leitpläne nach § 6 oder § 10 Absatz 2 sind die
nicht berücksichtigten Stellungnahmen mit ei-
ner Stellungnahme der Gemeinde beizufügen.

(3) Bei Flächennutzungsplänen ist ergänzend
zu dem Hinweis nach Absatz 2 Satz 4 zweiter
Halbsatz darauf hinzuweisen, dass eine Verei-
nigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz
2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß
§ 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffent-
lichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend
gemacht hat, aber hätte geltend machen kön-
nen.

§ 4 Beteiligung der Behörden
(1) Die Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange, deren Aufgabenbereich durch
die Planung berührt werden kann, sind ent-
sprechend § 3 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 zu
unterrichten und zur Äußerung auch im Hin-
blick auf den erforderlichen Umfang und Detail-
lierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Ab-
satz 4 aufzufordern. Hieran schließt sich das
Verfahren nach Absatz 2 auch an, wenn die
Äußerung zu einer Änderung der Planung führt.

(2) Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange, deren Aufgabenbereich durch die
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Planung berührt werden kann, zum Planent-
wurf und zur Begründung ein. Die Bereitstel-
lung der Unterlagen sowie die Mitteilung hierü-
ber sollen elektronisch erfolgen. Die Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange ha-
ben ihre Stellungnahmen innerhalb eines Mo-
nats abzugeben, wobei jedoch die Frist zur Ab-
gabe von Stellungnahmen 30 Tage nicht unter-
schreiten darf; die Gemeinde soll diese Frist bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes angemes-
sen verlängern. Die Stellungnahmen sollen
elektronisch übermittelt werden. In den Stellun-
gnahmen sollen sich die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange auf ihren Auf-
gabenbereich beschränken; sie haben auch
Aufschluss über von ihnen beabsichtigte oder
bereits eingeleitete Planungen und sonstige
Maßnahmen sowie deren zeitliche Abwicklung
zu geben, die für die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung des Gebiets bedeutsam
sein können. Verfügen sie über Informationen,
die für die Ermittlung und Bewertung des Ab-
wägungsmaterials zweckdienlich sind, haben
sie diese Informationen der Gemeinde zur Ver-
fügung zu stellen.

(3) Nach Abschluss des Verfahrens zur Auf-
stellung des Bauleitplans unterrichten die
Behörden die Gemeinde, sofern nach den
ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durch-
führung des Bauleitplans erhebliche, insbe-
sondere unvorhergesehene nachteilige Aus-
wirkungen auf die Umwelt hat.

§ 4a Gemeinsame Vorschriften
zur Beteiligung

(1) Die Vorschriften über die Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung dienen insbesondere
der vollständigen Ermittlung und zutreffenden
Bewertung der von der Planung berührten Be-
lange und der Information der Öffentlichkeit.

(2) Die Unterrichtung nach § 3 Abs. 1 kann
gleichzeitig mit der Unterrichtung nach § 4
Abs. 1, die Veröffentlichung im Internet nach
§ 3 Abs. 2 kann gleichzeitig mit der Einholung
der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 durchge-
führt werden.

(3) Wird der Entwurf des Bauleitplans nach
dem Verfahren nach § 3 Absatz 2 oder § 4 Ab-
satz 2 geändert oder ergänzt, ist er erneut
nach § 3 Absatz 2 im Internet zu veröffentli-
chen und sind die Stellungnahmen erneut ein-
zuholen, es sei denn, die Änderung oder Er-
gänzung führt offensichtlich nicht zu einer erst-
maligen oder stärkeren Berührung von Belan-

gen. Ist der Entwurf des Bauleitplans erneut zu
veröffentlichen, ist in Bezug auf die Änderung
oder Ergänzung und ihre möglichen Auswir-
kungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben; hierauf ist in der erneuten Bekanntma-
chung nach § 3 Absatz 2 Satz 4 hinzuweisen.
Die Dauer der Veröffentlichungsfrist im Internet
und der Frist zur Stellungnahme soll angemes-
sen verkürzt werden. Werden durch die Ände-
rung oder Ergänzung des Entwurfs des Bau-
leitplans die Grundzüge der Planung nicht
berührt, soll die Einholung der Stellungnahmen
auf die von der Änderung oder Ergänzung be-
troffene Öffentlichkeit sowie die berührten
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange beschränkt werden, es sei denn,
diese Beschränkung führt nach Einschätzung
der Gemeinde zu einer längeren Verfahrens-
dauer.

(4) Bei Bauleitplänen, die erhebliche Auswir-
kungen auf Nachbarstaaten haben können,
sind die Gemeinden und Behörden des Nach-
barstaates nach den Grundsätzen der Gegen-
seitigkeit und Gleichwertigkeit zu unterrichten.
Abweichend von Satz 1 ist bei Bauleitplänen,
die erhebliche Umweltauswirkungen auf einen
anderen Staat haben können, dieser nach den
Vorschriften des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung zu beteiligen; für die
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behör-
den des anderen Staates, einschließlich der
Rechtsfolgen nicht rechtzeitig abgegebener
Stellungnahmen, sind abweichend von den
Vorschriften des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung die Vorschriften dieses
Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Ist
bei Bauleitplänen eine grenzüberschreitende
Beteiligung nach Satz 2 erforderlich, ist hierauf
bei der Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2
Satz 4 hinzuweisen.

(5) Stellungnahmen, die im Verfahren der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht
rechtzeitig abgegeben worden sind, können
bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Be-
deutung ist. Satz 1 gilt für in der Öffentlich-
keitsbeteiligung abgegebene Stellungnahmen
nur, wenn darauf in der Bekanntmachung
nach § 3 Absatz 2 Satz 4 zur Öffentlichkeits-
beteiligung hingewiesen worden ist.

(6) Die Digitalisierung des Bauleitplanverfah-
rens richtet sich im Übrigen nach den Be-
schlüssen des IT-Planungsrats zur Festset-
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zung von IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicher-
heitsstandards sowie den Vorgaben des On-
line-Zugangsgesetzes, soweit die Beschlüsse
und die Vorgaben für die Gemeinden verbind-
lich sind.

§ 4b Einschaltung eines Dritten
Die Gemeinde kann insbesondere zur Be-
schleunigung des Bauleitplanverfahrens die
Vorbereitung und Durchführung von Verfah-
rensschritten nach den §§ 2a bis 4a einem
Dritten übertragen. Sie kann einem Dritten
auch die Durchführung einer Mediation oder
eines anderen Verfahrens der außergericht-
lichen Konfliktbeilegung übertragen.

§ 4c Überwachung
Die Gemeinden überwachen die erheblichen
Umweltauswirkungen, die auf Grund der
Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um
insbesondere unvorhergesehene nachteilige
Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in
der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur
Abhilfe zu ergreifen; Gegenstand der Über-
wachung ist auch die Durchführung von
Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1a
Absatz 3 Satz 2 und von Maßnahmen nach
§ 1a Absatz 3 Satz 4. Sie nutzen dabei die
im Umweltbericht nach Nummer 3 Buch-
stabe b der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch
angegebenen Überwachungsmaßnahmen
und die Informationen der Behörden nach § 4
Absatz 3.

Zweiter Abschnitt

Vorbereitender Bauleitplan
(Flächennutzungsplan)

§ 5 Inhalt des
Flächennutzungsplans

(1) Im Flächennutzungsplan ist für das ganze
Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtig-
ten städtebaulichen Entwicklung ergebende
Art der Bodennutzung nach den voraussehba-
ren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grund-
zügen darzustellen. Aus dem Flächennut-
zungsplan können Flächen und sonstige Dar-
stellungen ausgenommen werden, wenn da-
durch die nach Satz 1 darzustellenden Grund-
züge nicht berührt werden und die Gemeinde
beabsichtigt, die Darstellung zu einem späte-
ren Zeitpunkt vorzunehmen; in der Begrün-

dung sind die Gründe hierfür darzulegen.

(2) Im Flächennutzungsplan können insbeson-
dere dargestellt werden:

1. die für die Bebauung vorgesehenen Flächen
nach der allgemeinen Art ihrer baulichen
Nutzung (Bauflächen), nach der besonde-
ren Art ihrer baulichen Nutzung (Bauge-
biete) sowie nach dem allgemeinen Maß
der baulichen Nutzung; Bauflächen, für die
eine zentrale Abwasserbeseitigung nicht
vorgesehen ist, sind zu kennzeichnen;

2. die Ausstattung des Gemeindegebiets

a) mit Anlagen und Einrichtungen zur Ver-
sorgung mit Gütern und Dienstleistungen
des öffentlichen und privaten Bereichs,
insbesondere mit der Allgemeinheit dien-
enden baulichen Anlagen und Einrichtun-
gen des Gemeinbedarfs, wie mit Schulen
und Kirchen sowie mit sonstigen kirch-
lichen, sozialen, gesundheitlichen und
kulturellen Zwecken dienenden Gebäu-
den und Einrichtungen, sowie mit
Flächen für Sport- und Spielanlagen,

b) mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen
Maßnahmen, die dem Klimawandel ent-
gegenwirken, insbesondere zur dezentra-
len und zentralen Erzeugung, Verteilung,
Nutzung oder Speicherung von Strom,
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren En-
ergien oder Kraft-Wärme-Kopplung,

c) mit Anlagen, Einrichtungen und sonsti-
gen Maßnahmen, die der Anpassung an
den Klimawandel dienen,

d) mit zentralen Versorgungsbereichen;

3. die Flächen für den überörtlichen Verkehr
und für die örtlichen Hauptverkehrszüge;

4. die Flächen für Versorgungsanlagen, für die
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung,
für Ablagerungen sowie für Hauptversor-
gungs- und Hauptabwasserleitungen;

5. die Grünflächen, wie Parkanlagen, Naturer-
fahrungsräume, Dauerkleingärten, Sport-,
Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe;

5a. die Flächen zur Gewährleistung eines na-
türlichen Klimaschutzes;

6. die Flächen für Nutzungsbeschränkungen
oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes;

7. die Wasserflächen, Häfen und die für die
Wasserwirtschaft vorgesehenen Flächen
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sowie die Flächen, die im Interesse des
Hochwasserschutzes und der Regelung
des Wasserabflusses freizuhalten sind;

8. die Flächen für Aufschüttungen, Abgra-
bungen oder für die Gewinnung von Stei-
nen, Erden und anderen Bodenschätzen;

9. a) die Flächen für die Landwirtschaft und

b) Wald;

10. die Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft.

(2a) Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a
Abs. 3 im Geltungsbereich des Flächennut-
zungsplans können den Flächen, auf denen
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten
sind, ganz oder teilweise zugeordnet werden.

(2b) Für die Zwecke des § 35 Absatz 3 Satz 3
oder des § 249 Absatz 2 können sachliche Teil-
flächennutzungspläne aufgestellt werden; sie
können auch für Teile des Gemeindegebiets
aufgestellt werden.

(3) Im Flächennutzungsplan sollen gekenn-
zeichnet werden:
1. Flächen, bei deren Bebauung besondere

bauliche Vorkehrungen gegen äußere Ein-
wirkungen oder bei denen besondere bauli-
che Sicherungsmaßnahmen gegen Natur-
gewalten erforderlich sind;

2. Flächen, unter denen der Bergbau umgeht
oder die für den Abbau von Mineralien be-
stimmt sind;

3. für bauliche Nutzungen vorgesehene Flä-
chen, deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind.

(4) Planungen und sonstige Nutzungsregelun-
gen, die nach anderen gesetzlichen Vorschrif-
ten festgesetzt sind, sowie nach Landesrecht
denkmalgeschützte Mehrheiten von baulichen
Anlagen sollen nachrichtlich übernommen
werden. Sind derartige Festsetzungen in Aus-
sicht genommen, sollen sie im Flächennut-
zungsplan vermerkt werden.

(4a) Festgesetzte Überschwemmungsgebiete
im Sinne des § 76 Absatz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes, Risikogebiete außerhalb von
Überschwemmungsgebieten im Sinne des
§ 78b Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes
sowie Hochwasserentstehungsgebiete im
Sinne des § 78d Absatz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes sollen nachrichtlich übernom-
men werden. Noch nicht festgesetzte Über-

schwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Ab-
satz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie
als Risikogebiete im Sinne des § 73 Absatz 1
Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes be-
stimmte Gebiete sollen im Flächennutzungs-
plan vermerkt werden.

(5) Dem Flächennutzungsplan ist eine Begrün-
dung mit den Angaben nach § 2a beizufügen.

§ 6 Genehmigung des
Flächennutzungsplans

(1) Der Flächennutzungsplan bedarf der Ge-
nehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden,
wenn der Flächennutzungsplan nicht ord-
nungsgemäß zustande gekommen ist oder
diesem Gesetzbuch, den auf Grund dieses
Gesetzbuchs erlassenen oder sonstigen
Rechtsvorschriften widerspricht.

(3) Können Versagungsgründe nicht ausge-
räumt werden, kann die höhere Verwaltungs-
behörde räumliche oder sachliche Teile des
Flächennutzungsplans von der Genehmigung
ausnehmen.

(4) Über die Genehmigung ist binnen eines
Monats zu entscheiden; die höhere Verwal-
tungsbehörde kann räumliche und sachliche
Teile des Flächennutzungsplans vorweg ge-
nehmigen. Aus wichtigen Gründen kann die
Frist auf Antrag der Genehmigungsbehörde
von der zuständigen übergeordneten Behörde
verlängert werden, in der Regel jedoch nur bis
zu drei Monaten. Die Gemeinde ist von der
Fristverlängerung in Kenntnis zu setzen. Die
Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht in-
nerhalb der Frist unter Angabe von Gründen
abgelehnt wird.

(5) Die Erteilung der Genehmigung ist ortsüb-
lich bekannt zu machen. Mit der Bekanntma-
chung wird der Flächennutzungsplan wirksam.
Jedermann kann den Flächennutzungsplan,
die Begründung und die zusammenfassende
Erklärung nach § 6a Absatz 1 einsehen und
über deren Inhalt Auskunft verlangen.

(6) Mit dem Beschluss über eine Änderung
oder Ergänzung des Flächennutzungsplans
kann die Gemeinde auch bestimmen, dass
der Flächennutzungsplan in der Fassung, die
er durch die Änderung oder Ergänzung erfah-
ren hat, neu bekannt zu machen ist.
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§ 6a Zusammenfassende
Erklärung zum Flächen-
nutzungsplan;
Einstellen in das Internet

(1) Dem wirksamen Flächennutzungsplan ist
eine zusammenfassende Erklärung beizufügen
über die Art und Weise, wie die Umweltbe-
lange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung in dem Flächennut-
zungsplan berücksichtigt wurden, und über
die Gründe, aus denen der Plan nach Abwä-
gung mit den geprüften, in Betracht kommen-
den anderweitigen Planungsmöglichkeiten ge-
wählt wurde.

(2) Der wirksame Flächennutzungsplan mit der
Begründung und der zusammenfassenden Er-
klärung soll ergänzend auch in das Internet
eingestellt und über ein zentrales Internetportal
des Landes zugänglich gemacht werden.

§ 7 Anpassung an den
Flächennutzungsplan

Öffentliche Planungsträger, die nach § 4 oder
§ 13 beteiligt worden sind, haben ihre Planun-
gen dem Flächennutzungsplan insoweit anzu-
passen, als sie diesem Plan nicht widerspro-
chen haben. Der Widerspruch ist bis zum Be-
schluss der Gemeinde einzulegen. Macht eine
Veränderung der Sachlage eine abweichende
Planung erforderlich, haben sie sich unver-
züglich mit der Gemeinde ins Benehmen zu
setzen. Kann ein Einvernehmen zwischen der
Gemeinde und dem öffentlichen Planungsträ-
ger nicht erreicht werden, kann der öffentliche
Planungsträger nachträglich widersprechen.
Der Widerspruch ist nur zulässig, wenn die für
die abweichende Planung geltend gemachten
Belange die sich aus dem Flächennutzungs-
plan ergebenden städtebaulichen Belange
nicht nur unwesentlich überwiegen. Im Falle
einer abweichenden Planung ist § 37 Absatz
3 auf die durch die Änderung oder Ergänzung
des Flächennutzungsplans oder eines Bebau-
ungsplans, der aus dem Flächennutzungsplan
entwickelt worden ist und geändert, ergänzt
oder aufgehoben werden musste, entstehen-
den Aufwendungen und Kosten entspre-
chend anzuwenden; § 38 Satz 3 bleibt un-
berührt.

Dritter Abschnitt

Verbindlicher Bauleitplan
(Bebauungsplan)

§ 8 Zweck des Bebauungsplans
(1) Der Bebauungsplan enthält die rechtsver-
bindlichen Festsetzungen für die städtebauli-
che Ordnung. Er bildet die Grundlage für wei-
tere, zum Vollzug dieses Gesetzbuchs erfor-
derliche Maßnahmen.

(2) Bebauungspläne sind aus dem Flächennut-
zungsplan zu entwickeln. Ein Flächennut-
zungsplan ist nicht erforderlich, wenn der Be-
bauungsplan ausreicht, um die städtebauliche
Entwicklung zu ordnen.

(3) Mit der Aufstellung, Änderung, Ergänzung
oder Aufhebung eines Bebauungsplans kann
gleichzeitig auch der Flächennutzungsplan
aufgestellt, geändert oder ergänzt werden
(Parallelverfahren). Der Bebauungsplan kann
vor dem Flächennutzungsplan bekannt ge-
macht werden, wenn nach dem Stand der
Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der
Bebauungsplan aus den künftigen Darstellun-
gen des Flächennutzungsplans entwickelt
sein wird.

(4) Ein Bebauungsplan kann aufgestellt, geän-
dert, ergänzt oder aufgehoben werden, bevor
der Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn
dringende Gründe es erfordern und wenn der
Bebauungsplan der beabsichtigten städtebau-
lichen Entwicklung des Gemeindegebiets nicht
entgegenstehen wird (vorzeitiger Bebauungs-
plan). Gilt bei Gebiets- oder Bestandsänderun-
gen von Gemeinden oder anderen Verände-
rungen der Zuständigkeit für die Aufstellung
von Flächennutzungsplänen ein Flächennut-
zungsplan fort, kann ein vorzeitiger Bebau-
ungsplan auch aufgestellt werden, bevor der
Flächennutzungsplan ergänzt oder geändert
ist.

§ 9 Inhalt des Bebauungsplans
(1) Im Bebauungsplan können aus städtebauli-
chen Gründen festgesetzt werden:

1. die Art und das Maß der baulichen Nut-
zung;

2. die Bauweise, die überbaubaren und die
nicht überbaubaren Grundstücksflächen
sowie die Stellung der baulichen Anlagen;
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2a. vom Bauordnungsrecht abweichende

Maße der Tiefe der Abstandsflächen;
3. für die Größe, Breite und Tiefe der Bau-

grundstücke Mindestmaße und aus Grün-
den des sparsamen und schonenden Um-
gangs mit Grund und Boden für Wohn-
baugrundstücke auch Höchstmaße;

4. die Flächen für Nebenanlagen, die auf Grund
anderer Vorschriften für die Nutzung von
Grundstücken erforderlich sind, wie Spiel-,
Freizeit- und Erholungsflächen sowie die
Flächen für Stellplätze und Garagen mit
ihren Einfahrten;

5. die Flächen für den Gemeinbedarf sowie
für Sport- und Spielanlagen;

6. die höchstzulässige Zahl der Wohnungen
in Wohngebäuden;

7. die Flächen, auf denen ganz oder teilweise
nur Wohngebäude, die mit Mitteln der so-
zialen Wohnraumförderung gefördert wer-
den könnten, errichtet werden dürfen;

8. einzelne Flächen, auf denen ganz oder
teilweise nur Wohngebäude errichtet wer-
den dürfen, die für Personengruppen mit
besonderem Wohnbedarf bestimmt sind;

9. der besondere Nutzungszweck von
Flächen;

10. die Flächen, die von der Bebauung freizu-
halten sind, und ihre Nutzung;

11. die Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung, wie Fuß-
gängerbereiche, Flächen für das Parken
von Fahrzeugen, Flächen für Ladeinfra-
struktur elektrisch betriebener Fahrzeuge,
Flächen für das Abstellen von Fahrrädern
sowie den Anschluss anderer Flächen an
die Verkehrsflächen; die Flächen können
auch als öffentliche oder private Flächen
festgesetzt werden;

12. die Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung, wie Fuß-
gängerbereiche, Flächen für das Parken
von Fahrzeugen, Flächen für Ladeinfra-
struktur elektrisch betriebener Fahrzeuge,
Flächen für das Abstellen von Fahrrädern
sowie den Anschluss anderer Flächen an
die Verkehrsflächen; die Flächen können
auch als öffentliche oder private Flächen
festgesetzt werden;

13. die Führung von oberirdischen oder unterir-
dischen Versorgungsanlagen und -leitungen;

14. die Flächen für die Abfall- und Abwasser-
beseitigung, einschließlich der Rückhal-
tung und Versickerung von Niederschlags-
wasser, sowie für Ablagerungen;

15. die öffentlichen und privaten Grünflächen,
wie Parkanlagen, Naturerfahrungsräume,
Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und
Badeplätze, Friedhöfe;

15a. die Flächen zur Gewährleistung eines
natürlichen Klimaschutzes;

16. a) die Wasserflächen und die Flächen für
die Wasserwirtschaft,

b) die Flächen für Hochwasserschutzanla-
gen, für die Regelung des Wasserabflus-
ses, einschließlich des Niederschlags-
wassers aus Starkregenereignissen,

c) Gebiete, in denen bei der Errichtung
baulicher Anlagen bestimmte bauliche
oder technische Maßnahmen getroffen
werden müssen, die der Vermeidung
oder Verringerung von Hochwasser-
schäden einschließlich Schäden durch
Starkregen dienen, sowie die Art dieser
Maßnahmen,

d) die Flächen, die auf einem Baugrund-
stück für die natürliche Versickerung
von Wasser aus Niederschlägen freige-
halten werden müssen, um insbeson-
dere Hochwasserschäden, einschließ-
lich Schäden durch Starkregen, vorzu-
beugen;

17. die Flächen für Aufschüttungen, Abgra-
bungen oder für die Gewinnung von Stei-
nen, Erden und anderen Bodenschätzen;

18. a) die Flächen für die Landwirtschaft und
b) Wald;

19. die Flächen für die Errichtung von Anlagen
für die Kleintierhaltung wie Ausstellungs-
und Zuchtanlagen, Zwinger, Koppeln und
dergleichen;

20. die Flächen oder Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft;

21. die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu-
gunsten der Allgemeinheit, eines Er-
schließungsträgers oder eines beschränkten
Personenkreises zu belastenden Flächen;

22. die Flächen für Gemeinschaftsanlagen
für bestimmte räumliche Bereiche wie Kin-
derspielplätze, Freizeiteinrichtungen, Stell-
plätze und Garagen;

23. Gebiete, in denen

a) zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes bestimmte Luft
verunreinigende Stoffe nicht oder nur
beschränkt verwendet werden dürfen,
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b) bei der Errichtung von Gebäuden oder

bestimmten sonstigen baulichen Anla-
gen bestimmte bauliche und sonstige
technische Maßnahmen für die Erzeu-
gung, Nutzung oder Speicherung von
Strom, Wärme oder Kälte aus erneuer-
baren Energien oder Kraft-Wärme-
Kopplung getroffen werden müssen,

c) bei der Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung von nach Art, Maß
oder Nutzungsintensität zu bestimmen-
den Gebäuden oder sonstigen bauli-
chen Anlagen in der Nachbarschaft von
Betriebsbereichen nach § 3 Absatz 5a
des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes bestimmte bauliche und sonstige
technische Maßnahmen, die der Ver-
meidung oder Minderung der Folgen
von Störfällen dienen, getroffen werden
müssen;

24. die von der Bebauung freizuhaltenden
Schutzflächen und ihre Nutzung, die
Flächen für besondere Anlagen und Vor-
kehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Ge-
fahren im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes sowie die zum Schutz vor
solchen Einwirkungen oder zur Vermei-
dung oder Minderung solcher Einwirkun-
gen zu treffenden baulichen und sonstigen
technischen Vorkehrungen, einschließlich
von Maßnahmen zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Geräu-
sche, wobei die Vorgaben des Immissi-
onsschutzrechts unberührt bleiben;

25. für einzelne Flächen oder für ein Bebau-
ungsplangebiet oder Teile davon sowie für
Teile baulicher Anlagen mit Ausnahme der
für landwirtschaftliche Nutzungen oder
Wald festgesetzten Flächen

a) das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen,

b) Bindungen für Bepflanzungen und für
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen sowie
von Gewässern;

26. die Flächen für Aufschüttungen, Abgra-
bungen und Stützmauern, soweit sie zur
Herstellung des Straßenkörpers erforder-
lich sind.

(1a) Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich
im Sinne des § 1a Absatz 3 können auf den
Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur
und Landschaft zu erwarten sind, oder an an-

derer Stelle sowohl im sonstigen Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans als auch in einem
anderen Bebauungsplan festgesetzt werden.
Die Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich
an anderer Stelle können den Grundstücken,
auf denen Eingriffe zu erwarten sind, ganz
oder teilweise zugeordnet werden; dies gilt
auch für Maßnahmen auf von der Gemeinde
bereitgestellten Flächen.

(2) Im Bebauungsplan kann in besonderen Fäl-
len festgesetzt werden, dass bestimmte der in
ihm festgesetzten baulichen und sonstigen
Nutzungen und Anlagen nur

1. für einen bestimmten Zeitraum zulässig
oder

2. bis zum Eintritt bestimmter Umstände
zulässig oder unzulässig

sind. Die Folgenutzung soll festgesetzt werden.

(2a) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile
(§ 34) kann zur Erhaltung oder Entwicklung
zentraler Versorgungsbereiche, auch im Inter-
esse einer verbrauchernahen Versorgung der
Bevölkerung und der Innenentwicklung der
Gemeinden, in einem Bebauungsplan festge-
setzt werden, dass nur bestimmte Arten der
nach § 34 Abs. 1 und 2 zulässigen baulichen
Nutzungen zulässig oder nicht zulässig sind
oder nur ausnahmsweise zugelassen werden
können; die Festsetzungen können für Teile
des räumlichen Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans unterschiedlich getroffen werden.
Dabei ist insbesondere ein hierauf bezogenes
städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne
des § 1 Abs. 6 Nr. 11 zu berücksichtigen, das
Aussagen über die zu erhaltenden oder zu ent-
wickelnden zentralen Versorgungsbereiche der
Gemeinde oder eines Gemeindeteils enthält. In
den zu erhaltenden oder zu entwickelnden
zentralen Versorgungsbereichen sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für Vorha-
ben, die diesen Versorgungsbereichen dienen,
nach § 30 oder § 34 vorhanden oder durch
einen Bebauungsplan, dessen Aufstellung
förmlich eingeleitet ist, vorgesehen sein.

(2b) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile
(§ 34) kann in einem Bebauungsplan, auch
für Teile des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans, festgesetzt werden,
dass Vergnügungsstätten oder bestimmte Ar-
ten von Vergnügungsstätten zulässig oder
nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise
zugelassen werden können, um

1. eine Beeinträchtigung von Wohnnutzungen
oder anderen schutzbedürftigen Anlagen
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wie Kirchen, Schulen und Kindertagesstät-
ten oder

2. eine Beeinträchtigung der sich aus der vor-
handenen Nutzung ergebenden städtebau-
lichen Funktion des Gebiets, insbesondere
durch eine städtebaulich nachteilige Häu-
fung von Vergnügungsstätten,

zu verhindern.

(2c) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile
nach § 34 und für Gebiete nach § 30 in der
Nachbarschaft von Betriebsbereichen nach
§ 3 Absatz 5a des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes kann zur Vermeidung oder
Verringerung der Folgen von Störfällen für
bestimmte Nutzungen, Arten von Nutzungen
oder für nach Art, Maß oder Nutzungsinten-
sität zu bestimmende Gebäude oder son-
stige bauliche Anlagen in einem Bebauungs-
plan festgesetzt werden, dass diese zulässig,
nicht zulässig oder nur ausnahmsweise
zulässig sind; die Festsetzungen können für
Teile des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans unterschiedlich getroffen
werden.

(2d) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile
(§ 34) können in einem Bebauungsplan zur
Wohnraumversorgung eine oder mehrere der
folgenden Festsetzungen getroffen werden:

1. Flächen, auf denen Wohngebäude errichtet
werden dürfen;

2. Flächen, auf denen nur Gebäude errichtet
werden dürfen, bei denen einzelne oder alle
Wohnungen die baulichen Voraussetzun-
gen für eine Förderung mit Mitteln der so-
zialen Wohnraumförderung erfüllen, oder

3. Flächen, auf denen nur Gebäude errichtet
werden dürfen, bei denen sich ein Vorha-
benträger hinsichtlich einzelner oder aller
Wohnungen dazu verpflichtet, die zum Zeit-
punkt der Verpflichtung geltenden Förder-
bedingungen der sozialen Wohnraumförde-
rung, insbesondere die Miet- und Bele-
gungsbindung, einzuhalten und die Einhal-
tung dieser Verpflichtung in geeigneter Weise
sichergestellt wird.

Ergänzend können eine oder mehrere der fol-
genden Festsetzungen getroffen werden:

1. das Maß der baulichen Nutzung;

2. die Bauweise, die überbaubaren und die
nicht überbaubaren Grundstücksflächen
sowie die Stellung der baulichen Anlagen;

3. vom Bauordnungsrecht abweichende Maße
der Tiefe der Abstandsflächen;

4. Mindestmaße für die Größe, Breite und
Tiefe der Baugrundstücke;

5. Höchstmaße für die Größe, Breite und Tiefe
der Wohnbaugrundstücke, aus Gründen
des sparsamen und schonenden Umgangs
mit Grund und Boden.

Die Festsetzungen nach den Sätzen 1 und 2
können für Teile des räumlichen Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans getroffen werden.
Die Festsetzungen nach den Sätzen 1 bis 3
können für Teile des räumlichen Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans oder für Ge-
schosse, Ebenen oder sonstige Teile baulicher
Anlagen unterschiedlich getroffen werden.
Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebau-
ungsplans nach diesem Absatz kann nur bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2024 förmlich
eingeleitet werden. Der Satzungsbeschluss
nach § 10 Absatz 1 ist bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2026 zu fassen.

(3) Bei Festsetzungen nach Absatz 1 kann
auch die Höhenlage festgesetzt werden. Fest-
setzungen nach Absatz 1 für übereinanderlie-
gende Geschosse und Ebenen und sonstige
Teile baulicher Anlagen können gesondert
getroffen werden; dies gilt auch, soweit Ge-
schosse, Ebenen und sonstige Teile baulicher
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche vor-
gesehen sind.

(4) Die Länder können durch Rechtsvorschrif-
ten bestimmen, dass auf Landesrecht beru-
hende Regelungen in den Bebauungsplan als
Festsetzungen aufgenommen werden können
und inwieweit auf diese Festsetzungen die
Vorschriften dieses Gesetzbuchs Anwendung
finden.

(5) Im Bebauungsplan sollen gekennzeichnet
werden:
1. Flächen, bei deren Bebauung besondere

bauliche Vorkehrungen gegen äußere Ein-
wirkungen oder bei denen besondere bauli-
che Sicherungsmaßnahmen gegen Natur-
gewalten erforderlich sind;

2. Flächen, unter denen der Bergbau umgeht
oder die für den Abbau von Mineralien be-
stimmt sind;

3. Flächen, deren Böden erheblich mit um-
weltgefährdenden Stoffen belastet sind.

(6) Nach anderen gesetzlichen Vorschriften
getroffene Festsetzungen, gemeindliche Re-
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gelungen zum Anschluss- und Benutzungs-
zwang sowie Denkmäler nach Landesrecht
sollen in den Bebauungsplan nachrichtlich
übernommen werden, soweit sie zu seinem
Verständnis oder für die städtebauliche Beur-
teilung von Baugesuchen notwendig oder
zweckmäßig sind.

(6a) Festgesetzte Überschwemmungsgebiete
im Sinne des § 76 Absatz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes, Risikogebiete außerhalb von
Überschwemmungsgebieten im Sinne des
§ 78b Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes
sowie Hochwasserentstehungsgebiete im
Sinne des § 78d Absatz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes sollen nachrichtlich übernom-
men werden. Noch nicht festgesetzte Über-
schwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Ab-
satz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie
als Risikogebiete im Sinne des § 73 Absatz 1
Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes be-
stimmte Gebiete sollen im Bebauungsplan
vermerkt werden.

(7) Der Bebauungsplan setzt die Grenzen sei-
nes räumlichen Geltungsbereichs fest.

(8) Dem Bebauungsplan ist eine Begründung
mit den Angaben nach § 2a beizufügen.

§ 9a Verordnungsermächtigung
(1) Das Bundesministerium für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen wird ermächtigt,
mit Zustimmung des Bundesrates durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen
über

1. Darstellungen und Festsetzungen in den
Bauleitplänen über

a) die Art der baulichen Nutzung,

b) das Maß der baulichen Nutzung und
seine Berechnung,

c) die Bauweise sowie die überbaubaren
und die nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen;

2. die in den Baugebieten zulässigen bauli-
chen und sonstigen Anlagen;

3. die Zulässigkeit der Festsetzung nach Maß-
gabe des § 9 Absatz 3 über verschiedenar-
tige Baugebiete oder verschiedenartige in
den Baugebieten zulässige bauliche und
sonstige Anlagen;

4. die Ausarbeitung der Bauleitpläne einschließ-
lich der dazugehörigen Unterlagen sowie

über die Darstellung des Planinhalts, insbe-
sondere über die dabei zu verwendenden
Planzeichen und ihre Bedeutung.

(2) Das Bundesministerium für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen wird ermächtigt,
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz mit Zustimmung des
Bundesrates durch Rechtsverordnung Vorga-
ben zu erlassen zur Berücksichtigung von ar-
tenschutzrechtlichen Belangen im Rahmen
der Umweltprüfung bei der Aufstellung von
Bauleitplänen. Sofern dabei auch Fragen der
Windenergie an Land berührt sind, sind die
Vorgaben auch im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz zu erlassen.

§ 10 Beschluss, Genehmigung
und Inkrafttreten des
Bebauungsplans

(1) Die Gemeinde beschließt den Bebauungs-
plan als Satzung.

(2) Bebauungspläne nach § 8 Absatz 2 Satz 2,
Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 bedürfen der
Genehmigung der höheren Verwaltungs-
behörde. § 6 Absatz 2 und 4 ist entsprechend
anzuwenden.

(3) Die Erteilung der Genehmigung oder, so-
weit eine Genehmigung nicht erforderlich ist,
der Beschluss des Bebauungsplans durch die
Gemeinde ist ortsüblich bekannt zu machen.
Der Bebauungsplan ist mit der Begründung
und der zusammenfassenden Erklärung nach
§ 10a Absatz 1 zu jedermanns Einsicht bereit-
zuhalten; über den Inhalt ist auf Verlangen Aus-
kunft zu geben. In der Bekanntmachung ist
darauf hinzuweisen, wo der Bebauungsplan
eingesehen werden kann. Mit der Bekanntma-
chung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Die Be-
kanntmachung tritt an die Stelle der sonst für
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung.

§ 10a Zusammenfassende
Erklärung zum
Bebauungsplan;
Einstellen in das Internet

(1) Dem in Kraft getretenen Bebauungsplan ist
eine zusammenfassende Erklärung beizufügen
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan
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berücksichtigt wurden, und über die Gründe,
aus denen der Plan nach Abwägung mit den
geprüften, in Betracht kommenden anderweiti-
gen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.

(2) Der in Kraft getretene Bebauungsplan mit
der Begründung und der zusammenfassenden
Erklärung soll ergänzend auch in das Internet
eingestellt und über ein zentrales Internetportal
des Landes zugänglich gemacht werden.

Vierter Abschnitt

Zusammenarbeit mit Privaten;
vereinfachtes Verfahren

§ 11 Städtebaulicher Vertrag
(1) Die Gemeinde kann städtebauliche Ver-
träge schließen. Gegenstände eines städte-
baulichen Vertrags können insbesondere
sein:

1. die Vorbereitung oder Durchführung städ-
tebaulicher Maßnahmen durch den Ver-
tragspartner auf eigene Kosten; dazu
gehören auch die Neuordnung der Grund-
stücksverhältnisse, die Bodensanierung
und sonstige vorbereitende Maßnahmen,
die Erschließung durch nach Bundes- oder
nach Landesrecht beitragsfähige sowie
nicht beitragsfähige Erschließungsanlagen,
die Ausarbeitung der städtebaulichen Pla-
nungen sowie erforderlichenfalls des Um-
weltberichts; die Verantwortung der Ge-
meinde für das gesetzlich vorgesehene
Planaufstellungsverfahren bleibt unberührt;

2. die Förderung und Sicherung der mit der
Bauleitplanung verfolgten Ziele, insbeson-
dere die Grundstücksnutzung, auch hin-
sichtlich einer Befristung oder einer Bedin-
gung, die Durchführung des Ausgleichs im
Sinne des § 1a Absatz 3, die Berücksichti-
gung baukultureller Belange, die Deckung
des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen
mit besonderen Wohnraumversorgungs-
problemen sowie der Erwerb angemes-
senen Wohnraums durch einkommens-
schwächere und weniger begüterte Perso-
nen der örtlichen Bevölkerung;

3. die Übernahme von Kosten oder sonstigen
Aufwendungen, die der Gemeinde für städ-
tebauliche Maßnahmen entstehen oder
entstanden sind und die Voraussetzung
oder Folge des geplanten Vorhabens sind;
dazu gehört auch die Bereitstellung von
Grundstücken;

4. entsprechend den mit den städtebaulichen
Planungen und Maßnahmen verfolgten
Zielen und Zwecken die Errichtung und
Nutzung von Anlagen und Einrichtungen
zur dezentralen und zentralen Erzeugung,
Verteilung, Nutzung oder Speicherung von
Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren
Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung;

5. entsprechend den mit den städtebaulichen
Planungen und Maßnahmen verfolgten Zie-
len und Zwecken die Anforderungen an die
energetische Qualität von Gebäuden.

Die Gemeinde kann städtebauliche Verträge
auch mit einer juristischen Person absch-
ließen, an der sie beteiligt ist.

(2) Die vereinbarten Leistungen müssen den
gesamten Umständen nach angemessen sein.
Die Vereinbarung einer vom Vertragspartner zu
erbringenden Leistung ist unzulässig, wenn er
auch ohne sie einen Anspruch auf die Gegen-
leistung hätte. Trägt oder übernimmt der Ver-
tragspartner Kosten oder sonstige Aufwendun-
gen, ist unbeschadet des Satzes 1 eine Eigen-
beteiligung der Gemeinde nicht erforderlich.

(3) Ein städtebaulicher Vertrag bedarf der
Schriftform, soweit nicht durch Rechtsvor-
schriften eine andere Form vorgeschrieben ist.

(4) Die Zulässigkeit anderer städtebaulicher
Verträge bleibt unberührt.

§ 12 Vorhaben- und
Erschließungsplan

(1) Die Gemeinde kann durch einen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit
von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorha-
benträger auf der Grundlage eines mit der Ge-
meinde abgestimmten Plans zur Durchführung
der Vorhaben und der Erschließungsmaßnah-
men (Vorhaben- und Erschließungsplan) bereit
und in der Lage ist und sich zur Durchführung
innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tra-
gung der Planungs- und Erschließungskosten
ganz oder teilweise vor dem Beschluss nach
§ 10 Absatz 1 verpflichtet (Durchführungsver-
trag). Die Begründung des Planentwurfs hat
die nach § 2a erforderlichen Angaben zu ent-
halten. Für die grenzüberschreitende Beteili-
gung ist eine Übersetzung der Angaben vorzu-
legen, soweit dies nach den Vorschriften des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung notwendig ist. Für den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan nach Satz 1 gelten ergän-
zend die Absätze 2 bis 6.
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(2) Die Gemeinde hat auf Antrag des Vorha-
benträgers über die Einleitung des Bebau-
ungsplanverfahrens nach pflichtgemäßem Er-
messen zu entscheiden. Auf Antrag des Vor-
habenträgers oder sofern die Gemeinde es
nach Einleitung des Bebauungsplanverfahrens
für erforderlich hält, informiert die Gemeinde
diesen über den voraussichtlich erforderlichen
Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung
nach § 2 Absatz 4 unter Beteiligung der
Behörden nach § 4 Absatz 1.

(3) Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans. Im Bereich des Vorhaben- und
Erschließungsplans ist die Gemeinde bei der
Bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben
nicht an die Festsetzungen nach § 9 und nach
der auf Grund von § 9a erlassenen Verord-
nung gebunden; die §§ 14 bis 18, 22 bis 28,
39 bis 79, 127 bis 135c sind nicht anzuwen-
den. Soweit der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan auch im Bereich des Vorhaben- und
Erschließungsplans Festsetzungen nach § 9
für öffentliche Zwecke trifft, kann gemäß § 85
Absatz 1 Nummer 1 enteignet werden.

(3a) Wird in einem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan für den Bereich des Vorhaben- und
Erschließungsplans durch Festsetzung eines
Baugebiets auf Grund der Baunutzungsverord-
nung oder auf sonstige Weise eine bauliche
oder sonstige Nutzung allgemein festgesetzt,
ist unter entsprechender Anwendung des § 9
Absatz 2 festzusetzen, dass im Rahmen der
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben
zulässig sind, zu deren Durchführung sich der
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag ver-
pflichtet. Änderungen des Durchführungsver-
trags oder der Abschluss eines neuen Durch-
führungsvertrags sind zulässig.

(4) Einzelne Flächen außerhalb des Bereichs
des Vorhaben- und Erschließungsplans kön-
nen in den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan einbezogen werden.

(5) Ein Wechsel des Vorhabenträgers bedarf
der Zustimmung der Gemeinde. Die Zustim-
mung darf nur dann verweigert werden, wenn
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
die Durchführung des Vorhaben- und Er-
schließungsplans innerhalb der Frist nach Ab-
satz 1 gefährdet ist.

(6) Wird der Vorhaben- und Erschließungsplan
nicht innerhalb der Frist nach Absatz 1 durch-
geführt, soll die Gemeinde den Bebauungs-
plan aufheben. Aus der Aufhebung können
Ansprüche des Vorhabenträgers gegen die

Gemeinde nicht geltend gemacht werden. Bei
der Aufhebung kann das vereinfachte Verfah-
ren nach § 13 angewendet werden.

(7) Soll in bisherigen Erholungssondergebieten
nach § 10 der Baunutzungsverordnung auch
Wohnnutzung zugelassen werden, kann die
Gemeinde nach Maßgabe der Absätze 1 bis 6
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan
aufstellen, der insbesondere die Zulässigkeit
von baulichen Anlagen zu Wohnzwecken in
diesen Gebieten regelt.

§ 13 Vereinfachtes Verfahren
(1) Werden durch die Änderung oder Ergänzung
eines Bauleitplans die Grundzüge der Planung
nicht berührt oder wird durch die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans in einem Gebiet nach § 34
der sich aus der vorhandenen Eigenart der
näheren Umgebung ergebende Zulässigkeits-
maßstab nicht wesentlich verändert oder enthält
er lediglich Festsetzungen nach § 9 Absatz 2a
oder Absatz 2b, kann die Gemeinde das verein-
fachte Verfahren anwenden, wenn

1. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer
Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder nach Landesrecht unterliegen,
nicht vorbereitet oder begründet wird,

2. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung
der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b
genannten Schutzgüter bestehen und

3. keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass
bei der Planung Pflichten zur Vermeidung
oder Begrenzung der Auswirkungen von
schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu be-
achten sind.

(2) Im vereinfachten Verfahren kann

1. von der frühzeitigen Unterrichtung und
Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Ab-
satz 1 abgesehen werden,

2. der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit
zur Stellungnahme innerhalb angemessener
Frist gegeben oder wahlweise die Veröffent-
lichung im Internet nach § 3 Abs. 2 durchge-
führt werden,

3. den berührten Behörden und sonstigen
Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist
gegeben oder wahlweise die Beteiligung
nach § 4 Absatz 2 durchgeführt werden.
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Wird nach Satz 1 Nr. 2 die betroffene Öffent-
lichkeit beteiligt, gilt die Hinweispflicht des § 3
Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz entspre-
chend.

(3) Im vereinfachten Verfahren wird von der
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem
Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe
nach § 3 Absatz 2 Satz 4, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind,
sowie von der zusammenfassenden Erklärung
nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1 abge-
sehen; § 4c ist nicht anzuwenden. Bei der Be-
teiligung nach Absatz 2 Nr. 2 ist darauf hinzu-
weisen, dass von einer Umweltprüfung abge-
sehen wird.

§ 13a Bebauungspläne
der Innenentwicklung

(1) Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbar-
machung von Flächen, die Nachverdichtung
oder andere Maßnahmen der Innenentwick-
lung (Bebauungsplan der Innenentwicklung)
kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt
werden. Der Bebauungsplan darf im be-
schleunigten Verfahren nur aufgestellt werden,
wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im
Sinne des § 19 Absatz 2 der Baunutzungsver-
ordnung oder eine Größe der Grundfläche
festgesetzt wird von insgesamt
1. weniger als 20 000 Quadratmetern, wobei

die Grundflächen mehrerer Bebauungs-
pläne, die in einem engen sachlichen, räum-
lichen und zeitlichen Zusammenhang auf-
gestellt werden, mitzurechnen sind, oder

2. 20 000 Quadratmetern bis weniger als
70 000 Quadratmetern, wenn auf Grund
einer überschlägigen Prüfung unter Berück-
sichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes
genannten Kriterien die Einschätzung er-
langt wird, dass der Bebauungsplan vor-
aussichtlich keine erheblichen Umweltaus-
wirkungen hat, die nach § 2 Absatz 4 Satz 4
in der Abwägung zu berücksichtigen wären
(Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange,
deren Aufgabenbereiche durch die Planung
berührt werden können, sind an der Vor-
prüfung des Einzelfalls zu beteiligen.

Wird in einem Bebauungsplan weder eine
zulässige Grundfläche noch eine Größe der
Grundfläche festgesetzt, ist bei Anwendung
des Satzes 2 die Fläche maßgeblich, die bei
Durchführung des Bebauungsplans voraus-
sichtlich versiegelt wird. Das beschleunigte

Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den
Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben
begründet wird, die einer Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung oder nach Landesrecht unterlie-
gen. Das beschleunigte Verfahren ist auch
ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine
Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Num-
mer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter
oder dafür bestehen, dass bei der Planung
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung
der Auswirkungen von schweren Unfällen
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zu beachten sind.

(2) Im beschleunigten Verfahren
1. gelten die Vorschriften des vereinfachten

Verfahrens nach § 13 Absatz 2 und 3 Satz 1
entsprechend;

2. kann ein Bebauungsplan, der von Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans abweicht,
auch aufgestellt werden, bevor der Flächen-
nutzungsplan geändert oder ergänzt ist;
die geordnete städtebauliche Entwicklung
des Gemeindegebiets darf nicht beein-
trächtigt werden; der Flächennutzungsplan
ist im Wege der Berichtigung anzupassen;

3. soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhal-
tung, Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen, zur Versorgung der Bevölkerung
mit Wohnraum oder zur Verwirklichung von
Infrastrukturvorhaben in der Abwägung in
angemessener Weise Rechnung getragen
werden;

4. gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2
Nummer 1 Eingriffe, die auf Grund der Auf-
stellung des Bebauungsplans zu erwarten
sind, als im Sinne des § 1a Absatz 3 Satz 6
vor der planerischen Entscheidung erfolgt
oder zulässig.

(3) Bei Aufstellung eines Bebauungsplans im
beschleunigten Verfahren ist ortsüblich be-
kannt zu machen,
1. dass der Bebauungsplan im beschleunig-

ten Verfahren ohne Durchführung einer
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 aufge-
stellt werden soll, in den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 2 Nummer 2 einschließlich der
hierfür wesentlichen Gründe, und

2. wo sich die Öffentlichkeit über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke sowie die wesent-
lichen Auswirkungen der Planung unterrich-
ten kann und dass sich die Öffentlichkeit
innerhalb einer bestimmten Frist zur Pla-
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nung äußern kann, sofern keine frühzeitige
Unterrichtung und Erörterung im Sinne des
§ 3 Absatz 1 stattfindet.

Die Bekanntmachung nach Satz 1 kann mit
der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 2
Absatz 1 Satz 2 verbunden werden. In den
Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 er-
folgt die Bekanntmachung nach Satz 1 nach
Abschluss der Vorprüfung des Einzelfalls.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für
die Änderung, Ergänzung und Aufhebung ei-
nes Bebauungsplans.

ZWEITER TEIL

Sicherung der Bauleitplanung

Erster Abschnitt

Veränderungssperre und Zurück-
stellung von Baugesuchen

§ 14 Veränderungssperre
(1) Ist ein Beschluss über die Aufstellung eines
Bebauungsplans gefasst, kann die Gemeinde
zur Sicherung der Planung für den künftigen
Planbereich eine Veränderungssperre mit dem
Inhalt beschließen, dass
1. Vorhaben im Sinne des § 29 nicht durchge-

führt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt
werden dürfen;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde
Veränderungen von Grundstücken und bau-
lichen Anlagen, deren Veränderungen nicht
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzei-
gepflichtig sind, nicht vorgenommen wer-
den dürfen.

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange
nicht entgegenstehen, kann von der Verände-
rungssperre eine Ausnahme zugelassen wer-
den. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft
die Baugenehmigungsbehörde im Einverneh-
men mit der Gemeinde.

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der
Veränderungssperre baurechtlich genehmigt
worden sind, Vorhaben, von denen die Ge-
meinde nach Maßgabe des Bauordnungs-
rechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Aus-
führung vor dem Inkrafttreten der Verände-
rungssperre hätte begonnen werden dürfen,
sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fort-
führung einer bisher ausgeübten Nutzung wer-
den von der Veränderungssperre nicht berührt.

(4) Soweit für Vorhaben im förmlich festgeleg-
ten Sanierungsgebiet oder im städtebaulichen
Entwicklungsbereich eine Genehmigungs-
pflicht nach § 144 Absatz 1 besteht, sind die
Vorschriften über die Veränderungssperre
nicht anzuwenden.

§ 15 Zurückstellung von
Baugesuchen

(1) Wird eine Veränderungssperre nach § 14
nicht beschlossen, obwohl die Voraussetzun-
gen gegeben sind, oder ist eine beschlossene
Veränderungssperre noch nicht in Kraft getre-
ten, hat die Baugenehmigungsbehörde auf
Antrag der Gemeinde die Entscheidung über
die Zulässigkeit von Vorhaben im Einzelfall
für einen Zeitraum bis zu zwölf Monaten aus-
zusetzen, wenn zu befürchten ist, dass die
Durchführung der Planung durch das Vor-
haben unmöglich gemacht oder wesentlich
erschwert werden würde. Wird kein Bauge-
nehmigungsverfahren durchgeführt, wird auf
Antrag der Gemeinde anstelle der Aussetzung
der Entscheidung über die Zulässigkeit eine
vorläufige Untersagung innerhalb einer durch
Landesrecht festgesetzten Frist ausgespro-
chen. Die vorläufige Untersagung steht der
Zurückstellung nach Satz 1 gleich.

(2) Soweit für Vorhaben im förmlich festgeleg-
ten Sanierungsgebiet oder im städtebaulichen
Entwicklungsbereich eine Genehmigungspflicht
nach § 144 Absatz 1 besteht, sind die Vor-
schriften über die Zurückstellung von Bauge-
suchen nicht anzuwenden; mit der förmlichen
Festlegung des Sanierungsgebiets oder des
städtebaulichen Entwicklungsbereichs wird
ein Bescheid über die Zurückstellung des Bau-
gesuchs nach Absatz 1 unwirksam.

(3) Auf Antrag der Gemeinde hat die Bauge-
nehmigungsbehörde die Entscheidung über
die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 2 bis 6 für einen Zeitraum bis
zu längstens einem Jahr nach Zustellung der
Zurückstellung des Baugesuchs auszusetzen,
wenn die Gemeinde beschlossen hat, einen
Flächennutzungsplan aufzustellen, zu ändern
oder zu ergänzen, mit dem die Rechtswirkun-
gen des § 35 Absatz 3 Satz 3 erreicht werden
sollen, und zu befürchten ist, dass die Durch-
führung der Planung durch das Vorhaben un-
möglich gemacht oder wesentlich erschwert
werden würde. Auf diesen Zeitraum ist die Zeit
zwischen dem Eingang des Baugesuchs bei
der zuständigen Behörde bis zur Zustellung
der Zurückstellung des Baugesuchs nicht an-
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zurechnen, soweit der Zeitraum für die Bear-
beitung des Baugesuchs erforderlich ist. Der
Antrag der Gemeinde nach Satz 1 ist nur
innerhalb von sechs Monaten, nachdem die
Gemeinde in einem Verwaltungsverfahren von
dem Bauvorhaben förmlich Kenntnis erhalten
hat, zulässig. Wenn besondere Umstände es
erfordern, kann die Baugenehmigungsbe-
hörde auf Antrag der Gemeinde die Entschei-
dung nach Satz 1 um höchstens ein weiteres
Jahr aussetzen.

§ 16 Beschluss über die
Veränderungssperre

(1) Die Veränderungssperre wird von der Ge-
meinde als Satzung beschlossen.

(2) Die Gemeinde hat die Veränderungssperre
ortsüblich bekannt zu machen. Sie kann auch
ortsüblich bekannt machen, dass eine Verände-
rungssperre beschlossen worden ist; § 10 Absatz
3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.

§ 17 Geltungsdauer der
Veränderungssperre

(1) Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von
zwei Jahren außer Kraft. Auf die Zweijahresfrist
ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 ab-
gelaufene Zeitraum anzurechnen. Die Ge-
meinde kann die Frist um ein Jahr verlängern.

(2) Wenn besondere Umstände es erfordern,
kann die Gemeinde die Frist bis zu einem wei-
teren Jahr nochmals verlängern.

(3) Die Gemeinde kann eine außer Kraft getre-
tene Veränderungssperre ganz oder teilweise
erneut beschließen, wenn die Voraussetzun-
gen für ihren Erlass fortbestehen.

(4) Die Veränderungssperre ist vor Fristablauf
ganz oder teilweise außer Kraft zu setzen, so-
bald die Voraussetzungen für ihren Erlass
weggefallen sind.

(5) Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall
außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitpla-
nung rechtsverbindlich abgeschlossen ist.

(6) Mit der förmlichen Festlegung des Sanie-
rungsgebiets oder des städtebaulichen Ent-
wicklungsbereichs tritt eine bestehende Ver-
änderungssperre nach § 14 außer Kraft. Dies
gilt nicht, wenn in der Sanierungssatzung die
Genehmigungspflicht nach § 144 Absatz 1
ausgeschlossen ist.

§ 18 Entschädigung bei
Veränderungssperre

(1) Dauert die Veränderungssperre länger als
vier Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns
oder der ersten Zurückstellung eines Bau-
gesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den
Betroffenen für dadurch entstandene Vermö-
gensnachteile eine angemessene Entschädi-
gung in Geld zu leisten. Die Vorschriften über
die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des
Fünften Teils sowie § 121 gelten entspre-
chend; dabei ist der Grundstückswert zu-
grunde zu legen, der nach den Vorschriften
des Zweiten Abschnitts des Dritten Teils zu
entschädigen wäre.

(2) Zur Entschädigung ist die Gemeinde ver-
pflichtet. Der Entschädigungsberechtigte kann
Entschädigung verlangen, wenn die in Absatz 1
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Kommt eine Eini-
gung über die Entschädigung nicht zustande,
entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde.
Für den Bescheid über die Festsetzung der Ent-
schädigung gilt § 122 entsprechend.

(3) Auf das Erlöschen des Entschädigungsan-
spruchs findet § 44 Absatz 4 mit der Maßgabe
Anwendung, dass bei einer Veränderungs-
sperre, die die Sicherung einer Festsetzung
nach § 40 Absatz 1 oder § 41 Absatz 1 zum
Gegenstand hat, die Erlöschensfrist frühe-
stens ab Rechtsverbindlichkeit des Bebau-
ungsplans beginnt. In der Bekanntmachung
nach § 16 Absatz 2 ist auf die Vorschriften des
Absatzes 2 Satz 2 und 3 hinzuweisen.

Zweiter Abschnitt

Teilung von Grundstücken;
Gebiete mit Fremdenverkehrs-
funktionen

§ 19 Teilung von Grundstücken
(1) Die Teilung eines Grundstücks ist die dem
Grundbuchamt gegenüber abgegebene oder
sonst wie erkennbar gemachte Erklärung des Ei-
gentümers, dass ein Grundstücksteil grund-
buchmäßig abgeschrieben und als selbständiges
Grundstück oder als ein Grundstück zusammen
mit anderen Grundstücken oder mit Teilen ande-
rer Grundstücke eingetragen werden soll.
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(2) Durch die Teilung eines Grundstücks im
Geltungsbereich eines Bebauungsplans dürfen
keine Verhältnisse entstehen, die den Festset-
zungen des Bebauungsplans widersprechen.

§ 20 (weggefallen)

§ 21 (weggefallen)

§ 22 Sicherung von Gebieten mit
Fremdenverkehrsfunktionen

(1) Die Gemeinden, die oder deren Teile über-
wiegend durch den Fremdenverkehr geprägt
sind, können in einem Bebauungsplan oder
durch eine sonstige Satzung bestimmen, dass
zur Sicherung der Zweckbestimmung von
Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen
Folgendes der Genehmigung unterliegt:

1. die Begründung oder Teilung von Woh-
nungseigentum oder Teileigentum nach § 1
des Wohnungseigentumsgesetzes,

2. die Begründung der in den §§ 30 und 31
des Wohnungseigentumsgesetzes bezeich-
neten Rechte,

3. die Begründung von Bruchteilseigentum
nach § 1008 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs an Grundstücken mit Wohngebäu-
den oder Beherbergungsbetrieben, wenn
zugleich nach § 1010 Absatz 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs im Grundbuch als
Belastung eingetragen werden soll, dass
Räume einem oder mehreren Miteigen-
tümern zur ausschließlichen Benutzung
zugewiesen sind und die Aufhebung der
Gemeinschaft ausgeschlossen ist,

4. bei bestehendem Bruchteilseigentum nach
§ 1008 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an
Grundstücken mit Wohngebäuden oder Be-
herbergungsbetrieben eine im Grundbuch
als Belastung einzutragende Regelung nach
§ 1010 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, wonach Räume einem oder mehre-
ren Miteigentümern zur ausschließlichen
Benutzung zugewiesen sind und die Aufhe-
bung der Gemeinschaft ausgeschlossen
ist,

5. die Nutzung von Räumen in Wohngebäu-
den oder Beherbergungsbetrieben als Ne-
benwohnung, wenn die Räume insgesamt
an mehr als der Hälfte der Tage eines Jah-
res unbewohnt sind.

Voraussetzung für die Bestimmung ist, dass
durch die Begründung oder Teilung der

Rechte, durch die Regelung nach § 1010 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs oder durch die
Nutzung als Nebenwohnung die vorhandene
oder vorgesehene Zweckbestimmung des
Gebiets für den Fremdenverkehr und dadurch
die geordnete städtebauliche Entwicklung be-
einträchtigt werden kann. Die Zweckbestim-
mung eines Gebiets für den Fremdenverkehr
ist insbesondere anzunehmen bei Kurgebie-
ten, Gebieten für die Fremdenbeherbergung,
Wochenend- und Ferienhausgebieten, die im
Bebauungsplan festgesetzt sind, und bei im
Zusammenhang bebauten Ortsteilen, deren
Eigenart solchen Gebieten entspricht, sowie
bei sonstigen Gebieten mit Fremdenverkehrs-
funktionen, die durch Beherbergungsbetriebe
und Wohngebäude mit Fremdenbeherber-
gung geprägt sind.

(2) Die Gemeinde hat die Satzung ortsüblich
bekannt zu machen. Sie kann die Bekanntma-
chung auch in entsprechender Anwendung
des § 10 Absatz 3 Satz 2 bis 5 vornehmen. Für
Bestimmungen nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 bis 4 teilt die Gemeinde dem Grund-
buchamt den Beschluss über die Satzung,
das Datum ihres Inkrafttretens sowie die ge-
naue Bezeichnung der betroffenen Grund-
stücke vor ihrer Bekanntmachung rechtzeitig
mit. Von der genauen Bezeichnung der betrof-
fenen Grundstücke kann in den Fällen des
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 abgese-
hen werden, wenn die gesamte Gemarkung
betroffen ist und die Gemeinde dies dem
Grundbuchamt mitteilt.

(3) (weggefallen)

(4) Die Genehmigung darf nur versagt werden,
wenn durch die Begründung oder Teilung der
Rechte, durch die Regelung nach § 1010
des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder durch die
Nutzung als Nebenwohnung die Zweckbe-
stimmung des Gebiets für den Fremdenver-
kehr und dadurch die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung beeinträchtigt wird. Die Ge-
nehmigung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
bis 4 ist zu erteilen, wenn sie erforderlich ist,
damit Ansprüche Dritter erfüllt werden können,
zu deren Sicherung vor dem Wirksamwerden
des Genehmigungsvorbehalts eine Vormer-
kung im Grundbuch eingetragen oder der An-
trag auf Eintragung einer Vormerkung beim
Grundbuchamt eingegangen ist; die Genehmi-
gung kann auch von dem Dritten beantragt
werden. Die Genehmigung kann erteilt werden,
um wirtschaftliche Nachteile zu vermeiden, die
für den Eigentümer eine besondere Härte be-
deuten.
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(5) Über die Genehmigung entscheidet die
Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen
mit der Gemeinde. Über die Genehmigung ist
innerhalb eines Monats nach Eingang des
Antrags bei der Baugenehmigungsbehörde zu
entscheiden. Kann die Prüfung des Antrags in
dieser Zeit nicht abgeschlossen werden, ist
die Frist vor ihrem Ablauf in einem dem An-
tragsteller mitzuteilenden Zwischenbescheid
um den Zeitraum zu verlängern, der notwen-
dig ist, um die Prüfung abschließen zu können;
höchstens jedoch um drei Monate. Die Ge-
nehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht inner-
halb der Frist versagt wird. Darüber hat die
Baugenehmigungsbehörde auf Antrag eines
Beteiligten ein Zeugnis auszustellen. Das Ein-
vernehmen gilt als erteilt, wenn es nicht binnen
zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens
der Genehmigungsbehörde verweigert wird;
dem Ersuchen gegenüber der Gemeinde steht
die Einreichung des Antrags bei der Gemeinde
gleich, wenn sie nach Landesrecht vorge-
schrieben ist.

(6) Bei einem Grundstück, das im Geltungsbe-
reich einer Satzung nach Absatz 1 liegt, darf
das Grundbuchamt die von Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 bis 4 erfassten Eintragungen in das
Grundbuch nur vornehmen, wenn der Geneh-
migungsbescheid oder ein Zeugnis gemäß
Absatz 5 Satz 5 vorgelegt wird oder wenn die
Freistellungserklärung der Gemeinde gemäß
Absatz 8 beim Grundbuchamt eingegangen
ist. Ist dennoch eine Eintragung in das Grund-
buch vorgenommen worden, kann die Bauge-
nehmigungsbehörde, falls die Genehmigung
erforderlich war, das Grundbuchamt um die
Eintragung eines Widerspruchs ersuchen; § 53
Absatz 1 der Grundbuchordnung bleibt un-
berührt. Der Widerspruch ist zu löschen, wenn
die Baugenehmigungsbehörde darum ersucht
oder die Genehmigung erteilt ist.

(7) Wird die Genehmigung versagt, kann der
Eigentümer von der Gemeinde unter den Vor-
aussetzungen des § 40 Absatz 2 die Über-
nahme des Grundstücks verlangen. § 43 Ab-
satz 1, 4 und 5 sowie § 44 Absatz 3 und 4 sind
entsprechend anzuwenden.

(8) Die Gemeinde hat den Genehmigungsvor-
behalt aufzuheben oder im Einzelfall einzelne
Grundstücke durch Erklärung gegenüber dem
Eigentümer vom Genehmigungsvorbehalt frei-
zustellen, wenn die Voraussetzungen für den
Genehmigungsvorbehalt entfallen sind. Die
Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die Aufhe-
bung des Genehmigungsvorbehalts sowie die
genaue Bezeichnung der hiervon betroffenen

Grundstücke unverzüglich mit. Von der ge-
nauen Bezeichnung kann abgesehen werden,
wenn die gesamte Gemarkung betroffen ist
und die Gemeinde dies dem Grundbuchamt
mitteilt. Sobald die Mitteilung über die Aufhe-
bung des Genehmigungsvorbehalts beim
Grundbuchamt eingegangen ist, ist Absatz 6
Satz 1 nicht mehr anzuwenden.

(9) In der sonstigen Satzung nach Absatz 1
kann neben der Bestimmung des Genehmi-
gungsvorbehalts die höchstzulässige Zahl der
Wohnungen in Wohngebäuden nach Maß-
gabe des § 9 Absatz 1 Nummer 6 festgesetzt
werden. Vor der Festsetzung nach Satz 1 ist
der betroffenen Öffentlichkeit und den berühr-
ten Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme
innerhalb angemessener Frist zu geben.

(10) Der sonstigen Satzung nach Absatz 1 ist
eine Begründung beizufügen. In der Begrün-
dung zum Bebauungsplan (§ 9 Abs. 8) oder zur
sonstigen Satzung ist darzulegen, dass die in
Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Voraussetzun-
gen für die Festlegung des Gebiets vorliegen.

§ 23 (weggefallen)

Dritter Abschnitt

Gesetzliche Vorkaufsrechte der
Gemeinde

§ 24 Allgemeines Vorkaufsrecht
(1) Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu
beim Kauf von Grundstücken
1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans,

soweit es sich um Flächen handelt, für die
nach dem Bebauungsplan eine Nutzung
für öffentliche Zwecke oder für Flächen
oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne
des § 1a Absatz 3 festgesetzt ist,

2. in einem Umlegungsgebiet,
3. in einem förmlich festgelegten Sanierungs-

gebiet und städtebaulichen Entwicklungs-
bereich,

4. im Geltungsbereich einer Satzung zur Siche-
rung von Durchführungsmaßnahmen des
Stadtumbaus und einer Erhaltungssatzung,

5. im Geltungsbereich eines Flächennut-
zungsplans, soweit es sich um unbebaute
Flächen im Außenbereich handelt, für die
nach dem Flächennutzungsplan eine Nut-
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zung als Wohnbaufläche oder Wohngebiet
dargestellt ist,

6. in Gebieten, die nach den §§ 30, 33 oder 34
Absatz 2 vorwiegend mit Wohngebäuden
bebaut werden können, soweit die Grund-
stücke unbebaut sind, wobei ein Grund-
stück auch dann als unbebaut gilt, wenn es
lediglich mit einer Einfriedung oder zu er-
kennbar vorläufigen Zwecken bebaut ist,

7. in Gebieten, die zum Zweck des vorbeu-
genden Hochwasserschutzes von Bebau-
ung freizuhalten sind, insbesondere in
Überschwemmungsgebieten, sowie

8. in Gebieten nach den §§ 30, 33 oder 34,
wenn
a) in diesen ein städtebaulicher Missstand
im Sinne des § 136 Absatz 2 Satz 2 in
Verbindung mit Absatz 3 vorliegt oder

b) die baulichen Anlagen einen Missstand
im Sinne des § 177 Absatz 2 aufweisen

und die Grundstücke dadurch erhebliche
nachteilige Auswirkungen auf das soziale
oder städtebauliche Umfeld aufweisen, ins-
besondere durch ihren baulichen Zustand
oder ihre der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung widersprechende Nutzung.

Im Falle der Nummer 1 kann das Vorkaufs-
recht bereits nach Beginn der Veröffentli-
chungsfrist nach § 3 Absatz 2 Satz 1 ausgeübt
werden, wenn die Gemeinde einen Beschluss
gefasst hat, einen Bebauungsplan aufzustel-
len, zu ändern oder zu ergänzen. Im Falle der
Nummer 5 kann das Vorkaufsrecht bereits
ausgeübt werden, wenn die Gemeinde einen
Beschluss gefasst und ortsüblich bekannt ge-
macht hat, einen Flächennutzungsplan aufzu-
stellen, zu ändern oder zu ergänzen und wenn
nach dem Stand der Planungsarbeiten anzu-
nehmen ist, dass der künftige Flächennut-
zungsplan eine solche Nutzung darstellen
wird.

(2) Das Vorkaufsrecht steht der Gemeinde
nicht zu beim Kauf von Rechten nach dem
Wohnungseigentumsgesetz und von Erbbau-
rechten.

(3) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt wer-
den, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies
rechtfertigt. Dem Wohl der Allgemeinheit kann
insbesondere die Deckung eines Wohnbe-
darfs in der Gemeinde dienen. Bei der Ausü-
bung des Vorkaufsrechts hat die Gemeinde
den Verwendungszweck des Grundstücks an-
zugeben.

§ 25 Besonderes Vorkaufsrecht
(1) Die Gemeinde kann

1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
durch Satzung ihr Vorkaufsrecht an unbe-
bauten Grundstücken begründen;

2. in Gebieten, in denen sie städtebauliche
Maßnahmen in Betracht zieht, zur Siche-
rung einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung durch Satzung Flächen bezeich-
nen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht an den
Grundstücken zusteht;

3. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
an brachliegenden Grundstücken oder für
im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34)
an unbebauten oder brachliegenden
Grundstücken durch Satzung ihr Vorkaufs-
recht begründen, wenn
a) diese vorwiegend mit Wohngebäuden
bebaut werden können und

b) es sich um ein nach § 201a bestimmtes
Gebiet mit einem angespannten Woh-
nungsmarkt handelt.

Ein Grundstück gilt auch dann als unbebaut,
wenn es lediglich mit einer Einfriedung oder zu
erkennbar vorläufigen Zwecken bebaut ist. Das
Vorkaufsrecht nach Satz 1 Nummer 3 erlischt
mit dem Ende der Geltungsdauer der Rechts-
verordnung nach § 201a. Auf die Satzung ist §
16 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.

(2) § 24 Abs. 2 und 3 Satz 1 und 2 ist anzuwen-
den. Der Verwendungszweck des Grundstücks
ist anzugeben, soweit das bereits zum Zeit-
punkt der Ausübung des Vorkaufsrechts mög-
lich ist.

§ 26 Ausschluss des
Vorkaufsrechts

Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist ausge-
schlossen, wenn
1. der Eigentümer das Grundstück an seinen

Ehegatten oder an eine Person verkauft, die
mit ihm in gerader Linie verwandt oder ver-
schwägert oder in der Seitenlinie bis zum
dritten Grad verwandt ist,

2. das Grundstück
a) von einem öffentlichen Bedarfsträger für
Zwecke der Landesverteidigung, der Bun-
despolizei, der Zollverwaltung, der Polizei
oder des Zivilschutzes oder

b) von Kirchen und Religionsgesellschaften
des öffentlichen Rechts für Zwecke des
Gottesdienstes oder der Seelsorge
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gekauft wird,

3. auf dem Grundstück Vorhaben errichtet
werden sollen, für die ein in § 38 genanntes
Verfahren eingeleitet oder durchgeführt
worden ist, oder

4. das Grundstück entsprechend den Fest-
setzungen des Bebauungsplans oder den
Zielen und Zwecken der städtebaulichen
Maßnahme bebaut ist und genutzt wird und
eine auf ihm errichtete bauliche Anlage
keine Missstände oder Mängel im Sinne
des § 177 Absatz 2 und 3 Satz 1 aufweist.

§ 27 Abwendung des
Vorkaufsrechts

(1) Der Käufer kann die Ausübung des Vor-
kaufsrechts abwenden, wenn die Verwendung
des Grundstücks nach den baurechtlichen
Vorschriften oder den Zielen und Zwecken der
städtebaulichen Maßnahme bestimmt oder
mit ausreichender Sicherheit bestimmbar ist,
der Käufer in der Lage ist, das Grundstück
binnen angemessener Frist dementsprechend
zu nutzen, und er sich vor Ablauf der Frist
nach § 28 Absatz 2 Satz 1 hierzu verpflichtet.
Weist eine auf dem Grundstück befindliche
bauliche Anlage Missstände oder Mängel im
Sinne des § 177 Absatz 2 und 3 Satz 1 auf,
kann der Käufer die Ausübung des Vorkaufs-
rechts abwenden, wenn er diese Missstände
oder Mängel binnen angemessener Frist be-
seitigen kann und er sich vor Ablauf der Frist
nach § 28 Absatz 2 Satz 1 zur Beseitigung
verpflichtet. Die Gemeinde hat die Frist nach
§ 28 Absatz 2 Satz 1 auf Antrag des Käufers
um zwei Monate zu verlängern, wenn der Käu-
fer vor Ablauf dieser Frist glaubhaft macht,
dass er in der Lage ist, die in Satz 1 oder 2 ge-
nannten Voraussetzungen zu erfüllen.

(2) Ein Abwendungsrecht besteht nicht
1. in den Fällen des § 24 Absatz 1 Satz 1

Nummer 1 und
2. in einem Umlegungsgebiet, wenn das Grund-

stück für Zwecke der Umlegung (§ 45)
benötigt wird.

§ 27a Ausübung des Vorkaufs-
rechts zugunsten Dritter

(1) Die Gemeinde kann
1. ihr Vorkaufsrecht zugunsten eines Dritten

ausüben, wenn der Dritte zu der mit der
Ausübung des Vorkaufsrechts bezweckten

Verwendung des Grundstücks innerhalb
angemessener Frist in der Lage ist und sich
hierzu verpflichtet, oder

2. das ihr nach § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
zustehende Vorkaufsrecht zugunsten eines
öffentlichen Bedarfs- oder Erschließungs-
trägers sowie das ihr nach § 24 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 zustehende Vorkaufs-
recht zugunsten eines Sanierungs- oder
Entwicklungsträgers ausüben, wenn der
Träger einverstanden ist.

In den Fällen der Nummer 1 hat die Gemeinde
bei der Ausübung des Vorkaufsrechts zugun-
sten eines Dritten die Frist, in der das Grund-
stück für den vorgesehenen Zweck zu ver-
wenden ist, zu bezeichnen.

(2) Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts
kommt der Kaufvertrag zwischen dem Begün-
stigten und dem Verkäufer zustande. Die Ge-
meinde haftet für die Verpflichtung aus dem
Kaufvertrag neben dem Begünstigten als Ge-
samtschuldnerin.

(3) Für den von dem Begünstigten zu zahlen-
den Betrag und das Verfahren gilt § 28 Absatz
2 bis 4 entsprechend. Kommt der Begünstigte
seiner Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 nicht nach, soll die Gemeinde in
entsprechender Anwendung des § 102 die
Übertragung des Grundstücks zu ihren Gun-
sten oder zugunsten eines Übernahmewilligen
verlangen, der zur Verwirklichung des Verwen-
dungszwecks innerhalb angemessener Frist in
der Lage ist und sich hierzu verpflichtet. Für
die Entschädigung und das Verfahren gelten
die Vorschriften des Fünften Teils über die
Rückenteignung entsprechend. Die Haftung
der Gemeinde nach § 28 Absatz 3 Satz 7
bleibt unberührt.

§ 28 Verfahren und
Entschädigung

(1) Der Verkäufer hat der Gemeinde den Inhalt
des Kaufvertrags unverzüglich mitzuteilen; die
Mitteilung des Verkäufers wird durch die Mit-
teilung des Käufers ersetzt. Das Grundbuch-
amt darf bei Kaufverträgen den Käufer als Ei-
gentümer in das Grundbuch nur eintragen,
wenn ihm die Nichtausübung oder das Nicht-
bestehen des Vorkaufsrechts nachgewiesen
ist. Besteht ein Vorkaufsrecht nicht oder wird
es nicht ausgeübt, hat die Gemeinde auf An-
trag eines Beteiligten darüber unverzüglich ein
Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis gilt als Ver-
zicht auf die Ausübung des Vorkaufsrechts.
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(2) Das Vorkaufsrecht kann nur binnen drei
Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrags
durch Verwaltungsakt gegenüber dem Ver-
käufer ausgeübt werden. Die §§ 463, 464
Abs. 2, §§ 465 bis 468 und 471 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs sind anzuwenden. Nach
Mitteilung des Kaufvertrags ist auf Ersuchen
der Gemeinde zur Sicherung ihres Anspruchs
auf Übereignung des Grundstücks eine Vor-
merkung in das Grundbuch einzutragen; die
Gemeinde trägt die Kosten der Eintragung
der Vormerkung und ihrer Löschung. Das
Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar. Bei einem
Eigentumserwerb auf Grund der Ausübung
des Vorkaufsrechts erlöschen rechtsge-
schäftliche Vorkaufsrechte. Wird die Ge-
meinde nach Ausübung des Vorkaufsrechts
im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen,
kann sie das Grundbuchamt ersuchen, eine
zur Sicherung des Übereignungsanspruchs
des Käufers im Grundbuch eingetragene Vor-
merkung zu löschen; sie darf das Ersuchen
nur stellen, wenn die Ausübung des Vor-
kaufsrechts für den Käufer unanfechtbar ist.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kann die
Gemeinde den zu zahlenden Betrag nach
dem Verkehrswert des Grundstücks (§ 194)
im Zeitpunkt des Kaufes bestimmen, wenn
der vereinbarte Kaufpreis den Verkehrswert
überschreitet. In diesem Falle ist der Verkäu-
fer berechtigt, bis zum Ablauf eines Monats
nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsakts
über die Ausübung des Vorkaufsrechts vom
Vertrag zurückzutreten. Auf das Rücktritts-
recht sind die §§ 346 bis 349 und 351 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend an-
zuwenden. Tritt der Verkäufer vom Vertrag
zurück, trägt die Gemeinde die Kosten des
Vertrags auf der Grundlage des Verkehrs-
werts. Tritt der Verkäufer vom Vertrag nicht
zurück, erlischt nach Ablauf der Rücktrittsfrist
nach Satz 2 die Pflicht des Verkäufers aus
dem Kaufvertrag, der Gemeinde das Eigen-
tum an dem Grundstück zu übertragen. In
diesem Falle geht das Eigentum an dem
Grundstück auf die Gemeinde über, wenn auf
Ersuchen der Gemeinde der Übergang des
Eigentums in das Grundbuch eingetragen ist.
Führt die Gemeinde das Grundstück nicht in-
nerhalb einer angemessenen Frist dem mit
der Ausübung des Vorkaufsrechts verfolgten
Zweck zu, hat sie dem Verkäufer einen Be-
trag in Höhe des Unterschieds zwischen dem
vereinbarten Kaufpreis und dem Verkehrs-
wert zu zahlen. § 44 Abs. 3 Satz 2 und 3,

§ 43 Abs. 2 Satz 1 sowie die §§ 121 und 122
sind entsprechend anzuwenden.

(4) In den Fällen des § 24 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 bestimmt die Gemeinde den zu
zahlenden Betrag nach den Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Fünften Teils, wenn
der Erwerb des Grundstücks für die Durch-
führung des Bebauungsplans erforderlich ist
und es nach dem festgesetzten Verwen-
dungszweck enteignet werden könnte. Mit
der Unanfechtbarkeit des Bescheids über die
Ausübung des Vorkaufsrechts erlischt die
Pflicht des Verkäufers aus dem Kaufvertrag,
der Gemeinde das Eigentum an dem Grund-
stück zu übertragen. In diesem Falle geht das
Eigentum an dem Grundstück auf die Ge-
meinde über, wenn auf Ersuchen der Ge-
meinde der Übergang des Eigentums in das
Grundbuch eingetragen ist.

(5) Die Gemeinde kann für das Gemeinde-
gebiet oder für sämtliche Grundstücke einer
Gemarkung auf die Ausübung der ihr nach
diesem Abschnitt zustehenden Rechte ver-
zichten. Sie kann den Verzicht jederzeit für
zukünftig abzuschließende Kaufverträge wi-
derrufen. Der Verzicht und sein Widerruf sind
ortsüblich bekannt zu machen. Die Gemeinde
teilt dem Grundbuchamt den Wortlaut ihrer
Erklärung mit. Hat die Gemeinde auf die Aus-
übung ihrer Rechte verzichtet, bedarf es ei-
nes Zeugnisses nach Absatz 1 Satz 3 nicht,
soweit nicht ein Widerruf erklärt ist.

(6) Hat die Gemeinde das Vorkaufsrecht aus-
geübt und sind einem Dritten dadurch Ver-
mögensnachteile entstanden, hat sie dafür
Entschädigung zu leisten, soweit dem Dritten
ein vertragliches Recht zum Erwerb des
Grundstücks zustand, bevor ein gesetzliches
Vorkaufsrecht der Gemeinde auf Grund die-
ses Gesetzbuchs oder solcher landesrechtli-
cher Vorschriften, die durch § 186 des Bun-
desbaugesetzes aufgehoben worden sind,
begründet worden ist. Die Vorschriften über
die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des
Fünften Teils sind entsprechend anzuwen-
den. Kommt eine Einigung über die Entschä-
digung nicht zustande, entscheidet die
höhere Verwaltungsbehörde.
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DRITTER TEIL

Regelung der baulichen
und sonstigen Nutzung;
Entschädigung

Erster Abschnitt

Zulässigkeit von Vorhaben

§ 29 Begriff des Vorhabens;
Geltung von
Rechtsvorschriften

(1) Für Vorhaben, die die Errichtung, Änderung
oder Nutzungsänderung von baulichen Anla-
gen zum Inhalt haben, und für Aufschüttungen
und Abgrabungen größeren Umfangs sowie
für Ausschachtungen, Ablagerungen einsch-
ließlich Lagerstätten gelten die §§ 30 bis 37.

(2) Die Vorschriften des Bauordnungsrechts
und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften
bleiben unberührt.

§ 30 Zulässigkeit von Vorhaben
im Geltungsbereich eines
Bebauungsplans

(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans,
der allein oder gemeinsam mit sonstigen bau-
rechtlichen Vorschriften mindestens Festset-
zungen über die Art und das Maß der bauli-
chen Nutzung, die überbaubaren Grund-
stücksflächen und die örtlichen Verkehrs-
flächen enthält, ist ein Vorhaben zulässig,
wenn es diesen Festsetzungen nicht wider-
spricht und die Erschließung gesichert ist.

(2) Im Geltungsbereich eines vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans nach § 12 ist ein Vor-
haben zulässig, wenn es dem Bebauungsplan
nicht widerspricht und die Erschließung gesi-
chert ist.

(3) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans,
der die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht
erfüllt (einfacher Bebauungsplan), richtet sich
die Zulässigkeit von Vorhaben im Übrigen
nach § 34 oder § 35.

§ 31 Ausnahmen und Befreiungen
(1) Von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans können solche Ausnahmen zugelassen
werden, die in dem Bebauungsplan nach Art
und Umfang ausdrücklich vorgesehen sind.

(2) Von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans kann befreit werden, wenn die Grund-
züge der Planung nicht berührt werden und

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit, ein-
schließlich der Wohnbedürfnisse der Bevöl-
kerung, des Bedarfs zur Unterbringung von
Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und des
Bedarfs an einem zügigen Ausbau der er-
neuerbaren Energien, die Befreiung erfordern
oder

2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist
oder

3. die Durchführung des Bebauungsplans zu
einer offenbar nicht beabsichtigten Härte
führen würde

und wenn die Abweichung auch unter Würdi-
gung nachbarlicher Interessen mit den öffentli-
chen Belangen vereinbar ist.

(3) In einem Gebiet mit einem angespannten
Wohnungsmarkt, das nach § 201a bestimmt
ist, kann mit Zustimmung der Gemeinde im
Einzelfall von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans zugunsten des Wohnungsbaus be-
freit werden, wenn die Befreiung auch unter
Würdigung nachbarlicher Interessen mit den
öffentlichen Belangen vereinbar ist. Von Satz 1
kann nur bis zum Ende der Geltungsdauer der
Rechtsverordnung nach § 201a Gebrauch ge-
macht werden. Die Befristung in Satz 2 bezieht
sich nicht auf die Geltungsdauer einer Geneh-
migung, sondern auf den Zeitraum, bis zu des-
sen Ende im bauaufsichtlichen Verfahren von
der Vorschrift Gebrauch gemacht werden
kann. Für die Zustimmung der Gemeinde nach
Satz 1 gilt § 36 Absatz 2 Satz 2 entsprechend.

§ 32 Nutzungsbeschränkungen
auf künftigen Gemein-
bedarfs-, Verkehrs-, Versor-
gungs- und Grünflächen

Sind überbaute Flächen in dem Bebauungs-
plan als Baugrundstücke für den Gemeinbe-
darf oder als Verkehrs-, Versorgungs- oder
Grünflächen festgesetzt, dürfen auf ihnen Vor-
haben, die eine wertsteigernde Änderung bau-
licher Anlagen zur Folge haben, nur zugelas-
sen und für sie Befreiungen von den Festset-
zungen des Bebauungsplans nur erteilt wer-
den, wenn der Bedarfs- oder Erschließungs-
träger zustimmt oder der Eigentümer für sich
und seine Rechtsnachfolger auf Ersatz der
Werterhöhung für den Fall schriftlich verzich-
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tet, dass der Bebauungsplan durchgeführt
wird. Dies gilt auch für die dem Bebauungs-
plan nicht widersprechenden Teile einer bauli-
chen Anlage, wenn sie für sich allein nicht wirt-
schaftlich verwertbar sind oder wenn bei der
Enteignung die Übernahme der restlichen
überbauten Flächen verlangt werden kann.

§ 33 Zulässigkeit von Vorhaben
während der Planaufstellung

(1) In Gebieten, für die ein Beschluss über die
Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst ist,
ist ein Vorhaben zulässig, wenn
1. die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 und § 4a Absatz
2 bis 4 durchgeführt worden ist,

2. anzunehmen ist, dass das Vorhaben den
künftigen Festsetzungen des Bebauungs-
plans nicht entgegensteht,

3. der Antragsteller diese Festsetzungen für
sich und seine Rechtsnachfolger schriftlich
anerkennt und

4. die Erschließung gesichert ist.

(2) In Fällen des § 4a Absatz 3 Satz 1 kann vor
der erneuten Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung ein Vorhaben zugelassen werden,
wenn sich die vorgenommene Änderung oder
Ergänzung des Bebauungsplanentwurfs nicht
auf das Vorhaben auswirkt und die in Absatz 1
Nummer 2 bis 4 bezeichneten Voraussetzun-
gen erfüllt sind.

(3) Wird ein Verfahren nach § 13 oder § 13a
durchgeführt, kann ein Vorhaben vor Durch-
führung der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung zugelassen werden, wenn die in
Absatz 1 Nummer 2 bis 4 bezeichneten Vor-
aussetzungen erfüllt sind. Der betroffenen Öf-
fentlichkeit und den berührten Behörden und
sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist vor
Erteilung der Genehmigung Gelegenheit zur
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist
zu geben, soweit sie dazu nicht bereits zuvor
Gelegenheit hatten.

§ 34 Zulässigkeit von Vorhaben
innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile

(1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es
sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung,
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die

überbaut werden soll, in die Eigenart der nähe-
ren Umgebung einfügt und die Erschließung
gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen ge-
wahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beein-
trächtigt werden.

(2) Entspricht die Eigenart der näheren Umge-
bung einem der Baugebiete, die in der auf
Grund des § 9a erlassenen Verordnung be-
zeichnet sind, beurteilt sich die Zulässigkeit
des Vorhabens nach seiner Art allein danach,
ob es nach der Verordnung in dem Baugebiet
allgemein zulässig wäre; auf die nach der Ver-
ordnung ausnahmsweise zulässigen Vorhaben
ist § 31 Absatz 1, im Übrigen ist § 31 Absatz 2
entsprechend anzuwenden.

(3) Von Vorhaben nach Absatz 1 oder 2 dürfen
keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale
Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in
anderen Gemeinden zu erwarten sein.

(3a) Vom Erfordernis des Einfügens in die
Eigenart der näheren Umgebung nach Ab-
satz 1 Satz 1 kann im Einzelfall abgewichen
werden, wenn die Abweichung

1. einem der nachfolgend genannten Vorha-
ben dient:
a) der Erweiterung, Änderung, Nutzungsän-
derung oder Erneuerung eines zuläs-
sigerweise errichteten Gewerbe- oder
Handwerksbetriebs,

b) der Erweiterung, Änderung oder Erneue-
rung eines zulässigerweise errichteten,
Wohnzwecken dienenden Gebäudes oder

c) der Nutzungsänderung einer zulässiger-
weise errichteten baulichen Anlage zu
Wohnzwecken, einschließlich einer erfor-
derlichen Änderung oder Erneuerung,

2. städtebaulich vertretbar ist und

3. auch unter Würdigung nachbarlicher Inter-
essen mit den öffentlichen Belangen verein-
bar ist.

Satz 1 findet keine Anwendung auf Einzelhan-
delsbetriebe, die die verbrauchernahe Versor-
gung der Bevölkerung beeinträchtigen oder
schädliche Auswirkungen auf zentrale Versor-
gungsbereiche in der Gemeinde oder in ande-
ren Gemeinden haben können. In den Fällen
des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe b und c
kann darüber hinaus vom Erfordernis des Ein-
fügens im Einzelfall im Sinne des Satzes 1 in
mehreren vergleichbaren Fällen abgewichen
werden, wenn die übrigen Voraussetzungen
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des Satzes 1 vorliegen und die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans nicht erforderlich ist.

(4) Die Gemeinde kann durch Satzung

1. die Grenzen für im Zusammenhang be-
baute Ortsteile festlegen,

2. bebaute Bereiche im Außenbereich als im
Zusammenhang bebaute Ortsteile festlegen,
wenn die Flächen im Flächennutzungsplan
als Baufläche dargestellt sind,

3. einzelne Außenbereichsflächen in die im
Zusammenhang bebauten Ortsteile einbe-
ziehen, wenn die einbezogenen Flächen
durch die bauliche Nutzung des angrenzen-
den Bereichs entsprechend geprägt sind.

Die Satzungen können miteinander verbunden
werden.

(5) Voraussetzung für die Aufstellung von Sat-
zungen nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3
ist, dass

1. sie mit einer geordneten städtebaulichen
Entwicklung vereinbar sind,

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder nach Landesrecht unterliegen,
nicht begründet wird und

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buch-
stabe b genannten Schutzgüter oder dafür
bestehen, dass bei der Planung Pflichten
zur Vermeidung oder Begrenzung der Aus-
wirkungen von schweren Unfällen nach § 50
Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes zu beachten sind.

In den Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 können einzelne Festsetzungen
nach § 9 Absatz 1 und 3 Satz 1 sowie Absatz
4 getroffen werden. § 9 Absatz 6 und § 31
sind entsprechend anzuwenden. Auf die Sat-
zung nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 sind er-
gänzend § 1a Absatz 2 und 3 und § 9 Absatz
1a entsprechend anzuwenden; ihr ist eine
Begründung mit den Angaben entsprechend
§ 2a Satz 2 Nummer 1 beizufügen.

(6) Bei der Aufstellung der Satzungen nach
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 sind die Vor-
schriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 13 Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 und 3 sowie Satz 2 entsprechend
anzuwenden. Auf die Satzungen nach Absatz
4 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ist § 10 Absatz 3 ent-
sprechend anzuwenden.

§ 35 Bauen im Außenbereich
(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zu-
lässig, wenn öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen, die ausreichende Erschließung
gesichert ist und wenn es
1. einem land- oder forstwirtschaftlichen Be-

trieb dient und nur einen untergeordneten
Teil der Betriebsfläche einnimmt,

2. einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeu-
gung dient,

3. der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität,
Gas, Telekommunikationsdienstleistungen,
Wärme und Wasser, der Abwasserwirtschaft
oder einem ortsgebundenen gewerblichen
Betrieb dient,

4. wegen seiner besonderen Anforderungen
an die Umgebung, wegen seiner nachteili-
gen Wirkung auf die Umgebung oder we-
gen seiner besonderen Zweckbestimmung
nur im Außenbereich ausgeführt werden
soll, es sei denn, es handelt sich um die Er-
richtung, Änderung oder Erweiterung einer
baulichen Anlage zur Tierhaltung, die dem
Anwendungsbereich der Nummer 1 nicht
unterfällt und die einer Pflicht zur Durch-
führung einer standortbezogenen oder all-
gemeinen Vorprüfung oder einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung un-
terliegt, wobei bei kumulierenden Vorhaben
für die Annahme eines engen Zusammen-
hangs diejenigen Tierhaltungsanlagen zu
berücksichtigen sind, die auf demselben
Betriebs- oder Baugelände liegen und mit
gemeinsamen betrieblichen oder baulichen
Einrichtungen verbunden sind,

5. der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung
der Windenergie nach Maßgabe des § 249
oder der Erforschung, Entwicklung oder
Nutzung der Wasserenergie dient,,

6. der energetischen Nutzung von Biomasse
im Rahmen eines Betriebs nach Nummer 1
oder 2 oder eines Betriebs nach Nummer
4, der Tierhaltung betreibt, sowie dem An-
schluss solcher Anlagen an das öffentliche
Versorgungsnetz dient, unter folgenden
Voraussetzungen:
a) das Vorhaben steht in einem räumlich-
funktionalen Zusammenhang mit dem
Betrieb,

b) die Biomasse stammt überwiegend aus
dem Betrieb oder überwiegend aus die-
sem und aus nahe gelegenen Betrieben
nach den Nummern 1, 2 oder 4, soweit
letzterer Tierhaltung betreibt,
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c) es wird je Hofstelle oder Betriebsstandort
nur eine Anlage betrieben und

d) die Kapazität einer Anlage zur Erzeugung
von Biogas überschreitet nicht 2,3 Millio-
nen Normkubikmeter Biogas pro Jahr,
die Feuerungswärmeleistung anderer An-
lagen überschreitet nicht 2,0 Megawatt,

7. der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung
der Kernenergie zu friedlichen Zwecken
oder der Entsorgung radioaktiver Abfälle
dient, mit Ausnahme der Neuerrichtung von
Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen
zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizi-
tät,

8. der Nutzung solarer Strahlungsenergie dient

a) in, an und auf Dach- und Außenwand-
flächen von zulässigerweise genutzten
Gebäuden, wenn die Anlage dem Ge-
bäude baulich untergeordnet ist, oder

b) auf einer Fläche längs von

aa) Autobahnen oder

bb) Schienenwegen des übergeordneten
Netzes im Sinne des § 2b des Allge-
meinen Eisenbahngesetzes mit min-
destens zwei Hauptgleisen.

und in einer Entfernung zu diesen von bis
zu 200 Metern, gemessen vom äußeren
Rand der Fahrbahn, oder

9. der Nutzung solarer Strahlungsenergie
durch besondere Solaranlagen im Sinne
des § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buch-
stabe a, b oder c des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes dient, unter folgenden Vor-
aussetzungen:

a) das Vorhaben steht in einem räumlich-
funktionalen Zusammenhang mit einem
Betrieb nach Nummer 1 oder 2,

b) die Grundfläche der besonderen Solar-
anlage überschreitet nicht 25.000 Qua-
dratmeter und

c) es wird je Hofstelle oder Betriebsstandort
nur eine Anlage betrieben.

(2) Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zu-
gelassen werden, wenn ihre Ausführung oder
Benutzung öffentliche Belange nicht beein-
trächtigt und die Erschließung gesichert ist.

(3) Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange
liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben
1. den Darstellungen des Flächennutzungs-

plans widerspricht,
2. den Darstellungen eines Landschaftsplans

oder sonstigen Plans, insbesondere des

Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutz-
rechts, widerspricht,

3. schädliche Umwelteinwirkungen hervorru-
fen kann oder ihnen ausgesetzt wird,

4. unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen
oder andere Verkehrseinrichtungen, für
Anlagen der Versorgung oder Entsorgung,
für die Sicherheit oder Gesundheit oder für
sonstige Aufgaben erfordert,

5. Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, des Bodenschutzes, des
Denkmalschutzes oder die natürliche Eigen-
art der Landschaft und ihren Erholungswert
beeinträchtigt oder das Orts- und Land-
schaftsbild verunstaltet,

6. Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar-
struktur beeinträchtigt, die Wasserwirt-
schaft oder den Hochwasserschutz ge-
fährdet,

7. die Entstehung, Verfestigung oder Erweite-
rung einer Splittersiedlung befürchten lässt
oder

8. die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und
Radaranlagen stört.

Raumbedeutsame Vorhaben dürfen den Zie-
len der Raumordnung nicht widersprechen;
öffentliche Belange stehen raumbedeutsamen
Vorhaben nach Absatz 1 nicht entgegen, so-
weit die Belange bei der Darstellung dieser
Vorhaben als Ziele der Raumordnung abge-
wogen worden sind. Öffentliche Belange ste-
hen einem Vorhaben nach Absatz 1 Nummer
2 bis 6 in der Regel auch dann entgegen, so-
weit hierfür durch Darstellungen im Flächen-
nutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung
eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist.

(4) Den nachfolgend bezeichneten sonstigen
Vorhaben im Sinne des Absatzes 2 kann nicht
entgegengehalten werden, dass sie Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans oder eines
Landschaftsplans widersprechen, die natürli-
che Eigenart der Landschaft beeinträchtigen
oder die Entstehung, Verfestigung oder Erwei-
terung einer Splittersiedlung befürchten lassen,
soweit sie im Übrigen außenbereichsverträg-
lich im Sinne des Absatzes 3 sind:
1. die Änderung der bisherigen Nutzung eines

Gebäudes, das unter den Voraussetzungen
des Absatzes 1 Nummer 1 errichtet wurde,
unter folgenden Voraussetzungen:
a) das Vorhaben dient einer zweckmäßigen
Verwendung erhaltenswerter Bausubstanz,

b) die äußere Gestalt des Gebäudes bleibt
im Wesentlichen gewahrt,
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c) die Aufgabe der bisherigen Nutzung liegt
nicht länger als sieben Jahre zurück,

d) das Gebäude ist vor mehr als sieben
Jahren zulässigerweise errichtet worden,

e) das Gebäude steht im räumlich-funktio-
nalen Zusammenhang mit der Hofstelle
des land- oder forstwirtschaftlichen Be-
triebs,

f) im Falle der Änderung zu Wohnzwecken
entstehen neben den bisher nach Ab-
satz 1 Nr. 1 zulässigen Wohnungen
höchstens fünf Wohnungen je Hofstelle
und

g) es wird eine Verpflichtung übernommen,
keine Neubebauung als Ersatz für die
aufgegebene Nutzung vorzunehmen, es
sei denn, die Neubebauung wird im Inter-
esse der Entwicklung des Betriebs im
Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 erfor-
derlich,

2. die Neuerrichtung eines gleichartigen
Wohngebäudes an gleicher Stelle unter fol-
genden Voraussetzungen:
a) das vorhandene Gebäude ist zulässiger-
weise errichtet worden,

b) das vorhandene Gebäude weist Miss-
stände oder Mängel auf,

c) das vorhandene Gebäude wurde oder
wird seit längerer Zeit vom Eigentümer
selbst genutzt und

d) Tatsachen rechtfertigen die Annahme,
dass das neu errichtete Gebäude für den
Eigenbedarf des bisherigen Eigentümers
oder seiner Familie genutzt wird; hat der
Eigentümer das vorhandene Gebäude im
Wege der Erbfolge von einem Vorei-
gentümer erworben, der es seit längerer
Zeit selbst genutzt hat, reicht es aus,
wenn Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass das neu errichtete Gebäude
für den Eigenbedarf des Eigentümers
oder seiner Familie genutzt wird,

3. die alsbaldige Neuerrichtung eines zulässi-
gerweise errichteten, durch Brand, Naturer-
eignisse oder andere außergewöhnliche
Ereignisse zerstörten, gleichartigen Gebäu-
des an gleicher Stelle,

4. die Änderung oder Nutzungsänderung von
erhaltenswerten, das Bild der Kulturland-
schaft prägenden Gebäuden, auch wenn
sie aufgegeben sind, wenn das Vorhaben
einer zweckmäßigen Verwendung der Ge-
bäude und der Erhaltung des Gestaltwerts
dient,

5. die Erweiterung eines Wohngebäudes auf
bis zu höchstens zwei Wohnungen unter
folgenden Voraussetzungen:

a) das Gebäude ist zulässigerweise errich-
tet worden,

b) die Erweiterung ist im Verhältnis zum vor-
handenen Gebäude und unter Berück-
sichtigung der Wohnbedürfnisse ange-
messen und

c) bei der Errichtung einer weiteren Woh-
nung rechtfertigen Tatsachen die Annah-
me, dass das Gebäude vom bisherigen
Eigentümer oder seiner Familie selbst ge-
nutzt wird,

6. die bauliche Erweiterung eines zulässiger-
weise errichteten gewerblichen Betriebs,
wenn die Erweiterung im Verhältnis zum
vorhandenen Gebäude und Betrieb ange-
messen ist.

In begründeten Einzelfällen gilt die Rechtsfolge
des Satzes 1 auch für die Neuerrichtung eines
Gebäudes im Sinne des Absatzes 1 Nummer
1, dem eine andere Nutzung zugewiesen wer-
den soll, wenn das ursprüngliche Gebäude
vom äußeren Erscheinungsbild auch zur Wah-
rung der Kulturlandschaft erhaltenswert ist,
keine stärkere Belastung des Außenbereichs
zu erwarten ist als in Fällen des Satzes 1 und
die Neuerrichtung auch mit nachbarlichen In-
teressen vereinbar ist; Satz 1 Nummer 1
Buchstabe b bis g gilt entsprechend. In den
Fällen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 sowie
des Satzes 2 sind geringfügige Erweiterungen
des neuen Gebäudes gegenüber dem besei-
tigten oder zerstörten Gebäude sowie gering-
fügige Abweichungen vom bisherigen Stan-
dort des Gebäudes zulässig.

(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 zulässigen
Vorhaben sind in einer flächensparenden, die
Bodenversiegelung auf das notwendige Maß
begrenzenden und den Außenbereich scho-
nenden Weise auszuführen. Für Vorhaben nach
Absatz 1 Nummer 2 bis 6, 8 Buchstabe b und
Nummer 9 ist als weitere Zulässigkeitsvoraus-
setzung eine Verpflichtungserklärung abzuge-
ben, das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe
der zulässigen Nutzung zurückzubauen und
Bodenversiegelungen zu beseitigen; bei einer
nach Absatz 1 Nummer 2 bis 6, 8 Buchstabe b
und Nummer 9 zulässigen Nutzungsänderung
ist die Rückbauverpflichtung zu übernehmen,
bei einer nach Absatz 1 Nr. 1 oder Absatz 2
zulässigen Nutzungsänderung entfällt sie. Die
Baugenehmigungsbehörde soll durch nach
Landesrecht vorgesehene Baulast oder in an-
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derer Weise die Einhaltung der Verpflichtung
nach Satz 2 sowie nach Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe g sicherstellen. Im Übrigen
soll sie in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 si-
cherstellen, dass die bauliche oder sonstige
Anlage nach Durchführung des Vorhabens nur
in der vorgesehenen Art genutzt wird.

(6) Die Gemeinde kann für bebaute Bereiche
im Außenbereich, die nicht überwiegend land-
wirtschaftlich geprägt sind und in denen eine
Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhan-
den ist, durch Satzung bestimmen, dass
Wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne
des Absatzes 2 nicht entgegengehalten wer-
den kann, dass sie einer Darstellung im Flä-
chennutzungsplan über Flächen für die Land-
wirtschaft oder Wald widersprechen oder die
Entstehung oder Verfestigung einer Splitter-
siedlung befürchten lassen. Die Satzung kann
auch auf Vorhaben erstreckt werden, die klei-
neren Handwerks- und Gewerbebetrieben
dienen. In der Satzung können nähere Bestim-
mungen über die Zulässigkeit getroffen wer-
den. Voraussetzung für die Aufstellung der
Satzung ist, dass
1. sie mit einer geordneten städtebaulichen

Entwicklung vereinbar ist,
2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer

Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder nach Landesrecht unterliegen,
nicht begründet wird und

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buch-
stabe b genannten Schutzgüter oder dafür
bestehen, dass bei der Planung Pflichten
zur Vermeidung oder Begrenzung der Aus-
wirkungen von schweren Unfällen nach
§ 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes zu beachten sind.

Bei Aufstellung der Satzung sind die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
und 3 sowie Satz 2 entsprechend anzuwen-
den. § 10 Absatz 3 ist entsprechend anzu-
wenden. Von der Satzung bleibt die Anwen-
dung des Absatzes 4 unberührt.

§ 36 Beteiligung der Gemeinde
und der höheren
Verwaltungsbehörde

(1) Über die Zulässigkeit von Vorhaben nach
den §§ 31, 33 bis 35 wird im bauaufsichtlichen

Verfahren von der Baugenehmigungsbehörde
im Einvernehmen mit der Gemeinde entschie-
den. Das Einvernehmen der Gemeinde ist auch
erforderlich, wenn in einem anderen Verfahren
über die Zulässigkeit nach den in Satz 1 be-
zeichneten Vorschriften entschieden wird; dies
gilt nicht für Vorhaben der in § 29 Absatz 1 be-
zeichneten Art, die der Bergaufsicht unterliegen.
Richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach
§ 30 Absatz 1, stellen die Länder sicher, dass
die Gemeinde rechtzeitig vor Ausführung des
Vorhabens über Maßnahmen zur Sicherung der
Bauleitplanung nach den §§ 14 und 15 ent-
scheiden kann. In den Fällen des § 35 Absatz 2
und 4 kann die Landesregierung durch Rechts-
verordnung allgemein oder für bestimmte Fälle
festlegen, dass die Zustimmung der höheren
Verwaltungsbehörde erforderlich ist.

(2) Das Einvernehmen der Gemeinde und die
Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde
dürfen nur aus den sich aus den §§ 31, 33, 34
und 35 ergebenden Gründen versagt werden.
Das Einvernehmen der Gemeinde und die Zu-
stimmung der höheren Verwaltungsbehörde
gelten als erteilt, wenn sie nicht binnen zwei
Monaten nach Eingang des Ersuchens der Ge-
nehmigungsbehörde verweigert werden; dem
Ersuchen gegenüber der Gemeinde steht die
Einreichung des Antrags bei der Gemeinde
gleich, wenn sie nach Landesrecht vorge-
schrieben ist. Die nach Landesrecht zustän-
dige Behörde kann ein rechtswidrig versagtes
Einvernehmen der Gemeinde ersetzen.

§ 37 Bauliche Maßnahmen des
Bundes und der Länder

(1) Macht die besondere öffentliche Zweckbe-
stimmung für bauliche Anlagen des Bundes
oder eines Landes erforderlich, von den Vor-
schriften dieses Gesetzbuchs oder den auf
Grund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vor-
schriften abzuweichen oder ist das Einverneh-
men mit der Gemeinde nach § 14 oder § 36
nicht erreicht worden, entscheidet die höhere
Verwaltungsbehörde.

(2) Handelt es sich dabei um Vorhaben, die der
Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der
Bundespolizei oder dem zivilen Bevölkerungs-
schutz dienen, ist nur die Zustimmung der
höheren Verwaltungsbehörde erforderlich. Vor
Erteilung der Zustimmung hat diese die Ge-
meinde zu hören. Versagt die höhere Verwal-
tungsbehörde ihre Zustimmung oder wider-
spricht die Gemeinde dem beabsichtigten Bau-
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vorhaben, entscheidet das zuständige Bundes-
ministerium im Einvernehmen mit den beteilig-
ten Bundesministerien und im Benehmen mit
der zuständigen Obersten Landesbehörde.

(3) Entstehen der Gemeinde infolge der Durch-
führung von Maßnahmen nach den Absätzen 1
und 2 Aufwendungen für Entschädigungen
nach diesem Gesetzbuch, sind sie ihr vom
Träger der Maßnahmen zu ersetzen. Muss in-
folge dieser Maßnahmen ein Bebauungsplan
aufgestellt, geändert, ergänzt oder aufgeho-
ben werden, sind ihr auch die dadurch ent-
standenen Kosten zu ersetzen.

(4) Sollen bauliche Anlagen auf Grundstücken
errichtet werden, die nach dem Landbeschaf-
fungsgesetz beschafft werden, sind in dem Ver-
fahren nach § 1 Absatz 2 des Landbeschaf-
fungsgesetzes alle von der Gemeinde oder der
höheren Verwaltungsbehörde nach den Absät-
zen 1 und 2 zulässigen Einwendungen abschlie-
ßend zu erörtern. Eines Verfahrens nach Ab-
satz 2 bedarf es in diesem Falle nicht.

§ 38 Bauliche Maßnahmen von
überörtlicher Bedeutung
auf Grund von
Planfeststellungsverfahren;
öffentlich zugängliche
Abfallbeseitigungsanlagen

Auf Planfeststellungsverfahren und sonstige
Verfahren mit den Rechtswirkungen der Plan-
feststellung für Vorhaben von überörtlicher Be-
deutung sowie auf die auf Grund des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes für die Errichtung
und den Betrieb öffentlich zugänglicher Abfall-
beseitigungsanlagen geltenden Verfahren sind
die §§ 29 bis 37 nicht anzuwenden, wenn die
Gemeinde beteiligt wird; städtebauliche Be-
lange sind zu berücksichtigen. Eine Bindung
nach § 7 bleibt unberührt. § 37 Absatz 3 ist
anzuwenden.

Zweiter Abschnitt

Entschädigung

§ 39 Vertrauensschaden
Haben Eigentümer oder in Ausübung ihrer Nut-
zungsrechte sonstige Nutzungsberechtigte im
berechtigten Vertrauen auf den Bestand eines
rechtsverbindlichen Bebauungsplans Vorbe-

reitungen für die Verwirklichung von Nutzungs-
möglichkeiten getroffen, die sich aus dem
Bebauungsplan ergeben, können sie ange-
messene Entschädigung in Geld verlangen,
soweit die Aufwendungen durch die Ände-
rung, Ergänzung oder Aufhebung des Bebau-
ungsplans an Wert verlieren. Dies gilt auch für
Abgaben nach bundes- oder landesrechtli-
chen Vorschriften, die für die Erschließung des
Grundstücks erhoben wurden.

§ 40 Entschädigung in Geld
oder durch Übernahme

(1) Sind im Bebauungsplan

1. Flächen für den Gemeinbedarf sowie für
Sport- und Spielanlagen,

2. Flächen für Personengruppen mit beson-
derem Wohnbedarf,

3. Flächen mit besonderem Nutzungszweck,

4. von der Bebauung freizuhaltende Schutz-
flächen und Flächen für besondere Anla-
gen und Vorkehrungen zum Schutz vor
Einwirkungen,

5. Verkehrsflächen,

6. Versorgungsflächen,

7. Flächen für die Abfall- und Abwasserbe-
seitigung, einschließlich der Rückhaltung
und Versickerung von Niederschlagswas-
ser, sowie für Ablagerungen,

8. Grünflächen,

9. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen
oder für die Gewinnung von Steinen, Er-
den und anderen Bodenschätzen,

10. Flächen für Gemeinschaftsstellplätze und
Gemeinschaftsgaragen,

11. Flächen für Gemeinschaftsanlagen,

12. von der Bebauung freizuhaltende Flächen,

13. Wasserflächen, Flächen für die Wasserwirt-
schaft, Flächen für Hochwasserschutzan-
lagen und Flächen für die Regelung des
Wasserabflusses,

14. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft

festgesetzt, ist der Eigentümer nach Maßgabe
der folgenden Absätze zu entschädigen, so-
weit ihm Vermögensnachteile entstehen. Dies
gilt in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 in
Bezug auf Flächen für Sport- und Spielanlagen
sowie des Satzes 1 Nummer 4 und 10 bis 14
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nicht, soweit die Festsetzungen oder ihre
Durchführung den Interessen des Eigentümers
oder der Erfüllung einer ihm obliegenden
Rechtspflicht dienen.

(2) Der Eigentümer kann die Übernahme der
Flächen verlangen,

1. wenn und soweit es ihm mit Rücksicht auf
die Festsetzung oder Durchführung des
Bebauungsplans wirtschaftlich nicht mehr
zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten
oder es in der bisherigen oder einer ande-
ren zulässigen Art zu nutzen, oder

2. wenn Vorhaben nach § 32 nicht ausgeführt
werden dürfen und dadurch die bisherige
Nutzung einer baulichen Anlage aufgeho-
ben oder wesentlich herabgesetzt wird.

Der Eigentümer kann anstelle der Übernahme
die Begründung von Miteigentum oder eines
geeigneten Rechts verlangen, wenn die Ver-
wirklichung des Bebauungsplans nicht die
Entziehung des Eigentums erfordert.

(3) Dem Eigentümer ist eine angemessene Ent-
schädigung in Geld zu leisten, wenn und so-
weit Vorhaben nach § 32 nicht ausgeführt wer-
den dürfen und dadurch die bisherige Nutzung
seines Grundstücks wirtschaftlich erschwert
wird. Sind die Voraussetzungen des Übernah-
meanspruchs nach Absatz 2 gegeben, kann
nur dieser Anspruch geltend gemacht werden.
Der zur Entschädigung Verpflichtete kann den
Entschädigungsberechtigten auf den Übernah-
meanspruch verweisen, wenn das Grundstück
für den im Bebauungsplan festgesetzten
Zweck alsbald benötigt wird.

§ 41 Entschädigung bei Begrün-
dung von Geh-, Fahr- und
Leitungsrechten und bei
Bindungen für Bepflanzungen

(1) Sind im Bebauungsplan Flächen festgesetzt,
die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu be-
lasten sind, kann der Eigentümer unter den Vor-
aussetzungen des § 40 Absatz 2 verlangen,
dass an diesen Flächen einschließlich der für die
Leitungsführungen erforderlichen Schutzstreifen
das Recht zugunsten des in § 44 Absatz 1 und
2 Bezeichneten begründet wird. Dies gilt nicht
für die Verpflichtung zur Duldung solcher ört-
lichen Leitungen, die der Erschließung und
Versorgung des Grundstücks dienen. Weiter-
gehende Rechtsvorschriften, nach denen der
Eigentümer zur Duldung von Versorgungsleitun-
gen verpflichtet ist, bleiben unberührt.

(2) Sind im Bebauungsplan Bindungen für Be-
pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern, sonstigen Bepflanzungen und Ge-
wässern sowie das Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen fest-
gesetzt, ist dem Eigentümer eine angemessene
Entschädigung in Geld zu leisten, wenn und so-
weit infolge dieser Festsetzungen

1. besondere Aufwendungen notwendig sind,
die über das bei ordnungsgemäßer Bewirt-
schaftung erforderliche Maß hinausgehen,
oder

2. eine wesentliche Wertminderung des Grund-
stücks eintritt.

§ 42 Entschädigung bei
Änderung oder Aufhebung
einer zulässigen Nutzung

(1) Wird die zulässige Nutzung eines Grund-
stücks aufgehoben oder geändert und tritt da-
durch eine nicht nur unwesentliche Wertmin-
derung des Grundstücks ein, kann der Eigen-
tümer nach Maßgabe der folgenden Absätze
eine angemessene Entschädigung in Geld ver-
langen.

(2) Wird die zulässige Nutzung eines Grund-
stücks innerhalb einer Frist von sieben Jahren
ab Zulässigkeit aufgehoben oder geändert,
bemisst sich die Entschädigung nach dem
Unterschied zwischen dem Wert des Grund-
stücks auf Grund der zulässigen Nutzung und
seinem Wert, der sich infolge der Aufhebung
oder Änderung ergibt.

(3) Wird die zulässige Nutzung eines Grund-
stücks nach Ablauf der in Absatz 2 bezeichne-
ten Frist aufgehoben oder geändert, kann der
Eigentümer nur eine Entschädigung für Ein-
griffe in die ausgeübte Nutzung verlangen, ins-
besondere wenn infolge der Aufhebung oder
Änderung der zulässigen Nutzung die Aus-
übung der verwirklichten Nutzung oder die
sonstigen Möglichkeiten der wirtschaftlichen
Verwertung des Grundstücks, die sich aus der
verwirklichten Nutzung ergeben, unmöglich
gemacht oder wesentlich erschwert werden.
Die Höhe der Entschädigung hinsichtlich der
Beeinträchtigung des Grundstückswerts be-
misst sich nach dem Unterschied zwischen
dem Wert des Grundstücks auf Grund der
ausgeübten Nutzung und seinem Wert, der
sich infolge der in Satz 1 bezeichneten Be-
schränkungen ergibt.
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(4) Entschädigungen für Eingriffe in ausgeübte
Nutzungen bleiben unberührt.

(5) Abweichend von Absatz 3 bemisst sich die
Entschädigung nach Absatz 2, wenn der
Eigentümer an der Verwirklichung eines der
zulässigen Nutzung entsprechenden Vorha-
bens vor Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten
Frist durch eine Veränderungssperre oder eine
befristete Zurückstellung seines Vorhabens
gehindert worden ist und er das Vorhaben in-
folge der Aufhebung oder Änderung der zuläs-
sigen Nutzung des Grundstücks nicht mehr
verwirklichen kann.

(6) Ist vor Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten
Frist eine Baugenehmigung oder über die bo-
denrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens ein
Vorbescheid nach Bauaufsichtsrecht erteilt
worden und kann der Eigentümer das Vorha-
ben infolge der Aufhebung oder Änderung der
zulässigen Nutzung des Grundstücks nach
Ablauf der Frist nicht mehr verwirklichen oder
ist die Verwirklichung dadurch für ihn wirt-
schaftlich unzumutbar geworden, kann der
Eigentümer in Höhe des Unterschieds zwi-
schen dem Wert des Grundstücks unter Zu-
grundelegung der nach der Genehmigung vor-
gesehenen Nutzung und dem Wert des
Grundstücks, der sich infolge der Aufhebung
oder Änderung der zulässigen Nutzung ergibt,
Entschädigung verlangen.

(7) Ist vor Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten
Frist ein Antrag auf Erteilung einer Baugeneh-
migung oder eines Vorbescheids nach Bau-
aufsichtsrecht, der die bodenrechtliche Zuläs-
sigkeit eines Vorhabens zum Gegenstand hat,
rechtswidrig abgelehnt worden und kann nach
dem Ergebnis eines Rechtsmittelverfahrens
die Genehmigung oder der Vorbescheid mit
dem beantragten Inhalt nicht erteilt werden,
weil die im Zeitpunkt der Antragstellung zuläs-
sige Nutzung aufgehoben oder geändert wor-
den ist, bemisst sich die Entschädigung nach
Absatz 6. Entsprechend findet Absatz 6 auch
Anwendung, wenn über einen den gesetzli-
chen Vorschriften entsprechenden und zu ge-
nehmigenden Bauantrag oder einen Vorbe-
scheid nach Bauaufsichtsrecht, der die bo-
denrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens
zum Gegenstand hat, innerhalb der in Absatz
2 bezeichneten Frist nicht entschieden wurde,
obwohl der Antrag so rechtzeitig gestellt
wurde, dass eine Genehmigung innerhalb der
Frist hätte erteilt werden können.

(8) In den Fällen der Absätze 5 bis 7 besteht
der Anspruch auf Entschädigung nicht, wenn
der Eigentümer nicht bereit oder nicht in der

Lage war, das beabsichtigte Vorhaben zu ver-
wirklichen. Der Eigentümer hat die Tatsachen
darzulegen, die seine Bereitschaft und Mög-
lichkeiten, das Vorhaben zu verwirklichen, auf-
zeigen.

(9) Wird die zulässige Nutzung eines Grund-
stücks aufgehoben, besteht auch der Über-
nahmeanspruch nach § 40 Absatz 2 Satz 1
Nummer 1.

(10) Die Gemeinde hat dem Eigentümer auf
Verlangen Auskunft zu erteilen, ob ein sich aus
Absatz 2 ergebender vermögensrechtlicher
Schutz der zulässigen Nutzung für sein Grund-
stück besteht und wann dieser durch Ablauf
der in Absatz 2 bezeichneten Frist endet.

§ 43 Entschädigung und
Verfahren

(1) Ist die Entschädigung durch Übernahme
des Grundstücks oder durch Begründung ei-
nes Rechts zu leisten und kommt eine Eini-
gung nicht zustande, kann der Eigentümer die
Entziehung des Eigentums oder die Begrün-
dung des Rechts verlangen. Der Eigentümer
kann den Antrag auf Entziehung des Eigen-
tums oder auf Begründung des Rechts bei der
Enteignungsbehörde stellen. Auf die Entzie-
hung des Eigentums oder die Begründung
des Rechts finden die Vorschriften des Fünften
Teils entsprechend Anwendung.

(2) Ist die Entschädigung in Geld zu leisten und
kommt eine Einigung über die Geldentschädi-
gung nicht zustande, entscheidet die höhere
Verwaltungsbehörde. Die Vorschriften über die
Entschädigung im Zweiten Abschnitt des
Fünften Teils sowie § 121 gelten entspre-
chend. Für Bescheide über die Festsetzung
der zu zahlenden Geldentschädigung gilt
§ 122 entsprechend.

(3) Liegen die Voraussetzungen der §§ 40 und
41 Absatz 1 vor, ist eine Entschädigung nur
nach diesen Vorschriften zu gewähren. In den
Fällen der §§ 40 und 41 sind solche Wertminde-
rungen nicht zu berücksichtigen, die bei Anwen-
dung des § 42 nicht zu entschädigen wären.

(4) Bodenwerte sind nicht zu entschädigen,
soweit sie darauf beruhen, dass

1. die zulässige Nutzung auf dem Grundstück
den allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die
Sicherheit der auf dem Grundstück oder im
umliegenden Gebiet wohnenden oder arbei-
tenden Menschen nicht entspricht oder
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2. in einem Gebiet städtebauliche Missstände

im Sinne des § 136 Absatz 2 und 3 beste-
hen und die Nutzung des Grundstücks zu
diesen Missständen wesentlich beiträgt.

(5) Nach Vorliegen der Entschädigungsvoraus-
setzungen bleiben Werterhöhungen unberück-
sichtigt, die eingetreten sind, nachdem der
Entschädigungsberechtigte in der Lage war,
den Antrag auf Festsetzung der Entschädi-
gung in Geld zu stellen, oder ein Angebot des
Entschädigungspflichtigen, die Entschädigung
in Geld in angemessener Höhe zu leisten, ab-
gelehnt hat. Hat der Entschädigungsberech-
tigte den Antrag auf Übernahme des Grund-
stücks oder Begründung eines geeigneten
Rechts gestellt und hat der Entschädigungs-
pflichtige daraufhin ein Angebot auf Über-
nahme des Grundstücks oder Begründung
des Rechts zu angemessenen Bedingungen
gemacht, gilt § 95 Absatz 2 Nummer 3 ent-
sprechend.

§ 44 Entschädigungspflichtige,
Fälligkeit und Erlöschen der
Entschädigungsansprüche

(1) Zur Entschädigung ist der Begünstigte ver-
pflichtet, wenn er mit der Festsetzung zu sei-
nen Gunsten einverstanden ist. Ist ein Begün-
stigter nicht bestimmt oder liegt sein Einver-
ständnis nicht vor, ist die Gemeinde zur Ent-
schädigung verpflichtet. Erfüllt der Begünstigte
seine Verpflichtung nicht, ist dem Eigentümer
gegenüber auch die Gemeinde verpflichtet;
der Begünstigte hat der Gemeinde Ersatz zu
leisten.

(2) Dient die Festsetzung der Beseitigung oder
Minderung von Auswirkungen, die von der
Nutzung eines Grundstücks ausgehen, ist der
Eigentümer zur Entschädigung verpflichtet,
wenn er mit der Festsetzung einverstanden
war. Ist der Eigentümer auf Grund anderer ge-
setzlicher Vorschriften verpflichtet, Auswirkun-
gen, die von der Nutzung seines Grundstücks
ausgehen, zu beseitigen oder zu mindern, ist
er auch ohne Einverständnis zur Entschädi-
gung verpflichtet, soweit er durch die Fest-
setzung Aufwendungen erspart. Erfüllt der
Eigentümer seine Verpflichtungen nicht, gilt
Absatz 1 Satz 3 entsprechend. Die Gemeinde
soll den Eigentümer anhören, bevor sie Fest-
setzungen trifft, die zu einer Entschädigung
nach Satz 1 oder 2 führen können.

(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Ent-
schädigung verlangen, wenn die in den §§ 39
bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schriftlich bei
dem Entschädigungspflichtigen beantragt.
Entschädigungsleistungen in Geld sind ab Fäl-
ligkeit mit 2 vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs jährlich zu verzinsen. Ist Entschädigung
durch Übernahme des Grundstücks zu leisten,
findet auf die Verzinsung § 99 Absatz 3 An-
wendung.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs
herbeigeführt wird.

(5) In der Bekanntmachung nach § 10 Absatz 3
ist auf die Vorschriften des Absatzes 3 Satz 1
und 2 sowie des Absatzes 4 hinzuweisen.

VIERTER TEIL

Bodenordnung

Erster Abschnitt

Umlegung

§ 45 Zweck und
Anwendungsbereich

Zur Erschließung oder Neugestaltung von
Gebieten können bebaute und unbebaute
Grundstücke durch Umlegung in der Weise
neu geordnet werden, dass nach Lage, Form
und Größe für die bauliche oder sonstige Nut-
zung zweckmäßig gestaltete Grundstücke
entstehen. Die Umlegung kann

1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
im Sinne des § 30 oder

2. innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteils im Sinne des § 34, wenn sich
aus der Eigenart der näheren Umgebung
oder einem einfachen Bebauungsplan im
Sinne des § 30 Absatz 3 hinreichende Kri-
terien für die Neuordnung der Grundstücke
ergeben,

durchgeführt werden.
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§ 46 Zuständigkeit und
Voraussetzungen

(1) Die Umlegung ist von der Gemeinde (Umle-
gungsstelle) in eigener Verantwortung anzu-
ordnen und durchzuführen, wenn und sobald
sie zur Verwirklichung eines Bebauungsplans
oder aus Gründen einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung zur Verwirklichung der
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten
Ortsteils zulässigen Nutzung erforderlich ist.

(2) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung bestimmen,
1. dass von der Gemeinde Umlegungsaus-

schüsse mit selbständigen Entscheidungs-
befugnissen für die Durchführung der Um-
legung gebildet werden,

2. in welcher Weise die Umlegungsausschüsse
zusammenzusetzen und mit welchen Be-
fugnissen sie auszustatten sind,

3. dass der Umlegungsausschuss die Ent-
scheidung über Vorgänge nach § 51 von
geringer Bedeutung einer Stelle übertragen
kann, die seine Entscheidungen vorbereitet,

4. dass zur Entscheidung über einen Rechts-
behelf im Umlegungsverfahren Obere Um-
legungsausschüsse gebildet werden und
wie diese Ausschüsse zusammenzusetzen
sind,

5. dass die Flurbereinigungsbehörde oder eine
andere geeignete Behörde verpflichtet ist,
auf Antrag der Gemeinde (Umlegungsstelle)
die im Umlegungsverfahren zu treffenden
Entscheidungen vorzubereiten.

(3) Auf die Anordnung und Durchführung einer
Umlegung besteht kein Anspruch.

(4) Die Gemeinde kann ihre Befugnis zur
Durchführung der Umlegung auf die Flurberei-
nigungsbehörde oder eine andere geeignete
Behörde für das Gemeindegebiet oder Teile
des Gemeindegebiets übertragen. Die Einzel-
heiten der Übertragung einschließlich der
Mitwirkungsrechte der Gemeinde können in
einer Vereinbarung zwischen ihr und der die
Umlegung durchführenden Behörde geregelt
werden. Die Gemeinde kann die Vorbereitung
der im Umlegungsverfahren zu treffenden Ent-
scheidungen sowie die zur Durchführung der
Umlegung erforderlichen vermessungs- und
katastertechnischen Aufgaben öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieuren übertragen.

(5) Die Gemeinde kann dem Umlegungs-
ausschuss für einzelne Fälle oder bestimmte
Gebiete die Befugnis zur Ausübung eines ihr

nach § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zuste-
henden Vorkaufsrechts übertragen; die Ge-
meinde kann die Übertragung jederzeit wider-
rufen. Das Recht der Gemeinde, nach der
Übertragung ein Vorkaufsrecht zu anderen als
Umlegungszwecken auszuüben, bleibt un-
berührt. Ansprüche Dritter werden durch die
Sätze 1 und 2 nicht begründet.

§ 47 Umlegungsbeschluss
(1) Die Umlegung wird nach Anhörung der
Eigentümer durch einen Beschluss der Um-
legungsstelle eingeleitet. Im Umlegungsbe-
schluss ist das Umlegungsgebiet (§ 52) zu be-
zeichnen. Die im Umlegungsgebiet gelegenen
Grundstücke sind einzeln aufzuführen.

(2) Soll die Umlegung für den Geltungsbereich
eines Bebauungsplans eingeleitet werden,
kann das Umlegungsverfahren auch eingeleitet
werden, wenn der Bebauungsplan noch nicht
aufgestellt ist. In diesem Falle muss der Bebau-
ungsplan vor dem Beschluss über die Aufstel-
lung des Umlegungsplans (§ 66 Absatz 1) in
Kraft getreten sein.

§ 48 Beteiligte
(1) Im Umlegungsverfahren sind Beteiligte
1. die Eigentümer der im Umlegungsgebiet

gelegenen Grundstücke,
2. die Inhaber eines im Grundbuch eingetra-

genen oder durch Eintragung gesicherten
Rechts an einem im Umlegungsgebiet gele-
genen Grundstück oder an einem das
Grundstück belastenden Recht,

3. die Inhaber eines nicht im Grundbuch einge-
tragenen Rechts an dem Grundstück oder
an einem das Grundstück belastenden
Recht, eines Anspruchs mit dem Recht auf
Befriedigung aus dem Grundstück oder
eines persönlichen Rechts, das zum Erwerb,
zum Besitz oder zur Nutzung des Grund-
stücks berechtigt oder den Verpflichteten in
der Benutzung des Grundstücks beschränkt,

4. die Gemeinde,
5. unter den Voraussetzungen des § 55 Ab-

satz 5 die Bedarfsträger und
6. die Erschließungsträger.

(2) Die in Absatz 1 Nummer 3 bezeichneten
Personen werden zu dem Zeitpunkt Beteiligte,
in dem die Anmeldung ihres Rechts der Umle-
gungsstelle zugeht. Die Anmeldung kann bis
zur Beschlussfassung über den Umlegungs-
plan (§ 66 Absatz 1) erfolgen.
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(3) Bestehen Zweifel an einem angemeldeten
Recht, so hat die Umlegungsstelle dem An-
meldenden unverzüglich eine Frist zur Glaub-
haftmachung seines Rechts zu setzen. Nach
fruchtlosem Ablauf der Frist ist er bis zur
Glaubhaftmachung seines Rechts nicht mehr
zu beteiligen.

(4) Der im Grundbuch eingetragene Gläubiger
einer Hypothek, Grundschuld oder Renten-
schuld, für die ein Brief erteilt ist, sowie jeder
seiner Rechtsnachfolger hat auf Verlangen der
Umlegungsstelle eine Erklärung darüber abzu-
geben, ob ein anderer die Hypothek, Grund-
schuld oder Rentenschuld oder ein Recht
daran erworben hat; die Person des Erwer-
bers hat er dabei zu bezeichnen. § 208 Satz 2
bis 4 gilt entsprechend.

§ 49 Rechtsnachfolge
Wechselt die Person eines Beteiligten während
eines Umlegungsverfahrens, so tritt sein
Rechtsnachfolger in dieses Verfahren in dem
Zustand ein, in dem es sich im Zeitpunkt des
Übergangs des Rechts befindet.

§ 50 Bekanntmachung des
Umlegungsbeschlusses

(1) Der Umlegungsbeschluss ist in der Ge-
meinde ortsüblich bekannt zu machen.

(2) Die Bekanntmachung des Umlegungsbe-
schlusses hat die Aufforderung zu enthalten,
innerhalb eines Monats Rechte, die aus dem
Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur
Beteiligung am Umlegungsverfahren berechti-
gen, bei der Umlegungsstelle anzumelden.

(3) Werden Rechte erst nach Ablauf der in
Absatz 2 bezeichneten Frist angemeldet oder
nach Ablauf der in § 48 Absatz 3 gesetzten
Frist glaubhaft gemacht, so muss ein Berech-
tigter die bisherigen Verhandlungen und Fest-
setzungen gegen sich gelten lassen, wenn die
Umlegungsstelle dies bestimmt.

(4) Der Inhaber eines in Absatz 2 bezeichneten
Rechts muss die Wirkung eines vor der An-
meldung eingetretenen Fristablaufs ebenso
gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte,
dem gegenüber die Frist durch Bekannt-
machung des Verwaltungsakts zuerst in Lauf
gesetzt worden ist.

(5) Auf die rechtlichen Wirkungen nach den
Absätzen 3 und 4 sowie nach § 51 ist in der
Bekanntmachung hinzuweisen.

§ 51 Verfügungs- und
Veränderungssperre

(1) Von der Bekanntmachung des Umle-
gungsbeschlusses bis zur Bekanntmachung
nach § 71 dürfen im Umlegungsgebiet nur
mit schriftlicher Genehmigung der Umle-
gungsstelle

1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen
über ein Grundstück und über Rechte an
einem Grundstück getroffen oder Vereinba-
rungen abgeschlossen werden, durch die
einem anderen ein Recht zum Erwerb, zur
Nutzung oder Bebauung eines Grund-
stücks oder Grundstücksteils eingeräumt
wird, oder Baulasten neu begründet, geän-
dert oder aufgehoben werden;

2. erhebliche Veränderungen der Erdober-
fläche oder wesentlich wertsteigernde son-
stige Veränderungen der Grundstücke vor-
genommen werden;

3. nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder
anzeigepflichtige, aber wertsteigernde bau-
liche Anlagen errichtet oder wertsteigernde
Änderungen solcher Anlagen vorgenom-
men werden;

4. genehmigungs-, zustimmungs- oder anzei-
gepflichtige bauliche Anlagen errichtet oder
geändert werden.

Einer Genehmigung nach Satz 1 bedarf es im
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet nur,
wenn und soweit eine Genehmigungspflicht
nach § 144 nicht besteht.

(2) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Ver-
änderungssperre baurechtlich genehmigt wor-
den sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde
nach Maßgabe des Bauordnungsrechts
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung
vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre
hätte begonnen werden dürfen, sowie Unter-
haltungsarbeiten und die Fortführung einer bis-
her ausgeübten Nutzung werden von der Ver-
änderungssperre nicht berührt.

(3) Die Genehmigung darf nur versagt werden,
wenn Grund zu der Annahme besteht, dass
das Vorhaben die Durchführung der Umle-
gung unmöglich machen oder wesentlich er-
schweren würde. § 22 Absatz 5 Satz 2 bis 5
ist entsprechend anzuwenden.

(4) Die Genehmigung kann unter Auflagen und
außer bei Verfügungen über Grundstücke und
über Rechte an Grundstücken auch unter Be-
dingungen oder Befristungen erteilt werden.
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Wird die Genehmigung unter Auflagen, Bedin-
gungen oder Befristungen erteilt, ist die hier-
durch betroffene Vertragspartei berechtigt, bis
zum Ablauf eines Monats nach Unanfechtbar-
keit der Entscheidung vom Vertrag zurückzu-
treten. Auf das Rücktrittsrecht sind die §§ 346
bis 349 und 351 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entsprechend anzuwenden.

(5) Überträgt der Umlegungsausschuss auf
Grund einer Verordnung nach § 46 Absatz 2
Nummer 3 der dort bezeichneten Stelle Ent-
scheidungen über Vorgänge nach Absatz 1,
unterliegt diese Stelle seinen Weisungen; bei
Einlegung von Rechtsbehelfen tritt der Umle-
gungsausschuss an ihre Stelle. Der Umle-
gungsausschuss kann die Übertragung jeder-
zeit widerrufen.

§ 52 Umlegungsgebiet
(1) Das Umlegungsgebiet ist so zu begrenzen,
dass die Umlegung sich zweckmäßig durch-
führen lässt. Es kann aus räumlich getrennten
Flächen bestehen.

(2) Einzelne Grundstücke, die die Durchfüh-
rung der Umlegung erschweren, können von
der Umlegung ganz oder teilweise ausgenom-
men werden.

(3) Unwesentliche Änderungen des Umlegungs-
gebiets können bis zum Beschluss über die Auf-
stellung des Umlegungsplans (§ 66 Absatz 1)
von der Umlegungsstelle nach vorheriger An-
hörung der Eigentümer der betroffenen Grund-
stücke auch ohne ortsübliche Bekanntmachung
vorgenommen werden. Die Änderung wird mit
ihrer Bekanntgabe an die Eigentümer der be-
troffenen Grundstücke wirksam.

§ 53 Bestandskarte und
Bestandsverzeichnis

(1) Die Umlegungsstelle fertigt eine Karte und
ein Verzeichnis der Grundstücke des Umle-
gungsgebiets an (Bestandskarte und Bestands-
verzeichnis). Die Bestandskarte weist mindes-
tens die bisherige Lage und Form der Grund-
stücke des Umlegungsgebiets und die auf ihnen
befindlichen Gebäude aus und bezeichnet die
Eigentümer. In dem Bestandsverzeichnis sind
für jedes Grundstück mindestens aufzuführen

1. die im Grundbuch eingetragenen Eigen-
tümer,

2. die grundbuch- und katastermäßige Be-
zeichnung, die Größe und die im Liegen-

schaftskataster angegebene Nutzungsart
der Grundstücke unter Angabe von Straße
und Hausnummer sowie

3. die im Grundbuch in Abteilung II eingetra-
genen Lasten und Beschränkungen.

(2) Die Bestandskarte und die in Absatz 1 Satz 3
Nummer 1 und 2 bezeichneten Teile des Be-
standsverzeichnisses sind auf die Dauer eines
Monats in der Gemeinde öffentlich auszu-
legen. Ort und Dauer der Auslegung sind
mindestens eine Woche vor der Auslegung
ortsüblich bekannt zu machen.

(3) Betrifft die Umlegung nur wenige Grund-
stücke, so genügt anstelle der ortsüblichen
Bekanntmachung die Mitteilung an die Eigentü-
mer und die Inhaber sonstiger Rechte, soweit
sie aus dem Grundbuch ersichtlich sind oder
ihr Recht bei der Umlegungsstelle angemeldet
haben.

(4) In den in Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 be-
zeichneten Teil des Bestandsverzeichnisses ist
die Einsicht jedem gestattet, der ein berechtig-
tes Interesse darlegt.

§ 54 Benachrichtigungen und
Umlegungsvermerk

(1) Die Umlegungsstelle teilt dem Grund-
buchamt und der für die Führung des Lie-
genschaftskatasters zuständigen Stelle die
Einleitung (§ 47) des Umlegungsverfahrens
und die nachträglichen Änderungen des Um-
legungsgebiets (§ 52) mit. Das Grundbuch-
amt hat in die Grundbücher der umzulegen-
den Grundstücke einzutragen, dass das Um-
legungsverfahren eingeleitet ist (Umlegungs-
vermerk).

(2) Das Grundbuchamt und die für die
Führung des Liegenschaftskatasters zustän-
dige Stelle haben die Umlegungsstelle von al-
len Eintragungen zu benachrichtigen, die
nach dem Zeitpunkt der Einleitung des Umle-
gungsverfahrens im Grundbuch der betroffe-
nen Grundstücke und im Liegenschaftskata-
ster vorgenommen sind oder vorgenommen
werden. § 22 Absatz 6 ist entsprechend an-
zuwenden.

(3) Ist im Grundbuch die Anordnung der
Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung
eingetragen, so gibt die Umlegungsstelle dem
Vollstreckungsgericht von dem Umlegungsbe-
schluss Kenntnis, soweit dieser das Grund-
stück betrifft, das Gegenstand des Voll-
streckungsverfahrens ist.
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§ 55 Umlegungsmasse und
Verteilungsmasse

(1) Die im Umlegungsgebiet gelegenen Grund-
stücke werden nach ihrer Fläche rechnerisch
zu einer Masse vereinigt (Umlegungsmasse).

(2) Aus der Umlegungsmasse sind vorweg die
Flächen auszuscheiden und der Gemeinde
oder dem sonstigen Erschließungsträger zu-
zuteilen, die nach dem Bebauungsplan festge-
setzt sind oder aus Gründen der geordneten
städtebaulichen Entwicklung zur Verwirklichung
der nach § 34 zulässigen Nutzung erforderlich
sind als

1. örtliche Verkehrsflächen für Straßen, Wege
einschließlich Fuß- und Wohnwege und für
Plätze sowie für Sammelstraßen,

2. Flächen für Parkplätze, Grünanlagen ein-
schließlich Kinderspielplätze und Anlagen
zum Schutz gegen schädliche Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes, soweit sie nicht schon
Bestandteil der in Nummer 1 genannten
Verkehrsanlagen sind, sowie für Regen-
klär- und Regenüberlaufbecken, wenn die
Flächen überwiegend den Bedürfnissen der
Bewohner des Umlegungsgebiets dienen
sollen.

Zu den vorweg auszuscheidenden Flächen
gehören auch die Flächen zum Ausgleich im
Sinne des § 1a Absatz 3 für die in Satz 1 ge-
nannten Anlagen. Grünflächen nach Satz 1
Nummer 2 können auch bauflächenbedingte
Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Ab-
satz 3 umfassen.

(3) Mit der Zuteilung ist die Gemeinde oder der
sonstige Erschließungsträger für von ihnen in
die Umlegungsmasse eingeworfene Flächen
nach Absatz 2 abgefunden.

(4) Die verbleibende Masse ist die Verteilungs-
masse.

(5) Sonstige Flächen, für die nach dem Bebau-
ungsplan eine Nutzung für öffentliche Zwecke
festgesetzt ist, können einschließlich der
Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Ab-
satz 3 ausgeschieden und dem Bedarfs- oder
Erschließungsträger zugeteilt werden, wenn
dieser geeignetes Ersatzland, das auch außer-
halb des Umlegungsgebiets liegen kann, in die
Verteilungsmasse einbringt. Die Umlegungs-
stelle soll von dieser Befugnis Gebrauch ma-
chen, wenn dies zur alsbaldigen Durchführung
des Bebauungsplans zweckmäßig ist.

§ 56 Verteilungsmaßstab
(1) Für die Errechnung der den beteiligten
Grundeigentümern an der Verteilungsmasse
zustehenden Anteile (Sollanspruch) ist entwe-
der von dem Verhältnis der Flächen oder dem
Verhältnis der Werte auszugehen, in dem die
früheren Grundstücke vor der Umlegung zu-
einander gestanden haben. Der Maßstab ist
von der Umlegungsstelle nach pflichtmäßigem
Ermessen unter gerechter Abwägung der In-
teressen der Beteiligten je nach Zweckmäßig-
keit einheitlich zu bestimmen.

(2) Sind alle Beteiligten einverstanden, so kann
die Verteilungsmasse auch nach einem ande-
ren Maßstab aufgeteilt werden.

§ 57 Verteilung nach Werten
Geht die Umlegungsstelle von dem Verhältnis
der Werte aus, so wird die Verteilungsmasse in
dem Verhältnis verteilt, in dem die zu berück-
sichtigenden Eigentümer an der Umlegung be-
teiligt sind. Jedem Eigentümer soll ein Grund-
stück mindestens mit dem Verkehrswert zuge-
teilt werden, den sein früheres Grundstück auch
unter Berücksichtigung der Pflicht zur Bereit-
stellung von Flächen zum Ausgleich im Sinne
des § 1a Absatz 3 im Zeitpunkt des Umle-
gungsbeschlusses hatte. Für die zuzuteilenden
Grundstücke ist der Verkehrswert, bezogen auf
den Zeitpunkt des Umlegungsbeschlusses, zu
ermitteln. Dabei sind Wertänderungen, die durch
die Umlegung bewirkt werden, zu berücksichti-
gen; sollen Grundstücke in Bezug auf Flächen
nach § 55 Absatz 2 erschließungsbeitrags-
pflichtig zugeteilt werden, bleiben Wertänderun-
gen insoweit unberücksichtigt. Unterschiede
zwischen den so ermittelten Verkehrswerten
sind in Geld auszugleichen.

§ 58 Verteilung nach Flächen
(1) Geht die Umlegungsstelle von dem Verhält-
nis der Flächen aus, hat sie von den eingewor-
fenen Grundstücken unter Anrechnung des
Flächenabzugs nach § 55 Absatz 2 einen
Flächenbeitrag in einem solchen Umfang ab-
zuziehen, dass die Vorteile ausgeglichen wer-
den, die durch die Umlegung erwachsen; da-
bei bleiben in den Fällen des § 57 Satz 4
Halbsatz 2 die Vorteile insoweit unberücksich-
tigt. Der Flächenbeitrag darf in Gebieten, die
erstmalig erschlossen werden, nur bis zu 30
vom Hundert, in anderen Gebieten nur bis zu
10 vom Hundert der eingeworfenen Fläche
betragen. Die Umlegungsstelle kann statt ei-
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nes Flächenbeitrags ganz oder teilweise einen
entsprechenden Geldbeitrag erheben. Soweit
der Umlegungsvorteil den Flächenbeitrag nach
Satz 1 übersteigt, ist der Vorteil in Geld auszu-
gleichen.

(2) Kann das neue Grundstück nicht in gleicher
oder gleichwertiger Lage zugeteilt werden, so
sind dadurch begründete Wertunterschiede in
Fläche oder Geld auszugleichen.

(3) Für die Bemessung von Geldbeiträgen und
Ausgleichsleistungen sind die Wertverhältnisse
im Zeitpunkt des Umlegungsbeschlusses
maßgebend.

§ 59 Zuteilung und Abfindung
(1) Aus der Verteilungsmasse sind den Eigen-
tümern dem Umlegungszweck entsprechend
nach Möglichkeit Grundstücke einschließlich
Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Ab-
satz 3 in gleicher oder gleichwertiger Lage wie
die eingeworfenen Grundstücke und entspre-
chend den nach den §§ 57 und 58 errechne-
ten Anteilen zuzuteilen.

(2) Soweit es unter Berücksichtigung der öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften nicht möglich
ist, die nach den §§ 57 und 58 errechneten
Anteile tatsächlich zuzuteilen, findet ein Aus-
gleich in Geld statt. Auf den Geldausgleich
sind die Vorschriften über die Entschädigung
im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils ent-
sprechend anzuwenden, soweit die Zuteilung
den Einwurfswert oder mehr als nur unwe-
sentlich den Sollanspruch unterschreitet. Der
Geldausgleich bemisst sich nach dem Ver-
kehrswert, bezogen auf den Zeitpunkt der Auf-
stellung des Umlegungsplans, soweit die Zu-
teilung den Sollanspruch mehr als nur unwe-
sentlich überschreitet und dadurch die baupla-
nungsrechtlich zulässige Nutzung ermöglicht.

(3) Beantragt ein Eigentümer, der im Umle-
gungsgebiet eigen genutzten Wohn- oder Ge-
schäftsraum aufgeben muss und im Umle-
gungsverfahren kein Grundstück erhält, dass
für ihn als Abfindung im Umlegungsverfahren
eines der in Absatz 4 Nummer 2 und 3 be-
zeichneten Rechte vorgesehen wird, so soll
dem entsprochen werden, sofern dies in der
Umlegung möglich ist.

(4) Mit Einverständnis der betroffenen Eigen-
tümer können als Abfindung

1. Geld oder

2. Grundeigentum außerhalb des Umlegungs-
gebiets oder

3. die Begründung von Miteigentum an einem
Grundstück, die Gewährung von grund-
stücksgleichen Rechten, Rechten nach dem
Wohnungseigentumsgesetz oder sonstigen
dinglichen Rechten innerhalb und außer-
halb des Umlegungsgebiets

vorgesehen werden.

(5) Sofern die Umlegung im Geltungsbereich
eines Bebauungsplans durchgeführt wird, kön-
nen Eigentümer in Geld oder mit außerhalb des
Umlegungsgebiets gelegenen Grundstücken
abgefunden werden, wenn sie im Gebiet keine
bebauungsfähigen Grundstücke erhalten kön-
nen oder wenn dies sonst zur Erreichung der
Ziele und Zwecke des Bebauungsplans erfor-
derlich ist; wer die Abfindung mit Grundstücken
außerhalb des Gebiets ablehnt, kann mit Geld
abgefunden werden. Die Vorschriften über die
Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünf-
ten Teils sind entsprechend anzuwenden.

(6) Lehnt der Eigentümer eine Abfindung mit
den in Absatz 4 Nummer 2 und 3 bezeichne-
ten Rechten ab, obgleich durch eine solche
Abfindung für eine größere Anzahl von Betei-
ligten eine Abfindung in Geld vermieden wer-
den kann und die Abfindung in diesen Rechts-
formen mit dem Bebauungsplan vereinbar ist,
ist der Eigentümer in Geld abzufinden. Die
Vorschriften über die Entschädigung im Zwei-
ten Abschnitt des Fünften Teils sind entspre-
chend anzuwenden.

(7) Die Umlegungsstelle – der Umlegungsaus-
schuss auf Antrag der Gemeinde – kann bei
der Zuteilung von Grundstücken unter den
Voraussetzungen des § 176 ein Baugebot,
unter den Voraussetzungen des § 177 ein
Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot
und unter den Voraussetzungen des § 178 ein
Pflanzgebot anordnen.

(8) Sofern die Umlegung im Geltungsbereich
eines Bebauungsplans durchgeführt wird, sind
im Umlegungsplan die Gebäude oder sonsti-
gen baulichen Anlagen zu bezeichnen, die dem
Bebauungsplan widersprechen und der Ver-
wirklichung der im Umlegungsplan in Aussicht
genommenen Neugestaltung (§ 66 Absatz 2)
entgegenstehen. Die Eigentümer und die son-
stigen Nutzungsberechtigten haben die Besei-
tigung der im Umlegungsplan bezeichneten
Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen zu
dulden, wenn die Gemeinde die Beseitigung
zum Vollzug des Umlegungsplans durchführt.

(9) Die Befugnis der Gemeinde, ein Baugebot,
ein Modernisierungs- oder Instandsetzungs-
gebot, ein Pflanzgebot oder ein Rückbau-
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oder Entsiegelungsgebot nach den §§ 176 bis
179 anzuordnen, bleibt unberührt.

§ 60 Abfindung und Ausgleich
für bauliche Anlagen,
Anpflanzungen und sonstige
Einrichtungen

Für bauliche Anlagen, Anpflanzungen und für
sonstige Einrichtungen ist nur eine Geldabfin-
dung zu gewähren und im Falle der Zuteilung
ein Ausgleich in Geld festzusetzen, soweit das
Grundstück wegen dieser Einrichtungen einen
über den Bodenwert hinausgehenden Ver-
kehrswert hat. Die Vorschriften über die Ent-
schädigung im Zweiten Abschnitt des Fünften
Teils sind entsprechend anzuwenden.

§ 61 Aufhebung, Änderung und
Begründung von Rechten

(1) Grundstücksgleiche Rechte sowie andere
Rechte an einem im Umlegungsgebiet gelege-
nen Grundstück oder an einem das Grund-
stück belastenden Recht, ferner Ansprüche mit
dem Recht auf Befriedigung aus dem Grund-
stück oder persönliche Rechte, die zum Er-
werb, zum Besitz oder zur Nutzung eines im
Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücks be-
rechtigen oder den Verpflichteten in der Benut-
zung des Grundstücks beschränken, können
durch den Umlegungsplan aufgehoben, geän-
dert oder neu begründet werden. In Überein-
stimmung mit den Zielen des Bebauungsplans
oder zur Verwirklichung einer nach § 34 zuläs-
sigen Nutzung können zur zweckmäßigen und
wirtschaftlichen Ausnutzung der Grundstücke
Flächen für Zuwege, gemeinschaftliche Hofräu-
me, Kinderspielplätze, Freizeiteinrichtungen,
Stellplätze, Garagen, Flächen zum Ausgleich im
Sinne des § 1a Absatz 3 oder andere Gemein-
schaftsanlagen festgelegt und ihre Rechts-
verhältnisse geregelt werden. Im Landesrecht
vorgesehene öffentlich-rechtliche Verpflichtun-
gen zu einem das Grundstück betreffenden
Tun, Dulden oder Unterlassen (Baulast) können
im Einvernehmen mit der Baugenehmigungs-
behörde aufgehoben, geändert oder neu be-
gründet werden.

(2) Soweit durch die Aufhebung, Änderung oder
Begründung von Rechten oder Baulasten Ver-
mögensnachteile oder Vermögensvorteile ent-
stehen, findet ein Ausgleich in Geld statt. Für
den Fall, dass Vermögensnachteile entstehen,
sind die Vorschriften über die Entschädigung

im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils und
über den Härteausgleich nach § 181 entspre-
chend anzuwenden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die
nach § 55 Absatz 5 in die Verteilungsmasse
eingebrachten Grundstücke.

§ 62 Gemeinschaftliches
Eigentum; besondere
rechtliche Verhältnisse

(1) Wenn es dem Zweck der Umlegung dient
und die Eigentümer zustimmen, kann gemein-
schaftliches Eigentum an Grundstücken geteilt
werden.

(2) Wenn einem Eigentümer für mehrere ver-
schiedenen Rechtsverhältnissen unterliegende
alte Grundstücke oder Berechtigungen ein
neues Grundstück zugeteilt wird, so werden
entsprechend den verschiedenen Rechtsver-
hältnissen Bruchteile der Gesamtabfindung
bestimmt, die an die Stelle der einzelnen
Grundstücke oder Berechtigungen treten. In
diesen Fällen kann für jedes eingeworfene
Grundstück oder jede Berechtigung anstelle
des Bruchteils ein besonderes Grundstück zu-
geteilt werden.

(3) Wenn gemeinschaftliches Eigentum geteilt
wird (Absatz 1) oder einem Eigentümer für sein
Grundstück mehrere neue Grundstücke zuge-
teilt werden, so kann die Umlegungsstelle
Grundpfandrechte und Reallasten, mit denen
eingeworfene Grundstücke belastet sind, ent-
sprechend den im Umlegungsverfahren ermit-
telten Werten auf die zuzuteilenden Grund-
stücke verteilen.

§ 63 Übergang von Rechtsver-
hältnissen auf die Abfindung

(1) Die zugeteilten Grundstücke treten hinsicht-
lich der Rechte an den alten Grundstücken
und der diese Grundstücke betreffenden
Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben wer-
den, an die Stelle der alten Grundstücke. Die
örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die
auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf
die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen
neuen Grundstücke über.

(2) Erhält der Eigentümer, dem ein neues Grund-
stück zugeteilt wird, für das alte Grundstück
zum Ausgleich von Wertunterschieden einen
Geldausgleich oder nach § 59, § 60 oder § 61
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eine Geldabfindung, so sind dinglich Berech-
tigte, deren Rechte durch die Umlegung be-
einträchtigt werden, insoweit auf den Geldan-
spruch des Eigentümers angewiesen.

§ 64 Geldleistungen
(1) Die Gemeinde ist Gläubigerin und Schuld-
nerin der im Umlegungsplan festgesetzten Geld-
leistungen.

(2) Geldleistungen werden mit der Bekanntma-
chung nach § 71 fällig. Die Fälligkeit der Aus-
gleichsleistungen für Mehrwerte (§§ 57 bis 61)
kann bis zu längstens zehn Jahren hinaus-
geschoben werden; dabei kann vorgesehen
werden, dass die Bezahlung dieser Aus-
gleichsleistungen ganz oder teilweise in wie-
derkehrenden Leistungen erfolgt. In den Fällen
des Satzes 2 soll die Ausgleichsleistung ab
Fälligkeit und bei Anfechtung des Umlegungs-
plans lediglich wegen der Höhe einer Geldlei-
stung soll diese in Höhe des angefochtenen
Betrags ab Inkrafttreten des Umlegungsplans
dem Grund nach mit 2 vom Hundert über dem
Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs jährlich verzinst werden.

(3) Die Verpflichtungen des Eigentümers oder
des Erbbauberechtigten zu Geldleistungen
nach den §§ 57 bis 61 gelten als Beitrag und
ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück
oder dem Erbbaurecht.

(4) Wird zur Sicherung eines Kredits, der

1. der Errichtung von Neubauten, dem Wieder-
aufbau zerstörter Gebäude oder dem
Ausbau oder der Erweiterung bestehender
Gebäude oder

2. der Durchführung notwendiger außeror-
dentlicher Instandsetzungen an Gebäuden

auf dem belasteten Grundstück dient, ein
Grundpfandrecht bestellt, so kann für dieses
auf Antrag ein Befriedigungsvorrecht vor der
öffentlichen Last nach Absatz 3 oder einem
Teil derselben für den Fall der Zwangsvoll-
streckung in das Grundstück bewilligt werden,
wenn dadurch die Sicherheit der öffentlichen
Last nicht gefährdet wird und die Zins- und
Tilgungssätze für das Grundpfandrecht den
üblichen Jahresleistungen für erstrangige
Tilgungshypotheken entsprechen. Die Bewilli-
gung kann von der Erfüllung von Bedingungen
abhängig gemacht werden.

(5) Soweit die Kosten und Geldleistungen der
Umlegung von einem Bedarfs- oder Erschlie-
ßungsträger verursacht sind, sind sie von ihm
der Gemeinde zu erstatten.

(6) Die öffentlichen Lasten (Absatz 3) sind im
Grundbuch zu vermerken.

§ 65 Hinterlegung und Vertei-
lungsverfahren

Für die Hinterlegung von Geldleistungen und
für das Verteilungsverfahren gelten die Vor-
schriften der §§ 118 und 119 entsprechend.

§ 66 Aufstellung und Inhalt des
Umlegungsplans

(1) Der Umlegungsplan ist von der Umlegungs-
stelle nach Erörterung mit den Eigentümern
durch Beschluss aufzustellen. Er kann auch
für Teile des Umlegungsgebiets aufgestellt
werden (Teilumlegungsplan).

(2) Aus dem Umlegungsplan muss der in Aus-
sicht genommene Neuzustand mit allen tatsäch-
lichen und rechtlichen Änderungen hervorge-
hen, die die im Umlegungsgebiet gelegenen
Grundstücke erfahren. Der Umlegungsplan
muss nach Form und Inhalt zur Übernahme in
das Liegenschaftskataster geeignet sein.

(3) Der Umlegungsplan besteht aus der Umle-
gungskarte und dem Umlegungsverzeichnis.

§ 67 Umlegungskarte
Die Umlegungskarte stellt den künftigen Zu-
stand des Umlegungsgebiets dar. In die Karte
sind insbesondere die neuen Grundstücksgren-
zen und -bezeichnungen sowie die Flächen im
Sinne des § 55 Absatz 2 einzutragen.

§ 68 Umlegungsverzeichnis
(1) Das Umlegungsverzeichnis führt auf
1. die Grundstücke, einschließlich der außer-

halb des Umlegungsgebiets zugeteilten,
nach Lage, Größe und Nutzungsart unter
Gegenüberstellung des alten und neuen
Bestands mit Angabe ihrer Eigentümer;

2. die Rechte an einem Grundstück oder
einem das Grundstück belastenden Recht,
ferner Ansprüche mit dem Recht auf Befrie-
digung aus dem Grundstück oder persön-
liche Rechte, die zum Erwerb, zum Besitz
oder zur Nutzung eines Grundstücks be-
rechtigen oder den Verpflichteten in der
Benutzung des Grundstücks beschränken,
soweit sie aufgehoben, geändert oder neu
begründet werden;
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3. die Grundstückslasten nach Rang und

Betrag;

4. die Geldleistungen, deren Fälligkeit und
Zahlungsart sowie der Wert der Flächen
nach § 55 Absatz 2 bei einer insoweit er-
schließungsbeitragspflichtigen Zuteilung;

5. diejenigen, zu deren Gunsten oder Lasten
Geldleistungen festgesetzt sind;

6. die einzuziehenden und die zu verlegenden
Flächen im Sinne des § 55 Absatz 2 und die
Wasserläufe;

7. die Gebote nach § 59 Absatz 7 sowie

8. die Baulasten nach § 61 Absatz 1 Satz 3.

(2) Das Umlegungsverzeichnis kann für jedes
Grundstück gesondert aufgestellt werden.

§ 69 Bekanntmachung
des Umlegungsplans,
Einsichtnahme

(1) Die Umlegungsstelle hat den Beschluss über
die Aufstellung des Umlegungsplans (§ 66 Ab-
satz 1) in der Gemeinde ortsüblich bekannt zu
machen. In der Bekanntmachung ist darauf
hinzuweisen, dass der Umlegungsplan an
einer zu benennenden Stelle nach Absatz 2
eingesehen werden kann und auszugsweise
nach § 70 Absatz 1 Satz 1 zugestellt wird.

(2) Den Umlegungsplan kann jeder einsehen,
der ein berechtigtes Interesse darlegt.

§ 70 Zustellung des
Umlegungsplans

(1) Den Beteiligten ist ein ihre Rechte betreffen-
der Auszug aus dem Umlegungsplan zuzustel-
len. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Um-
legungsplan an einer zu benennenden Stelle
nach § 69 Absatz 2 eingesehen werden kann.

(2) Hält die Umlegungsstelle Änderungen des
Umlegungsplans für erforderlich, so können
die Bekanntmachung und die Zustellung des
geänderten Umlegungsplans auf die von der
Änderung Betroffenen beschränkt werden.

(3) Ist im Grundbuch die Anordnung der
Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung
eingetragen, so gibt die Umlegungsstelle dem
Vollstreckungsgericht von dem Umlegungs-
verzeichnis Kenntnis, soweit dieses das Grund-
stück, das Gegenstand des Vollstreckungs-
verfahrens ist, und die daran bestehenden
Rechte betrifft.

§ 71 Inkrafttreten
des Umlegungsplans

(1) Die Umlegungsstelle hat ortsüblich bekannt
zu machen, in welchem Zeitpunkt der Umle-
gungsplan unanfechtbar geworden ist. Dem
Eintritt der Unanfechtbarkeit des Umlegungs-
plans steht es gleich, wenn der Umlegungs-
plan lediglich wegen der Höhe einer Geldabfin-
dung anfechtbar ist.

(2) Vor Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans
kann die Umlegungsstelle räumliche und
sachliche Teile des Umlegungsplans durch
Bekanntmachung in Kraft setzen, wenn sich
die Entscheidung über eingelegte Rechtsbe-
helfe auf diese Teile des Umlegungsplans nicht
auswirken kann. Personen, die Rechtsbehelfe
eingelegt haben, sind von der Inkraftsetzung
zu unterrichten.

§ 72 Wirkungen
der Bekanntmachung

(1) Mit der Bekanntmachung nach § 71 wird
der bisherige Rechtszustand durch den in
dem Umlegungsplan vorgesehenen neuen
Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntmachung
schließt die Einweisung der neuen Eigentümer
in den Besitz der zugeteilten Grundstücke ein.

(2) Die Gemeinde hat den Umlegungsplan zu
vollziehen, sobald seine Unanfechtbarkeit nach
§ 71 bekannt gemacht worden ist. Sie hat den
Beteiligten die neuen Besitz- und Nutzungs-
rechte, erforderlichenfalls mit den Mitteln des
Verwaltungszwangs, zu verschaffen.

§ 73 Änderung
des Umlegungsplans

Die Umlegungsstelle kann den Umlegungsplan
auch nach Eintritt der Unanfechtbarkeit än-
dern, wenn

1. der Bebauungsplan geändert wird,

2. eine rechtskräftige Entscheidung eines Ge-
richts die Änderung notwendig macht oder

3. die Beteiligten mit der Änderung einverstan-
den sind.

§ 74 Berichtigung
der öffentlichen Bücher

(1) Die Umlegungsstelle übersendet dem Grund-
buchamt und der für die Führung des Liegen-
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schaftskatasters zuständigen Stelle eine be-
glaubigte Abschrift der Bekanntmachung nach
§ 71 sowie eine beglaubigte Ausfertigung
des Umlegungsplans und ersucht diese, die
Rechtsänderungen in das Grundbuch und in
das Liegenschaftskataster einzutragen sowie
den Umlegungsvermerk im Grundbuch zu lö-
schen. Dies gilt auch für außerhalb des Umle-
gungsgebiets zugeteilte Grundstücke.

(2) Bis zur Berichtigung des Liegenschaftskata-
sters dienen die Umlegungskarte und das Um-
legungsverzeichnis als amtliches Verzeichnis
der Grundstücke im Sinne des § 2 Absatz 2
der Grundbuchordnung, wenn die für die
Führung des Liegenschaftskatasters zustän-
dige Stelle auf diesen Urkunden bescheinigt
hat, dass sie nach Form und Inhalt zur Über-
nahme in das Liegenschaftskataster geeignet
sind. Diese Bescheinigung ist nicht erforder-
lich, wenn die Flurbereinigungsbehörde die
Umlegungskarte und das Umlegungsverzeich-
nis gefertigt hat (§ 46 Absatz 2 Nummer 5 und
Absatz 4).

§ 75 Einsichtnahme
in den Umlegungsplan

Bis zur Berichtigung des Grundbuchs ist die
Einsicht in den Umlegungsplan jedem gestat-
tet, der ein berechtigtes Interesse darlegt.

§ 76 Vorwegnahme
der Entscheidung

Mit Einverständnis der betroffenen Rechtsin-
haber können die Eigentums- und Besitzver-
hältnisse für einzelne Grundstücke sowie an-
dere Rechte nach den §§ 55 bis 62 geregelt
werden, bevor der Umlegungsplan aufgestellt
ist. Die §§ 70 bis 75 gelten entsprechend.

§ 77 Vorzeitige Besitzeinweisung
(1) Sofern die Umlegung im Geltungsbereich
eines Bebauungsplans durchgeführt wird,
kann die Umlegungsstelle nach dem Inkrafttre-
ten des Bebauungsplans, wenn das Wohl der
Allgemeinheit es erfordert,
1. vor Aufstellung des Umlegungsplans die

Gemeinde oder den sonstigen Bedarfs-
oder Erschließungsträger in den Besitz der
Grundstücke, die in dem Bebauungsplan
als Flächen im Sinne des § 9 Absatz 1

Nummer 21 oder des § 55 Absatz 2 und 5
festgesetzt sind, einweisen;

2. nach Aufstellung des Umlegungsplans und
Übertragung der Grenzen der neuen
Grundstücke in die Örtlichkeit auch son-
stige am Umlegungsverfahren Beteiligte in
den Besitz der nach dem Umlegungsplan
für sie vorgesehenen Grundstücke oder
Nutzungsrechte einweisen.

(2) Das Wohl der Allgemeinheit kann die vor-
zeitige Einweisung in den Besitz insbesondere
erfordern

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 zu-
gunsten der Gemeinde oder eines sonsti-
gen Bedarfs- oder Erschließungsträgers,
wenn Maßnahmen zur Verwirklichung des
Bebauungsplans bevorstehen und die Flä-
chen für die vorgesehenen Anlagen und
Einrichtungen der Erschließung oder Ver-
sorgung des Gebiets benötigt werden,

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 zu-
gunsten sonstiger Umlegungsbeteiligter,
wenn dringende städtebauliche Gründe für
die Verschaffung des Besitzes bestehen
und wenn diese Gründe die Interessen der
Betroffenen an der weiteren Ausübung des
Besitzes wesentlich überwiegen.

(3) Die §§ 116 und 122 gelten entsprechend.

§ 78 Verfahrens- und Sachkosten
Die Gemeinde trägt die Verfahrenskosten und
die nicht durch Beiträge nach § 64 Absatz 3
gedeckten Sachkosten.

§ 79 Abgaben- und
Auslagenbefreiung

(1) Geschäfte und Verhandlungen, die der
Durchführung oder Vermeidung der Umlegung
dienen, einschließlich der Berichtigung der
öffentlichen Bücher, sind frei von Gebühren
und ähnlichen nichtsteuerlichen Abgaben so-
wie von Auslagen; dies gilt nicht für die Kosten
eines Rechtsstreits. Unberührt bleiben Rege-
lungen nach landesrechtlichen Vorschriften.

(2) Die Abgabenfreiheit ist von der zuständigen
Behörde ohne Nachprüfung anzuerkennen,
wenn die Umlegungsstelle versichert, dass
ein Geschäft oder eine Verhandlung der
Durchführung oder Vermeidung der Umle-
gung dient.



352

BauGB

Zweiter Abschnitt

Vereinfachte Umlegung

§ 80 Zweck, Anwendungsbereich,
Zuständigkeiten

(1) Die Gemeinde kann eine Umlegung im Sinne
des § 45 als vereinfachte Umlegung durch-
führen, wenn die in § 46 Absatz 1 bezeichneten
Voraussetzungen vorliegen und wenn mit der
Umlegung lediglich

1. unmittelbar aneinander grenzende oder in
enger Nachbarschaft liegende Grundstücke
oder Teile von Grundstücken untereinander
getauscht oder

2. Grundstücke, insbesondere Splittergrund-
stücke oder Teile von Grundstücken, einsei-
tig zugeteilt

werden. Die auszutauschenden oder einseitig
zuzuteilenden Grundstücke oder Grundstücks-
teile dürfen nicht selbständig bebaubar sein.
Eine einseitige Zuteilung muss im öffentlichen
Interesse geboten sein.

(2) Auf die vereinfachte Umlegung sind die Vor-
schriften des Ersten Abschnitts nur anzuwen-
den, soweit die Vorschriften dieses Abschnitts
dies bestimmen. Einer Anordnung der verein-
fachten Umlegung durch die Gemeinde bedarf
es nicht.

(3) Die vereinfachte Umlegung ist so durchzu-
führen, dass jedem Eigentümer nach dem Ver-
hältnis des Werts seines früheren Grundstücks
zum Wert der übrigen Grundstücke möglichst
ein Grundstück in gleicher oder gleichwertiger
Lage zugeteilt wird. Eine durch die vereinfachte
Umlegung für den Grundstückseigentümer be-
wirkte Wertminderung darf nur unerheblich sein.
Mit Zustimmung der Eigentümer können von
den Sätzen 1 und 2 abweichende Regelungen
getroffen werden.

(4) Im Rahmen des Verfahrens der vereinfachten
Umlegung betroffene Dienstbarkeiten und Bau-
lasten nach Maßgabe des § 61 Absatz 1 Satz 3
können neu geordnet und zu diesem Zweck
auch neu begründet und aufgehoben werden.
Betroffene Grundpfandrechte können neu ge-
ordnet werden, wenn die Beteiligten dem vor-
gesehenen neuen Rechtszustand zustimmen.

(5) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnungen bestimmen, dass die nach
Maßgabe des § 46 Absatz 2 Nummer 1 und 2
gebildeten Umlegungsausschüsse auch verein-

fachte Umlegungsverfahren selbständig durch-
führen. Die Vorschriften des § 46 Absatz 4 zur
Übertragung der Umlegung auf die Flurbereini-
gungsbehörde oder eine andere geeignete
Behörde sind für vereinfachte Umlegungsver-
fahren entsprechend anzuwenden.

§ 81 Geldleistungen
(1) Vorteile, die durch die vereinfachte Umlegung
bewirkt werden, sind von den Eigentümern in
Geld auszugleichen. Die Vorschriften über die
Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünf-
ten Teils sind entsprechend anzuwenden.

(2) Gläubigerin und Schuldnerin der Geld-
leistungen ist die Gemeinde. Die Beteiligten
können mit Zustimmung der Gemeinde an-
dere Vereinbarungen treffen. Die Geldleistun-
gen werden mit der Bekanntmachung nach
§ 83 Absatz 1 fällig. § 64 Absatz 3, 4 und 6
über Beitrag und öffentliche Last ist entspre-
chend anzuwenden, wenn die Gemeinde
Gläubigerin der Geldleistungen ist.

(3) Dinglich Berechtigte, deren Rechte durch
die vereinfachte Umlegung beeinträchtigt wer-
den, sind insoweit auf den Geldanspruch des
Eigentümers angewiesen. Für die Hinterlegung
von Geldleistungen und für das Verteilungsver-
fahren gelten die Vorschriften der §§ 118 und
119 entsprechend.

§ 82 Beschluss über die
vereinfachte Umlegung

(1) Die Gemeinde setzt nach Erörterung mit den
Eigentümern durch Beschluss die neuen Gren-
zen sowie die Geldleistung fest und regelt in
ihm, soweit es erforderlich ist, die Neuordnung
und zu diesem Zweck auch die Neubegründung
und Aufhebung von Dienstbarkeiten, Grund-
pfandrechten und Baulasten. Beteiligten, deren
Rechte ohne Zustimmung durch den Beschluss
betroffen werden, ist vorher Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. Der Beschluss muss
nach Form und Inhalt zur Übernahme in das Lie-
genschaftskataster geeignet sein.

(2) Allen Beteiligten ist ein ihre Rechte betref-
fender Auszug aus dem Beschluss zuzustel-
len. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der
Beschluss bei einer zu benennenden Stelle
eingesehen werden kann.
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§ 83 Bekanntmachung und
Rechtswirkungen der
vereinfachten Umlegung

(1) Die Gemeinde hat ortsüblich bekannt zu
machen, in welchem Zeitpunkt der Beschluss
über die vereinfachte Umlegung unanfechtbar
geworden ist. § 71 Absatz 2 über die vorzeitige
Inkraftsetzung ist entsprechend anzuwenden.

(2) Mit der Bekanntmachung wird der bis-
herige Rechtszustand durch den in dem
Beschluss über die vereinfachte Umlegung
vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt.
Die Bekanntmachung schließt die Einweisung
der neuen Eigentümer in den Besitz der zuge-
teilten Grundstücke oder Grundstücksteile ein.
§ 72 Absatz 2 über die Vollziehung ist entspre-
chend anzuwenden.

(3) Das Eigentum an ausgetauschten oder
einseitig zugeteilten Grundstücksteilen und
Grundstücken geht lastenfrei auf die neuen
Eigentümer über; Unschädlichkeitszeugnisse
sind nicht erforderlich. Sofern Grundstücks-
teile oder Grundstücke einem Grundstück zu-
geteilt werden, werden sie Bestandteil dieses
Grundstücks. Die dinglichen Rechte an die-
sem Grundstück erstrecken sich auf die zuge-
teilten Grundstücksteile und Grundstücke.
Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 3 gelten nur, so-
weit sich nicht aus einer Regelung nach § 80
Absatz 4 etwas anderes ergibt.

§ 84 Berichtigung
der öffentlichen Bücher

(1) Die Gemeinde übersendet dem Grund-
buchamt und der für die Führung des Liegen-
schaftskatasters zuständigen Stelle eine be-
glaubigte Abschrift des Beschlusses über die
vereinfachte Umlegung, teilt den Zeitpunkt
der Bekanntmachung nach § 83 Absatz 1 mit
und ersucht diese, die Rechtsänderungen in
das Grundbuch und in das Liegenschaftska-
taster einzutragen. § 74 Absatz 2 gilt entspre-
chend.

(2) Für die Kosten der vereinfachten Umlegung
gelten die §§ 78 und 79 entsprechend.

FÜNFTER TEIL

Enteignung

Erster Abschnitt

Zulässigkeit der Enteignung

§ 85 Enteignungszweck
(1) Nach diesem Gesetzbuch kann nur enteig-
net werden, um
1. entsprechend den Festsetzungen des Be-

bauungsplans ein Grundstück zu nutzen
oder eine solche Nutzung vorzubereiten,

2. unbebaute oder geringfügig bebaute Grund-
stücke, die nicht im Bereich eines Bebau-
ungsplans, aber innerhalb im Zusammen-
hang bebauter Ortsteile liegen, insbesondere
zur Schließung von Baulücken, entspre-
chend den baurechtlichen Vorschriften zu
nutzen oder einer baulichen Nutzung zuzu-
führen,

3. Grundstücke für die Entschädigung in Land
zu beschaffen,

4. durch Enteignung entzogene Rechte durch
neue Rechte zu ersetzen,

5. Grundstücke einer baulichen Nutzung zuzu-
führen, wenn ein Eigentümer die Verpflich-
tung nach § 176 Absatz 1 oder 2 nicht erfüllt,

6. im Geltungsbereich einer Erhaltungssat-
zung eine bauliche Anlage aus den in § 172
Absatz 3 bis 5 bezeichneten Gründen zu
erhalten oder

7. im Geltungsbereich einer Satzung zur Si-
cherung von Durchführungsmaßnahmen
des Stadtumbaus eine bauliche Anlage aus
den in § 171d Absatz 3 bezeichneten Grün-
den zu erhalten oder zu beseitigen.

(2) Unberührt bleiben
1. die Vorschriften über die Enteignung zu an-

deren als den in Absatz 1 genannten
Zwecken,

2. landesrechtliche Vorschriften über die Ent-
eignung zu den in Absatz 1 Nummer 6 ge-
nannten Zwecken.

§ 86 Gegenstand der Enteignung
(1) Durch Enteignung können

1. das Eigentum an Grundstücken entzogen
oder belastet werden;

2. andere Rechte an Grundstücken entzogen
oder belastet werden;
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3. Rechte entzogen werden, die zum Erwerb,

zum Besitz oder zur Nutzung von Grund-
stücken berechtigen oder die den Verpflich-
teten in der Benutzung von Grundstücken
beschränken; hierzu zählen auch Rück-
übertragungsansprüche nach dem Vermö-
gensgesetz;

4. soweit es in den Vorschriften dieses Teils
vorgesehen ist, Rechtsverhältnisse begrün-
det werden, die Rechte der in Nummer 3
bezeichneten Art gewähren.

(2) Auf das Zubehör eines Grundstücks sowie
auf Sachen, die nur zu einem vorübergehen-
den Zweck mit dem Grundstück verbunden
oder in ein Gebäude eingefügt sind, darf die
Enteignung nur nach Maßgabe des § 92 Ab-
satz 4 ausgedehnt werden.

(3) Die für die Entziehung oder Belastung des
Eigentums an Grundstücken geltenden Vor-
schriften sind auf die Entziehung, Belastung
oder Begründung der in Absatz 1 Nummer 2
bis 4 bezeichneten Rechte entsprechend an-
zuwenden.

§ 87 Voraussetzungen für die
Zulässigkeit der Enteignung

(1) Die Enteignung ist im einzelnen Fall nur
zulässig, wenn das Wohl der Allgemeinheit sie
erfordert und der Enteignungszweck auf andere
zumutbare Weise nicht erreicht werden kann.

(2) Die Enteignung setzt voraus, dass der An-
tragsteller sich ernsthaft um den freihändigen
Erwerb des zu enteignenden Grundstücks zu
angemessenen Bedingungen, unter den Vor-
aussetzungen des § 100 Absatz 1 und 3 unter
Angebot geeigneten anderen Landes, vergeb-
lich bemüht hat. Der Antragsteller hat glaub-
haft zu machen, dass das Grundstück inner-
halb angemessener Frist zu dem vorgesehe-
nen Zweck verwendet wird.

(3) Die Enteignung eines Grundstücks zu dem
Zweck, es für die bauliche Nutzung vorzube-
reiten (§ 85 Absatz 1 Nummer 1) oder es der
baulichen Nutzung zuzuführen (§ 85 Absatz 1
Nummer 2), darf nur zugunsten der Gemeinde
oder eines öffentlichen Bedarfs- oder Er-
schließungsträgers erfolgen. In den Fällen des
§ 85 Absatz 1 Nummer 5 kann die Enteignung
eines Grundstücks zugunsten eines Bauwilli-
gen verlangt werden, der in der Lage ist, die
Baumaßnahmen innerhalb angemessener Frist
durchzuführen, und sich hierzu verpflichtet.
Soweit im förmlich festgelegten Sanierungsge-

biet die Enteignung zugunsten der Gemeinde
zulässig ist, kann sie auch zugunsten eines
Sanierungsträgers erfolgen.

(4) Die Zulässigkeit der Enteignung wird durch
die Vorschriften des Sechsten Teils des Zwei-
ten Kapitels nicht berührt.

§ 88 Enteignung aus zwingenden
städtebaulichen Gründen

Wird die Enteignung eines Grundstücks von
der Gemeinde zu den in § 85 Absatz 1 Num-
mer 1 und 2 bezeichneten Zwecken aus zwin-
genden städtebaulichen Gründen beantragt,
so genügt anstelle des § 87 Absatz 2 der
Nachweis, dass die Gemeinde sich ernsthaft
um den freihändigen Erwerb dieses Grund-
stücks zu angemessenen Bedingungen ver-
geblich bemüht hat. Satz 1 ist entsprechend
anzuwenden, wenn die Enteignung eines im
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gele-
genen Grundstücks zugunsten der Gemeinde
oder eines Sanierungsträgers beantragt wird.

§ 89 Veräußerungspflicht
(1) Die Gemeinde hat Grundstücke zu veräußern,

1. die sie durch Ausübung des Vorkaufsrechts
erlangt hat oder

2. die zu ihren Gunsten enteignet worden
sind, um sie für eine bauliche Nutzung vor-
zubereiten oder der baulichen Nutzung zu-
zuführen.

Dies gilt nicht für Grundstücke, die als Aus-
tauschland für beabsichtigte städtebauliche
Maßnahmen, zur Entschädigung in Land oder
für sonstige öffentliche Zwecke benötigt wer-
den. Die Veräußerungspflicht entfällt, wenn für
das Grundstück entsprechendes Ersatzland
hergegeben oder Miteigentum an einem Grund-
stück übertragen wurde oder wenn grund-
stücksgleiche Rechte, Rechte nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz oder sonstige dingli-
che Rechte an einem Grundstück begründet
oder gewährt wurden.

(2) Die Gemeinde soll ein Grundstück veräußern,
sobald der mit dem Erwerb verfolgte Zweck ver-
wirklicht werden kann oder entfallen ist.

(3) Die Gemeinde hat die Grundstücke unter
Berücksichtigung weiter Kreise der Bevölke-
rung an Personen zu veräußern, die sich ver-
pflichten, das Grundstück innerhalb angemes-
sener Frist entsprechend den baurechtlichen
Vorschriften oder den Zielen und Zwecken der
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städtebaulichen Maßnahme zu nutzen. Dabei
sind in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 1 die früheren Käufer, in den Fällen des
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 die früheren
Eigentümer vorrangig zu berücksichtigen.

(4) Die Gemeinde kann ihrer Veräußerungs-
pflicht nachkommen, indem sie

1. das Eigentum an dem Grundstück über-
trägt,

2. grundstücksgleiche Rechte oder Rechte
nach dem Wohnungseigentumsgesetz oder

3. sonstige dingliche Rechte

begründet oder gewährt. Die Verschaffung eines
Anspruchs auf den Erwerb solcher Rechte
steht ihrer Begründung oder Gewährung oder
der Eigentumsübertragung gleich.

§ 90 Enteignung von
Grundstücken zur
Entschädigung in Land

(1) Die Enteignung von Grundstücken zur Ent-
schädigung in Land (Ersatzland) ist zulässig,
wenn
1. die Entschädigung eines Eigentümers nach

§ 100 in Land festzusetzen ist,

2. die Bereitstellung von Grundstücken, die im
Rahmen der beabsichtigten städtebauli-
chen Entwicklung als Ersatzland geeignet
sind, weder aus dem Grundbesitz des Ent-
eignungsbegünstigten noch aus dem Grund-
besitz des Bundes, des Landes, einer
Gemeinde (Gemeindeverband) oder einer
juristischen Person des Privatrechts, an der
der Bund, das Land oder eine Gemeinde
(Gemeindeverband) allein oder gemeinsam
überwiegend beteiligt sind, möglich und zu-
mutbar ist sowie

3. von dem Enteignungsbegünstigten geeig-
nete Grundstücke freihändig zu angemes-
senen Bedingungen, insbesondere, soweit
ihm dies möglich und zumutbar ist, unter
Angebot geeigneten anderen Landes aus
dem eigenen Vermögen oder aus dem
Besitzstand von juristischen Personen des
Privatrechts, an deren Kapital er überwie-
gend beteiligt ist, nicht erworben werden
können.

(2) Grundstücke unterliegen nicht der Enteig-
nung zur Entschädigung in Land, wenn und
soweit

1. der Eigentümer oder bei land- oder forst-
wirtschaftlich genutzten Grundstücken

auch der sonstige Nutzungsberechtigte auf
das zu enteignende Grundstück mit seiner
Berufs- oder Erwerbstätigkeit angewiesen
und ihm im Interesse der Erhaltung der
Wirtschaftlichkeit seines Betriebs die Ab-
gabe nicht zuzumuten ist oder

2. die Grundstücke oder ihre Erträge unmittel-
bar öffentlichen Zwecken oder der Wohl-
fahrtspflege, dem Unterricht, der Forschung,
der Kranken- und Gesundheitspflege, der
Erziehung, der Körperertüchtigung oder
den Aufgaben der Kirchen und anderer Re-
ligionsgesellschaften des öffentlichen Rechts
sowie deren Einrichtungen dienen oder zu
dienen bestimmt sind.

(3) Außerhalb des räumlichen Geltungsbe-
reichs eines Bebauungsplans und außerhalb
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
können Grundstücke zur Entschädigung in
Land nur enteignet werden, wenn sie land-
oder forstwirtschaftlich genutzt werden sollen.

(4) Die Enteignung zum Zweck der Entschädi-
gung eines Eigentümers, dessen Grundstück
zur Beschaffung von Ersatzland enteignet
wird, ist unzulässig.

§ 91 Ersatz für entzogene Rechte
Die Enteignung zu dem Zweck, durch Enteig-
nung entzogene Rechte durch neue Rechte zu
ersetzen, ist nur zulässig, soweit der Ersatz in
den Vorschriften des Zweiten Abschnitts vor-
gesehen ist. Für den Ersatz entzogener
Rechte durch neue Rechte im Wege der Ent-
eignung nach § 97 Absatz 2 Satz 3 gelten die
in § 90 Absatz 1 und 2 für die Enteignung zur
Entschädigung in Land getroffenen Vorschrif-
ten entsprechend.

§ 92 Umfang, Beschränkung
und Ausdehnung
der Enteignung

(1) Ein Grundstück darf nur in dem Umfang
enteignet werden, in dem dies zur Verwirkli-
chung des Enteignungszwecks erforderlich ist.
Reicht eine Belastung des Grundstücks mit
einem Recht zur Verwirklichung des Enteig-
nungszwecks aus, so ist die Enteignung hier-
auf zu beschränken.

(2) Soll ein Grundstück mit einem Erbbaurecht
belastet werden, kann der Eigentümer anstelle
der Belastung die Entziehung des Eigentums
verlangen. Soll ein Grundstück mit einem an-
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deren Recht belastet werden, kann der Eigen-
tümer die Entziehung des Eigentums verlangen,
wenn die Belastung mit dem dinglichen Recht
für ihn unbillig ist.

(3) Soll ein Grundstück oder ein räumlich oder
wirtschaftlich zusammenhängender Grundbe-
sitz nur zu einem Teil enteignet werden, kann
der Eigentümer die Ausdehnung der Enteig-
nung auf das Restgrundstück oder den Rest-
besitz insoweit verlangen, als das Restgrund-
stück oder der Restbesitz nicht mehr in ange-
messenem Umfang baulich oder wirtschaftlich
genutzt werden kann.

(4) Der Eigentümer kann verlangen, dass die
Enteignung auf die in § 86 Absatz 2 bezeich-
neten Gegenstände ausgedehnt wird, wenn
und soweit er sie infolge der Enteignung nicht
mehr wirtschaftlich nutzen oder in anderer
Weise angemessen verwerten kann.

(5) Ein Verlangen nach den Absätzen 2 bis 4 ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Ent-
eignungsbehörde bis zum Schluss der mündli-
chen Verhandlung geltend zu machen.

Zweiter Abschnitt

Entschädigung

§ 93 Entschädigungsgrundsätze
(1) Für die Enteignung ist Entschädigung zu
leisten.

(2) Die Entschädigung wird gewährt

1. für den durch die Enteignung eintretenden
Rechtsverlust,

2. für andere durch die Enteignung eintre-
tende Vermögensnachteile.

(3) Vermögensvorteile, die dem Entschädi-
gungsberechtigten (§ 94) infolge der Enteig-
nung entstehen, sind bei der Festsetzung der
Entschädigung zu berücksichtigen. Hat bei
der Entstehung eines Vermögensnachteils ein
Verschulden des Entschädigungsberechtigten
mitgewirkt, so gilt § 254 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs entsprechend.

(4) Für die Bemessung der Entschädigung ist
der Zustand des Grundstücks in dem Zeit-
punkt maßgebend, in dem die Enteignungs-
behörde über den Enteignungsantrag ent-
scheidet. In den Fällen der vorzeitigen Besit-
zeinweisung ist der Zustand in dem Zeitpunkt
maßgebend, in dem diese wirksam wird.

§ 94 Entschädigungsberechtigter
und Entschädigungs-
verpflichteter

(1) Entschädigung kann verlangen, wer in sei-
nem Recht durch die Enteignung beeinträch-
tigt wird und dadurch einen Vermögensnach-
teil erleidet.

(2) Zur Leistung der Entschädigung ist der Ent-
eignungsbegünstigte verpflichtet. Wird Ersatz-
land enteignet, so ist zur Entschädigung derje-
nige verpflichtet, der dieses Ersatzland für das
zu enteignende Grundstück beschaffen muss.

§ 95 Entschädigung für den
Rechtsverlust

(1) Die Entschädigung für den durch die Ent-
eignung eintretenden Rechtsverlust bemisst
sich nach dem Verkehrswert (§ 194) des zu
enteignenden Grundstücks oder sonstigen
Gegenstands der Enteignung. Maßgebend ist
der Verkehrswert in dem Zeitpunkt, in dem die
Enteignungsbehörde über den Enteignungs-
antrag entscheidet.

(2) Bei der Festsetzung der Entschädigung
bleiben unberücksichtigt

1. Wertsteigerungen eines Grundstücks, die in
der Aussicht auf eine Änderung der zuläs-
sigen Nutzung eingetreten sind, wenn die
Änderung nicht in absehbarer Zeit zu er-
warten ist;

2. Wertänderungen, die infolge der bevorste-
henden Enteignung eingetreten sind;

3. Werterhöhungen, die nach dem Zeitpunkt
eingetreten sind, in dem der Eigentümer zur
Vermeidung der Enteignung ein Kauf- oder
Tauschangebot des Antragstellers mit an-
gemessenen Bedingungen (§ 87 Absatz 2
Satz 1 und § 88) hätte annehmen können,
es sei denn, dass der Eigentümer Kapital
oder Arbeit für sie aufgewendet hat;

4. wertsteigernde Veränderungen, die während
einer Veränderungssperre ohne Genehmi-
gung der Baugenehmigungsbehörde vor-
genommen worden sind;

5. wertsteigernde Veränderungen, die nach
Einleitung des Enteignungsverfahrens ohne
behördliche Anordnung oder Zustimmung
der Enteignungsbehörde vorgenommen
worden sind;

6. Vereinbarungen, soweit sie von üblichen
Vereinbarungen auffällig abweichen und
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Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
sie getroffen worden sind, um eine höhere
Entschädigungsleistung zu erlangen;

7. Bodenwerte, die nicht zu berücksichtigen
wären, wenn der Eigentümer eine Entschä-
digung in den Fällen der §§ 40 bis 42 gel-
tend machen würde.

(3) Für bauliche Anlagen, deren Rückbau je-
derzeit auf Grund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften entschädigungslos gefordert werden
kann, ist eine Entschädigung nur zu ge-
währen, wenn es aus Gründen der Billigkeit
geboten ist. Kann der Rückbau entschädi-
gungslos erst nach Ablauf einer Frist gefordert
werden, so ist die Entschädigung nach dem
Verhältnis der restlichen zu der gesamten Frist
zu bemessen.

(4) Wird der Wert des Eigentums an dem
Grundstück durch Rechte Dritter gemindert,
die an dem Grundstück aufrechterhalten, an
einem anderen Grundstück neu begründet
oder gesondert entschädigt werden, so ist
dies bei der Festsetzung der Entschädigung
für den Rechtsverlust zu berücksichtigen.

§ 96 Entschädigung für andere
Vermögensnachteile

(1) Wegen anderer durch die Enteignung ein-
tretender Vermögensnachteile ist eine Ent-
schädigung nur zu gewähren, wenn und
soweit diese Vermögensnachteile nicht bei
der Bemessung der Entschädigung für den
Rechtsverlust berücksichtigt sind. Die Ent-
schädigung ist unter gerechter Abwägung der
Interessen der Allgemeinheit und der Beteilig-
ten festzusetzen, insbesondere für

1. den vorübergehenden oder dauernden Ver-
lust, den der bisherige Eigentümer in seiner
Berufstätigkeit, seiner Erwerbstätigkeit oder
in Erfüllung der ihm wesensgemäß oblie-
genden Aufgaben erleidet, jedoch nur bis
zu dem Betrag des Aufwands, der erforder-
lich ist, um ein anderes Grundstück in der
gleichen Weise wie das zu enteignende
Grundstück zu nutzen;

2. die Wertminderung, die durch die Enteig-
nung eines Grundstücksteils oder eines
Teils eines räumlich oder wirtschaftlich zu-
sammenhängenden Grundbesitzes bei dem
anderen Teil oder durch Enteignung des
Rechts an einem Grundstück bei einem an-
deren Grundstück entsteht, soweit die
Wertminderung nicht schon bei der Fest-

setzung der Entschädigung nach Nummer
1 berücksichtigt ist;

3. die notwendigen Aufwendungen für einen
durch die Enteignung erforderlich werden-
den Umzug.

(2) Im Falle des Absatzes 1 Nummer 2 ist § 95
Absatz 2 Nummer 3 anzuwenden.

§ 97 Behandlung der Rechte der
Nebenberechtigten

(1) Rechte an dem zu enteignenden Grund-
stück sowie persönliche Rechte, die zum
Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks
berechtigen oder den Verpflichteten in der
Benutzung des Grundstücks beschränken,
können aufrechterhalten werden, soweit dies
mit dem Enteignungszweck vereinbar ist.

(2) Als Ersatz für ein Recht an einem Grund-
stück, das nicht aufrechterhalten wird, kann
mit Zustimmung des Rechtsinhabers das Er-
satzland oder ein anderes Grundstück des
Enteignungsbegünstigten mit einem gleichen
Recht belastet werden. Als Ersatz für ein per-
sönliches Recht, das nicht aufrechterhalten
wird, kann mit Zustimmung des Rechtsinha-
bers ein Rechtsverhältnis begründet werden,
das ein Recht gleicher Art in Bezug auf das Er-
satzland oder auf ein anderes Grundstück des
Enteignungsbegünstigten gewährt. Als Ersatz
für dingliche oder persönliche Rechte eines
öffentlichen Verkehrsunternehmens oder eines
Trägers der öffentlichen Versorgung mit Elek-
trizität, Gas, Wärme oder Wasser, der auf
diese zur Erfüllung seiner wesensgemäßen
Aufgaben angewiesen ist, sind auf seinen An-
trag Rechte gleicher Art zu begründen; soweit
dazu Grundstücke des Enteignungsbegün-
stigten nicht geeignet sind, können zu diesem
Zweck auch andere Grundstücke in Anspruch
genommen werden. Anträge nach Satz 3
müssen vor Beginn der mündlichen Verhand-
lung schriftlich oder zur Niederschrift der Ent-
eignungsbehörde gestellt werden.

(3) Soweit Rechte nicht aufrechterhalten oder
nicht durch neue Rechte ersetzt werden, sind
bei der Enteignung eines Grundstücks geson-
dert zu entschädigen
1. Erbbauberechtigte, Altenteilsberechtigte so-

wie Inhaber von Dienstbarkeiten und Er-
werbsrechten an dem Grundstück,

2. Inhaber von persönlichen Rechten, die zum
Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks
berechtigen, wenn der Berechtigte im Be-
sitz des Grundstücks ist,
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3. Inhaber von persönlichen Rechten, die zum

Erwerb des Grundstücks berechtigen oder
den Verpflichteten in der Nutzung des
Grundstücks beschränken.

(4) Berechtigte, deren Rechte nicht aufrechter-
halten, nicht durch neue Rechte ersetzt und
nicht gesondert entschädigt werden, haben
bei der Enteignung eines Grundstücks An-
spruch auf Ersatz des Werts ihres Rechts aus
der Geldentschädigung für das Eigentum an
dem Grundstück, soweit sich ihr Recht auf
dieses erstreckt. Das gilt entsprechend für die
Geldentschädigungen, die für den durch die
Enteignung eintretenden Rechtsverlust in an-
deren Fällen oder nach § 96 Absatz 1 Satz 2
Nummer 2 festgesetzt werden.

§ 98 Schuldübergang
(1) Haftet bei einer Hypothek, die aufrechterhal-
ten oder durch ein neues Recht an einem ande-
ren Grundstück ersetzt wird, der von der Enteig-
nung Betroffene zugleich persönlich, so über-
nimmt der Enteignungsbegünstigte die Schuld in
Höhe der Hypothek. Die §§ 415 und 416 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend;
als Veräußerer im Sinne des § 416 ist der von
der Enteignung Betroffene anzusehen.

(2) Das Gleiche gilt, wenn bei einer Grund-
schuld oder Rentenschuld, die aufrechter-
halten oder durch ein neues Recht an einem
anderen Grundstück ersetzt wird, der von
der Enteignung Betroffene zugleich persönlich
haftet, sofern er spätestens in dem nach § 108
anzuberaumenden Termin die gegen ihn
bestehende Forderung unter Angabe ihres
Betrags und Grunds angemeldet und auf
Verlangen der Enteignungsbehörde oder eines
Beteiligten glaubhaft gemacht hat.

§ 99 Entschädigung in Geld
(1) Die Entschädigung ist in einem einmaligen
Betrag zu leisten, soweit dieses Gesetzbuch
nichts anderes bestimmt. Auf Antrag des Ei-
gentümers kann die Entschädigung in wieder-
kehrenden Leistungen festgesetzt werden, wenn
dies den übrigen Beteiligten zuzumuten ist.

(2) Für die Belastung eines Grundstücks mit
einem Erbbaurecht ist die Entschädigung in
einem Erbbauzins zu leisten.

(3) Einmalige Entschädigungsbeträge sind mit
2 vom Hundert über dem Basiszinssatz nach
§ 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich
von dem Zeitpunkt an zu verzinsen, in dem die

Enteignungsbehörde über den Enteignungs-
antrag entscheidet. Im Falle der vorzeitigen
Besitzeinweisung ist der Zeitpunkt maßge-
bend, in dem diese wirksam wird.

§ 100 Entschädigung in Land
(1) Die Entschädigung ist auf Antrag des Ei-
gentümers in geeignetem Ersatzland festzu-
setzen, wenn er zur Sicherung seiner Beruf-
stätigkeit, seiner Erwerbstätigkeit oder zur Er-
füllung der ihm wesensgemäß obliegenden
Aufgaben auf Ersatzland angewiesen ist und
1. der Enteignungsbegünstigte über als Er-

satzland geeignete Grundstücke verfügt,
auf die er nicht mit seiner Berufstätigkeit,
seiner Erwerbstätigkeit oder zur Erfüllung
der ihm wesensgemäß obliegenden Aufga-
ben angewiesen ist, oder

2. der Enteignungsbegünstigte geeignetes Er-
satzland nach pflichtmäßigem Ermessen
der Enteignungsbehörde freihändig zu an-
gemessenen Bedingungen beschaffen kann
oder

3. geeignetes Ersatzland durch Enteignung
nach § 90 beschafft werden kann.

(2) Wird die Entschädigung in Ersatzland fest-
gesetzt, sind auch der Verwendungszweck
des Ersatzlands und die Frist, in der das
Grundstück zu dem vorgesehenen Zweck zu
verwenden ist, zu bezeichnen. Die §§ 102 und
103 gelten entsprechend.

(3) Unter den Voraussetzungen der Nummern 1
bis 3 des Absatzes 1 ist die Entschädigung auf
Antrag des Eigentümers auch dann in geeigne-
tem Ersatzland festzusetzen, wenn ein Grund-
stück enteignet werden soll, das mit einem
Eigenheim oder einer Kleinsiedlung bebaut ist.
Dies gilt nicht, wenn nach öffentlich-rechtlichen
Vorschriften der Rückbau des Gebäudes jeder-
zeit entschädigungslos gefordert werden kann.

(4) Die Entschädigung kann auf Antrag des
Enteigneten oder Enteignungsbegünstigten
ganz oder teilweise in Ersatzland festgesetzt
werden, wenn diese Art der Entschädigung
nach pflichtmäßigem Ermessen der Enteig-
nungsbehörde unter gerechter Abwägung der
Interessen der Allgemeinheit und der Beteilig-
ten billig ist und bei dem Enteignungsbegün-
stigten die in Absatz 1 Nummer 1 oder 2 ge-
nannten Voraussetzungen vorliegen.

(5) Auf die Ermittlung des Werts des Ersatz-
lands ist § 95 entsprechend anzuwenden.
Hierbei kann eine Werterhöhung berücksich-
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tigt werden, die das übrige Grundvermögen
des von der Enteignung Betroffenen durch
den Erwerb des Ersatzlands über dessen
Wert nach Satz 1 hinaus erfährt. Hat das
Ersatzland einen geringeren Wert als das zu
enteignende Grundstück, so ist eine dem
Wertunterschied entsprechende zusätzliche
Geldentschädigung festzusetzen. Hat das
Ersatzland einen höheren Wert als das zu
enteignende Grundstück, so ist festzusetzen,
dass der Entschädigungsberechtigte an den
durch die Enteignung Begünstigten eine dem
Wertunterschied entsprechende Ausgleichs-
zahlung zu leisten hat. Die Ausgleichszahlung
wird mit dem nach § 117 Absatz 5 Satz 1 in
der Ausführungsanordnung festgesetzten
Tag fällig.

(6) Wird die Entschädigung in Land festgesetzt,
sollen dingliche oder persönliche Rechte, so-
weit sie nicht an dem zu enteignenden Grund-
stück aufrechterhalten werden, auf Antrag
des Rechtsinhabers ganz oder teilweise nach
Maßgabe des § 97 Absatz 2 ersetzt werden.
Soweit dies nicht möglich ist oder nicht aus-
reicht, sind die Inhaber der Rechte gesondert
in Geld zu entschädigen; dies gilt für die in
§ 97 Absatz 4 bezeichneten Berechtigungen
nur, soweit ihre Rechte nicht durch eine dem
Eigentümer nach Absatz 5 zu gewährende
zusätzliche Geldentschädigung gedeckt wer-
den.

(7) Anträge nach den Absätzen 1, 3, 4 und 6
sind schriftlich oder zur Niederschrift der Ent-
eignungsbehörde zu stellen, und zwar in den
Fällen der Absätze 1, 3 und 4 vor Beginn und
im Falle des Absatzes 6 bis zum Schluss der
mündlichen Verhandlung (§ 108).

(8) Sind Miteigentum, grundstücksgleiche
Rechte oder Rechte nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz ebenso zur Sicherung der
Berufs- oder Erwerbstätigkeit des Berechtig-
ten oder zur Erfüllung der ihm wesensgemäß
obliegenden Aufgaben geeignet, können dem
Eigentümer diese Rechte anstelle des Ersatz-
lands angeboten werden. Der Eigentümer ist
in Geld abzufinden, wenn er die ihm nach Satz
1 angebotene Entschädigung ablehnt. § 101
bleibt unberührt.

(9) Hat der Eigentümer nach Absatz 1 oder 3
einen Anspruch auf Ersatzland und beschafft
er sich mit Zustimmung des Enteignungsbe-
günstigten außerhalb des Enteignungsverfah-
rens Ersatzland oder die in Absatz 8 bezeich-
neten Rechte selbst, so hat er gegen den
Enteignungsbegünstigten einen Anspruch auf

Erstattung der erforderlichen Aufwendungen.
Der Enteignungsbegünstigte ist nur insoweit
zur Erstattung verpflichtet, als er selbst Auf-
wendungen erspart. Kommt eine Einigung
über die Erstattung nicht zustande, entschei-
det die Enteignungsbehörde; für den Bescheid
gilt § 122 entsprechend.

§ 101 Entschädigung durch
Gewährung anderer Rechte

(1) Der Eigentümer eines zu enteignenden
Grundstücks kann auf seinen Antrag, wenn dies
unter Abwägung der Belange der Beteiligten bil-
lig ist, ganz oder teilweise entschädigt werden

1. durch Bestellung oder Übertragung von
Miteigentum an einem Grundstück, grund-
stücksgleichen Rechten, Rechten nach
dem Wohnungseigentumsgesetz, sonsti-
gen dinglichen Rechten an dem zu ent-
eignenden Grundstück oder an einem
anderen Grundstück des Enteignungsbe-
günstigten oder

2. durch Übertragung von Eigentum an einem
bebauten Grundstück des Enteignungsbe-
günstigten oder

3. durch Übertragung von Eigentum an einem
Grundstück des Enteignungsbegünstigten,
das mit einem Eigenheim oder einer Klein-
siedlung bebaut werden soll.

Bei Wertunterschieden zwischen den Rechten
nach Satz 1 und dem zu enteignenden Grund-
stück gilt § 100 Absatz 5 entsprechend.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 muss bis zum
Schluss der mündlichen Verhandlung schrift-
lich oder zur Niederschrift der Enteignungs-
behörde gestellt werden.

§ 102 Rückenteignung
(1) Der enteignete frühere Eigentümer kann
verlangen, dass das enteignete Grundstück zu
seinen Gunsten wieder enteignet wird
(Rückenteignung), wenn und soweit

1. der durch die Enteignung Begünstigte oder
sein Rechtsnachfolger das Grundstück nicht
innerhalb der festgesetzten Fristen (§ 113
Absatz 2 Nummer 3 und § 114) zu dem
Enteignungszweck verwendet oder den
Enteignungszweck vor Ablauf der Frist auf-
gegeben hat oder

2. die Gemeinde ihre Verpflichtung zur Übe-
reignung nach § 89 nicht erfüllt hat.
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(2) Die Rückenteignung kann nicht verlangt
werden, wenn

1. der Enteignete selbst das Grundstück im
Wege der Enteignung nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzbuchs oder des Bauland-
beschaffungsgesetzes erworben hatte oder

2. ein Verfahren zur Enteignung des Grund-
stücks nach diesem Gesetzbuch zugunsten
eines anderen Bauwilligen eingeleitet wor-
den ist und der enteignete frühere Eigen-
tümer nicht glaubhaft macht, dass er das
Grundstück binnen angemessener Frist zu
dem vorgesehenen Zweck verwenden wird.

(3) Der Antrag auf Rückenteignung ist binnen
zwei Jahren seit Entstehung des Anspruchs
bei der zuständigen Enteignungsbehörde ein-
zureichen. § 206 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gilt entsprechend. Der Antrag ist nicht
mehr zulässig, wenn in den Fällen des Absat-
zes 1 mit der zweckgerechten Verwendung
begonnen oder die Veräußerung oder Aus-
gabe des Grundstücks in Erbbaurecht vor
Eingang des Antrags bei der Enteignungs-
behörde eingeleitet worden ist.

(4) Die Enteignungsbehörde kann die Rückent-
eignung ablehnen, wenn das Grundstück er-
heblich verändert oder ganz oder überwiegend
Entschädigung in Land gewährt worden ist.

(5) Der frühere Inhaber eines Rechts, das
durch Enteignung nach den Vorschriften die-
ses Gesetzbuchs aufgehoben ist, kann unter
den in Absatz 1 bezeichneten Voraussetzun-
gen verlangen, dass ein gleiches Recht an
dem früher belasteten Grundstück zu seinen
Gunsten durch Enteignung wieder begründet
wird. Die Vorschriften über die Rückenteig-
nung gelten entsprechend.

(6) Für das Verfahren gelten die §§ 104 bis 122
entsprechend.

§ 103 Entschädigung für die
Rückenteignung

Wird dem Antrag auf Rückenteignung stattge-
geben, so hat der Antragsteller dem von der
Rückenteignung Betroffenen Entschädigung
für den Rechtsverlust zu leisten. § 93 Absatz 2
Nummer 2 ist nicht anzuwenden. Ist dem
Antragsteller bei der ersten Enteignung eine
Entschädigung für andere Vermögensnach-
teile gewährt worden, so hat er diese Entschä-
digung insoweit zurückzugewähren, als die
Nachteile auf Grund der Rückenteignung ent-
fallen. Die dem Eigentümer zu gewährende

Entschädigung darf den bei der ersten Enteig-
nung zugrunde gelegten Verkehrswert des
Grundstücks nicht übersteigen, jedoch sind
Aufwendungen zu berücksichtigen, die zu
einer Werterhöhung des Grundstücks geführt
haben. Im Übrigen gelten die Vorschriften über
die Entschädigung im Zweiten Abschnitt ent-
sprechend.

Dritter Abschnitt

Enteignungsverfahren

§ 104 Enteignungsbehörde
(1) Die Enteignung wird von der höheren Ver-
waltungsbehörde durchgeführt (Enteignungs-
behörde).

(2) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass an den
Entscheidungen der Enteignungsbehörde
ehrenamtliche Beisitzer mitzuwirken haben.

§ 105 Enteignungsantrag
Der Enteignungsantrag ist bei der Gemeinde,
in deren Gemarkung das zu enteignende
Grundstück liegt, einzureichen. Die Gemeinde
legt ihn mit ihrer Stellungnahme binnen eines
Monats der Enteignungsbehörde vor.

§ 106 Beteiligte
(1) In dem Enteignungsverfahren sind Betei-
ligte

1. der Antragsteller,

2. der Eigentümer und diejenigen, für die ein
Recht an dem Grundstück oder an einem
das Grundstück belastenden Recht im
Grundbuch eingetragen oder durch Eintra-
gung gesichert ist,

3. Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetra-
genen Rechts an dem Grundstück oder an
einem das Grundstück belastenden Recht,
eines Anspruchs mit dem Recht auf Befrie-
digung aus dem Grundstück oder eines
persönlichen Rechts, das zum Erwerb, zum
Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks
berechtigt oder die Benutzung des Grund-
stücks beschränkt,

4. wenn Ersatzland bereitgestellt wird, der
Eigentümer und die Inhaber der in den
Nummern 2 und 3 genannten Rechte hin-
sichtlich des Ersatzlands,
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5. die Eigentümer der Grundstücke, die durch

eine Enteignung nach § 91 betroffen wer-
den, und

6. die Gemeinde.

(2) Die in Absatz 1 Nummer 3 bezeichneten
Personen werden in dem Zeitpunkt Beteiligte,
in dem die Anmeldung ihres Rechts der Ent-
eignungsbehörde zugeht. Die Anmeldung
kann spätestens bis zum Schluss der mündli-
chen Verhandlung mit den Beteiligten erfolgen.

(3) Bestehen Zweifel an einem angemeldeten
Recht, so hat die Enteignungsbehörde dem
Anmeldenden unverzüglich eine Frist zur
Glaubhaftmachung seines Rechts zu setzen.
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist er bis zur
Glaubhaftmachung seines Rechts nicht mehr
zu beteiligen.

(4) Der im Grundbuch eingetragene Gläubiger
einer Hypothek, Grundschuld oder Renten-
schuld, für die ein Brief erteilt ist, sowie jeder
seiner Rechtsnachfolger hat auf Verlangen der
Enteignungsbehörde eine Erklärung darüber
abzugeben, ob ein anderer die Hypothek,
Grundschuld oder Rentenschuld oder ein
Recht daran erworben hat; die Person eines
Erwerbers hat er dabei zu bezeichnen. § 208
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 107 Vorbereitung der
mündlichen Verhandlung

(1) Das Enteignungsverfahren soll beschleu-
nigt durchgeführt werden. Die Enteignungs-
behörde soll schon vor der mündlichen Ver-
handlung alle Anordnungen treffen, die erfor-
derlich sind, um das Verfahren tunlichst in
einem Verhandlungstermin zu erledigen. Sie
hat dem Eigentümer, dem Antragsteller sowie
den Behörden, für deren Geschäftsbereich
die Enteignung von Bedeutung ist, Gelegen-
heit zur Äußerung zu geben. Bei der Ermitt-
lung des Sachverhalts hat die Enteignungs-
behörde ein Gutachten des Gutachteraus-
schusses (§ 192) einzuholen, wenn Eigentum
entzogen oder ein Erbbaurecht bestellt werden
soll.

(2) Die Enteignungsbehörde hat die Landwirt-
schaftsbehörde zu hören, wenn landwirt-
schaftlich genutzte Grundstücke, die außer-
halb des räumlichen Geltungsbereichs eines
Bebauungsplans liegen, zur Entschädigung in
Land enteignet werden sollen.

(3) Enteignungsverfahren können miteinander
verbunden werden. Sie sind zu verbinden,

wenn die Gemeinde es beantragt. Verbun-
dene Enteignungsverfahren können wieder
getrennt werden.

§ 108 Einleitung des Enteignungs-
verfahrens und Anberau-
mung des Termins zur
mündlichen Verhandlung;
Enteignungsvermerk

(1) Das Enteignungsverfahren wird durch An-
beraumung eines Termins zu einer mündlichen
Verhandlung mit den Beteiligten eingeleitet. Zu
der mündlichen Verhandlung sind der Antrag-
steller, der Eigentümer des betroffenen Grund-
stücks, die sonstigen aus dem Grundbuch
ersichtlichen Beteiligten und die Gemeinde zu
laden. Die Ladung ist zuzustellen. Die La-
dungsfrist beträgt einen Monat.

(2) Das Enteignungsverfahren zugunsten der
Gemeinde kann bereits eingeleitet werden,
wenn

1. der Entwurf des Bebauungsplans nach § 3
Absatz 2 im Internet veröffentlicht worden
ist,

2. die Veröffentlichungsfrist nach § 3 Absatz 2
Satz 1 abgelaufen ist und

3. mit den Beteiligten die Verhandlungen nach
§ 87 Absatz 2 geführt und die von ihnen ge-
gen den Entwurf des Bebauungsplans frist-
gemäß vorgebrachten Anregungen erörtert
worden sind. Die Gemeinde kann in dem-
selben Termin die Verhandlungen nach § 87
Absatz 2 führen und die Anregungen erör-
tern.

Das Verfahren ist so zu fördern, dass der Ent-
eignungsbeschluss ergehen kann, sobald der
Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden
ist. Eine Einigung nach § 110 oder § 111 kann
auch vor Rechtsverbindlichkeit des Bebau-
ungsplans erfolgen.

(3) Die Ladung muss enthalten

1. die Bezeichnung des Antragstellers und
des betroffenen Grundstücks,

2. den wesentlichen Inhalt des Enteignungs-
antrags mit dem Hinweis, dass der Antrag
mit den ihm beigefügten Unterlagen bei der
Enteignungsbehörde eingesehen werden
kann,

3. die Aufforderung, etwaige Einwendungen
gegen den Enteignungsantrag möglichst
vor der mündlichen Verhandlung bei der
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Enteignungsbehörde schriftlich einzurei-
chen oder zur Niederschrift zu erklären, und

4. den Hinweis, dass auch bei Nichterschei-
nen über den Enteignungsantrag und an-
dere im Verfahren zu erledigende Anträge
entschieden werden kann.

(4) Die Ladung von Personen, deren Beteili-
gung auf einem Antrag auf Entschädigung in
Land beruht, muss außer dem in Absatz 3 vor-
geschriebenen Inhalt auch die Bezeichnung
des Eigentümers, dessen Entschädigung in
Land beantragt ist, und des Grundstücks, für
das die Entschädigung in Land gewährt wer-
den soll, enthalten.

(5) Die Einleitung des Enteignungsverfahrens
ist unter Bezeichnung des betroffenen Grund-
stücks und des im Grundbuch als Eigentümer
Eingetragenen sowie des ersten Termins der
mündlichen Verhandlung mit den Beteiligten
ortsüblich bekannt zu machen. In der Be-
kanntmachung sind alle Beteiligten aufzufor-
dern, ihre Rechte spätestens in der münd-
lichen Verhandlung wahrzunehmen mit dem
Hinweis, dass auch bei Nichterscheinen über
den Enteignungsantrag und andere im Verfah-
ren zu erledigende Anträge entschieden werden
kann.

(6) Die Enteignungsbehörde teilt dem Grund-
buchamt die Einleitung des Enteignungsver-
fahrens mit. Sie ersucht das Grundbuchamt, in
das Grundbuch des betroffenen Grundstücks
einzutragen, dass das Enteignungsverfahren
eingeleitet ist (Enteignungsvermerk); ist das
Enteignungsverfahren beendigt, ersucht die
Enteignungsbehörde das Grundbuchamt, den
Enteignungsvermerk zu löschen. Das Grund-
buchamt hat die Enteignungsbehörde von allen
Eintragungen zu benachrichtigen, die nach dem
Zeitpunkt der Einleitung des Enteignungsver-
fahrens im Grundbuch des betroffenen Grund-
stücks vorgenommen sind und vorgenommen
werden.

(7) Ist im Grundbuch die Anordnung der
Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung
eingetragen, gibt die Enteignungsbehörde
dem Vollstreckungsgericht von der Einleitung
des Enteignungsverfahrens Kenntnis, soweit
dieses das Grundstück betrifft, das Gegen-
stand des Vollstreckungsverfahrens ist.

§ 109 Genehmigungspflicht
(1) Von der Bekanntmachung über die Einlei-
tung des Enteignungsverfahrens an bedürfen
die in § 51 bezeichneten Rechtsvorgänge,

Vorhaben und Teilungen der schriftlichen Ge-
nehmigung der Enteignungsbehörde.

(2) Die Enteignungsbehörde darf die Genehmi-
gung nur versagen, wenn Grund zu der An-
nahme besteht, dass der Rechtsvorgang, das
Vorhaben oder die Teilung die Verwirklichung
des Enteignungszwecks unmöglich machen
oder wesentlich erschweren würde.

(3) Sind Rechtsvorgänge oder Vorhaben nach
Absatz 1 vor der Bekanntmachung zu erwar-
ten, kann die Enteignungsbehörde anordnen,
dass die Genehmigungspflicht nach Absatz 1
bereits zu einem früheren Zeitpunkt eintritt. Die
Anordnung ist ortsüblich bekannt zu machen
und dem Grundbuchamt mitzuteilen.

(4) § 22 Absatz 5 Satz 2 bis 5, § 51 Absatz 2
und § 116 Absatz 6 sind entsprechend anzu-
wenden.

§ 110 Einigung
(1) Die Enteignungsbehörde hat auf eine Eini-
gung zwischen den Beteiligten hinzuwirken.

(2) Einigen sich die Beteiligten, so hat die Ent-
eignungsbehörde eine Niederschrift über die
Einigung aufzunehmen. Die Niederschrift muss
den Erfordernissen des § 113 Absatz 2 ent-
sprechen. Sie ist von den Beteiligten zu unter-
schreiben. Ein Bevollmächtigter des Eigen-
tümers bedarf einer öffentlich beglaubigten
Vollmacht.

(3) Die beurkundete Einigung steht einem nicht
mehr anfechtbaren Enteignungsbeschluss
gleich. § 113 Absatz 5 ist entsprechend anzu-
wenden.

§ 111 Teileinigung
Einigen sich die Beteiligten nur über den Über-
gang oder die Belastung des Eigentums an
dem zu enteignenden Grundstück, jedoch
nicht über die Höhe der Entschädigung, so ist
§ 110 Absatz 2 und 3 entsprechend anzuwen-
den. Die Enteignungsbehörde hat anzuord-
nen, dass dem Berechtigten eine Vorauszah-
lung in Höhe der zu erwartenden Entschädi-
gung zu leisten ist, soweit sich aus der Eini-
gung nichts anderes ergibt. Im Übrigen nimmt
das Enteignungsverfahren seinen Fortgang.

§ 112 Entscheidung der
Enteignungsbehörde

(1) Soweit eine Einigung nicht zustande
kommt, entscheidet die Enteignungsbehörde
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auf Grund der mündlichen Verhandlung durch
Beschluss über den Enteignungsantrag, die
übrigen gestellten Anträge sowie über die er-
hobenen Einwendungen.

(2) Auf Antrag eines Beteiligten hat die Enteig-
nungsbehörde vorab über den Übergang oder
die Belastung des Eigentums an dem zu enteig-
nenden Grundstück oder über sonstige durch
die Enteignung zu bewirkende Rechtsänderun-
gen zu entscheiden. In diesem Falle hat die
Enteignungsbehörde anzuordnen, dass dem
Berechtigten eine Vorauszahlung in Höhe der zu
erwartenden Entschädigung zu leisten ist.

(3) Gibt die Enteignungsbehörde dem Enteig-
nungsantrag statt, so entscheidet sie zugleich

1. darüber, welche Rechte der in § 97 bezeich-
neten Berechtigten an dem Gegenstand der
Enteignung aufrechterhalten bleiben,

2. darüber, mit welchen Rechten der Gegen-
stand der Enteignung, das Ersatzland oder
ein anderes Grundstück belastet werden,

3. darüber, welche Rechtsverhältnisse begrün-
det werden, die Rechte der in § 86 Absatz 1
Nummer 3 und 4 bezeichneten Art ge-
währen,

4. im Falle der Entschädigung in Ersatzland
über den Eigentumsübergang oder die
Enteignung des Ersatzlands.

§ 113 Enteignungsbeschluss
(1) Der Beschluss der Enteignungsbehörde ist
den Beteiligten zuzustellen. Der Beschluss ist
mit einer Belehrung über Zulässigkeit, Form
und Frist des Antrags auf gerichtliche Ent-
scheidung (§ 217) zu versehen.

(2) Gibt die Enteignungsbehörde dem Enteig-
nungsantrag statt, so muss der Beschluss
(Enteignungsbeschluss) bezeichnen
1. die von der Enteignung Betroffenen und

den Enteignungsbegünstigten;
2. die sonstigen Beteiligten;
3. den Enteignungszweck und die Frist, inner-

halb der das Grundstück zu dem vorgese-
henen Zweck zu verwenden ist;

4. den Gegenstand der Enteignung, und zwar
a) wenn das Eigentum an einem Grund-
stück Gegenstand der Enteignung ist,
das Grundstück nach Größe, grund-
buchmäßiger, katastermäßiger und sonst
üblicher Bezeichnung; im Falle der Ent-
eignung eines Grundstücksteils ist zu
seiner Bezeichnung auf Vermessungs-

schriften (Vermessungsrisse und -karten)
Bezug zu nehmen, die von einer zu Fort-
führungsvermessungen befugten Stelle
oder von einem öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieur gefertigt sind,

b) wenn ein anderes Recht an einem Grund-
stück Gegenstand einer selbständigen
Enteignung ist, dieses Recht nach Inhalt
und grundbuchmäßiger Bezeichnung,

c) wenn ein persönliches Recht, das zum
Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung
von Grundstücken berechtigt oder den
Verpflichteten in der Nutzung von Grund-
stücken beschränkt, Gegenstand einer
selbständigen Enteignung ist, dieses
Recht nach seinem Inhalt und dem
Grund seines Bestehens,

d) die in § 86 Absatz 2 bezeichneten Ge-
genstände, wenn die Enteignung auf
diese ausgedehnt wird;

5. bei der Belastung eines Grundstücks mit
einem Recht die Art, den Inhalt, soweit er
durch Vertrag bestimmt werden kann, so-
wie den Rang des Rechts, den Berechtig-
ten und das Grundstück;

6. bei der Begründung eines Rechts der in
Nummer 4 Buchstabe c bezeichneten Art
den Inhalt des Rechtsverhältnisses und die
daran Beteiligten;

7. die Eigentums- und sonstigen Rechtsver-
hältnisse vor und nach der Enteignung;

8. die Art und Höhe der Entschädigungen und
die Höhe der Ausgleichszahlungen nach
§ 100 Absatz 5 Satz 4 und § 101 Absatz 1
Satz 2 mit der Angabe, von wem und an
wen sie zu leisten sind; Geldentschädigun-
gen, aus denen andere von der Enteignung
Betroffene nach § 97 Absatz 4 zu entschä-
digen sind, müssen von den sonstigen Gel-
dentschädigungen getrennt ausgewiesen
werden;

9. bei der Entschädigung in Land das Grund-
stück in der in Nummer 4 Buchstabe a be-
zeichneten Weise.

(3) In den Fällen der §§ 111 und 112 Absatz 2
ist der Enteignungsbeschluss entsprechend
zu beschränken.

(4) Kann ein Grundstücksteil noch nicht ent-
sprechend Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a
bezeichnet werden, so kann der Enteignungs-
beschluss ihn auf Grund fester Merkmale in
der Natur oder durch Bezugnahme auf die
Eintragung in einen Lageplan bezeichnen.
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Wenn das Ergebnis der Vermessung vorliegt,
ist der Enteignungsbeschluss durch einen
Nachtragsbeschluss anzupassen.

(5) Ist im Grundbuch die Anordnung der
Zwangsversteigerung oder der Zwangsverwal-
tung eingetragen, gibt die Enteignungs-
behörde dem Vollstreckungsgericht von dem
Enteignungsbeschluss Kenntnis, wenn dem
Enteignungsantrag stattgegeben worden ist.

§ 114 Lauf der Verwendungsfrist
(1) Die Frist, innerhalb der der Enteignungs-
zweck nach § 113 Absatz 2 Nummer 3 zu ver-
wirklichen ist, beginnt mit dem Eintritt der
Rechtsänderung.

(2) Die Enteignungsbehörde kann diese Frist
vor ihrem Ablauf auf Antrag verlängern, wenn

1. der Enteignungsbegünstigte nachweist, dass
er den Enteignungszweck ohne Verschul-
den innerhalb der festgesetzten Frist nicht
erfüllen kann, oder

2. vor Ablauf der Frist eine Gesamtrechts-
nachfolge eintritt und der Rechtsnachfolger
nachweist, dass er den Enteignungszweck
innerhalb der festgesetzten Frist nicht erfül-
len kann.

Der enteignete frühere Eigentümer ist vor der
Entscheidung über die Verlängerung zu hören.

§ 115 Verfahren bei der
Entschädigung durch
Gewährung anderer Rechte

(1) Soll die Entschädigung des Eigentümers
eines zu enteignenden Grundstücks nach § 101
festgesetzt werden und ist die Bestellung,
Übertragung oder die Ermittlung des Werts ei-
nes der dort bezeichneten Rechte im Zeit-
punkt des Erlasses des Enteignungsbeschlus-
ses noch nicht möglich, kann die Enteig-
nungsbehörde, wenn es der Eigentümer unter
Bezeichnung eines Rechts beantragt, im Ent-
eignungsbeschluss neben der Festsetzung
der Entschädigung in Geld dem Enteignungs-
begünstigten aufgeben, binnen einer bestimm-
ten Frist dem von der Enteignung Betroffenen
ein Recht der bezeichneten Art zu angemes-
senen Bedingungen anzubieten.

(2) Bietet der Enteignungsbegünstigte binnen
der bestimmten Frist ein Recht der bezeichne-
ten Art nicht an oder einigt er sich mit dem von

der Enteignung Betroffenen nicht, so wird ihm
ein solches Recht auf Antrag zugunsten des
von der Enteignung Betroffenen durch Enteig-
nung entzogen. Die Enteignungsbehörde setzt
den Inhalt des Rechts fest, soweit dessen In-
halt durch Vereinbarung bestimmt werden
kann. Die Vorschriften dieses Teils über das
Verfahren und die Entschädigung sind ent-
sprechend anzuwenden.

(3) Der Antrag nach Absatz 2 kann nur inner-
halb von sechs Monaten nach Ablauf der be-
stimmten Frist gestellt werden.

§ 116 Vorzeitige
Besitzeinweisung

(1) Ist die sofortige Ausführung der beabsich-
tigten Maßnahme aus Gründen des Wohls
der Allgemeinheit dringend geboten, so kann
die Enteignungsbehörde den Antragsteller auf
Antrag durch Beschluss in den Besitz des
von dem Enteignungsverfahren betroffenen
Grundstücks einweisen. Die Besitzeinwei-
sung ist nur zulässig, wenn über sie in einer
mündlichen Verhandlung verhandelt worden
ist. Der Beschluss über die Besitzeinweisung
ist dem Antragsteller, dem Eigentümer und
dem unmittelbaren Besitzer zuzustellen. Die
Besitzeinweisung wird in dem von der Enteig-
nungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirk-
sam. Auf Antrag des unmittelbaren Besitzers
ist dieser Zeitpunkt auf mindestens zwei Wo-
chen nach Zustellung der Anordnung über
die vorzeitige Besitzeinweisung an ihn festzu-
setzen.

(2) Die Enteignungsbehörde kann die vorzei-
tige Besitzeinweisung von der Leistung einer
Sicherheit in Höhe der voraussichtlichen Ent-
schädigung und von der vorherigen Erfüllung
anderer Bedingungen abhängig machen. Auf
Antrag des Inhabers eines Rechts, das zum
Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks be-
rechtigt, ist die Einweisung von der Leistung
einer Sicherheit in Höhe der ihm voraussicht-
lich zu gewährenden Entschädigung abhängig
zu machen. Die Anordnung ist dem Antrag-
steller, dem Besitzer und dem Eigentümer zu-
zustellen.

(3) Durch die Besitzeinweisung wird dem Be-
sitzer der Besitz entzogen und der Eingewie-
sene Besitzer. Der Eingewiesene darf auf dem
Grundstück das von ihm im Enteignungsan-
trag bezeichnete Bauvorhaben ausführen und
die dafür erforderlichen Maßnahmen treffen.
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(4) Der Eingewiesene hat für die durch die
vorzeitige Besitzeinweisung entstehenden Ver-
mögensnachteile Entschädigung zu leisten,
soweit die Nachteile nicht durch die Verzin-
sung der Geldentschädigung (§ 99 Absatz 3)
ausgeglichen werden. Art und Höhe der Ent-
schädigung werden durch die Enteignungs-
behörde spätestens in dem in § 113 bezeich-
neten Beschluss festgesetzt. Wird der Be-
schluss über Art und Höhe der Entschädigung
vorher erlassen, so ist er den in Absatz 2 Satz 3
bezeichneten Personen zuzustellen. Die Ent-
schädigung für die Besitzeinweisung ist ohne
Rücksicht darauf, ob ein Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung gestellt wird, zu dem in Ab-
satz 1 Satz 4 bezeichneten Zeitpunkt fällig.

(5) Auf Antrag einer der in Absatz 2 Satz 3 be-
zeichneten Personen hat die Enteignungs-
behörde den Zustand des Grundstücks vor der
Besitzeinweisung in einer Niederschrift feststel-
len zu lassen, soweit er für die Besitzeinwei-
sungs- oder die Enteignungsentschädigung
von Bedeutung ist. Den Beteiligten ist eine Ab-
schrift der Niederschrift zu übersenden.

(6) Wird der Enteignungsantrag abgewiesen,
so ist die vorzeitige Besitzeinweisung aufzuhe-
ben und der vorherige unmittelbare Besitzer
wieder in den Besitz einzuweisen. Der Einge-
wiesene hat für alle durch die vorzeitige Besit-
zeinweisung entstandenen besonderen Nach-
teile Entschädigung zu leisten. Absatz 4 Satz 2
gilt entsprechend.

§ 117 Ausführung des
Enteignungsbeschlusses

(1) Ist der Enteignungsbeschluss oder sind
die Entscheidungen nach § 112 Absatz 2
nicht mehr anfechtbar, so ordnet auf Antrag
eines Beteiligten die Enteignungsbehörde die
Ausführung des Enteignungsbeschlusses
oder der Vorabentscheidung an (Aus-
führungsanordnung), wenn der durch die Ent-
eignung Begünstigte die Geldentschädigung,
im Falle der Vorabentscheidung die nach §
112 Absatz 2 Satz 2 festgesetzte Vorauszah-
lung gezahlt oder in zulässiger Weise unter
Verzicht auf das Recht der Rücknahme hin-
terlegt hat. Auf Antrag des Entschädigungs-
berechtigten kann im Falle des § 112 Absatz
2 die Enteignungsbehörde die Ausführungs-
anordnung davon abhängig machen, dass
der durch die Enteignung Begünstigte im
Übrigen für einen angemessenen Betrag Si-
cherheit leistet.

(2) In den Fällen des § 111 ist auf Antrag eines
Beteiligten die Ausführungsanordnung zu
erlassen, wenn der durch die Enteignung
Begünstigte den zwischen den Beteiligten un-
streitigen Entschädigungsbetrag gezahlt oder
in zulässiger Weise unter Verzicht auf das
Recht der Rücknahme hinterlegt hat. Absatz 1
Satz 2 gilt entsprechend, soweit sich nicht aus
der Einigung etwas anderes ergibt.

(3) Im Falle des § 113 Absatz 4 ist auf Antrag
eines Beteiligten die Ausführungsanordnung
zu erlassen, wenn der durch die Enteignung
Begünstigte die im Enteignungsbeschluss in
Verbindung mit dem Nachtragsbeschluss fest-
gesetzte Geldentschädigung gezahlt oder zu-
lässigerweise unter Verzicht auf das Recht der
Rücknahme hinterlegt hat. Der Nachtragsbe-
schluss braucht nicht unanfechtbar zu sein.

(4) Die Ausführungsanordnung ist allen Betei-
ligten zuzustellen, deren Rechtsstellung durch
den Enteignungsbeschluss betroffen wird. Die
Ausführungsanordnung ist der Gemeinde
abschriftlich mitzuteilen, in deren Bezirk das
von der Enteignung betroffene Grundstück
liegt. § 113 Absatz 5 gilt entsprechend.

(5) Mit dem in der Ausführungsanordnung fest-
zusetzenden Tag wird der bisherige Rechts-
zustand durch den im Enteignungsbeschluss
geregelten neuen Rechtszustand ersetzt.
Gleichzeitig entstehen die nach § 113 Absatz 2
Nummer 6 begründeten Rechtsverhältnisse;
sie gelten von diesem Zeitpunkt an als zwi-
schen den an dem Rechtsverhältnis Beteilig-
ten vereinbart.

(6) Die Ausführungsanordnung schließt die
Einweisung in den Besitz des enteigneten
Grundstücks und des Ersatzlands zu dem
festgesetzten Tag ein.

(7) Die Enteignungsbehörde übersendet dem
Grundbuchamt eine beglaubigte Abschrift
des Enteignungsbeschlusses und der Aus-
führungsanordnung und ersucht es, die
Rechtsänderungen in das Grundbuch einzu-
tragen.

§ 118 Hinterlegung
(1) Geldentschädigungen, aus denen andere
Berechtigte nach § 97 Absatz 4 zu befriedigen
sind, sind unter Verzicht auf das Recht der
Rücknahme zu hinterlegen, soweit mehrere
Personen auf sie Anspruch haben und eine
Einigung über die Auszahlung nicht nachge-
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wiesen ist. Die Hinterlegung erfolgt bei dem
Amtsgericht, in dessen Bezirk das von der
Enteignung betroffene Grundstück liegt; § 2
des Zwangsversteigerungsgesetzes gilt ent-
sprechend.

(2) Andere Vorschriften, nach denen die Hin-
terlegung geboten oder statthaft ist, werden
hierdurch nicht berührt.

§ 119 Verteilungsverfahren
(1) Nach Eintritt des neuen Rechtszustands
kann jeder Beteiligte sein Recht an der hinter-
legten Summe gegen einen Mitbeteiligten, der
dieses Recht bestreitet, vor den ordentlichen
Gerichten geltend machen oder die Einleitung
eines gerichtlichen Verteilungsverfahrens be-
antragen.

(2) Für das Verteilungsverfahren ist das Amts-
gericht zuständig, in dessen Bezirk das von
der Enteignung betroffene Grundstück liegt; in
Zweifelsfällen gilt § 2 des Zwangsversteige-
rungsgesetzes entsprechend.

(3) Auf das Verteilungsverfahren sind die Vor-
schriften über die Verteilung des Erlöses im
Falle der Zwangsversteigerung mit folgenden
Abweichungen entsprechend anzuwenden:
1. Das Verteilungsverfahren ist durch Be-

schluss zu eröffnen;
2. die Zustellung des Eröffnungsbeschlusses

an den Antragsteller gilt als Beschlagnahme
im Sinne des § 13 des Zwangsversteige-
rungsgesetzes; ist das Grundstück schon
in einem Zwangsversteigerungs- oder
Zwangsverwaltungsverfahren beschlag-
nahmt, so hat es hierbei sein Bewenden;

3. das Verteilungsgericht hat bei Eröffnung
des Verfahrens von Amts wegen das
Grundbuchamt um die in § 19 Absatz 2 des
Zwangsversteigerungsgesetzes bezeichne-
ten Mitteilungen zu ersuchen; in die beglau-
bigte Abschrift des Grundbuchblatts sind
die zur Zeit der Zustellung des Ent-
eignungsbeschlusses an den Enteigneten
vorhandenen Eintragungen sowie die spä-
ter eingetragenen Veränderungen und Lö-
schungen aufzunehmen;

4. bei dem Verfahren sind die in § 97 Absatz 4
bezeichneten Entschädigungsberechtigten
nach Maßgabe des § 10 des Zwangsver-
steigerungsgesetzes zu berücksichtigen,
wegen der Ansprüche auf wiederkehrende
Nebenleistungen jedoch nur für die Zeit bis
zur Hinterlegung.

(4) Soweit auf Grund landesrechtlicher Vor-
schriften die Verteilung des Erlöses im Falle
einer Zwangsversteigerung nicht von dem
Vollstreckungsgericht, sondern von einer an-
deren Stelle wahrzunehmen ist, kann durch
Landesrecht bestimmt werden, dass diese an-
dere Stelle auch für das Verteilungsverfahren
nach den Absätzen 1 bis 3 zuständig ist. Wird
die Änderung einer Entscheidung dieser ande-
ren Stelle verlangt, so ist die Entscheidung des
Vollstreckungsgerichts nachzusuchen. Die Be-
schwerde findet gegen die Entscheidung des
Vollstreckungsgerichts statt.

§ 120 Aufhebung des
Enteignungsbeschlusses

(1) Ist die Ausführungsanordnung noch nicht
ergangen, so hat die Enteignungsbehörde den
Enteignungsbeschluss auf Antrag aufzuheben,
wenn der durch die Enteignung Begünstigte
die ihm durch den Enteignungsbeschluss auf-
erlegten Zahlungen nicht innerhalb eines Mo-
nats nach dem Zeitpunkt geleistet hat, in dem
der Beschluss unanfechtbar geworden ist. An-
tragsberechtigt ist jeder Beteiligte, dem eine
nicht gezahlte Entschädigung zusteht oder der
nach § 97 Absatz 4 aus ihr zu befriedigen ist.

(2) Vor der Aufhebung ist der durch die Enteig-
nung Begünstigte zu hören. Der Aufhebungs-
beschluss ist allen Beteiligten zuzustellen und
der Gemeinde und dem Grundbuchamt ab-
schriftlich mitzuteilen.

§ 121 Kosten
(1) Der Antragsteller hat die Kosten zu tragen,
wenn der Antrag auf Enteignung abgelehnt
oder zurückgenommen wird. Wird dem Antrag
auf Enteignung stattgegeben, so hat der Ent-
schädigungsverpflichtete die Kosten zu tra-
gen. Wird einem Antrag auf Rückenteignung
stattgegeben, so hat der von der Rückenteig-
nung Betroffene die Kosten zu tragen. Wird ein
Antrag eines sonstigen Beteiligten abgelehnt
oder zurückgenommen, sind diesem die durch
die Behandlung seines Antrags verursachten
Kosten aufzuerlegen, wenn sein Antrag offen-
sichtlich unbegründet war.

(2) Kosten sind die Kosten des Verfahrens und
die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwen-
dungen der Beteiligten. Die Gebühren und Aus-
lagen eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen
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Bevollmächtigten sind erstattungsfähig, wenn
die Zuziehung eines Bevollmächtigten notwen-
dig war. Aufwendungen für einen Bevollmächtig-
ten, für den Gebühren und Auslagen gesetzlich
nicht vorgesehen sind, können nur bis zur Höhe
der gesetzlichen Gebühren und Auslagen von
Rechtsbeiständen erstattet werden.

(3) Aufwendungen, die durch das Verschulden
eines Erstattungsberechtigten entstanden
sind, hat dieser selbst zu tragen; das Verschul-
den eines Vertreters ist dem Vertretenen zuzu-
rechnen.

(4) Die Kosten des Verfahrens richten sich
nach den landesrechtlichen Vorschriften. Die
Enteignungsbehörde setzt die Kosten im Ent-
eignungsbeschluss oder durch besonderen
Beschluss fest. Der Beschluss bestimmt
auch, ob die Zuziehung eines Rechtsanwalts
oder eines sonstigen Bevollmächtigten not-
wendig war.

§ 122 Vollstreckbarer Titel
(1) Die Zwangsvollstreckung nach den Vor-
schriften der Zivilprozessordnung über die
Vollstreckung von Urteilen in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten findet statt

1. aus der Niederschrift über eine Einigung
wegen der in ihr bezeichneten Leistungen;

2. aus nicht mehr anfechtbarem Enteignungs-
beschluss wegen der zu zahlenden Geldent-
schädigung oder einer Ausgleichszahlung;

3. aus einem Beschluss über die vorzeitige
Besitzeinweisung oder deren Aufhebung
wegen der darin festgesetzten Leistungen.

Die Zwangsvollstreckung wegen einer Aus-
gleichszahlung ist erst zulässig, wenn die Aus-
führungsanordnung wirksam und unanfecht-
bar geworden ist.

(2) Die vollstreckbare Ausfertigung wird von
dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des
Amtsgerichts erteilt, in dessen Bezirk die Ent-
eignungsbehörde ihren Sitz hat und, wenn das
Verfahren bei einem Gericht anhängig ist, von
dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
dieses Gerichts. In den Fällen der §§ 731, 767
bis 770, 785 und 786 der Zivilprozessordnung
tritt das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Ent-
eignungsbehörde ihren Sitz hat, an die Stelle
des Prozessgerichts.

SECHSTER TEIL

Erschließung

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 123 Erschließungslast
(1) Die Erschließung ist Aufgabe der Ge-
meinde, soweit sie nicht nach anderen gesetz-
lichen Vorschriften oder öffentlich-rechtlichen
Verpflichtungen einem anderen obliegt.

(2) Die Erschließungsanlagen sollen entspre-
chend den Erfordernissen der Bebauung und
des Verkehrs kostengünstig hergestellt wer-
den und spätestens bis zur Fertigstellung der
anzuschließenden baulichen Anlagen benutz-
bar sein.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Erschließung be-
steht nicht.

(4) Die Unterhaltung der Erschließungsanlagen
richtet sich nach landesrechtlichen Vorschriften.

§ 124 Erschließungspflicht
nach abgelehntem
Vertragsangebot

Hat die Gemeinde einen Bebauungsplan im
Sinne des § 30 Absatz 1 erlassen und lehnt sie
das zumutbare Angebot zum Abschluss eines
städtebaulichen Vertrags über die Erschlie-
ßung ab, ist sie verpflichtet, die Erschließung
selbst durchzuführen.

§ 125 Bindung an den
Bebauungsplan

(1) Die Herstellung der Erschließungsanlagen
im Sinne des § 127 Absatz 2 setzt einen Be-
bauungsplan voraus.

(2) Liegt ein Bebauungsplan nicht vor, so dür-
fen diese Anlagen nur hergestellt werden,
wenn sie den in § 1 Absatz 4 bis 7 bezeichne-
ten Anforderungen entsprechen.

(3) Die Rechtmäßigkeit der Herstellung von Er-
schließungsanlagen wird durch Abweichungen
von den Festsetzungen des Bebauungsplans
nicht berührt, wenn die Abweichungen mit den
Grundzügen der Planung vereinbar sind und
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1. die Erschließungsanlagen hinter den Fest-

setzungen zurückbleiben oder

2. die Erschließungsbeitragspflichtigen nicht
mehr als bei einer plangemäßen Herstellung
belastet werden und die Abweichungen die
Nutzung der betroffenen Grundstücke nicht
wesentlich beeinträchtigen.

§ 126 Pflichten des Eigentümers
(1) Der Eigentümer hat das Anbringen von

1. Haltevorrichtungen und Leitungen für Be-
leuchtungskörper der Straßenbeleuchtung
einschließlich der Beleuchtungskörper und
des Zubehörs sowie

2. Kennzeichen und Hinweisschildern für Er-
schließungsanlagen

auf seinem Grundstück zu dulden. Er ist vor-
her zu benachrichtigen.

(2) Der Erschließungsträger hat Schäden, die
dem Eigentümer durch das Anbringen oder
das Entfernen der in Absatz 1 bezeichneten
Gegenstände entstehen, zu beseitigen; er
kann stattdessen eine angemessene Entschä-
digung in Geld leisten. Kommt eine Einigung
über die Entschädigung nicht zustande, so
entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde;
vor der Entscheidung sind die Beteiligten zu
hören.

(3) Der Eigentümer hat sein Grundstück mit
der von der Gemeinde festgesetzten Nummer
zu versehen. Im Übrigen gelten die landes-
rechtlichen Vorschriften.

Zweiter Abschnitt

Erschließungsbeitrag

§ 127 Erhebung des
Erschließungsbeitrags

(1) Die Gemeinden erheben zur Deckung ihres
anderweitig nicht gedeckten Aufwands für Er-
schließungsanlagen einen Erschließungsbeitrag
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften.

(2) Erschließungsanlagen im Sinne dieses Ab-
schnitts sind

1. die öffentlichen zum Anbau bestimmten
Straßen, Wege und Plätze;

2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsäch-
lichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht

befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der
Baugebiete (z. B. Fußwege, Wohnwege);

3. Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete;
Sammelstraßen sind öffentliche Straßen,
Wege und Plätze, die selbst nicht zum
Anbau bestimmt, aber zur Erschließung der
Baugebiete notwendig sind;

4. Parkflächen und Grünanlagen mit Aus-
nahme von Kinderspielplätzen, soweit sie
Bestandteil der in den Nummern 1 bis 3
genannten Verkehrsanlagen oder nach
städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der
Baugebiete zu deren Erschließung notwen-
dig sind;

5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,
auch wenn sie nicht Bestandteil der Er-
schließungsanlagen sind.

(3) Der Erschließungsbeitrag kann für den
Grunderwerb, die Freilegung und für Teile der
Erschließungsanlagen selbständig erhoben
werden (Kostenspaltung).

(4) Das Recht, Abgaben für Anlagen zu erhe-
ben, die nicht Erschließungsanlagen im Sinne
dieses Abschnitts sind, bleibt unberührt. Dies
gilt insbesondere für Anlagen zur Ableitung
von Abwasser sowie zur Versorgung mit Elek-
trizität, Gas, Wärme und Wasser.

§ 128 Umfang des
Erschließungsaufwands

(1) Der Erschließungsaufwand nach § 127 um-
fasst die Kosten für

1. den Erwerb und die Freilegung der Flächen
für die Erschließungsanlagen;

2. ihre erstmalige Herstellung einschließlich
der Einrichtungen für ihre Entwässerung
und ihre Beleuchtung;

3. die Übernahme von Anlagen als gemeindli-
che Erschließungsanlagen.

Der Erschließungsaufwand umfasst auch den
Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermö-
gen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der
Bereitstellung. Zu den Kosten für den Erwerb
der Flächen für Erschließungsanlagen gehört
im Falle einer erschließungsbeitragspflichtigen
Zuteilung im Sinne des § 57 Satz 4 und des
§ 58 Absatz 1 Satz 1 auch der Wert nach § 68
Absatz 1 Nummer 4.
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(2) Soweit die Gemeinden nach Landesrecht
berechtigt sind, Beiträge zu den Kosten für
Erweiterungen oder Verbesserungen von Er-
schließungsanlagen zu erheben, bleibt dieses
Recht unberührt. Die Länder können bestim-
men, dass die Kosten für die Beleuchtung der
Erschließungsanlagen in den Erschließungs-
aufwand nicht einzubeziehen sind.

(3) Der Erschließungsaufwand umfasst nicht
die Kosten für

1. Brücken, Tunnels und Unterführungen mit
den dazugehörigen Rampen;

2. die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von
Bundesstraßen sowie von Landstraßen I.
und II. Ordnung, soweit die Fahrbahnen
dieser Straßen keine größere Breite als ihre
anschließenden freien Strecken erfordern.

§ 129 Beitragsfähiger
Erschließungsaufwand

(1) Zur Deckung des anderweitig nicht ge-
deckten Erschließungsaufwands können
Beiträge nur insoweit erhoben werden, als die
Erschließungsanlagen erforderlich sind, um die
Bauflächen und die gewerblich zu nutzenden
Flächen entsprechend den baurechtlichen Vor-
schriften zu nutzen (beitragsfähiger Erschlie-
ßungsaufwand). Soweit Anlagen nach § 127
Absatz 2 von dem Eigentümer hergestellt sind
oder von ihm auf Grund baurechtlicher Vor-
schriften verlangt werden, dürfen Beiträge
nicht erhoben werden. Die Gemeinden tragen
mindestens 10 vom Hundert des beitragsfähi-
gen Erschließungsaufwands.

(2) Kosten, die ein Eigentümer oder sein
Rechtsvorgänger bereits für Erschließungs-
maßnahmen aufgewandt hat, dürfen bei der
Übernahme als gemeindliche Erschließungs-
anlagen nicht erneut erhoben werden.

§ 130 Art der Ermittlung
des beitragsfähigen
Erschließungsaufwands

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand
kann nach den tatsächlich entstandenen Kos-
ten oder nach Einheitssätzen ermittelt werden.
Die Einheitssätze sind nach den in der Ge-
meinde üblicherweise durchschnittlich aufzu-
wendenden Kosten vergleichbarer Erschlie-
ßungsanlagen festzusetzen.

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand
kann für die einzelne Erschließungsanlage

oder für bestimmte Abschnitte einer Erschlie-
ßungsanlage ermittelt werden. Abschnitte einer
Erschließungsanlage können nach örtlich er-
kennbaren Merkmalen oder nach rechtlichen
Gesichtspunkten (z. B. Grenzen von Bebau-
ungsplangebieten, Umlegungsgebieten, förm-
lich festgelegten Sanierungsgebieten) gebildet
werden. Für mehrere Anlagen, die für die
Erschließung der Grundstücke eine Einheit
bilden, kann der Erschließungsaufwand insge-
samt ermittelt werden.

§ 131 Maßstäbe für die
Verteilung des
Erschließungsaufwands

(1) Der ermittelte beitragsfähige Erschließungs-
aufwand für eine Erschließungsanlage ist auf
die durch die Anlage erschlossenen Grund-
stücke zu verteilen. Mehrfach erschlossene
Grundstücke sind bei gemeinsamer Aufwand-
sermittlung in einer Erschließungseinheit (§ 130
Absatz 2 Satz 3) bei der Verteilung des Er-
schließungsaufwands nur einmal zu berück-
sichtigen.

(2) Verteilungsmaßstäbe sind

1. die Art und das Maß der baulichen oder
sonstigen Nutzung;

2. die Grundstücksflächen;

3. die Grundstücksbreite an der Erschließungs-
anlage.

Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander
verbunden werden.

(3) In Gebieten, die nach dem Inkrafttreten des
Bundesbaugesetzes erschlossen werden,
sind, wenn eine unterschiedliche bauliche oder
sonstige Nutzung zulässig ist, die Maßstäbe
nach Absatz 2 in der Weise anzuwenden, dass
der Verschiedenheit dieser Nutzung nach Art
und Maß entsprochen wird.

§ 132 Regelung durch Satzung
Die Gemeinden regeln durch Satzung

1. die Art und den Umfang der Erschließungs-
anlagen im Sinne des § 129,

2. die Art der Ermittlung und der Verteilung
des Aufwands sowie die Höhe des Ein-
heitssatzes,

3. die Kostenspaltung (§ 127 Absatz 3) und

4. die Merkmale der endgültigen Herstellung
einer Erschließungsanlage.
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§ 133 Gegenstand und
Entstehung der
Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grund-
stücke, für die eine bauliche oder gewerbliche
Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut
oder gewerblich genutzt werden dürfen. Er-
schlossene Grundstücke, für die eine bauliche
oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt
ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie
nach der Verkehrsauffassung Bauland sind
und nach der geordneten baulichen Entwick-
lung der Gemeinde zur Bebauung anstehen.
Die Gemeinde gibt bekannt, welche Grund-
stücke nach Satz 2 der Beitragspflicht unter-
liegen; die Bekanntmachung hat keine rechts-
begründende Wirkung.

(2) Die Beitragspflicht entsteht mit der endgül-
tigen Herstellung der Erschließungsanlagen,
für Teilbeträge, sobald die Maßnahmen, deren
Aufwand durch die Teilbeträge gedeckt wer-
den soll, abgeschlossen sind. Im Falle des
§ 128 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 entsteht die
Beitragspflicht mit der Übernahme durch die
Gemeinde.

(3) Für ein Grundstück, für das eine Beitrags-
pflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang
entstanden ist, können Vorausleistungen auf
den Erschließungsbeitrag bis zur Höhe des
voraussichtlichen endgültigen Erschließungs-
beitrags verlangt werden, wenn ein Bauvorha-
ben auf dem Grundstück genehmigt wird oder
wenn mit der Herstellung der Erschließungs-
anlagen begonnen worden ist und die endgül-
tige Herstellung der Erschließungsanlagen in-
nerhalb von vier Jahren zu erwarten ist. Die
Vorausleistung ist mit der endgültigen Bei-
tragsschuld zu verrechnen, auch wenn der
Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. Ist
die Beitragspflicht sechs Jahre nach Erlass
des Vorausleistungsbescheids noch nicht ent-
standen, kann die Vorausleistung zurückver-
langt werden, wenn die Erschließungsanlage
bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht benutzbar
ist. Der Rückzahlungsanspruch ist ab Erhe-
bung der Vorausleistung mit 2 vom Hundert
über dem Basiszinssatz nach § 247 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich zu verzin-
sen. Die Gemeinde kann Bestimmungen über
die Ablösung des Erschließungsbeitrags im
Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht
treffen.

§ 134 Beitragspflichtiger
(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeit-
punkt der Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheids Eigentümer des Grundstücks ist. Ist
das Grundstück mit einem Erbbaurecht bela-
stet, so ist der Erbbauberechtigte anstelle des
Eigentümers beitragspflichtig. Ist das Grund-
stück mit einem dinglichen Nutzungsrecht
nach Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuche belastet, so ist
der Inhaber dieses Rechts anstelle des Eigen-
tümers beitragspflichtig. Mehrere Beitrags-
pflichtige haften als Gesamtschuldner; bei
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzel-
nen Wohnungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Miteigentumsanteil beitrags-
pflichtig.

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem
Grundstück, im Falle des Absatzes 1 Satz 2
auf dem Erbbaurecht, im Falle des Absatzes 1
Satz 3 auf dem dinglichen Nutzungsrecht, im
Falle des Absatzes 1 Satz 4 auf dem Woh-
nungs- oder dem Teileigentum.

§ 135 Fälligkeit und Zahlung
des Beitrags

(1) Der Beitrag wird einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheids fällig.

(2) Die Gemeinde kann zur Vermeidung unbilli-
ger Härten im Einzelfall, insbesondere soweit
dies zur Durchführung eines genehmigten
Bauvorhabens erforderlich ist, zulassen, dass
der Erschließungsbeitrag in Raten oder in
Form einer Rente gezahlt wird. Ist die Finanzie-
rung eines Bauvorhabens gesichert, so soll die
Zahlungsweise der Auszahlung der Finanzie-
rungsmittel angepasst, jedoch nicht über zwei
Jahre hinaus erstreckt werden.

(3) Lässt die Gemeinde nach Absatz 2 eine
Verrentung zu, so ist der Erschließungsbeitrag
durch Bescheid in eine Schuld umzuwandeln,
die in höchstens zehn Jahresleistungen zu
entrichten ist. In dem Bescheid sind Höhe und
Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahresleistungen
zu bestimmen. Der jeweilige Restbetrag ist mit
höchstens 2 vom Hundert über dem Basis-
zinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs jährlich zu verzinsen. Die Jahresleistun-
gen stehen wiederkehrenden Leistungen im
Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 des
Zwangsversteigerungsgesetzes gleich.
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(4) Werden Grundstücke landwirtschaftlich
oder als Wald genutzt, ist der Beitrag so lange
zinslos zu stunden, wie das Grundstück zur
Erhaltung der Wirtschaftlichkeit des landwirt-
schaftlichen Betriebs genutzt werden muss.
Satz 1 gilt auch für die Fälle der Nutzungs-
überlassung und Betriebsübergabe an Famili-
enangehörige im Sinne des § 15 der Abgabe-
nordnung. Der Beitrag ist auch zinslos zu stun-
den, solange Grundstücke als Kleingärten im
Sinne des Bundeskleingartengesetzes genutzt
werden.

(5) Im Einzelfall kann die Gemeinde auch von
der Erhebung des Erschließungsbeitrags ganz
oder teilweise absehen, wenn dies im öffentli-
chen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger
Härten geboten ist. Die Freistellung kann auch
für den Fall vorgesehen werden, dass die Bei-
tragspflicht noch nicht entstanden ist.

(6) Weitergehende landesrechtliche Billigkeits-
regelungen bleiben unberührt.

SIEBTER TEIL

Maßnahmen für den Naturschutz

§ 135a Pflichten des Vorhaben-
trägers; Durchführung
durch die Gemeinde;
Kostenerstattung

(1) Festgesetzte Maßnahmen zum Ausgleich
im Sinne des § 1a Absatz 3 sind vom Vorha-
benträger durchzuführen.

(2) Soweit Maßnahmen zum Ausgleich an an-
derer Stelle den Grundstücken nach § 9 Ab-
satz 1a zugeordnet sind, soll die Gemeinde
diese anstelle und auf Kosten der Vorhaben-
träger oder der Eigentümer der Grundstücke
durchführen und auch die hierfür erforder-
lichen Flächen bereitstellen, sofern dies nicht
auf andere Weise gesichert ist. Die Maßnah-
men zum Ausgleich können bereits vor den
Baumaßnahmen und der Zuordnung durchge-
führt werden.

(3) Die Kosten können geltend gemacht wer-
den, sobald die Grundstücke, auf denen Ein-
griffe zu erwarten sind, baulich oder gewerb-
lich genutzt werden dürfen. Die Gemeinde er-
hebt zur Deckung ihres Aufwands für Maßnah-
men zum Ausgleich einschließlich der Bereit-

stellung hierfür erforderlicher Flächen einen
Kostenerstattungsbetrag. Die Erstattungs-
pflicht entsteht mit der Herstellung der Maß-
nahmen zum Ausgleich durch die Gemeinde.
Der Betrag ruht als öffentliche Last auf dem
Grundstück.

(4) Die landesrechtlichen Vorschriften über kom-
munale Beiträge einschließlich der Billigkeits-
regelungen sind entsprechend anzuwenden.

§ 135b Verteilungsmaßstäbe für
die Abrechnung

Soweit die Gemeinde Maßnahmen zum Aus-
gleich nach § 135a Absatz 2 durchführt, sind
die Kosten auf die zugeordneten Grundstücke
zu verteilen. Verteilungsmaßstäbe sind

1. die überbaubare Grundstücksfläche,

2. die zulässige Grundfläche,

3. die zu erwartende Versiegelung oder

4. die Schwere der zu erwartenden Eingriffe.

Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander
verbunden werden.

§ 135c Satzungsrecht
Die Gemeinde kann durch Satzung regeln

1. Grundsätze für die Ausgestaltung von Maß-
nahmen zum Ausgleich entsprechend den
Festsetzungen eines Bebauungsplans,

2. den Umfang der Kostenerstattung nach
§ 135a; dabei ist § 128 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 und 2 und Satz 2 entsprechend
anzuwenden,

3. die Art der Kostenermittlung und die Höhe
des Einheitssatzes entsprechend § 130,

4. die Verteilung der Kosten nach § 135b ein-
schließlich einer Pauschalierung der Schwere
der zu erwartenden Eingriffe nach Biotop-
und Nutzungstypen,

5. die Voraussetzungen für die Anforderung
von Vorauszahlungen,

6. die Fälligkeit des Kostenerstattungsbetrags.
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Besonderes Städtebaurecht

ERSTER TEIL

Städtebauliche
Sanierungsmaßnahmen

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 136 Städtebauliche
Sanierungsmaßnahmen

(1) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in
Stadt und Land, deren einheitliche Vorberei-
tung und zügige Durchführung im öffentlichen
Interesse liegen, werden nach den Vorschrif-
ten dieses Teils vorbereitet und durchgeführt.

(2) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind
Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behe-
bung städtebaulicher Missstände wesentlich
verbessert oder umgestaltet wird. Städtebauli-
che Missstände liegen vor, wenn

1. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebau-
ung oder nach seiner sonstigen Beschaf-
fenheit den allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
oder an die Sicherheit der in ihm wohnen-
den oder arbeitenden Menschen auch un-
ter Berücksichtigung der Belange des Kli-
maschutzes und der Klimaanpassung nicht
entspricht oder

2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben
erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach
seiner Lage und Funktion obliegen.

(3) Bei der Beurteilung, ob in einem städti-
schen oder ländlichen Gebiet städtebauliche
Missstände vorliegen, sind insbesondere zu
berücksichtigen

1. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder die
Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden
und arbeitenden Menschen in Bezug auf
a) die Belichtung, Besonnung und Belüf-
tung der Wohnungen und Arbeitsstätten,

b) die bauliche Beschaffenheit von Gebäu-
den, Wohnungen und Arbeitsstätten,

c) die Zugänglichkeit der Grundstücke,
d) die Auswirkungen einer vorhandenen Mi-
schung von Wohn- und Arbeitsstätten,

ZWEITES KAPITEL e) die Nutzung von bebauten und unbebau-
ten Flächen nach Art, Maß und Zustand,

f) die Einwirkungen, die von Grundstücken,
Betrieben, Einrichtungen oder Verkehrs-
anlagen ausgehen, insbesondere durch
Lärm, Verunreinigungen und Erschütte-
rungen,

g) die vorhandene Erschließung,
h) die energetische Beschaffenheit, die Ge-
samtenergieeffizienz der vorhandenen
Bebauung und der Versorgungseinrich-
tungen des Gebiets unter Berücksichti-
gung der allgemeinen Anforderungen an
den Klimaschutz und die Klimaanpas-
sung;

2. die Funktionsfähigkeit des Gebiets in Bezug
auf
a) den fließenden und ruhenden Verkehr,
b) die wirtschaftliche Situation und Entwick-
lungsfähigkeit des Gebiets unter Berück-
sichtigung seiner Versorgungsfunktion im
Verflechtungsbereich,

c) die infrastrukturelle Erschließung des Ge-
biets, seine Ausstattung mit und die Ver-
netzung von Grün- und Freiflächen unter
Berücksichtigung der Belange des Kli-
maschutzes und der Klimaanpassung,
seine Ausstattung mit Spiel- und Sport-
plätzen und mit Anlagen des Gemeinbe-
darfs, insbesondere unter Berücksichti-
gung der sozialen und kulturellen Aufga-
ben dieses Gebiets im Verflechtungsbe-
reich.

(4) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
dienen dem Wohl der Allgemeinheit. Sie sollen
dazu beitragen, dass

1. die bauliche Struktur in allen Teilen des
Bundesgebiets nach den allgemeinen An-
forderungen an den Klimaschutz und die
Klimaanpassung sowie nach den sozialen,
hygienischen, wirtschaftlichen und kulturel-
len Erfordernissen entwickelt wird,

2. die Verbesserung der Wirtschafts- und
Agrarstruktur unterstützt wird,

3. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen
des Umweltschutzes, den Anforderungen
an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen der Bevölkerung und der Bevölke-
rungsentwicklung entspricht oder

4. die vorhandenen Ortsteile erhalten, erneu-
ert und fortentwickelt werden, die Gestal-
tung des Orts- und Landschaftsbilds ver-
bessert und den Erfordernissen des Denk-
malschutzes Rechnung getragen wird.
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Die öffentlichen und privaten Belange sind ge-
geneinander und untereinander gerecht abzu-
wägen.

§ 137 Beteiligung und
Mitwirkung der Betroffenen

Die Sanierung soll mit den Eigentümern, Mie-
tern, Pächtern und sonstigen Betroffenen
möglichst frühzeitig erörtert werden. Die Be-
troffenen sollen zur Mitwirkung bei der Sanie-
rung und zur Durchführung der erforderlichen
baulichen Maßnahmen angeregt und hierbei
im Rahmen des Möglichen beraten werden.

§ 138 Auskunftspflicht
(1) Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige
zum Besitz oder zur Nutzung eines Grund-
stücks, Gebäudes oder Gebäudeteils Berech-
tigte sowie ihre Beauftragten sind verpflichtet,
der Gemeinde oder ihren Beauftragten Aus-
kunft über die Tatsachen zu erteilen, deren
Kenntnis zur Beurteilung der Sanierungsbe-
dürftigkeit eines Gebiets oder zur Vorbereitung
oder Durchführung der Sanierung erforderlich
ist. An personenbezogenen Daten können ins-
besondere Angaben der Betroffenen über ihre
persönlichen Lebensumstände im wirtschaftli-
chen und sozialen Bereich, namentlich über
die Berufs-, Erwerbs- und Familienverhält-
nisse, das Lebensalter, die Wohnbedürfnisse,
die sozialen Verflechtungen sowie über die ört-
lichen Bindungen, erhoben werden.

(2) Die nach Absatz 1 erhobenen personenbe-
zogenen Daten dürfen nur zu Zwecken der
Sanierung verwendet werden. Wurden die Da-
ten von einem Beauftragten der Gemeinde
erhoben, dürfen sie nur an die Gemeinde wei-
tergegeben werden; die Gemeinde darf die
Daten an andere Beauftragte im Sinne des
§ 157 sowie an die höhere Verwaltungs-
behörde weitergeben, soweit dies zu Zwecken
der Sanierung erforderlich ist. Nach Aufhe-
bung der förmlichen Festlegung des Sanie-
rungsgebiets sind die Daten zu löschen. So-
weit die erhobenen Daten für die Besteuerung
erforderlich sind, dürfen sie an die Finanz-
behörden weitergegeben werden.

(3) Die mit der Erhebung der Daten Beauftrag-
ten sind bei Aufnahme ihrer Tätigkeit nach
Maßgabe des Absatzes 2 zu verpflichten. Ihre
Pflichten bestehen nach Beendigung ihrer
Tätigkeit fort.

(4) Verweigert ein nach Absatz 1 Auskunfts-
pflichtiger die Auskunft, ist § 208 Satz 2 bis 4
über die Androhung und Festsetzung eines
Zwangsgelds entsprechend anzuwenden. Der
Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf sol-
che Fragen verweigern, deren Beantwortung
ihn selbst oder einen der in § 383 Absatz 1
Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung be-
zeichneten Angehörigen der Gefahr strafrecht-
licher Verfolgung oder eines Verfahrens nach
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aus-
setzen würde.

§ 139 Beteiligung und
Mitwirkung öffentlicher
Aufgabenträger

(1) Der Bund, einschließlich seiner Sonderver-
mögen, die Länder, die Gemeindeverbände und
die sonstigen Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts sollen im
Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben die
Vorbereitung und Durchführung von städtebau-
lichen Sanierungsmaßnahmen unterstützen.

(2) § 4 Absatz 2 und § 4a Absatz 1 bis 3 und 5
sind bei der Vorbereitung und Durchführung
der Sanierung auf Behörden und sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange sinngemäß anzuwen-
den. Die Träger öffentlicher Belange haben die
Gemeinde auch über Änderungen ihrer Ab-
sichten zu unterrichten.

(3) Ist eine Änderung von Zielen und Zwecken
der Sanierung oder von Maßnahmen und
Planungen der Träger öffentlicher Belange, die
aufeinander abgestimmt wurden, beabsichtigt,
haben sich die Beteiligten unverzüglich mitein-
ander ins Benehmen zu setzen.

Zweiter Abschnitt

Vorbereitung und Durchführung

§ 140 Vorbereitung
Die Vorbereitung der Sanierung ist Aufgabe
der Gemeinde; sie umfasst
1. die vorbereitenden Untersuchungen,
2. die förmliche Festlegung des Sanierungs-

gebiets,
3. die Bestimmung der Ziele und Zwecke der

Sanierung,
4. die städtebauliche Planung; hierzu gehört

auch die Bauleitplanung oder eine Rah-
menplanung, soweit sie für die Sanierung
erforderlich ist,
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5. die Erörterung der beabsichtigten Sanie-

rung,

6. die Erarbeitung und Fortschreibung des
Sozialplans,

7. einzelne Ordnungs- und Baumaßnahmen,
die vor einer förmlichen Festlegung des Sa-
nierungsgebiets durchgeführt werden.

§ 141 Vorbereitende
Untersuchungen

(1) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Fest-
legung des Sanierungsgebiets die vorbereiten-
den Untersuchungen durchzuführen oder zu
veranlassen, die erforderlich sind, um Beurtei-
lungsunterlagen zu gewinnen über die Not-
wendigkeit der Sanierung, die sozialen, struk-
turellen und städtebaulichen Verhältnisse und
Zusammenhänge sowie die anzustrebenden
allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit der
Sanierung im Allgemeinen. Die vorbereitenden
Untersuchungen sollen sich auch auf nachtei-
lige Auswirkungen erstrecken, die sich für die
von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar
Betroffenen in ihren persönlichen Lebensum-
ständen im wirtschaftlichen oder sozialen Be-
reich voraussichtlich ergeben werden.

(2) Von vorbereitenden Untersuchungen kann
abgesehen werden, wenn hinreichende Beur-
teilungsunterlagen bereits vorliegen.

(3) Die Gemeinde leitet die Vorbereitung der
Sanierung durch den Beschluss über den Be-
ginn der vorbereitenden Untersuchungen ein.
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu ma-
chen. Dabei ist auf die Auskunftspflicht nach
§ 138 hinzuweisen.

(4) Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des
Beschlusses über den Beginn der vorbereiten-
den Untersuchungen finden die §§ 137, 138
und 139 über die Beteiligung und Mitwirkung
der Betroffenen, die Auskunftspflicht und die
Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufga-
benträger Anwendung; ab diesem Zeitpunkt
ist § 15 auf die Durchführung eines Vorhabens
im Sinne des § 29 Absatz 1 und auf die Besei-
tigung einer baulichen Anlage entsprechend
anzuwenden. Mit der förmlichen Festlegung
des Sanierungsgebiets wird ein Bescheid über
die Zurückstellung des Baugesuchs sowie ein
Bescheid über die Zurückstellung der Beseiti-
gung einer baulichen Anlage nach Satz 1 zwei-
ter Halbsatz unwirksam.

§ 142 Sanierungssatzung
(1) Die Gemeinde kann ein Gebiet, in dem
eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme
durchgeführt werden soll, durch Beschluss
förmlich als Sanierungsgebiet festlegen (förm-
lich festgelegtes Sanierungsgebiet). Das Sa-
nierungsgebiet ist so zu begrenzen, dass sich
die Sanierung zweckmäßig durchführen lässt.
Einzelne Grundstücke, die von der Sanierung
nicht betroffen werden, können aus dem Ge-
biet ganz oder teilweise ausgenommen wer-
den.

(2) Ergibt sich aus den Zielen und Zwecken
der Sanierung, dass Flächen außerhalb des
förmlich festgelegten Sanierungsgebiets

1. für Ersatzbauten oder Ersatzanlagen zur
räumlich zusammenhängenden Unterbrin-
gung von Bewohnern oder Betrieben aus
dem förmlich festgelegten Sanierungsge-
biet oder

2. für die durch die Sanierung bedingten Ge-
meinbedarfs- oder Folgeeinrichtungen

in Anspruch genommen werden müssen (Er-
satz- und Ergänzungsgebiete), kann die Ge-
meinde geeignete Gebiete für diesen Zweck
förmlich festlegen. Für die förmliche Fest-
legung und die sich aus ihr ergebenden Wir-
kungen sind die für förmlich festgelegte Sa-
nierungsgebiete geltenden Vorschriften anzu-
wenden.

(3) Die Gemeinde beschließt die förmliche
Festlegung des Sanierungsgebiets als Sat-
zung (Sanierungssatzung). In der Sanierungs-
satzung ist das Sanierungsgebiet zu bezeich-
nen. Bei dem Beschluss über die Sanierungs-
satzung ist zugleich durch Beschluss die Frist
festzulegen, in der die Sanierung durchge-
führt werden soll; die Frist soll 15 Jahre nicht
überschreiten. Kann die Sanierung nicht in-
nerhalb der Frist durchgeführt werden, kann
die Frist durch Beschluss verlängert werden.

(4) In der Sanierungssatzung ist die Anwen-
dung der Vorschriften des Dritten Abschnitts
auszuschließen, wenn sie für die Durch-
führung der Sanierung nicht erforderlich ist
und die Durchführung hierdurch voraussicht-
lich nicht erschwert wird (vereinfachtes Sanie-
rungsverfahren); in diesem Falle kann in der
Sanierungssatzung auch die Genehmigungs-
pflicht nach § 144 insgesamt, nach § 144 Ab-
satz 1 oder § 144 Absatz 2 ausgeschlossen
werden.
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§ 143 Bekanntmachung
der Sanierungssatzung,
Sanierungsvermerk

(1) Die Gemeinde hat die Sanierungssatzung
ortsüblich bekannt zu machen. Sie kann auch
ortsüblich bekannt machen, dass eine Sanie-
rungssatzung beschlossen worden ist; § 10 Ab-
satz 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwen-
den. In der Bekanntmachung nach den Sätzen 1
und 2 ist – außer im vereinfachten Sanierungs-
verfahren – auf die Vorschriften des Dritten Ab-
schnitts hinzuweisen. Mit der Bekanntmachung
wird die Sanierungssatzung rechtsverbindlich.

(2) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die
rechtsverbindliche Sanierungssatzung mit und
hat hierbei die von der Sanierungssatzung be-
troffenen Grundstücke einzeln aufzuführen. Das
Grundbuchamt hat in die Grundbücher dieser
Grundstücke einzutragen, dass eine Sanierung
durchgeführt wird (Sanierungsvermerk). § 54
Absatz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.
Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn
in der Sanierungssatzung die Genehmigungs-
pflicht nach § 144 Absatz 2 ausgeschlossen ist.

§ 144 Genehmigungspflichtige
Vorhaben und
Rechtsvorgänge

(1) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
bedürfen der schriftlichen Genehmigung der
Gemeinde

1. die in § 14 Absatz 1 bezeichneten Vorha-
ben und sonstigen Maßnahmen;

2. Vereinbarungen, durch die ein schuldrecht-
liches Vertragsverhältnis über den Ge-
brauch oder die Nutzung eines Grund-
stücks, Gebäudes oder Gebäudeteils auf
bestimmte Zeit von mehr als einem Jahr
eingegangen oder verlängert wird.

(2) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
bedürfen der schriftlichen Genehmigung der
Gemeinde

1. die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines
Grundstücks und die Bestellung und Ver-
äußerung eines Erbbaurechts;

2. die Bestellung eines das Grundstück bela-
stenden Rechts; dies gilt nicht für die Be-
stellung eines Rechts, das mit der Durch-
führung von Baumaßnahmen im Sinne des
§ 148 Absatz 2 im Zusammenhang steht;

3. ein schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine
Verpflichtung zu einem der in Nummer 1
oder 2 genannten Rechtsgeschäfte begrün-
det wird; ist der schuldrechtliche Vertrag
genehmigt worden, gilt auch das in Aus-
führung dieses Vertrags vorgenommene
dingliche Rechtsgeschäft als genehmigt;

4. die Begründung, Änderung oder Aufhe-
bung einer Baulast;

5. die Teilung eines Grundstücks.

(3) Die Gemeinde kann für bestimmte Fälle die
Genehmigung für das förmlich festgelegte
Sanierungsgebiet oder Teile desselben allge-
mein erteilen; sie hat dies ortsüblich bekannt
zu machen.

(4) Keiner Genehmigung bedürfen

1. Vorhaben und Rechtsvorgänge, wenn die
Gemeinde oder der Sanierungsträger für
das Treuhandvermögen als Vertragsteil
oder Eigentümer beteiligt ist;

2. Rechtsvorgänge nach Absatz 2 Nummer 1
bis 3 zum Zwecke der Vorwegnahme der
gesetzlichen Erbfolge;

3. Vorhaben nach Absatz 1 Nummer 1, die
vor der förmlichen Festlegung des Sanie-
rungsgebiets baurechtlich genehmigt wor-
den sind, Vorhaben nach Absatz 1 Num-
mer 1, von denen die Gemeinde nach Maß-
gabe des Bauordnungsrechts Kenntnis
erlangt hat und mit deren Ausführung vor
dem Inkrafttreten der Veränderungssperre
hätte begonnen werden dürfen, sowie
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung
einer bisher ausgeübten Nutzung;

4. Rechtsvorgänge nach Absatz 1 Nummer 2
und Absatz 2, die Zwecken der Landesver-
teidigung dienen;

5. der rechtsgeschäftliche Erwerb eines in ein
Verfahren im Sinne des § 38 einbezogenen
Grundstücks durch den Bedarfsträger.

§ 145 Genehmigung
(1) Die Genehmigung wird durch die Ge-
meinde erteilt; § 22 Absatz 5 Satz 2 bis 5 ist
entsprechend anzuwenden. Ist eine baurecht-
liche Genehmigung oder an ihrer Stelle eine
baurechtliche Zustimmung erforderlich, wird
die Genehmigung durch die Baugenehmi-
gungsbehörde im Einvernehmen mit der Ge-
meinde erteilt. Im Falle des Satzes 2 ist über
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die Genehmigung innerhalb von zwei Monaten
nach Eingang des Antrags bei der Bauge-
nehmigungsbehörde zu entscheiden; § 22
Absatz 5 Satz 3 bis 6 ist mit der Maßgabe
entsprechend anzuwenden, dass die Geneh-
migungsfrist höchstens um zwei Monate ver-
längert werden darf.

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden,
wenn Grund zur Annahme besteht, dass das
Vorhaben, der Rechtsvorgang einschließlich
der Teilung eines Grundstücks oder die damit
erkennbar bezweckte Nutzung die Durch-
führung der Sanierung unmöglich machen
oder wesentlich erschweren oder den Zielen
und Zwecken der Sanierung zuwiderlaufen
würde.

(3) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die
wesentliche Erschwerung dadurch beseitigt
wird, dass die Beteiligten für den Fall der
Durchführung der Sanierung für sich und ihre
Rechtsnachfolger

1. in den Fällen des § 144 Absatz 1 Nummer 1
auf Entschädigung für die durch das Vorha-
ben herbeigeführten Werterhöhungen sowie
für werterhöhende Änderungen, die auf
Grund der mit dem Vorhaben bezweckten
Nutzung vorgenommen werden, verzichten;

2. in den Fällen des § 144 Absatz 1 Nummer 2
oder Absatz 2 Nummer 2 oder 3 auf Ent-
schädigung für die Aufhebung des Rechts
sowie für werterhöhende Änderungen ver-
zichten, die auf Grund dieser Rechte vorge-
nommen werden.

(4) Die Genehmigung kann unter Auflagen, in
den Fällen des § 144 Absatz 1 auch befristet
oder bedingt erteilt werden. § 51 Absatz 4 Satz
2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Die
Genehmigung kann auch vom Abschluss eines
städtebaulichen Vertrags abhängig gemacht
werden, wenn dadurch Versagungsgründe im
Sinne des Absatzes 2 ausgeräumt werden.

(5) Wird die Genehmigung versagt, kann der
Eigentümer von der Gemeinde die Über-
nahme des Grundstücks verlangen, wenn und
soweit es ihm mit Rücksicht auf die Durch-
führung der Sanierung wirtschaftlich nicht
mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu
behalten oder es in der bisherigen oder einer
anderen zulässigen Art zu nutzen. Liegen die
Flächen eines land- oder forstwirtschaftlichen
Betriebs sowohl innerhalb als auch außerhalb
des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets,
kann der Eigentümer von der Gemeinde die
Übernahme sämtlicher Grundstücke des Be-

triebs verlangen, wenn die Erfüllung des Über-
nahmeverlangens für die Gemeinde keine
unzumutbare Belastung bedeutet; die Ge-
meinde kann sich auf eine unzumutbare Bela-
stung nicht berufen, soweit die außerhalb des
förmlich festgelegten Sanierungsgebiets gele-
genen Grundstücke nicht mehr in angemes-
senem Umfang baulich oder wirtschaftlich ge-
nutzt werden können. Kommt eine Einigung
über die Übernahme nicht zustande, kann der
Eigentümer die Entziehung des Eigentums an
dem Grundstück verlangen. Für die Entzie-
hung des Eigentums sind die Vorschriften des
Fünften Teils des Ersten Kapitels entspre-
chend anzuwenden. § 43 Absatz 1, 4 und 5
sowie § 44 Absatz 3 und 4 sind entsprechend
anzuwenden.

(6) § 22 Absatz 6 ist entsprechend anzuwen-
den. Ist eine Genehmigung allgemein erteilt
oder nicht erforderlich, hat die Gemeinde dar-
über auf Antrag eines Beteiligten ein Zeugnis
auszustellen.

§ 146 Durchführung
(1) Die Durchführung umfasst die Ordnungs-
maßnahmen und die Baumaßnahmen inner-
halb des förmlich festgelegten Sanierungsge-
biets, die nach den Zielen und Zwecken der
Sanierung erforderlich sind.

(2) Auf Grundstücken, die den in § 26 Nummer
2 bezeichneten Zwecken dienen, und auf den
in § 26 Nummer 3 bezeichneten Grund-
stücken dürfen im Rahmen städtebaulicher
Sanierungsmaßnahmen einzelne Ordnungs-
und Baumaßnahmen nur mit Zustimmung des
Bedarfsträgers durchgeführt werden. Der Be-
darfsträger soll seine Zustimmung erteilen,
wenn auch unter Berücksichtigung seiner Auf-
gaben ein überwiegendes öffentliches Inter-
esse an der Durchführung der Sanierungs-
maßnahmen besteht.

(3) Die Gemeinde kann die Durchführung der
Ordnungsmaßnahmen und die Errichtung
oder Änderung von Gemeinbedarfs- und Fol-
geeinrichtungen im Sinne des § 148 Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 auf Grund eines Vertrags
ganz oder teilweise dem Eigentümer überlas-
sen. Ist die zügige und zweckmäßige Durch-
führung der vertraglich übernommenen Maß-
nahmen nach Satz 1 durch einzelne Eigen-
tümer nicht gewährleistet, hat die Gemeinde
insoweit für die Durchführung der Maßnahmen
zu sorgen oder sie selbst zu übernehmen.
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§ 147 Ordnungsmaßnahmen
Die Durchführung der Ordnungsmaßnahmen
ist Aufgabe der Gemeinde; hierzu gehören

1. die Bodenordnung einschließlich des Er-
werbs von Grundstücken,

2. der Umzug von Bewohnern und Betrieben,

3. die Freilegung von Grundstücken,

4. die Herstellung und Änderung von Erschlie-
ßungsanlagen sowie

5. sonstige Maßnahmen, die notwendig sind,
damit die Baumaßnahmen durchgeführt
werden können.

Als Ordnungsmaßnahme gilt auch die Bereit-
stellung von Flächen und die Durchführung
von Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des
§ 1a Absatz 3, soweit sie gemäß § 9 Absatz 1a
an anderer Stelle den Grundstücken, auf
denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu
erwarten sind, ganz oder teilweise zugeordnet
sind. Durch die Sanierung bedingte Erschlie-
ßungsanlagen einschließlich Ersatzanlagen
können außerhalb des förmlich festgelegten
Sanierungsgebiets liegen.

§ 148 Baumaßnahmen
(1) Die Durchführung von Baumaßnahmen bleibt
den Eigentümern überlassen, soweit die zügige
und zweckmäßige Durchführung durch sie ge-
währleistet ist; der Gemeinde obliegt jedoch

1. für die Errichtung und Änderung der Ge-
meinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zu
sorgen und

2. die Durchführung sonstiger Baumaßnah-
men, soweit sie selbst Eigentümerin ist
oder nicht gewährleistet ist, dass diese vom
einzelnen Eigentümer zügig und zweck-
mäßig durchgeführt werden.

Ersatzbauten, Ersatzanlagen und durch die
Sanierung bedingte Gemeinbedarfs- und Fol-
geeinrichtungen können außerhalb des förm-
lich festgelegten Sanierungsgebiets liegen.

(2) Zu den Baumaßnahmen gehören

1. die Modernisierung und Instandsetzung,

2. die Neubebauung und die Ersatzbauten,

3. die Errichtung und Änderung von Gemein-
bedarfs- und Folgeeinrichtungen,

4. die Verlagerung oder Änderung von Betrie-
ben sowie

5. die Errichtung oder Erweiterung von Anla-
gen und Einrichtungen zur dezentralen und
zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung
oder Speicherung von Strom, Wärme oder
Kälte aus erneuerbaren Energien oder
Kraft-Wärme-Kopplung.

Als Baumaßnahmen gelten auch Maßnahmen
zum Ausgleich im Sinne des § 1a Absatz 3,
soweit sie auf den Grundstücken durchgeführt
werden, auf denen Eingriffe in Natur und Land-
schaft zu erwarten sind.

§ 149 Kosten- und
Finanzierungsübersicht

(1) Die Gemeinde hat nach dem Stand der Pla-
nung eine Kosten- und Finanzierungsübersicht
aufzustellen. Die Übersicht ist mit den Kosten-
und Finanzierungsvorstellungen anderer Träger
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Sanierung berührt wird, abzustim-
men und der höheren Verwaltungsbehörde
vorzulegen.

(2) In der Kostenübersicht hat die Gemeinde
die Kosten der Gesamtmaßnahme darzu-
stellen, die ihr voraussichtlich entstehen. Die
Kosten anderer Träger öffentlicher Belange für
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanie-
rung sollen nachrichtlich angegeben werden.

(3) In der Finanzierungsübersicht hat die Ge-
meinde ihre Vorstellungen über die Deckung
der Kosten der Gesamtmaßnahme darzule-
gen. Finanzierungs- und Förderungsmittel auf
anderer gesetzlicher Grundlage sowie die
Finanzierungsvorstellungen anderer Träger
öffentlicher Belange sollen nachrichtlich ange-
geben werden.

(4) Die Kosten- und Finanzierungsübersicht
kann mit Zustimmung der nach Landesrecht
zuständigen Behörde auf den Zeitraum der
mehrjährigen Finanzplanung der Gemeinde
beschränkt werden. Das Erfordernis, die städ-
tebauliche Sanierungsmaßnahme innerhalb
eines absehbaren Zeitraums durchzuführen,
bleibt unberührt.

(5) Die Gemeinde und die höhere Verwaltungs-
behörde können von anderen Trägern öffen-
tlicher Belange Auskunft über deren eigene
Absichten im förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet und ihre Kosten- und Finanzie-
rungsvorstellungen verlangen.

(6) Die höhere Verwaltungsbehörde kann von
der Gemeinde Ergänzungen oder Änderungen
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der Kosten- und Finanzierungsübersicht ver-
langen. Sie hat für ein wirtschaftlich sinnvolles
Zusammenwirken der Gemeinde und der an-
deren Träger öffentlicher Belange bei der
Durchführung ihrer Maßnahmen zu sorgen
und die Gemeinde bei der Beschaffung von
Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten
zu unterstützen.

§ 150 Ersatz für Änderungen
von Einrichtungen, die der
öffentlichen Versorgung
dienen

(1) Stehen in einem förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet Anlagen der öffentlichen
Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser,
Wärme, Telekommunikationsdienstleistungen
oder Anlagen der Abwasserwirtschaft infolge
der Durchführung der Sanierung nicht mehr
zur Verfügung und sind besondere Aufwen-
dungen erforderlich, die über das bei ord-
nungsgemäßer Wirtschaft erforderliche Maß
hinausgehen, zum Beispiel der Ersatz oder die
Verlegung dieser Anlagen, hat die Gemeinde
dem Träger der Aufgabe die ihm dadurch ent-
stehenden Kosten zu erstatten. Vorteile und
Nachteile, die dem Träger der Aufgabe im Zu-
sammenhang damit entstehen, sind auszu-
gleichen.

(2) Kommt eine Einigung über den Erstat-
tungsbetrag nicht zustande, entscheidet die
höhere Verwaltungsbehörde.

§ 151 Abgaben- und
Auslagenbefreiung

(1) Frei von Gebühren und ähnlichen nicht-
steuerlichen Abgaben sowie von Auslagen
sind Geschäfte und Verhandlungen

1. zur Vorbereitung oder Durchführung von
städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen,

2. zur Durchführung von Erwerbsvorgängen,

3. zur Gründung oder Auflösung eines Unter-
nehmens, dessen Geschäftszweck aus-
schließlich darauf gerichtet ist, als Sanie-
rungsträger tätig zu werden.

(2) Die Abgabenbefreiung gilt nicht für die
Kosten eines Rechtsstreits. Unberührt bleiben
Regelungen nach landesrechtlichen Vorschrif-
ten.

(3) Erwerbsvorgänge im Sinne des Absatzes 1
Nummer 2 sind

1. der Erwerb eines Grundstücks durch eine
Gemeinde oder durch einen Rechtsträger
im Sinne der §§ 157 und 205 zur Vorbe-
reitung oder Durchführung von städte-
baulichen Sanierungsmaßnahmen. Hierzu
gehört auch der Erwerb eines Grundstücks
zur Verwendung als Austausch- oder Er-
satzland im Rahmen von städtebaulichen
Sanierungsmaßnahmen;

2. der Erwerb eines Grundstücks durch eine
Person, die zur Vorbereitung oder Durch-
führung von städtebaulichen Sanierungs-
maßnahmen oder zur Verwendung als Aus-
tausch- oder Ersatzland ein Grundstück
übereignet oder verloren hat. Die Abgaben-
befreiung wird nur gewährt

a) beim Erwerb eines Grundstücks im Sa-
nierungsgebiet, in dem das übereignete
oder verlorene Grundstück liegt, bis zum
Abschluss der städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahme,

b) in anderen Fällen bis zum Ablauf von
zehn Jahren, gerechnet von dem Zeit-
punkt ab, in dem das Grundstück übe-
reignet oder verloren wurde;

3. der Erwerb eines im förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks,
soweit die Gegenleistung in der Hingabe
eines in demselben Sanierungsgebiet gele-
genen Grundstücks besteht;

4. der Erwerb eines Grundstücks, der durch
die Begründung, das Bestehen oder die
Auflösung eines Treuhandverhältnisses im
Sinne des § 160 oder des § 161 bedingt ist.

Dritter Abschnitt

Besondere sanierungsrechtliche
Vorschriften

§ 152 Anwendungsbereich
Die Vorschriften dieses Abschnitts sind im förm-
lich festgelegten Sanierungsgebiet anzuwen-
den, sofern die Sanierung nicht im vereinfachten
Sanierungsverfahren durchgeführt wird.
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§ 153 Bemessung von
Ausgleichs- und
Entschädigungsleistungen,
Kaufpreise, Umlegung

(1) Sind auf Grund von Maßnahmen, die der
Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung
im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet die-
nen, nach den Vorschriften dieses Gesetzbuchs
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistungen zu
gewähren, werden bei deren Bemessung Wer-
terhöhungen, die lediglich durch die Aussicht
auf die Sanierung, durch ihre Vorbereitung oder
ihre Durchführung eingetreten sind, nur insoweit
berücksichtigt, als der Betroffene diese Werter-
höhungen durch eigene Aufwendungen zulässi-
gerweise bewirkt hat. Änderungen in den allge-
meinen Wertverhältnissen auf dem Grund-
stücksmarkt sind zu berücksichtigen.

(2) Liegt bei der rechtsgeschäftlichen Veräuße-
rung eines Grundstücks sowie bei der Bestel-
lung oder Veräußerung eines Erbbaurechts
der vereinbarte Gegenwert für das Grundstück
oder das Recht über dem Wert, der sich in
Anwendung des Absatzes 1 ergibt, liegt auch
hierin eine wesentliche Erschwerung der Sa-
nierung im Sinne des § 145 Absatz 2. Dies gilt
nicht, wenn in den Fällen des § 154 Absatz 3
Satz 2 oder 3 die Verpflichtung zur Entrichtung
des Ausgleichsbetrags erloschen ist.

(3) Die Gemeinde oder der Sanierungsträger
darf beim Erwerb eines Grundstücks keinen
höheren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in
entsprechender Anwendung des Absatzes 1 er-
gibt. In den Fällen des § 144 Absatz 4 Num-
mer 4 und 5 darf der Bedarfsträger keinen höhe-
ren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in entspre-
chender Anwendung des Absatzes 1 ergibt.

(4) Bei der Veräußerung nach den §§ 89 und
159 Absatz 3 ist das Grundstück zu dem Ver-
kehrswert zu veräußern, der sich durch die
rechtliche und tatsächliche Neuordnung des
förmlich festgelegten Sanierungsgebiets er-
gibt. § 154 Absatz 5 ist dabei auf den Teil des
Kaufpreises entsprechend anzuwenden, der
der durch die Sanierung bedingten Werter-
höhung des Grundstücks entspricht.

(5) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
sind
1. Absatz 1 auf die Ermittlung von Werten

nach § 57 Satz 2 und im Falle der Geld-
abfindung nach § 59 Absatz 2 und 4 bis 6
sowie den §§ 60 und 61 Absatz 2 entspre-
chend anzuwenden;

2. Wertänderungen, die durch die rechtliche
und tatsächliche Neuordnung des förmlich
festgelegten Sanierungsgebiets eintreten,
bei der Ermittlung von Werten nach § 57
Satz 3 und 4 und im Falle des Geldaus-
gleichs nach § 59 Absatz 2 sowie den
§§ 60 und 61 Absatz 2 zu berücksichtigen;

3. § 58 nicht anzuwenden.

§ 154 Ausgleichsbetrag
des Eigentümers

(1) Der Eigentümer eines im förmlich festgeleg-
ten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks
hat zur Finanzierung der Sanierung an die Ge-
meinde einen Ausgleichsbetrag in Geld zu ent-
richten, der der durch die Sanierung bedingten
Erhöhung des Bodenwerts seines Grund-
stücks entspricht. Miteigentümer haften als
Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teilei-
gentum sind die einzelnen Wohnungs- und
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mit-
eigentumsanteil heranzuziehen. Werden im
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Er-
schließungsanlagen im Sinne des § 127 Ab-
satz 2 hergestellt, erweitert oder verbessert,
sind Vorschriften über die Erhebung von
Beiträgen für diese Maßnahmen auf Grund-
stücke im förmlich festgelegten Sanierungsge-
biet nicht anzuwenden. Satz 3 gilt entspre-
chend für die Anwendung der Vorschrift über
die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen
im Sinne des § 135a Absatz 3.

(2) Die durch die Sanierung bedingte Er-
höhung des Bodenwerts des Grundstücks
besteht aus dem Unterschied zwischen dem
Bodenwert, der sich für das Grundstück erge-
ben würde, wenn eine Sanierung weder beab-
sichtigt noch durchgeführt worden wäre (An-
fangswert), und dem Bodenwert, der sich für
das Grundstück durch die rechtliche und
tatsächliche Neuordnung des förmlich festge-
legten Sanierungsgebiets ergibt (Endwert).

(2a) Die Gemeinde kann durch Satzung be-
stimmen, dass der Ausgleichsbetrag abwei-
chend von Absatz 1 Satz 1 ausgehend von
dem Aufwand (ohne die Kosten seiner Finan-
zierung) für die Erweiterung oder Verbesse-
rung von Erschließungsanlagen im Sinne des
§ 127 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 (Verkehrsan-
lagen) in dem Sanierungsgebiet zu berechnen
ist; Voraussetzung für den Erlass der Satzung
sind Anhaltspunkte dafür, dass die sanie-
rungsbedingte Erhöhung der Bodenwerte der
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Grundstücke in dem Sanierungsgebiet nicht
wesentlich über der Hälfte dieses Aufwands
liegt. In der Satzung ist zu bestimmen, bis zu
welcher Höhe der Aufwand der Berechnung
zu Grunde zu legen ist; sie darf 50 vom Hun-
dert nicht übersteigen. Im Geltungsbereich der
Satzung berechnet sich der Ausgleichsbetrag
für das jeweilige Grundstück nach dem Ver-
hältnis seiner Fläche zur Gesamtfläche; als
Gesamtfläche ist die Fläche des Sanierungs-
gebiets ohne die Flächen für die Verkehrsanla-
gen zu Grunde zu legen. § 128 Absatz 1 und 3
ist entsprechend anzuwenden.

(3) Der Ausgleichsbetrag ist nach Abschluss
der Sanierung (§§ 162 und 163) zu entrichten.
Die Gemeinde kann die Ablösung im Ganzen
vor Abschluss der Sanierung zulassen; dabei
kann zur Deckung von Kosten der Sanie-
rungsmaßnahme auch ein höherer Betrag als
der Ausgleichsbetrag vereinbart werden. Die
Gemeinde soll auf Antrag des Ausgleichsbe-
tragspflichtigen den Ausgleichsbetrag vorzeitig
festsetzen, wenn der Ausgleichsbetragspflich-
tige an der Festsetzung vor Abschluss der
Sanierung ein berechtigtes Interesse hat und
der Ausgleichsbetrag mit hinreichender Si-
cherheit ermittelt werden kann.

(4) Die Gemeinde fordert den Ausgleichsbe-
trag durch Bescheid an; der Betrag wird einen
Monat nach der Bekanntgabe des Bescheids
fällig. Vor der Festsetzung des Ausgleichsbe-
trags ist dem Ausgleichsbetragspflichtigen
Gelegenheit zur Stellungnahme und Erörte-
rung der für die Wertermittlung seines Grund-
stücks maßgeblichen Verhältnisse sowie der
nach § 155 Absatz 1 anrechenbaren Beträge
innerhalb angemessener Frist zu geben. Der
Ausgleichsbetrag ruht nicht als öffentliche Last
auf dem Grundstück.

(5) Die Gemeinde hat den Ausgleichsbetrag
auf Antrag des Eigentümers in ein Tilgungs-
darlehen umzuwandeln, sofern diesem nicht
zugemutet werden kann, die Verpflichtung bei
Fälligkeit mit eigenen oder fremden Mitteln zu
erfüllen. Die Darlehensschuld ist mit höchstens
6 vom Hundert jährlich zu verzinsen und mit 5
vom Hundert zuzüglich der ersparten Zinsen
jährlich zu tilgen. Der Tilgungssatz kann im
Einzelfall bis auf 1 vom Hundert herabgesetzt
werden und das Darlehen niedrig verzinslich
oder zinsfrei gestellt werden, wenn dies im
öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung
unbilliger Härten oder zur Vermeidung einer
von dem Ausgleichsbetragspflichtigen nicht zu
vertretenden Unwirtschaftlichkeit der Grund-

stücksnutzung geboten ist. Die Gemeinde soll
den zur Finanzierung der Neubebauung, Mo-
dernisierung oder Instandsetzung erforder-
lichen Grundpfandrechten den Vorrang vor
einem zur Sicherung ihres Tilgungsdarlehens
bestellten Grundpfandrecht einräumen.

(6) Die Gemeinde kann von den Eigentümern
auf den nach den Absätzen 1 bis 4 zu entrich-
tenden Ausgleichsbetrag Vorauszahlungen
verlangen, sobald auf dem Grundstück eine
den Zielen und Zwecken der Sanierung ent-
sprechende Bebauung oder sonstige Nutzung
zulässig ist; die Absätze 1 bis 5 sind sinn-
gemäß anzuwenden.

§ 155 Anrechnung auf den
Ausgleichsbetrag, Absehen

(1) Auf den Ausgleichsbetrag sind anzurechnen

1. die durch die Sanierung entstandenen Vor-
teile oder Bodenwerterhöhungen des
Grundstücks, die bereits in einem anderen
Verfahren, insbesondere in einem Enteig-
nungsverfahren berücksichtigt worden
sind; für Umlegungsverfahren bleibt Absatz
2 unberührt,

2. die Bodenwerterhöhungen des Grund-
stücks, die der Eigentümer zulässigerweise
durch eigene Aufwendungen bewirkt hat;
soweit der Eigentümer gemäß § 146 Ab-
satz 3 Ordnungsmaßnahmen durchgeführt
oder Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtun-
gen im Sinne des § 148 Absatz 2 Satz 1
Nummer 3 errichtet oder geändert hat, sind
jedoch die ihm entstandenen Kosten anzu-
rechnen,

3. die Bodenwerterhöhungen des Grund-
stücks, die der Eigentümer beim Erwerb
des Grundstücks als Teil des Kaufpreises in
einem den Vorschriften der Nummern 1 und
2 sowie des § 154 entsprechenden Betrag
zulässigerweise bereits entrichtet hat.

(2) Ein Ausgleichsbetrag entfällt, wenn eine
Umlegung nach Maßgabe des § 153 Absatz 5
durchgeführt worden ist.

(3) Die Gemeinde kann für das förmlich festge-
legte Sanierungsgebiet oder für zu bezeichnende
Teile des Sanierungsgebiets von der Festsetzung
des Ausgleichsbetrags absehen, wenn
1. eine geringfügige Bodenwerterhöhung gut-

achtlich ermittelt worden ist und
2. der Verwaltungsaufwand für die Erhebung

des Ausgleichsbetrags in keinem Verhältnis
zu den möglichen Einnahmen steht.
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Die Entscheidung nach Satz 1 kann auch ge-
troffen werden, bevor die Sanierung abge-
schlossen ist.

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall von der Er-
hebung des Ausgleichsbetrags ganz oder
teilweise absehen, wenn dies im öffentlichen
Interesse oder zur Vermeidung unbilliger Här-
ten geboten ist. Die Freistellung kann auch vor
Abschluss der Sanierung erfolgen.

(5) Im Übrigen sind die landesrechtlichen Vor-
schriften über kommunale Beiträge einschließ-
lich der Bestimmungen über die Stundung und
den Erlass entsprechend anzuwenden.

(6) Sind dem Eigentümer Kosten der Ord-
nungsmaßnahmen oder Kosten für die Errich-
tung oder Änderung von Gemeinbedarfs- und
Folgeeinrichtungen im Sinne des § 148 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3 entstanden, hat die
Gemeinde sie ihm zu erstatten, soweit sie über
den nach § 154 und Absatz 1 ermittelten Aus-
gleichsbetrag hinausgehen und die Erstattung
nicht vertraglich ausgeschlossen wurde.

§ 156 Überleitungsvorschriften
zur förmlichen Festlegung

(1) Beitragspflichten für Erschließungsanlagen
im Sinne des § 127 Absatz 2, die vor der förm-
lichen Festlegung entstanden sind, bleiben un-
berührt. Entsprechendes gilt für Kostenerstat-
tungsbeträge im Sinne des § 135a Absatz 3.

(2) Hat die Umlegungsstelle vor der förmlichen
Festlegung des Sanierungsgebiets in einem
Umlegungsverfahren, das sich auf Grund-
stücke im Gebiet bezieht, den Umlegungsplan
nach § 66 Absatz 1 aufgestellt oder ist eine
Vorwegentscheidung nach § 76 getroffen wor-
den, bleibt es dabei.

(3) Hat die Enteignungsbehörde vor der förmli-
chen Festlegung des Sanierungsgebiets den
Enteignungsbeschluss nach § 113 für ein in
dem Gebiet gelegenes Grundstück erlassen
oder ist eine Einigung nach § 110 beurkundet
worden, sind die Vorschriften des Ersten Kapi-
tels weiter anzuwenden.

§ 156a Kosten und Finanzierung
der Sanierungsmaßnahme

(1) Ergibt sich nach der Durchführung der
städtebaulichen Sanierungsmaßnahme und
der Übertragung eines Treuhandvermögens
des Sanierungsträgers auf die Gemeinde bei

ihr ein Überschuss der bei der Vorbereitung
und Durchführung der städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahme erzielten Einnahmen über die
hierfür getätigten Ausgaben, so ist dieser
Überschuss auf die Eigentümer der im Sanie-
rungsgebiet gelegenen Grundstücke zu ver-
teilen. Maßgebend sind die Eigentumsverhält-
nisse bei der Bekanntmachung des Beschlus-
ses über die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebiets. Ist nach diesem Zeitpunkt das
Eigentum gegen Entgelt übertragen worden,
so steht der auf das Grundstück entfallende
Anteil dem früheren Eigentümer und dem Ei-
gentümer, der zu einem Ausgleichsbetrag
nach § 154 herangezogen worden ist, je zur
Hälfte zu.

(2) Die auf die einzelnen Grundstücke entfallen-
den Anteile des Überschusses sind nach dem
Verhältnis der Anfangswerte der Grundstücke
im Sinne des § 154 Absatz 2 zu bestimmen.

(3) Die Gemeinde hat bei der Errechnung des
Überschusses Zuschüsse abzuziehen, die ihr
oder Eigentümern aus Mitteln eines anderen
öffentlichen Haushalts zur Deckung von Kos-
ten der Vorbereitung oder Durchführung der
Sanierungsmaßnahme gewährt worden sind.
Im Übrigen bestimmt sich das Verfahren zur
Verteilung des Überschusses nach landes-
rechtlichen Regelungen.

Vierter Abschnitt

Sanierungsträger und andere
Beauftragte

§ 157 Erfüllung von Aufgaben
für die Gemeinde

(1) Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung von
Aufgaben, die ihr bei der Vorbereitung oder
Durchführung der Sanierung obliegen, eines
geeigneten Beauftragten bedienen. Sie darf je-
doch die Aufgabe,

1. städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
durchzuführen, die der Gemeinde nach den
§§ 146 bis 148 obliegen,

2. Grundstücke oder Rechte an ihnen zur Vor-
bereitung oder Durchführung der Sanierung
im Auftrag der Gemeinde zu erwerben,

3. der Sanierung dienende Mittel zu bewirt-
schaften,

nur einem Unternehmen (Sanierungsträger)
übertragen, das die Voraussetzungen für die
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Übernahme der Aufgaben als Sanierungsträ-
ger nach § 158 erfüllt.

(2) Die Gemeinde soll die Ausarbeitung der
Bauleitpläne und die Aufgaben eines für eige-
ne Rechnung tätigen Sanierungsträgers nicht
demselben Unternehmen oder einem rechtlich
oder wirtschaftlich von ihm abhängigen Unter-
nehmen übertragen.

§ 158 Voraussetzungen
für die Beauftragung als
Sanierungsträger

Dem Unternehmen können die Aufgaben als
Sanierungsträger nur übertragen werden,
wenn
1. das Unternehmen nicht selbst als Bauun-

ternehmen tätig oder von einem Bauunter-
nehmen abhängig ist,

2. das Unternehmen nach seiner Geschäft-
stätigkeit und seinen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen geeignet und in der Lage ist, die
Aufgaben eines Sanierungsträgers ord-
nungsgemäß zu erfüllen,

3. das Unternehmen, sofern es nicht bereits
kraft Gesetzes einer jährlichen Prüfung
seiner Geschäftstätigkeit und seiner wirt-
schaftlichen Verhältnisse unterliegt, sich
einer derartigen Prüfung unterworfen hat
oder unterwirft,

4. die zur Vertretung berufenen Personen sowie
die leitenden Angestellten die erforderliche
geschäftliche Zuverlässigkeit besitzen.

§ 159 Erfüllung der Aufgaben als
Sanierungsträger

(1) Der Sanierungsträger erfüllt die ihm von der
Gemeinde übertragenen Aufgaben nach § 157
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder 2 im eigenen
Namen für Rechnung der Gemeinde als deren
Treuhänder oder im eigenen Namen für eigene
Rechnung. Die ihm von der Gemeinde über-
tragene Aufgabe nach § 157 Absatz 1 Satz 2
Nummer 3 erfüllt er im eigenen Namen für
Rechnung der Gemeinde als deren Treuhän-
der. Der Sanierungsträger hat der Gemeinde
auf Verlangen Auskunft zu erteilen.

(2) Die Gemeinde und der Sanierungsträger le-
gen mindestens die Aufgaben, die Rechtsstel-
lung, in der sie der Sanierungsträger zu erfül-
len hat, eine von der Gemeinde hierfür zu ent-
richtende angemessene Vergütung und die

Befugnis der Gemeinde zur Erteilung von Wei-
sungen durch schriftlichen Vertrag fest. Der
Vertrag bedarf nicht der Form des § 311b Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Er kann
von jeder Seite nur aus wichtigem Grund
gekündigt werden.

(3) Der Sanierungsträger ist verpflichtet, die
Grundstücke, die er nach Übertragung der
Aufgabe zur Vorbereitung oder Durchführung
der Sanierung erworben hat, nach Maßgabe
des § 89 Absatz 3 und 4 und unter Beachtung
der Weisungen der Gemeinde zu veräußern.
Er hat die Grundstücke, die er nicht veräußert
hat, der Gemeinde anzugeben und auf ihr Ver-
langen an Dritte oder an sie zu veräußern.

(4) Ist in dem von dem Erwerber an den Sanie-
rungsträger entrichteten Kaufpreis ein Betrag
enthalten, der nach den §§ 154 und 155 vom
Eigentümer zu tragen wäre, hat der Sanie-
rungsträger diesen Betrag an die Gemeinde
abzuführen oder mit ihr zu verrechnen. In den
Fällen des § 153 Absatz 4 Satz 2 hat der Sa-
nierungsträger Ansprüche aus dem Darlehen
auf Verlangen entweder an die Gemeinde ab-
zutreten und empfangene Zinsen und Tilgun-
gen an sie abzuführen oder sie mit ihr zu ver-
rechnen.

(5) Der Sanierungsträger hat für die Grund-
stücke, deren Eigentümer er bleibt, an die Ge-
meinde Ausgleichsbeträge nach Maßgabe der
§§ 154 und 155 zu entrichten.

(6) Kündigt die Gemeinde im Falle der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen des für eigene Rechnung tätigen Sa-
nierungsträgers den mit diesem geschlosse-
nen Vertrag, kann sie vom Insolvenzverwalter
verlangen, ihr die im förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke, die
der Sanierungsträger nach Übertragung der
Aufgaben zur Vorbereitung oder Durchführung
der Sanierung erworben hat, gegen Erstattung
der vom Sanierungsträger erbrachten Aufwen-
dungen zu übereignen. Der Insolvenzverwalter
ist verpflichtet, der Gemeinde ein Verzeichnis
dieser Grundstücke zu übergeben. Die Ge-
meinde kann ihren Anspruch nur binnen sechs
Monaten nach Übergabe des Grundstücks-
verzeichnisses geltend machen. Im Übrigen
haftet die Gemeinde den Gläubigern von Ver-
bindlichkeiten aus der Durchführung der Ord-
nungsmaßnahmen wie ein Bürge, soweit sie
aus dem Vermögen des Sanierungsträgers im
Insolvenzverfahren keine vollständige Befriedi-
gung erlangt haben.
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§ 160 Treuhandvermögen
(1) Ist dem Sanierungsträger eine Aufgabe als
Treuhänder der Gemeinde übertragen, erfüllt er
sie mit einem Treuhandvermögen in eigenem
Namen für Rechnung der Gemeinde. Der Sa-
nierungsträger erhält von der Gemeinde für
den Rechtsverkehr eine Bescheinigung über
die Übertragung der Aufgabe als Treuhänder.
Er soll bei Erfüllung der Aufgabe seinem Na-
men einen das Treuhandverhältnis kennzeich-
nenden Zusatz hinzufügen.

(2) Der als Treuhänder tätige Sanierungsträger
hat das in Erfüllung der Aufgabe gebildete
Treuhandvermögen getrennt von anderem
Vermögen zu verwalten.

(3) Zum Treuhandvermögen gehören die Mittel,
die die Gemeinde dem Sanierungsträger zur
Erfüllung der Aufgabe zur Verfügung stellt. Zum
Treuhandvermögen gehört auch, was der Sa-
nierungsträger mit Mitteln des Treuhandvermö-
gens oder durch ein Rechtsgeschäft, das sich
auf das Treuhandvermögen bezieht, oder auf
Grund eines zum Treuhandvermögen gehören-
den Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung,
Beschädigung oder Entziehung eines zum
Treuhandvermögen gehörenden Gegenstands
erwirbt.

(4) Die Gemeinde gewährleistet die Erfüllung
der Verbindlichkeiten, für die der Sanierungs-
träger mit dem Treuhandvermögen haftet. Mit-
tel, die der Sanierungsträger darlehensweise
von einem Dritten erhält, gehören nur dann
zum Treuhandvermögen, wenn die Gemeinde
der Darlehensaufnahme schriftlich zugestimmt
hat. Das Gleiche gilt für eigene Mittel, die der
Sanierungsträger einbringt.

(5) Grundstücke im förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet, die der Sanierungsträger
vor oder nach Übertragung der Aufgabe mit
Mitteln, die nicht zum Treuhandvermögen
gehören, oder unter Hergabe von eigenem
Austauschland erworben hat, hat er auf Verlan-
gen der Gemeinde gegen Ersatz seiner Auf-
wendungen in das Treuhandvermögen zu
überführen. Dabei sind als Grundstückswerte
die Werte zu berücksichtigen, die sich in An-
wendung des § 153 Absatz 1 ergeben.

(6) Der als Treuhänder tätige Sanierungsträger
hat der Gemeinde nach Beendigung seiner
Tätigkeit Rechenschaft abzulegen. Er hat nach
Beendigung seiner Tätigkeit das Treuhand-
vermögen einschließlich der Grundstücke, die
er nicht veräußert hat, auf die Gemeinde zu
übertragen. Von der Übertragung an haftet die

Gemeinde anstelle des Sanierungsträgers für
die noch bestehenden Verbindlichkeiten, für
die dieser mit dem Treuhandvermögen gehaf-
tet hat.

(7) Der Sanierungsträger darf vor der Übertra-
gung nach Absatz 6 die Grundstücke des
Treuhandvermögens, die er unter Hergabe
von entsprechendem nicht zum Treuhandver-
mögen gehörendem eigenem Austauschland
oder mindestens zwei Jahre, bevor ihm die
Gemeinde einen mit der Sanierung zusam-
menhängenden Auftrag erteilt hat, erworben
und in das Treuhandvermögen überführt hat,
in sein eigenes Vermögen zurücküberführen.
Sind die von ihm in das Treuhandvermögen
überführten Grundstücke veräußert oder im
Rahmen der Ordnungsmaßnahmen zur Bil-
dung neuer Grundstücke verwendet oder sind
ihre Grenzen verändert worden, kann der Sa-
nierungsträger andere Grundstücke, die wert-
mäßig seinen in das Treuhandvermögen über-
führten Grundstücken entsprechen, in sein ei-
genes Vermögen zurücküberführen; er bedarf
hierzu der Genehmigung der Gemeinde. Er hat
dem Treuhandvermögen den Verkehrswert
der Grundstücke zu erstatten, der sich durch
die rechtliche und tatsächliche Neuordnung
des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets
ergibt.

§ 161 Sicherung
des Treuhandvermögens

(1) Der Sanierungsträger haftet Dritten mit dem
Treuhandvermögen nicht für Verbindlichkei-
ten, die sich nicht auf das Treuhandvermögen
beziehen.

(2) Wird in das Treuhandvermögen wegen einer
Verbindlichkeit, für die der Sanierungsträger
nicht mit dem Treuhandvermögen haftet, die
Zwangsvollstreckung betrieben, kann die Ge-
meinde auf Grund des Treuhandverhältnisses
gegen die Zwangsvollstreckung nach Maßgabe
des § 771 der Zivilprozessordnung Widerspruch,
der Sanierungsträger unter entsprechender An-
wendung des § 767 Absatz 1 der Zivilprozess-
ordnung Einwendungen geltend machen.

(3) Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen des Sanierungs-
trägers gehört das Treuhandvermögen nicht
zur Insolvenzmasse. Kündigt die Gemeinde
das Treuhandverhältnis, so hat der Insolvenz-
verwalter das Treuhandvermögen auf die Ge-
meinde zu übertragen und bis zur Übert-
ragung zu verwalten. Von der Übertragung an
haftet die Gemeinde anstelle des Sanierungs-
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trägers für die Verbindlichkeiten, für die dieser
mit dem Treuhandvermögen gehaftet hat. Die
mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ver-
bundenen Rechtsfolgen treten hinsichtlich der
Verbindlichkeiten nicht ein. § 418 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden.

Fünfter Abschnitt

Abschluss der Sanierung

§ 162 Aufhebung der
Sanierungssatzung

(1) Die Sanierungssatzung ist aufzuheben,
wenn
1. die Sanierung durchgeführt ist oder
2. die Sanierung sich als undurchführbar er-

weist oder
3. die Sanierungsabsicht aus anderen Grün-

den aufgegeben wird oder
4. die nach § 142 Absatz 3 Satz 3 oder 4 für

die Durchführung der Sanierung festgelegte
Frist abgelaufen ist.

Sind diese Voraussetzungen nur für einen Teil
des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets
gegeben, ist die Satzung für diesen Teil aufzu-
heben.

(2) Der Beschluss der Gemeinde, durch den
die förmliche Festlegung des Sanierungsge-
biets ganz oder teilweise aufgehoben wird, er-
geht als Satzung. Die Satzung ist ortsüblich
bekannt zu machen. Die Gemeinde kann auch
ortsüblich bekannt machen, dass eine Sat-
zung zur Aufhebung der förmlichen Fest-
legung des Sanierungsgebiets beschlossen
worden ist; § 10 Absatz 3 Satz 2 bis 5 ist ent-
sprechend anzuwenden. Mit der Bekanntma-
chung wird die Satzung rechtsverbindlich.

(3) Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt,
die Sanierungsvermerke zu löschen.

§ 163 Fortfall von Rechts-
wirkungen für
einzelne Grundstücke

(1) Die Gemeinde kann die Sanierung für ein
Grundstück als abgeschlossen erklären, wenn
entsprechend den Zielen und Zwecken der
Sanierung
1. das Grundstück bebaut ist oder in sonsti-

ger Weise genutzt wird oder

2. das Gebäude modernisiert oder instand ge-
setzt ist.

Auf Antrag des Eigentümers hat die Gemeinde
die Sanierung für das Grundstück als abge-
schlossen zu erklären.

(2) Die Gemeinde kann bereits vor dem in Ab-
satz 1 bezeichneten Zeitpunkt die Durch-
führung der Sanierung für einzelne Grund-
stücke durch Bescheid an die Eigentümer für
abgeschlossen erklären, wenn die den Zielen
und Zwecken der Sanierung entsprechende
Bebauung oder sonstige Nutzung oder die
Modernisierung oder Instandsetzung auch
ohne Gefährdung der Ziele und Zwecke der
Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt mög-
lich ist. Ein Rechtsanspruch auf Abgabe der
Erklärung besteht in diesem Falle nicht.

(3) Mit der Erklärung entfällt die Anwendung
der §§ 144, 145 und 153 für dieses Grund-
stück. Die Gemeinde ersucht das Grundbuch-
amt, den Sanierungsvermerk zu löschen.

§ 164 Anspruch
auf Rückübertragung

(1) Wird die Sanierungssatzung aus den in § 162
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder 3 bezeichne-
ten Gründen aufgehoben oder ist im Falle der
Aufhebung nach § 162 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 die Sanierung nicht durchgeführt worden,
hat der frühere Eigentümer eines Grundstücks
einen Anspruch gegenüber dem jeweiligen Ei-
gentümer auf Rückübertragung dieses Grund-
stücks, wenn es die Gemeinde oder der Sanie-
rungsträger von ihm nach der förmlichen Fest-
legung des Sanierungsgebiets zur Durch-
führung der Sanierung freihändig oder nach
den Vorschriften dieses Gesetzbuchs ohne
Hergabe von entsprechendem Austauschland,
Ersatzland oder Begründung von Rechten der
in § 101 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bezeichne-
ten Art erworben hatte.

(2) Der Anspruch besteht nicht, wenn
1. das Grundstück als Baugrundstück für den

Gemeinbedarf oder als Verkehrs-, Versor-
gungs- oder Grünfläche in einem Bebau-
ungsplan festgesetzt ist oder für sonstige
öffentliche Zwecke benötigt wird oder

2. der frühere Eigentümer selbst das Grund-
stück im Wege der Enteignung erworben
hatte oder

3. der Eigentümer mit der zweckgerechten
Verwendung des Grundstücks begonnen
hat oder
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4. das Grundstück auf Grund des § 89 oder

des § 159 Absatz 3 an einen Dritten ver-
äußert wurde oder

5. die Grundstücksgrenzen erheblich verändert
worden sind.

(3) Die Rückübertragung kann nur binnen zwei
Jahren seit der Aufhebung der Sanierungssat-
zung verlangt werden.

(4) Der frühere Eigentümer hat als Kaufpreis
den Verkehrswert zu zahlen, den das Grund-
stück im Zeitpunkt der Rückübertragung hat.

(5) Ein Anspruch auf Rückenteignung nach
§ 102 bleibt unberührt. Die dem Eigentümer
zu gewährende Entschädigung nach § 103
bemisst sich nach dem Verkehrswert des
Grundstücks, der sich auf Grund des rechtli-
chen und tatsächlichen Zustands im Zeitpunkt
der Aufhebung der förmlichen Festlegung er-
gibt.

Sechster Abschnitt

Städtebauförderung

§ 164a Einsatz von Städte-
bauförderungsmitteln

(1) Zur Deckung der Kosten der einheitlichen
Vorbereitung und zügigen Durchführung der
städtebaulichen Sanierungsmaßnahme als Ein-
heit (Gesamtmaßnahme) werden Finanzie-
rungs- und Förderungsmittel (Städtebauförde-
rungsmittel) eingesetzt. Für Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Sanierung, deren
Finanzierung oder Förderung auf anderer ge-
setzlicher Grundlage beruht, sollen die in den
jeweiligen Haushaltsgesetzen zur Verfügung
gestellten Finanzierungs- oder Förderungs-
mittel so eingesetzt werden, dass die Maßnah-
men im Rahmen der Sanierung durchgeführt
werden können.

(2) Städtebauförderungsmittel können einge-
setzt werden für

1. die Vorbereitung von Sanierungsmaßnah-
men (§ 140),

2. die Durchführung von Ordnungsmaßnah-
men nach § 147 einschließlich Entschädi-
gungen, soweit durch sie kein bleibender
Gegenwert erlangt wird; zu den Kosten
der Ordnungsmaßnahmen gehören nicht
die persönlichen oder sachlichen Kosten
der Gemeindeverwaltung,

3. die Durchführung von Baumaßnahmen
nach § 148,

4. die Gewährung einer angemessenen Ver-
gütung von nach Maßgabe dieses Geset-
zes beauftragten Dritten,

5. die Verwirklichung des Sozialplans nach
§ 180 sowie die Gewährung eines Härte-
ausgleichs nach § 181.

(3) Städtebauförderungsmittel können für Mo-
dernisierungs- und Instandsetzungsmaßnah-
men im Sinne des § 177 eingesetzt werden.
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt dies
auch für entsprechende Maßnahmen, zu
deren Durchführung sich der Eigentümer ge-
genüber der Gemeinde vertraglich verpflichtet
hat, sowie für darüber hinausgehende Maß-
nahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und
funktionsgerechten Verwendung eines Ge-
bäudes dienen, das wegen seiner geschicht-
lichen, künstlerischen oder städtebaulichen
Bedeutung erhalten bleiben soll.

§ 164b Verwaltungsvereinbarung
(1) Der Bund kann zur Förderung städtebauli-
cher Sanierungsmaßnahmen nach Artikel
104b des Grundgesetzes den Ländern nach
Maßgabe des jeweiligen Haushaltsgesetzes
Finanzhilfen für Investitionen der Gemeinden
und Gemeindeverbände nach einem in glei-
cher Weise geltenden, allgemeinen und sach-
gerechten Maßstab gewähren. Der Maßstab
und das Nähere für den Einsatz der Finanzhil-
fen werden durch Verwaltungsvereinbarung
zwischen Bund und Ländern festgelegt.

(2) Schwerpunkt für den Einsatz solcher Fi-
nanzhilfen sind

1. die Stärkung von Innenstädten und Ortsteil-
zentren in ihrer städtebaulichen Funktion
unter besonderer Berücksichtigung des
Wohnungsbaus sowie der Belange des
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege,

2. die Wiedernutzung von Flächen, insbeson-
dere der in Innenstädten brachliegenden
Industrie-, Konversions- oder Eisenbahn-
flächen, zur Errichtung von Wohn- und
Arbeitsstätten, Gemeinbedarfs- und Fol-
geeinrichtungen unter Berücksichtigung
ihrer funktional sinnvollen Zuordnung (Nut-
zungsmischung) sowie von umweltscho-
nenden, kosten- und flächensparenden
Bauweisen,

3. städtebauliche Maßnahmen zur Behebung
sozialer Missstände.
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Die öffentlichen und privaten Belange sind ge-
geneinander und untereinander gerecht abzu-
wägen.

(4) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Fest-
legung des städtebaulichen Entwicklungsbe-
reichs die vorbereitenden Untersuchungen
durchzuführen oder zu veranlassen, die erfor-
derlich sind, um Beurteilungsunterlagen über
die Festlegungsvoraussetzungen nach Absatz
3 zu gewinnen. Die §§ 137 bis 141 sind ent-
sprechend anzuwenden.

(5) Der städtebauliche Entwicklungsbereich
ist so zu begrenzen, dass sich die Entwick-
lung zweckmäßig durchführen lässt. Einzelne
Grundstücke, die von der Entwicklung nicht
betroffen werden, können aus dem Bereich
ganz oder teilweise ausgenommen werden.
Grundstücke, die den in § 26 Nummer 2 und
§ 35 Absatz 1 Nummer 7 bezeichneten
Zwecken dienen, die in § 26 Nummer 3 be-
zeichneten Grundstücke sowie Grundstücke,
für die nach § 1 Absatz 2 des Landbeschaf-
fungsgesetzes ein Anhörungsverfahren ein-
geleitet worden ist, und bundeseigene
Grundstücke, bei denen die Absicht, sie für
Zwecke der Landesverteidigung zu verwen-
den, der Gemeinde bekannt ist, dürfen nur
mit Zustimmung des Bedarfsträgers in den
städtebaulichen Entwicklungsbereich einbe-
zogen werden. Der Bedarfsträger soll seine
Zustimmung erteilen, wenn auch bei Berück-
sichtigung seiner Aufgaben ein überwiegen-
des öffentliches Interesse an der Durch-
führung der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme besteht.

(6) Die Gemeinde beschließt die förmliche
Festlegung des städtebaulichen Entwicklungs-
bereichs als Satzung (Entwicklungssatzung).
In der Entwicklungssatzung ist der städtebau-
liche Entwicklungsbereich zu bezeichnen.

(7) Der Entwicklungssatzung ist eine Begrün-
dung beizufügen. In der Begründung sind die
Gründe darzulegen, die die förmliche Festle-
gung des entwicklungsbedürftigen Bereichs
rechtfertigen.

(8) Der Beschluss der Entwicklungssatzung ist
ortsüblich bekannt zu machen. § 10 Absatz 3
Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. In
der Bekanntmachung nach Satz 1 ist auf die
Genehmigungspflicht nach den §§ 144, 145
und 153 Absatz 2 hinzuweisen. Mit der Be-
kanntmachung wird die Entwicklungssatzung
rechtsverbindlich.

ZWEITER TEIL

Städtebauliche
Entwicklungsmaßnahmen

§ 165 Städtebauliche Entwick-
lungsmaßnahmen

(1) Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in
Stadt und Land, deren einheitliche Vorberei-
tung und zügige Durchführung im öffentlichen
Interesse liegen, werden nach den Vorschriften
dieses Teils vorbereitet und durchgeführt.

(2) Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnah-
men nach Absatz 1 sollen Ortsteile und andere
Teile des Gemeindegebiets entsprechend ihrer
besonderen Bedeutung für die städtebauliche
Entwicklung und Ordnung der Gemeinde oder
entsprechend der angestrebten Entwicklung
des Landesgebiets oder der Region erstmalig
entwickelt oder im Rahmen einer städtebauli-
chen Neuordnung einer neuen Entwicklung
zugeführt werden.

(3) Die Gemeinde kann einen Bereich, in dem
eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
durchgeführt werden soll, durch Beschluss
förmlich als städtebaulichen Entwicklungsbe-
reich festlegen, wenn

1. die Maßnahme den Zielen und Zwecken
nach Absatz 2 entspricht,

2. das Wohl der Allgemeinheit die Durch-
führung der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme erfordert, insbesondere zur
Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn-
und Arbeitsstätten, zur Errichtung von Ge-
meinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen,

3. die mit der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme angestrebten Ziele und Zwecke
durch städtebauliche Verträge nicht erreicht
werden können oder Eigentümer der von
der Maßnahme betroffenen Grundstücke
unter entsprechender Berücksichtigung des
§ 166 Absatz 3 nicht bereit sind, ihre
Grundstücke an die Gemeinde oder den
von ihr beauftragten Entwicklungsträger zu
dem Wert zu veräußern, der sich in Anwen-
dung des § 169 Absatz 1 Nummer 6 und
Absatz 4 ergibt,

4. die zügige Durchführung der Maßnahme in-
nerhalb eines absehbaren Zeitraums ge-
währleistet ist.
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(9) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die
rechtsverbindliche Entwicklungssatzung mit.
Sie hat hierbei die von der Entwicklungssat-
zung betroffenen Grundstücke einzeln aufzu-
führen. Das Grundbuchamt hat in die Grund-
bücher dieser Grundstücke einzutragen, dass
eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
durchgeführt wird (Entwicklungsvermerk). § 54
Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 ist entspre-
chend anzuwenden.

§ 166 Zuständigkeit und Aufgaben
(1) Die Entwicklungsmaßnahme wird von der
Gemeinde vorbereitet und durchgeführt, sofern
nicht nach Absatz 4 eine abweichende Rege-
lung getroffen wird. Die Gemeinde hat für den
städtebaulichen Entwicklungsbereich ohne Ver-
zug Bebauungspläne aufzustellen und, soweit
eine Aufgabe nicht nach sonstigen gesetzlichen
Vorschriften einem anderen obliegt, alle erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die
vorgesehene Entwicklung im städtebaulichen
Entwicklungsbereich zu verwirklichen.

(2) Die Gemeinde hat die Voraussetzungen
dafür zu schaffen, dass ein funktionsfähiger
Bereich entsprechend der beabsichtigten
städtebaulichen Entwicklung und Ordnung
entsteht, der nach seinem wirtschaftlichen Ge-
füge und der Zusammensetzung seiner Bevöl-
kerung den Zielen und Zwecken der städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme entspricht
und in dem eine ordnungsgemäße und zweck-
entsprechende Versorgung der Bevölkerung
mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt
ist.

(3) Die Gemeinde soll die Grundstücke im
städtebaulichen Entwicklungsbereich erwer-
ben. Dabei soll sie feststellen, ob und in wel-
cher Rechtsform die bisherigen Eigentümer
einen späteren Erwerb von Grundstücken
oder Rechten im Rahmen des § 169 Absatz 6
anstreben. Die Gemeinde soll von dem Erwerb
eines Grundstücks absehen, wenn

1. bei einem baulich genutzten Grundstück
die Art und das Maß der baulichen Nutzung
bei der Durchführung der Entwicklungs-
maßnahme nicht geändert werden sollen
oder

2. der Eigentümer eines Grundstücks, dessen
Verwendung nach den Zielen und Zwecken
der städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme bestimmt oder mit ausreichender
Sicherheit bestimmbar ist, in der Lage ist,

das Grundstück binnen angemessener Frist
dementsprechend zu nutzen, und er sich
hierzu verpflichtet.

Erwirbt die Gemeinde ein Grundstück nicht, ist
der Eigentümer verpflichtet, einen Ausgleichs-
betrag an die Gemeinde zu entrichten, der der
durch die Entwicklungsmaßnahme bedingten
Erhöhung des Bodenwerts seines Grund-
stücks entspricht.

(4) Die Vorbereitung und Durchführung der
Entwicklungsmaßnahme kann einem Planungs-
verband nach § 205 Absatz 4 übertragen wer-
den.

§ 167 Erfüllung von Aufgaben
für die Gemeinde;
Entwicklungsträger

(1) Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung von
Aufgaben, die ihr bei der Vorbereitung oder
Durchführung der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme obliegen, eines geeigneten
Beauftragten, insbesondere eines Entwick-
lungsträgers, bedienen. § 157 Absatz 1 Satz
2 und § 158 sind entsprechend anzuwen-
den.

(2) Der Entwicklungsträger erfüllt die ihm von
der Gemeinde übertragenen Aufgaben in eige-
nem Namen für Rechnung der Gemeinde als
deren Treuhänder. § 159 Absatz 1 Satz 3 und
Absatz 2 sowie die §§ 160 und 161 sind ent-
sprechend anzuwenden.

(3) Der Entwicklungsträger ist verpflichtet, die
Grundstücke des Treuhandvermögens nach
Maßgabe des § 169 Absatz 5 bis 8 zu ver-
äußern; er ist dabei an Weisungen der Ge-
meinde gebunden.

§ 168 Übernahmeverlangen
Der Eigentümer eines im städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich gelegenen Grundstücks
kann von der Gemeinde die Übernahme des
Grundstücks verlangen, wenn es ihm mit
Rücksicht auf die Erklärung zum städtebauli-
chen Entwicklungsbereich oder den Stand der
Entwicklungsmaßnahme wirtschaftlich nicht
mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu be-
halten oder in der bisherigen oder einer ande-
ren zulässigen Art zu nutzen. Die Vorschrift
des § 145 Absatz 5 Satz 2 bis 5 ist entspre-
chend anzuwenden.
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§ 169 Besondere Vorschriften
für den städtebaulichen
Entwicklungsbereich

(1) Im städtebaulichen Entwicklungsbereich
sind entsprechend anzuwenden

1. die §§ 137, 138 und 139 (Beteiligung und
Mitwirkung der Betroffenen; Auskunfts-
pflicht; Beteiligung und Mitwirkung öffent-
licher Aufgabenträger),

2. § 142 Absatz 2 (Ersatz- und Ergänzungs-
gebiete),

3. die §§ 144 und 145 (Genehmigungspflich-
tige Vorhaben und Rechtsvorgänge; Ge-
nehmigung),

4. die §§ 146 bis 148 (Durchführung; Ord-
nungsmaßnahmen; Baumaßnahmen),

5. die §§ 150 und 151 (Ersatz für Änderun-
gen von Einrichtungen, die der öffentlichen
Versorgung dienen; Abgaben- und Aus-
lagenbefreiung),

6. § 153 Absatz 1 bis 3 (Bemessung von
Ausgleichs- und Entschädigungsleistun-
gen; Kaufpreise),

7. die §§ 154 bis 156, ohne § 154 Absatz 2a
(Ausgleichsbetrag des Eigentümers; An-
rechnung auf den Ausgleichsbetrag, Ab-
sehen; Überleitungsvorschriften zur förmli-
chen Festlegung),

8. §§ 162 bis 164 (Abschluss der Maß-
nahme),

9. die §§ 164a und 164b (Einsatz von Städ-
tebauförderungsmitteln; Verwaltungsver-
einbarung),

10. § 191 (Vorschriften über den Verkehr mit
land- und forstwirtschaftlichen Grund-
stücken).

(2) Die Vorschriften des Vierten Teils des
Ersten Kapitels über die Bodenordnung sind
im städtebaulichen Entwicklungsbereich nicht
anzuwenden.

(3) Die Enteignung ist im städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich ohne Bebauungsplan zu-
gunsten der Gemeinde oder des Entwick-
lungsträgers zur Erfüllung ihrer Aufgaben
zulässig. Sie setzt voraus, dass der Antragstel-
ler sich ernsthaft um den freihändigen Erwerb
des Grundstücks zu angemessenen Bedin-
gungen bemüht hat. Die §§ 85, 87, 88 und 89
Absatz 1 bis 3 sind im städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich nicht anzuwenden.

(4) Auf land- oder forstwirtschaftlich genutzte
Grundstücke ist § 153 Absatz 1 mit der Maß-
gabe entsprechend anzuwenden, dass in den
Gebieten, in denen sich kein von dem inner-
landwirtschaftlichen Verkehrswert abweichen-
der Verkehrswert gebildet hat, der Wert maß-
gebend ist, der in vergleichbaren Fällen im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr auf dem all-
gemeinen Grundstücksmarkt dort zu erzielen
wäre, wo keine Entwicklungsmaßnahmen vor-
gesehen sind.

(5) Die Gemeinde ist verpflichtet, Grundstücke,
die sie zur Durchführung der Entwicklungs-
maßnahme freihändig oder nach den Vor-
schriften dieses Gesetzbuchs erworben hat,
nach Maßgabe der Absätze 6 bis 8 zu ver-
äußern mit Ausnahme der Flächen, die als
Baugrundstücke für den Gemeinbedarf oder
als Verkehrs-, Versorgungs- oder Grünflächen
in einem Bebauungsplan festgesetzt sind oder
für sonstige öffentliche Zwecke oder als Aus-
tauschland oder zur Entschädigung in Land
benötigt werden.

(6) Die Grundstücke sind nach ihrer Neuord-
nung und Erschließung unter Berücksichtigung
weiter Kreise der Bevölkerung und unter Beach-
tung der Ziele und Zwecke der Entwicklungs-
maßnahme an Bauwillige zu veräußern, die sich
verpflichten, dass sie die Grundstücke innerhalb
angemessener Frist entsprechend den Festset-
zungen des Bebauungsplans und den Erforder-
nissen der Entwicklungsmaßnahme bebauen
werden. Dabei sind zunächst die früheren
Eigentümer zu berücksichtigen. Auf die Ver-
äußerungspflicht ist § 89 Absatz 4 anzuwenden.
Zur land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung
festgesetzte Grundstücke sind Land- oder
Forstwirten anzubieten, die zur Durchführung
der Entwicklungsmaßnahme Grundstücke übe-
reignet haben oder abgeben mussten.

(7) Die Gemeinde hat bei der Veräußerung dafür
zu sorgen, dass die Bauwilligen die Bebauung
in wirtschaftlich sinnvoller Aufeinanderfolge der-
art durchführen, dass die Ziele und Zwecke der
städtebaulichen Entwicklung erreicht werden
und die Vorhaben sich in den Rahmen der
Gesamtmaßnahme einordnen. Sie hat weiter
sicherzustellen, dass die neu geschaffenen
baulichen Anlagen entsprechend den Zielen
und Zwecken der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme dauerhaft genutzt werden.

(8) Zur Finanzierung der Entwicklung ist das
Grundstück oder das Recht zu dem Verkehrs-
wert zu veräußern, der sich durch die recht-
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liche und tatsächliche Neuordnung des städte-
baulichen Entwicklungsbereichs ergibt. § 154
Absatz 5 ist auf den Teil des Kaufpreises ent-
sprechend anzuwenden, der der durch die
Entwicklung bedingten Werterhöhung des
Grundstücks entspricht.

§ 170 Sonderregelung
für Anpassungsgebiete

Ergeben sich aus den Zielen und Zwecken der
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme in
einem im Zusammenhang bebauten Gebiet
Maßnahmen zur Anpassung an die vorgese-
hene Entwicklung, kann die Gemeinde dieses
Gebiet in der Entwicklungssatzung förmlich
festlegen (Anpassungsgebiet). Das Anpas-
sungsgebiet ist in der Entwicklungssatzung zu
bezeichnen. Die förmliche Festlegung darf
erst erfolgen, wenn entsprechend § 141 vor-
bereitende Untersuchungen durchgeführt
worden sind. In dem Anpassungsgebiet sind
neben den für städtebauliche Entwicklungs-
maßnahmen geltenden Vorschriften mit Aus-
nahme des § 166 Absatz 3 und des § 169 Ab-
satz 2 bis 8 die Vorschriften über städtebauli-
che Sanierungsmaßnahmen entsprechend
anzuwenden, mit Ausnahme der §§ 136, 142
und 143.

§ 171 Kosten und Finanzierung
der Entwicklungs-
maßnahme

(1) Einnahmen, die bei der Vorbereitung und
Durchführung der Entwicklungsmaßnahme ent-
stehen, sind zur Finanzierung der Entwick-
lungsmaßnahme zu verwenden. Ergibt sich
nach der Durchführung der städtebaulichen
Entwicklungsmaßnahme und der Übertragung
eines Treuhandvermögens des Entwicklungs-
trägers auf die Gemeinde bei ihr ein Über-
schuss der bei der Vorbereitung und Durch-
führung der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme erzielten Einnahmen über die hier-
für getätigten Ausgaben, so ist dieser Über-
schuss in entsprechender Anwendung des
§ 156a zu verteilen.

(2) Die Gemeinde hat entsprechend § 149
nach dem Stand der Planung eine Kosten-
und Finanzierungsübersicht aufzustellen. Zu
berücksichtigen sind die Kosten, die nach den
Zielen und Zwecken der Entwicklung erforder-
lich sind.

DRITTER TEIL

Stadtumbau

§ 171a Stadtumbaumaßnahmen
(1) Stadtumbaumaßnahmen in Stadt- und
Ortsteilen, deren einheitliche und zügige
Durchführung im öffentlichen Interesse liegen,
können auch anstelle von oder ergänzend zu
sonstigen Maßnahmen nach diesem Gesetz-
buch nach den Vorschriften dieses Teils
durchgeführt werden.

(2) Stadtumbaumaßnahmen sind Maßnah-
men, durch die in von erheblichen städtebauli-
chen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten
Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger
städtebaulicher Strukturen vorgenommen
werden. Erhebliche städtebauliche Funktions-
verluste liegen insbesondere vor, wenn ein
dauerhaftes Überangebot an baulichen Anla-
gen für bestimmte Nutzungen, namentlich für
Wohnzwecke, besteht oder zu erwarten ist,
oder wenn die allgemeinen Anforderungen an
den Klimaschutz und die Klimaanpassung
nicht erfüllt werden.

(3) Stadtumbaumaßnahmen dienen dem Wohl
der Allgemeinheit. Sie sollen insbesondere
dazu beitragen, dass

1. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen
der Entwicklung von Bevölkerung und Wirt-
schaft sowie den allgemeinen Anforderun-
gen an den Klimaschutz und die Klimaan-
passung angepasst wird,

2. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie
die Umwelt verbessert werden,

3. innerstädtische Bereiche gestärkt werden,

4. nicht mehr bedarfsgerechte bauliche Anla-
gen einer neuen Nutzung zugeführt werden,

5. einer anderen Nutzung nicht zuführbare
bauliche Anlagen zurückgebaut werden,

6. brachliegende oder freigelegte Flächen einer
nachhaltigen, insbesondere dem Klima-
schutz und der Klimaanpassung dienenden
städtebaulichen Entwicklung oder einer mit
dieser verträglichen Zwischennutzung zu-
geführt werden,

7. innerstädtische Altbaubestände nachhaltig
erhalten werden.
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§ 171b Stadtumbaugebiet,
städtebauliches
Entwicklungskonzept

(1) Die Gemeinde legt das Gebiet, in dem
Stadtumbaumaßnahmen durchgeführt werden
sollen, durch Beschluss als Stadtumbaugebiet
fest. Es ist in seinem räumlichen Umfang so
festzulegen, dass sich die Maßnahmen
zweckmäßig durchführen lassen.

(2) Grundlage für den Beschluss nach Absatz
1 ist ein von der Gemeinde aufzustellendes
städtebauliches Entwicklungskonzept, in dem
die Ziele und Maßnahmen (§ 171a Absatz 3)
im Stadtumbaugebiet schriftlich darzustellen
sind. Die öffentlichen und privaten Belange
sind gegeneinander und untereinander ge-
recht abzuwägen.

(3) Die §§ 137 und 139 sind bei der Vorberei-
tung und Durchführung der Stadtumbaumaß-
nahmen entsprechend anzuwenden.

(4) Die §§ 164a und 164b sind im Stadtum-
baugebiet entsprechend anzuwenden.

§ 171c Stadtumbauvertrag
Die Gemeinde soll soweit erforderlich zur Um-
setzung ihres städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes die Möglichkeit nutzen, Stadtum-
baumaßnahmen auf der Grundlage von städte-
baulichen Verträgen im Sinne des § 11 insbe-
sondere mit den beteiligten Eigentümern
durchzuführen. Gegenstände der Verträge
können insbesondere auch sein

1. die Durchführung des Rückbaus oder der
Anpassung baulicher Anlagen innerhalb einer
bestimmten Frist und die Kostentragung
dafür;

2. der Verzicht auf die Ausübung von An-
sprüchen nach den §§ 39 bis 44;

3. der Ausgleich von Lasten zwischen den
beteiligten Eigentümern.

§ 171d Sicherung von Durch-
führungsmaßnahmen

(1) Die Gemeinde kann durch Satzung ein Ge-
biet bezeichnen, das ein festgelegtes Stadt-
umbaugebiet (§ 171b Absatz 1) oder Teile
davon umfasst und in dem zur Sicherung und
sozialverträglichen Durchführung von Stadt-
umbaumaßnahmen die in § 14 Absatz 1 be-
zeichneten Vorhaben und sonstigen Maß-

nahmen der Genehmigung bedürfen. Auf die
Satzung ist § 16 Absatz 2 entsprechend anzu-
wenden.

(2) Ist der Beschluss über die Aufstellung einer
Satzung nach Absatz 1 gefasst und ortsüblich
bekannt gemacht, ist § 15 Absatz 1 auf die
Durchführung der Vorhaben und Maßnahmen
im Sinne von Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 darf die Ge-
nehmigung nur versagt werden, um einen den
städtebaulichen und sozialen Belangen Rech-
nung tragenden Ablauf der Stadtumbaumaß-
nahmen auf der Grundlage des von der Ge-
meinde aufgestellten städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes (§ 171b Absatz 2) oder eines
Sozialplans (§ 180) zu sichern. Die Genehmi-
gung ist zu erteilen, wenn auch unter Berück-
sichtigung des Allgemeinwohls ein Absehen
von dem Vorhaben oder der Maßnahme wirt-
schaftlich nicht zumutbar ist.

(4) Die §§ 138, 173 und 174 sind im Gebiet
der Satzung nach Absatz 1 entsprechend an-
zuwenden.

VIERTER TEIL

Soziale Stadt

§ 171e Maßnahmen
der Sozialen Stadt

(1) Städtebauliche Maßnahmen der Sozialen
Stadt in Stadt- und Ortsteilen, deren einheitli-
che und zügige Durchführung im öffentlichen
Interesse liegen, können auch anstelle von
oder ergänzend zu sonstigen Maßnahmen
nach diesem Gesetzbuch nach den Vorschrif-
ten dieses Teils durchgeführt werden.

(2) Städtebauliche Maßnahmen der Sozialen
Stadt sind Maßnahmen zur Stabilisierung und
Aufwertung von durch soziale Missstände be-
nachteiligten Ortsteilen oder anderen Teilen
des Gemeindegebiets, in denen ein besonde-
rer Entwicklungsbedarf besteht. Soziale Miss-
stände liegen insbesondere vor, wenn ein Ge-
biet auf Grund der Zusammensetzung und
wirtschaftlichen Situation der darin lebenden
und arbeitenden Menschen erheblich benach-
teiligt ist. Ein besonderer Entwicklungsbedarf
liegt insbesondere vor, wenn es sich um be-
nachteiligte innerstädtische oder innenstadt-
nah gelegene Gebiete oder verdichtete Wohn-
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und Mischgebiete handelt, in denen es einer
aufeinander abgestimmten Bündelung von in-
vestiven und sonstigen Maßnahmen bedarf.

(3) Die Gemeinde legt das Gebiet, in dem die
Maßnahmen durchgeführt werden sollen,
durch Beschluss fest. Es ist in seinem räumli-
chen Umfang so festzulegen, dass sich die
Maßnahmen zweckmäßig durchführen lassen.

(4) Grundlage für den Beschluss nach Absatz
3 ist ein von der Gemeinde unter Beteiligung
der Betroffenen (§ 137) und der öffentlichen
Aufgabenträger (§ 139) aufzustellendes Ent-
wicklungskonzept, in dem die Ziele und Maß-
nahmen schriftlich darzustellen sind. Das Ent-
wicklungskonzept soll insbesondere Maßnah-
men enthalten, die der Verbesserung der Wohn-
und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung
und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstruk-
turen dienen.

(5) Bei der Erstellung des Entwicklungskonzep-
tes und bei seiner Umsetzung sollen die Betei-
ligten in geeigneter Form einbezogen und zur
Mitwirkung angeregt werden. Die Gemeinde
soll die Beteiligten im Rahmen des Möglichen
fortlaufend beraten und unterstützen. Dazu
kann im Zusammenwirken von Gemeinde und
Beteiligten eine Koordinierungsstelle eingerich-
tet werden. Soweit erforderlich, soll die Ge-
meinde zur Verwirklichung und zur Förderung
der mit dem Entwicklungskonzept verfolgten
Ziele sowie zur Übernahme von Kosten mit
den Eigentümern und sonstigen Maßnahmen-
trägern städtebauliche Verträge schließen.

(6) Die §§ 164a und 164b sind im Gebiet nach
Absatz 3 entsprechend anzuwenden. Dabei ist
§ 164a Absatz 1 Satz 2 über den Einsatz von
Finanzierungs- und Fördermitteln auf Grund
anderer gesetzlicher Grundlage insbesondere
auch auf sonstige Maßnahmen im Sinne des
Absatzes 2 Satz 3 anzuwenden.

FÜNFTER TEIL

Private Initiativen

§ 171f Private Initiativen
zur Stadtentwicklung,
Landesrecht

Nach Maßgabe des Landesrechts können un-
beschadet sonstiger Maßnahmen nach diesem
Gesetzbuch Gebiete festgelegt werden, in de-
nen in privater Verantwortung standortbezo-
gene Maßnahmen durchgeführt werden, die auf

der Grundlage eines mit den städtebaulichen
Zielen der Gemeinde abgestimmten Konzepts
der Stärkung oder Entwicklung von Bereichen
der Innenstädte, Stadtteilzentren, Wohnquar-
tiere und Gewerbezentren sowie von sonstigen
für die städtebauliche Entwicklung bedeutsa-
men Bereichen dienen. Zur Finanzierung der
Maßnahmen und gerechten Verteilung des da-
mit verbundenen Aufwands können durch Lan-
desrecht Regelungen getroffen werden.

SECHSTER TEIL

Erhaltungssatzung und städte-
bauliche Gebote

Erster Abschnitt

Erhaltungssatzung

§ 172 Erhaltung baulicher
Anlagen und der Eigenart
von Gebieten
(Erhaltungssatzung)

(1) Die Gemeinde kann in einem Bebauungs-
plan oder durch eine sonstige Satzung Ge-
biete bezeichnen, in denen
1. zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart

des Gebiets auf Grund seiner städtebauli-
chen Gestalt (Absatz 3),

2. zur Erhaltung der Zusammensetzung der
Wohnbevölkerung (Absatz 4) oder

3. bei städtebaulichen Umstrukturierungen
(Absatz 5)

der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungs-
änderung baulicher Anlagen der Genehmigung
bedürfen. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1
bedarf auch die Errichtung baulicher Anlagen
der Genehmigung. Auf die Satzung ist § 16 Ab-
satz 2 entsprechend anzuwenden. Die Landes-
regierungen werden ermächtigt, für die Grund-
stücke in Gebieten einer Satzung nach Satz 1
Nummer 2 durch Rechtsverordnung mit einer
Geltungsdauer von höchstens fünf Jahren zu
bestimmen, dass die Begründung von Woh-
nungseigentum oder Teileigentum (§ 1 des
Wohnungseigentumsgesetzes) an Gebäuden,
die ganz oder teilweise Wohnzwecken zu die-
nen bestimmt sind, nicht ohne Genehmigung
erfolgen darf. Ein solches Verbot gilt als Verbot
im Sinne des § 135 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. In den Fällen des Satzes 4 ist § 22 Ab-
satz 2 Satz 3 und 4, Absatz 6 und 8 entspre-
chend anzuwenden.



392

BauGB
(2) Ist der Beschluss über die Aufstellung einer
Erhaltungssatzung gefasst und ortsüblich be-
kannt gemacht, ist § 15 Absatz 1 auf die
Durchführung eines Vorhabens im Sinne des
Absatzes 1 entsprechend anzuwenden.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 1 darf die Genehmigung nur versagt wer-
den, wenn die bauliche Anlage allein oder im
Zusammenhang mit anderen baulichen Anla-
gen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das
Landschaftsbild prägt oder sonst von städte-
baulicher, insbesondere geschichtlicher oder
künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmi-
gung zur Errichtung der baulichen Anlage darf
nur versagt werden, wenn die städtebauliche
Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte
bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 2 und Satz 4 darf die Genehmigung nur
versagt werden, wenn die Zusammensetzung
der Wohnbevölkerung aus besonderen städte-
baulichen Gründen erhalten werden soll. Sie ist
zu erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung
des Allgemeinwohls die Erhaltung der bauli-
chen Anlage oder ein Absehen von der Be-
gründung von Wohnungseigentum oder Teilei-
gentum wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist.
Die Genehmigung ist ferner zu erteilen, wenn

1. die Änderung einer baulichen Anlage der
Herstellung des zeitgemäßen Ausstat-
tungszustands einer durchschnittlichen
Wohnung unter Berücksichtigung der
bauordnungsrechtlichen Mindestanforde-
rungen dient,

1a. die Änderung einer baulichen Anlage der
Anpassung an die baulichen oder anla-
gentechnischen Mindestanforderungen des
Gebäudeenergiegesetzes oder der Ener-
gieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007
(BGBl. I S. 1519), die zuletzt durch Artikel
257 der Verordnung vom 19. Juni 2020
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist,
wenn diese nach § 111 Absatz 1 des Ge-
bäudeenergiegesetzes weiter anzuwen-
den ist, dient,

2. das Grundstück zu einem Nachlass gehört
und Wohnungseigentum oder Teileigentum
zugunsten von Miterben oder Vermächtnis-
nehmern begründet werden soll,

3. das Wohnungseigentum oder Teileigen-
tum zur eigenen Nutzung an Familienan-
gehörige des Eigentümers veräußert wer-
den soll,

4. ohne die Genehmigung Ansprüche Dritter
auf Übertragung von Wohnungseigentum

oder Teileigentum nicht erfüllt werden
können, zu deren Sicherung vor dem
Wirksamwerden des Genehmigungsvor-
behalts eine Vormerkung im Grundbuch
eingetragen ist,

5. das Gebäude im Zeitpunkt der Antragstel-
lung zur Begründung von Wohnungsei-
gentum oder Teileigentum nicht zu Wohn-
zwecken genutzt wird oder

6. sich der Eigentümer verpflichtet, innerhalb
von sieben Jahren ab der Begründung
von Wohnungseigentum Wohnungen nur
an die Mieter zu veräußern; eine Frist nach
§ 577a Absatz 2 Satz 1 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs verkürzt sich um fünf Jahre;
die Frist nach § 577a Absatz 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs entfällt.

In den Fällen des Satzes 3 Nummer 6 kann in
der Genehmigung bestimmt werden, dass
auch die Veräußerung von Wohnungseigen-
tum an dem Gebäude während der Dauer der
Verpflichtung der Genehmigung der Gemeinde
bedarf. Diese Genehmigungspflicht kann auf
Ersuchen der Gemeinde in das Wohnungs-
grundbuch eingetragen werden; sie erlischt
nach Ablauf der Verpflichtung.

(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 3 darf die Genehmigung nur versagt wer-
den, um einen den sozialen Belangen Rech-
nung tragenden Ablauf auf der Grundlage
eines Sozialplans (§ 180) zu sichern. Ist ein So-
zialplan nicht aufgestellt worden, hat ihn die
Gemeinde in entsprechender Anwendung des
§ 180 aufzustellen. Absatz 4 Satz 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.

§ 173 Genehmigung,
Übernahmeanspruch

(1) Die Genehmigung wird durch die Gemeinde
erteilt; § 22 Absatz 5 Satz 2 bis 5 ist entspre-
chend anzuwenden. Ist eine baurechtliche Ge-
nehmigung oder an ihrer Stelle eine baurecht-
liche Zustimmung erforderlich, wird die Geneh-
migung durch die Baugenehmigungsbehörde
im Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt; im
Baugenehmigungs- oder Zustimmungsverfah-
ren wird über die in § 172 Absatz 3 bis 5 be-
zeichneten Belange entschieden.

(2) Wird in den Fällen des § 172 Absatz 3 die
Genehmigung versagt, kann der Eigentümer
von der Gemeinde unter den Voraussetzun-
gen des § 40 Absatz 2 die Übernahme des
Grundstücks verlangen. § 43 Absatz 1, 4 und
5 sowie § 44 Absatz 3 und 4 sind entspre-
chend anzuwenden.
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(3) Vor der Entscheidung über den Geneh-
migungsantrag hat die Gemeinde mit dem
Eigentümer oder sonstigen zur Unterhaltung
Verpflichteten die für die Entscheidung erhebli-
chen Tatsachen zu erörtern. In den Fällen des
§ 172 Absatz 4 und 5 hat sie auch Mieter,
Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte zu
hören. In den Fällen des § 172 Absatz 4 Satz 3
Nummer 6 hat sie die nach Satz 2 anzuhören-
den Personen über die Erteilung einer Geneh-
migung zu informieren.

(4) Die landesrechtlichen Vorschriften, insbe-
sondere über den Schutz und die Erhaltung
von Denkmälern, bleiben unberührt.

§ 174 Ausnahmen
(1) § 172 ist nicht auf Grundstücke anzuwen-
den, die den in § 26 Nummer 2 bezeichneten
Zwecken dienen, und auf die in § 26 Nummer 3
bezeichneten Grundstücke.

(2) Befindet sich ein Grundstück der in Absatz
1 bezeichneten Art im Geltungsbereich einer
Erhaltungssatzung, hat die Gemeinde den Be-
darfsträger hiervon zu unterrichten. Beabsich-
tigt der Bedarfsträger ein Vorhaben im Sinne
des § 172 Absatz 1, hat er dies der Gemeinde
anzuzeigen. Der Bedarfsträger soll auf Verlan-
gen der Gemeinde von dem Vorhaben abse-
hen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die
die Gemeinde berechtigen würden, die Geneh-
migung nach § 172 zu versagen, und wenn die
Erhaltung oder das Absehen von der Errich-
tung der baulichen Anlage dem Bedarfsträger
auch unter Berücksichtigung seiner Aufgaben
zuzumuten ist.

Zweiter Abschnitt

Städtebauliche Gebote

§ 175 Allgemeines
(1) Beabsichtigt die Gemeinde, ein Baugebot
(§ 176), ein Modernisierungs- oder Instandset-
zungsgebot (§ 177), ein Pflanzgebot (§ 178)
oder ein Rückbau- oder Entsiegelungsgebot
(§ 179) zu erlassen, soll sie die Maßnahme vor-
her mit den Betroffenen erörtern. Die Ge-
meinde soll die Eigentümer, Mieter, Pächter
und sonstigen Nutzungsberechtigten im Rah-
men ihrer Möglichkeiten beraten, wie die Maß-
nahme durchgeführt werden kann und welche
Finanzierungsmöglichkeiten aus öffentlichen
Kassen bestehen.

(2) Die Anordnung von Maßnahmen nach den
§§ 176 bis 179 setzt voraus, dass die alsbal-
dige Durchführung der Maßnahmen aus städ-
tebaulichen Gründen erforderlich ist; bei Anord-
nung eines Baugebots nach § 176 kann dabei
auch ein dringender Wohnbedarf der Bevöl-
kerung berücksichtigt werden. Dies ist unter
anderem insbesondere dann der Fall, wenn es
sich um ein nach § 201a bestimmtes Gebiet mit
einem angespannten Wohnungsmarkt handelt.

(3) Mieter, Pächter und sonstige Nutzungsbe-
rechtigte haben die Durchführung der Maß-
nahmen nach den §§ 176 bis 179 zu dulden.

(4) Die §§ 176 bis 179 sind nicht auf Grund-
stücke anzuwenden, die den in § 26 Nummer 2
bezeichneten Zwecken dienen, und auf die in
§ 26 Nummer 3 bezeichneten Grundstücke.
Liegen für diese Grundstücke die Vorausset-
zungen für die Anordnung eines Gebots nach
den §§ 176 bis 179 vor, soll auf Verlangen der
Gemeinde der Bedarfsträger die entsprechen-
den Maßnahmen durchführen oder ihre Durch-
führung dulden, soweit dadurch nicht die Erfül-
lung seiner Aufgaben beeinträchtigt wird.

(5) Die landesrechtlichen Vorschriften, insbe-
sondere über den Schutz und die Erhaltung
von Denkmälern, bleiben unberührt.

§ 176 Baugebot
(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
kann die Gemeinde den Eigentümer durch Be-
scheid verpflichten, innerhalb einer zu bestim-
menden angemessenen Frist
1. sein Grundstück entsprechend den Festset-

zungen des Bebauungsplans zu bebauen,
2. ein vorhandenes Gebäude oder eine vor-

handene sonstige bauliche Anlage den
Festsetzungen des Bebauungsplans anzu-
passen oder

3. sein Grundstück mit einer oder mehreren
Wohneinheiten zu bebauen, wenn in dem
Bebauungsplan Wohnnutzungen zugelas-
sen sind und wenn es sich um ein nach
§ 201a bestimmtes Gebiet mit einem ange-
spannten Wohnungsmarkt handelt. Dabei
kann die Gemeinde auch ein den Festset-
zungen des Bebauungsplans entsprechen-
des Maß der Nutzung anordnen.

Die Wirksamkeit eines nach Satz 1 Nummer 3
erlassenen Baugebots wird durch das Ende
der Geltungsdauer der Rechtsverordnung
nach § 201a nicht berührt.

(2) Das Baugebot kann außerhalb der in Ab-
satz 1 bezeichneten Gebiete, aber innerhalb
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im Zusammenhang bebauter Ortsteile ange-
ordnet werden, um unbebaute oder gering-
fügig bebaute Grundstücke entsprechend den
baurechtlichen Vorschriften zu nutzen oder
einer baulichen Nutzung zuzuführen, insbe-
sondere zur Schließung von Baulücken.

(3) Die Gemeinde hat von dem Baugebot ab-
zusehen, wenn die Durchführung des Vorha-
bens aus wirtschaftlichen Gründen einem
Eigentümer nicht zuzumuten ist. Die Ge-
meinde hat weiter bis zum 23. Juni 2026 von
dem Baugebot abzusehen, wenn ein Eigentü-
mer im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3
glaubhaft macht, dass ihm die Durchführung
des Vorhabens aus Gründen des Erhalts der
Entscheidungsbefugnis über die Nutzung des
Grundstücks für seinen Ehegatten oder eine in
gerader Linie verwandte Person nicht zuzumu-
ten ist. Die Regelung ist zu evaluieren.

(4) Der Eigentümer kann von der Gemeinde
die Übernahme des Grundstücks verlangen,
wenn er glaubhaft macht, dass ihm die Durch-
führung des Vorhabens aus wirtschaftlichen
Gründen nicht zuzumuten ist. In diesem Fall
kann die Gemeinde das Grundstück zugun-
sten einer kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaft übernehmen, wenn diese innerhalb an-
gemessener Frist in der Lage ist, das Bauge-
bot zu erfüllen und sich hierzu verpflichtet.
§ 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4
sind entsprechend anzuwenden.

(5) Ist die Durchführung eines Baugebots nur
möglich, wenn zuvor eine bauliche Anlage
oder Teile davon beseitigt werden, ist der
Eigentümer mit dem Baugebot auch zur Be-
seitigung verpflichtet. § 179 Absatz 2 und 3
Satz 1, § 43 Absatz 2 und 5 sowie § 44 Ab-
satz 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

(6) Ist für ein Grundstück eine andere als bauli-
che Nutzung festgesetzt, sind die Absätze 1
und 3 bis 5 entsprechend anzuwenden.

(7) Mit dem Baugebot kann die Verpflichtung
verbunden werden, innerhalb einer zu bestim-
menden angemessenen Frist den für eine bau-
liche Nutzung des Grundstücks erforderlichen
Antrag auf Erteilung einer bauaufsichtlichen
Genehmigung zu stellen.

(8) Kommt der Eigentümer der Verpflichtung
nach Absatz 7 auch nach Vollstreckungsmaß-
nahmen auf Grund landesrechtlicher Vorschrif-
ten nicht nach, kann das Enteignungsverfahren
nach § 85 Absatz 1 Nummer 5 auch vor Ablauf
der Frist nach Absatz 1 eingeleitet werden.

(9) In dem Enteignungsverfahren ist davon
auszugehen, dass die Voraussetzungen des

Baugebots vorliegen; die Vorschriften über die
Zulässigkeit der Enteignung bleiben unberührt.
Bei der Bemessung der Entschädigung blei-
ben Werterhöhungen unberücksichtigt, die
nach Unanfechtbarkeit des Baugebots einge-
treten sind, es sei denn, dass der Eigentümer
die Werterhöhungen durch eigene Aufwen-
dungen zulässigerweise bewirkt hat.

§ 176a Städtebauliches
Entwicklungskonzept
zur Stärkung der
Innenentwicklung

(1) Die Gemeinde kann ein städtebauliches Ent-
wicklungskonzept beschließen, das Aussagen
zum räumlichen Geltungsbereich, zu Zielen und
zur Umsetzung von Maßnahmen enthält, die
der Stärkung der Innenentwicklung dienen.
(2) Das städtebauliche Entwicklungskonzept
nach Absatz 1 soll insbesondere der baulichen
Nutzbarmachung auch von im Gemeindege-
biet ohne Zusammenhang verteilt liegenden
unbebauten oder brachliegenden Grund-
stücken dienen.
(3) Die Gemeinde kann ein städtebauliches
Entwicklungskonzept nach Absatz 1 zum Be-
standteil der Begründung eines Bebauungs-
plans machen.

§ 177 Modernisierungs- und
Instandsetzungsgebot

(1) Weist eine bauliche Anlage nach ihrer inneren
oder äußeren Beschaffenheit Missstände oder
Mängel auf, deren Beseitigung oder Behebung
durch Modernisierung oder Instandsetzung
möglich ist, kann die Gemeinde die Beseitigung
der Missstände durch ein Modernisierungsgebot
und die Behebung der Mängel durch ein In-
standsetzungsgebot anordnen. Zur Beseitigung
der Missstände und zur Behebung der Mängel
ist der Eigentümer der baulichen Anlage ver-
pflichtet. In dem Bescheid, durch den die Mo-
dernisierung oder Instandsetzung angeordnet
wird, sind die zu beseitigenden Missstände oder
zu behebenden Mängel zu bezeichnen und eine
angemessene Frist für die Durchführung der er-
forderlichen Maßnahmen zu bestimmen.

(2) Missstände liegen insbesondere vor, wenn
die bauliche Anlage nicht den allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse entspricht.

(3) Mängel liegen insbesondere vor, wenn
durch Abnutzung, Alterung, Witterungsein-
flüsse oder Einwirkungen Dritter
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1. die bestimmungsgemäße Nutzung der bau-

lichen Anlage nicht nur unerheblich beein-
trächtigt wird,

2. die bauliche Anlage nach ihrer äußeren Be-
schaffenheit das Straßen- oder Ortsbild
nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder

3. die bauliche Anlage erneuerungsbedürftig
ist und wegen ihrer städtebaulichen, insbe-
sondere geschichtlichen oder künstleri-
schen Bedeutung erhalten bleiben soll.

Kann die Behebung der Mängel einer bauli-
chen Anlage nach landesrechtlichen Vorschrif-
ten auch aus Gründen des Schutzes und der
Erhaltung von Baudenkmälern verlangt wer-
den, darf das Instandsetzungsgebot nur mit
Zustimmung der zuständigen Landesbehörde
erlassen werden. In dem Bescheid über den
Erlass des Instandsetzungsgebots sind die
auch aus Gründen des Denkmalschutzes ge-
botenen Instandsetzungsmaßnahmen beson-
ders zu bezeichnen.

(4) Der Eigentümer hat die Kosten der von der
Gemeinde angeordneten Maßnahmen inso-
weit zu tragen, als er sie durch eigene oder
fremde Mittel decken und die sich daraus er-
gebenden Kapitalkosten sowie die zusätzlich
entstehenden Bewirtschaftungskosten aus Er-
trägen der baulichen Anlage aufbringen kann.
Sind dem Eigentümer Kosten entstanden, die
er nicht zu tragen hat, hat die Gemeinde sie
ihm zu erstatten, soweit nicht eine andere
Stelle einen Zuschuss zu ihrer Deckung ge-
währt. Dies gilt nicht, wenn der Eigentümer auf
Grund anderer Rechtsvorschriften verpflichtet
ist, die Kosten selbst zu tragen, oder wenn er
Instandsetzungen unterlassen hat und nicht
nachweisen kann, dass ihre Vornahme wirt-
schaftlich unvertretbar oder ihm nicht zuzumu-
ten war. Die Gemeinde kann mit dem Eigen-
tümer den Kostenerstattungsbetrag unter
Verzicht auf eine Berechnung im Einzelfall als
Pauschale in Höhe eines bestimmten Vom-
hundertsatzes der Modernisierungs- oder In-
standsetzungskosten vereinbaren.

(5) Der vom Eigentümer zu tragende Kosten-
anteil wird nach der Durchführung der Moder-
nisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen
unter Berücksichtigung der Erträge ermittelt,
die für die modernisierte oder instand gesetzte
bauliche Anlage bei ordentlicher Bewirtschaf-
tung nachhaltig erzielt werden können; dabei
sind die mit einem Bebauungsplan, einem
Sozialplan, einer städtebaulichen Sanierungs-
maßnahme oder einer sonstigen städtebauli-
chen Maßnahme verfolgten Ziele und Zwecke
zu berücksichtigen.

§ 178 Pflanzgebot
Die Gemeinde kann den Eigentümer durch
Bescheid verpflichten, sein Grundstück inner-
halb einer zu bestimmenden angemessenen
Frist entsprechend den nach § 9 Absatz 1
Nummer 25 getroffenen Festsetzungen des
Bebauungsplans zu bepflanzen.

§ 179 Rückbau- und
Entsiegelungsgebot

(1) Die Gemeinde kann den Eigentümer ver-
pflichten zu dulden, dass eine bauliche Anlage
ganz oder teilweise beseitigt wird, wenn sie

1. den Festsetzungen eines Bebauungsplans
nicht entspricht und ihnen nicht angepasst
werden kann oder

2. Missstände oder Mängel im Sinne des § 177
Absatz 2 und 3 Satz 1 aufweist, die auch
durch eine Modernisierung oder Instandset-
zung nicht behoben werden können.

Satz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für die
sonstige Wiedernutzbarmachung von dauer-
haft nicht mehr genutzten Flächen, bei denen
der durch Bebauung oder Versiegelung beein-
trächtigte Boden in seiner Leistungsfähigkeit
erhalten oder wiederhergestellt werden soll; die
sonstige Wiedernutzbarmachung steht der Be-
seitigung nach Satz 1 gleich. Diejenigen, für die
ein Recht an dem Grundstück oder an einem
das Grundstück belastenden Recht im Grund-
buch eingetragen oder durch Eintragung gesi-
chert ist, das nicht zur Nutzung berechtigt, sol-
len von dem Bescheid benachrichtigt werden,
wenn sie von der Beseitigung betroffen wer-
den. Unberührt bleibt das Recht des Eigentü-
mers, die Beseitigung selbst vorzunehmen.

(2) Der Bescheid darf bei Wohnraum nur voll-
zogen werden, wenn im Zeitpunkt der Beseiti-
gung angemessener Ersatzwohnraum für die
Bewohner unter zumutbaren Bedingungen zur
Verfügung steht. Strebt der Inhaber von Raum,
der überwiegend gewerblichen oder berufli-
chen Zwecken dient (Geschäftsraum), eine an-
derweitige Unterbringung an, soll der Be-
scheid nur vollzogen werden, wenn im Zeit-
punkt der Beseitigung anderer geeigneter Ge-
schäftsraum unter zumutbaren Bedingungen
zur Verfügung steht.

(3) Entstehen dem Eigentümer, Mieter, Pächter
oder sonstigen Nutzungsberechtigten durch
die Beseitigung Vermögensnachteile, hat die
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Gemeinde angemessene Entschädigung in
Geld zu leisten. Der Eigentümer kann anstelle
der Entschädigung nach Satz 1 von der Ge-
meinde die Übernahme des Grundstücks ver-
langen, wenn es ihm mit Rücksicht auf das
Rückbau- oder Entsiegelungsgebot wirtschaft-
lich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück
zu behalten. § 43 Absatz 1, 2, 4 und 5 sowie
§ 44 Absatz 3 und 4 sind entsprechend anzu-
wenden.

(4) Im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2
sind die Beseitigungskosten vom Eigentümer
bis zur Höhe der ihm durch die Beseitigung
entstehenden Vermögensvorteile zu tragen.
Der Kostenerstattungsbetrag kann durch Be-
scheid geltend gemacht werden, sobald die
bauliche Anlage ganz oder teilweise beseitigt
ist. Der Betrag ruht als öffentliche Last auf dem
Grundstück.

SIEBTER TEIL

Sozialplan und Härteausgleich

§ 180 Sozialplan
(1) Wirken sich Bebauungspläne, städtebauli-
che Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche
Entwicklungsmaßnahmen oder Stadtumbau-
maßnahmen voraussichtlich nachteilig auf die
persönlichen Lebensumstände der in dem Ge-
biet wohnenden oder arbeitenden Menschen
aus, soll die Gemeinde Vorstellungen ent-
wickeln und mit den Betroffenen erörtern, wie
nachteilige Auswirkungen möglichst vermie-
den oder gemildert werden können. Die Ge-
meinde hat den Betroffenen bei ihren eigenen
Bemühungen, nachteilige Auswirkungen zu
vermeiden oder zu mildern, zu helfen, insbe-
sondere beim Wohnungs- und Arbeits-
platzwechsel sowie beim Umzug von Betrie-
ben; soweit öffentliche Leistungen in Betracht
kommen können, soll die Gemeinde hierauf
hinweisen. Sind Betroffene nach ihren persön-
lichen Lebensumständen nicht in der Lage,
Empfehlungen und anderen Hinweisen der
Gemeinde zur Vermeidung von Nachteilen zu
folgen oder Hilfen zu nutzen oder sind aus
anderen Gründen weitere Maßnahmen der
Gemeinde erforderlich, hat die Gemeinde ge-
eignete Maßnahmen zu prüfen.

(2) Das Ergebnis der Erörterungen und Prüfun-
gen nach Absatz 1 sowie die voraussichtlich in
Betracht zu ziehenden Maßnahmen der Ge-

meinde und die Möglichkeiten ihrer Verwirkli-
chung sind schriftlich darzustellen (Sozialplan).

(3) Steht die Verwirklichung einer Durch-
führungsmaßnahme durch einen anderen als
die Gemeinde bevor, kann die Gemeinde ver-
langen, dass der andere im Einvernehmen mit
ihr die sich aus Absatz 1 ergebenden Aufgaben
übernimmt. Die Gemeinde kann diese Aufga-
ben ganz oder teilweise auch selbst überneh-
men und dem anderen die Kosten auferlegen.

§ 181 Härteausgleich
(1) Soweit es die Billigkeit erfordert, soll die
Gemeinde bei der Durchführung dieses
Gesetzbuchs zur Vermeidung oder zum Aus-
gleich wirtschaftlicher Nachteile – auch im so-
zialen Bereich – auf Antrag einen Härteaus-
gleich in Geld gewähren

1. einem Mieter oder Pächter, wenn das Miet-
oder Pachtverhältnis mit Rücksicht auf die
Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
aufgehoben oder enteignet worden ist;

2. einer gekündigten Vertragspartei, wenn die
Kündigung zur Durchführung städtebauli-
cher Maßnahmen erforderlich ist; dies gilt
entsprechend, wenn ein Miet- oder Pacht-
verhältnis vorzeitig durch Vereinbarung der
Beteiligten beendigt wird; die Gemeinde hat
zu bestätigen, dass die Beendigung des
Rechtsverhältnisses im Hinblick auf die als-
baldige Durchführung der städtebaulichen
Maßnahmen geboten ist;

3. einer Vertragspartei, wenn ohne Beendi-
gung des Rechtsverhältnisses die vermiete-
ten oder verpachteten Räume ganz oder
teilweise vorübergehend unbenutzbar sind
und die Gemeinde bestätigt hat, dass dies
durch die alsbaldige Durchführung städte-
baulicher Maßnahmen bedingt ist;

4. einem Mieter oder Pächter für die Umzugs-
kosten, die dadurch entstehen, dass er nach
der Räumung seiner Wohnung vorüberge-
hend anderweitig untergebracht worden ist
und später ein neues Miet- oder Pachtver-
hältnis in dem Gebiet begründet wird, sofern
dies im Sozialplan vorgesehen ist.

Voraussetzung ist, dass der Nachteil für den
Betroffenen in seinen persönlichen Lebensum-
ständen eine besondere Härte bedeutet, eine
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistung nicht
zu gewähren ist und auch ein Ausgleich durch
sonstige Maßnahmen nicht erfolgt.
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(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden auf
andere Vertragsverhältnisse, die zum Ge-
brauch oder zur Nutzung eines Grundstücks,
Gebäudes oder Gebäudeteils oder einer son-
stigen baulichen Einrichtung berechtigen.

(3) Ein Härteausgleich wird nicht gewährt, soweit
der Antragsteller es unterlassen hat und unter-
lässt, den wirtschaftlichen Nachteil durch zumut-
bare Maßnahmen, insbesondere unter Einsatz
eigener oder fremder Mittel abzuwenden.

ACHTER TEIL

Miet- und Pachtverhältnisse

§ 182 Aufhebung von Miet- oder
Pachtverhältnissen

(1) Erfordert die Verwirklichung der Ziele und
Zwecke der Sanierung im förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet, der Entwicklung im städte-
baulichen Entwicklungsbereich oder eine Maß-
nahme nach den §§ 176 bis 179 die Aufhe-
bung eines Miet- oder Pachtverhältnisses,
kann die Gemeinde das Rechtsverhältnis auf
Antrag des Eigentümers oder im Hinblick auf
ein städtebauliches Gebot mit einer Frist von
mindestens sechs Monaten, bei einem land-
oder forstwirtschaftlich genutzten Grundstück
nur zum Schluss eines Pachtjahres aufheben.

(2) Die Gemeinde darf ein Mietverhältnis über
Wohnraum nur aufheben, wenn im Zeitpunkt
der Beendigung des Mietverhältnisses ange-
messener Ersatzwohnraum für den Mieter und
die zu seinem Hausstand gehörenden Perso-
nen zu zumutbaren Bedingungen zur Verfü-
gung steht. Strebt der Mieter oder Pächter von
Geschäftsraum eine anderweitige Unterbrin-
gung an, soll die Gemeinde das Miet- oder
Pachtverhältnis nur aufheben, wenn im Zeit-
punkt der Beendigung des Rechtsverhältnis-
ses anderer geeigneter Geschäftsraum zu zu-
mutbaren Bedingungen zur Verfügung steht.

(3) Wird die Erwerbsgrundlage eines Mieters
oder Pächters von Geschäftsraum im förmlich
festgelegten Sanierungsgebiet oder in einem
städtebaulichen Entwicklungsbereich infolge
der Durchführung städtebaulicher Sanierungs-
maßnahmen oder städtebaulicher Entwick-
lungsmaßnahmen wesentlich beeinträchtigt
und ist ihm deshalb die Fortsetzung des Miet-
oder Pachtverhältnisses nicht mehr zuzumuten,
kann die Gemeinde auf Antrag des Mieters
oder Pächters das Rechtsverhältnis mit einer
Frist von mindestens sechs Monaten aufheben.

§ 183 Aufhebung von Miet- oder
Pachtverhältnissen über
unbebaute Grundstücke

(1) Ist nach den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans für ein unbebautes Grundstück eine
andere Nutzung vorgesehen und ist die alsbal-
dige Änderung der Nutzung beabsichtigt,
kann die Gemeinde auf Antrag des Eigen-
tümers Miet- oder Pachtverhältnisse aufhe-
ben, die sich auf das Grundstück beziehen
und der neuen Nutzung entgegenstehen.

(2) Auf die Aufhebung ist § 182 Absatz 1 ent-
sprechend anzuwenden.

§ 184 Aufhebung anderer Ver-
tragsverhältnisse

Die §§ 182 und 183 sind entsprechend auf
andere schuldrechtliche Vertragsverhältnisse
anzuwenden, die zum Gebrauch oder zur
Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder
Gebäudeteils oder einer sonstigen baulichen
Anlage berechtigen.

§ 185 Entschädigung bei
Aufhebung von Miet- oder
Pachtverhältnissen

(1) Ist ein Rechtsverhältnis auf Grund des § 182,
des § 183 oder des § 184 aufgehoben wor-
den, ist den Betroffenen insoweit eine ange-
messene Entschädigung in Geld zu leisten, als
ihnen durch die vorzeitige Beendigung des
Rechtsverhältnisses Vermögensnachteile ent-
stehen. Die Vorschriften des Zweiten Ab-
schnitts des Fünften Teils des Ersten Kapitels
sind entsprechend anzuwenden.

(2) Zur Entschädigung ist die Gemeinde ver-
pflichtet. Kommt eine Einigung über die Ent-
schädigung nicht zustande, entscheidet die
höhere Verwaltungsbehörde.

(3) Wird ein Pachtvertrag über kleingärtnerisch
genutztes Land nach § 182, § 183 oder § 184
aufgehoben, ist die Gemeinde außer zur Ent-
schädigung nach Absatz 1 auch zur Bereitstel-
lung oder Beschaffung von Ersatzland ver-
pflichtet. Bei der Entschädigung in Geld ist die
Bereitstellung oder Beschaffung des Ersatz-
lands angemessen zu berücksichtigen. Die
höhere Verwaltungsbehörde kann die Ge-
meinde von der Verpflichtung zur Bereitstel-
lung oder Beschaffung von Ersatzland be-
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freien, wenn die Gemeinde nachweist, dass
sie zur Erfüllung außerstande ist.

§ 186 Verlängerung von Miet-
oder Pachtverhältnissen

Die Gemeinde kann auf Antrag des Mieters
oder Pächters ein Miet- oder Pachtverhältnis
über Wohn- oder Geschäftsraum im förmlich
festgelegten Sanierungsgebiet, im städtebauli-
chen Entwicklungsbereich oder im Hinblick auf
Maßnahmen nach den §§ 176 bis 179 verlän-
gern, soweit dies zur Verwirklichung des Sozi-
alplans erforderlich ist.

NEUNTER TEIL

Städtebauliche Maßnahmen
im Zusammenhang mit
Maßnahmen zur Verbesserung
der Agrarstruktur

§ 187 Abstimmung von Maßnah-
men; Bauleitplanung und
Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur

(1) Bei der Vorbereitung und Durchführung
städtebaulicher Maßnahmen sind Maßnahmen
zur Verbesserung der Agrarstruktur, insbeson-
dere auch die Ergebnisse der Vorplanung
nach § 1 Absatz 2 des Gesetzes über die
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“, zu
berücksichtigen. Ist zu erwarten, dass Maß-
nahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur
zu Auswirkungen auf die bauliche Entwicklung
des Gemeindegebiets führen, hat die Ge-
meinde darüber zu befinden, ob Bauleitpläne
aufzustellen sind und ob sonstige städtebauli-
che Maßnahmen durchgeführt werden sollen.

(2) Bei der Aufstellung von Bauleitplänen hat
die obere Flurbereinigungsbehörde zu prüfen,
ob im Zusammenhang damit eine Flurbereini-
gung oder andere Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur einzuleiten sind.

(3) Die Gemeinde hat die Flurbereinigungs-
behörde und, sofern die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur von anderen Stel-
len durchgeführt werden, diese bei den Vorar-
beiten zur Aufstellung der Bauleitpläne mög-
lichst frühzeitig zu beteiligen.

§ 188 Bauleitplanung
und Flurbereinigung

(1) Ist eine Flurbereinigung auf Grund des Flur-
bereinigungsgesetzes in einer Gemeinde nach
Mitteilung der Flurbereinigungsbehörde beab-
sichtigt oder ist sie bereits angeordnet, ist die
Gemeinde verpflichtet, rechtzeitig Bauleitpläne
aufzustellen, es sei denn, dass sich die Flurbe-
reinigung auf die bauliche Entwicklung des Ge-
meindegebiets voraussichtlich nicht auswirkt.

(2) Die Flurbereinigungsbehörde und die Ge-
meinde sind verpflichtet, ihre das Gemeinde-
gebiet betreffenden Absichten möglichst früh-
zeitig aufeinander abzustimmen. Die Planun-
gen sollen bis zum Abschluss der Flurbereini-
gung nur geändert werden, wenn zwischen
der Flurbereinigungsbehörde und der Ge-
meinde Übereinstimmung besteht oder wenn
zwingende Gründe die Änderung erfordern.

§ 189 Ersatzlandbeschaffung
(1) Wird bei einer städtebaulichen Maßnahme
ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb
ganz oder teilweise in Anspruch genommen,
soll die Gemeinde mit dem Eigentümer des
Betriebs auch klären, ob er einen anderen
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder
land- oder forstwirtschaftliches Ersatzland an-
strebt. Handelt es sich bei dem in Anspruch
genommenen Betrieb um eine Siedlerstelle im
Sinne des Reichssiedlungsgesetzes, ist die
zuständige Siedlungsbehörde des Landes zu
beteiligen.

(2) Die Gemeinde soll sich um die Beschaffung
oder Bereitstellung geeigneten Ersatzlands
bemühen und ihr gehörende Grundstücke als
Ersatzland zur Verfügung stellen, soweit sie
diese nicht für die ihr obliegenden Aufgaben
benötigt.

§ 190 Flurbereinigung aus
Anlass einer städte-
baulichen Maßnahme

(1) Werden für städtebauliche Maßnahmen
land- oder forstwirtschaftliche Grundstücke in
Anspruch genommen, kann auf Antrag der
Gemeinde mit Zustimmung der höheren Ver-
waltungsbehörde nach § 87 Absatz 1 des
Flurbereinigungsgesetzes ein Flurbereini-
gungsverfahren eingeleitet werden, wenn der
den Betroffenen entstehende Landverlust auf
einen größeren Kreis von Eigentümern verteilt
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oder Nachteile für die allgemeine Landeskul-
tur, die durch die städtebaulichen Maßnahmen
entstehen, vermieden werden sollen. Das Flur-
bereinigungsverfahren kann bereits angeord-
net werden, wenn ein Bebauungsplan noch
nicht rechtsverbindlich ist. In diesem Falle
muss der Bebauungsplan vor Bekanntgabe
des Flurbereinigungsplans (§ 59 Absatz 1 des
Flurbereinigungsgesetzes) in Kraft getreten
sein. Die Gemeinde ist Träger des Unterneh-
mens im Sinne des § 88 des Flurbereinigungs-
gesetzes.

(2) Die vorzeitige Ausführung des Flurbereini-
gungsplans nach § 63 des Flurbereinigungs-
gesetzes kann bereits angeordnet werden,
wenn der Flurbereinigungsplan bekannt gege-
ben ist.

(3) Die Zulässigkeit einer Enteignung nach den
Vorschriften dieses Gesetzbuchs bleibt auch
nach Einleitung des Flurbereinigungsverfah-
rens unberührt.

§ 191 Vorschriften über den
Verkehr mit land-
und forstwirtschaftlichen
Grundstücken

Im räumlichen Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans oder einer Sanierungssatzung sind
die Vorschriften über den Verkehr mit land-
und forstwirtschaftlichen Grundstücken nicht
anzuwenden, es sei denn, dass es sich um die
Veräußerung der Wirtschaftsstelle eines land-
oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder sol-
cher Grundstücke handelt, die im Bebauungs-
plan als Flächen für die Landwirtschaft oder
als Wald ausgewiesen sind.

Sonstige Vorschriften

ERSTER TEIL

Wertermittlung

§ 192 Gutachterausschuss
(1) Zur Ermittlung von Grundstückswerten und
für sonstige Wertermittlungen werden selbst-
ändige, unabhängige Gutachterausschüsse
gebildet.

DRITTES KAPITEL

(2) Die Gutachterausschüsse bestehen aus
einem Vorsitzenden und ehrenamtlichen wei-
teren Gutachtern.

(3) Der Vorsitzende und die weiteren Gutach-
ter sollen in der Ermittlung von Grundstücks-
werten oder sonstigen Wertermittlungen sach-
kundig und erfahren sein und dürfen nicht
hauptamtlich mit der Verwaltung der Grund-
stücke der Gebietskörperschaft, für deren
Bereich der Gutachterausschuss gebildet ist,
befasst sein. Zur Ermittlung der Bodenricht-
werte sowie der in § 193 Absatz 5 Satz 2 ge-
nannten sonstigen für die Wertermittlung erfor-
derlichen Daten ist ein Bediensteter der zu-
ständigen Finanzbehörde mit Erfahrung in der
steuerlichen Bewertung von Grundstücken als
Gutachter hinzuzuziehen.

(4) Die Gutachterausschüsse bedienen sich
einer Geschäftsstelle.

§ 193 Aufgaben des
Gutachterausschusses

(1) Der Gutachterausschuss erstattet Gutach-
ten über den Verkehrswert von bebauten und
unbebauten Grundstücken sowie Rechten an
Grundstücken, wenn

1. die für den Vollzug dieses Gesetzbuchs zu-
ständigen Behörden bei der Erfüllung der
Aufgaben nach diesem Gesetzbuch,

2. die für die Feststellung des Werts eines
Grundstücks oder der Entschädigung für
ein Grundstück oder ein Recht an einem
Grundstück auf Grund anderer gesetzlicher
Vorschriften zuständigen Behörden,

3. die Eigentümer, ihnen gleichstehende Be-
rechtigte, Inhaber anderer Rechte am
Grundstück und Pflichtteilsberechtigte, für
deren Pflichtteil der Wert des Grundstücks
von Bedeutung ist, oder

4. Gerichte und Justizbehörden

es beantragen. Unberührt bleiben Antragsbe-
rechtigungen nach anderen Rechtsvorschriften.

(2) Der Gutachterausschuss kann außer über
die Höhe der Entschädigung für den Rechts-
verlust auch Gutachten über die Höhe der Ent-
schädigung für andere Vermögensnachteile
erstatten.

(3) Die Gutachten haben keine bindende Wir-
kung, soweit nichts anderes bestimmt oder
vereinbart ist.
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(4) Eine Abschrift des Gutachtens ist dem
Eigentümer zu übersenden.

(5) Der Gutachterausschuss führt eine Kauf-
preissammlung, wertet sie aus und ermittelt
Bodenrichtwerte und sonstige zur Wertermitt-
lung erforderliche Daten. Zu den sonstigen für
die Wertermittlung erforderlichen Daten
gehören insbesondere

1. Kapitalisierungszinssätze, mit denen die Ver-
kehrswerte von Grundstücken im Durch-
schnitt marktüblich verzinst werden (Liegen-
schaftszinssätze), für die verschiedenen
Grundstücksarten, insbesondere Mietwohn-
grundstücke, Geschäftsgrundstücke und
gemischt genutzte Grundstücke,

2. Faktoren zur Anpassung der Sachwerte an
die jeweilige Lage auf dem Grundstücks-
markt (Sachwertfaktoren), insbesondere für
die Grundstücksarten Ein- und Zweifamili-
enhäuser,

3. Umrechnungskoeffizienten für das Wertver-
hältnis von sonst gleichartigen Grund-
stücken, z. B. bei unterschiedlichem Maß
der baulichen Nutzung und

4. Vergleichsfaktoren für bebaute Grund-
stücke, insbesondere bezogen auf eine
Raum- oder Flächeneinheit der baulichen
Anlage (Gebäudefaktor) oder auf den nach-
haltig erzielbaren jährlichen Ertrag (Ertrags-
faktor).

Die erforderlichen Daten im Sinne der Sätze 1
und 2 sind den zuständigen Finanzämtern für
Zwecke der steuerlichen Bewertung mitzuteilen.

§ 194 Verkehrswert
Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den
Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den
sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gege-
benheiten und tatsächlichen Eigenschaften,
der sonstigen Beschaffenheit und der Lage
des Grundstücks oder des sonstigen Gegen-
stands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf
ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse
zu erzielen wäre.

§ 195 Kaufpreissammlung
(1) Zur Führung der Kaufpreissammlung ist
jeder Vertrag, durch den sich jemand verpflich-
tet, Eigentum an einem Grundstück gegen Ent-
gelt, auch im Wege des Tausches, zu übertra-

gen oder ein Erbbaurecht erstmals oder erneut
zu bestellen, von der beurkundenden Stelle in
Abschrift dem Gutachterausschuss zu über-
senden. Dies gilt auch für das Angebot und die
Annahme eines Vertrags, wenn diese getrennt
beurkundet werden, sowie entsprechend für
die Einigung vor einer Enteignungsbehörde,
den Enteignungsbeschluss, den Beschluss
über die Vorwegnahme einer Entscheidung im
Umlegungsverfahren, den Beschluss über die
Aufstellung eines Umlegungsplans, den Be-
schluss über eine vereinfachte Umlegung und
für den Zuschlag in einem Zwangsversteige-
rungsverfahren.

(2) Die Kaufpreissammlung darf nur dem zu-
ständigen Finanzamt für Zwecke der Besteue-
rung übermittelt werden. Vorschriften, nach
denen Urkunden oder Akten den Gerichten
oder Staatsanwaltschaften vorzulegen sind,
bleiben unberührt.

(3) Auskünfte aus der Kaufpreissammlung sind
bei berechtigtem Interesse nach Maßgabe lan-
desrechtlicher Vorschriften zu erteilen (§ 199
Absatz 2 Nummer 4).

§ 196 Bodenrichtwerte
(1) Auf Grund der Kaufpreissammlung sind
flächendeckend durchschnittliche Lagewerte
für den Boden unter Berücksichtigung des un-
terschiedlichen Entwicklungszustands zu er-
mitteln (Bodenrichtwerte). In bebauten Gebie-
ten sind Bodenrichtwerte mit dem Wert zu er-
mitteln, der sich ergeben würde, wenn der Bo-
den unbebaut wäre. Es sind Richtwertzonen
zu bilden, die jeweils Gebiete umfassen, die
nach Art und Maß der Nutzung weitgehend
übereinstimmen. Die wertbeeinflussenden
Merkmale des Bodenrichtwertgrundstücks
sind darzustellen. Die Bodenrichtwerte sind je-
weils zu Beginn jedes zweiten Kalenderjahres
zu ermitteln, wenn nicht eine häufigere Ermitt-
lung bestimmt ist. Für Zwecke der steuerlichen
Bewertung des Grundbesitzes sind Boden-
richtwerte nach ergänzenden Vorgaben der Fi-
nanzverwaltung zum jeweiligen Hauptfeststel-
lungszeitpunkt oder sonstigen Feststellungs-
zeitpunkt zu ermitteln. Auf Antrag der für den
Vollzug dieses Gesetzbuchs zuständigen
Behörden sind Bodenrichtwerte für einzelne
Gebiete bezogen auf einen abweichenden
Zeitpunkt zu ermitteln.

(2) Hat sich in einem Gebiet die Qualität des
Bodens durch einen Bebauungsplan oder an-
dere Maßnahmen geändert, sind bei der näch-
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sten Fortschreibung der Bodenrichtwerte auf
der Grundlage der geänderten Qualität auch
Bodenrichtwerte bezogen auf die Wertverhält-
nisse zum Zeitpunkt der letzten Hauptfeststel-
lung oder dem letzten sonstigen Feststellungs-
zeitpunkt für steuerliche Zwecke zu ermitteln.
Die Ermittlung kann unterbleiben, wenn das
zuständige Finanzamt darauf verzichtet.

(3) Die Bodenrichtwerte sind zu veröffentlichen
und dem zuständigen Finanzamt mitzuteilen.
Jedermann kann von der Geschäftsstelle Aus-
kunft über die Bodenrichtwerte verlangen.

§ 197 Befugnisse des
Gutachterausschusses

(1) Der Gutachterausschuss kann mündliche
oder schriftliche Auskünfte von Sachverständi-
gen und von Personen einholen, die Angaben
über das Grundstück und, wenn das zur Er-
mittlung von Geldleistungen im Umlegungs-
verfahren, von Ausgleichsbeträgen und von
Enteignungsentschädigungen erforderlich ist,
über ein Grundstück, das zum Vergleich her-
angezogen werden soll, machen können. Er
kann verlangen, dass Eigentümer und son-
stige Inhaber von Rechten an einem Grund-
stück die zur Führung der Kaufpreissammlung
und zur Begutachtung notwendigen Unterla-
gen vorlegen. Der Eigentümer und der Besit-
zer des Grundstücks haben zu dulden, dass
Grundstücke zur Auswertung von Kaufpreisen
und zur Vorbereitung von Gutachten betreten
werden. Wohnungen dürfen nur mit Zustim-
mung der Wohnungsinhaber betreten werden.

(2) Alle Gerichte und Behörden haben dem
Gutachterausschuss Rechts- und Amtshilfe zu
leisten. Die Finanzbehörden erteilen dem Gut-
achterausschuss auf Ersuchen Auskünfte über
Grundstücke, soweit ihnen die Verhältnisse
der Grundstücke bekannt sind und dies zur
Ermittlung von Ausgleichsbeträgen und Ent-
eignungsentschädigungen sowie zur Ermitt-
lung von Verkehrswerten und der für die Wert-
ermittlung erforderlichen Daten einschließlich
der Bodenrichtwerte erforderlich ist. Die Aus-
kunftspflicht besteht nicht, soweit deren Erfül-
lung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
verbunden wäre.

§ 198 Oberer
Gutachterausschuss

(1) Für den Bereich einer oder mehrerer höhe-
rer Verwaltungsbehörden sind Obere Gutach-

terausschüsse oder Zentrale Geschäftsstellen
zu bilden, wenn in dem Bereich der höheren
Verwaltungsbehörde mehr als zwei Gutachter-
ausschüsse gebildet sind. Auf die Oberen Gut-
achterausschüsse sind die Vorschriften über
die Gutachterausschüsse entsprechend anzu-
wenden.

(2) Der Obere Gutachterausschuss oder die
Zentrale Geschäftsstelle haben insbesondere
die Aufgabe, überregionale Auswertungen und
Analysen des Grundstücksmarktgeschehens
zu erstellen, auch um zu einer bundesweiten
Grundstücksmarkttransparenz beizutragen. Ist
nach Absatz 1 kein Oberer Gutachteraus-
schuss oder keine Zentrale Geschäftsstelle zu
bilden, gilt Satz 1 für die Gutachterausschüsse
entsprechend.

(3) Der Obere Gutachterausschuss hat auf
Antrag eines Gerichts ein Obergutachten zu
erstatten, wenn schon das Gutachten eines
Gutachterausschusses vorliegt.

§ 199 Ermächtigungen
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-
verordnung Vorschriften über die Anwendung
gleicher Grundsätze bei der Ermittlung der Ver-
kehrswerte und bei der Ableitung der für die
Wertermittlung erforderlichen Daten einschließ-
lich der Bodenrichtwerte zu erlassen.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung

1. die Bildung und das Tätigwerden der Gut-
achterausschüsse und der Oberen Gutach-
terausschüsse sowie der Zentralen Ge-
schäftsstellen, soweit in diesem Gesetz-
buch nicht bereits geschehen, die Mitwir-
kung der Gutachter und deren Ausschluss
im Einzelfall,

2. die Aufgaben des Vorsitzenden,

3. die Einrichtung und die Aufgaben der Ge-
schäftsstelle,

4. die Führung und Auswertung der Kaufpreis-
sammlung, die Häufigkeit der Bodenricht-
wertermittlung sowie die Veröffentlichung
der Bodenrichtwerte und sonstiger Daten
der Wertermittlung und die Erteilung von
Auskünften aus der Kaufpreissammlung,

5. die Übermittlung von Daten der Flurbereini-
gungsbehörden zur Führung und Auswer-
tung der Kaufpreissammlung,
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6. die Übertragung weiterer Aufgaben auf den

Gutachterausschuss und den Oberen Gut-
achterausschuss und

7. die Entschädigung der Mitglieder des Gut-
achterausschusses und des Oberen Gut-
achterausschusses

zu regeln.

ZWEITER TEIL

Allgemeine Vorschriften; Zu-
ständigkeiten; Verwaltungsver-
fahren; Planerhaltung

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 200 Grundstücke;
Rechte an Grundstücken;
Baulandkataster

(1) Die für Grundstücke geltenden Vorschriften
dieses Gesetzbuchs sind entsprechend auch
auf Grundstücksteile anzuwenden.

(2) Die für das Eigentum an Grundstücken be-
stehenden Vorschriften sind, soweit dieses
Gesetzbuch nichts anderes vorschreibt, ent-
sprechend auch auf grundstücksgleiche
Rechte anzuwenden.

(3) Die Gemeinde kann sofort oder in absehba-
rer Zeit bebaubare Flächen in Karten oder Listen
auf der Grundlage eines Lageplans erfassen,
der Flur- und Flurstücksnummern, Straßenna-
men und Angaben zur Grundstücksgröße ent-
hält (Baulandkataster). Baulandkataster kön-
nen elektronisch geführt werden. Die Ge-
meinde kann die Flächen in Karten oder Listen
veröffentlichen, soweit der Grundstücksei-
gentümer nicht widersprochen hat. Diese Ver-
öffentlichung kann auch im Internet erfolgen.
Die Gemeinde hat ihre Absicht zur Veröffentli-
chung einen Monat vorher öffentlich bekannt
zu geben und dabei auf das Widerspruchs-
recht der Grundstückseigentümer hinzuwei-
sen.

§ 200a Ersatzmaßnahmen
Darstellungen für Flächen zum Ausgleich und
Festsetzungen für Flächen oder Maßnahmen

zum Ausgleich im Sinne des § 1a Absatz 3
umfassen auch Ersatzmaßnahmen. Ein unmit-
telbarer räumlicher Zusammenhang zwischen
Eingriff und Ausgleich ist nicht erforderlich, so-
weit dies mit einer geordneten städtebaulichen
Entwicklung und den Zielen der Raumordnung
sowie des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege vereinbar ist.

§ 201 Begriff der Landwirtschaft
Landwirtschaft im Sinne dieses Gesetzbuchs
ist insbesondere der Ackerbau, die Wiesen-
und Weidewirtschaft einschließlich Tierhal-
tung, soweit das Futter überwiegend auf den
zum landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden,
landwirtschaftlich genutzten Flächen erzeugt
werden kann, die gartenbauliche Erzeugung,
der Erwerbsobstbau, der Weinbau, die berufs-
mäßige Imkerei und die berufsmäßige Binnen-
fischerei.

§ 201a Verordnungsermächti-
gung zur Bestimmung
von Gebieten mit
einem angespannten
Wohnungsmarkt

Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung Gebiete mit einem
angespannten Wohnungsmarkt zu bestim-
men. Die Rechtsverordnung nach Satz 1 gilt
für die Anwendung der Regelungen in § 25
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, § 31 Absatz 3,
§ 175 Absatz 2 Satz 2 und § 176 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3. Ein Gebiet mit einem ange-
spannten Wohnungsmarkt liegt vor, wenn die
ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit
Mietwohnungen in einer Gemeinde oder ei-
nem Teil der Gemeinde zu angemessenen Be-
dingungen besonders gefährdet ist. Dies kann
insbesondere dann der Fall sein, wenn

1. die Mieten deutlich stärker steigen als im
bundesweiten Durchschnitt,

2. die durchschnittliche Mietbelastung der
Haushalte den bundesweiten Durchschnitt
deutlich übersteigt,

3. die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass
durch Neubautätigkeit insoweit erforderli-
cher Wohnraum geschaffen wird, oder

4. geringer Leerstand bei großer Nachfrage
besteht.
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Eine Rechtsverordnung nach Satz 1 muss
spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2026
außer Kraft treten. Sie muss begründet wer-
den. Aus der Begründung muss sich ergeben,
auf Grund welcher Tatsachen ein Gebiet mit
einem angespannten Wohnungsmarkt im Ein-
zelfall vorliegt. Die betroffenen Gemeinden und
die auf Landesebene bestehenden kommuna-
len Spitzenverbände sollen vor dem Erlass der
Rechtsverordnung beteiligt werden.

§ 202 Schutz des Mutterbodens
Mutterboden, der bei der Errichtung und Än-
derung baulicher Anlagen sowie bei wesent-
lichen anderen Veränderungen der Erdober-
fläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zu-
stand zu erhalten und vor Vernichtung oder
Vergeudung zu schützen.

Zweiter Abschnitt

Zuständigkeiten

§ 203 Abweichende
Zuständigkeitsregelung

(1) Die Landesregierung oder die von ihr be-
stimmte Behörde kann im Einvernehmen mit
der Gemeinde durch Rechtsverordnung be-
stimmen, dass die nach diesem Gesetzbuch
der Gemeinde obliegenden Aufgaben auf eine
andere Gebietskörperschaft übertragen wer-
den oder auf einen Verband, an dessen Wil-
lensbildung die Gemeinde mitwirkt.

(2) Durch Landesgesetz können Aufgaben der
Gemeinden nach diesem Gesetzbuch auf Ver-
bandsgemeinden, Verwaltungsgemeinschaf-
ten oder vergleichbare gesetzliche Zusam-
menschlüsse von Gemeinden, denen nach
Landesrecht örtliche Selbstverwaltungsaufga-
ben der Gemeinde obliegen, übertragen wer-
den. In dem Landesgesetz ist zu regeln, wie
die Gemeinden an der Aufgabenerfüllung mit-
wirken.

(3) Die Landesregierung kann durch Rechtsver-
ordnung die nach diesem Gesetzbuch der höhe-
ren Verwaltungsbehörde zugewiesenen Aufga-
ben auf andere staatliche Behörden, Landkreise
oder kreisfreie Gemeinden übertragen.

(4) Unterliegen die Planungsbereiche gemein-
samer Flächennutzungspläne (§ 204) oder von
Flächennutzungsplänen und Satzungen eines
Planungsverbands (§ 205) der Zuständigkeit

verschiedener höherer Verwaltungsbehörden,
ist die Oberste Landesbehörde für die Ent-
scheidung im Genehmigungs- und Zustim-
mungsverfahren zuständig. Liegen die Gel-
tungsbereiche in verschiedenen Ländern, ent-
scheiden die Obersten Landesbehörden im
gegenseitigen Einvernehmen.

§ 204 Gemeinsamer
Flächennutzungsplan,
Bauleitplanung bei Bildung
von Planungsverbänden
und bei Gebiets- oder
Bestandsänderung

(1) Benachbarte Gemeinden sollen einen ge-
meinsamen Flächennutzungsplan aufstellen,
wenn ihre städtebauliche Entwicklung wesent-
lich durch gemeinsame Voraussetzungen und
Bedürfnisse bestimmt wird oder ein gemeinsa-
mer Flächennutzungsplan einen gerechten
Ausgleich der verschiedenen Belange ermög-
licht. Ein gemeinsamer Flächennutzungsplan
soll insbesondere aufgestellt werden, wenn die
Ziele der Raumordnung, die Umsetzung eines
Wärmeplans oder mehrerer Wärmepläne so-
wie Einrichtungen und Anlagen des öffentli-
chen Verkehrs, sonstige Erschließungsanla-
gen oder Gemeinbedarfs- oder sonstige Fol-
geeinrichtungen eine gemeinsame Planung er-
fordern. Der gemeinsame Flächennutzungs-
plan kann von den beteiligten Gemeinden nur
gemeinsam aufgehoben, geändert oder er-
gänzt werden; die Gemeinden können verein-
baren, dass sich die Bindung nur auf be-
stimmte räumliche oder sachliche Teilbereiche
erstreckt. Ist eine gemeinsame Planung nur für
räumliche oder sachliche Teilbereiche erfor-
derlich, genügt anstelle eines gemeinsamen
Flächennutzungsplans eine Vereinbarung der
beteiligten Gemeinden über bestimmte Dar-
stellungen in ihren Flächennutzungsplänen.
Sind die Voraussetzungen für eine gemein-
same Planung nach Satz 1 und 4 entfallen
oder ist ihr Zweck erreicht, können die beteilig-
ten Gemeinden den Flächennutzungsplan für
ihr Gemeindegebiet ändern oder ergänzen; vor
Einleitung des Bauleitplanverfahrens ist die Zu-
stimmung der höheren Verwaltungsbehörde
erforderlich.

(2) Werden Gemeinden in ihrem Gebiet oder
Bestand geändert oder geht die Zuständigkeit
zur Aufstellung von Flächennutzungsplänen
auf Verbände oder sonstige kommunale Kör-
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perschaften über, gelten unbeschadet abwei-
chender landesrechtlicher Regelungen beste-
hende Flächennutzungspläne fort. Dies gilt
auch für räumliche und sachliche Teile der
Flächennutzungspläne. Die Befugnis und die
Pflicht der Gemeinde, eines Verbands oder
einer sonstigen Körperschaft, fortgeltende
Flächennutzungspläne aufzuheben oder für
das neue Gemeindegebiet zu ergänzen oder
durch einen neuen Flächennutzungsplan zu
ersetzen, bleiben unberührt.

(3) Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Er-
gänzung oder Aufhebung von Bebauungsplä-
nen können nach einer Gebiets- oder Be-
standsänderung in ihrem jeweiligen Stand fort-
geführt werden. Satz 1 gilt entsprechend bei
Bildung von Planungsverbänden und für Zu-
sammenschlüsse nach § 205 Absatz 6. Die
höhere Verwaltungsbehörde kann verlangen,
dass bestimmte Verfahrensabschnitte wieder-
holt werden.

§ 205 Planungsverbände
(1) Gemeinden und sonstige öffentliche Pla-
nungsträger können sich zu einem Planungs-
verband zusammenschließen, um durch ge-
meinsame zusammengefasste Bauleitplanung
den Ausgleich der verschiedenen Belange zu
erreichen. Der Planungsverband tritt nach
Maßgabe seiner Satzung für die Bauleitpla-
nung und ihre Durchführung an die Stelle der
Gemeinden.

(2) Kommt ein Zusammenschluss nach Absatz
1 nicht zustande, können die Beteiligten auf
Antrag eines Planungsträgers zu einem Pla-
nungsverband zusammengeschlossen wer-
den, wenn dies zum Wohl der Allgemeinheit
dringend geboten ist. Ist der Zusammen-
schluss aus Gründen der Raumordnung ge-
boten, kann den Antrag auch die für die Lan-
desplanung nach Landesrecht zuständige
Stelle stellen. Über den Antrag entscheidet die
Landesregierung. Sind Planungsträger ver-
schiedener Länder beteiligt, erfolgt der Zu-
sammenschluss nach Vereinbarung zwischen
den beteiligten Landesregierungen. Sollen der
Bund oder eine bundesunmittelbare Körper-
schaft oder Anstalt an dem Planungsverband
beteiligt werden, erfolgt der Zusammen-
schluss nach Vereinbarung zwischen der Bun-
desregierung und der Landesregierung, sofern
die beteiligte Behörde des Bundes oder der
bundesunmittelbaren Körperschaft oder An-

stalt dem Zusammenschluss durch die Lan-
desregierung widerspricht.

(3) Kommt eine Einigung über die Satzung
oder über den Plan unter den Mitgliedern nicht
zustande, stellt die zuständige Landesbehörde
eine Satzung oder einen Plan auf und legt sie
dem Planungsverband zur Beschlussfassung
vor. Einigen sich die Mitglieder über diese Sat-
zung oder diesen Plan nicht, setzt die Landes-
regierung die Satzung oder den Plan fest. Ab-
satz 2 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.
Ist der Bund oder eine bundesunmittelbare
Körperschaft oder Anstalt an dem Planungs-
verband beteiligt, wird die Satzung oder der
Plan nach Vereinbarung zwischen der Bun-
desregierung und der Landesregierung festge-
setzt, sofern die beteiligte Behörde des Bun-
des oder der bundesunmittelbaren Körper-
schaft oder Anstalt der Festsetzung durch die
Landesregierung widerspricht.

(4) Dem Planungsverband können nach Maß-
gabe der Satzung die Aufgaben der Ge-
meinde, die ihr nach diesem Gesetzbuch ob-
liegen, übertragen werden.

(5) Der Planungsverband ist aufzulösen, wenn
die Voraussetzungen für den Zusammen-
schluss entfallen sind oder der Zweck der
gemeinsamen Planung erreicht ist. Kommt ein
übereinstimmender Beschluss über die Auf-
lösung nicht zustande, ist unter den in Satz 1
bezeichneten Voraussetzungen die Auflösung
auf Antrag eines Mitglieds anzuordnen; im
Übrigen ist Absatz 2 entsprechend anzuwen-
den. Nach Auflösung des Planungsverbands
gelten die von ihm aufgestellten Pläne als Bau-
leitpläne der einzelnen Gemeinden.

(6) Ein Zusammenschluss nach dem Zweck-
verbandsrecht oder durch besondere Landes-
gesetze wird durch diese Vorschriften nicht
ausgeschlossen.

(7) Wird die Befugnis zur Aufstellung von Bau-
leitplänen nach den Absätzen 1 bis 3 oder 6
übertragen, sind die Entwürfe der Bauleitpläne
mit Begründung vor der Beschlussfassung
hierüber oder der Festsetzung nach Absatz 3
Satz 2 oder 4 den Gemeinden, für deren Ge-
biet der Bauleitplan aufgestellt werden soll, zur
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist
zuzuleiten. Auf die Behandlung der von den
Gemeinden fristgemäß vorgebrachten Anre-
gungen ist § 3 Absatz 2 Satz 6 und 8 entspre-
chend anzuwenden.
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§ 206 Örtliche und sachliche
Zuständigkeit

(1) Örtlich zuständig ist die Behörde, in deren
Bereich das betroffene Grundstück liegt. Wer-
den Grundstücke betroffen, die örtlich oder
wirtschaftlich zusammenhängen und demsel-
ben Eigentümer gehören, und liegen diese
Grundstücke im Bereich mehrerer nach diesem
Gesetzbuch sachlich zuständiger Behörden, so
wird die örtlich zuständige Behörde durch die
nächsthöhere gemeinsame Behörde bestimmt.

(2) Ist eine höhere Verwaltungsbehörde nicht
vorhanden, so ist die Oberste Landesbehörde
zugleich höhere Verwaltungsbehörde.

Dritter Abschnitt

Verwaltungsverfahren

§ 207 Von Amts wegen
bestellter Vertreter

Ist ein Vertreter nicht vorhanden, so hat das
Betreuungsgericht, für einen minderjährigen
Beteiligten das Familiengericht auf Ersuchen
der zuständigen Behörde einen rechts- und
sachkundigen Vertreter zu bestellen

1. für einen Beteiligten, dessen Person unbe-
kannt, oder für eine Person, deren Beteili-
gung ungewiss ist,

2. für einen abwesenden Beteiligten, dessen
Aufenthalt unbekannt oder dessen Aufent-
halt zwar bekannt, der aber an der Besor-
gung seiner Vermögensangelegenheiten
verhindert ist,

3. für einen Beteiligten, dessen Aufenthalt sich
nicht innerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzbuchs befindet, wenn er der Auffor-
derung der zuständigen Behörde, einen
Vertreter zu bestellen, innerhalb der ihm ge-
setzten Frist nicht nachgekommen ist,

4. für Gesamthandseigentümer oder Eigen-
tümer nach Bruchteilen sowie für mehrere
Inhaber eines sonstigen Rechts an einem
Grundstück oder an einem das Grundstück
belastenden Recht, wenn sie der Aufforde-
rung der zuständigen Behörden, einen ge-
meinsamen Vertreter zu bestellen, innerhalb
der ihnen gesetzten Fristen nicht nachge-
kommen sind,

5. bei herrenlosen Grundstücken zur Wahrung
der aus dem Eigentum sich ergebenden
Rechte und Pflichten.

Für die Bestellung und für das Amt des Vertre-
ters gelten die Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs für die Pflegschaft entspre-
chend.

§ 208 Anordnungen zur Erfor-
schung des Sachverhalts

Die Behörden können zur Erforschung des
Sachverhalts auch anordnen, dass

1. Beteiligte persönlich erscheinen,

2. Urkunden und sonstige Unterlagen vorge-
legt werden, auf die sich ein Beteiligter be-
zogen hat,

3. Hypotheken-, Grundschuld- und Renten-
schuldgläubiger die in ihrem Besitz befindli-
chen Hypotheken-, Grundschuld- und Ren-
tenschuldbriefe vorlegen.

Für den Fall, dass ein Beteiligter der Anord-
nung nicht nachkommt, kann ein Zwangsgeld
bis zu fünfhundert Euro angedroht und festge-
setzt werden. Ist Beteiligter eine juristische
Person oder eine nichtrechtsfähige Personen-
vereinigung, so ist das Zwangsgeld dem nach
Gesetz oder Satzung Vertretungsberechtigten
anzudrohen und gegen ihn festzusetzen.
Androhung und Festsetzung können wieder-
holt werden.

§ 209 Vorarbeiten
auf Grundstücken

(1) Eigentümer und Besitzer haben zu dulden,
dass Beauftragte der zuständigen Behörden
zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem
Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grund-
stücke betreten und Vermessungen, Boden-
und Grundwasseruntersuchungen oder ähnli-
che Arbeiten ausführen. Die Absicht, solche
Arbeiten auszuführen, ist den Eigentümern
oder Besitzern vorher bekannt zu geben. Woh-
nungen dürfen nur mit Zustimmung der Woh-
nungsinhaber betreten werden.

(2) Entstehen durch eine nach Absatz 1 zuläs-
sige Maßnahme dem Eigentümer oder Besitzer
unmittelbare Vermögensnachteile, so ist dafür
von der Stelle, die den Auftrag erteilt hat, eine
angemessene Entschädigung in Geld zu lei-
sten; kommt eine Einigung über die Geldent-
schädigung nicht zustande, so entscheidet die
höhere Verwaltungsbehörde; vor der Entschei-
dung sind die Beteiligten zu hören. Hat eine
Enteignungsbehörde den Auftrag erteilt, so hat
der Antragsteller, in dessen Interesse die Ent-
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eignungsbehörde tätig geworden ist, dem Be-
troffenen die Entschädigung zu leisten; kommt
eine Einigung über die Geldentschädigung
nicht zustande, so setzt die Enteignungs-
behörde die Entschädigung fest; vor der Ent-
scheidung sind die Beteiligten zu hören.

§ 210 Wiedereinsetzung
(1) Wenn ein Beteiligter ohne Verschulden ver-
hindert war, eine gesetzliche oder auf Grund
dieses Gesetzbuchs bestimmte Frist für eine
Verfahrenshandlung einzuhalten, so ist ihm auf
Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
zu gewähren.

(2) Die nach § 32 Absatz 4 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes zuständige Behörde kann
nach Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
anstelle einer Entscheidung, die den durch
das bisherige Verfahren herbeigeführten
neuen Rechtszustand ändern würde, eine Ent-
schädigung festsetzen.

§ 211 Belehrung
über Rechtsbehelfe

Den nach diesem Gesetzbuch ergehenden
Verwaltungsakten ist eine Erklärung beizufü-
gen, durch die der Beteiligte über den Rechts-
behelf, der gegen den Verwaltungsakt gege-
ben ist, über die Stelle, bei der der Rechtsbe-
helf einzulegen ist, und über die Frist belehrt
wird.

§ 212 Vorverfahren
(1) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass ein nach
dem Vierten oder Fünften Teil des Ersten
Kapitels erlassener Verwaltungsakt durch
Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach
§ 217 erst angefochten werden kann, nach-
dem seine Rechtmäßigkeit und Zweckmäßig-
keit in einem Vorverfahren nachgeprüft wor-
den ist; das Vorverfahren ist in Anlehnung an
die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsord-
nung zu regeln.

(2) Ist ein Vorverfahren vorgesehen, hat der
Widerspruch gegen
1. den Umlegungsbeschluss nach § 47 Ab-

satz 1,
2. die Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit

des Umlegungsplans nach § 71 Absatz 1
sowie

3. die vorzeitige Besitzeinweisung nach § 77
oder § 116

keine aufschiebende Wirkung. § 80 Absatz 4
und 5 der Verwaltungsgerichtsordnung ist ent-
sprechend anzuwenden.

§ 212a Entfall der
aufschiebenden Wirkung

(1) Widerspruch und Anfechtungsklage eines
Dritten gegen die bauaufsichtliche Zulassung
eines Vorhabens haben keine aufschiebende
Wirkung.

(2) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
die Geltendmachung des Kostenerstattungs-
betrags nach § 135a Absatz 3 sowie des Aus-
gleichsbetrags nach § 154 durch die Ge-
meinde haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 213 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer
1. wider besseres Wissen unrichtige Angaben

macht oder unrichtige Pläne oder Unter-
lagen vorlegt, um einen begünstigenden
Verwaltungsakt zu erwirken oder einen be-
lastenden Verwaltungsakt zu verhindern;

2. Pfähle, Pflöcke oder sonstige Markierungen,
die Vorarbeiten dienen, wegnimmt, verän-
dert, unkenntlich macht oder unrichtig setzt;

3. einer in einem Bebauungsplan nach § 9 Ab-
satz 1 Nummer 25 Buchstabe b festgesetz-
ten Bindung für Bepflanzungen und für die
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie von Ge-
wässern dadurch zuwiderhandelt, dass
diese beseitigt, wesentlich beeinträchtigt
oder zerstört werden;

4. eine bauliche Anlage im Geltungsbereich
einer Erhaltungssatzung (§ 172 Absatz 1
Satz 1) oder einer Satzung über die Durch-
führung von Stadtumbaumaßnahmen (§ 171d
Absatz 1) ohne Genehmigung rückbaut
oder ändert.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig ohne Genehmigung nach § 22
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 einen dort genann-
ten Raum als Nebenwohnung nutzt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen
des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünf-
zigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1
Nummer 4 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtau-
send Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Num-
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mer 3 mit einer Geldbuße bis zu zehntausend
Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße bis zu tausend Euro geahndet werden.

Vierter Abschnitt

Planerhaltung

§ 214 Beachtlichkeit der
Verletzung von Vorschriften
über die Aufstellung des
Flächennutzungsplans
und der Satzungen;
ergänzendes Verfahren

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die
Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans
und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch
nur beachtlich, wenn

1. entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung
berührten Belange, die der Gemeinde be-
kannt waren oder hätten bekannt sein müs-
sen, in wesentlichen Punkten nicht zutref-
fend ermittelt oder bewertet worden sind
und wenn der Mangel offensichtlich und auf
das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss
gewesen ist;

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4
Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 2,
nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und
3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2
Nummer 1, nach § 22 Absatz 9 Satz 2,
§ 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6
Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbe-
achtlich, wenn
a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne
Personen, Behörden oder sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange nicht beteiligt
worden sind, die entsprechenden Be-
lange jedoch unerheblich waren oder in
der Entscheidung berücksichtigt worden
sind,

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, gefehlt haben,

c) (weggefallen)
d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die
Dauer einer angemessenen längeren Frist
im Internet veröffentlicht worden ist und
die Begründung für die Annahme des

Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes
nachvollziehbar ist,

e) bei Anwendung des § 3 Absatz 2 Satz 5
der Inhalt der Bekanntmachung zwar in
das Internet eingestellt wurde, aber die
Bekanntmachung und die nach § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 zu veröffentlichenden Un-
terlagen nicht über das zentrale Internet-
portal des Landes zugänglich gemacht
wurden,

f) bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2
die Angabe darüber, dass von einer Um-
weltprüfung abgesehen wird, unterlassen
wurde oder

g) bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4
oder des § 13, auch in Verbindung mit
§ 13a Absatz 2 Nummer 1, die Voraus-
setzungen für die Durchführung der Be-
teiligung nach diesen Vorschriften ver-
kannt worden sind;

3. die Vorschriften über die Begründung des
Flächennutzungsplans und der Satzungen
sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Ab-
satz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 und
Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Absatz 10
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich,
wenn die Begründung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung oder ihr Ent-
wurf unvollständig ist; abweichend von
Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschrif-
ten in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in
unwesentlichen Punkten unvollständig ist;

4. ein Beschluss der Gemeinde über den
Flächennutzungsplan oder die Satzung
nicht gefasst, eine Genehmigung nicht er-
teilt oder der mit der Bekanntmachung des
Flächennutzungsplans oder der Satzung
verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht wor-
den ist.

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3
die Begründung in wesentlichen Punkten un-
vollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlan-
gen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtig-
tes Interesse dargelegt wird.

(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne
ist auch unbeachtlich, wenn

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines
selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Absatz
2 Satz 2) oder an die in § 8 Absatz 4 be-
zeichneten dringenden Gründe für die Auf-
stellung eines vorzeitigen Bebauungsplans
nicht richtig beurteilt worden sind;
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2. § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Ent-

wickelns des Bebauungsplans aus dem
Flächennutzungsplan verletzt worden ist,
ohne dass hierbei die sich aus dem
Flächennutzungsplan ergebende geordnete
städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt
worden ist;

3. der Bebauungsplan aus einem Flächennut-
zungsplan entwickelt worden ist, dessen
Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften einsch-
ließlich des § 6 nach Bekanntmachung des
Bebauungsplans herausstellt;

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3
verstoßen worden ist, ohne dass die geord-
nete städtebauliche Entwicklung beein-
trächtigt worden ist.

(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13a aufgestellt worden
sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2
Folgendes:

1. (weggefallen)

2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a
Absatz 3 ist für die Rechtswirksamkeit des
Bebauungsplans unbeachtlich.

3. Beruht die Feststellung, dass eine Umwelt-
prüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprü-
fung des Einzelfalls nach § 13a Absatz 1
Satz 2 Nummer 2, gilt die Vorprüfung als
ordnungsgemäß durchgeführt, wenn sie
entsprechend den Vorgaben von § 13a Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 durchgeführt wor-
den ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist;
dabei ist unbeachtlich, wenn einzelne
Behörden oder sonstige Träger öffentlicher
Belange nicht beteiligt worden sind; an-
dernfalls besteht ein für die Rechtswirksam-
keit des Bebauungsplans beachtlicher
Mangel.

4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund
nach § 13a Absatz 1 Satz 4 nicht vorliegt,
gilt als zutreffend, wenn das Ergebnis nach-
vollziehbar ist und durch den Bebauungs-
plan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben
nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung be-
gründet wird; andernfalls besteht ein für die
Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans
beachtlicher Mangel.

(3) Für die Abwägung ist die Sach- und
Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung
über den Flächennutzungsplan oder die Sat-
zung maßgebend. Mängel, die Gegenstand

der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
sind, können nicht als Mängel der Abwägung
geltend gemacht werden; im Übrigen sind
Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich,
wenn sie offensichtlich und auf das Abwä-
gungsergebnis von Einfluss gewesen sind.

(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung
können durch ein ergänzendes Verfahren zur
Behebung von Fehlern auch rückwirkend in
Kraft gesetzt werden.

§ 215 Frist für die Geltend-
machung der Verletzung
von Vorschriften

(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Ab-
satz 2 beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Flächennutzungsplans
oder der Satzung schriftlich gegenüber der
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn
Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind.

(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungs-
plans oder der Satzung ist auf die Vorausset-
zungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfol-
gen hinzuweisen.

§ 215a Beendigung von Bebau-
ungsplanverfahren und
ergänzendes Verfahren
für Bebauungspläne nach
§ 13b in der bis zum Ab-
lauf des 22. Juni 2021
oder bis zum
Ablauf des 31. Dezember
2023 geltenden Fassung

(1) Bebauungsplanverfahren nach § 13b in der
bis zum Ablauf des 22. Juni 2021 oder bis
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zum Ablauf des 31. Dezember 2023 geltenden
Fassung, die vor Ablauf des 31. Dezember
2022 förmlich eingeleitet wurden, können
nach Maßgabe des Absatzes 3 im beschleu-
nigten Verfahren in entsprechender Anwen-
dung des § 13a abgeschlossen werden, wenn
der Satzungsbeschluss nach § 10 Absatz 1
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 ge-
fasst wird.

(2) Sollen Bebauungspläne, die im Verfahren
nach § 13b in der bis zum Ablauf des 22. Juni
2021 oder bis zum Ablauf des 31. Dezember
2023 geltenden Fassung aufgestellt wurden,
durch ein ergänzendes Verfahren gemäß § 214
Absatz 4 in Kraft gesetzt werden, kann § 13a
nach Maßgabe des Absatzes 3 entsprechend
angewendet werden. Der Satzungsbeschluss
nach § 10 Absatz 1 ist bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2024 zu fassen.

(3) § 13a Absatz 2 Nummer 1 in Verbindung mit
§ 13 Absatz 3 Satz 1 sowie § 13a Absatz 2
Nummer 4 können nur dann entsprechend an-
gewendet werden, wenn die Gemeinde auf
Grund einer Vorprüfung des Einzelfalls entspre-
chend § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 zu der
Einschätzung gelangt, dass der Bebauungs-
plan voraussichtlich keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen hat, die nach § 2 Absatz 4 Satz 4
in der Abwägung zu berücksichtigen wären
oder die als Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes oder der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts entsprechend
§ 1a Absatz 3 auszugleichen wären. Die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange, deren Aufgabenbereiche durch die
Planung berührt werden können, sind an der
Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen. Wird
das Verfahren nach Absatz 1 oder Absatz 2
nach Abschluss der Vorprüfung des Einzelfalls
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach
§ 2 Absatz 4 fortgesetzt, hat die Gemeinde
dies einschließlich der hierfür wesentlichen
Gründe ortsüblich bekanntzumachen.

(4) Auf Bebauungspläne, deren Aufstellung
nach Absatz 1 abgeschlossen worden ist oder
die im ergänzenden Verfahren nach Absatz 2
in Kraft gesetzt worden sind, sind die Bestim-
mungen der §§ 214 und 215 zur Planerhal-
tung entsprechend anzuwenden.

§ 216 Aufgaben im
Genehmigungsverfahren

Die Verpflichtung der für das Genehmigungs-
verfahren zuständigen Behörde, die Einhal-
tung der Vorschriften zu prüfen, deren Verlet-

zung sich nach den §§ 214 und 215 auf die
Rechtswirksamkeit eines Flächennutzungs-
plans oder einer Satzung nicht auswirkt, bleibt
unberührt.

DRITTER TEIL

Verfahren vor den Kammern
(Senaten) für Baulandsachen

§ 217 Antrag auf gerichtliche
Entscheidung

(1) Verwaltungsakte nach dem Vierten und
Fünften Teil des Ersten Kapitels sowie nach
den §§ 18, 28 Absatz 3, 4 und 6, den §§ 39
bis 44, 126 Absatz 2, § 150 Absatz 2, § 179
Absatz 4, den §§ 181, 209 Absatz 2 oder
§ 210 Absatz 2 können nur durch Antrag auf
gerichtliche Entscheidung angefochten wer-
den. Satz 1 ist auch anzuwenden auf andere
Verwaltungsakte auf Grund dieses Gesetz-
buchs, für die die Anwendung des Zweiten
Abschnitts des Fünften Teils des Ersten Kapi-
tels vorgeschrieben ist oder die in einem Ver-
fahren nach dem Vierten oder Fünften Teil des
Ersten Kapitels erlassen werden, sowie auf
Streitigkeiten über die Höhe der Geldentschä-
digung nach § 190 in Verbindung mit § 88
Nummer 7 und § 89 Absatz 2 des Flurbereini-
gungsgesetzes. Mit dem Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung kann auch die Verurteilung
zum Erlass eines Verwaltungsakts oder zu ei-
ner sonstigen Leistung sowie eine Feststellung
begehrt werden. Über den Antrag entscheidet
das Landgericht, Kammer für Baulandsachen.

(2) Der Antrag ist binnen eines Monats seit der
Zustellung des Verwaltungsakts bei der Stelle
einzureichen, die den Verwaltungsakt erlassen
hat. Ist die ortsübliche Bekanntmachung des
Verwaltungsakts vorgeschrieben, so ist der
Antrag binnen sechs Wochen seit der Be-
kanntmachung einzureichen. Hat ein Vorver-
fahren (§ 212) stattgefunden, so beginnt die in
Satz 1 bestimmte Frist mit der Zustellung des
Bescheids, der das Vorverfahren beendet hat.

(3) Der Antrag muss den Verwaltungsakt be-
zeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll die
Erklärung, inwieweit der Verwaltungsakt ange-
fochten wird, und einen bestimmten Antrag
enthalten. Er soll die Gründe sowie die Tat-
sachen und Beweismittel angeben, die zur
Rechtfertigung des Antrags dienen.
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(4) Die Stelle, die den Verwaltungsakt erlas-
sen hat, hat den Antrag mit ihren Akten un-
verzüglich dem zuständigen Landgericht vor-
zulegen. Ist das Verfahren vor der Stelle noch
nicht abgeschlossen, so sind statt der Akten
Abschriften der bedeutsamen Aktenstücke
vorzulegen.

§ 218 Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand

(1) War ein Beteiligter ohne Verschulden ver-
hindert, die Frist nach § 217 Absatz 2 einzu-
halten, so ist ihm auf Antrag vom Landgericht,
Kammer für Baulandsachen, Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand zu gewähren, wenn
er den Antrag auf gerichtliche Entscheidung
binnen zwei Wochen nach Beseitigung des
Hindernisses einreicht und die Tatsachen, die
die Wiedereinsetzung begründen, glaubhaft
macht. Gegen die Entscheidung über den An-
trag findet die sofortige Beschwerde an das
Oberlandesgericht, Senat für Baulandsachen,
statt. Nach Ablauf eines Jahres, vom Ende
der versäumten Frist an gerechnet, kann die
Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt wer-
den.

(2) Ist der angefochtene Verwaltungsakt ein
Enteignungsbeschluss und ist der bisherige
Rechtszustand bereits durch den neuen
Rechtszustand ersetzt (§ 117 Absatz 5), so
kann das Gericht im Falle der Wiedereinset-
zung den Enteignungsbeschluss nicht aufhe-
ben und hinsichtlich des Gegenstands der
Enteignung oder der Art der Entschädigung
nicht ändern.

§ 219 Örtliche Zuständigkeit der
Landgerichte

(1) Örtlich zuständig ist das Landgericht, in
dessen Bezirk die Stelle, die den Verwaltungs-
akt erlassen hat, ihren Sitz hat.

(2) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung die Verhandlung und Ent-
scheidung über Anträge auf gerichtliche Ent-
scheidung einem Landgericht für die Bezirke
mehrerer Landgerichte zuweisen, wenn die
Zusammenfassung für eine Förderung oder
schnellere Erledigung der Verfahren sachdien-
lich ist. Die Landesregierungen können diese
Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltun-
gen übertragen.

§ 220 Zusammensetzung
der Kammern für
Baulandsachen

(1) Bei den Landgerichten werden eine oder
mehrere Kammern für Baulandsachen gebil-
det. Die Kammer für Baulandsachen entschei-
det in der Besetzung mit zwei Richtern des
Landgerichts einschließlich des Vorsitzenden
sowie einem hauptamtlichen Richter eines
Verwaltungsgerichts. Die Vorschriften über
den Einzelrichter sind nicht anzuwenden.

(2) Die Richter der Verwaltungsgerichte und die
für den Fall ihrer Verhinderung erforderlichen
Vertreter werden von der für die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit zuständigen Obersten Landes-
behörde auf die Dauer von drei Jahren bestellt.

§ 221 Allgemeine
Verfahrensvorschriften

(1) In den Sachen, die auf Grund eines Antrags
auf gerichtliche Entscheidung bei den Gerich-
ten anhängig werden, sind die bei Klagen in
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten geltenden
Vorschriften entsprechend anzuwenden, so-
weit sich aus den §§ 217 bis 231 nichts an-
deres ergibt. § 227 Absatz 3 Satz 1 der Zivil-
prozessordnung ist nicht anzuwenden.

(2) Das Gericht kann auch von Amts wegen
die Aufnahme von Beweisen anordnen und
nach Anhörung der Beteiligten auch solche
Tatsachen berücksichtigen, die von ihnen
nicht vorgebracht worden sind.

(3) Sind gegen denselben Verwaltungsakt
mehrere Anträge auf gerichtliche Entschei-
dung gestellt, so wird über sie gleichzeitig ver-
handelt und entschieden.

(4) Die Vorschriften über die Vorauszahlung
der Gebühr für das Verfahren im Allgemeinen
nach § 12 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Ge-
richtskostengesetzes sind nicht anzuwenden.

§ 222 Beteiligte
(1) Wer an dem Verfahren, in dem der Verwal-
tungsakt erlassen worden ist, Beteiligter war,
ist auch in dem gerichtlichen Verfahren Betei-
ligter, wenn seine Rechte oder Pflichten durch
die Entscheidung des Gerichts betroffen wer-
den können. In dem gerichtlichen Verfahren ist
auch die Stelle Beteiligte, die den Verwal-
tungsakt erlassen hat.
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(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung
ist den übrigen in Absatz 1 Satz 1 bezeichne-
ten Beteiligten, soweit sie bekannt sind, zuzu-
stellen.

(3) Auf die Beteiligten sind die für die Parteien
geltenden Vorschriften der Zivilprozessord-
nung entsprechend anzuwenden. § 78 der
Zivilprozessordnung gilt in dem Verfahren vor
dem Landgericht und dem Oberlandesgericht
nur für Beteiligte, die Anträge in der Haupt-
sache stellen.

§ 223 Anfechtung von
Ermessensentscheidungen

Soweit die Stelle, die den Verwaltungsakt er-
lassen hat, ermächtigt ist, nach ihrem Ermes-
sen zu handeln, kann der Antrag nur darauf
gestützt werden, dass die Entscheidung
rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Grenzen
des Ermessens überschritten sind oder von
dem Ermessen in einer dem Zweck der
Ermächtigung nicht entsprechenden Weise
Gebrauch gemacht worden ist. Dies gilt nicht,
soweit in dem Verwaltungsakt über einen
Anspruch auf eine Geldleistung entschieden
worden ist.

§ 224 Entfall der aufschiebenden
Wirkung bei Antrag auf
gerichtliche Entscheidung

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen
1. den Umlegungsbeschluss nach § 47 Ab-

satz 1,
2. die Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit

des Umlegungsplans nach § 71 Absatz 1,
3. die vorzeitige Besitzeinweisung nach § 77

oder § 116 sowie
4. die Geltendmachung des Kostenerstat-

tungsbetrags nach § 179 Absatz 4

hat keine aufschiebende Wirkung. § 80 Absatz
5 der Verwaltungsgerichtsordnung ist entspre-
chend anzuwenden.

§ 225 Vorzeitige
Ausführungsanordnung

Ist nur noch die Höhe einer Geldentschädi-
gung streitig, so kann das Gericht auf Antrag
des Enteignungsbegünstigten beschließen,
dass die Enteignungsbehörde die Ausführung
des Enteignungsbeschlusses anzuordnen hat.

In dem Beschluss kann bestimmt werden,
dass der Enteignungsbegünstigte für den im
Streit befindlichen Betrag Sicherheit zu leisten
hat. Die Ausführungsanordnung darf erst erge-
hen, wenn der Enteignungsbegünstigte die
festgesetzte Geldentschädigung gezahlt oder
zulässigerweise unter Verzicht auf das Recht
der Rücknahme hinterlegt hat.

§ 226 Urteil
(1) Über den Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung wird durch Urteil entschieden.

(2) Wird ein Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung, der einen Anspruch auf eine Geldlei-
stung betrifft, für begründet erachtet, so hat
das Gericht den Verwaltungsakt zu ändern.
Wird in anderen Fällen ein Antrag auf gericht-
liche Entscheidung für begründet erachtet, so
hat das Gericht den Verwaltungsakt aufzuhe-
ben und erforderlichenfalls auszusprechen,
dass die Stelle, die den Verwaltungsakt erlas-
sen hat, verpflichtet ist, in der Sache unter Be-
achtung der Rechtsauffassung des Gerichts
anderweit zu entscheiden.

(3) Einen Enteignungsbeschluss kann das Ge-
richt auch ändern, wenn der Antrag auf gericht-
liche Entscheidung nicht einen Anspruch auf
Geldleistung betrifft. Es darf in diesem Falle
über den Antrag des Beteiligten hinaus, der den
Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt
hat, den Enteignungsbeschluss auch ändern,
soweit ein anderer Beteiligter es beantragt hat;
dabei ist eine Änderung des Enteignungsbe-
schlusses zum Nachteil dessen, der den Antrag
auf gerichtliche Entscheidung gestellt hat, nicht
statthaft. Wird ein Enteignungsbeschluss geän-
dert, so ist § 113 Absatz 2 entsprechend anzu-
wenden. Wird ein Enteignungsbeschluss auf-
gehoben oder hinsichtlich des Gegenstands
der Enteignung geändert, so gibt das Gericht
im Falle des § 113 Absatz 5 dem Voll-
streckungsgericht von seinem Urteil Kenntnis.

(4) Ist von mehreren Anträgen nur der eine
oder ist nur ein Teil eines Antrags zur Endent-
scheidung reif, so soll das Gericht hierüber ein
Teilurteil nur erlassen, wenn es zur Beschleuni-
gung des Verfahrens notwendig erscheint.

§ 227 Säumnis eines Beteiligten
(1) Erscheint der Beteiligte, der den Antrag auf
gerichtliche Entscheidung gestellt hat, in einem
Termin zur mündlichen Verhandlung, so kann
auch dann mündlich verhandelt werden, wenn
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einer der anderen Beteiligten nicht erscheint.
Über einen Antrag, den ein nicht erschienener
Beteiligter in einer früheren mündlichen Ver-
handlung gestellt hat, kann nach Lage der
Akten entschieden werden.

(2) Erscheint der Beteiligte, der den Antrag
auf gerichtliche Entscheidung gestellt hat, in
einem Termin zur mündlichen Verhandlung
nicht, so kann jeder andere Beteiligte eine
Entscheidung nach Lage der Akten beantra-
gen.

(3) Die §§ 332 bis 335, 336 Absatz 2 und
§ 337 der Zivilprozessordnung gelten entspre-
chend. Im Übrigen sind die Vorschriften über
die Versäumnisurteile nicht anzuwenden.

§ 228 Kosten des Verfahrens
(1) Soweit der Beteiligte obsiegt, der den An-
trag auf gerichtliche Entscheidung gestellt
hat, gilt, wenn keiner der Beteiligten dazu im
Widerspruch stehende Anträge in der Haupt-
sache gestellt hat, bei Anwendung der Kos-
tenbestimmungen der Zivilprozessordnung die
Stelle, die den Verwaltungsakt erlassen hat,
als unterliegende Partei.

(2) Über die Erstattung der Kosten eines Betei-
ligten, der zur Hauptsache keinen Antrag ge-
stellt hat, entscheidet das Gericht auf Antrag
des Beteiligten nach billigem Ermessen.

§ 229 Berufung, Beschwerde
(1) Über die Berufung und die Beschwerde
entscheidet das Oberlandesgericht, Senat für
Baulandsachen, in der Besetzung mit zwei
Richtern des Oberlandesgerichts einschließ-
lich des Vorsitzenden und einem hauptamtli-
chen Richter eines Oberverwaltungsgerichts.
§ 220 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gilt ent-
sprechend.

(2) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung die Verhandlung und Ent-
scheidung über die Berufungen und Be-
schwerden gegen die Entscheidungen der
Kammern für Baulandsachen einem Oberlan-
desgericht oder dem obersten Landesgericht
für die Bezirke mehrerer Oberlandesgerichte
zuweisen, wenn die Zusammenfassung für
eine Förderung oder schnellere Erledigung der
Verfahren sachdienlich ist. Die Landesregie-
rungen können diese Ermächtigung durch
Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwal-
tungen übertragen.

§ 230 Revision
Über die Revision entscheidet der Bundesge-
richtshof.

§ 231 Einigung
Einigen sich die Beteiligten während eines ge-
richtlichen Verfahrens, das eine Enteignung
betrifft, so gelten die §§ 110 und 111 entspre-
chend. Das Gericht tritt an die Stelle der Ent-
eignungsbehörde.

§ 232 Weitere Zuständigkeit
der Kammern (Senate)
für Baulandsachen

Die Länder können durch Gesetz den Kam-
mern und Senaten für Baulandsachen die Ver-
handlung und Entscheidung über Maßnahmen
der Enteignung und enteignungsgleiche Ein-
griffe, die die in § 86 genannten Gegenstände
betreffen und auf Landesrecht beruhen oder
nach Landesrecht vorgenommen werden, und
über Entschädigungsansprüche übertragen
sowie die Vorschriften dieses Teils für an-
wendbar erklären.

Überleitungs- und
Schlussvorschriften

ERSTER TEIL

Überleitungsvorschriften

§ 233 Allgemeine
Überleitungsvorschriften

(1) Verfahren nach diesem Gesetz, die vor
dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung
förmlich eingeleitet worden sind, werden nach
den bisher geltenden Rechtsvorschriften ab-
geschlossen, soweit nachfolgend nichts ande-
res bestimmt ist. Ist mit gesetzlich vorge-
schriebenen einzelnen Schritten des Verfah-
rens noch nicht begonnen worden, können
diese auch nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes durchgeführt werden.

(2) Die Vorschriften des Dritten Kapitels Zwei-
ter Teil Vierter Abschnitt zur Planerhaltung sind

VIERTES KAPITEL
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auch auf Flächennutzungspläne und Satzun-
gen entsprechend anzuwenden, die auf der
Grundlage bisheriger Fassungen dieses Ge-
setzes in Kraft getreten sind. Unbeschadet
des Satzes 1 sind auf der Grundlage bisheri-
ger Fassungen dieses Gesetzes unbeachtliche
oder durch Fristablauf unbeachtliche Fehler
bei der Aufstellung von Flächennutzungs-
plänen und Satzungen auch weiterhin für die
Rechtswirksamkeit dieser Flächennutzungs-
pläne und Satzungen unbeachtlich. Abwei-
chend von Satz 1 sind für vor dem Inkrafttre-
ten einer Gesetzesänderung in Kraft getretene
Flächennutzungspläne und Satzungen die vor
dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung gel-
tenden Vorschriften über die Geltendmachung
der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, von Mängeln der Abwägung und
von sonstigen Vorschriften einschließlich ihrer
Fristen weiterhin anzuwenden.

(3) Auf der Grundlage bisheriger Fassungen
dieses Gesetzes wirksame oder übergeleitete
Pläne, Satzungen und Entscheidungen gelten
fort.

§ 234 Überleitungsvorschriften
für das Vorkaufsrecht

(1) Für das Vorkaufsrecht sind die jeweils zur
Zeit des Verkaufsfalls geltenden städtebau-
rechtlichen Vorschriften anzuwenden.

(2) Satzungen, die auf Grund von § 25 des Bun-
desbaugesetzes erlassen worden sind, gelten
als Satzungen nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 weiter.

§ 235 Überleitungsvorschriften
für städtebauliche
Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen

(1) Auf städtebauliche Sanierungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen, für die vor dem Inkraft-
treten einer Gesetzesänderung nach den bis-
her geltenden Rechtsvorschriften der Beginn
der vorbereitenden Untersuchungen oder der
Voruntersuchungen beschlossen worden ist,
sind abweichend von § 233 Absatz 1 die Vor-
schriften dieses Gesetzes anzuwenden; abge-
schlossene Verfahrensschritte bleiben un-
berührt. Ist eine städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme jedoch vor dem 1. Juli 1987 förm-
lich festgelegt worden, sind die §§ 165 bis 171
in der bis zum 30. April 1993 geltenden Fas-

sung weiter anzuwenden; wird zur zweck-
mäßigen Durchführung entsprechend den Zie-
len und Zwecken einer solchen Entwicklungs-
maßnahme eine Änderung des Geltungsbe-
reichs der Entwicklungsmaßnahmeverord-
nung erforderlich, ist § 53 in Verbindung mit
§ 1 des Städtebauförderungsgesetzes weiter
anzuwenden.

(2) Ist eine städtebauliche Sanierungsmaß-
nahme vor dem 1. Januar 1998 förmlich fest-
gelegt worden und ist nach der Sanierungs-
satzung nur die Genehmigungspflicht nach
§ 144 Absatz 2 in der bis zum 31. Dezember
1997 geltenden Fassung ausgeschlossen, be-
darf eine Teilung auch weiterhin der schriftli-
chen Genehmigung der Gemeinde. Die Ge-
meinde hat dem Grundbuchamt Sanierungs-
satzungen im Sinne des Satzes 1 in entspre-
chender Anwendung des ab dem 1. Januar
1998 geltenden § 143 Absatz 2 Satz 1 bis 3
unverzüglich nachträglich mitzuteilen.

(3) In dem Gebiet, in dem das Grundgesetz
schon vor dem 3. Oktober 1990 galt, ist § 141
Absatz 4 auf Beschlüsse über den Beginn der
vorbereitenden Untersuchungen, die vor dem
1. Mai 1993 bekannt gemacht worden sind,
nicht anzuwenden.

(4) Sanierungssatzungen, die vor dem 1. Ja-
nuar 2007 bekannt gemacht worden sind,
sind spätestens bis zum 31. Dezember 2021
mit den Rechtswirkungen des § 162 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 aufzuheben, es sei denn, es
ist entsprechend § 142 Absatz 3 Satz 3 oder 4
eine andere Frist für die Durchführung der Sa-
nierung festgelegt worden.

§ 236 Überleitungsvorschriften
für das Baugebot und
die Erhaltung baulicher
Anlagen

(1) § 176 Absatz 9 ist auf Enteignungsverfah-
ren nach § 85 Absatz 1 Nummer 5 anzuwen-
den, wenn der Eigentümer die Verpflichtung
aus einem Baugebot nicht erfüllt, das nach
dem 31. Mai 1990 angeordnet worden ist.

(2) § 172 Absatz 1 Satz 4 bis 6 gilt nicht für die
Bildung von Teil- und Wohnungseigentum,
dessen Eintragung vor dem 26. Juni 1997
beantragt worden ist. Dies gilt auch, wenn ein
Anspruch auf Bildung oder Übertragung von
Teil- und Wohnungseigentum vor dem 26.
Juni 1997 durch eine Vormerkung gesichert
wurde. § 172 in der ab dem 1. Januar 1998
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geltenden Fassung ist auch auf Satzungen,
die vor dem 1. Januar 1998 ortsüblich be-
kannt gemacht worden sind, anzuwenden.

§ 237 (weggefallen)

§ 238 Überleitungsvorschrift für
Entschädigungen

Wurde durch die Änderung des § 34 des Bun-
desbaugesetzes durch das Gesetz zur Ände-
rung des Bundesbaugesetzes vom 18. August
1976 die bis dahin zulässige Nutzung eines
Grundstücks aufgehoben oder wesentlich
geändert, ist eine Entschädigung in entspre-
chender Anwendung der §§ 42, 43 Absatz 1, 2,
4 und 5 und des § 44 Absatz 1 Satz 2, Absatz 3
und 4 zu gewähren; dies gilt nicht, soweit in
dem Zeitpunkt, in dem nach § 44 Absatz 3 bis 5
Entschädigung verlangt werden kann, eine ent-
sprechende Aufhebung oder Änderung der
zulässigen Nutzung auch nach § 34 des Bun-
desbaugesetzes in der bis zum 31. Dezember
1976 geltenden Fassung hätte eintreten kön-
nen, ohne dass die Aufhebung oder Änderung
nach § 44 des Bundesbaugesetzes in der bis
zum 31. Dezember 1976 geltenden Fassung zu
entschädigen gewesen wäre. Wird durch die
Änderung des § 34 durch das Europarechtsan-
passungsgesetz Bau vom 24. Juni 2004 die bis
dahin zulässige Nutzung eines Grundstücks
aufgehoben oder wesentlich geändert, ist Satz
1 entsprechend anzuwenden.

§ 239 Überleitungsvorschrift für
die Grenzregelung

Hat die Gemeinde den Beschluss über die
Grenzregelung (§ 82 in der vor dem 20. Juli
2004 geltenden Fassung) vor dem 20. Juli 2004
gefasst, sind die Vorschriften des Zweiten Ab-
schnitts des Vierten Teils des Ersten Kapitels
in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fas-
sung weiterhin anzuwenden.

§ 240 (weggefallen)

§ 241 (weggefallen)

§ 242 Überleitungsvorschriften
für die Erschließung

(1) Für vorhandene Erschließungsanlagen, für
die eine Beitragspflicht auf Grund der bis zum

29. Juni 1961 geltenden Vorschriften nicht
entstehen konnte, kann auch nach diesem
Gesetzbuch kein Beitrag erhoben werden.

(2) Soweit am 29. Juni 1961 zur Erfüllung von
Anliegerbeitragspflichten langfristige Verträge
oder sonstige Vereinbarungen, insbesondere
über das Ansammeln von Mitteln für den
Straßenbau in Straßenbaukassen oder auf
Sonderkonten bestanden, können die Länder
ihre Abwicklung durch Gesetz regeln.

(3) § 125 Absatz 3 ist auch auf Bebauungs-
pläne anzuwenden, die vor dem 1. Juli 1987 in
Kraft getreten sind.

(4) § 127 Absatz 2 Nummer 2 ist auch auf Ver-
kehrsanlagen anzuwenden, die vor dem 1. Juli
1987 endgültig hergestellt worden sind. Ist vor
dem 1. Juli 1987 eine Beitragspflicht nach Lan-
desrecht entstanden, so verbleibt es dabei.

(5) Ist für einen Kinderspielplatz eine Beitrags-
pflicht bereits auf Grund der vor dem 1. Juli
1987 geltenden Vorschriften (§ 127 Absatz 2
Nummer 3 und 4 des Bundesbaugesetzes)
entstanden, so verbleibt es dabei. Die Ge-
meinde soll von der Erhebung des Erschlie-
ßungsbeitrags ganz oder teilweise absehen,
wenn dies auf Grund der örtlichen Verhält-
nisse, insbesondere unter Berücksichtigung
des Nutzens des Kinderspielplatzes für die
Allgemeinheit, geboten ist. Satz 2 ist auch auf
vor dem 1. Juli 1987 entstandene Beiträge an-
zuwenden, wenn

1. der Beitrag noch nicht entrichtet ist oder

2. er entrichtet worden, aber der Beitragsbe-
scheid noch nicht unanfechtbar geworden
ist.

(6) § 128 Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn
der Umlegungsplan (§ 66 des Bundesbauge-
setzes) oder die Vorwegregelung (§ 76 des
Bundesbaugesetzes) vor dem 1. Juli 1987
ortsüblich bekannt gemacht worden ist (§ 71
des Bundesbaugesetzes).

(7) Ist vor dem 1. Juli 1987 über die Stundung
des Beitrags für landwirtschaftlich genutzte
Grundstücke (§ 135 Absatz 4 des Bundes-
baugesetzes) entschieden und ist die Ent-
scheidung noch nicht unanfechtbar gewor-
den, ist § 135 Absatz 4 dieses Gesetzbuchs
anzuwenden.

(8) § 124 Absatz 2 Satz 2 in der bis zum 21.
Juni 2013 geltenden Fassung ist auch auf Ko-
stenvereinbarungen in Erschließungsverträgen
anzuwenden, die vor dem 1. Mai 1993 ge-



415

BauGB
schlossen worden sind. Auf diese Verträge ist
§ 129 Absatz 1 Satz 3 weiterhin anzuwenden.

(9) Für Erschließungsanlagen oder Teile von
Erschließungsanlagen in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrags genannten Gebiet, die vor
dem Wirksamwerden des Beitritts bereits her-
gestellt worden sind, kann nach diesem Ge-
setz ein Erschließungsbeitrag nicht erhoben
werden. Bereits hergestellte Erschließungsan-
lagen oder Teile von Erschließungsanlagen
sind die einem technischen Ausbauprogramm
oder den örtlichen Ausbaugepflogenheiten
entsprechend fertiggestellten Erschließungs-
anlagen oder Teile von Erschließungsanlagen.
Leistungen, die Beitragspflichtige für die Her-
stellung von Erschließungsanlagen oder Teilen
von Erschließungsanlagen erbracht haben,
sind auf den Erschließungsbeitrag anzurech-
nen. Die Landesregierungen werden ermäch-
tigt, bei Bedarf Überleitungsregelungen durch
Rechtsverordnung zu treffen.

§ 243 Überleitungsvorschriften
für das Maßnahmenge-
setz zum Baugesetzbuch
und das Bundesnatur-
schutzgesetz

(1) § 233 ist auf Verfahren, Pläne, Satzungen
und Entscheidungen, die auf der Grundlage
des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch
eingeleitet, in Kraft getreten oder wirksam ge-
worden sind, entsprechend anzuwenden.

(2) Bei Bauleitplanverfahren, die vor dem 1. Ja-
nuar 1998 förmlich eingeleitet worden sind,
kann die Eingriffsregelung nach dem Bundes-
naturschutzgesetz in der bis zum 31. Dezem-
ber 1997 geltenden Fassung weiter angewen-
det werden.

§ 244 Überleitungsvorschriften
für das Europarechts-
anpassungsgesetz Bau

(1) Abweichend von § 233 Absatz 1 werden
Verfahren für Bauleitpläne und Satzungen
nach § 34 Absatz 4 Satz 1 und § 35 Absatz 6,
die nach dem 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet
worden sind oder die nach dem 20. Juli 2006
abgeschlossen werden, nach den Vorschriften
dieses Gesetzes zu Ende geführt.

(2) Abweichend von Absatz 1 finden auf Bebau-
ungsplanverfahren, die in der Zeit vom 14. März

1999 bis zum 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet
worden sind und die vor dem 20. Juli 2006 ab-
geschlossen werden, die Vorschriften des Bau-
gesetzbuchs in der vor dem 20. Juli 2004 gel-
tenden Fassung weiterhin Anwendung. Ist mit
gesetzlich vorgeschriebenen einzelnen Verfah-
rensschritten noch nicht begonnen worden,
können diese auch nach den Vorschriften die-
ses Gesetzes durchgeführt werden.

(3) § 4 Absatz 3 und § 4c gelten nur für Bau-
leitpläne, die nach Absatz 1 oder 2 nach den
Vorschriften dieses Gesetzes zu Ende geführt
werden.

(4) (weggefallen)

(5) Die Gemeinden können Satzungen, die auf
der Grundlage des § 19 in der vor dem 20. Juli
2004 geltenden Fassung erlassen worden sind,
durch Satzung aufheben. Die Gemeinde hat
diese Satzung ortsüblich bekannt zu machen;
sie kann die Bekanntmachung auch in ent-
sprechender Anwendung des § 10 Absatz 3
Satz 2 bis 5 vornehmen. Unbeschadet der
Sätze 1 und 2 sind Satzungen auf der Grund-
lage des § 19 in der vor dem 20. Juli 2004
geltenden Fassung nicht mehr anzuwenden.
Die Gemeinde hat auf die Nichtanwendbarkeit
dieser Satzungen bis zum 31. Dezember
2004 durch ortsübliche Bekanntmachung hin-
zuweisen. Die Gemeinde hat das Grundbuch-
amt um Löschung eines von ihr nach § 20 Ab-
satz 3 in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden
Fassung veranlassten Widerspruchs zu ersu-
chen.

(6) Für eine auf der Grundlage des § 22 in der
vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung
wirksam erlassene Satzung bleibt § 22 in der
vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung bis
zum 30. Juni 2005 weiterhin anwendbar. Auf
die Satzung ist § 22 in der geltenden Fassung
anzuwenden, wenn beim Grundbuchamt vor
Ablauf des 30. Juni 2005 eine den Anforde-
rungen des § 22 Absatz 2 Satz 3 und 4 ent-
sprechende Mitteilung der Gemeinde einge-
gangen ist. Ist die Mitteilung hinsichtlich der
Satzung nicht fristgerecht erfolgt, ist die Sat-
zung auf die von ihr erfassten Vorgänge nicht
mehr anzuwenden. Eine Aussetzung der
Zeugniserteilung nach § 22 Absatz 6 Satz 3 in
der vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung
ist längstens bis zum 30. Juni 2005 wirksam.
Die Baugenehmigungsbehörde hat das Grund-
buchamt um Löschung eines von ihr nach
§ 20 Absatz 3 in der vor dem 20. Juli 2004
geltenden Fassung oder auf Grundlage von
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Satz 1 oder 4 in Verbindung mit § 20 Absatz 3
in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fas-
sung veranlassten Widerspruchs im Grund-
buch zu ersuchen, wenn die Satzung nicht
mehr anwendbar ist oder die Aussetzung der
Zeugniserteilung unwirksam wird.

(7) § 35 Absatz 5 Satz 2 gilt nicht für die Zuläs-
sigkeit eines Vorhabens, das die Nutzungsän-
derung einer baulichen Anlage zum Inhalt hat,
deren bisherige Nutzung vor dem 20. Juli 2004
zulässigerweise aufgenommen worden ist.

§ 245 Überleitungsvorschriften
für den Stadtumbau, die
Soziale Stadt und die
Förderung städtebaulicher
Maßnahmen

(1) Ein von einer Gemeinde bis zum 20. Juli
2004 im Hinblick auf die Verwaltungsvereinba-
rungen über die Gewährung von Finanzhilfen
des Bundes an die Länder nach Artikel 104a
Absatz 4 des Grundgesetzes in seiner bis zum
20. Juli 2004 geltenden Fassung zur Förde-
rung städtebaulicher Maßnahmen beschlosse-
nes Gebiet für Stadtumbaumaßnahmen sowie
ein hierfür aufgestelltes städtebauliches Ent-
wicklungskonzept der Gemeinde gilt als Stadt-
umbaugebiet und städtebauliches Entwick-
lungskonzept im Sinne des § 171b.

(2) Ein von der Gemeinde bis zum 20. Juli
2004 im Hinblick auf die Verwaltungsvereinba-
rungen über die Gewährung von Finanzhilfen
des Bundes an die Länder nach Artikel 104a
Absatz 4 des Grundgesetzes in seiner bis zum
20. Juli 2004 geltenden Fassung zur Förde-
rung städtebaulicher Maßnahmen beschlosse-
nes Gebiet für Maßnahmen der Sozialen Stadt
sowie ein hierfür aufgestelltes Konzept der
Gemeinde gilt als Gebiet und Entwicklungs-
konzept im Sinne des § 171e.

(3) Für die zur Förderung städtebaulicher
Maßnahmen bis zum 1. September 2006 ge-
schlossenen Verwaltungsvereinbarungen über
die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes
an die Länder nach Artikel 104a Absatz 4 des
Grundgesetzes in seiner bis zum 1. Septem-
ber 2006 geltenden Fassung ist § 164b in sei-
ner bis zum 12. September 2006 geltenden
Fassung bis zum 31. Dezember 2019 anzu-
wenden.

§ 245a Überleitungsvorschriften
und Vorschriften im
Zusammenhang mit dem
Gesetz zur Stärkung der
Innenentwicklung in den
Städten und Gemeinden
und weiteren
Fortentwicklung des
Städtebaurechts

(1) Die Regelungen zur Zulässigkeit von Anla-
gen zur Kinderbetreuung sowie von Anlagen
zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in § 3 Ab-
satz 2 Nummer 2 und § 14 Absatz 3 der
Baunutzungsverordnung in der ab dem
20. September 2013 geltenden Fassung gel-
ten vorbehaltlich des Satzes 2 und des Ab-
satzes 2 auch für Bebauungspläne, die auf
der Grundlage der Baunutzungsverordnung
in einer Fassung vor dem 20. September
2013 in Kraft getreten sind. Satz 1 gilt nicht in
Bezug auf Anlagen zur Kinderbetreuung,
wenn vor dem 20. September 2013 die aus-
nahmsweise Zulässigkeit dieser Anlagen
nach § 3 Absatz 3 Nummer 2 der Baunut-
zungsverordnung in der vom 27. Januar
1990 bis zum 20. September 2013 gelten-
den Fassung durch Festsetzungen nach § 1
Absatz 6 Nummer 1, Absatz 8 und 9 der
Baunutzungsverordnung ausgeschlossen
worden ist.

(2) Die sich aus § 3 Absatz 2 Nummer 2 und
§ 14 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung in
der ab dem 20. September 2013 geltenden
Fassung in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1
ergebende Zulässigkeit von Anlagen zur Kin-
derbetreuung sowie von Anlagen zur Nutzung
solarer Strahlungsenergie und von Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen kann durch Ände-
rung der Bebauungspläne nach Maßgabe der
Vorschriften der Baunutzungsverordnung ein-
geschränkt oder ausgeschlossen werden;
hierauf sind die Vorschriften dieses Gesetz-
buchs über die Aufstellung der Bauleitpläne,
einschließlich der §§ 14 bis 18, anzuwenden.
Das Verfahren für die Änderung von Bebau-
ungsplänen nach Satz 1 kann vor dem 20.
September 2013 eingeleitet werden.

(3) Darstellungen in Flächennutzungsplänen,
die vor dem 20. September 2013 in Bezug
auf bauliche Anlagen zur Tierhaltung im
Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 4 die
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Rechtswirkungen des § 35 Absatz 3 Satz 3
erzielt haben, haben diese Rechtswirkungen
auch in Bezug auf bauliche Anlagen zur Tier-
haltung im Sinne der ab dem 20. September
2013 geltenden Fassung des § 35 Absatz 1
Nummer 4. Wenn ein Fortgelten der Rechts-
wirkungen nach Satz 1 der ursprünglichen
planerischen Zielsetzung widerspricht, stellt
die Gemeinde dies in einem Beschluss
fest, der ortsüblich bekannt zu machen ist.
Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des
Beschlusses gelten die entsprechenden Dar-
stellungen als aufgehoben; der Flächennut-
zungsplan ist im Wege der Berichtigung an-
zupassen.

(4) Soweit für Zulassungsentscheidungen über
Anlagen zur Tierhaltung, die dem § 35 Absatz
1 Nummer 4 unterfallen, vor Ablauf des 4. Juli
2012 bei der zuständigen Behörde ein Antrag
eingegangen ist, ist § 35 Absatz 1 Nummer 4
in seiner bis zum 20. September 2013 gelten-
den Fassung anzuwenden.

(5) Soweit bei einer Zulassungsentscheidung
über Anlagen zur Tierhaltung auf Grund von
Absatz 4 § 35 Absatz 1 Nummer 4 in seiner
bis zum Ablauf des 20. September 2013 gel-
tenden Fassung anzuwenden war, ist die Än-
derung der danach errichteten baulichen An-
lage zur Tierhaltung ebenfalls unter den Vor-
aussetzungen des § 35 Absatz 1 Nummer 4 in
seiner bis zum Ablauf des 20. September
2013 geltenden Fassung zulässig, wenn

1. es sich ausschließlich um eine Änderung
zur Umsetzung eines Betriebs- und Um-
baukonzepts zur Umstellung der vorhan-
denen Haltungseinrichtungen auf Hal-
tungseinrichtungen zum Halten von Jungs-
auen und Sauen, das den Anforderungen
des § 30 Absatz 2 und 2a der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22. August
2006 (BGBl. I S. 2043), die zuletzt durch
Artikel 1a der Verordnung vom 29. Januar
2021 (BGBl. I S. 146) geändert worden ist,
jeweils in Verbindung mit § 24 Absatz 2 der
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, ge-
nügt, oder eines Betriebs- und Umbaukon-
zepts zur Umstellung der vorhandenen Ab-
ferkelbuchten auf Abferkelbuchten zum
Halten von Jungsauen und Sauen, das den
Anforderungen des § 24 Absatz 3 Satz 3
und Absatz 4 sowie § 30 Absatz 2b der
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung ge-
nügt, handelt sowie

2. die Anzahl der Tierplätze nicht erhöht und
die Tierart im Sinne der Nummer 7.8 der
Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht geändert wird.

Satz 1 gilt auch für bauliche Anlagen zur Tier-
haltung im Außenbereich nach § 35, die dem
Anwendungsbereich des § 35 Absatz 1 Num-
mer 1 nicht oder nicht mehr unterfallen und
deren Zulassungsentscheidung vor dem 20.
September 2013 getroffen worden ist. Unbe-
schadet von Satz 1 und 2 bleibt die Möglich-
keit, ein Vorhaben nach § 35 zuzulassen.

(6) Soweit bei einer Zulassungsentscheidung
über Anlagen zur Tierhaltung auf Grund von
Absatz 4 § 35 Absatz 1 Nummer 4 in seiner
bis zum Ablauf des 20. September 2013 gel-
tenden Fassung anzuwenden war, ist die Än-
derung der danach errichteten baulichen An-
lage zur Tierhaltung ebenfalls unter den Vor-
aussetzungen des § 35 Absatz 1 Nummer 4 in
seiner bis zum Ablauf des 20. September
2013 geltenden Fassung zulässig, wenn

1. es sich ausschließlich um eine Änderung
handelt, durch die eine vorhandene bauli-
che Anlage zur Tierhaltung auf eine bauliche
Anlage zur Tierhaltung umgestellt wird, die
den Anforderungen an die Haltungsform Fri-
schluftstall, Auslauf/Weide oder Bio im
Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 des
Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes vom
17. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 220) in
der jeweils geltenden Fassung genügt,

2. die Tierart im Sinne der Nummern 7.1 bis
7.9 der Anlage 1 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung, die bis zur Än-
derung in der baulichen Anlage zur Tierhal-
tung gehalten wurde, nicht geändert wird,
es sei denn, mit der Änderung erfolgt zu-
gleich ein Wechsel in eine höhere Haltungs-
form im Sinne des § 4 Absatz 1 des Tierhal-
tungskennzeichnungsgesetzes und

3. durch die Änderung die Grundfläche und
die Höhe der baulichen Anlage zur Tierhal-
tung nur insoweit vergrößert wird, als dies
unter Beibehaltung der vor dem Umbau
zulässigen Höchsttierzahl zur Erfüllung der
Anforderungen an die Haltungsform Frisch-
luftstall, Auslauf/Weide oder Bio im Sinne
des § 4 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 des Tier-
haltungskennzeichnungsgesetzes erforder-
lich ist, wobei Flächen für einen Auslauf, der
den Anforderungen an die Haltungsform
Frischluftstall, Auslauf/Weide oder Bio im
Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 3 bis 5
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des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes
genügt, nicht in die Grundfläche einzurech-
nen sind.

Bei einer Änderung der Tierart im Sinne von
Satz 1 Nummer 2 bestimmt sich die zulässige
Höchsttierzahl im Sinne von Satz 1 Nummer 3
durch die Umrechnung über Großvieheinhei-
ten im Sinne des Anhangs A der technischen
Regel VDI 3894 Blatt 1 Ausgabe September
2011, die bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin,
zu beziehen ist. Satz 1 gilt auch für bauliche
Anlagen zur Tierhaltung im Außenbereich nach
§ 35, die dem Anwendungsbereich des § 35
Absatz 1 Nummer 1 nicht oder nicht mehr un-
terfallen und deren Zulassungsentscheidung
vor dem 20. September 2013 getroffen wor-
den ist. Satz 1 gilt entsprechend für den Rück-
bau einer vorhandenen baulichen Anlage zur
Tierhaltung und die Errichtung eines gleicharti-
gen Ersatzbaus, wenn

1. hierdurch keine stärkere Belastung des
Außenbereichs zu erwarten ist als im Fall
der Änderung, insbesondere wenn auch die
Bodenversiegelung durch die zurückzubau-
ende Anlage beseitigt wird,

2. der Standort des Ersatzbaus im räumlichen
Zusammenhang mit dem Standort der
zurückzubauenden Anlage steht und

3. die Errichtung des Ersatzbaus mit nachbar-
lichen Interessen vereinbar ist.

Für Änderungen an baulichen Anlagen zur Tier-
haltung, auf deren Zulassungsentscheidung
dieses Gesetz in seiner ab dem 20. September
2013 geltenden Fassung anzuwenden war, soll
eine Befreiung nach § 31 Absatz 2 erteilt wer-
den, wenn das Änderungsvorhaben die Vor-
aussetzung von Satz 1 erfüllt. Satz 4 gilt ent-
sprechend. Unbeschadet der Sätze 1 bis 5
bleibt die Möglichkeit, ein Vorhaben nach § 35
zuzulassen.

§ 245b Überleitungsvorschriften
für Vorhaben im
Außenbereich

(1) (weggefallen)

(2) Die Länder können bestimmen, dass die
Frist nach § 35 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1
Buchstabe c nicht anzuwenden ist.

§ 245c Überleitungsvorschrift
aus Anlass des Gesetzes
zur Umsetzung der
Richtlinie 2014/52/EU im
Städtebaurecht und zur
Stärkung des neuen
Zusammenlebens in der
Stadt

(1) Abweichend von § 233 Absatz 1 Satz 1
können Verfahren nach diesem Gesetz, die
förmlich vor dem 13. Mai 2017 eingeleitet wor-
den sind, nur dann nach den vor dem 13. Mai
2017 geltenden Rechtsvorschriften abge-
schlossen werden, wenn die Beteiligung der
Behörden und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder
nach sonstigen Vorschriften dieses Gesetzes
vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet worden ist.
§ 233 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

(2) Bebauungspläne oder Satzungen mit Re-
gelungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer
3 und 4 finden keine Anwendung, wenn die
Regelung nach § 1010 Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs vor dem 13. Mai 2017 ge-
troffen worden ist. Bebauungspläne oder Sat-
zungen mit Regelungen nach § 22 Absatz 1
Satz 1 Nummer 5 finden keine Anwendung,
wenn die Nutzung als Nebenwohnung vor
dem 13. Mai 2017 aufgenommen worden ist.

(3) § 34 Absatz 2 findet auf Baugebiete nach
§ 6a der Baunutzungsverordnung keine An-
wendung.

§ 245d Überleitungsvorschrift
aus Anlass des Gesetzes
zur Mobilisierung von
Bauland

(1) § 34 Absatz 2 findet auf Baugebiete nach
§ 5a der Baunutzungsverordnung keine An-
wendung.

(2) Im Anwendungsbereich des § 34 Absatz 2
ist § 14 Absatz 1a der Baunutzungsverord-
nung nicht anzuwenden; für die der öffentli-
chen Versorgung mit Telekommunikations-
dienstleistungen dienenden Nebenanlagen gilt
dort § 14 Absatz 2 der Baunutzungsverord-
nung entsprechend.
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§ 245e Überleitungsvorschriften

aus Anlass des Gesetzes
zur Erhöhung und
Beschleunigung des
Ausbaus von Wind-
energieanlagen an Land

(1) Die Rechtswirkungen eines Raumordnungs-
oder Flächennutzungsplans gemäß § 35 Ab-
satz 3 Satz 3 in der bis zum 1. Februar 2023
geltenden Fassung für Vorhaben nach § 35
Absatz 1 Nummer 5, die der Erforschung, Ent-
wicklung oder Nutzung der Windenergie die-
nen, gelten vorbehaltlich des § 249 Absatz 5
Satz 2 fort, wenn der Plan bis zum 1. Februar
2024 wirksam geworden ist. Sie entfallen, so-
weit für den Geltungsbereich des Plans das Er-
reichen des Flächenbeitragswerts oder eines
daraus abgeleiteten Teilflächenziels gemäß § 5
Absatz 1 oder Absatz 2 des Windenergief-
lächenbedarfsgesetzes festgestellt wird, spä-
testens aber mit Ablauf des Stichtags für den
Flächenbeitragswert nach Spalte 1 der Anlage
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes. Der
Plan gilt im Übrigen fort, wenn nicht im Einzel-
fall die Grundzüge der Planung berührt wer-
den. Die Möglichkeit des Planungsträgers, den
Plan zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben,
bleibt unberührt. Werden in einem Flächennut-
zungsplan oder Raumordnungsplan zusätzli-
che Flächen für die Nutzung von Windenergie
ausgewiesen, kann die Abwägung auf die Be-
lange beschränkt werden, die durch die Aus-
weisung der zusätzlichen Flächen berührt wer-
den. Dabei kann von dem Planungskonzept,
das der Abwägung über bereits ausgewiesene
Flächen zu Grunde gelegt wurde, abgewichen
werden, sofern die Grundzüge der Planung er-
halten werden. Von der Wahrung der Grund-
züge der bisherigen Planung ist regelmäßig
auszugehen, wenn Flächen im Umfang von
nicht mehr als 25 Prozent der schon bislang
ausgewiesenen Flächen zusätzlich ausgewie-
sen werden. § 249 Absatz 6 bleibt unberührt.

(2) § 15 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden,
wenn die Gemeinde beschlossen hat, einen
Flächennutzungsplan aufzustellen, zu ändern
oder zu ergänzen, um den Flächenbeitrags-
wert im Sinne des § 3 Absatz 1 des Windener-
gieflächenbedarfsgesetzes oder ein daraus
abgeleitetes Teilflächenziel zu erreichen. Die
Entscheidung kann längstens bis zum Ablauf
des Stichtags für den Flächenbeitragswert
nach Spalte 1 der Anlage des Windenergief-
lächenbedarfsgesetzes ausgesetzt werden.

(3) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Rechts-
wirkungen gemäß § 35 Absatz 3 Satz 3 kön-
nen Vorhaben im Sinne des § 16b Absatz 1
und 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.
Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.
September 2021 (BGBl. I S. 4458) geändert
worden ist, nicht entgegengehalten werden,
es sei denn, die Grundzüge der Planung wer-
den berührt. Dies gilt nicht, wenn das Vorha-
ben in einem Natura 2000-Gebiet im Sinne
des § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesna-
turschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908)
geändert worden ist, oder in einem Natur-
schutzgebiet im Sinne des § 23 des Bundes-
naturschutzgesetzes verwirklicht werden soll.

(4) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Rechts-
wirkungen können Vorhaben nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 5, die der Erforschung, Ent-
wicklung oder Nutzung der Windenergie die-
nen, nicht entgegengehalten werden, wenn für
den Standort des Vorhabens in einem Plan-
entwurf eine Ausweisung für Vorhaben nach
§ 35 Absatz 1 Nummer 5, die der Erforschung,
Entwicklung oder Nutzung der Windenergie
dienen, vorgesehen ist, für den Planentwurf
bereits eine Beteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4
Absatz 2 und § 4a Absatz 3 dieses Gesetzes
oder § 9 Absatz 2 und 3 des Raumordnungs-
gesetzes durchgeführt wurde und anzuneh-
men ist, dass das Vorhaben den künftigen
Ausweisungen entspricht. In Fällen des § 4a
Absatz 3 Satz 1 dieses Gesetzes oder des § 9
Absatz 3 Satz 1 des Raumordnungsgesetzes
kann ein Vorhaben unter den Voraussetzun-
gen des Satzes 1 vor Durchführung der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung zuge-
lassen werden, wenn sich die vorgenommene
Änderung oder Ergänzung des Planentwurfs
nicht auf das Vorhaben auswirkt.

(5) Plant eine Gemeinde, die nicht zuständige
Planungsträgerin nach § 249 Absatz 5 in Ver-
bindung mit § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes ist,
vor dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeit-
punkt ein Windenergiegebiet gemäß § 2 Num-
mer 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes
auszuweisen, das mit einem Ziel der Raumord-
nung nicht vereinbar ist, soll ihrem Antrag auf
Abweichung von diesem Ziel abweichend von
§ 6 Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes
stattgegeben werden, wenn der Raumord-
nungsplan an der von der Gemeinde für Wind-
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energie geplanten Stelle kein Gebiet für mit der
Windenergie unvereinbare Nutzungen oder
Funktionen festlegt.

§ 245f Überleitungsvorschrift aus
Anlass des Gesetzes zur
Stärkung der Digitalisie-
rung im Bauleitplanver-
fahren und zur Änderung
weiterer Vorschriften;
Evaluierung

(1) Abweichend von § 233 Absatz 1 ist § 6 Ab-
satz 4 in der Fassung dieses Gesetzes anzu-
wenden, wenn der Genehmigungsantrag bei
der höheren Verwaltungsbehörde nach dem
7. Juli 2023 eingegangen ist.

(2) Das Bundesministerium für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen evaluiert die Aus-
wirkungen der Änderungen der §§ 3, 4, 4a
und 200 zur Digitalisierung und die Änderung
des § 6 zur Fristverkürzung auf die Bauleit-
planverfahren bis zum 31. Dezember 2027.

ZWEITER TEIL

Schlussvorschriften

§ 246 Sonderregelungen für
einzelne Länder;
Sonderregelungen für
Flüchtlingsunterkünfte

(1) In den Ländern Berlin und Hamburg ent-
fallen die in § 6 Absatz 1, § 10 Absatz 2 und
§ 190 Absatz 1 vorgesehenen Genehmigun-
gen oder Zustimmungen; das Land Bremen
kann bestimmen, dass diese Genehmigungen
oder Zustimmungen entfallen.

(1a) Die Länder können bestimmen, dass
Bebauungspläne, die nicht der Genehmi-
gung bedürfen, und Satzungen nach § 34
Absatz 4 Satz 1, § 35 Absatz 6 und § 165
Absatz 6 vor ihrem Inkrafttreten der höheren
Verwaltungsbehörde anzuzeigen sind; dies
gilt nicht für Bebauungspläne nach § 13. Die
höhere Verwaltungsbehörde hat die Verlet-
zung von Rechtsvorschriften, die eine Versa-
gung der Genehmigung nach § 6 Absatz 2
rechtfertigen würde, innerhalb eines Monats
nach Eingang der Anzeige geltend zu ma-
chen. Der Bebauungsplan und die Satzun-

gen dürfen nur in Kraft gesetzt werden,
wenn die höhere Verwaltungsbehörde die
Verletzung von Rechtsvorschriften nicht in-
nerhalb der in Satz 2 bezeichneten Frist gel-
tend gemacht hat.

(2) Die Länder Berlin und Hamburg bestim-
men, welche Form der Rechtsetzung an die
Stelle der in diesem Gesetzbuch vorgesehe-
nen Satzungen tritt. Das Land Bremen kann
eine solche Bestimmung treffen. Die Länder
Berlin, Bremen und Hamburg können eine
von § 10 Absatz 3, § 16 Absatz 2, § 22 Ab-
satz 2, § 143 Absatz 1, § 162 Absatz 2 Satz 2
bis 4 und § 165 Absatz 8 abweichende Rege-
lung treffen.

(3) § 171f ist auch auf Rechtsvorschriften der
Länder anzuwenden, die vor dem 1. Januar
2007 in Kraft getreten sind.

(4) Die Senate der Länder Berlin, Bremen und
Hamburg werden ermächtigt, die Vorschriften
dieses Gesetzbuchs über die Zuständigkeit
von Behörden dem besonderen Verwaltungs-
aufbau ihrer Länder anzupassen.

(5) Das Land Hamburg gilt für die Anwendung
dieses Gesetzbuchs auch als Gemeinde.

(6) § 9 Absatz 2d gilt entsprechend für Pläne,
die gemäß § 173 Absatz 3 Satz 1 des Bundes-
baugesetzes in Verbindung mit § 233 Absatz 3
als Bebauungspläne fortgelten.

(7) Die Länder können bestimmen, dass § 34
Absatz 1 Satz 1 bis zum 31. Dezember 2004
nicht für Einkaufszentren, großflächige Einzel-
handelsbetriebe und sonstige großflächige
Handelsbetriebe im Sinne des § 11 Absatz 3
der Baunutzungsverordnung anzuwenden ist.
Wird durch eine Regelung nach Satz 1 die bis
dahin zulässige Nutzung eines Grundstücks
aufgehoben oder wesentlich geändert, ist
§ 238 entsprechend anzuwenden.

(8) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 gilt
§ 34 Absatz 3a Satz 1 entsprechend für die
Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter
baulicher Anlagen in bauliche Anlagen, die der
Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbe-
gehrenden dienen, und für deren Erweiterung,
Änderung oder Erneuerung.

(9) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 gilt
die Rechtsfolge des § 35 Absatz 4 Satz 1 für
Vorhaben entsprechend, die der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden
dienen, wenn das Vorhaben im unmittelbaren
räumlichen Zusammenhang mit nach § 30 Ab-
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satz 1 oder § 34 zu beurteilenden bebauten
Flächen innerhalb des Siedlungsbereichs erfol-
gen soll.

(10) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027
kann in Gewerbegebieten (§ 8 der Baunut-
zungsverordnung, auch in Verbindung mit
§ 34 Absatz 2) für Aufnahmeeinrichtungen,
Gemeinschaftsunterkünfte oder sonstige Un-
terkünfte für Flüchtlinge oder Asylbegehrende
von den Festsetzungen des Bebauungsplans
befreit werden, wenn an dem Standort Anla-
gen für soziale Zwecke als Ausnahme zugelas-
sen werden können oder allgemein zulässig
sind und die Abweichung auch unter Würdi-
gung nachbarlicher Interessen mit öffentlichen
Belangen vereinbar ist. § 36 gilt entsprechend.

(11) Soweit in den Baugebieten nach den §§ 2
bis 8 der Baunutzungsverordnung (auch in
Verbindung mit § 34 Absatz 2) Anlagen für so-
ziale Zwecke als Ausnahme zugelassen wer-
den können, gilt § 31 Absatz 1 mit der Maß-
gabe, dass Anlagen für soziale Zwecke, die
der Unterbringung und weiteren Versorgung
von Flüchtlingen und Asylbegehrenden die-
nen, dort bis zum Ablauf des 31. Dezember
2027 in der Regel zugelassen werden sollen.
Satz 1 gilt entsprechend für in übergeleiteten
Plänen festgesetzte Baugebiete, die den in
Satz 1 genannten Baugebieten vergleichbar
sind.

(12) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027
kann für die auf längstens drei Jahre zu befri-
stende

1. Errichtung mobiler Unterkünfte für Flücht-
linge oder Asylbegehrende,

2. Nutzungsänderung zulässigerweise errich-
teter baulicher Anlagen in Gewerbe- und In-
dustriegebieten sowie in Sondergebieten
nach den §§ 8 bis 11 der Baunutzungsver-
ordnung (auch in Verbindung mit § 34 Ab-
satz 2) in Aufnahmeeinrichtungen, Gemein-
schaftsunterkünfte oder sonstige Unter-
künfte für Flüchtlinge oder Asylbegehrende

von den Festsetzungen des Bebauungsplans
befreit werden, wenn die Befreiung auch unter
Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öf-
fentlichen Belangen vereinbar ist. Die in Satz 1
genannte Frist von drei Jahren kann bei Vorlie-
gen der dort genannten Befreiungsvorausset-
zungen um weitere drei Jahre verlängert wer-
den, längstens jedoch bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2030. Sofern die Frist bereits abge-
laufen ist, gilt Satz 1 auch für die auf drei
Jahre, längstens jedoch bis zum Ablauf des

31. Dezember 2030 zu befristende Fortset-
zung der zuvor ausgeübten Nutzung einer be-
stehenden baulichen Anlage entsprechend.
§ 36 gilt entsprechend.

(13) 1 Im Außenbereich (§ 35) gilt unbeschadet
des Absatzes 9 bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2027 die Rechtsfolge des § 35 Absatz 4
Satz 1 entsprechend für

1. die auf längstens drei Jahre zu befristende
Errichtung mobiler Unterkünfte für Flücht-
linge oder Asylbegehrende,

2. die Nutzungsänderung zulässigerweise
errichteter baulicher Anlagen, auch wenn
deren bisherige Nutzung aufgegeben
wurde, in Aufnahmeeinrichtungen, Gemein-
schaftsunterkünfte oder sonstige Unter-
künfte für Flüchtlinge oder Asylbegehrende,
einschließlich einer erforderlichen Erneue-
rung oder Erweiterung.

Die in Satz 1 Nummer 1 genannte Frist von
drei Jahren kann um weitere drei Jahre, läng-
stens jedoch bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2030 verlängert werden; für die Verlänge-
rung gilt die Rechtsfolge des § 35 Absatz 4
Satz 1 entsprechend. Sofern die Frist bereits
abgelaufen ist, gilt auch für die Entscheidung
über die auf drei Jahre, längstens jedoch bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2030 zu befri-
stende erneute Zulässigkeit einer bereits er-
richteten mobilen Unterkunft für Flüchtlinge
oder Asylbegehrende die Rechtsfolge des
§ 35 Absatz 4 Satz 1 entsprechend. Für Vor-
haben nach Satz 1 gilt § 35 Absatz 5 Satz 2
Halbsatz 1 und Satz 3 entsprechend. Wird
zum Zeitpunkt einer Nutzungsänderung nach
Satz 1 Nummer 2 eine Nutzung zulässiger-
weise ausgeübt, kann diese im Anschluss wie-
der aufgenommen werden; im Übrigen gelten
für eine nachfolgende Nutzungsänderung die
allgemeinen Regeln. Die Rückbauverpflichtung
nach Satz 4 entfällt, wenn eine nach Satz 5
zulässige Nutzung aufgenommen wird oder
wenn sich die Zulässigkeit der nachfolgenden
Nutzung aus § 30 Absatz 1, 2 oder § 33 er-
gibt. Die Sicherstellung der Rückbauverpflich-
tung nach Satz 4 in entsprechender Anwen-
dung des § 35 Absatz 5 Satz 3 ist nicht erfor-
derlich, wenn Vorhabenträger ein Land oder
eine Gemeinde ist.

(13a) Von den Absätzen 8 bis 13 darf nur Ge-
brauch gemacht werden, soweit dringend
benötigte Unterkünfte im Gebiet der Ge-
meinde, in der sie entstehen sollen, nicht oder
nicht rechtzeitig bereitgestellt werden kön-
nen.
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(14) Soweit auch bei Anwendung der Absätze
8 bis 13 dringend benötigte Unterkunftsmög-
lichkeiten im Gebiet der Gemeinde, in der sie
entstehen sollen, nicht oder nicht rechtzeitig
bereitgestellt werden können, kann bei Auf-
nahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunter-
künften oder sonstigen Unterkünften für
Flüchtlinge oder Asylbegehrende bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2027 von den Vor-
schriften dieses Gesetzbuchs oder den auf-
grund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vor-
schriften in erforderlichem Umfang abgewi-
chen werden. 2 Zuständig ist die höhere Ver-
waltungsbehörde. 3 Die Gemeinde ist an-
zuhören; diese Anhörung tritt auch an die
Stelle des in § 14 Absatz 2 Satz 2 vorgesehe-
nen Einvernehmens. 4 Satz 3 findet keine An-
wendung, wenn Vorhabenträger die Ge-
meinde oder in deren Auftrag ein Dritter ist. 5
Für Vorhaben nach Satz 1 gilt § 35 Absatz 5
Satz 2 erster Halbsatz und Satz 3 entspre-
chend. 6 Absatz 13 Satz 5 gilt entsprechend.
7 Die Rückbauverpflichtung nach Satz 5 ent-
fällt, wenn eine nach Satz 6 zulässige Nutzung
aufgenommen wird oder wenn sich die Zuläs-
sigkeit der nachfolgenden Nutzung aus § 30
Absatz 1, 2 oder § 33 ergibt. 8 Die Sicherstel-
lung der Rückbauverpflichtung nach Satz 5 in
entsprechender Anwendung des § 35 Absatz
5 Satz 3 ist nicht erforderlich, wenn Vorhaben-
träger ein Land oder eine Gemeinde ist. 9
Wenn Vorhabenträger ein Land oder in dessen
Auftrag ein Dritter ist, gilt § 37 Absatz 3 ent-
sprechend; im Übrigen findet § 37 bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2027 auf Vorhaben
nach Satz 1 keine Anwendung.

(15) In Verfahren zur Genehmigung von bauli-
chen Anlagen, die der Unterbringung von
Flüchtlingen oder Asylbegehrenden dienen,
gilt bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027
das Einvernehmen abweichend von § 36 Ab-
satz 2 Satz 2 (auch in Verbindung mit Absatz
10 Satz 2 und Absatz 12 Satz 2) als erteilt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats verwei-
gert wird.

(16) Bei Vorhaben nach den Absätzen 9 und
13 sowie bei Vorhaben nach Absatz 14 im
Außenbereich gilt § 18 Absatz 3 Satz 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes bis zum Ablauf
des 31. Dezember 2027 entsprechend.

(17) Die Befristung bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2027 in den Absätzen 8 bis 13 sowie
14 bis 16 bezieht sich nicht auf die Geltungs-
dauer einer Genehmigung, sondern auf den
Zeitraum, bis zu dessen Ende im bauaufsichtli-

chen Zulassungsverfahren von den Vorschrif-
ten Gebrauch gemacht werden kann

§ 246a Überschwemmungs-
gebiete, überschwem-
mungsgefährdete
Gebiete

Anlässlich der Neubekanntmachung eines
Flächennutzungsplans nach § 6 Absatz 6 sol-
len die in § 5 Absatz 4a bezeichneten Gebiete
nach Maßgabe dieser Bestimmung nachricht-
lich übernommen und vermerkt werden.

§ 246b Sonderregelungen für
Anlagen für gesundheit-
liche Zwecke im Zuge
der COVID-19-Pandemie

(1) Soweit Anlagen für gesundheitliche Zwecke
zur Versorgung von Personen, die sich mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert haben
oder möglicherweise infiziert haben oder die
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft
oder auf dieses getestet werden sollen, im Ge-
biet der Gemeinde, in der sie im Wege der Er-
richtung, Änderung oder Nutzungsänderung
von baulichen Anlagen entstehen sollen, nicht
oder nicht rechtzeitig bereitgestellt werden
können, kann bei der Zulassung dieser Vorha-
ben bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022
von den Vorschriften dieses Gesetzbuchs
oder den aufgrund dieses Gesetzbuchs erlas-
senen Vorschriften in erforderlichem Umfang,
erforderlichenfalls auch befristet, unter der
Voraussetzung abgewichen werden, dass
Vorhabenträger der Bund, ein Land, ein Land-
kreis oder eine Gemeinde oder ein im Auftrag
eines der Vorgenannten tätiger Dritter ist. Zu-
ständig ist die höhere Verwaltungsbehörde.
Die Gemeinde ist anzuhören; diese Anhörung
tritt auch an die Stelle des in § 14 Absatz 2
Satz 2 vorgesehenen Einvernehmens. Satz 3
findet keine Anwendung, wenn Vorhabenträ-
ger die Gemeinde oder in deren Auftrag ein
Dritter ist. Für Vorhaben nach Satz 1 gilt § 35
Absatz 5 Satz 2 erster Halbsatz und Satz 3
entsprechend. § 246 Absatz 13 Satz 5 gilt ent-
sprechend auch bei zwischenzeitlichen Nut-
zungsänderungen zu Anlagen für gesundheitli-
che Zwecke nach Satz 1. Die Rückbauver-
pflichtung nach Satz 5 entfällt, wenn eine nach
Satz 6 zulässige Nutzung aufgenommen wird
oder wenn sich die Zulässigkeit der nachfol-
genden Nutzung aus § 30 Absatz 1, 2 oder
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§ 33 ergibt. Die Sicherstellung der Rückbau-
verpflichtung nach Satz 5 in entsprechender
Anwendung des § 35 Absatz 5 Satz 3 ist nicht
erforderlich, wenn Vorhabenträger der Bund,
ein Land, ein Landkreis oder eine Gemeinde
ist. Wenn Vorhabenträger der Bund, ein Land,
ein Landkreis oder ein im Auftrag eines der
Vorgenannten tätiger Dritter ist, gilt § 37 Ab-
satz 3 entsprechend; im Übrigen findet § 37
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 auf
Vorhaben nach Satz 1 keine Anwendung.

(2) In Verfahren zur Genehmigung von bauli-
chen Anlagen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
gilt bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022
das Einvernehmen abweichend von § 36 Ab-
satz 2 Satz 2 als erteilt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats verweigert wird.

(3) Bei Vorhaben nach Absatz 1 im Außenbe-
reich gilt § 18 Absatz 3 Satz 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2022 entsprechend.

(4) Die Befristung in Absatz 1 Satz 1 bezieht
sich nicht auf die Geltungsdauer einer Geneh-
migung, sondern auf den Zeitraum, bis zu des-
sen Ende im bauaufsichtlichen Zulassungsver-
fahren von der Vorschrift Gebrauch gemacht
werden kann.

§ 246c Abweichungen vom
Baugesetzbuch für den
Wiederaufbau im
Katastrophenfall; Verord-
nungsermächtigung

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung Wiederaufbauge-
biete zu bestimmen. Ein Wiederaufbaugebiet
ist ein Gebiet, in dem ein Katastrophenfall zu
einer so erheblichen Schädigung oder unmit-
telbaren Gefährdung der Bausubstanz nicht
nur einzelner baulicher Anlagen geführt hat,
dass zum Zwecke der Katastrophenbewälti-
gung eine oder mehrere der in Absatz 2 aufge-
führten Abweichungen von den Vorschriften
dieses Gesetzbuchs oder von den auf Grund
dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften
erforderlich sind.

(2) In der Rechtsverordnung kann vorgesehen
werden, dass
1. zugunsten eines Vorhabens im Wiederauf-

baugebiet oder in einer benachbarten Ge-
meinde, das die Errichtung, Änderung oder
Nutzungsänderung einer dringend benötig-
ten baulichen Anlage oder Infrastrukturein-

richtung zum Inhalt hat, vorübergehend von
den §§ 29 bis 35 abgewichen werden
kann, wenn diese oder vergleichbare Anla-
gen oder Einrichtungen bei Anwendung der
genannten Vorschriften im Gebiet der Ge-
meinde, in der sie entstehen sollen, nicht
oder nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt
werden könnten; ergänzend sind die Vor-
aussetzungen des Absatzes 4 zu beachten;

2. durch die Katastrophe zerstörte oder be-
schädigte Gebäude oder Gebäudeteile im
Einvernehmen mit der für die jeweilige Kata-
strophenvorsorge zuständigen Behörde
a) an gleicher Stelle in angepasster Weise
oder,

b) wenn dies unter Würdigung nachbarli-
cher Interessen mit den öffentlichen Be-
langen vereinbar ist, geringfügig vom bis-
herigen Standort versetzt in gleicher oder
angepasster Weise

abweichend von den §§ 29 bis 35 wiederauf-
gebaut oder instand gesetzt werden können,
um so zukünftige Schädigungen durch Kata-
strophenfälle zu vermeiden oder zu mindern;
3. bei der Aufstellung, Änderung oder Ergän-

zung von Bauleitplänen zur Neuausweisung
oder Umplanung von Baugebieten in einer
Gemeinde mit einem Wiederaufbaugebiet
oder in einer benachbarten Gemeinde Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes
sowie der Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts im Sinne des § 1a
Absatz 3 als ausgeglichen gelten, wenn im
Wiederaufbaugebiet Flächen im Umfang
der neu ausgewiesenen zulässigen Grund-
fläche im Sinne des § 19 Absatz 2 der Bau-
nutzungsverordnung entsiegelt werden und
die Durchführung der Entsiegelung in ge-
eigneter Weise sichergestellt ist;

4. für Bebauungspläne im Sinne der Nummer 3
das beschleunigte Verfahren mit einer Vor-
prüfung des Einzelfalls nach § 13a Absatz 1
Satz 2 Nummer 2 genutzt werden kann,
wenn in dem Plan auch bei entsprechender
Anwendung des § 13a Absatz 1 Satz 3 eine
zulässige Grundfläche im Sinne des § 19
Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder
eine Größe der Grundfläche von weniger
als 70.000 Quadratmetern festgesetzt wird
und das beschleunigte Verfahren nicht
gemäß § 13a Absatz 1 Satz 4 und 5 ausge-
schlossen ist; die zusammenfassenden Er-
klärungen nach § 6a Absatz 1 und § 10a
Absatz 1 sind entgegen § 13 Absatz 3 je-
doch beizufügen; bei der Vorprüfung des
Einzelfalls ist zu berücksichtigen, inwieweit
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Umweltauswirkungen durch die Entsiege-
lung nach Nummer 3 ausgeglichen werden;

5. eine Ersatzzahlung entsprechend § 15 Ab-
satz 6 des Bundesnaturschutzgesetzes ge-
leistet werden kann, wenn ein Ausgleich
nach § 1a Absatz 3 wegen der Erforder-
nisse der Katastrophenbewältigung nicht
oder nicht rechtzeitig möglich ist; dies gilt
nur, soweit nicht von den Regelungen in
den Nummern 3 und 4 Gebrauch gemacht
wurde.

(3) Bei dem Erlass der Rechtsverordnung sind
relevante Umweltinformationen sowie Erkennt-
nisse und Maßnahmen zum Katastrophen-
schutz und zur Katastrophenvorsorge zu be-
rücksichtigen, soweit sie bei dem für die Erarbei-
tung der Verordnung zuständigen Landesres-
sort vorliegen. Öffentlich-rechtliche Vorgaben
außerhalb dieses Gesetzbuchs, insbesondere
die baulichen Schutzvorschriften für festge-
setzte Überschwemmungsgebiete in § 78 des
Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Vorschrif-
ten des Bauordnungsrechts der Länder, blei-
ben unberührt.

(4) Wird ein Vorhaben nach Absatz 2 Nummer 1
abweichend von den §§ 29 bis 35 zugelassen,
ist die Geltungsdauer der Genehmigung auf
höchstens fünf Jahre zu befristen. Die Geneh-
migung kann innerhalb der Geltungsdauer der
Rechtsverordnung für höchstens fünf Jahre
neu erteilt werden. § 35 Absatz 5 Satz 2 erster
Halbsatz und Satz 3 gilt entsprechend. Bei
Vorhaben im Außenbereich gilt § 18 Absatz 3
Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes ent-
sprechend.

(5) Wird ein Vorhaben nach Absatz 2 Nummer 1
oder Nummer 2 abweichend von den §§ 29
bis 35 zugelassen, ist § 36 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass das Einvernehmen nur
dann aus den sich aus den §§ 31, 33 bis 35
ergebenden Gründen versagt werden kann,
wenn die städtebauliche Entwicklung des Ge-
meindegebiets beeinträchtigt würde. Abwei-
chend von § 36 Absatz 2 Satz 2 gilt das Ein-
vernehmen als erteilt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats verweigert wird.

(6) Eine Rechtsverordnung nach Absatz 1
kann nur innerhalb von zwei Jahren nach Ein-
tritt des Katastrophenfalls erstmals in Kraft ge-
setzt werden. Ihre Geltungsdauer ist auf höch-
stens ein Jahr nach dem Kabinettsbeschluss
zu befristen; sie kann unter den Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 jeweils um höchstens ein
Jahr verlängert werden. Verfahren zur Aufstel-
lung von Bebauungsplänen nach Absatz 2
Nummer 3 bis 5 können nach Außerkrafttreten

der Verordnung unter Anwendung der Son-
derregelungen abgeschlossen werden, wenn
die Planunterlagen während der Geltungs-
dauer der Verordnung gemäß § 3 Absatz 2 im
Internet veröffentlicht wurden.

(7) In den ersten sechs Monaten nach Eintritt
des Katastrophenfalls kann die Baugenehmi-
gungsbehörde mit Zustimmung der höheren
Verwaltungsbehörde im Gebiet der von der Ka-
tastrophe betroffenen Gemeinde sowie in be-
nachbarten Gemeinden bei der Zulassung von
Vorhaben im Sinne des Absatzes 2 Nummer 1
und unter den dort genannten weiteren Voraus-
setzungen von den §§ 29 bis 35 vorüberge-
hend abweichen, wenn eine Rechtsverordnung
nach den Absätzen 1 und 2 Nummer 1 nicht
ergangen ist. Die Absätze 4 und 5 sind ent-
sprechend anzuwenden.

§ 246d Sonderregelungen für
Biogasanlagen

(1) Vor dem 1. September 2022 errichtete Anla-
gen zur Erzeugung von Biogas im Sinne des §
35 Absatz 1 Nummer 6 sind bis zum Ablauf des
31. Dezember 2024 abweichend von § 35 Ab-
satz 1 Nummer 6 Buchstabe a, b und d auch
dann bauplanungsrechtlich zulässig, wenn die
Biogasproduktion erhöht wird und die Bio-
masse überwiegend aus dem Betrieb oder
überwiegend aus diesem und aus weniger als
50 Kilometer entfernten Betrieben nach § 35
Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 4 stammt, soweit
Letzterer Tierhaltung betreibt. Zu den in Satz 1
genannten Betrieben nach § 35 Absatz 1
Nummer 4 zählen auch solche, die dem An-
wendungsbereich des § 245a Absatz 5 Satz 1
oder 2 unterfallen.

(2) Von § 35 Absatz 1 Nummer 6 werden bis
zum 31. Dezember 2028 auch Vorhaben er-
fasst, die der energetischen Nutzung von Bio-
masse im Rahmen eines am 1. Januar 2024
bestehenden Tierhaltung betreibenden ge-
werblichen Betriebes dienen, der auf Grund-
lage der vor dem 20. September 2013 gelten-
den Fassung des § 35 Absatz 1 Nummer 4 zu-
gelassen worden ist.

(3) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2028 gilt
§ 35 Absatz 1 Nummer 6 Buchstabe b mit der
Maßgabe, dass die Biomasse zusätzlich auch
aus zulässigerweise errichteten und am 1. Ja-
nuar 2024 bestehenden, weniger als 50 Kilo-
meter entfernten Betrieben aller Art stammen
kann, soweit es sich um Biomasse handelt,
die in diesen Betrieben als Reststoff anfällt.
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(4) Im Außenbereich ist unbeschadet des § 35
Absatz 1 bis zum Ablauf des 31. Dezember
2028 ein Vorhaben zulässig, das

1. der Aufbereitung von Biogas zu Biomethan
einschließlich des Anschlusses an das öf-
fentliche Versorgungsnetz dient, oder

2. als Blockheizkraftwerk der Erzeugung von
Strom einschließlich dessen Einspeisung in
das öffentliche Netz sowie der Erzeugung
von Wärme zur Einspeisung in ein beste-
hendes lokales Wärmenetz oder zur Wär-
meversorgung von zulässigerweise errich-
teten Gebäuden in räumlicher Nähe zum
Vorhaben dient,

wenn das Vorhaben in einem räumlich-funktio-
nalen Zusammenhang mit einer am 1. Januar
2024 bestehenden, zulässigerweise nach § 35
Absatz 1 Nummer 6 errichteten Anlage steht
und keine größere Grundfläche in Anspruch
nimmt als diese Anlage und wenn das verwen-
dete Biogas aus dieser Anlage oder aus nahe-
gelegenen Anlagen nach § 35 Absatz 1 Num-
mer 6 stammt.

(5) Die Befristung in den Absätzen 1 bis 4 be-
zieht sich nicht auf die Geltungsdauer einer
Genehmigung, sondern auf den Zeitraum, bis
zu dessen Ende bei der zuständigen Behörde
ein Antrag eingegangen ist. Die Änderung einer
Anlage, die nach einem der Absätze 1 bis 4 zu-
gelassen worden ist, ist nach dem 31. Dezem-
ber 2028 nach demselben Absatz zulässig,
wenn durch die Änderung die Grundfläche
oder Höhe der Anlage nicht oder nur insoweit
vergrößert wird, als dies zur Erfüllung rechtli-
cher Anforderungen an die Anlage erforderlich
ist.

§ 247 Sonderregelungen für
Berlin als Hauptstadt
der Bundesrepublik
Deutschland

(1) Bei der Aufstellung von Bauleitplänen und
sonstigen Satzungen nach diesem Gesetz-
buch soll in der Abwägung den Belangen, die
sich aus der Entwicklung Berlins als Haupt-
stadt Deutschlands ergeben, und den Erfor-
dernissen der Verfassungsorgane des Bundes
für die Wahrnehmung ihrer Aufgabe beson-
ders Rechnung getragen werden.

(2) Die Belange und Erfordernisse nach Absatz 1
werden zwischen Bund und Berlin in einem
Gemeinsamen Ausschuss erörtert.

(3) Kommt es in dem Ausschuss zu keiner Übe-

reinstimmung, können die Verfassungsorgane
des Bundes ihre Erfordernisse eigenständig
feststellen; sie haben dabei eine geordnete
städtebauliche Entwicklung Berlins zu berück-
sichtigen. Die Bauleitpläne und sonstigen Sat-
zungen nach diesem Gesetzbuch sind so anzu-
passen, dass den festgestellten Erfordernissen
in geeigneter Weise Rechnung getragen wird.

(4) Haben die Verfassungsorgane des Bundes
Erfordernisse nach Absatz 3 Satz 1 festgestellt
und ist zu deren Verwirklichung die Aufstellung
eines Bauleitplans oder einer sonstigen Sat-
zung nach diesem Gesetzbuch geboten, soll
der Bauleitplan oder die Satzung aufgestellt
werden.

(5) (weggefallen)

(6) (weggefallen)

(7) Die Entwicklung der Parlaments- und
Regierungsbereiche in Berlin entspricht den
Zielen und Zwecken einer städtebaulichen
Entwicklungsmaßnahme nach § 165 Absatz 2.

(8) Ist im Rahmen von Genehmigungs-, Zu-
stimmungs- oder sonstigen Verfahren für Vor-
haben der Verfassungsorgane des Bundes Er-
messen auszuüben oder sind Abwägungen
oder Beurteilungen vorzunehmen, sind die von
den Verfassungsorganen des Bundes ent-
sprechend Absatz 3 festgestellten Erforder-
nisse mit dem ihnen nach dem Grundgesetz
zukommenden Gewicht zu berücksichtigen.
Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.

§ 248 Sonderregelung zur
sparsamen und effizienten
Nutzung von Energie

In Gebieten mit Bebauungsplänen oder Sat-
zungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2
oder 3 sind bei Maßnahmen an bestehenden
Gebäuden zum Zwecke der Energieeins-
parung geringfügige Abweichungen von dem
festgesetzten Maß der baulichen Nutzung, der
Bauweise und der überbaubaren Grund-
stücksfläche zulässig, soweit dies mit nach-
barlichen Interessen und baukulturellen Belan-
gen vereinbar ist. Satz 1 gilt entsprechend für
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsener-
gie in, an und auf Dach- und Außenwand-
flächen. In den im Zusammenhang bebauten
Ortsteilen gelten die Sätze 1 und 2 entspre-
chend für Abweichungen vom Erfordernis des
Einfügens in die Eigenart der näheren Umge-
bung (§ 34 Absatz 1 Satz 1).
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§ 249 Sonderregelungen für

Windenergieanlagen an
Land

(1) § 35 Absatz 3 Satz 3 ist auf Vorhaben nach
§ 35 Absatz 1 Nummer 5, die der Erforschung,
Entwicklung oder Nutzung der Windenergie
dienen, nicht anzuwenden.

(2) Außerhalb der Windenergiegebiete gemäß
§ 2 Nummer 1 des Windenergieflächenbedarfs-
gesetzes richtet sich die Zulässigkeit der in Ab-
satz 1 genannten Vorhaben in einem Land
nach § 35 Absatz 2, wenn das Erreichen eines
in der Anlage des Windenergieflächenbedarfs-
gesetzes bezeichneten Flächenbeitragswerts
des Landes gemäß § 5 Absatz 1 oder Absatz 2
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes fest-
gestellt wurde. Hat ein Land gemäß § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 oder Satz 2 des Win-
denergieflächenbedarfsgesetzes regionale oder
kommunale Teilflächenziele bestimmt und wird
deren Erreichen gemäß § 5 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes
festgestellt, gilt die Rechtsfolge des Satzes 1
für das Gebiet der jeweiligen Region oder Ge-
meinde. Der Eintritt der Rechtsfolge der Sätze 1
und 2 ist gesetzliche Folge der Feststellung.

(3) Die Rechtsfolge des Absatzes 2 gilt bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2030 nicht für Vorha-
ben im Sinne des § 16b Absatz 1 und 2 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Septem-
ber 2021 (BGBl. I S. 4458) geändert worden ist,
es sei denn, das Vorhaben soll in einem Natura
2000-Gebiet im Sinne des § 7 Absatz 1 Num-
mer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August
2021 (BGBl. I S. 3908) geändert worden ist,
oder in einem Naturschutzgebiet im Sinne des
§ 23 des Bundesnaturschutzgesetzes verwirk-
licht werden.

(4) Die Feststellung des Erreichens eines
Flächenbeitragswerts oder Teilflächenziels
steht der Ausweisung zusätzlicher Flächen für
Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5, die
der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung
der Windenergie dienen, nicht entgegen.

(5) Der nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1
oder Nummer 2 des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes jeweils zuständige Planungsträ-
ger ist bei der Ausweisung von Windenergiege-

bieten gemäß § 2 Nummer 1 des Windenergief-
lächenbedarfsgesetzes an entgegenstehende
Ziele der Raumordnung oder entgegenste-
hende Darstellungen in Flächennutzungsplä-
nen nicht gebunden, soweit dies erforderlich
ist, um den Flächenbeitragswert im Sinne des
§ 3 Absatz 1 des Windenergieflächenbedarfs-
gesetzes oder ein daraus abgeleitetes Teil-
flächenziel zu erreichen. Wurden Windenergie-
gebiete unter Anwendung von Satz 1 ausge-
wiesen, entfallen innerhalb dieser Gebiete die
entsprechenden Bindungen auch im Zulas-
sungsverfahren.

(6) Die Ausweisung von Windenergiegebieten
gemäß § 2 Nummer 1 des Windenergieflächen-
bedarfsgesetzes erfolgt nach den für die jewei-
ligen Planungsebenen geltenden Vorschriften
für Gebietsausweisungen. Für die Rechtswirk-
samkeit des Plans ist es hingegen unbeacht-
lich, ob und welche sonstigen Flächen im Pla-
nungsraum für die Ausweisung von Windener-
giegebieten geeignet sind.

(7) Sobald und solange nach Ablauf des jewei-
ligen Stichtages gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes we-
der der Flächenbeitragswert nach Spalte 1
oder Spalte 2 der Anlage zum Windenergief-
lächenbedarfsgesetz noch ein daraus abgelei-
tetes Teilflächenziel nach § 3 Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 oder Satz 2 des Windenergief-
lächenbedarfsgesetzes erreicht wird,

1. entfällt die Rechtsfolge des Absatzes 2 und

2. können Darstellungen in Flächennutzungs-
plänen, Ziele der Raumordnung sowie son-
stige Maßnahmen der Landesplanung einem
Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5,
das der Erforschung, Entwicklung oder
Nutzung der Windenergie dient, nicht ent-
gegengehalten werden.

Landesgesetze nach Absatz 9 Satz 1 und 4
sind nicht mehr anzuwenden, wenn gemäß
§ 5 Absatz 3 Satz 2 des Windenergieflächen-
bedarfsgesetzes festgestellt wurde, dass ein
Land den Nachweis gemäß § 3 Absatz 3 des
Windenergieflächenbedarfsgesetzes bis zum
Ablauf des 30. November 2024 nicht erbracht
hat oder wenn der Flächenbeitragswert nach
Spalte 1 oder Spalte 2 der Anlage zum Wind-
energieflächenbedarfsgesetz zum jeweiligen
Stichtag nicht erreicht wird.

(8) Nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 kann
auch festgesetzt werden, dass die im Bebau-
ungsplan festgesetzten Windenergieanlagen
nur zulässig sind, wenn sichergestellt ist, dass
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nach der Errichtung der im Bebauungsplan fest-
gesetzten Windenergieanlagen andere im Be-
bauungsplan bezeichnete Windenergieanlagen
innerhalb einer im Bebauungsplan zu bestim-
menden angemessenen Frist zurückgebaut
werden. Die Standorte der zurückzubauenden
Windenergieanlagen können auch außerhalb
des Bebauungsplangebiets oder außerhalb des
Gemeindegebiets liegen. Darstellungen im
Flächennutzungsplan können mit Bestimmun-
gen entsprechend den Sätzen 1 und 2 mit Wir-
kung für die Zulässigkeit der Windenergieanla-
gen nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 verbunden
sein.

(9) Die Länder können durch Landesgesetze
bestimmen, dass § 35 Absatz 1 Nummer 5 auf
Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Windenergie dienen, nur
Anwendung findet, wenn sie bestimmte Min-
destabstände zu den im Landesgesetz be-
zeichneten zulässigen baulichen Nutzungen zu
Wohnzwecken einhalten. Ein Mindestabstand
nach Satz 1 darf höchstens 1.000 Meter von
der Mitte des Mastfußes der Windenergiean-
lage bis zur nächstgelegenen im Landesge-
setz bezeichneten baulichen Nutzung zu
Wohnzwecken betragen. Die weiteren Einzel-
heiten, insbesondere zur Abstandsfestlegung,
sind in den Landesgesetzen nach Satz 1 zu
regeln. Auf der Grundlage dieses Absatzes in
der bis zum 14. August 2020 oder bis zum
1. Februar 2023 geltenden Fassung erlassene
Landesgesetze gelten fort; sie können geän-
dert werden, sofern die wesentlichen Ele-
mente der in dem fortgeltenden Landesgesetz
enthaltenen Regelung beibehalten werden. In
den Landesgesetzen nach den Sätzen 1 und 4
ist zu regeln, dass die Mindestabstände nicht
auf Flächen in Windenergiegebieten gemäß
§ 2 Nummer 1 des Windenergieflächenbe-
darfsgesetzes anzuwenden sind. Für Landes-
gesetze nach Satz 4 ist dies bis zum Ablauf
des 31. Mai 2023 zu regeln.

(10) Der öffentliche Belang einer optisch be-
drängenden Wirkung steht einem Vorhaben
nach § 35 Absatz 1 Nummer 5, das der Erfor-
schung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-
energie dient, in der Regel nicht entgegen,
wenn der Abstand von der Mitte des Mast-
fußes der Windenergieanlage bis zu einer
zulässigen baulichen Nutzung zu Wohn-
zwecken mindestens der zweifachen Höhe
der Windenergieanlage entspricht. Höhe im
Sinne des Satzes 1 ist die Nabenhöhe zuzüg-
lich Radius des Rotors.

§ 249a Sonderregelung für
Vorhaben zur Herstellung
oder Speicherung von
Wasserstoff aus erneuer-
baren Energien

(1) Ein Vorhaben, das der Herstellung oder
Speicherung von Wasserstoff dient und in ei-
nem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit
einer Anlage zur Erforschung, Entwicklung oder
Nutzung der Windenergie nach § 35 Absatz 1
Nummer 5 steht, gilt unter den in Absatz 4 ge-
nannten weiteren Voraussetzungen ebenfalls
als Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5.

(2) Ein Vorhaben, das der Herstellung oder
Speicherung von Wasserstoff dient und in ei-
nem räumlich-funktionalen Zusammenhang
mit einer Anlage zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie nach § 35 Absatz 1 Nummer 8
Buchstabe b oder Nummer 9 steht, gilt unter
den in Absatz 4 genannten weiteren Voraus-
setzungen ebenfalls als Vorhaben nach § 35
Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b oder Num-
mer 9.

(3) Ein Vorhaben, das der Herstellung oder
Speicherung von Wasserstoff dient, ist unter
den in den Absätzen 4 und 5 genannten weite-
ren Voraussetzungen im Außenbereich auch
dann zulässig, wenn es im unmittelbar an eine
vorhandene Anlage zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie anschließenden Außenbereich
verwirklicht werden soll und der dieser Anlage
zugrunde liegende Bebauungsplan vor dem
1. Januar 2023 öffentlich ausgelegt worden ist.

(4) Ein Vorhaben ist nach den Absätzen 1 bis 3
nur zulässig, wenn
1. durch technische Vorkehrungen sicherge-

stellt ist, dass der Wasserstoff ausschließlich
aus dem Strom der in Absatz 1, 2 oder 3 ge-
nannten Anlage oder ergänzend dazu aus
dem Strom sonstiger Anlagen zur Nutzung
erneuerbarer Energien erzeugt wird,

2. die Größe der Grundfläche der zum Vorha-
ben gehörenden baulichen Anlagen 100
Quadratmeter und der Höhenunterschied
zwischen der Geländeoberfläche im Mittel
und dem höchsten Punkt der baulichen An-
lagen 3,5 Meter nicht überschreitet,

3. die in Absatz 1, 2 oder 3 genannte Anlage
oder die sonstigen Anlagen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien nach Nummer 1 nicht
bereits mit einem anderen Vorhaben zur
Herstellung oder Speicherung von Wasser-
stoff verbunden sind und
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4. die Kapazität des Wasserstoffspeichers, so-

fern das Vorhaben einen solchen umfasst,
die in der Spalte 4 zu der Zeile 2.44 der
Stoffliste in Anhang I der Störfall-Verord-
nung genannte Mengenschwelle für Was-
serstoff nicht erreicht.

(5) 1 Ein Vorhaben ist nach Absatz 3 nur zuläs-
sig, wenn ergänzend zu den in Absatz 4 ge-
nannten Voraussetzungen
1. dem Vorhaben öffentliche Belange im Sinne

des § 35 Absatz 3 nicht entgegenstehen
und das Vorhaben den Zielen der Raumord-
nung entsprechend § 35 Absatz 3 Satz 2
nicht widerspricht,

2. die ausreichende Erschließung des Vorha-
bens gesichert ist und

3. die Voraussetzungen des § 35 Absatz 5
Satz 2 erster Halbsatz und Satz 3 gegeben
sind.

§ 36 ist entsprechend anzuwenden.

§ 249b Verordnungsermächtig-
ungen zum Ausbau der
erneuerbaren Energien
in Abbaubereichen des
Braunkohletagebaus

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass
für die Entscheidung über die Zulässigkeit ei-
nes Vorhabens nach § 35 Absatz 1 Nummer 5,
das der Erforschung, Entwicklung oder Nut-
zung der Windenergie dient, innerhalb des Ab-
baubereichs eines Braunkohlen- oder Sanie-
rungsplans folgende Maßgaben gelten, die
Zulässigkeitsvoraussetzungen im Übrigen aber
unberührt bleiben:

1. Darstellungen in Flächennutzungsplänen und
Ziele der Raumordnung stehen dem ge-
nannten Vorhaben nicht entgegen; die Re-
kultivierungsziele nach dem Braunkohlen-
oder Sanierungsplan sind aber angemes-
sen zu berücksichtigen und

2. das Vorhaben soll die bergbaulichen Tätig-
keiten nicht erheblich beeinträchtigen.

Der Geltungsbereich der Rechtsverordnung
kann auf bestimmte Teile eines Abbaubereichs
beschränkt werden. Die Rechtsfolge des § 249
Absatz 2 Satz 1 und 2 tritt im Geltungsbereich
der Rechtsverordnung nicht ein.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass

ein Vorhaben zur Nutzung solarer Strahlungs-
energie innerhalb des Abbaubereichs eines
Braunkohlen- oder Sanierungsplans dann
zulässig ist, wenn
1. öffentliche Belange dem Vorhaben nicht ent-

gegenstehen, wobei jedoch Darstellungen
in Flächennutzungsplänen und Ziele der
Raumordnung dem Vorhaben nicht entge-
genstehen, die Rekultivierungsziele nach
dem Braunkohlen- oder Sanierungsplan
aber angemessen zu berücksichtigen sind,

2. die ausreichende Erschließung des Vorha-
bens gesichert ist,

3. das Vorhaben die bergbaulichen Tätigkei-
ten nicht erheblich beeinträchtigt und

4. die Voraussetzungen des § 35 Absatz 5
Satz 2 erster Halbsatz und Satz 3 gegeben
sind.

Der Geltungsbereich der Rechtsverordnung
kann auf bestimmte Teile eines Abbaubereichs
beschränkt werden. 3 Im Geltungsbereich der
Rechtsverordnung ist § 36 bei der Entschei-
dung über die Zulässigkeit eines Vorhabens
nach Satz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 250 Bildung von Wohnungs-
eigentum in Gebieten
mit angespannten
Wohnungsmärkten

(1) Sofern Gebiete mit angespannten Woh-
nungsmärkten im Sinne von § 201a Satz 3
und 4 vorliegen und diese Gebiete nach Satz 3
bestimmt sind, bedarf bei Wohngebäuden, die
bereits am Tag des Inkrafttretens der Rechts-
verordnung nach Satz 3 bestanden, die Be-
gründung oder Teilung von Wohnungseigen-
tum oder Teileigentum nach § 1 des Woh-
nungseigentumsgesetzes der Genehmigung.
Das Genehmigungserfordernis nach Satz 1 gilt
nicht, wenn sich in dem Wohngebäude nicht
mehr als fünf Wohnungen befinden. Die Lan-
desregierungen werden ermächtigt, die Ge-
biete nach Satz 1 durch Rechtsverordnung zu
bestimmen, die spätestens mit Ablauf des 31.
Dezember 2025 außer Kraft treten muss. Sie
muss begründet werden. Aus der Begründung
muss sich ergeben, auf Grund welcher Tatsa-
chen ein Gebiet mit einem angespannten
Wohnungsmarkt im Einzelfall vorliegt. In der
Rechtsverordnung nach Satz 3 kann eine von
Satz 2 abweichende Anzahl an Wohnungen
bestimmt werden; diese Anzahl kann zwi-
schen drei und 15 liegen.
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(2) Zuständig für die Genehmigung ist die von
der Landesregierung bestimmte Stelle. § 173
Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) 1 Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn

1. das Grundstück zu einem Nachlass gehört
und Wohnungseigentum oder Teileigentum
zugunsten von Miterben oder Vermächtnis-
nehmern begründet werden soll,

2. das Wohnungseigentum oder Teileigentum
zur eigenen Nutzung an Familienan-
gehörige des Eigentümers veräußert wer-
den soll,

3. das Wohnungseigentum oder Teileigentum
zur eigenen Nutzung an mindestens zwei
Drittel der Mieter veräußert werden soll,

4. auch unter Berücksichtigung des Allge-
meinwohls ein Absehen von der Begrün-
dung von Wohnungseigentum oder Teilei-
gentum nicht mehr zumutbar ist oder

5. ohne die Genehmigung Ansprüche Dritter
auf Übertragung von Wohnungseigentum
oder Teileigentum nicht erfüllt werden kön-
nen, zu deren Sicherung vor dem Wirksam-
werden des Genehmigungsvorbehalts eine
Vormerkung im Grundbuch eingetragen ist.

In der Genehmigung kann bestimmt werden,
dass auch die Veräußerung von Wohnungsei-
gentum oder Teileigentum der Genehmigung
entsprechend Satz 1 Nummer 1 bis 3 bedarf.
Diese Genehmigungspflicht ist in das Woh-
nungs- oder Teileigentumsgrundbuch einzu-
tragen; die Eintragung erfolgt auf Ersuchen
der nach Absatz 2 Satz 1 zuständigen Stelle.
Die Genehmigungspflicht erlischt mit Außer-
krafttreten der Verordnung nach Absatz 1
Satz 3.

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 darf eine Ge-
nehmigung nur versagt werden, wenn dies für
die ausreichende Versorgung der Bevölkerung
mit Mietwohnraum erforderlich ist. Unter der
Voraussetzung von Satz 1 kann die Genehmi-
gung mit einer Auflage erteilt werden.

(5) Bei einem Grundstück, das im Geltungsbe-
reich einer Rechtsverordnung nach Absatz 1
Satz 3 liegt, darf das Grundbuchamt die Ein-
tragungen in das Grundbuch nur vornehmen,
wenn ihm die Genehmigung oder das Nicht-
bestehen der Genehmigungspflicht nachge-
wiesen ist. Mit der Eintragung gilt die Geneh-
migung als erteilt.

(6) Der Genehmigung nach Absatz 1 Satz 1
bedarf ferner

1. die Begründung der in den §§ 30 und 31
des Wohnungseigentumsgesetzes bezeich-
neten Rechte,

2. die Begründung von Bruchteilseigentum nach
§ 1008 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an
Grundstücken mit Wohngebäuden, wenn
zugleich nach § 1010 Absatz 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs im Grundbuch als Bela-
stung eingetragen werden soll, dass Räume
einem oder mehreren Miteigentümern zur
ausschließlichen Benutzung zugewiesen
sind und die Aufhebung der Gemeinschaft
ausgeschlossen ist, sowie

3. bei bestehendem Bruchteilseigentum nach
§ 1008 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an
Grundstücken mit Wohngebäuden eine im
Grundbuch als Belastung einzutragende
Regelung nach § 1010 Absatz 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, wonach Räume ei-
nem oder mehreren Miteigentümern zur
ausschließlichen Benutzung zugewiesen
sind und die Aufhebung der Gemeinschaft
ausgeschlossen ist.

Die Bestimmungen der Absätze 2 bis 5 gelten
sinngemäß.

(7) Diese Vorschrift geht im räumlichen Anwen-
dungsbereich von Rechtsverordnungen nach
Absatz 1 Satz 3 den Rechtsverordnungen nach
§ 172 Absatz 1 Satz 4 vor. Satz 1 findet keine
Anwendung, wenn nach Absatz 1 Satz 2 und 6
keine Genehmigungspflicht besteht.

Anlage 1
(zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c)

Der Umweltbericht nach § 2 Absatz 4 und § 2a
Satz 2 Nummer 2 hat folgende Bestandteile:

1. Eine Einleitung mit folgenden Angaben:

a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wich-
tigsten Ziele des Bauleitplans, einschließ-
lich einer Beschreibung der Festsetzungen
des Plans mit Angaben über Standorte,
Art und Umfang sowie Bedarf an Grund
und Boden der geplanten Vorhaben;

b) Darstellung der in einschlägigen Fachge-
setzen und Fachplänen festgelegten
Ziele des Umweltschutzes, die für den
Bauleitplan von Bedeutung sind, und der
Art, wie diese Ziele und die Umwelt-
belange bei der Aufstellung des Bau-
leitplans berücksichtigt wurden;

2. eine Beschreibung und Bewertung der er-
heblichen Umweltauswirkungen, die in der
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Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Satz 1
ermittelt wurden; hierzu gehören folgende
Angaben:

a) eine Bestandsaufnahme der einschlägi-
gen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands (Basisszenario), einschließlich der
Umweltmerkmale der Gebiete, die vor-
aussichtlich erheblich beeinflusst werden,
und eine Übersicht über die voraussichtli-
che Entwicklung des Umweltzustands bei
Nichtdurchführung der Planung, soweit
diese Entwicklung gegenüber dem Basis-
szenario mit zumutbarem Aufwand auf
der Grundlage der verfügbaren Umwelt-
informationen und wissenschaftlichen Er-
kenntnisse abgeschätzt werden kann;

b) eine Prognose über die Entwicklung des
Umweltzustands bei Durchführung der
Planung; hierzu sind, soweit möglich,
insbesondere die möglichen erheblichen
Auswirkungen während der Bau- und
Betriebsphase der geplanten Vorhaben
auf die Belange nach § 1 Absatz 6 Num-
mer 7 Buchstabe a bis i zu beschreiben,
unter anderem infolge
aa) des Baus und des Vorhandenseins

der geplanten Vorhaben, soweit rele-
vant einschließlich Abrissarbeiten,

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen,
insbesondere Fläche, Boden, Was-
ser, Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt, wobei soweit möglich die
nachhaltige Verfügbarkeit dieser
Ressourcen zu berücksichtigen ist,

cc) der Art und Menge an Emissionen
von Schadstoffen, Lärm, Erschütte-
rungen, Licht, Wärme und Strahlung
sowie der Verursachung von Belästi-
gungen,

dd) der Art und Menge der erzeugten
Abfälle und ihrer Beseitigung und
Verwertung,

ee) der Risiken für die menschliche Ge-
sundheit, das kulturelle Erbe oder die
Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle
oder Katastrophen),

ff) der Kumulierung mit den Auswirkun-
gen von Vorhaben benachbarter
Plangebiete unter Berücksichtigung
etwaiger bestehender Umweltpro-
bleme in Bezug auf möglicherweise
betroffene Gebiete mit spezieller
Umweltrelevanz oder auf die Nut-
zung von natürlichen Ressourcen,

gg) der Auswirkungen der geplanten
Vorhaben auf das Klima (zum Bei-
spiel Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit
der geplanten Vorhaben gegenüber
den Folgen des Klimawandels,

hh) der eingesetzten Techniken und
Stoffe;

die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll
sich auf die direkten und die etwaigen in-
direkten, sekundären, kumulativen, gren-
züberschreitenden, kurzfristigen, mittel-
fristigen und langfristigen, ständigen und
vorübergehenden sowie positiven und
negativen Auswirkungen der geplanten
Vorhaben erstrecken; die Beschreibung
nach Halbsatz 2 soll zudem den auf
Ebene der Europäischen Union oder auf
Bundes-, Landes- oder kommunaler
Ebene festgelegten Umweltschutzzielen
Rechnung tragen;

c) eine Beschreibung der geplanten Maß-
nahmen, mit denen festgestellte erhebli-
che nachteilige Umweltauswirkungen
vermieden, verhindert, verringert oder
soweit möglich ausgeglichen werden
sollen, sowie gegebenenfalls geplante
Überwachungsmaßnahmen. In dieser
Beschreibung ist zu erläutern, inwieweit
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf
die Umwelt vermieden, verhindert, verrin-
gert oder ausgeglichen werden, wobei
sowohl die Bauphase als auch die Be-
triebsphase abzudecken ist;

d) in Betracht kommende anderweitige Pla-
nungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und
der räumliche Geltungsbereich des Bau-
leitplans zu berücksichtigen sind, und die
Angabe der wesentlichen Gründe für die
getroffene Wahl;

e) eine Beschreibung der erheblichen nach-
teiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6
Nummer 7 Buchstabe j; zur Vermeidung
von Mehrfachprüfungen können die
vorhandenen Ergebnisse anderer recht-
lich vorgeschriebener Prüfungen genutzt
werden; soweit angemessen, sollte die-
se Beschreibung Maßnahmen zur Verhin-
derung oder Verminderung der erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen solcher
Ereignisse auf die Umwelt sowie Einzel-
heiten in Bezug auf die Bereitschafts- und
vorgesehenen Bekämpfungsmaßnahmen
für derartige Krisenfälle erfassen;
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3. zusätzliche Angaben:

a) eine Beschreibung der wichtigsten Merk-
male der verwendeten technischen Ver-
fahren bei der Umweltprüfung sowie Hin-
weise auf Schwierigkeiten, die bei der
Zusammenstellung der Angaben aufge-
treten sind, zum Beispiel technische
Lücken oder fehlende Kenntnisse,

b) eine Beschreibung der geplanten Maß-
nahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Auswirkungen der Durchführung
des Bauleitplans auf die Umwelt,

c) eine allgemein verständliche Zusammen-
fassung der erforderlichen Angaben
nach dieser Anlage,

d) eine Referenzliste der Quellen, die für die
im Bericht enthaltenen Beschreibungen
und Bewertungen herangezogen wurden.

Anlage 2
(zu § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2)

Nachstehende Kriterien sind anzuwenden, so-
weit auf Anlage 2 Bezug genommen wird.

1. Merkmale des Bebauungsplans, insbe-
sondere in Bezug auf

1.1 das Ausmaß, in dem der Bebauungs-
plan einen Rahmen im Sinne des § 35
Absatz 3 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung setzt;

1.2 das Ausmaß, in dem der Bebauungs-
plan andere Pläne und Programme be-
einflusst;

1.3 die Bedeutung des Bebauungsplans für
die Einbeziehung umweltbezogener,
einschließlich gesundheitsbezogener Er-
wägungen, insbesondere im Hinblick
auf die Förderung der nachhaltigen Ent-
wicklung;

1.4 die für den Bebauungsplan relevanten
umweltbezogenen, einschließlich gesund-
heitsbezogener Probleme;

1.5 die Bedeutung des Bebauungsplans für
die Durchführung nationaler und euro-
päischer Umweltvorschriften.

2. Merkmale der möglichen Auswirkungen
und der voraussichtlich betroffenen Ge-
biete, insbesondere in Bezug auf

2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit
und Umkehrbarkeit der Auswirkungen;

2.2 den kumulativen und grenzüberschrei-
tenden Charakter der Auswirkungen;

2.3 die Risiken für die Umwelt, einschließ-
lich der menschlichen Gesundheit (zum
Beispiel bei Unfällen);

2.4 den Umfang und die räumliche Ausdeh-
nung der Auswirkungen;

2.5 die Bedeutung und die Sensibilität des
voraussichtlich betroffenen Gebiets auf
Grund der besonderen natürlichen
Merkmale, des kulturellen Erbes, der
Intensität der Bodennutzung des Ge-
biets jeweils unter Berücksichtigung der
Überschreitung von Umweltqualitäts-
normen und Grenzwerten;

2.6 folgende Gebiete:

2.6.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1
Nummer 8 des Bundesnaturschutzge-
setzes,

2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des
Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht
bereits von Nummer 2.6.1 erfasst,

2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des Bundes-
naturschutzgesetzes, soweit nicht be-
reits von Nummer 2.6.1 erfasst,

2.6.4 Biosphärenreservate und Landschafts-
schutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26
des Bundesnaturschutzgesetzes,

2.6.5 gesetzlich geschützte Biotope gemäß
§ 30 des Bundesnaturschutzgesetzes,

2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 des
Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquellen-
schutzgebiete gemäß § 53 Absatz 4
des Wasserhaushaltsgesetzes sowie
Überschwemmungsgebiete gemäß § 76
des Wasserhaushaltsgesetzes,

2.6.7 Gebiete, in denen die in Rechtsakten
der Europäischen Union festgelegten
Umweltqualitätsnormen bereits über-
schritten sind,

2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte,
insbesondere Zentrale Orte im Sinne
des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des
Raumordnungsgesetzes,

2.6.9 in amtlichen Listen oder Karten ver-
zeichnete Denkmäler, Denkmalensem-
bles, Bodendenkmäler oder Gebiete,
die von der durch die Länder bestimm-
ten Denkmalschutzbehörde als archäo-
logisch bedeutende Landschaften ein-
gestuft worden sind.
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Verordnung über die bauliche Nutzung
der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung – BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

Art der baulichen Nutzung
§ 01 Allgemeine Vorschriften für Bauflächen

und Baugebiete
§ 02 Kleinsiedlungsgebiete
§ 03 Reine Wohngebiete
§ 04 Allgemeine Wohngebiete
§ 4a Gebiete zur Erhaltung und

Entwicklung der Wohnnutzung
(besondere Wohngebiete)

§ 05 Dorfgebiete
§ 05a Dörfliche Wohngebiete
§ 06 Mischgebiete
§ 06a Urbane Gebiete
§ 07 Kerngebiete
§ 08 Gewerbegebiete
§ 09 Industriegebiete
§ 10 Sondergebiete, die der Erholung dienen
§ 11 Sonstige Sondergebiete
§ 12 Stellplätze und Garagen
§ 13 Gebäude und Räume für freie Berufe
§ 13a Ferienwohnungen
§ 14 Nebenanlagen; Anlagen zur Nutzung

solarer Strahlungsenergie und Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen

§ 15 Allgemeine Voraussetzungen für die
Zulässigkeit baulicher und sonstiger
Anlagen

Maß der baulichen Nutzung
§ 16 Bestimmung des Maßes der baulichen

Nutzung
§ 17 Orientierungswerte für die Bestimmung

des Maßes der baulichen Nutzung
§ 18 Höhe baulicher Anlagen
§ 19 Grundflächenzahl,

zulässige Grundfläche
§ 20 Vollgeschosse, Geschossflächenzahl,

Geschossfläche

ZWEITER ABSCHNITT

ERSTER ABSCHNITT § 21 Baumassenzahl, Baumasse
§ 21a Stellplätze, Garagen und

Gemeinschaftsanlagen

Bauweise, überbaubare
Grundstücksfläche
§ 22 Bauweise
§ 23 Überbaubare Grundstücksfläche

§ 24 (weggefallen)

Überleitungs- und Schluß-
vorschriften
§ 25 Fortführung eingeleiteter Verfahren
§ 25a Überleitungsvorschriften aus Anlass

der zweiten Änderungsverordnung
§ 25b Überleitungsvorschrift aus Anlass der

dritten Änderungsverordnung
§ 25c Überleitungsvorschrift aus Anlass der

vierten Änderungsverordnung
§ 25d Überleitungsvorschrift aus Anlass des

Gesetzes zur Stärkung der Innenent-
wicklung in den Städten und Gemein-
den und weiteren Fortentwicklung des
Städtebaurechts

§ 25e Überleitungsvorschrift aus Anlass des
Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland

§ 25f Überleitungsvorschrift aus Anlass des
Gesetzes zur sofortigen Verbesserung
der Rahmenbedingungen für die erneu-
erbaren Energien im Städtebaurecht

§ 25g Überleitungsvorschrift aus Anlass des
Gesetzes zur Stärkung der Digitalisie-
rung im Bauleitplanverfahren und zur
Änderung weiterer Vorschriften

§ 26 (Berlin-Klausel)
§ 26a Überleitungsregelungen aus Anlass der

Herstellung der Einheit Deutschlands
§ 27 (Inkrafttreten)

FÜNFTER ABSCHNITT

VIERTER ABSCHNITT

DRITTER ABSCHNITT
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Art der baulichen Nutzung

§ 1 Allgemeine Vorschriften für
Bauflächen und Baugebiete

(1) Im Flächennutzungsplan können die für die
Bebauung vorgesehenen Flächen nach der all-
gemeinen Art ihrer baulichen Nutzung (Bau-
flächen) dargestellt werden als
1. Wohnbauflächen (W)
2. gemischte Bauflächen (M)
3. gewerbliche Bauflächen (G)
4. Sonderbauflächen (S).

(2) Die für die Bebauung vorgesehenen Flä-
chen können nach der besonderen Art ihrer
baulichen Nutzung (Baugebiete) dargestellt
werden als
01. Kleinsiedlungsgebiete (WS)
02. reine Wohngebiete (WR)
03. allgemeine Wohngebiete (WA)
04. besondere Wohngebiete (WB)
05. Dorfgebiete (MD)
06. dörfliche Wohngebiete (MDW)
07. Mischgebiete (MI)
08. urbane Gebiete (MU)
09. Kerngebiete (MK)
10. Gewerbegebiete (GE)
11. Industriegebiete (GI)
12. Sondergebiete (SO).

(3) Im Bebauungsplan können die in Absatz 2
bezeichneten Baugebiete festgesetzt werden.
Durch die Festsetzung werden die Vorschrif-
ten der §§ 2 bis 14 Bestandteil des Bebau-
ungsplans, soweit nicht auf Grund der Ab-
sätze 4 bis 10 etwas anderes bestimmt wird.
Bei Festsetzung von Sondergebieten finden
die Vorschriften über besondere Festsetzun-
gen nach den Absätzen 4 bis 10 keine Anwen-
dung; besondere Festsetzungen über die Art
der Nutzung können nach den §§ 10 und 11
getroffen werden.

(4) Für die in den §§ 4 bis 9 bezeichneten Bau-
gebiete können im Bebauungsplan für das
jeweilige Baugebiet Festsetzungen getroffen
werden, die das Baugebiet

1. nach der Art der zulässigen Nutzung,

2. nach der Art der Betriebe und Anlagen und
deren besonderen Bedürfnissen und Eigen-
schaften

ERSTER ABSCHNITT gliedern. Die Festsetzungen nach Satz 1 kön-
nen auch für mehrere Gewerbegebiete einer
Gemeinde im Verhältnis zueinander getroffen
werden; dies gilt auch für Industriegebiete. Ab-
satz 5 bleibt unberührt.

(5) Im Bebauungsplan kann festgesetzt wer-
den, dass bestimmte Arten von Nutzungen,
die nach den §§ 2 bis 9 sowie 13 und 13a all-
gemein zulässig sind, nicht zulässig sind oder
nur ausnahmsweise zugelassen werden kön-
nen, sofern die allgemeine Zweckbestimmung
des Baugebiets gewahrt bleibt.

(6) Im Bebauungsplan kann festgesetzt wer-
den, dass alle oder einzelne Ausnahmen, die
in den Baugebieten nach den §§ 2 bis 9 vor-
gesehen sind,
1. nicht Bestandteil des Bebauungsplans wer-

den oder
2. in dem Baugebiet allgemein zulässig sind,

sofern die allgemeine Zweckbestimmung
des Baugebiets gewahrt bleibt.

(7) In Bebauungsplänen für Baugebiete nach
den §§ 4 bis 9 kann, wenn besondere städte-
bauliche Gründe dies rechtfertigen (§ 9 Absatz 3
des Baugesetzbuchs), festgesetzt werden, dass
in bestimmten Geschossen, Ebenen oder sons-
tigen Teilen baulicher Anlagen
1. nur einzelne oder mehrere der in dem Bau-

gebiet allgemein zulässigen Nutzungen
zulässig sind,

2. einzelne oder mehrere der in dem Bauge-
biet allgemein zulässigen Nutzungen un-
zulässig sind oder als Ausnahme zugelas-
sen werden können oder

3. alle oder einzelne Ausnahmen, die in den
Baugebieten nach den §§ 4 bis 9 vorgese-
hen sind, nicht zulässig oder, sofern die
allgemeine Zweckbestimmung des Bauge-
biets gewahrt bleibt, allgemein zulässig sind.

(8) Die Festsetzungen nach den Absätzen 4
bis 7 können sich auch auf Teile des Bauge-
biets beschränken.

(9) Wenn besondere städtebauliche Gründe
dies rechtfertigen, kann im Bebauungsplan bei
Anwendung der Absätze 5 bis 8 festgesetzt
werden, dass nur bestimmte Arten der in den
Baugebieten allgemein oder ausnahmsweise
zulässigen baulichen oder sonstigen Anlagen
zulässig oder nicht zulässig sind oder nur aus-
nahmsweise zugelassen werden können.

(10) Wären bei Festsetzung eines Baugebiets
nach den §§ 2 bis 9 in überwiegend bebauten
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Gebieten bestimmte vorhandene bauliche und
sonstige Anlagen unzulässig, kann im Bebau-
ungsplan festgesetzt werden, dass Erwei-
terungen, Änderungen, Nutzungsänderungen
und Erneuerungen dieser Anlagen allgemein
zulässig sind oder ausnahmsweise zugelassen
werden können. Im Bebauungsplan können
nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit
getroffen werden. Die allgemeine Zweckbe-
stimmung des Baugebiets muss in seinen
übrigen Teilen gewahrt bleiben. Die Sätze 1
bis 3 gelten auch für die Änderung und Ergän-
zung von Bebauungsplänen.

§ 2 Kleinsiedlungsgebiete
(1) Kleinsiedlungsgebiete dienen vorwiegend
der Unterbringung von Kleinsiedlungen ein-
schließlich Wohngebäuden mit entsprechen-
den Nutzgärten und landwirtschaftlichen Ne-
benerwerbsstellen.

(2) Zulässig sind
1. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäu-

de mit entsprechenden Nutzgärten, land-
wirtschaftliche Nebenerwerbsstellen und
Gartenbaubetriebe,

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden
Läden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht störenden Handwerksbetriebe.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. sonstige Wohngebäude mit nicht mehr als

zwei Wohnungen,
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,

gesundheitliche und sportliche Zwecke,
3. Tankstellen,
4. nicht störende Gewerbebetriebe.

§ 3 Reine Wohngebiete
(1) Reine Wohngebiete dienen dem Wohnen.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürf-

nissen der Bewohner des Gebiets dienen.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Läden und nicht störende Handwerksbe-

triebe, die zur Deckung des täglichen Be-
darfs für die Bewohner des Gebiets dienen,
sowie kleine Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes,

2. sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie
den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets

dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(4) Zu den nach Absatz 2 sowie den §§ 2, 4 bis
7 zulässigen Wohngebäuden gehören auch sol-
che, die ganz oder teilweise der Betreuung
und Pflege ihrer Bewohner dienen.

§ 4 Allgemeine Wohngebiete
(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwie-
gend dem Wohnen.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden

Läden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht störenden Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen,
4. Gartenbaubetriebe,
5. Tankstellen.

§ 4a Gebiete zur Erhaltung
und Entwicklung der
Wohnnutzung
(besondere Wohngebiete)

(1) Besondere Wohngebiete sind überwiegend
bebaute Gebiete, die aufgrund ausgeübter
Wohnnutzung und vorhandener sonstiger in
Absatz 2 genannter Anlagen eine besondere
Eigenart aufweisen und in denen unter Be-
rücksichtigung dieser Eigenart die Wohnnut-
zung erhalten und fortentwickelt werden soll.
Besondere Wohngebiete dienen vorwiegend
dem Wohnen; sie dienen auch der Unterbrin-
gung von Gewerbebetrieben und sonstigen
Anlagen im Sinne der Absätze 2 und 3, soweit
diese Betriebe und Anlagen nach der beson-
deren Eigenart des Gebiets mit der Wohnnut-
zung vereinbar sind.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Läden, Betriebe des Beherbergungsgewer-

bes, Schank- und Speisewirtschaften,
3. sonstige Gewerbebetriebe,
4. Geschäfts- und Bürogebäude,



435

BauNVO
5. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,

gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Anlagen für zentrale Einrichtungen der Ver-

waltung,
2. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen

ihrer Zweckbestimmung oder ihres Um-
fangs nur in Kerngebieten allgemein zuläs-
sig sind,

3. Tankstellen.

(4) Für besondere Wohngebiete oder Teile sol-
cher Gebiete kann, wenn besondere städtebau-
liche Gründe dies rechtfertigen (§ 9 Absatz 3 des
Baugesetzbuchs), festgesetzt werden, dass

1. oberhalb eines im Bebauungsplan be-
stimmten Geschosses nur Wohnungen
zulässig sind oder

2. in Gebäuden ein im Bebauungsplan be-
stimmter Anteil der zulässigen Geschos-
sfläche oder eine bestimmte Größe der Ge-
schossfläche für Wohnungen zu verwenden
ist.

§ 5 Dorfgebiete
(1) Dorfgebiete dienen der Unterbringung der
Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe, dem Wohnen und der Unter-
bringung von nicht wesentlich störenden
Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der
Bewohner des Gebiets dienenden Hand-
werksbetrieben. Auf die Belange der land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich
ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist vorrangig
Rücksicht zu nehmen.

(2) Zulässig sind

1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe und die dazugehörigen
Wohnungen und Wohngebäude,

2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohnge-
bäude mit entsprechenden Nutzgärten und
landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen,

3. sonstige Wohngebäude,

4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und
Sammlung land- und forstwirtschaftlicher
Erzeugnisse,

5. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes,

6. sonstige Gewerbebetriebe,

7. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke,

8. Gartenbaubetriebe,

9. Tankstellen.

(3) Ausnahmsweise können Vergnügungsstät-
ten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 zu-
gelassen werden.

§ 5a Dörfliche Wohngebiete
(1) Dörfliche Wohngebiete dienen dem Woh-
nen sowie der Unterbringung von land- und
forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und
nicht wesentlich störenden Gewerbebetrie-
ben. Die Nutzungsmischung muss nicht
gleichgewichtig sein.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaft-

licher Nebenerwerbsbetriebe und die dazu-
gehörigen Wohnungen und Wohngebäude,

3. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäu-
de mit entsprechenden Nutzgärten,

4. nicht gewerbliche Einrichtungen und Anlagen
für die Tierhaltung,

5. die der Versorgung des Gebiets dienenden
Läden sowie Schank- und Speisewirtschaf-
ten,

6. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
7. sonstige Gewerbebetriebe,
8. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für

kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe und die dazugehörigen Woh-
nungen und Wohngebäude,

2. Gartenbaubetriebe,

3. Tankstellen.

§ 6 Mischgebiete
(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der
Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das
Wohnen nicht wesentlich stören.

(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
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3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Spei-

sewirtschaften sowie Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe,

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchli-
che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke,

6. Gartenbaubetriebe,

7. Tankstellen,

8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Ab-
satz 3 Nummer 2 in den Teilen des Gebiets,
die überwiegend durch gewerbliche Nut-
zungen geprägt sind.

(3) Ausnahmsweise können Vergnügungsstät-
ten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2
außerhalb der in Absatz 2 Nummer 8 bezeich-
neten Teile des Gebiets zugelassen werden.

§ 6a Urbane Gebiete
(1) Urbane Gebiete dienen demWohnen sowie
der Unterbringung von Gewerbebetrieben und
sozialen, kulturellen und anderen Einrichtun-
gen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich
stören. Die Nutzungsmischung muss nicht
gleichgewichtig sein.

(2) Zulässig sind

1. Wohngebäude,

2. Geschäfts- und Bürogebäude,

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe,

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchli-
che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen

ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs
nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind,

2. Tankstellen.

(4) Für urbane Gebiete oder Teile solcher Gebiete
kann festgesetzt werden, dass in Gebäuden

1. im Erdgeschoss an der Straßenseite eine
Wohnnutzung nicht oder nur ausnahms-
weise zulässig ist,

2. oberhalb eines im Bebauungsplan be-
stimmten Geschosses nur Wohnungen
zulässig sind,

3. ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil
der zulässigen Geschossfläche oder eine
im Bebauungsplan bestimmte Größe der
Geschossfläche für Wohnungen zu verwen-
den ist, oder

4. ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil
der zulässigen Geschossfläche oder eine
im Bebauungsplan bestimmte Größe der
Geschossfläche für gewerbliche Nutzungen
zu verwenden ist.

§ 7 Kerngebiete
(1) Kerngebiete dienen vorwiegend der Unter-
bringung von Handelsbetrieben sowie der
zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der
Verwaltung und der Kultur.

(2) Zulässig sind

1. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

2. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Spei-
sewirtschaften, Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes und Vergnügungsstätten,

3. sonstige nicht wesentlich störende Gewer-
bebetriebe,

4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke,

5. Tankstellen im Zusammenhang mit Park-
häusern und Großgaragen,

6. Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsinhaber
und Betriebsleiter,

7. sonstige Wohnungen nach Maßgabe von
Festsetzungen des Bebauungsplans.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Tankstellen, die nicht unter Absatz 2 Num-

mer 5 fallen,
2. Wohnungen, die nicht unter Absatz 2 Num-

mer 6 und 7 fallen.

(4) Für Teile eines Kerngebiets kann, wenn be-
sondere städtebauliche Gründe dies rechtferti-
gen (§ 9 Absatz 3 des Baugesetzbuchs), fest-
gesetzt werden, dass

1. oberhalb eines im Bebauungsplan be-
stimmten Geschosses nur Wohnungen
zulässig sind oder

2. in Gebäuden ein im Bebauungsplan be-
stimmter Anteil der zulässigen Geschos-
sfläche oder eine bestimmte Größe der Ge-
schossfläche für Wohnungen zu verwenden
ist.
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Dies gilt auch, wenn durch solche Festsetzun-
gen dieser Teil des Kerngebiets nicht vorwie-
gend der Unterbringung von Handelsbetrieben
sowie der zentralen Einrichtungen der Wirt-
schaft, der Verwaltung und der Kultur dient.

§ 8 Gewerbegebiete
(1) Gewerbegebiete dienen vorwiegend der
Unterbringung von nicht erheblich belästigen-
den Gewerbebetrieben.

(2) Zulässig sind

1. Gewerbebetriebe aller Art einschließlich An-
lagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme
aus solarer Strahlungsenergie oder Winden-
ergie, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffent-
liche Betriebe,

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsge-
bäude,

3. Tankstellen,
4. Anlagen für sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsinhaber
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb
zugeordnet und ihm gegenüber in Grund-
fläche und Baumasse untergeordnet sind,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale
und gesundheitliche Zwecke,

3. Vergnügungsstätten.

§ 9 Industriegebiete
(1) Industriegebiete dienen ausschließlich der
Unterbringung von Gewerbebetrieben, und
zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in an-
deren Baugebieten unzulässig sind.

(2) Zulässig sind

1. Gewerbebetriebe aller Art einschließlich An-
lagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme
aus solarer Strahlungsenergie oder Winden-
ergie, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffent-
liche Betriebe,

2. Tankstellen.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsinhaber
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb
zugeordnet und ihm gegenüber in Grund-
fläche und Baumasse untergeordnet sind,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

§ 10 Sondergebiete,
die der Erholung dienen

(1) Als Sondergebiete, die der Erholung die-
nen, kommen insbesondere in Betracht
Wochenendhausgebiete,
Ferienhausgebiete,
Campingplatzgebiete.

(2) Für Sondergebiete, die der Erholung die-
nen, sind die Zweckbestimmung und die Art
der Nutzung darzustellen und festzusetzen. Im
Bebauungsplan kann festgesetzt werden,
dass bestimmte, der Eigenart des Gebiets ent-
sprechende Anlagen und Einrichtungen zur
Versorgung des Gebiets und für sportliche
Zwecke allgemein zulässig sind oder aus-
nahmsweise zugelassen werden können.

(3) In Wochenendhausgebieten sind Wochen-
endhäuser als Einzelhäuser zulässig. Im Be-
bauungsplan kann festgesetzt werden, dass
Wochenendhäuser nur als Hausgruppen
zulässig sind oder ausnahmsweise als Haus-
gruppen zugelassen werden können. Die
zulässige Grundfläche der Wochenendhäuser
ist im Bebauungsplan, begrenzt nach der be-
sonderen Eigenart des Gebiets, unter Berück-
sichtigung der landschaftlichen Gegebenhei-
ten festzusetzen.

(4) In Ferienhausgebieten sind Ferienhäuser
zulässig, die aufgrund ihrer Lage, Größe, Aus-
stattung, Erschließung und Versorgung für den
Erholungsaufenthalt geeignet und dazu be-
stimmt sind, überwiegend und auf Dauer
einem wechselnden Personenkreis zur Erho-
lung zu dienen. Im Bebauungsplan kann die
Grundfläche der Ferienhäuser, begrenzt nach
der besonderen Eigenart des Gebiets, unter
Berücksichtigung der landschaftlichen Gege-
benheiten festgesetzt werden.

(5) In Campingplatzgebieten sind Camping-
plätze und Zeltplätze zulässig.

§ 11 Sonstige Sondergebiete
(1) Als sonstige Sondergebiete sind solche
Gebiete darzustellen und festzusetzen, die
sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis
10 wesentlich unterscheiden.
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(2) Für sonstige Sondergebiete sind die
Zweckbestimmung und die Art der Nutzung
darzustellen und festzusetzen. Als sonstige
Sondergebiete kommen insbesondere in Be-
tracht
Gebiete für den Fremdenverkehr, wie Kur-
gebiete und Gebiete für die Fremdenbeherber-
gung, auch mit einer Mischung von Fremden-
beherbergung oder Ferienwohnen einerseits
sowie Dauerwohnen andererseits,
Ladengebiete,

Gebiete für Einkaufszentren und großflächige
Handelsbetriebe,

Gebiete für Messen, Ausstellungen und Kon-
gresse,

Hochschulgebiete,

Klinikgebiete,

Hafengebiete,

Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Ent-
wicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien,
wie Windenergie und solare Strahlungsener-
gie, dienen.

(3) 1. Einkaufszentren,
2. großflächige Einzelhandelsbetriebe, die

sich nach Art, Lage oder Umfang auf die
Verwirklichung der Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung oder auf die
städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung nicht nur unwesentlich auswirken
können,

3. sonstige großflächige Handelsbetriebe,
die im Hinblick auf den Verkauf an letzte
Verbraucher und auf die Auswirkungen
den in Nummer 2 bezeichneten Einzel-
handelsbetrieben vergleichbar sind,

sind außer in Kerngebieten nur in für sie
festgesetzten Sondergebieten zulässig. Aus-
wirkungen im Sinne des Satzes 1 Nummer 2
und 3 sind insbesondere schädliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des § 3 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes sowie Auswirkun-
gen auf die infrastrukturelle Ausstattung, auf
den Verkehr, auf die Versorgung der Bevölke-
rung im Einzugsbereich der in Satz 1 bezeich-
neten Betriebe, auf die Entwicklung zentraler
Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in
anderen Gemeinden, auf das Orts- und Land-
schaftsbild und auf den Naturhaushalt. Aus-
wirkungen im Sinne des Satzes 2 sind bei
Betrieben nach Satz 1 Nummer 2 und 3 in der
Regel anzunehmen, wenn die Geschossfläche

1 200 m2 überschreitet. Die Regel des Satzes 3
gilt nicht, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass Auswirkungen bereits bei weniger als
1 200 m2 Geschossfläche vorliegen oder bei
mehr als 1 200 m2 Geschossfläche nicht vor-
liegen; dabei sind in Bezug auf die in Satz 2
bezeichneten Auswirkungen insbesondere die
Gliederung und Größe der Gemeinde und ihrer
Ortsteile, die Sicherung der verbrauchernahen
Versorgung der Bevölkerung und das Waren-
angebot des Betriebs zu berücksichtigen.

§ 12 Stellplätze und Garagen
(1) Stellplätze und Garagen sind in allen Bau-
gebieten zulässig, soweit sich aus den Absät-
zen 2 bis 6 nichts anderes ergibt.

(2) In Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohnge-
bieten und allgemeinen Wohngebieten sowie
Sondergebieten, die der Erholung dienen, sind
Stellplätze und Garagen nur für den durch die
zugelassene Nutzung verursachten Bedarf
zulässig.

(3) Unzulässig sind

1. Stellplätze und Garagen für Lastkraftwagen
und Kraftomnibusse sowie für Anhänger die-
ser Kraftfahrzeuge in reinen Wohngebieten,

2. Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge
mit einem Eigengewicht über 3,5 Tonnen
sowie für Anhänger dieser Kraftfahrzeuge in
Kleinsiedlungsgebieten und allgemeinen
Wohngebieten.

(4) Im Bebauungsplan kann, wenn besondere
städtebauliche Gründe dies rechtfertigen (§ 9
Absatz 3 des Baugesetzbuchs), festgesetzt
werden, dass in bestimmten Geschossen nur
Stellplätze oder Garagen und zugehörige Ne-
beneinrichtungen (Garagengeschosse) zuläs-
sig sind. Eine Festsetzung nach Satz 1 kann
auch für Geschosse unterhalb der Gelände-
oberfläche getroffen werden. Bei Festsetzun-
gen nach den Sätzen 1 und 2 sind Stellplätze
und Garagen auf dem Grundstück nur in den
festgesetzten Geschossen zulässig, soweit
der Bebauungsplan nichts anderes bestimmt.

(5) Im Bebauungsplan kann, wenn besondere
städtebauliche Gründe dies rechtfertigen (§ 9
Absatz 3 des Baugesetzbuchs), festgesetzt
werden, dass in Teilen von Geschossen nur
Stellplätze und Garagen zulässig sind. Absatz 4
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
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(6) Im Bebauungsplan kann festgesetzt wer-
den, dass in Baugebieten oder bestimmten
Teilen von Baugebieten Stellplätze und Gara-
gen unzulässig oder nur in beschränktem Um-
fang zulässig sind, soweit landesrechtliche
Vorschriften nicht entgegenstehen.

(7) Die landesrechtlichen Vorschriften über die
Ablösung der Verpflichtung zur Herstellung
von Stellplätzen und Garagen sowie die Ver-
pflichtung zur Herstellung von Stellplätzen und
Garagen außerhalb der im Bebauungsplan
festgesetzten Bereiche bleiben bei Festset-
zungen nach den Absätzen 4 bis 6 unberührt.

§ 13 Gebäude und Räume
für freie Berufe

Für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger
und solcher Gewerbetreibender, die ihren
Beruf in ähnlicher Art ausüben, sind in den
Baugebieten nach den §§ 2 bis 4 Räume, in
den Baugebieten nach den §§ 4a bis 9 auch
Gebäude zulässig.

§ 13a Ferienwohnungen
Räume oder Gebäude, die einem ständig
wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt
vorübergehend zur Unterkunft zur Verfügung
gestellt werden und die zur Begründung einer
eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt
sind (Ferienwohnungen), gehören unbescha-
det des § 10 in der Regel zu den nicht stören-
den Gewerbebetrieben nach § 2 Absatz 3
Nummer 4 und § 4 Absatz 3 Nummer 2 oder
zu den Gewerbebetrieben nach § 4a Absatz 2
Nummer 3, § 5 Absatz 2 Nummer 6, § 5a Ab-
satz 2 Nummer 7, § 6 Absatz 2 Nummer 4,
§ 6a Absatz 2 Nummer 4 und § 7 Absatz 2
Nummer 3. Abweichend von Satz 1 können
Räume nach Satz 1 in den übrigen Fällen ins-
besondere bei einer baulich untergeordneten
Bedeutung gegenüber der in dem Gebäude
vorherrschenden Hauptnutzung zu den Betrie-
ben des Beherbergungsgewerbes nach § 4
Absatz 3 Nummer 1, § 4a Absatz 2 Nummer
2, § 5 Absatz 2 Nummer 5, § 5a Absatz 2
Nummer 6, § 6 Absatz 2 Nummer 3, § 6a Ab-
satz 2 Nummer 3 und § 7 Absatz 2 Nummer 2
oder zu den kleinen Betrieben des Beherber-
gungsgewerbes nach § 3 Absatz 3 Nummer 1
gehören.

§ 14 Nebenanlagen; Anlagen zur
Nutzung solarer Strah-
lungsenergie und Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen

(1) Außer den in den §§ 2 bis 13 genannten
Anlagen sind auch untergeordnete Nebenan-
lagen und Einrichtungen zulässig, die dem
Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelege-
nen Grundstücke oder des Baugebiets selbst
dienen und die seiner Eigenart nicht wider-
sprechen. Soweit nicht bereits in den Bauge-
bieten nach dieser Verordnung Einrichtungen
und Anlagen für die Tierhaltung, einschließlich
der Kleintiererhaltungszucht, zulässig sind,
gehören zu den untergeordneten Nebenanla-
gen und Einrichtungen im Sinne des Satzes 1
auch solche für die Kleintierhaltung. Zu den
untergeordneten Nebenanlagen und Einrich-
tungen im Sinne des Satzes 1 gehören auch
Anlagen zur Erzeugung von Strom oder
Wärme aus erneuerbaren Energien. Im Bebau-
ungsplan kann die Zulässigkeit der Nebenan-
lagen und Einrichtungen eingeschränkt oder
ausgeschlossen werden.

(1a) In den Baugebieten nach den §§ 2 bis 11
sind Nebenanlagen, die der öffentlichen Versor-
gung mit Telekommunikationsdienstleistungen
dienen, zulässig; Absatz 1 Satz 4 gilt entspre-
chend.

(2) Die der Versorgung der Baugebiete mit
Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur
Ableitung von Abwasser dienenden Neben-
anlagen können in den Baugebieten als Aus-
nahme zugelassen werden, auch soweit für sie
im Bebauungsplan keine besonderen Flächen
festgesetzt sind. Dies gilt auch für fernmelde-
technische Nebenanlagen sowie für Anlagen für
erneuerbare Energien, soweit nicht Absatz 1
Satz 1 oder Absatz 1a Anwendung findet.

(3) Soweit baulich untergeordnete Anlagen zur
Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an oder
auf Dach- und Außenwandflächen oder Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen innerhalb von Ge-
bäuden nicht bereits nach den §§ 2 bis 13
zulässig sind, gelten sie auch dann als Anla-
gen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, wenn die
erzeugte Energie vollständig oder überwie-
gend in das öffentliche Netz eingespeist wird.
In Gewerbe-, Industrie- und sonstigen Son-
dergebieten gilt Satz 1 auch für sonstige bau-
lich untergeordnete Anlagen zur Nutzung sola-
rer Strahlungsenergie.
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(4) In einem Gebiet nach § 11 Absatz 2 für An-
lagen, die der Nutzung solarer Strahlungsener-
gie dienen, sind Anlagen zur Herstellung oder
Speicherung von Wasserstoff zulässig, wenn
die Voraussetzungen entsprechend § 249a
Absatz 4 gegeben sind. In Gewerbe- und In-
dustriegebieten gilt Satz 1 entsprechend, wenn
dort eine Anlage, die der Nutzung solarer
Strahlungsenergie dient und die keine Neben-
anlage im Sinne dieser Vorschrift ist, tatsäch-
lich vorhanden ist. Absatz 1 Satz 4 gilt entspre-
chend.

§ 15 Allgemeine Voraus-
setzungen für die
Zulässigkeit baulicher
und sonstiger Anlagen

(1) Die in den §§ 2 bis 14 aufgeführten bauli-
chen und sonstigen Anlagen sind im Einzelfall
unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage, Um-
fang oder Zweckbestimmung der Eigenart des
Baugebiets widersprechen. Sie sind auch un-
zulässig, wenn von ihnen Belästigungen oder
Störungen ausgehen können, die nach der
Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst
oder in dessen Umgebung unzumutbar sind,
oder wenn sie solchen Belästigungen oder
Störungen ausgesetzt werden.

(2) Die Anwendung des Absatzes 1 hat nach
den städtebaulichen Zielen und Grundsätzen
des § 1 Absatz 5 des Baugesetzbuchs zu er-
folgen.

(3) Die Zulässigkeit der Anlagen in den Bauge-
bieten ist nicht allein nach den verfahrensrechtli-
chen Einordnungen des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes und der auf seiner Grundlage
erlassenen Verordnungen zu beurteilen.

Maß der baulichen Nutzung

§ 16 Bestimmung des Maßes
der baulichen Nutzung

(1) Wird im Flächennutzungsplan das allgemeine
Maß der baulichen Nutzung dargestellt, genügt
die Angabe der Geschossflächenzahl, der Bau-
massenzahl oder der Höhe baulicher Anlagen.
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(2) Im Bebauungsplan kann das Maß der bau-
lichen Nutzung bestimmt werden durch Fest-
setzung

1. der Grundflächenzahl oder der Größe der
Grundflächen der baulichen Anlagen,

2. der Geschossflächenzahl oder der Größe
der Geschossfläche, der Baumassenzahl
oder der Baumasse,

3. der Zahl der Vollgeschosse,

4. der Höhe baulicher Anlagen.

(3) Bei Festsetzung des Maßes der baulichen
Nutzung im Bebauungsplan ist festzusetzen

1. stets die Grundflächenzahl oder die Größe
der Grundflächen der baulichen Anlagen,

2. die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe
baulicher Anlagen, wenn ohne ihre Festset-
zung öffentliche Belange, insbesondere das
Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt
werden können.

(4) Bei Festsetzung des Höchstmaßes für die
Geschossflächenzahl oder die Größe der Ge-
schossfläche, für die Zahl der Vollgeschosse
und die Höhe baulicher Anlagen im Bebau-
ungsplan kann zugleich ein Mindestmaß fest-
gesetzt werden. Die Zahl der Vollgeschosse
und die Höhe baulicher Anlagen können auch
als zwingend festgesetzt werden.

(5) Im Bebauungsplan kann das Maß der bau-
lichen Nutzung für Teile des Baugebiets, für
einzelne Grundstücke oder Grundstücksteile
und für Teile baulicher Anlagen unterschiedlich
festgesetzt werden; die Festsetzungen kön-
nen oberhalb und unterhalb der Geländeober-
fläche getroffen werden.

(6) Im Bebauungsplan können nach Art und
Umfang bestimmte Ausnahmen von dem fest-
gesetzten Maß der baulichen Nutzung vorge-
sehen werden.

§ 17 Orientierungswerte für die
Bestimmung des Maßes
der baulichen Nutzung

Bei der Bestimmung des Maßes der bauli-
chen Nutzung nach § 16 bestehen, auch
wenn eine Geschossflächenzahl oder eine
Baumassenzahl nicht dargestellt oder festge-
setzt wird, folgende Orientierungswerte für
Obergrenzen:
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In Wochenendhausgebieten und Ferienhausge-
bieten dürfen die Orientierungswerte für Ober-
grenzen nach Satz 1 nicht überschritten werden.

§ 18 Höhe baulicher Anlagen
(1) Bei Festsetzung der Höhe baulicher Anla-
gen sind die erforderlichen Bezugspunkte zu
bestimmen.

(2) Ist die Höhe baulicher Anlagen als zwingend
festgesetzt (§ 16 Absatz 4 Satz 2), können ge-
ringfügige Abweichungen zugelassen werden.

§ 19 Grundflächenzahl,
zulässige Grundfläche

(1) Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel Qua-
dratmeter Grundfläche je Quadratmeter
Grundstücksfläche im Sinne des Absatzes 3
zulässig sind.

(2) Zulässige Grundfläche ist der nach Absatz 1
errechnete Anteil des Baugrundstücks, der
von baulichen Anlagen überdeckt werden darf.

(3) Für die Ermittlung der zulässigen Grundflä-
che ist die Fläche des Baugrundstücks maßge-
bend, die im Bauland und hinter der im Bebau-
ungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungsli-
nie liegt. Ist eine Straßenbegrenzungslinie nicht
festgesetzt, so ist die Fläche des Baugrund-

stücks maßgebend, die hinter der tatsächli-
chen Straßengrenze liegt oder die im Bebau-
ungsplan als maßgebend für die Ermittlung der
zulässigen Grundfläche festgesetzt ist.

(4) Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die
Grundflächen von
1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfläche, durch die das Baugrundstück
lediglich unterbaut wird,

mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche darf
durch die Grundflächen der in Satz 1 bezeich-
neten Anlagen bis zu 50 vom Hundert über-
schritten werden, höchstens jedoch bis zu
einer Grundflächenzahl von 0,8; weitere Über-
schreitungen in geringfügigem Ausmaß kön-
nen zugelassen werden. Im Bebauungsplan
können von Satz 2 abweichende Bestimmun-
gen getroffen werden. Soweit der Bebauungs-
plan nichts anderes festsetzt, kann im Einzel-
fall von der Einhaltung der sich aus Satz 2 er-
gebenden Grenzen abgesehen werden
1. bei Überschreitungen mit geringfügigen

Auswirkungen auf die natürlichen Funktio-
nen des Bodens oder

2. wenn die Einhaltung der Grenzen zu einer
wesentlichen Erschwerung der zweckent-
sprechenden Grundstücksnutzung führen
würde.

1 2 3 4

Baugebiet Grund-
flächenzahl
(GRZ)

Geschoß-
flächenzahl
(GFZ)

Bau-
massenzahl
(BMZ)

in Kleinsiedlungsgebieten (WS) 0,2 0,4 –

in reinen Wohngebieten (WR)
allgemeinen Wohngebieten (WA)
Ferienhausgebieten 0,4 1,2 –

in besonderen Wohngebieten (WB) 0,6 1,6 –

in Dorfgebieten (MD), Mischgebieten (MI) –
dörflichen Wohngebieten (MDW) 0,6 1,2 –

in urbanen Gebieten (MU) 0,8 3,0 –

in Kerngebieten (MK) 1,0 3,0 –

in Gewerbegebieten (GE), Industrie-
gebieten (GI), sonstigen Sondergebieten 0,8 2,4 10,0

in Wochenendhausgebieten 0,2 0,2 –
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(5) Soweit der Bebauungsplan nichts anderes
festsetzt, darf die zulässige Grundfläche in Ge-
werbe-, Industrie- und sonstigen Sondergebie-
ten durch die Grundflächen von Anlagen zur Er-
zeugung von Strom und Wärme aus solarer
Strahlungsenergie und Windenergie überschrit-
ten werden.

§ 20 Vollgeschosse, Geschoss-
flächenzahl, Geschossfläche

(1) Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach
landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse
sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden.

(2) Die Geschossflächenzahl gibt an, wieviel
Quadratmeter Geschossfläche je Quadrat-
meter Grundstücksfläche im Sinne des § 19
Absatz 3 zulässig sind.

(3) Die Geschossfläche ist nach den Außen-
maßen der Gebäude in allen Vollgeschossen
zu ermitteln. Im Bebauungsplan kann festge-
setzt werden, dass die Flächen von Aufent-
haltsräumen in anderen Geschossen einsch-
ließlich der zu ihnen gehörenden Treppen-
räume und einschließlich ihrer Umfassungs-
wände ganz oder teilweise mitzurechnen oder
ausnahmsweise nicht mitzurechnen sind.

(4) Bei der Ermittlung der Geschossfläche blei-
ben Nebenanlagen im Sinne des § 14, Bal-
kone, Loggien, Terrassen sowie bauliche Anla-
gen, soweit sie nach Landesrecht in den Ab-
standsflächen (seitlicher Grenzabstand und
sonstige Abstandsflächen) zulässig sind oder
zugelassen werden können, unberücksichtigt.

§ 21 Baumassenzahl, Baumasse
(1) Die Baumassenzahl gibt an, wieviel Kubik-
meter Baumasse je Quadratmeter Grund-
stücksfläche im Sinne des § 19 Absatz 3
zulässig sind.

(2) Die Baumasse ist nach den Außenmaßen
der Gebäude vom Fußboden des untersten
Vollgeschosses bis zur Decke des obersten
Vollgeschosses zu ermitteln. Die Baumassen
von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen
einschließlich der zu ihnen gehörenden Trep-
penräume und einschließlich ihrer Umfassungs-
wände und Decken sind mitzurechnen. Bei
baulichen Anlagen, bei denen eine Berechnung
der Baumasse nach Satz 1 nicht möglich ist, ist
die tatsächliche Baumasse zu ermitteln.

(3) Bauliche Anlagen und Gebäudeteile im
Sinne des § 20 Absatz 4 bleiben bei der Er-
mittlung der Baumasse unberücksichtigt.

(4) Ist im Bebauungsplan die Höhe baulicher
Anlagen oder die Baumassenzahl nicht festge-
setzt, darf bei Gebäuden, die Geschosse von
mehr als 3,50 m Höhe haben, eine Baumas-
senzahl, die das Dreieinhalbfache der zulässi-
gen Geschossflächenzahl beträgt, nicht über-
schritten werden.

§ 21a Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen

(1) Garagengeschosse oder ihre Baumasse
sind in sonst anders genutzten Gebäuden auf
die Zahl der zulässigen Vollgeschosse oder auf
die zulässige Baumasse nicht anzurechnen,
wenn der Bebauungsplan dies festsetzt oder
als Ausnahme vorsieht.

(2) Der Grundstücksfläche im Sinne des § 19
Absatz 3 sind Flächenanteile an außerhalb
des Baugrundstücks festgesetzten Gemein-
schaftsanlagen im Sinne des § 9 Absatz 1
Nummer 22 des Baugesetzbuchs hinzuzu-
rechnen, wenn der Bebauungsplan dies fest-
setzt oder als Ausnahme vorsieht.

(3) Soweit § 19 Absatz 4 nicht entgegensteht,
ist eine Überschreitung der zulässigen Grund-
fläche durch überdachte Stellplätze und Gara-
gen bis zu 0,1 der Fläche des Baugrundstücks
zulässig; eine weitergehende Überschreitung
kann ausnahmsweise zugelassen werden
1. in Kerngebieten, Gewerbegebieten und In-

dustriegebieten,
2. in anderen Baugebieten, soweit solche An-

lagen nach § 9 Absatz 1 Nummer 4 des
Baugesetzbuchs im Bebauungsplan fest-
gesetzt sind.

(4) Bei der Ermittlung der Geschossfläche oder
der Baumasse bleiben unberücksichtigt die
Flächen oder Baumassen von
1. Garagengeschossen, die nach Absatz 1

nicht angerechnet werden,
2. Stellplätzen und Garagen, deren Grundflächen

die zulässige Grundfläche unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 3 überschreiten,

3. Stellplätzen und Garagen in Vollgeschos-
sen, wenn der Bebauungsplan dies fest-
setzt oder als Ausnahme vorsieht.

(5) Die zulässige Geschossfläche oder die
zulässige Baumasse ist um die Flächen oder
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Baumassen notwendiger Garagen, die unter
der Geländeoberfläche hergestellt werden, in-
soweit zu erhöhen, als der Bebauungsplan
dies festsetzt oder als Ausnahme vorsieht.

Bauweise, überbaubare
Grundstücksfläche

§ 22 Bauweise
(1) Im Bebauungsplan kann die Bauweise als
offene oder geschlossene Bauweise festge-
setzt werden.

(2) In der offenen Bauweise werden die Ge-
bäude mit seitlichem Grenzabstand als Einzel-
häuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen er-
richtet. Die Länge der in Satz 1 bezeichneten
Hausformen darf höchstens 50 m betragen.
Im Bebauungsplan können Flächen festge-
setzt werden, auf denen nur Einzelhäuser, nur
Doppelhäuser, nur Hausgruppen oder nur
zwei dieser Hausformen zulässig sind.

(3) In der geschlossenen Bauweise werden die
Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand errich-
tet, es sei denn, dass die vorhandene Bebau-
ung eine Abweichung erfordert.

(4) Im Bebauungsplan kann eine von Absatz 1
abweichende Bauweise festgesetzt werden.
Dabei kann auch festgesetzt werden, inwie-
weit an die vorderen, rückwärtigen und seitli-
chen Grundstücksgrenzen herangebaut wer-
den darf oder muss.

§ 23 Überbaubare
Grundstücksfläche

(1) Die überbaubaren Grundstücksflächen kön-
nen durch die Festsetzung von Baulinien, Bau-
grenzen oder Bebauungstiefen bestimmt werden.
§ 16 Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Ist eine Baulinie festgesetzt, so muss auf die-
ser Linie gebaut werden. Ein Vor- oder Zurück-
treten von Gebäudeteilen in geringfügigem Aus-
maß kann zugelassen werden. Im Bebauungs-
plan können weitere nach Art und Umfang be-
stimmte Ausnahmen vorgesehen werden.

(3) Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen
Gebäude und Gebäudeteile diese nicht über-
schreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen wer-
den. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

DRITTER ABSCHNITT

(4) Ist eine Bebauungstiefe festgesetzt, so gilt
Absatz 3 entsprechend. Die Bebauungstiefe
ist von der tatsächlichen Straßengrenze ab zu
ermitteln, sofern im Bebauungsplan nichts an-
deres festgesetzt ist.

(5) Wenn im Bebauungsplan nichts anderes
festgesetzt ist, können auf den nicht überbau-
baren Grundstücksflächen Nebenanlagen im
Sinne des § 14 zugelassen werden. Das Glei-
che gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig
sind oder zugelassen werden können.

§ 24 (weggefallen)

Überleitungs- und
Schlußvorschriften

§ 25 Fortführung
eingeleiteter Verfahren*

Für Bauleitpläne, deren Aufstellung oder Än-
derung bereits eingeleitet ist, sind die dieser
Verordnung entsprechenden bisherigen Vor-
schriften weiterhin anzuwenden, wenn die
Pläne bei dem Inkrafttreten dieser Verordnung
bereits ausgelegt sind.

* Diese Vorschrift betrifft die Fortführung einge-
leiteter Verfahren bei Inkrafttreten der Baunut-
zungsverordnung (1. August 1962) in der ur-
sprünglichen Fassung vom 26. Juni 1962
(BGBl. I S. 429). Für die Fortführung eingelei-
teter Verfahren bei Inkrafttreten der Ände-
rungsverordnung (1. Januar 1969) bestimmt
Artikel 2 der Verordnung zur Änderung der
Baunutzungsverordnung vom 26. November
1968 (BGBl. I S. 1233): „Für Bauleitpläne,
deren Aufstellung oder Änderung bereits ein-
geleitet ist, gilt die Verordnung in der bisheri-
gen Fassung, wenn die Pläne bei Inkrafttreten
dieser Verordnung bereits nach § 2 Absatz 6
des Bundesbaugesetzes ausgelegt sind.“

§ 25a Überleitungsvorschriften
aus Anlaß der zweiten
Änderungsverordnung

(1) Für Bauleitpläne, deren Aufstellung oder
Änderung bereits eingeleitet ist, gilt diese Ver-

FÜNFTER ABSCHNITT

VIERTER ABSCHNITT
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ordnung in ihrer bis zum Inkrafttreten der
Zweiten Verordnung zur Änderung dieser Ver-
ordnung vom 15. September 1977 (BGBl. I
S. 1757) gültigen Fassung, wenn die Pläne bei
Inkrafttreten der zweiten Änderungsverord-
nung nach § 2a Absatz 6 des Bundesbau-
gesetzes oder § 2 Absatz 6 des Bundesbau-
gesetzes in der bis zum 1. Januar 1977 gel-
tenden Fassung ausgelegt sind.

(2) Von der Geltung der Vorschriften der zwei-
ten Änderungsverordnung über gesonderte
Festsetzungen für übereinanderliegende Ge-
schosse und Ebenen sowie sonstige Teile
baulicher Anlagen sind solche Bebauungs-
pläne ausgenommen, auf die § 9 Absatz 3 des
Bundesbaugesetzes in der ab 1. Januar 1977
geltenden Fassung nach Maßgabe des Arti-
kels 3 § 1 Absatz 3 des Gesetzes zur Ände-
rung des Bundesbaugesetzes vom 18. August
1976 (BGBl. I S. 2221) keine Anwendung
findet. Auf diese Bebauungspläne finden die
Vorschriften dieser Verordnung über geson-
derte Festsetzungen für übereinanderliegende
Geschosse und Ebenen und sonstige Teile
baulicher Anlagen in der bis zum Inkrafttreten
der zweiten Änderungsverordnung gültigen
Fassung weiterhin Anwendung.

§ 25b Überleitungsvorschrift
aus Anlass der dritten
Änderungsverordnung

(1) Ist der Entwurf eines Bebauungsplans vor
dem Inkrafttreten der dritten Änderungsverord-
nung nach § 2a Absatz 6 des Bundesbaugeset-
zes öffentlich ausgelegt worden, ist auf ihn § 11
Absatz 3 Satz 3 in der bis zum Inkrafttreten der
dritten Änderungsverordnung geltenden Fas-
sung anzuwenden. Das Recht der Gemeinde,
das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-
plans erneut einzuleiten, bleibt unberührt.

(2) Auf Bebauungspläne, auf die § 11 Absatz 3
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.
September 1977 Anwendung findet, ist § 11
Absatz 3 Satz 4 entsprechend anzuwenden.

§ 25c Überleitungsvorschrift
aus Anlass der vierten
Änderungsverordnung

Ist der Entwurf eines Bauleitplans vor dem
27. Januar 1990 nach § 3 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs öffentlich ausgelegt worden,

ist auf ihn diese Verordnung in der bis zum 26.
Januar 1990 geltenden Fassung anzuwenden.
Das Recht der Gemeinde, das Verfahren zur
Aufstellung des Bauleitplans erneut einzulei-
ten, bleibt unberührt.

§ 25d Überleitungsvorschrift aus
Anlass des Gesetzes zur
Stärkung der Innenent-
wicklung in den Städten
und Gemeinden und
weiteren Fortentwicklung
des Städtebaurechts

Ist der Entwurf eines Bauleitplans vor dem
20. September 2013 nach § 3 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs öffentlich ausgelegt worden,
ist auf ihn diese Verordnung in der bis zum
20. September 2013 geltenden Fassung an-
zuwenden. Das Recht der Gemeinde, das Ver-
fahren zur Aufstellung des Bauleitplans erneut
einzuleiten, bleibt unberührt.

§ 25e Überleitungsvorschrift aus
Anlass des Gesetzes zur
Mobilisierung von Bauland

Ist der Entwurf eines Bauleitplans vor dem
23. Juni 2021 nach § 3 Absatz 2 des Bauge-
setzbuchs oder nach dem Planungssicher-
stellungsgesetz öffentlich ausgelegt worden,
ist auf ihn diese Verordnung in der bis zum
23. Juni 2021 geltenden Fassung anzuwen-
den. Das Recht der Gemeinde, das Verfah-
ren zur Aufstellung des Bauleitplans erneut
einzuleiten, bleibt unberührt.

§ 25f Überleitungsvorschrift aus
Anlass des Gesetzes zur
sofortigen Verbesserung
der Rahmenbedingungen
für die erneuerbaren Ener-
gien im Städtebaurecht

Ist der Entwurf eines Bauleitplans vor dem
1. Januar 2023 nach § 3 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs öffentlich ausgelegt oder nach
§ 3 Absatz 1 des Planungssicherstellungsge-
setzes im Internet veröffentlicht worden, ist
auf ihn diese Verordnung in der bis zum
1. Januar 2023 geltenden Fassung anzu-
wenden. Das Recht der Gemeinde, das Ver-
fahren zur Aufstellung des Bauleitplans er-
neut einzuleiten, bleibt unberührt.
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§ 25g Überleitungsvorschrift aus

Anlass des Gesetzes zur
Stärkung der Digitalisie-
rung im Bauleitplanver-
fahren und zur Änderung
weiterer Vorschriften

Ist der Entwurf eines Bauleitplans vor dem
7. Juli 2023 nach § 3 Absatz 2 des Bauge-
setzbuchs in der vor dem 7. Juli 2023 gelten-
den Fassung öffentlich ausgelegt oder nach
§ 3 Absatz 1 des Planungssicherstellungsge-
setzes im Internet veröffentlicht worden, so
ist auf ihn diese Verordnung in der bis zum
7. Juli 2023 geltenden Fassung anzuwen-
den. Das Recht der Gemeinde, das Verfah-
ren zur Aufstellung des Bauleitplans erneut
einzuleiten, bleibt unberührt.

§ 26 (Berlin-Klausel)

§ 26a Überleitungsregelungen
aus Anlass der
Herstellung der Einheit
Deutschlands

Soweit in dieser Verordnung auf Vorschriften
verwiesen wird, die in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet keine An-
wendung finden, sind die entsprechenden Vor-
schriften der Deutschen Demokratischen Repu-
blik anzuwenden. Bestehen solche Vorschriften
nicht oder würde ihre Anwendung dem Sinn der
Verweisung widersprechen, gelten die Vor-
schriften, auf die verwiesen wird, entsprechend.

§ 27 (Inkrafttreten)
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Verordnung über Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung – BaustellV –)
vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283) zuletzt geändert durch
Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2022 (BGBl. 2023 I Nr. 1)

Auf Grund des § 19 des Arbeitsschutzgeset-
zes vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246) ver-
ordnet die Bundesregierung:

§ 1 Ziele, Begriffe
(1) Diese Verordnung dient der wesentlichen
Verbesserung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten auf Baustellen.

(2) Die Verordnung gilt nicht für Tätigkeiten
und Einrichtungen im Sinne des § 2 des Bun-
desberggesetzes.

(3) Baustelle im Sinne dieser Verordnung ist
der Ort, an dem ein Bauvorhaben ausgeführt
wird. Ein Bauvorhaben ist das Vorhaben, eine
oder mehrere bauliche Anlagen zu errichten,
zu ändern oder abzubrechen.

§ 2 Planung der Ausführung
des Bauvorhabens

(1) Bei der Planung der Ausführung eines Bau-
vorhabens, insbesondere bei der Einteilung der
Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander
durchgeführt werden und bei der Bemessung
der Ausführungszeiten für diese Arbeiten, sind
die allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Ar-
beitsschutzgesetzes zu berücksichtigen.

(2) Für jede Baustelle, bei der
1. die voraussichtliche Dauer der Arbeiten

mehr als 30 Arbeitstage beträgt und auf der
mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig
werden, oder

2. der Umfang der Arbeiten voraussichtlich
500 Personentage überschreitet,

hat der nach § 4 Verantwortliche der zuständi-
gen Behörde spätestens zwei Wochen vor
Einrichtung der Baustelle eine Vorankündi-
gung zu übermitteln, die mindestens die Anga-
ben nach Anhang I enthält. 2 Die Vorankündi-
gung hat der nach § 4 Verantwortliche sicht-
bar auf der Baustelle auszuhängen und bei er-
heblichen Änderungen anzupassen.

(3) Ist für eine Baustelle, auf der Beschäftigte
mehrerer Arbeitgeber tätig werden, eine Voran-
kündigung zu übermitteln, oder werden auf
einer Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer
Arbeitgeber tätig werden, besonders gefährli-
che Arbeiten nach Anhang II ausgeführt, so hat
der nach § 4 Verantwortliche dafür zu sorgen,
daß vor Einrichtung der Baustelle ein Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird.
Der Plan muß die für die betreffende Baustelle
anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen
erkennen lassen und besondere Maßnahmen
für die besonders gefährlichen Arbeiten nach
Anhang II enthalten. Erforderlichenfalls sind bei
Erstellung des Planes betriebliche Tätigkeiten
auf dem Gelände zu berücksichtigen.

(4) Ist für eine Baustelle, auf der jeder Beschäf-
tigte für denselben Arbeitgeber tätig wird, eine
Vorankündigung zu übermitteln, oder werden
auf einer Baustelle, auf der jeder Beschäftigte
für denselben Arbeitgeber tätig wird, beson-
ders gefährliche Arbeiten nach Anhang II aus-
geführt, so hat der nach § 4 Verantwortliche
dafür zu sorgen, dass dieser Arbeitgeber vor
Einrichtung der Baustelle über diejenigen Um-
stände auf dem Gelände unterrichtet wird, die
in einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan im Sinne von Absatz 3 Satz 2 und 3 einzu-
beziehen wären.

§ 3 Koordinierung
(1) Für Baustellen, auf denen Beschäftigte meh-
rerer Arbeitgeber tätig werden, hat der nach § 4
Verantwortliche einen oder mehrere geeignete
Koordinatoren zu bestellen. Der Bauherr oder
der von ihm nach § 4 beauftragte Dritte kann
die Aufgaben des Koordinators selbst wahr-
nehmen.

(1a) Der Bauherr oder der von ihm beauftragte
Dritte wird durch die Beauftragung geeigneter
Koordinatoren nicht von seiner Verantwortung
entbunden.
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(2) Während der Planung der Ausführung des
Bauvorhabens hat der Koordinator

1. die in § 2 Abs. 1 vorgesehenen Maßnahmen
zu koordinieren,

2. den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan auszuarbeiten oder ausarbeiten zu las-
sen und

3. eine Unterlage mit den erforderlichen, bei
möglichen späteren Arbeiten an der bau-
lichen Anlage zu berücksichtigenden Anga-
ben zur Sicherheit und Gesundheitsschutz
zusammenzustellen.

(3) Während der Ausführung des Bauvorha-
bens hat der Koordinator

1. die Anwendung der allgemeinen Grund-
sätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes
zu koordinieren,

2. darauf zu achten, daß die Arbeitgeber und
die Unternehmer ohne Beschäftigte ihre
Pflichten nach dieser Verordnung erfüllen,

3. den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan bei Änderungen in der Ausführung des
Bauvorhabens, die sich auf die weitere Ko-
ordination auswirken, anzupassen oder an-
passen zu lassen,

4. die Zusammenarbeit der Arbeitgeber zu or-
ganisieren und

5. die Überwachung der ordnungsgemäßen
Anwendung der Arbeitsverfahren durch die
Arbeitgeber zu koordinieren.

§ 4 Beauftragung
Die Maßnahmen nach § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1
hat der Bauherr zu treffen, es sei denn, er be-
auftragt einen Dritten, diese Maßnahmen in ei-
gener Verantwortung zu treffen.

§ 5 Pflichten der Arbeitgeber
(1) Die Arbeitgeber haben bei der Ausführung
der Arbeiten die erforderlichen Maßnahmen des
Arbeitsschutzes insbesondere in bezug auf die
1. Instandhaltung der Arbeitsmittel,
2. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsor-

gung der Arbeitsstoffe und Abfälle, insbe-
sondere der Gefahrstoffe,

3. Anpassung der Ausführungszeiten für die
Arbeiten unter Berücksichtigung der Gege-
benheiten auf der Baustelle,

4. Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern
und Unternehmern ohne Beschäftigte,

5. Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten
auf der Baustelle und anderen betrieblichen
Tätigkeiten auf dem Gelände, auf dem oder
in dessen Nähe die erstgenannten Arbeiten
ausgeführt werden,

6. Ausführung besonders gefährlicher Arbeiten
nach Anhang II auf der Baustelle

zu treffen sowie die Unterrichtung nach § 2
Absatz 4, die Hinweise des Koordinators und
den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
zu berücksichtigen.

(2) Die Arbeitgeber haben die Beschäftigten in
verständlicher Form und Sprache über die
sie betreffenden Schutzmaßnahmen zu infor-
mieren.

(3) Die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber für
die Erfüllung ihrer Arbeitsschutzpflichten wird
durch die Maßnahmen nach den §§ 2 und 3
nicht berührt.

§ 6 Pflichten sonstiger Personen
Zur Gewährleistung von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten haben
auch die auf einer Baustelle tätigen Unterneh-
mer ohne Beschäftigte die bei den Arbeiten
anzuwendenden Arbeitsschutzvorschriften ein-
zuhalten. Sie haben die Hinweise des Koordi-
nators sowie den Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan zu berücksichtigen. Die Sätze
1 und 2 gelten auch für Arbeitgeber, die selbst
auf der Baustelle tätig sind.

§ 6a Beratung durch den
Ausschuss für Arbeitsstätten

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les wird in allen Fragen der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten auf
Baustellen durch den Ausschuss nach § 7 der
Arbeitsstättenverordnung beraten. § 7 Absatz
3 Satz 1 und Absatz 4 der Arbeitsstättenver-
ordnung gilt entsprechend.

§ 7 Ordnungswidrigkeiten und
Strafvorschriften

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1
Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 1 der zuständi-

gen Behörde eine Vorankündigung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig übermittelt, oder
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2. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 nicht dafür

sorgt, daß vor Einrichtung der Baustelle ein
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
erstellt wird.

(2) Wer durch eine im Absatz 1 bezeichnete
vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit
eines Beschäftigten gefährdet, ist nach § 26
Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes strafbar.

§ 8 Inkrafttreten und
Übergangsvorschrift

(1) Diese Verordnung tritt am ersten Tage des
auf die Verkündung folgenden Kalendermo-
nats in Kraft.

(2) Für Bauvorhaben, mit deren Ausführung
bereits vor dem 1. April 2023 begonnen wor-
den ist, bleiben die bisherigen Vorschriften
maßgebend.

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998,
1285
1. Ort der Baustelle,
2. Name und Anschrift des Bauherrn,
3. Art des Bauvorhabens,
4. Name und Anschrift des anstelle des

Bauherrn verantwortlichen Dritten,
5. Name und Anschrift des Koordinators,
6. voraussichtlicher Beginn und

voraussichtliche Dauer der Arbeiten,
7. voraussichtliche Höchstzahl der

Beschäftigten auf der Baustelle,
8. Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer

ohne Beschäftigte, die voraussichtlich auf
der Baustelle tätig werden,

9. Angabe der bereits ausgewählten Arbeitge-
ber und Unternehmer ohne Beschäftigte.

Besonders gefährliche Arbeiten im Sinne des
§ 2 Abs. 3 sind:

01. Arbeiten, bei denen die Beschäftigten der
Gefahr des Versinkens, des Verschüttet-
werdens in Baugruben oder in Gräben mit
einer Tiefe von mehr als 5 m oder des
Absturzes aus einer Höhe von mehr als
7 m ausgesetzt sind,

ANHANG I

ANHANG II

02. Arbeiten, bei denen Beschäftigte ausge-
setzt sind gegenüber

a) biologischen Arbeitsstoffen der Risiko-
gruppen 3 oder 4 im Sinne des § 3 Ab-
satz 1 der Biostoffverordnung,

b) gefährlichen Stoffen und Gemischen im
Sinne des § 3 Absatz 1 in Verbindung
mit Absatz 2

aa) Nummer 1 Buchstabe a,

bb) Nummer 1 Buchstabe f oder Num-
mer 2 Buchstabe a (jeweils Katego-
rie 1 oder 2) oder

cc) Nummer 2 Buchstabe e, f oder g
(jeweils Kategorie 1A oder 1B)

der Gefahrstoffverordnung,

03. Arbeiten mit ionisierenden Strahlungen,
die die Festlegung von Kontroll- oder
Überwachungsbereichen im Sinne des
Strahlenschutzgesetzes und der auf des-
sen Grundlage erlassenen Rechtsverord-
nungen erfordern,

04. Arbeiten in einem geringeren Abstand als
5 m von Hochspannungsleitungen,

05. Arbeiten, bei denen die unmittelbare Ge-
fahr des Ertrinkens besteht,

06. Brunnenbau, unterirdische Erdarbeiten und
Tunnelbau,

07. Arbeiten mit Tauchgeräten,

08. Arbeiten in Druckluft,

09. Arbeiten, bei denen Sprengstoff oder
Sprengschnüre eingesetzt werden,

10. Aufbau oder Abbau von Massivbauele-
menten, wenn dazu aufgrund deren
Masse kraftbetriebene Arbeitsmittel zum
Heben von Lasten oder kraftbetriebene
Arbeitsmittel zum anderweitigen Verset-
zen von Lasten eingesetzt werden.



449

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

Verordnung über Arbeitsstätten
(Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV) *)
vom 12. August 2004 (BGBl. I. S. 2179)
zuletzt geändert durch Art. 10 G v. 27.3.2024 I Nr. 109

§ 1 Ziel, Anwendungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Gefährdungsbeurteilung
§ 3a Einrichten und Betreiben von Arbeits-

stätten
§ 4 Besondere Anforderungen an das

Betreiben von Arbeitsstätten
§ 5 Nichtraucherschutz
§ 6 Unterweisung der Beschäftigten
§ 7 Ausschuss für Arbeitsstätten
§ 8 Übergangsvorschriften
§ 9 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

Anhang Anforderungen und Maßnahmen für
Arbeitsstätten nach § 3 Absatz 1

1 Allgemeine Anforderungen
1.1 Anforderungen an Konstruktion und

Festigkeit von Gebäuden
1.2 Abmessungen von Räumen, Luftraum
1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

kennzeichnung
1.4 Energieverteilungsanlagen
1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer
1.6 Fenster, Oberlichter
1.7 Türen, Tore
1.8 Verkehrswege
1.9 Fahrtreppen, Fahrsteige
1.10 Laderampen
1.11 Steigleitern, Steigeisengänge

2 Maßnahmen zum Schutz vor
besonderen Gefahren

2.1 Schutz vor Absturz und herabfallenden
Gegenständen, Betreten von Gefahren-
bereichen

2.2 Maßnahmen gegen Brände
2.3 Fluchtwege und Notausgänge

3 Arbeitsbedingungen
3.1 Bewegungsfläche
3.2 Anordnung der Arbeitsplätze
3.3 Ausstattung
3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung
3.5 Raumtemperatur
3.6 Lüftung
3.7 Lärm

4 Sanitär-, Pausen- und Bereitschafts-
räume, Kantinen, Erste-Hilfe-Räume
und Unterkünfte

4.1 Sanitärräume
4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume
4.3 Erste-Hilfe-Räume
4.4 Unterkünfte

5 Ergänzende Anforderungen
und Maßnahmen für besondere
Arbeitsstätten und Arbeitsplätze

5.1 Arbeitsplätze in nicht allseits
umschlossenen Arbeitsstätten und
Arbeitsplätze im Freien

5.2 Baustellen

6 Maßnahmen zur Gestaltung von
Bildschirmarbeitsplätzen

6.1 Allgemeine Anforderungen an
Bildschirmarbeitsplätze

6.2 Allgemeine Anforderungen an
Bildschirme und Bildschirmgeräte

6.3 Anforderungen an Bildschirmgeräte
und Arbeitsmittel für die ortsgebundene
Verwendung an Arbeitsplätzen

6.4 Anforderungen an tragbare Bildschirm-
geräte für die ortsveränderliche Verwen-
dung an Arbeitsplätzen

6.5 Anforderungen an die Benutzerfreund-
lichkeit von Bildschirmarbeitsplätzen

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung
1. der EG-Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in

Arbeitsstätten (Erste Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 393 S. 1) und
2. der Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und / oder Gesundheitsschutz-

kennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 245
S. 23) und

3. des Anhangs IV (Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen) der Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24.
Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/ EWG) (ABl. EG Nr. L 245 S. 6).
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§ 1 Ziel, Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung dient der Sicherheit und
dem Schutz der Gesundheit der Beschäftigten
beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten.

(2) Für folgende Arbeitsstätten gelten nur § 5
und der Anhang Nummer 1.3:
1. Arbeitsstätten im Reisegewerbe und im

Marktverkehr,
2. Transportmittel, die im öffentlichen Verkehr

eingesetzt werden,
3. Felder, Wälder und sonstige Flächen, die zu

einem land- oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb gehören, aber außerhalb der von ihm
bebauten Fläche liegen.

(3) Für Gemeinschaftsunterkünfte außerhalb
des Geländes eines Betriebes oder einer Bau-
stelle gelten nur
1. § 3,
2. § 3a und
3. Nummer 4.4 des Anhangs.

(4) 1 Für Telearbeitsplätze gelten nur
1. § 3 bei der erstmaligen Beurteilung der Ar-

beitsbedingungen und des Arbeitsplatzes,
2. § 6 und der Anhang Nummer 6,

soweit der Arbeitsplatz von dem im Betrieb
abweicht. Die in Satz 1 genannten Vorschriften
gelten, soweit Anforderungen unter Beach-
tung der Eigenart von Telearbeitsplätzen auf
diese anwendbar sind.

(5) Der Anhang Nummer 6 gilt nicht für
1. Bedienerplätze von Maschinen oder Fah-

rerplätze von Fahrzeugen mit Bildschirm-
geräten,

2. tragbare Bildschirmgeräte für die ortsverän-
derliche Verwendung, die nicht regelmäßig
an einem Arbeitsplatz verwendet werden,

3. Rechenmaschinen, Registrierkassen oder an-
dere Arbeitsmittel mit einer kleinen Daten-
oder Messwertanzeigevorrichtung, die zur
unmittelbaren Benutzung des Arbeitsmittels
erforderlich ist und

4. Schreibmaschinen klassischer Bauart mit
einem Display.

(6) Diese Verordnung ist für Arbeitsstätten in
Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterlie-
gen, nur für Bildschirmarbeitsplätze einschließ-
lich Telearbeitsplätze anzuwenden.

(7) Das Bundeskanzleramt, das Bundesmini-
sterium des Innern, für Bau und Heimat, das
Bundesministerium für Verkehr und digitale In-

frastruktur, das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, das
Bundesministerium der Verteidigung oder das
Bundesministerium der Finanzen können, so-
weit sie hierfür jeweils zuständig sind, im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales und, soweit nicht das Bun-
desministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat selbst zuständig ist, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium des Innern, für Bau
und Heimat Ausnahmen von den Vorschriften
dieser Verordnung zulassen, soweit öffentliche
Belange dies zwingend erfordern, insbeson-
dere zur Aufrechterhaltung oder Wiederher-
stellung der öffentlichen Sicherheit. 2 In die-
sem Fall ist gleichzeitig festzulegen, wie die Si-
cherheit und der Schutz der Gesundheit der
Beschäftigten nach dieser Verordnung auf an-
dere Weise gewährleistet werden.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Arbeitsstätten sind:
1. Arbeitsräume oder andere Orte in Gebäu-

den auf dem Gelände eines Betriebes,
2. Orte im Freien auf dem Gelände eines Be-

triebes,
3. Orte auf Baustellen,

sofern sie zur Nutzung für Arbeitsplätze vorge-
sehen sind.

(2) Zur Arbeitsstätte gehören insbesondere auch:
1. Orte auf dem Gelände eines Betriebes oder

einer Baustelle, zu denen Beschäftigte im
Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben,

2. Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge,
Lager-, Maschinen- und Nebenräume, Sa-
nitärräume, Kantinen, Pausen- und Bereit-
schaftsräume, Erste-Hilfe-Räume, Unter-
künfte sowie

3. Einrichtungen, die dem Betreiben der Ar-
beitsstätte dienen, insbesondere Sicher-
heitsbeleuchtungen, Feuerlöscheinrichtun-
gen, Versorgungseinrichtungen, Beleuch-
tungsanlagen, raumlufttechnische Anlagen,
Signalanlagen, Energieverteilungsanlagen,
Türen und Tore, Fahrsteige, Fahrtreppen,
Laderampen und Steigleitern.

(3) Arbeitsräume sind die Räume, in denen Ar-
beitsplätze innerhalb von Gebäuden dauerhaft
eingerichtet sind.

(4) Arbeitsplätze sind Bereiche, in denen Be-
schäftigte im Rahmen ihrer Arbeit tätig sind.

(5) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze,
die sich in Arbeitsräumen befinden und die mit
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Bildschirmgeräten und sonstigen Arbeitsmit-
teln ausgestattet sind.

(6) Bildschirmgeräte sind Funktionseinheiten,
zu denen insbesondere Bildschirme zur Dar-
stellung von visuellen Informationen, Einrich-
tungen zur Datenein- und -ausgabe, sonstige
Steuerungs- und Kommunikationseinheiten
(Rechner) sowie eine Software zur Steuerung
und Umsetzung der Arbeitsaufgabe gehören.

(7) Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest
eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privat-
bereich der Beschäftigten, für die der Arbeit-
geber eine mit den Beschäftigten vereinbarte
wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der
Einrichtung festgelegt hat. Ein Telearbeitsplatz
ist vom Arbeitgeber erst dann eingerichtet,
wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedin-
gungen der Telearbeit arbeitsvertraglich oder
im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt ha-
ben und die benötigte Ausstattung des Telear-
beitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln
einschließlich der Kommunikationseinrichtun-
gen durch den Arbeitgeber oder eine von ihm
beauftragte Person im Privatbereich des Be-
schäftigten bereitgestellt und installiert ist.

(8) Gemeinschaftsunterkünfte im Sinne dieser
Verordnung sind Unterkünfte innerhalb oder
außerhalb des Geländes eines Betriebes oder
einer Baustelle, die

1. den Beschäftigten durch den Arbeitgeber
oder auf dessen Veranlassung durch Dritte
entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung
gestellt werden und

2. von mehreren Beschäftigten und insgesamt
von mindestens vier Personen gemein-
schaftlich genutzt werden.

(9) Einrichten ist das Bereitstellen und Ausge-
stalten der Arbeitsstätte. 2 Das Einrichten um-
fasst insbesondere:
1. bauliche Maßnahmen oder Veränderungen,
2. das Ausstatten mit Maschinen, Anlagen,

anderen Arbeitsmitteln und Mobiliar sowie
mit Beleuchtungs-, Lüftungs-, Heizungs-,
Feuerlösch- und Versorgungseinrichtungen,

3. das Anlegen und Kennzeichnen von Ver-
kehrs- und Fluchtwegen sowie das Kenn-
zeichnen von Gefahrenstellen und brand-
schutztechnischen Ausrüstungen und

4. das Festlegen von Arbeitsplätzen.

(10) Das Betreiben von Arbeitsstätten umfasst
das Benutzen, Instandhalten und Optimieren
der Arbeitsstätten sowie die Organisation und
Gestaltung der Arbeit einschließlich der Ar-

beitsabläufe in Arbeitsstätten.

(11) Instandhalten ist die Wartung, Inspektion,
Instandsetzung oder Verbesserung der Arbeits-
stätten zum Erhalt des baulichen und techni-
schen Zustandes.

(12) Stand der Technik ist der Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen
oder Betriebsweisen, der die praktische Eig-
nung einer Maßnahme zur Gewährleistung der
Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit
der Beschäftigten gesichert erscheinen lässt.
Bei der Bestimmung des Stands der Technik
sind insbesondere vergleichbare Verfahren,
Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzu-
ziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt
worden sind. Gleiches gilt für die Anforderun-
gen an die Arbeitsmedizin und die Hygiene.

(13) Fachkundig ist, wer über die zur Aus-
übung einer in dieser Verordnung bestimmten
Aufgabe erforderlichen Fachkenntnisse ver-
fügt. Die Anforderungen an die Fachkunde
sind abhängig von der jeweiligen Art der Auf-
gabe. Zu den Anforderungen zählen eine ent-
sprechende Berufsausbildung, Berufserfah-
rung oder eine zeitnah ausgeübte entspre-
chende berufliche Tätigkeit. Die Fachkennt-
nisse sind durch Teilnahme an Schulungen auf
aktuellem Stand zu halten.

§ 3 Gefährdungsbeurteilung
(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen
nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der
Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob die Be-
schäftigten Gefährdungen beim Einrichten und
Betreiben von Arbeitsstätten ausgesetzt sind
oder ausgesetzt sein können. Ist dies der Fall,
hat er alle möglichen Gefährdungen der Sicher-
heit und der Gesundheit der Beschäftigten zu
beurteilen und dabei die Auswirkungen der
Arbeitsorganisation und der Arbeitsabläufe in
der Arbeitsstätte zu berücksichtigen. Bei der
Gefährdungsbeurteilung hat er die physischen
und psychischen Belastungen sowie bei Bild-
schirmarbeitsplätzen insbesondere die Bela-
stungen der Augen oder die Gefährdung des
Sehvermögens der Beschäftigten zu berück-
sichtigen. Entsprechend dem Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maß-
nahmen zum Schutz der Beschäftigten gemäß
den Vorschriften dieser Verordnung einschließ-
lich ihres Anhangs nach dem Stand der Tech-
nik, Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen.
Sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse sind zu berücksichtigen.
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(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
die Gefährdungsbeurteilung fachkundig durch-
geführt wird. Verfügt der Arbeitgeber nicht
selbst über die entsprechenden Kenntnisse,
hat er sich fachkundig beraten zu lassen.

(3) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurtei-
lung vor Aufnahme der Tätigkeiten zu dokumen-
tieren. In der Dokumentation ist anzugeben,
welche Gefährdungen am Arbeitsplatz auftreten
können und welche Maßnahmen nach Absatz 1
Satz 4 durchgeführt werden müssen.

§ 3a Einrichten und Betreiben
von Arbeitsstätten

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsstätten so eingerichtet und betrieben
werden, dass Gefährdungen für die Sicherheit
und die Gesundheit der Beschäftigten mög-
lichst vermieden und verbleibende Gefährdun-
gen möglichst gering gehalten werden. Beim
Einrichten und Betreiben der Arbeitsstätten
hat der Arbeitgeber die Maßnahmen nach § 3
Absatz 1 durchzuführen und dabei den Stand
der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene, die
ergonomischen Anforderungen sowie insbe-
sondere die vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales nach § 7 Absatz 4 bekannt ge-
machten Regeln und Erkenntnisse zu berück-
sichtigen. Bei Einhaltung der bekannt ge-
machten Regeln ist davon auszugehen, dass
die in dieser Verordnung gestellten Anforde-
rungen diesbezüglich erfüllt sind. Wendet der
Arbeitgeber diese Regeln nicht an, so muss er
durch andere Maßnahmen die gleiche Sicher-
heit und den gleichen Schutz der Gesundheit
der Beschäftigten erreichen.

(2) Beschäftigt der Arbeitgeber Menschen mit
Behinderungen, hat er die Arbeitsstätte so ein-
zurichten und zu betreiben, dass die besonde-
ren Belange dieser Beschäftigten im Hinblick
auf die Sicherheit und den Schutz der Ge-
sundheit berücksichtigt werden. Dies gilt ins-
besondere für die barrierefreie Gestaltung von
Arbeitsplätzen, Sanitär-, Pausen- und Bereit-
schaftsräumen, Kantinen, Erste-Hilfe-Räumen
und Unterkünften sowie den zugehörigen
Türen, Verkehrswegen, Fluchtwegen, Notaus-
gängen, Treppen und Orientierungssystemen,
die von den Beschäftigten mit Behinderungen
benutzt werden.

(3) Die zuständige Behörde kann auf schrift-
lichen Antrag des Arbeitgebers Ausnahmen
von den Vorschriften dieser Verordnung ein-
schließlich ihres Anhanges zulassen, wenn

1. der Arbeitgeber andere, ebenso wirksame
Maßnahmen trifft oder

2. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall
zu einer unverhältnismäßigen Härte führen
würde und die Abweichung mit dem Schutz
der Beschäftigten vereinbar ist.

Der Antrag des Arbeitgebers kann in Papier-
form oder elektronisch übermittelt werden. Bei
der Beurteilung sind die Belange der kleineren
Betriebe besonders zu berücksichtigen.

(4) Anforderungen in anderen Rechtsvorschrif-
ten, insbesondere im Bauordnungsrecht der
Länder, gelten vorrangig, soweit sie über die An-
forderungen dieser Verordnung hinausgehen.

§ 4 Besondere Anforderungen
an das Betreiben von
Arbeitsstätten

(1) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsstätte instand
zu halten und dafür zu sorgen, dass festge-
stellte Mängel unverzüglich beseitigt werden.
Können Mängel, mit denen eine unmittelbare
erhebliche Gefahr verbunden ist, nicht sofort
beseitigt werden, hat er dafür zu sorgen, dass
die gefährdeten Beschäftigten ihre Tätigkeit
unverzüglich einstellen.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsstätten den hygienischen Erfordernis-
sen entsprechend gereinigt werden. Verunrei-
nigungen und Ablagerungen, die zu Gefähr-
dungen führen können, sind unverzüglich zu
beseitigen.

(3) Der Arbeitgeber hat die Sicherheitseinrich-
tungen, insbesondere Sicherheitsbeleuchtung,
Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen,
Signalanlagen, Notaggregate und Notschalter
sowie raumlufttechnische Anlagen instand zu
halten und in regelmäßigen Abständen auf ihre
Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen.

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Verkehrswege, Fluchtwege und Notaus-
gänge ständig freigehalten werden, damit sie
jederzeit benutzbar sind. Der Arbeitgeber hat
Vorkehrungen so zu treffen, dass die Be-
schäftigten bei Gefahr sich unverzüglich in
Sicherheit bringen und schnell gerettet wer-
den können. Der Arbeitgeber hat einen
Flucht- und Rettungsplan aufzustellen, wenn
Lage, Ausdehnung und Art der Benutzung
der Arbeitsstätte dies erfordern. Der Plan ist
an geeigneten Stellen in der Arbeitsstätte
auszulegen oder auszuhängen. In angemes-
senen Zeitabständen ist entsprechend die-
sem Plan zu üben.
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(5) Der Arbeitgeber hat beim Einrichten und
Betreiben von Arbeitsstätten Mittel und Ein-
richtungen zur Ersten Hilfe zur Verfügung zu
stellen und regelmäßig auf ihre Vollständigkeit
und Verwendungsfähigkeit prüfen zu lassen.

§ 5 Nichtraucherschutz
(1) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen, damit die nicht rauchenden
Beschäftigten in Arbeitsstätten wirksam vor
den Gesundheitsgefahren durch Rauche und
Dämpfe von Tabak- und Cannabisprodukten
sowie elektronischen Zigaretten geschützt
sind. 2 Soweit erforderlich, hat der Arbeitgeber
ein allgemeines oder auf einzelne Bereiche der
Arbeitsstätte beschränktes Rauchverbot zu
erlassen.

(2) In Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr hat
der Arbeitgeber beim Einrichten und Betreiben
von Arbeitsräumen der Natur des Betriebes
entsprechende und der Art der Beschäftigung
angepasste technische oder organisatorische
Maßnahmen nach Absatz 1 zum Schutz der
nicht rauchenden Beschäftigten zu treffen.

§ 6 Unterweisung der
Beschäftigten

(1) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten aus-
reichende und angemessene Informationen
anhand der Gefährdungsbeurteilung in einer
für die Beschäftigten verständlichen Form und
Sprache zur Verfügung zu stellen über
1. das bestimmungsgemäße Betreiben der

Arbeitsstätte,
2. alle gesundheits- und sicherheitsrelevanten

Fragen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit,
3. Maßnahmen, die zur Gewährleistung der

Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit
der Beschäftigten durchgeführt werden
müssen, und

4. arbeitsplatzspezifische Maßnahmen, insbe-
sondere bei Tätigkeiten auf Baustellen oder
an Bildschirmgeräten,

und sie anhand dieser Informationen zu unter-
weisen.

(2) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich
auf Maßnahmen im Gefahrenfall erstrecken,
insbesondere auf
1. die Bedienung von Sicherheits- und Warn-

einrichtungen,
2. die Erste Hilfe und die dazu vorgehaltenen

Mittel und Einrichtungen und
3. den innerbetrieblichen Verkehr.

(3) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich
auf Maßnahmen der Brandverhütung und Ver-
haltensmaßnahmen im Brandfall erstrecken,
insbesondere auf die Nutzung der Fluchtwege
und Notausgänge. Diejenigen Beschäftigten,
die Aufgaben der Brandbekämpfung überneh-
men, hat der Arbeitgeber in der Bedienung der
Feuerlöscheinrichtungen zu unterweisen.

(4) Die Unterweisungen müssen vor Aufnahme
der Tätigkeit stattfinden. Danach sind sie min-
destens jährlich zu wiederholen. Sie haben in
einer für die Beschäftigten verständlichen
Form und Sprache zu erfolgen. Unterweisun-
gen sind unverzüglich zu wiederholen, wenn
sich die Tätigkeiten der Beschäftigten, die Ar-
beitsorganisation, die Arbeits- und Fertigungs-
verfahren oder die Einrichtungen und Betriebs-
weisen in der Arbeitsstätte wesentlich verän-
dern und die Veränderung mit zusätzlichen
Gefährdungen verbunden ist.

§ 7 Ausschuss für Arbeitsstätten
(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales wird ein Ausschuss für Arbeitsstätten
gebildet, in dem fachkundige Vertreter der Ar-
beitgeber, der Gewerkschaften, der Länder-
behörden, der gesetzlichen Unfallversicherung
und weitere fachkundige Personen, insbeson-
dere der Wissenschaft, in angemessener Zahl
vertreten sein sollen. Die Gesamtzahl der Mit-
glieder soll 16 Personen nicht überschreiten.
Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mit-
glied zu benennen. Die Mitgliedschaft im Aus-
schuss für Arbeitsstätten ist ehrenamtlich.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales beruft die Mitglieder des Ausschusses
und die stellvertretenden Mitglieder. Der Aus-
schuss gibt sich eine Geschäftsordnung und
wählt den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die
Geschäftsordnung und die Wahl des Vorsit-
zenden bedürfen der Zustimmung des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales.

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört es,

1. dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und
Hygiene entsprechende Regeln und son-
stige gesicherte wissenschaftliche Erkennt-
nisse für die Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten in Arbeitsstätten zu ermitteln,

2. Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie
die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt
werden können, sowie Empfehlungen für
weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der
Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit
der Beschäftigten auszuarbeiten und
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3. das Bundesministerium für Arbeit und So-

ziales in allen Fragen der Sicherheit und der
Gesundheit der Beschäftigten in Arbeits-
stätten zu beraten.

Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben soll
der Ausschuss die allgemeinen Grundsätze
des Arbeitsschutzes nach § 4 des Arbeits-
schutzgesetzes berücksichtigen. Das Arbeits-
programm des Ausschusses für Arbeitsstätten
wird mit dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales abgestimmt. Der Ausschuss ar-
beitet eng mit den anderen Ausschüssen beim
Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu-
sammen. Die Sitzungen des Ausschusses
sind nicht öffentlich. Beratungs- und Abstim-
mungsergebnisse des Ausschusses sowie
Niederschriften der Untergremien sind vertrau-
lich zu behandeln, soweit die Erfüllung der Auf-
gaben, die den Untergremien oder den Mit-
gliedern des Ausschusses obliegen, dem nicht
entgegenstehen.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales kann die vom Ausschuss nach Absatz 3
ermittelten Regeln und Erkenntnisse sowie
Empfehlungen im Gemeinsamen Ministeri-
alblatt bekannt machen.

(5) Die Bundesministerien sowie die zuständi-
gen obersten Landesbehörden können zu den
Sitzungen des Ausschusses Vertreter entsen-
den. Diesen ist auf Verlangen in der Sitzung
das Wort zu erteilen.

(6) Die Geschäfte des Ausschusses führt die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin.

§ 8 Übergangsvorschriften
(1) Soweit für Arbeitsstätten,

1. die am 1. Mai 1976 eingerichtet waren oder
mit deren Einrichtung vor diesem Zeitpunkt
begonnen worden war oder

2. die am 20. Dezember 1996 eingerichtet
waren oder mit deren Einrichtung vor die-
sem Zeitpunkt begonnen worden war und
für die zum Zeitpunkt der Einrichtung die
Gewerbeordnung keine Anwendung fand,

in dieser Verordnung Anforderungen gestellt
werden, die umfangreiche Änderungen der
Arbeitsstätte, der Betriebseinrichtungen, Ar-
beitsverfahren oder Arbeitsabläufe notwendig
machen, gelten hierfür bis zum 31. Dezember
2020 mindestens die entsprechenden An-
forderungen des Anhangs II der Richtlinie
89/654/EWG des Rates vom 30. November

1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit
und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (ABl.
EG Nr. L 393 S. 1). Soweit diese Arbeitsstät-
ten oder ihre Betriebseinrichtungen wesentlich
erweitert oder umgebaut oder die Arbeitsver-
fahren oder Arbeitsabläufe wesentlich umge-
staltet werden, hat der Arbeitgeber die
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit
diese Änderungen, Erweiterungen oder Um-
gestaltungen mit den Anforderungen dieser
Verordnung übereinstimmen.

(2) Bestimmungen in den vom Ausschuss für
Arbeitsstätten ermittelten und vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales im Ge-
meinsamen Ministerialblatt bekannt gemach-
ten Regeln für Arbeitsstätten, die Anforderun-
gen an den Arbeitsplatz enthalten, gelten unter
Berücksichtigung der Begriffsbestimmung des
Arbeitsplatzes in § 2 Absatz 2 der Arbeitsstät-
tenverordnung vom 12. August 2004 (BGBl. I
S. 2179), die zuletzt durch Artikel 282 der
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I
S. 1474) geändert worden ist, solange fort, bis
sie vom Ausschuss für Arbeitsstätten über-
prüft und erforderlichenfalls vom Bundesmini-
sterium für Arbeit und Soziales im Gemeinsa-
men Ministerialblatt neu bekannt gemacht
worden sind.

§ 9 Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Absatz 1
Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Absatz 3 eine Gefährdungs-
beurteilung nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig dokumentiert,

2. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass eine Arbeitsstätte in der dort
vorgeschriebenen Weise eingerichtet ist
oder betrieben wird,

3. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Nummer 4.1 Absatz 1 des An-
hangs einen dort genannten Toilettenraum
oder eine dort genannte mobile, anschlus-
sfreie Toilettenkabine nicht oder nicht in der
vorgeschriebenen Weise zur Verfügung stellt,

4. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Nummer 4.2 Absatz 1 des An-
hangs einen dort genannten Pausenraum
oder einen dort genannten Pausenbereich
nicht oder nicht in der vorgeschriebenen
Weise zur Verfügung stellt,
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4a. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-

dung mit Nummer 4.4 Absatz 1 Satz 1
des Anhangs eine Unterkunft in den Fällen
der Nummer 4.4 Absatz 1 Satz 3 des An-
hangs nicht oder nicht rechtzeitig zur Ver-
fügung stellt,

4b. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Nummer 4.4 Absatz 4 Satz 1
des Anhangs eine Unterbringung in einer
Gemeinschaftsunterkunft nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
dokumentiert,

5. entgegen § 3a Absatz 2 eine Arbeitsstätte
nicht in der dort vorgeschriebenen Weise
einrichtet oder betreibt,

6. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 2 nicht dafür
sorgt, dass die gefährdeten Beschäftigten
ihre Tätigkeit unverzüglich einstellen,

7. entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass Verkehrswege, Fluchtwege
und Notausgänge freigehalten werden,

8. entgegen § 4 Absatz 5 ein Mittel oder eine
Einrichtung zur Ersten Hilfe nicht zur Ver-
fügung stellt,

9. entgegen § 6 Absatz 4 Satz 1 nicht sicher-
stellt, dass die Beschäftigten vor Auf-
nahme der Tätigkeit unterwiesen werden.

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete
vorsätzliche Handlung das Leben oder die Ge-
sundheit von Beschäftigten gefährdet, ist nach
§ 26 Nummer 2 des Arbeitsschutzgesetzes
strafbar.

Anhang

Anforderungen und Maßnahmen
für Arbeitsstätten nach
§ 3 Absatz 1
1 Allgemeine Anforderungen
1.1 Anforderungen an Konstruktion und

Festigkeit von Gebäuden
Gebäude für Arbeitsstätten müssen eine der
Nutzungsart entsprechende Konstruktion und
Festigkeit aufweisen.

1.2 Abmessungen von Räumen, Luftraum
(1) Arbeitsräume, Sanitär-, Pausen- und Be-
reitschaftsräume, Kantinen, Erste-Hilfe-Räume
und Unterkünfte müssen eine ausreichende
Grundfläche und eine, in Abhängigkeit von der
Größe der Grundfläche der Räume, ausrei-
chende lichte Höhe aufweisen, so dass die

Beschäftigten ohne Beeinträchtigung ihrer Si-
cherheit, ihrer Gesundheit oder ihres Wohl-
befindens die Räume nutzen oder ihre Arbeit
verrichten können.
(2) Die Abmessungen der Räume richten sich
nach der Art ihrer Nutzung.
(3) Die Größe des notwendigen Luftraumes ist
in Abhängigkeit von der Art der physischen
Belastung und der Anzahl der Beschäftigten
sowie der sonstigen anwesenden Personen zu
bemessen.

1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung

(1) Unberührt von den nachfolgenden Anforde-
rungen sind Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnungen einzusetzen, wenn
Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit
der Beschäftigten nicht durch technische oder
organisatorische Maßnahmen vermieden oder
ausreichend begrenzt werden können. Das Er-
gebnis der Gefährdungsbeurteilung und die
Maßnahmen nach § 3 Absatz 1 sind dabei zu
berücksichtigen.
(2) Die Kennzeichnung ist nach der Art der Ge-
fährdung dauerhaft oder vorübergehend nach
den Vorgaben der Richtlinie 92/58/EWG des
Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvor-
schriften für die Sicherheits- und/oder Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung am Arbeits-
platz (Neunte Einzelrichtlinie im Sinne des Arti-
kels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)
(ABl. EG Nr. L 245 S. 23) auszuführen. Diese
Richtlinie gilt in der jeweils aktuellen Fassung.
Wird diese Richtlinie geändert oder nach den
in dieser Richtlinie vorgesehenen Verfahren an
den technischen Fortschritt angepasst, gilt sie
in der geänderten im Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften veröffentlichten
Fassung nach Ablauf der in der Änderungs-
oder Anpassungsrichtlinie festgelegten Um-
setzungsfrist. Die geänderte Fassung kann be-
reits ab Inkrafttreten der Änderungs- oder An-
passungsrichtlinie angewendet werden.
(3) (weggefallen)

1.4 Energieverteilungsanlagen
Anlagen, die der Versorgung der Arbeitsstätte
mit Energie dienen, müssen so ausgewählt, in-
stalliert und betrieben werden, dass die Be-
schäftigten vor dem direkten oder indirekten
Berühren spannungsführender Teile geschützt
sind und dass von den Anlagen keine Brand-
oder Explosionsgefahren ausgehen. Bei der
Konzeption und der Ausführung sowie der
Wahl des Materials und der Schutzvorrichtun-
gen sind Art und Stärke der verteilten Energie,
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die äußeren Einwirkbedingungen und die
Fachkenntnisse der Personen zu berücksichti-
gen, die zu Teilen der Anlage Zugang haben.

1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer
(1) Die Oberflächen der Fußböden, Wände und
Decken der Räume müssen so gestaltet sein,
dass sie den Erfordernissen des sicheren Be-
treibens entsprechen sowie leicht und sicher
zu reinigen sind. Arbeitsräume müssen unter
Berücksichtigung der Art des Betriebes und
der physischen Belastungen eine angemes-
sene Dämmung gegen Wärme und Kälte
sowie eine ausreichende Isolierung gegen
Feuchtigkeit aufweisen. Auch Sanitär-, Pau-
sen- und Bereitschaftsräume, Kantinen, Erste-
Hilfe-Räume und Unterkünfte müssen über
eine angemessene Dämmung gegen Wärme
und Kälte sowie eine ausreichende Isolierung
gegen Feuchtigkeit verfügen.
(2) Die Fußböden der Räume dürfen keine Un-
ebenheiten, Löcher, Stolperstellen oder ge-
fährlichen Schrägen aufweisen. Sie müssen
gegen Verrutschen gesichert, tragfähig, trittsi-
cher und rutschhemmend sein.
(3) Durchsichtige oder lichtdurchlässige Wände,
insbesondere Ganzglaswände in Arbeitsräu-
men oder im Bereich von Verkehrswegen,
müssen deutlich gekennzeichnet sein. Sie
müssen entweder aus bruchsicherem Werk-
stoff bestehen oder so gegen die Arbeitsplätze
in Arbeitsräumen oder die Verkehrswege ab-
geschirmt sein, dass die Beschäftigten nicht
mit den Wänden in Berührung kommen und
beim Zersplittern der Wände nicht verletzt
werden können.

(4) Dächer aus nicht durchtrittsicherem Ma-
terial dürfen nur betreten werden, wenn Aus-
rüstungen benutzt werden, die ein sicheres
Arbeiten ermöglichen.

1.6 Fenster, Oberlichter
(1) Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrich-
tungen müssen sich von den Beschäftigten
sicher öffnen, schließen, verstellen und arretie-
ren lassen. Sie dürfen nicht so angeordnet
sein, dass sie in geöffnetem Zustand eine Ge-
fahr für die Beschäftigten darstellen.

(2) Fenster und Oberlichter müssen so ausge-
wählt oder ausgerüstet und eingebaut sein, dass
sie ohne Gefährdung der Ausführenden und an-
derer Personen gereinigt werden können.

1.7 Türen, Tore
(1) Die Lage, Anzahl, Abmessungen und Aus-
führung insbesondere hinsichtlich der verwen-

deten Werkstoffe von Türen und Toren müs-
sen sich nach der Art und Nutzung der Räume
oder Bereiche richten.

(2) Durchsichtige Türen müssen in Augenhöhe
gekennzeichnet sein.

(3) Pendeltüren und -tore müssen durchsichtig
sein oder ein Sichtfenster haben.

(4) Bestehen durchsichtige oder lichtdurchläs-
sige Flächen von Türen und Toren nicht aus
bruchsicherem Werkstoff und ist zu befürch-
ten, dass sich die Beschäftigten beim Zersplit-
tern verletzen können, sind diese Flächen
gegen Eindrücken zu schützen.

(5) Schiebetüren und -tore müssen gegen
Ausheben und Herausfallen gesichert sein.
Türen und Tore, die sich nach oben öffnen,
müssen gegen Herabfallen gesichert sein.

(6) In unmittelbarer Nähe von Toren, die vor-
wiegend für den Fahrzeugverkehr bestimmt
sind, müssen gut sichtbar gekennzeichnete,
stets zugängliche Türen für Fußgänger vor-
handen sein. Diese Türen sind nicht erforder-
lich, wenn der Durchgang durch die Tore für
Fußgänger gefahrlos möglich ist.

(7) Kraftbetätigte Türen und Tore müssen si-
cher benutzbar sein. Dazu gehört, dass sie

a) ohne Gefährdung der Beschäftigten be-
wegt werden oder zum Stillstand kommen
können,

b) mit selbsttätig wirkenden Sicherungen aus-
gestattet sind,

c) auch von Hand zu öffnen sind, sofern sie sich
bei Stromausfall nicht automatisch öffnen.

(8) Besondere Anforderungen gelten für Türen
im Verlauf von Fluchtwegen (Nummer 2.3).

1.8 Verkehrswege
(1) Verkehrswege, einschließlich Treppen, fest
angebrachte Steigleitern und Laderampen
müssen so angelegt und bemessen sein, dass
sie je nach ihrem Bestimmungszweck leicht
und sicher begangen oder befahren werden
können und in der Nähe Beschäftigte nicht ge-
fährdet werden.

(2) Die Bemessung der Verkehrswege, die dem
Personenverkehr, Güterverkehr oder Perso-
nen- und Güterverkehr dienen, muss sich
nach der Anzahl der möglichen Benutzer und
der Art des Betriebes richten.

(3) Werden Transportmittel auf Verkehrswegen
eingesetzt, muss für Fußgänger ein ausrei-
chender Sicherheitsabstand gewahrt werden.
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(4) Verkehrswege für Fahrzeuge müssen an
Türen und Toren, Durchgängen, Fußgänger-
wegen und Treppenaustritten in ausreichen-
dem Abstand vorbeiführen.

(5) Soweit Nutzung und Einrichtung der Räume
es zum Schutz der Beschäftigten erfordern,
müssen die Begrenzungen der Verkehrswege
gekennzeichnet sein.

(6) Besondere Anforderungen gelten für Flucht-
wege (Nummer 2.3).

1.9 Fahrtreppen, Fahrsteige
Fahrtreppen und Fahrsteige müssen so aus-
gewählt und installiert sein, dass sie sicher
funktionieren und sicher benutzbar sind. Dazu
gehört, dass die Notbefehlseinrichtungen gut
erkennbar und leicht zugänglich sind und nur
solche Fahrtreppen und Fahrsteige eingesetzt
werden, die mit den notwendigen Sicherheits-
vorrichtungen ausgestattet sind.

1.10 Laderampen
(1) Laderampen sind entsprechend den Ab-
messungen der Transportmittel und der La-
dung auszulegen.

(2) Sie müssen mindestens einen Abgang
haben; lange Laderampen müssen, soweit be-
triebstechnisch möglich, an jedem Endbereich
einen Abgang haben.

(3) Sie müssen einfach und sicher benutzbar
sein. Dazu gehört, dass sie nach Möglichkeit
mit Schutzvorrichtungen gegen Absturz aus-
zurüsten sind; das gilt insbesondere in Berei-
chen von Laderampen, die keine ständigen
Be- und Entladestellen sind.

1.11 Steigleitern, Steigeisengänge
Steigleitern und Steigeisengänge müssen si-
cher benutzbar sein. Dazu gehört, dass sie
a) nach Notwendigkeit über Schutzvorrichtun-

gen gegen Absturz, vorzugsweise über
Steigschutzeinrichtungen verfügen,

b) an ihren Austrittsstellen eine Haltevorrich-
tung haben,

c) nach Notwendigkeit in angemessenen Ab-
ständen mit Ruhebühnen ausgerüstet sind.

2 Maßnahmen zum Schutz vor
besonderen Gefahren

2.1 Schutz vor Absturz und herabfallen-
den Gegenständen, Betreten von
Gefahrenbereichen

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege, bei denen
eine Absturzgefahr für Beschäftigte oder die

Gefahr des Herabfallens von Gegenständen
besteht, müssen mit Schutzvorrichtungen ver-
sehen sein, die verhindern, dass Beschäftigte
abstürzen oder durch herabfallende Gegen-
stände verletzt werden können. Sind aufgrund
der Eigenart des Arbeitsplatzes oder der
durchzuführenden Arbeiten Schutzvorrichtun-
gen gegen Absturz nicht geeignet, muss der
Arbeitgeber die Sicherheit der Beschäftigten
durch andere wirksame Maßnahmen gewähr-
leisten. Eine Absturzgefahr besteht bei einer
Absturzhöhe von mehr als 1 Meter.

(2) Arbeitsplätze und Verkehrswege, die an Ge-
fahrenbereiche grenzen, müssen mit Schutz-
vorrichtungen versehen sein, die verhindern,
dass Beschäftigte in die Gefahrenbereiche ge-
langen.

(3) Die Arbeitsplätze und Verkehrswege nach
den Absätzen 1 und 2 müssen gegen unbe-
fugtes Betreten gesichert und gut sichtbar als
Gefahrenbereiche gekennzeichnet sein. Zum
Schutz derjenigen, die diese Bereiche betreten
müssen, sind geeignete Maßnahmen zu treffen.

2.2 Maßnahmen gegen Brände
(1) Arbeitsstätten müssen je nach

a) Abmessung und Nutzung,

b) der Brandgefährdung vorhandener Einrich-
tungen und Materialien,

c) der größtmöglichen Anzahl anwesender
Personen

mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter
Feuerlöscheinrichtungen und erforderlichen-
falls Brandmeldern und Alarmanlagen ausge-
stattet sein.

(2) Nicht selbsttätige Feuerlöscheinrichtungen
müssen als solche dauerhaft gekennzeichnet,
leicht zu erreichen und zu handhaben sein.

(3) Selbsttätig wirkende Feuerlöscheinrichtun-
gen müssen mit Warneinrichtungen ausgerüs-
tet sein, wenn bei ihrem Einsatz Gefahren für
die Beschäftigten auftreten können.

2.3 Fluchtwege und Notausgänge
(1) Fluchtwege und Notausgänge müssen
a) sich in Anzahl, Anordnung und Abmessung

nach der Nutzung, der Einrichtung und den
Abmessungen der Arbeitsstätte sowie nach
der höchstmöglichen Anzahl der dort an-
wesenden Personen richten,

b) auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder,
falls dies nicht möglich ist, in einen gesi-
cherten Bereich führen,
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c) in angemessener Form und dauerhaft ge-

kennzeichnet sein.
Sie sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung aus-
zurüsten, wenn das gefahrlose Verlassen der
Arbeitsstätte für die Beschäftigten, insbeson-
dere bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung,
nicht gewährleistet ist.
(2) Türen im Verlauf von Fluchtwegen oder
Türen von Notausgängen müssen
a) sich von innen ohne besondere Hilfsmittel

jederzeit leicht öffnen lassen, solange sich
Beschäftigte in der Arbeitsstätte befinden,

b) in angemessener Form und dauerhaft ge-
kennzeichnet sein.

Türen von Notausgängen müssen sich nach
außen öffnen lassen. In Notausgängen, die
ausschließlich für den Notfall konzipiert und
ausschließlich im Notfall benutzt werden, sind
Karussell- und Schiebetüren nicht zulässig.

3 Arbeitsbedingungen
3.1 Bewegungsfläche

(1) Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz
muss so bemessen sein, dass sich die Be-
schäftigten bei ihrer Tätigkeit ungehindert be-
wegen können.

(2) Ist dies nicht möglich, muss den Beschäf-
tigten in der Nähe des Arbeitsplatzes eine an-
dere ausreichend große Bewegungsfläche zur
Verfügung stehen.

3.2 Anordnung der Arbeitsplätze

Arbeitsplätze sind in der Arbeitsstätte so anzu-
ordnen, dass Beschäftigte

a) sie sicher erreichen und verlassen können,

b) sich bei Gefahr schnell in Sicherheit bringen
können,

c) durch benachbarte Arbeitsplätze, Transporte
oder Einwirkungen von außerhalb nicht ge-
fährdet werden.

3.3 Ausstattung

(1) Jedem Beschäftigten muss mindestens eine
Kleiderablage zur Verfügung stehen, sofern
keine Umkleideräume vorhanden sind.

(2) Kann die Arbeit ganz oder teilweise sitzend
verrichtet werden oder lässt es der Arbeitsab-
lauf zu, sich zeitweise zu setzen, sind den Be-
schäftigten am Arbeitsplatz Sitzgelegenheiten
zur Verfügung zu stellen. Können aus betrieb-
stechnischen Gründen keine Sitzgelegenhei-
ten unmittelbar am Arbeitsplatz aufgestellt
werden, obwohl es der Arbeitsablauf zulässt,

sich zeitweise zu setzen, müssen den Be-
schäftigten in der Nähe der Arbeitsplätze Sitz-
gelegenheiten bereitgestellt werden.

3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung

(1) Der Arbeitgeber darf als Arbeitsräume nur
solche Räume betreiben, die möglichst ausrei-
chend Tageslicht erhalten und die eine Sicht-
verbindung nach außen haben.

Dies gilt nicht für

1. Räume, bei denen betriebs-, produktions-
oder bautechnische Gründe Tageslicht oder
einer Sichtverbindung nach außen entge-
genstehen,

2. Räume, in denen sich Beschäftigte zur Ver-
richtung ihrer Tätigkeit regelmäßig nicht
über einen längeren Zeitraum oder im Ver-
lauf der täglichen Arbeitszeit nur kurzzeitig
aufhalten müssen, insbesondere Archive,
Lager-, Maschinen- und Nebenräume, Tee-
küchen,

3. Räume, die vollständig unter Erdgleiche
liegen, soweit es sich dabei um Tiefgaragen
oder ähnliche Einrichtungen, um kulturelle
Einrichtungen, um Verkaufsräume oder um
Schank- und Speiseräume handelt,

4. Räume in Bahnhofs- oder Flughafenhallen,
Passagen oder innerhalb von Kaufhäusern
und Einkaufszentren,

5. Räume mit einer Grundfläche von mindes-
tens 2000 Quadratmetern, sofern Oberlich-
ter oder andere bauliche Vorrichtungen vor-
handen sind, die Tageslicht in den Arbeits-
raum lenken.

(2) Pausen- und Bereitschaftsräume sowie Un-
terkünfte müssen möglichst ausreichend mit
Tageslicht beleuchtet sein und eine Sichtver-
bindung nach außen haben. Kantinen sollen
möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und
eine Sichtverbindung nach außen haben.

(3) Räume, die bis zum 3. Dezember 2016 ein-
gerichtet worden sind oder mit deren Einrich-
tung begonnen worden war und die die Anfor-
derungen nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2
nicht erfüllen, dürfen ohne eine Sichtverbindung
nach außen weiter betrieben werden, bis sie
wesentlich erweitert oder umgebaut werden.

(4) In Arbeitsräumen muss die Stärke des Ta-
geslichteinfalls am Arbeitsplatz je nach Art der
Tätigkeit reguliert werden können.

(5) Arbeitsstätten müssen mit Einrichtungen
ausgestattet sein, die eine angemessene
künstliche Beleuchtung ermöglichen, so dass



459

ArbStättV
die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit
der Beschäftigten gewährleistet sind.

(6) Die Beleuchtungsanlagen sind so auszu-
wählen und anzuordnen, dass dadurch die Si-
cherheit und die Gesundheit der Beschäftigten
nicht gefährdet werden.

(7) Arbeitsstätten, in denen bei Ausfall der All-
gemeinbeleuchtung die Sicherheit der Beschäf-
tigten gefährdet werden kann, müssen eine
ausreichende Sicherheitsbeleuchtung haben.

3.5 Raumtemperatur

(1) Arbeitsräume, in denen aus betriebstechni-
scher Sicht keine spezifischen Anforderungen an
die Raumtemperatur gestellt werden, müssen
während der Nutzungsdauer unter Berücksichti-
gung der Arbeitsverfahren und der physischen
Belastungen der Beschäftigten eine gesundheit-
lich zuträgliche Raumtemperatur haben.

(2) Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräume,
Kantinen, Erste-Hilfe-Räume und Unterkünfte
müssen während der Nutzungsdauer unter
Berücksichtigung des spezifischen Nutzungs-
zwecks eine gesundheitlich zuträgliche Raum-
temperatur haben.

(3) Fenster, Oberlichter und Glaswände müs-
sen unter Berücksichtigung der Arbeitsverfah-
ren und der Art der Arbeitsstätte eine Abschir-
mung gegen übermäßige Sonneneinstrahlung
ermöglichen.

3.6 Lüftung

(1) In Arbeitsräumen, Sanitär-, Pausen- und
Bereitschaftsräumen, Kantinen, Erste-Hilfe-
Räumen und Unterkünften muss unter
Berücksichtigung des spezifischen Nutzungs-
zwecks, der Arbeitsverfahren, der physischen
Belastungen und der Anzahl der Beschäftigten
sowie der sonstigen anwesenden Personen
während der Nutzungsdauer ausreichend ge-
sundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden
sein.

(2) Ist für das Betreiben von Arbeitsstätten eine
raumlufttechnische Anlage erforderlich, muss
diese jederzeit funktionsfähig sein und die An-
forderungen nach Absatz 1 erfüllen. Bei raum-
lufttechnischen Anlagen muss eine Störung
durch eine selbsttätige Warneinrichtung ange-
zeigt werden. Es müssen Vorkehrungen ge-
troffen sein, durch die die Beschäftigten im Fall
einer Störung gegen Gesundheitsgefahren ge-
schützt sind.

(3) Werden raumlufttechnische Anlagen ver-
wendet, ist sicherzustellen, dass die Beschäf-

tigten keinem störenden Luftzug ausgesetzt
sind.

(4) Ablagerungen und Verunreinigungen in
raumlufttechnischen Anlagen, die zu einer un-
mittelbaren Gesundheitsgefährdung durch die
Raumluft führen können, müssen umgehend
beseitigt werden.

3.7 Lärm
In Arbeitsstätten ist der Schalldruckpegel so
niedrig zu halten, wie es nach der Art des Be-
triebes möglich ist. Der Schalldruckpegel am
Arbeitsplatz in Arbeitsräumen ist in Abhängig-
keit von der Nutzung und den zu verrichten-
den Tätigkeiten so weit zu reduzieren, dass
keine Beeinträchtigungen der Gesundheit der
Beschäftigten entstehen.

4 Sanitär-, Pausen- und Bereit-
schaftsräume, Kantinen, Erste-
Hilfe-Räume und Unterkünfte

4.1 Sanitärräume
(1) Der Arbeitgeber hat Toilettenräume zur
Verfügung zu stellen. Toilettenräume sind für
Männer und Frauen getrennt einzurichten oder
es ist eine getrennte Nutzung zu ermöglichen.
Toilettenräume sind mit verschließbaren Zu-
gängen, einer ausreichenden Anzahl von Toi-
lettenbecken und Handwaschgelegenheiten
zur Verfügung zu stellen. Sie müssen sich so-
wohl in der Nähe der Arbeitsräume als auch in
der Nähe von Kantinen, Pausen- und Bereit-
schaftsräumen, Wasch- und Umkleideräumen
befinden. Bei Arbeiten im Freien und auf Bau-
stellen mit wenigen Beschäftigten sind mobile,
anschlussfreie Toilettenkabinen in der Nähe
der Arbeitsplätze ausreichend.

(2) Der Arbeitgeber hat – wenn es die Art der
Tätigkeit oder gesundheitliche Gründe erfor-
dern – Waschräume zur Verfügung zu stellen.
Diese sind für Männer und Frauen getrennt ein-
zurichten oder es ist eine getrennte Nutzung zu
ermöglichen. Bei Arbeiten im Freien und auf
Baustellen mit wenigen Beschäftigten sind
Waschgelegenheiten ausreichend.
Waschräume sind

a) in der Nähe von Arbeitsräumen und sicht-
geschützt einzurichten,

b) so zu bemessen, dass die Beschäftigten
sich den hygienischen Erfordernissen ent-
sprechend und ungehindert reinigen kön-
nen; dazu müssen fließendes warmes und
kaltes Wasser, Mittel zum Reinigen und ge-
gebenenfalls zum Desinfizieren sowie zum
Abtrocknen der Hände vorhanden sein,
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c) mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter

Duschen zur Verfügung zu stellen, wenn es
die Art der Tätigkeit oder gesundheitliche
Gründe erfordern.

Sind Waschräume nicht erforderlich, müssen
in der Nähe des Arbeitsplatzes und der Um-
kleideräume ausreichende und angemessene
Waschgelegenheiten mit fließendem Wasser
(erforderlichenfalls mit warmem Wasser), Mit-
teln zum Reinigen und zum Abtrocknen der
Hände zur Verfügung stehen.

(3) Der Arbeitgeber hat geeignete Umkleide-
räume zur Verfügung zu stellen, wenn die Be-
schäftigten bei ihrer Tätigkeit besondere Ar-
beitskleidung tragen müssen und es ihnen
nicht zuzumuten ist, sich in einem anderen
Raum umzukleiden. Umkleideräume sind für
Männer und Frauen getrennt einzurichten oder
es ist eine getrennte Nutzung zu ermöglichen.
Umkleideräume müssen

a) leicht zugänglich und von ausreichender
Größe und sichtgeschützt eingerichtet wer-
den; entsprechend der Anzahl gleichzeitiger
Benutzer muss genügend freie Boden-
fläche für ungehindertes Umkleiden vorhan-
den sein,

b) mit Sitzgelegenheiten sowie mit verschließ-
baren Einrichtungen ausgestattet sein, in
denen jeder Beschäftigte seine Kleidung
aufbewahren kann.

Kleiderschränke für Arbeitskleidung und
Schutzkleidung sind von Kleiderschränken für
persönliche Kleidung und Gegenstände zu
trennen, wenn die Umstände dies erfordern.

(4) Wasch- und Umkleideräume, die voneinan-
der räumlich getrennt sind, müssen unterein-
ander leicht erreichbar sein.

4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume

(1) Bei mehr als zehn Beschäftigten oder wenn
die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit
es erfordern, ist den Beschäftigten ein Pau-
senraum oder ein entsprechender Pausenbe-
reich zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,
wenn die Beschäftigten in Büroräumen oder
vergleichbaren Arbeitsräumen beschäftigt sind
und dort gleichwertige Voraussetzungen für
eine Erholung während der Pause gegeben
sind. Fallen in die Arbeitszeit regelmäßig und
häufig Arbeitsbereitschaftszeiten oder Arbeits-
unterbrechungen und sind keine Pausen-
räume vorhanden, so sind für die Beschäftig-
ten Räume für Bereitschaftszeiten einzurich-
ten. Schwangere Frauen und stillende Mütter

müssen sich während der Pausen und, soweit
es erforderlich ist, auch während der Arbeits-
zeit unter geeigneten Bedingungen hinlegen
und ausruhen können.

(2) Pausenräume oder entsprechende Pau-
senbereiche sind

a) für die Beschäftigten leicht erreichbar an
ungefährdeter Stelle und in ausreichender
Größe bereitzustellen,

b) entsprechend der Anzahl der gleichzeitigen
Benutzer mit leicht zu reinigenden Tischen
und Sitzgelegenheiten mit Rückenlehne
auszustatten,

c) als separate Räume zu gestalten, wenn die
Beurteilung der Arbeitsbedingungen und
der Arbeitsstätte dies erfordern.

(3) Bereitschaftsräume und Pausenräume, die
als Bereitschaftsräume genutzt werden, müs-
sen dem Zweck entsprechend ausgestattet
sein.

4.3 Erste-Hilfe-Räume

(1) Erste-Hilfe-Räume oder vergleichbare Be-
reiche sind entsprechend der Art der Gefähr-
dungen in der Arbeitsstätte oder der Anzahl
der Beschäftigten, der Art der auszuübenden
Tätigkeiten sowie der räumlichen Größe der
Betriebe zur Verfügung zu stellen.

(2) Erste-Hilfe-Räume müssen an ihren Zugän-
gen als solche gekennzeichnet und für Per-
sonen mit Rettungstransportmitteln leicht zu-
gänglich sein.

(3) Sie sind mit den erforderlichen Mitteln und
Einrichtungen zur Ersten Hilfe auszustatten.
An einer deutlich gekennzeichneten Stelle
müssen Anschrift und Telefonnummer der ört-
lichen Rettungsdienste angegeben sein.

(4) Darüber hinaus sind überall dort, wo es die
Arbeitsbedingungen erfordern, Mittel und Ein-
richtungen zur Ersten Hilfe aufzubewahren. Sie
müssen leicht zugänglich und einsatzbereit
sein. Die Aufbewahrungsstellen müssen als
solche gekennzeichnet und gut erreichbar
sein.

4.4 Unterkünfte

(1) Der Arbeitgeber hat angemessene Unter-
künfte für Beschäftigte zur Verfügung zu stel-
len, gegebenenfalls auch außerhalb des Gelän-
des eines Betriebes oder einer Baustelle, wenn
es aus Gründen der Sicherheit, zum Schutz
der Gesundheit oder aus Gründen der men-
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schengerechten Gestaltung der Arbeit erfor-
derlich ist. Die Bereitstellung angemessener
Unterkünfte kann insbesondere wegen der
Abgelegenheit der Arbeitsstätte, der Art der
auszuübenden Tätigkeiten oder der Anzahl der
im Betrieb beschäftigten Personen erforderlich
sein. Sie ist stets erforderlich, wenn den Be-
schäftigten im Zusammenhang mit der Anwer-
bung oder Entsendung zur zeitlich befristeten
Erbringung einer vertraglich geschuldeten Ar-
beitsleistung die Bereitstellung oder Vermitt-
lung einer Unterbringung in Gemeinschafts-
unterkünften in Aussicht gestellt wird und zu
erwarten ist, dass der Beschäftigte die Ver-
pflichtung zur Erbringung seiner Arbeitsleistung
anderenfalls nicht eingehen würde. Kann der
Arbeitgeber erforderliche Unterkünfte inner-
halb des Geländes eines Betriebes oder einer
Baustelle nicht zur Verfügung stellen, hat er für
eine andere angemessene Unterbringung der
Beschäftigten außerhalb des Geländes eines
Betriebes oder einer Baustelle zu sorgen. Wird
die Unterkunft als Gemeinschaftsunterkunft
außerhalb des Geländes eines Betriebes oder
einer Baustelle durch den Arbeitgeber oder auf
dessen Veranlassung durch Dritte zur Verfü-
gung gestellt, so hat der Arbeitgeber auch in
diesem Fall für die Angemessenheit der Unter-
kunft zu sorgen.

(2) Unterkünfte müssen entsprechend ihrer
Belegungszahl und der Dauer der Unterbrin-
gung ausgestattet sein mit:

1. Wohn- und Schlafbereich (Betten, Schrän-
ken, Tischen, Stühlen),

2. Essbereich,

3. Sanitäreinrichtungen.

(3) Wird die Unterkunft von Männern und
Frauen gemeinsam genutzt, ist dies bei der
Zuteilung der Räume zu berücksichtigen.

(4) Der Arbeitgeber hat die Unterbringung von
Beschäftigten in Gemeinschaftsunterkünften
innerhalb oder außerhalb des Geländes eines
Betriebes oder einer Baustelle nach den Sät-
zen 2 und 3 zu dokumentieren. In der Doku-
mentation sind anzugeben:

1. die Adressen der Gemeinschaftsunterkünfte,

2. die Unterbringungskapazitäten der Gemein-
schaftsunterkünfte,

3. die Zuordnung der untergebrachten Be-
schäftigten zu den Gemeinschaftsunterkünf-
ten sowie

4. der zugehörige Zeitraum der Unterbringung
der jeweiligen Beschäftigten.

Die Dokumentation muss ab Beginn der Be-
reitstellung der Gemeinschaftsunterkünfte am
Ort der Leistungserbringung verfügbar sein.
Die Dokumentation ist nach Beendigung der
Unterbringung vier Wochen aufzubewahren.

5 Ergänzende Anforderungen und
Maßnahmen für besondere
Arbeitsstätten und Arbeitsplätze

5.1 Arbeitsplätze in nicht allseits
umschlossenen Arbeitsstätten und
Arbeitsplätze im Freien

Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Ar-
beitsstätten und Arbeitsplätze im Freien sind so
einzurichten und zu betreiben, dass sie von den
Beschäftigten bei jeder Witterung sicher und
ohne Gesundheitsgefährdung erreicht, benutzt
und wieder verlassen werden können. Dazu
gehört, dass diese Arbeitsplätze gegen Witte-
rungseinflüsse geschützt sind oder den Be-
schäftigten geeignete persönliche Schutzaus-
rüstungen zur Verfügung gestellt werden.

Werden die Beschäftigten auf Arbeitsplätzen
im Freien beschäftigt, so sind die Arbeitsplätze
nach Möglichkeit so einzurichten, dass die Be-
schäftigten nicht gesundheitsgefährdenden
äußeren Einwirkungen ausgesetzt sind.

5.2 Baustellen
(1) Die Beschäftigten müssen
a) sich gegen Witterungseinflüsse geschützt

umkleiden, waschen und wärmen können,
b) über Einrichtungen verfügen, um ihre Mahl-

zeiten einnehmen und gegebenenfalls auch
zubereiten zu können,

c) in der Nähe der Arbeitsplätze über Trink-
wasser oder ein anderes alkoholfreies Ge-
tränk verfügen können.

Weiterhin sind auf Baustellen folgende Anfor-
derungen umzusetzen:
d) Sind Umkleideräume nicht erforderlich, muss

für jeden regelmäßig auf der Baustelle an-
wesenden Beschäftigten eine Kleiderablage
und ein abschließbares Fach vorhanden
sein, damit persönliche Gegenstände unter
Verschluss aufbewahrt werden können.

e) Unter Berücksichtigung der Arbeitsverfahren
und der physischen Belastungen der Be-
schäftigten ist dafür zu sorgen, dass ausrei-
chend gesundheitlich zuträgliche Atemluft
vorhanden ist.

f) Beschäftigte müssen die Möglichkeit haben,
Arbeitskleidung und Schutzkleidung außer-
halb der Arbeitszeit zu lüften und zu trocknen.
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g) In regelmäßigen Abständen sind geeignete

Versuche und Übungen an Feuerlöschein-
richtungen und Brandmelde- und Alarman-
lagen durchzuführen.

(2) Schutzvorrichtungen, die ein Abstürzen von
Beschäftigten an Arbeitsplätzen und Verkehrs-
wegen auf Baustellen verhindern, müssen vor-
handen sein:
1. unabhängig von der Absturzhöhe bei

a) Arbeitsplätzen am und über Wasser
oder an und über anderen festen oder
flüssigen Stoffen, in denen man versin-
ken kann,

b) Verkehrswegen über Wasser oder ande-
ren festen oder flüssigen Stoffen, in de-
nen man versinken kann,

2. bei mehr als 1 Meter Absturzhöhe an Wan-
döffnungen, an freiliegenden Treppenläufen
und -absätzen sowie

3. bei mehr als 2 Meter Absturzhöhe an allen
übrigen Arbeitsplätzen.

Bei einer Absturzhöhe bis zu 3 Metern ist eine
Schutzvorrichtung entbehrlich an Arbeitsplät-
zen und Verkehrswegen auf Dächern und Ge-
schossdecken von baulichen Anlagen mit bis
zu 22,5 Grad Neigung und nicht mehr als 50
Quadratmeter Grundfläche, sofern die Arbei-
ten von hierfür fachlich qualifizierten und kör-
perlich geeigneten Beschäftigten ausgeführt
werden und diese Beschäftigten besonders
unterwiesen sind. Die Absturzkante muss für
die Beschäftigten deutlich erkennbar sein.
(3) Räumliche Begrenzungen der Arbeits-
plätze, Materialien, Ausrüstungen und ganz
allgemein alle Elemente, die durch Ortsverän-
derung die Sicherheit und die Gesundheit der
Beschäftigten beeinträchtigen können, müs-
sen auf geeignete Weise stabilisiert werden.
Hierzu zählen auch Maßnahmen, die verhin-
dern, dass Fahrzeuge, Erdbaumaschinen und
Förderzeuge abstürzen, umstürzen, abrut-
schen oder einbrechen.
(4) Werden Beförderungsmittel auf Verkehrs-
wegen verwendet, so müssen für andere, den
Verkehrsweg nutzende Personen ein ausrei-
chender Sicherheitsabstand oder geeignete
Schutzvorrichtungen vorgesehen werden. Die
Wege müssen regelmäßig überprüft und ge-
wartet werden.
(5) Bei Arbeiten, aus denen sich im besonde-
ren Maße Gefährdungen für die Beschäftigten
ergeben können, müssen geeignete Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen werden. Dies gilt
insbesondere für Abbrucharbeiten sowie Mon-
tage- oder Demontagearbeiten. Zur Erfüllung

der Schutzmaßnahmen des Satzes 1 sind
a) bei Arbeiten an erhöhten oder tiefer gelege-

nen Standorten Standsicherheit und Stabilität
der Arbeitsplätze und ihrer Zugänge auf ge-
eignete Weise zu gewährleisten und zu über-
prüfen, insbesondere nach einer Veränderung
der Höhe oder Tiefe des Arbeitsplatzes,

b) bei Aushubarbeiten, Brunnenbauarbeiten,
unterirdischen oder Tunnelarbeiten die Erd-
oder Felswände so abzuböschen, zu ver-
bauen oder anderweitig so zu sichern, dass
sie während der einzelnen Bauzustände
standsicher sind; vor Beginn von Erdarbei-
ten sind geeignete Maßnahmen durchzu-
führen, um die Gefährdung durch unterir-
disch verlegte Kabel und andere Versor-
gungsleitungen festzustellen und auf ein
Mindestmaß zu verringern,

c) bei Arbeiten, bei denen Sauerstoffmangel
auftreten kann, geeignete Maßnahmen zu
treffen, um einer Gefahr vorzubeugen und
eine wirksame und sofortige Hilfeleistung zu
ermöglichen; Einzelarbeitsplätze in Berei-
chen, in denen erhöhte Gefährdung durch
Sauerstoffmangel besteht, sind nur zuläs-
sig, wenn diese ständig von außen über-
wacht werden und alle geeigneten Vorkeh-
rungen getroffen sind, um eine wirksame
und sofortige Hilfeleistung zu ermöglichen,

d) beim Auf-, Um- sowie Abbau von Spund-
wänden und Senkkästen angemessene
Vorrichtungen vorzusehen, damit sich die
Beschäftigten beim Eindringen von Wasser
und Material retten können,

e) bei Laderampen Absturzsicherungen vor-
zusehen,

f) bei Arbeiten, bei denen mit Gefährdungen
aus dem Verkehr von Land-, Wasser- oder
Luftfahrzeugen zu rechnen ist, geeignete
Vorkehrungen zu treffen.

Abbrucharbeiten, Montage- oder Demontage-
arbeiten, insbesondere der Auf- oder Abbau
von Stahl- oder Betonkonstruktionen, die
Montage oder Demontage von Verbau zur Si-
cherung von Erd- oder Felswänden oder
Senkkästen sind fachkundig zu planen und
nur unter fachkundiger Aufsicht sowie nach
schriftlicher Abbruch-, Montage- oder Demon-
tageanweisung durchzuführen; die Abbruch-,
Montage- oder Demontageanweisung muss
die erforderlichen sicherheitstechnischen An-
gaben enthalten; auf die Schriftform kann ver-
zichtet werden, wenn für die jeweiligen Ab-
bruch-, Montage- oder Demontagearbeiten
besondere sicherheitstechnische Angaben
nicht erforderlich sind.



463

ArbStättV
(6) Vorhandene elektrische Freileitungen müs-
sen nach Möglichkeit außerhalb des Baustel-
lengeländes verlegt oder freigeschaltet wer-
den. Wenn dies nicht möglich ist, sind geeig-
nete Abschrankungen, Abschirmungen oder
Hinweise anzubringen, um Fahrzeuge und Ein-
richtungen von diesen Leitungen fern zu hal-
ten.

6 Maßnahmen zur Gestaltung von
Bildschirmarbeitsplätzen

6.1 Allgemeine Anforderungen an
Bildschirmarbeitsplätze

(1) Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurich-
ten und zu betreiben, dass die Sicherheit und
der Schutz der Gesundheit der Beschäftigten
gewährleistet sind. Die Grundsätze der Ergo-
nomie sind auf die Bildschirmarbeitsplätze und
die erforderlichen Arbeitsmittel sowie die für
die Informationsverarbeitung durch die Be-
schäftigten erforderlichen Bildschirmgeräte
entsprechend anzuwenden.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
die Tätigkeiten der Beschäftigten an Bild-
schirmgeräten insbesondere durch andere
Tätigkeiten oder regelmäßige Erholungszeiten
unterbrochen werden.

(3) Für die Beschäftigten ist ausreichend Raum
für wechselnde Arbeitshaltungen und -bewe-
gungen vorzusehen.

(4) Die Bildschirmgeräte sind so aufzustellen
und zu betreiben, dass die Oberflächen frei von
störenden Reflexionen und Blendungen sind.

(5) Die Arbeitstische oder Arbeitsflächen müs-
sen eine reflexionsarme Oberfläche haben und
so aufgestellt werden, dass die Oberflächen
bei der Arbeit frei von störenden Reflexionen
und Blendungen sind.

(6) Die Arbeitsflächen sind entsprechend der
Arbeitsaufgabe so zu bemessen, dass alle Ein-
gabemittel auf der Arbeitsfläche variabel ange-
ordnet werden können und eine flexible An-
ordnung des Bildschirms, des Schriftguts und
der sonstigen Arbeitsmittel möglich ist. Die Ar-
beitsfläche vor der Tastatur muss ein Auflegen
der Handballen ermöglichen.

(7) Auf Wunsch der Beschäftigten hat der Ar-
beitgeber eine Fußstütze und einen Manus-
kripthalter zur Verfügung zu stellen, wenn eine
ergonomisch günstige Arbeitshaltung auf an-
dere Art und Weise nicht erreicht werden
kann.

(8) Die Beleuchtung muss der Art der Arbeits-
aufgabe entsprechen und an das Sehvermö-

gen der Beschäftigten angepasst sein; ein an-
gemessener Kontrast zwischen Bildschirm
und Arbeitsumgebung ist zu gewährleisten.
Durch die Gestaltung des Bildschirmarbeits-
platzes sowie der Auslegung und der Anord-
nung der Beleuchtung sind störende Blendun-
gen, Reflexionen oder Spiegelungen auf dem
Bildschirm und den sonstigen Arbeitsmitteln
zu vermeiden.

(9) Werden an einem Arbeitsplatz mehrere
Bildschirmgeräte oder Bildschirme betrieben,
müssen diese ergonomisch angeordnet sein.
Die Eingabegeräte müssen sich eindeutig dem
jeweiligen Bildschirmgerät zuordnen lassen.

(10) Die Arbeitsmittel dürfen nicht zu einer er-
höhten, gesundheitlich unzuträglichen Wärme-
belastung am Arbeitsplatz führen.

6.2 Allgemeine Anforderungen an
Bildschirme und Bildschirmgeräte

(1) Die Text- und Grafikdarstellungen auf dem
Bildschirm müssen entsprechend der Arbeits-
aufgabe und dem Sehabstand scharf und
deutlich sowie ausreichend groß sein. Der Zei-
chen- und der Zeilenabstand müssen ange-
messen sein. Die Zeichengröße und der Zei-
lenabstand müssen auf dem Bildschirm indivi-
duell eingestellt werden können.

(2) Das auf dem Bildschirm dargestellte Bild
muss flimmerfrei sein. Das Bild darf keine Ver-
zerrungen aufweisen.

(3) Die Helligkeit der Bildschirmanzeige und
der Kontrast der Text- und Grafikdarstellungen
auf dem Bildschirm müssen von den Beschäf-
tigten einfach eingestellt werden können. Sie
müssen den Verhältnissen der Arbeitsumge-
bung individuell angepasst werden können.

(4) Die Bildschirmgröße und -form müssen der
Arbeitsaufgabe angemessen sein.

(5) Die von den Bildschirmgeräten ausgehende
elektromagnetische Strahlung muss so niedrig
gehalten werden, dass die Sicherheit und die
Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet
werden.

6.3 Anforderungen an Bildschirmgeräte
und Arbeitsmittel für die ortsgebun-
dene Verwendung an Arbeitsplätzen

(1) Bildschirme müssen frei und leicht dreh-
und neigbar sein sowie über reflexionsarme
Oberflächen verfügen. Bildschirme, die über
reflektierende Oberflächen verfügen, dürfen
nur dann betrieben werden, wenn dies aus
zwingenden aufgabenbezogenen Gründen er-
forderlich ist.
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(2) Tastaturen müssen die folgenden Eigen-
schaften aufweisen:

1. sie müssen vom Bildschirm getrennte Ein-
heiten sein,

2. sie müssen neigbar sein,

3. die Oberflächen müssen reflexionsarm sein,

4. die Form und der Anschlag der Tasten
müssen den Arbeitsaufgaben angemessen
sein und eine ergonomische Bedienung er-
möglichen,

5. die Beschriftung der Tasten muss sich vom
Untergrund deutlich abheben und bei nor-
maler Arbeitshaltung gut lesbar sein.

(3) Alternative Eingabemittel (zum Beispiel Ein-
gabe über den Bildschirm, Spracheingabe,
Scanner) dürfen nur eingesetzt werden, wenn
dadurch die Arbeitsaufgaben leichter ausge-
führt werden können und keine zusätzlichen
Belastungen für die Beschäftigten entstehen.

6.4 Anforderungen an tragbare Bild-
schirmgeräte für die ortsveränderli-
che Verwendung an Arbeitsplätzen

(1) Größe, Form und Gewicht tragbarer Bild-
schirmgeräte müssen der Arbeitsaufgabe ent-
sprechend angemessen sein.

(2) Tragbare Bildschirmgeräte müssen

1. über Bildschirme mit reflexionsarmen Ober-
flächen verfügen und

2. so betrieben werden, dass der Bildschirm
frei von störenden Reflexionen und Blen-
dungen ist.

(3) Tragbare Bildschirmgeräte ohne Trennung
zwischen Bildschirm und externem Eingabe-
mittel (insbesondere Geräte ohne Tastatur) dür-
fen nur an Arbeitsplätzen betrieben werden,
an denen die Geräte nur kurzzeitig verwendet

werden oder an denen die Arbeitsaufgaben
mit keinen anderen Bildschirmgeräten ausge-
führt werden können.

(4) Tragbare Bildschirmgeräte mit alternativen
Eingabemitteln sind den Arbeitsaufgaben an-
gemessen und mit dem Ziel einer optimalen
Entlastung der Beschäftigten zu betreiben.

(5) Werden tragbare Bildschirmgeräte orts-
gebunden an Arbeitsplätzen verwendet, gel-
ten zusätzlich die Anforderungen nach Num-
mer 6.1.

6.5 Anforderungen an die
Benutzerfreundlichkeit von
Bildschirmarbeitsplätzen

(1) Beim Betreiben der Bildschirmarbeitsplätze
hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass der
Arbeitsplatz den Arbeitsaufgaben angemessen
gestaltet ist. Er hat insbesondere geeignete
Softwaresysteme bereitzustellen.

(2) Die Bildschirmgeräte und die Software müs-
sen entsprechend den Kenntnissen und Erfah-
rungen der Beschäftigten im Hinblick auf die
jeweilige Arbeitsaufgabe angepasst werden
können.

(3) Das Softwaresystem muss den Beschäftig-
ten Angaben über die jeweiligen Dialogabläufe
machen.

(4) Die Bildschirmgeräte und die Software müs-
sen es den Beschäftigten ermöglichen, die Dia-
logabläufe zu beeinflussen. Sie müssen even-
tuelle Fehler bei der Handhabung beschreiben
und eine Fehlerbeseitigung mit begrenztem
Arbeitsaufwand erlauben.

(5) Eine Kontrolle der Arbeit hinsichtlich der
qualitativen oder quantitativen Ergebnisse darf
ohne Wissen der Beschäftigten nicht durchge-
führt werden.
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Allgemeiner Teil

§ 1 Zweck und Ziel
(1) 1 Ziel dieses Gesetzes ist es, einen wesent-
lichen Beitrag zur Erreichung der nationalen
Klimaschutzziele zu leisten. Dies soll durch
wirtschaftliche, sozialverträgliche und effizienz-
steigernde Maßnahmen zur Einsparung von
Treibhausgasemissionen sowie der zuneh-
menden Nutzung von erneuerbaren Energien
oder unvermeidbarer Abwärme für die Ener-
gieversorgung von Gebäuden erreicht werden.

(2) Unter Beachtung des Grundsatzes der
Wirtschaftlichkeit soll das Gesetz im Interesse
des Klimaschutzes, der stetigen Reduktion
von fossilen Ressourcen und der Minderung
der Abhängigkeit von Energieimporten dazu
beitragen, die energie- und klimapolitischen
Ziele der Bundesregierung sowie eine weitere
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien
am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte
zu erreichen und eine nachhaltige Entwicklung
der Energieversorgung zu ermöglichen.

(3) Die Errichtung und der Betrieb einer Anlage
sowie der dazugehörigen Nebenanlagen zur
Erzeugung sowie zum Transport von Wärme,
Kälte und Strom aus erneuerbaren Energien
sowie Effizienzmaßnahmen in Gebäuden lie-
gen im überragenden öffentlichen Interesse
und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis der
Gebäudebetrieb im Bundesgebiet treibhaus-
gasneutral ist, sollen die erneuerbaren Ener-
gien sowie Effizienzmaßnahmen als vorrangige
Belange in die jeweils durchzuführenden
Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.
Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der Lan-
des- und Bündnisverteidigung anzuwenden.

§ 2 Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
1. Gebäude, soweit sie nach ihrer Zweckbe-

stimmung unter Einsatz von Energie beheizt
oder gekühlt werden, und

2. deren Anlagen und Einrichtungen der Hei-
zungs-, Kühl-, Raumluft- und Beleuch-
tungstechnik sowie der Warmwasserver-
sorgung.

Der Energieeinsatz für Produktionsprozesse in
Gebäuden ist nicht Gegenstand dieses Geset-
zes.

TEIL 1 (2) Mit Ausnahme der §§ 74 bis 78 ist dieses
Gesetz nicht anzuwenden auf

1. Betriebsgebäude, die überwiegend zur Auf-
zucht oder zur Haltung von Tieren genutzt
werden,

2. Betriebsgebäude, soweit sie nach ihrem
Verwendungszweck großflächig und lang
anhaltend offen gehalten werden müssen,

3. unterirdische Bauten,

4. Unterglasanlagen und Kulturräume für Auf-
zucht, Vermehrung und Verkauf von Pflanzen,

5. Traglufthallen und Zelte,

6. Gebäude, die dazu bestimmt sind, wieder-
holt aufgestellt und zerlegt zu werden, und
provisorische Gebäude mit einer geplanten
Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren,

7. Gebäude, die dem Gottesdienst oder an-
deren religiösen Zwecken gewidmet sind,

8. Wohngebäude, die

a) für eine Nutzungsdauer von weniger als
vier Monaten jährlich bestimmt sind oder

b) für eine begrenzte jährliche Nutzungs-
dauer bestimmt sind und deren zu er-
wartender Energieverbrauch für die be-
grenzte jährliche Nutzungsdauer weniger
als 25 Prozent des zu erwartenden Ener-
gieverbrauchs bei ganzjähriger Nutzung
beträgt, und

9. sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche,
gewerbliche, industrielle oder für öffentliche
Zwecke genutzte Betriebsgebäude, die nach
ihrer Zweckbestimmung

a) auf eine Raum-Solltemperatur von weni-
ger als 12 Grad Celsius beheizt werden
oder

b) jährlich weniger als vier Monate beheizt
sowie jährlich weniger als zwei Monate
gekühlt werden.

(3) Auf Bestandteile von Anlagen der Heizungs-,
Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warm-
wasserversorgung, die sich nicht im räumli-
chen Zusammenhang mit Gebäuden nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 befinden, ist dieses
Gesetz nicht anzuwenden.

§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist
1. „Abwärme“ die Wärme oder Kälte, die aus

technischen Prozessen und aus baulichen
Anlagen stammenden Abluft- und Abwas-
serströmen entnommen wird,



2. „Aperturfläche“ die Lichteintrittsfläche einer
solarthermischen Anlage,

3. „Baudenkmal“ ein nach Landesrecht ge-
schütztes Gebäude oder eine nach Lan-
desrecht geschützte Gebäudemehrheit,

4. „beheizter Raum“ ein Raum, der nach sei-
ner Zweckbestimmung direkt oder durch
Raumverbund beheizt wird,

4a. „blauer Wasserstoff” Wasserstoff, der durch
Reformation oder Pyrolyse aus Erdgas
hergestellt wird und der den nach Maß-
gabe der Delegierten Verordnung (EU)
2021/2139 der Kommission vom 4. Juni
2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU)
2020/852 des Europäischen Parlaments
und des Rates durch Festlegung der tech-
nischen Bewertungskriterien, anhand deren
bestimmt wird, unter welchen Bedingun-
gen davon auszugehen ist, dass eine Wirt-
schaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag
zum Klimaschutz oder zur Anpassung an
den Klimawandel leistet, und anhand deren
bestimmt wird, ob diese Wirtschaftstätig-
keit erhebliche Beeinträchtigungen eines
der übrigen Umweltziele vermeidet (ABl. L
442 vom 9.12.2021, S. 1), die zuletzt durch
die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1214
(ABl. L 188 vom 15.7.2022, S. 1) geändert
worden ist, geltenden technischen Bewer-
tungskriterien zum Nachweis des wesentli-
chen Beitrags zum Klimaschutz genügt; in
Bezug auf die Verringerung von Treibhaus-
gasemissionen (THG-Emissionen) muss
danach der Mindestschwellenwert für die
Einsparung der Lebenszyklus-THG-Emis-
sionen von 73,4 Prozent gegenüber einem
Vergleichswert für fossile Brennstoffe er-
reicht werden; gemäß der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2021/2139 zur Ergänzung
der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxono-
mieverordnung) ist diese Verringerung ge-
genüber einem Vergleichswert von 94
Gramm Kohlendioxidäquivalent pro Mega-
joule nachzuweisen, indem das entste-
hende Kohlendioxid abgeschieden und
gespeichert oder in Produkten dauerhaft
gebunden wird; für die Erfüllung der Nach-
weispflicht für die dauerhafte Speicherung
oder Bindung des Kohlendioxids gelten die
Vorgaben gemäß der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2018/2066 der Kommission
vom 19. Dezember 2018 über die Über-
wachung von und die Berichterstattung
über Treibhausgasemissionen gemäß der
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates und zur Ände-

rung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der
Kommission (ABl. L 334 vom 31.12.2018,
S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2021/2139 (ABl. L 442 vom
9.12.2021, S. 1) geändert worden ist, oder
entsprechende EU-Vorgaben; die Einspa-
rungen bei den Lebenszyklus-Treibhaus-
gasemissionen werden nach der in Artikel
28 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2018/2001
des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förde-
rung der Nutzung von Energie aus erneuer-
baren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018,
S. 82; L 139 vom 18.5.2022, S. 1) ge-
nannten Methode oder alternativ gemäß
DIN EN ISO 14067:2018 (119)* oder
DIN EN ISO 14064-1:2018 (120)* berech-
net; soweit die Europäische Union in
einem anderen verbindlichen Rechtsakt für
die Herstellung von blauem Wasserstoff für
die im Rahmen dieses Gesetzes einschlä-
gigen Einsatzfelder andere Nachhaltig-
keitsanforderungen vorgibt, sind diese an-
zuwenden,

5. „Brennwertkessel“ ein Heizkessel, der die
energetische Nutzung des in den Abgasen
enthaltenen Wasserdampfes durch Kon-
densation des Wasserdampfes im Betrieb
vorsieht,

6. „einseitig angebautes Wohngebäude“ ein
Wohngebäude, von dessen nach einer
Himmelsrichtung weisenden vertikalen Flä-
chen ein Anteil von 80 Prozent oder mehr
an ein anderes Wohngebäude oder ein
Nichtwohngebäude mit einer Raum-Soll-
temperatur von mindestens 19 Grad Cel-
sius angrenzt,

7. „Elektroenergiebedarf für Nutzeranwendun-
gen“ die weiteren Elektroenergieverbräuche
nach DIN V 18599-9: 2018-09,

8. „Energiebedarfsausweis“ ein Energieaus-
weis, der auf der Grundlage des berechne-
ten Energiebedarfs ausgestellt wird,

8a. „Energieleistungsvertrag” eine vertragliche
Vereinbarung zwischen dem Begünstigten
und dem Erbringer einer Maßnahme zur
Energieeffizienzverbesserung, die während
der gesamten Vertragslaufzeit einer Über-
prüfung und Überwachung unterliegt und
in deren Rahmen Investitionen für Arbeiten,
Lieferungen oder Dienstleistungen in die be-
treffende Maßnahme zur Energieeffizienz-
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gesichert niedergelegt
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verbesserung in Bezug auf einen vertrag-
lich vereinbarten Umfang an Energieeffi-
zienzverbesserungen oder ein anderes
vereinbartes Energieleistungskriterium, wie
finanzielle Einsparungen, getätigt werden,

9. „Energieverbrauchsausweis“ ein Energie-
ausweis, der auf der Grundlage des er-
fassten Energieverbrauchs ausgestellt
wird,

9a. „Gebäudenetz” ein Netz zur ausschließ-
lichen Versorgung mit Wärme und Kälte
von mindestens zwei und bis zu 16 Ge-
bäuden und bis zu 100 Wohneinheiten,

10. „Gebäudenutzfläche“ die Nutzfläche eines
Wohngebäudes nach DIN V 18599: 2018-
09, die beheizt oder gekühlt wird,

10a. „gebäudetechnisches System” die techni-
sche Ausrüstung eines Gebäudes oder
Gebäudeteils für Raumheizung, Raumküh-
lung, Lüftung, Warmwasserbereitung für
den häuslichen Gebrauch, eingebaute Be-
leuchtung, Gebäudeautomatisierung und -
steuerung, Elektrizitätserzeugung am Ge-
bäudestandort oder für eine Kombination
derselben, einschließlich Systemen, die
Energie aus erneuerbaren Quellen nutzen,

11. „gekühlter Raum“ ein Raum, der nach
seiner Zweckbestimmung direkt oder
durch Raumverbund gekühlt wird,

12. „Gesamtenergiebedarf“ der nach Maßga-
be dieses Gesetzes bestimmte Jahres-
Primärenergiebedarf

a) eines Wohngebäudes für Heizung,
Warmwasserbereitung, Lüftung sowie
Kühlung oder

b) eines Nichtwohngebäudes für Hei-
zung, Warmwasserbereitung, Lüftung,
Kühlung sowie eingebaute Beleuch-
tung,

13. „Geothermie“ die dem Erdboden ent-
nommene Wärme,

13a. „größere Renovierung” die Renovierung
eines Gebäudes, bei der mehr als 25 Pro-
zent der wärmeübertragenden Umfas-
sungsfläche einer Renovierung unterzo-
gen werden,

13b. „grüner Wasserstoff” Wasserstoff, der die
Anforderungen nach Artikel 27 Absatz 3
Unterabsatz 7 sowie Artikel 28 Absatz 5
in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 2 der
Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
11. Dezember 2018 zur Förderung der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren

Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82)
in der jeweils geltenden Fassung erfüllt,
wobei der Wasserstoff zur Speicherung
oder zum Transport auch in anderen
Energieträgern chemisch oder physika-
lisch gespeichert werden kann,

14. „Heizkessel“ ein aus Kessel und Brenner
bestehender Wärmeerzeuger, der dazu
dient, die durch die Verbrennung freige-
setzte Wärme an einen Wärmeträger zu
übertragen,

14a. „Heizungsanlage” eine Anlage zur Erzeu-
gung von Raumwärme, Warmwasser
oder einer Kombination davon einschließ-
lich Hausübergabestationen zum An-
schluss an ein Wärmenetz und Wärme-
überträger von unvermeidbarer Abwärme,
mit Ausnahme von handbeschickten Ein-
zelraumfeuerungsanlagen im Sinne des
§ 2 Nummer 3, offenen Kaminen nach
§ 2 Nummer 12 und Badeöfen nach § 1
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d
der Verordnung über kleine und mittlere
Feuerungsanlagen vom 26. Januar 2010
(BGBl. I S. 38) in der jeweils geltenden
Fassung,

15. „Jahres-Primärenergiebedarf“ der jährliche
Gesamtenergiebedarf eines Gebäudes,
der zusätzlich zum Energiegehalt der ein-
gesetzten Energieträger und von elektri-
schem Strom auch die vorgelagerten Pro-
zessketten bei der Gewinnung, Umwand-
lung, Speicherung und Verteilung mittels
Primärenergiefaktoren einbezieht,

16. (weggefallen)

17. „kleines Gebäude“ ein Gebäude mit nicht
mehr als 50 Quadratmetern Nutzfläche,

18. „Klimaanlage“ die Gesamtheit aller zu
einer gebäudetechnischen Anlage gehö-
renden Anlagenbestandteile, die für eine
Raumluftbehandlung erforderlich sind,
durch die die Temperatur geregelt wird,

19. „Nah-/Fernwärme“ die Wärme, die mittels
eines Wärmeträgers durch ein Wärme-
netz verteilt wird,

20. „Nah-/Fernkälte“ die Kälte, die mittels ei-
nes Kälteträgers durch ein Kältenetz ver-
teilt wird,

21. „Nennleistung“ die vom Hersteller festge-
legte und im Dauerbetrieb unter Beach-
tung des vom Hersteller angegebenen
Wirkungsgrades als einhaltbar garantierte
größte Wärme- oder Kälteleistung in Kilo-
watt,
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22. „Nettogrundfläche“ die Nutzfläche eines

Nichtwohngebäudes nach DIN V 18599:
2018-09, die beheizt oder gekühlt wird,

23. „Nichtwohngebäude“ ein Gebäude, das
nicht unter Nummer 33 fällt,

24. „Niedertemperatur-Heizkessel“ ein Heiz-
kessel, der kontinuierlich mit einer Ein-
trittstemperatur von 35 Grad Celsius bis
40 Grad Celsius betrieben werden kann
und in dem es unter bestimmten Umstän-
den zur Kondensation des in den Abga-
sen enthaltenen Wasserdampfes kom-
men kann,

25. „Niedrigstenergiegebäude“ ein Gebäude,
das eine sehr gute Gesamtenergieeffi-
zienz aufweist und dessen Energiebedarf
sehr gering ist und, soweit möglich, zu
einem ganz wesentlichen Teil durch Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen gedeckt
werden soll,

26. „Nutzfläche“

a) bei einem Wohngebäude die Gebäude-
nutzfläche oder

b) bei einem Nichtwohngebäude die Net-
togrundfläche,

27. „Nutzfläche mit starkem Publikumsver-
kehr“ die öffentlich zugängliche Nutzflä-
che, die während ihrer Öffnungszeiten
von einer großen Zahl von Menschen auf-
gesucht wird; eine solche Fläche kann
sich insbesondere in einer öffentlichen
oder einer privaten Einrichtung befinden,
die für gewerbliche, freiberufliche, kultu-
relle, soziale oder behördliche Zwecke
genutzt wird,

28. „oberste Geschossdecke“ die zugängli-
che Decke beheizter Räume zum unbe-
heizten Dachraum,

29. „Stromdirektheizung“ ein Gerät zur direk-
ten Erzeugung von Raumwärme durch
Ausnutzung des elektrischen Widerstands
auch in Verbindung mit Wärmespeichern,

29a. „System für die Gebäudeautomatisierung
und -steuerung” ein System, das sämt-
liche Produkte, Software und Enginee-
ring-Leistungen umfasst, mit denen ein
energieeffizienter, wirtschaftlicher und si-
cherer Betrieb gebäudetechnischer Sys-
teme durch automatische Steuerungen
sowie durch die Erleichterung des ma-
nuellen Managements dieser gebäude-
technischen Systeme unterstützt werden
kann,

30. „Umweltwärme“ die der Luft, dem Was-
ser oder der aus technischen Prozessen
und baulichen Anlagen stammenden Ab-
wasserströmen entnommene und tech-
nisch nutzbar gemachte Wärme oder
Kälte mit Ausnahme der aus technischen
Prozessen und baulichen Anlagen stam-
menden Abluftströmen entnommenen
Wärme,

30a. „unvermeidbare Abwärme' der Anteil der
Wärme, der als Nebenprodukt in einer In-
dustrie- oder Gewerbeanlage oder im ter-
tiären Sektor aufgrund thermodynamischer
Gesetzmäßigkeiten anfällt, nicht durch
Anwendung des Standes der Technik
vermieden werden kann, in einem Pro-
duktionsprozess nicht nutzbar ist und
ohne den Zugang zu einem Wärmenetz
ungenutzt in Luft oder Wasser abgeleitet
werden würde,

31. „Wärme- und Kälteenergiebedarf“ die Sum-
me aus
a) der zur Deckung des Wärmebedarfs für
Heizung und Warmwasserbereitung jähr-
lich benötigten Wärmemenge, einschließ-
lich des thermischen Aufwands für Über-
gabe, Verteilung und Speicherung der
Energiemenge und

b) der zur Deckung des Kältebedarfs für
Raumkühlung jährlich benötigten Kälte-
menge, einschließlich des thermischen
Aufwands für Übergabe, Verteilung und
Speicherung der Energiemenge,

32. „Wohnfläche“ die Fläche, die nach der
Wohnflächenverordnung vom 25. Novem-
ber 2003 (BGBl. I S. 2346) oder auf der
Grundlage anderer Rechtsvorschriften oder
anerkannter Regeln der Technik zur Be-
rechnung von Wohnflächen ermittelt wor-
den ist,

33. „Wohngebäude“ ein Gebäude, das nach
seiner Zweckbestimmung überwiegend dem
Wohnen dient, einschließlich von Wohn-,
Alten- oder Pflegeheimen sowie ähnlicher
Einrichtungen,

34. „zweiseitig angebautes Wohngebäude“ ein
Wohngebäude, von dessen nach zwei un-
terschiedlichen Himmelsrichtungen weisen-
den vertikalen Flächen im Mittel ein Anteil
von 80 Prozent oder mehr an ein anderes
Wohngebäude oder ein Nichtwohnge-
bäude mit einer Raum-Solltemperatur von
mindestens 19 Grad Celsius angrenzt.

(2) Erneuerbare Energien im Sinne dieses Ge-
setzes ist oder sind
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1. Geothermie,
2. Umweltwärme,
3. die technisch durch im unmittelbaren räum-

lichen Zusammenhang mit dem Gebäude
stehenden Anlagen zur Erzeugung von
Strom aus solarer Strahlungsenergie oder
durch solarthermische Anlagen zur Wärme-
oder Kälteerzeugung nutzbar gemachte
Energie,

4. die technisch durch gebäudeintegrierte
Windkraftanlagen zur Wärme- oder Kälte-
erzeugung nutzbar gemachte Energie,

5. die aus fester, flüssiger oder gasförmiger
Biomasse erzeugte Wärme; die Abgren-
zung erfolgt nach dem Aggregatzustand
zum Zeitpunkt des Eintritts der Biomasse in
den Wärmeerzeuger,

6. die aus grünem Wasserstoff oder den da-
raus hergestellten Derivaten erzeugte Wärme
oder

7. die dem Erdboden oder dem Wasser ent-
nommene und technisch nutzbar gemachte
oder aus Wärme nach den Nummern 1 bis
6 technisch nutzbar gemachte Kälte.

(3) Biomasse im Sinne von Absatz 2 Nummer 5
ist oder sind

1. Biomasse im Sinne der Biomasseverord-
nung vom 21. Juni 2001 (BGBl. I S. 1234),
in der jeweils geltenden Fassung,

2. Altholz der Kategorien A I und A II nach § 2
Nummer 4 Buchstabe a und b der Altholz-
verordnung vom 15. August 2002 (BGBl. I
S. 3302), die zuletzt durch Artikel 120 der
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I
S. 1328) geändert worden ist,

3. biologisch abbaubare Anteile von Abfällen
aus Haushalten und Industrie,

4. Deponiegas,

5. Klärgas,

6. Klärschlamm im Sinne der Klärschlammver-
ordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I
S. 3465), die zuletzt durch Artikel 137 der
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I
S. 1328) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung oder

7. Pflanzenölmethylester.

§ 4 Vorbildfunktion der
öffentlichen Hand

(1) Einem Nichtwohngebäude, das sich im
Eigentum der öffentlichen Hand befindet und

von einer Behörde genutzt wird, kommt eine
Vorbildfunktion zu. § 13 Absatz 2 des Bundes-
Klimaschutzgesetzes vom 12. Dezember 2019
(BGBl. I S. 2513) bleibt unberührt.

(2) Wenn die öffentliche Hand ein Nichtwohn-
gebäude im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 er-
richtet oder einer größeren Renovierung ge-
mäß § 3 Absatz 1 Nummer 13a unterzieht,
muss sie prüfen, ob und in welchem Umfang
Erträge durch die Errichtung einer im unmittel-
baren räumlichen Zusammenhang mit dem
Gebäude stehenden Anlage zur Erzeugung
von Strom aus solarer Strahlungsenergie oder
durch solarthermische Anlagen zur Wärme-
und Kälteerzeugung erzielt und genutzt wer-
den können.

(3) Die öffentliche Hand informiert über die Er-
füllung der Vorbildfunktion im Internet oder auf
sonstige geeignete Weise; dies kann im Rah-
men der Information der Öffentlichkeit nach
den Bestimmungen des Bundes und der Län-
der über den Zugang zu Umweltinformationen
geschehen. Der Bund berichtet über die Erfül-
lung der Vorbildfunktion im Klimaschutzbericht
der Bundesregierung.

(4) Die Länder können durch Landesrecht für
öffentliche Gebäude, mit Ausnahme der öf-
fentlichen Gebäude des Bundes, eigene Re-
gelungen zur Erfüllung der Vorbildfunktion tref-
fen und zu diesem Zweck über die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes hinausgehen. Hiervon
ausgenommen sind Vorgaben für die Berech-
nungsgrundlagen und -verfahren nach Teil 2
Abschnitt 3.

§ 5 Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit

Die Anforderungen und Pflichten, die in die-
sem Gesetz oder in den auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen aufge-
stellt werden, müssen nach dem Stand der
Technik erfüllbar sowie für Gebäude gleicher
Art und Nutzung und für Anlagen oder Einrich-
tungen wirtschaftlich vertretbar sein. Anforde-
rungen und Pflichten gelten als wirtschaftlich
vertretbar, wenn generell die erforderlichen
Aufwendungen innerhalb der üblichen Nut-
zungsdauer durch die eintretenden Einsparun-
gen erwirtschaftet werden können. Bei beste-
henden Gebäuden, Anlagen und Einrichtun-
gen ist die noch zu erwartende Nutzungs-
dauer zu berücksichtigen.
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§ 6 Verordnungsermächtigung
zur Verteilung der Betriebs-
kosten und zu Abrechnungs-
und Verbrauchsinformationen

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates vorzuschreiben, dass

1. der Energieverbrauch der Benutzer von hei-
zungs-, kühl- oder raumlufttechnischen oder
der Versorgung mit Warmwasser dienen-
den gemeinschaftlichen Anlagen oder Ein-
richtungen erfasst wird,

2. die Betriebskosten dieser Anlagen oder Ein-
richtungen so auf die Benutzer zu verteilen
sind, dass dem Energieverbrauch der Be-
nutzer Rechnung getragen wird,

3. die Benutzer in regelmäßigen, im Einzelnen
zu bestimmenden Abständen auf klare und
verständliche Weise Informationen erhalten
über Daten, die für die Einschätzung, den
Vergleich und die Steuerung des Energie-
verbrauchs und der Betriebskosten von
heizungs-, kühl- oder raumlufttechnischen
oder der Versorgung mit Warmwasser die-
nenden gemeinschaftlichen Anlagen oder
Einrichtungen relevant sind, und über Stel-
len, bei denen weitergehende Informationen
und Dienstleistungen zum Thema Energie-
effizienz verfügbar sind,

4. die zum Zwecke der Datenverarbeitung ein-
gesetzte Technik einem Stand der Technik
entsprechen muss, der Datenschutz, Da-
tensicherheit und Interoperabilität gewähr-
leistet, und

5. bei einem Wechsel des Abrechnungsdienst-
leisters oder einer Übernahme der Abrech-
nung durch den Gebäudeeigentümer die
für die Abrechnung notwendigen Daten dem
neuen Abrechnungsdienstleister oder dem
Gebäudeeigentümer zugänglich gemacht
werden müssen.

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1
können die Erfassung und Kostenverteilung
abweichend von Vereinbarungen der Benutzer
und von Vorschriften des Wohnungseigen-
tumsgesetzes geregelt und es kann näher be-
stimmt werden, wie diese Regelungen sich auf
die Rechtsverhältnisse zwischen den Beteilig-
ten auswirken.

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist
vorzusehen, dass auf Antrag des Verpflichte-
ten von den Anforderungen befreit werden

kann, soweit diese im Einzelfall wegen beson-
derer Umstände durch einen unangemesse-
nen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer
unbilligen Härte führen.

(4) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1
sind die erforderlichen technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen nach den Artikeln
24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679
des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72;
L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils gel-
tenden Fassung zur Sicherstellung von Daten-
schutz und Datensicherheit bei der Verarbei-
tung der für die in Absatz 1 Nummer 1 bis 4
genannten Zwecke erforderlichen personen-
bezogenen Daten festzulegen.

(5) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 hat
vorzusehen, dass der Stand der Technik nach
Absatz 1 Nummer 4 jeweils in Technischen
Richtlinien und Schutzprofilen des Bundes-
amts für Sicherheit in der Informationstechnik
festgelegt wird.

§ 6a Verordnungsermächtigung
zur Versorgung mit Fernkälte

Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz kann im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Justiz durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes die Allgemeinen Bedingungen für die Ver-
sorgung mit Fernkälte einschließlich von Rah-
menregelungen über die Entgelte ausgewo-
gen gestalten und hierbei unter angemesse-
ner Berücksichtigung der beiderseitigen Inte-
ressen

1. die Bestimmungen der Verträge einheitlich
festsetzen,

2. Regelungen über den Vertragsschluss, den
Gegenstand und die Beendigung der Ver-
träge treffen sowie

3. die Rechte und Pflichten der Vertragspar-
teien festlegen.

Satz 1 gilt entsprechend für Bedingungen öf-
fentlich-rechtlich gestalteter Versorgungsver-
hältnisse mit Ausnahme der Regelung des
Verwaltungsverfahrens.
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§ 7 Regeln der Technik
(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz kann gemeinsam mit dem Bun-
desministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen durch Bekanntmachung im
Bundesanzeiger auf Veröffentlichungen sach-
verständiger Stellen über anerkannte Regeln
der Technik hinweisen, soweit in diesem Ge-
setz auf solche Regeln Bezug genommen wird.

(2) Zu den anerkannten Regeln der Technik
gehören auch Normen, technische Vorschrif-
ten oder sonstige Bestimmungen anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und an-
derer Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum sowie der
Republik Türkei, wenn ihre Einhaltung das ge-
forderte Schutzniveau in Bezug auf Energie-
einsparung und Wärmeschutz dauerhaft ge-
währleistet.

(3) Wenn eine Bewertung von Baustoffen,
Bauteilen und Anlagen im Hinblick auf die An-
forderungen dieses Gesetzes auf Grund aner-
kannter Regeln der Technik nicht möglich ist,
weil solche Regeln nicht vorliegen oder we-
sentlich von ihnen abgewichen wird, sind der
nach Landesrecht zuständigen Behörde die er-
forderlichen Nachweise für eine anderweitige
Bewertung vorzulegen. Satz 1 ist nicht anzu-
wenden auf Baustoffe, Bauteile und Anlagen,

1. wenn für sie die Bewertung auch im Hin-
blick auf die Anforderungen zur Energieein-
sparung im Sinne dieses Gesetzes durch die
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom
9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter
Bedingungen für die Vermarktung von Bau-
produkten und zur Aufhebung der Richtlinie
89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 vom
4.4.2011, S. 5; L 103 vom 12.4.2013,
S. 10; L 92 vom 8.4.2015, S. 118), die zu-
letzt durch die Delegierte Verordnung (EU)
Nr. 574/2014 (ABl. L 159 vom 28.5.2014,
S. 41) geändert worden ist, oder durch na-
tionale Rechtsvorschriften zur Umsetzung
oder Durchführung von Rechtsvorschriften
der Europäischen Union gewährleistet wird,
erforderliche CE-Kennzeichnungen ange-
bracht wurden und nach den genannten
Vorschriften zulässige Klassen und Leis-
tungsstufen nach Maßgabe landesrechtli-
cher Vorschriften eingehalten werden oder

2. bei denen nach bauordnungsrechtlichen
Vorschriften über die Verwendung von Bau-
produkten auch die Einhaltung dieses Ge-
setzes sichergestellt wird.

(4) Verweisen die nach diesem Gesetz anzu-
wendenden datierten technischen Regeln auf
undatierte technische Regeln, sind diese in der
Fassung anzuwenden, die dem Stand zum
Zeitpunkt der Herausgabe der datierten tech-
nischen Regel entspricht.

(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz und das Bundesministerium für
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
werden dem Deutschen Bundestag bis zum
31. Dezember 2022 gemeinsam einen Bericht
über die Ergebnisse von Forschungsprojekten
zu Methodiken zur ökobilanziellen Bewertung
von Wohn- und Nichtwohngebäuden vorle-
gen.

§ 8 Verantwortliche
(1) Für die Einhaltung der Vorschriften dieses
Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer ver-
antwortlich, soweit in diesem Gesetz nicht
ausdrücklich ein anderer Verantwortlicher be-
zeichnet ist.

(2) Für die Einhaltung der Vorschriften dieses
Gesetzes sind im Rahmen ihres jeweiligen Wir-
kungskreises auch die Personen verantwort-
lich, die im Auftrag des Eigentümers oder des
Bauherren bei der Errichtung oder Änderung
von Gebäuden oder der Anlagentechnik in Ge-
bäuden tätig werden.

§ 9 Überprüfung der Anforde-
rungen an zu errichtende und
bestehende Gebäude

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz und das Bundesministerium für
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
werden die Anforderungen an zu errichtende
Gebäude nach Teil 2 und die Anforderungen an
bestehende Gebäude nach Teil 3 Abschnitt 1
nach Maßgabe von § 5 und unter Wahrung
des Grundsatzes der Technologieoffenheit im
Jahr 2023 überprüfen und nach Maßgabe der
Ergebnisse der Überprüfung innerhalb von
sechs Monaten nach Abschluss der Überprü-
fung einen Gesetzgebungsvorschlag für eine
Weiterentwicklung der Anforderungen an zu
errichtende und bestehende Gebäude vorle-
gen. Die Bezahlbarkeit des Bauens und Woh-
nens ist ein zu beachtender wesentlicher Eck-
punkt.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz und das Bundesministerium für
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Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
werden unter Wahrung der Maßgaben des Ab-
satzes 1 bis zum Jahr 2023 prüfen, auf welche
Weise und in welchem Umfang synthetisch er-
zeugte Energieträger in flüssiger oder gasför-
miger Form bei der Erfüllung der Anforderun-
gen an zu errichtende Gebäude nach Teil 2
und bei der Erfüllung der Anforderungen an be-
stehende Gebäude nach Teil 3 Abschnitt 1 Be-
rücksichtigung finden können.

§ 9a Länderregelung
Die Länder können durch Landesrecht weiter-
gehende Anforderungen an die Erzeugung und
Nutzung von Strom oder Wärme sowie Kälte
aus erneuerbaren Energien in räumlichem Zu-
sammenhang mit Gebäuden sowie weiterge-
hende Anforderungen oder Beschränkungen
an Stromdirektheizungen stellen.

Anforderungen an zu
errichtende Gebäude

Abschnitt 1

Allgemeiner Teil

§ 10 Grundsatz und
Niedrigstenergiegebäude

(1) Wer ein Gebäude errichtet, hat dieses als
Niedrigstenergiegebäude nach Maßgabe von
Absatz 2 zu errichten.

(2) Das Gebäude ist so zu errichten, dass

1. der Gesamtenergiebedarf für Heizung, Warm-
wasserbereitung, Lüftung und Kühlung, bei
Nichtwohngebäuden auch für eingebaute
Beleuchtung, den jeweiligen Höchstwert
nicht überschreitet, der sich nach § 15 oder
§ 18 ergibt,

2. Energieverluste beim Heizen und Kühlen
durch baulichen Wärmeschutz nach Maß-
gabe von § 16 oder § 19 vermieden werden
und

3. die Anforderungen nach § 71 Absatz 1 er-
füllt werden.

(3) Die Anforderungen an die Errichtung von
einem Gebäude nach diesem Gesetz finden
keine Anwendung, soweit ihre Erfüllung anderen

TEIL 2

öffentlich-rechtlichen Vorschriften zur Standsi-
cherheit, zum Brandschutz, zum Schallschutz,
zum Arbeitsschutz oder zum Schutz der Ge-
sundheit entgegensteht.

(4) (weggefallen)

(5) (weggefallen)

§ 11 Mindestwärmeschutz
(1) Bei einem zu errichtenden Gebäude sind
Bauteile, die gegen die Außenluft, das Erdreich
oder gegen Gebäudeteile mit wesentlich nied-
rigeren Innentemperaturen abgrenzen, so aus-
zuführen, dass die Anforderungen des Min-
destwärmeschutzes nach DIN 4108-2: 2013-
02 und DIN 4108-3: 2018-10 erfüllt werden.

(2) Ist bei einem zu errichtenden Gebäude bei
aneinandergereihter Bebauung die Nachbar-
bebauung nicht gesichert, müssen die Gebäu-
detrennwände den Anforderungen an den
Mindestwärmeschutz nach Absatz 1 genügen.

§ 12 Wärmebrücken
Ein Gebäude ist so zu errichten, dass der Ein-
fluss konstruktiver Wärmebrücken auf den
Jahres-Heizwärmebedarf nach den anerkann-
ten Regeln der Technik und nach den im jewei-
ligen Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren Maß-
nahmen so gering wie möglich gehalten wird.

§ 13 Dichtheit
Ein Gebäude ist so zu errichten, dass die wär-
meübertragende Umfassungsfläche einschließ-
lich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig nach
den anerkannten Regeln der Technik abge-
dichtet ist. Öffentlich-rechtliche Vorschriften
über den zum Zweck der Gesundheit und Be-
heizung erforderlichen Mindestluftwechsel blei-
ben unberührt.

§ 14 Sommerlicher Wärmeschutz
(1) Ein Gebäude ist so zu errichten, dass der
Sonneneintrag durch einen ausreichenden
baulichen sommerlichen Wärmeschutz nach
den anerkannten Regeln der Technik begrenzt
wird. Bei der Ermittlung eines ausreichenden
sommerlichen Wärmeschutzes nach den Ab-
sätzen 2 und 3 bleiben die öffentlich-recht-
lichen Vorschriften über die erforderliche Ta-
geslichtversorgung unberührt.
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(2) Ein ausreichender sommerlicher Wärme-
schutz nach Absatz 1 liegt vor, wenn die An-
forderungen nach DIN 4108-2: 2013-02 Ab-
schnitt 8 eingehalten werden und die rechne-
risch ermittelten Werte des Sonnenenergieein-
trags über transparente Bauteile in Gebäude
(Sonneneintragskennwert) die in DIN 4108-2:
2013-02 Abschnitt 8.3.3 festgelegten Anfor-
derungswerte nicht überschreiten. Der Son-
neneintragskennwert des zu errichtenden Ge-
bäudes ist nach dem in DIN 4108-2: 2013-02
Abschnitt 8.3.2 genannten Verfahren zu be-
stimmen.

(3) Ein ausreichender sommerlicher Wärme-
schutz nach Absatz 1 liegt auch vor, wenn mit
einem Berechnungsverfahren nach DIN 4108-
2: 2013-02 Abschnitt 8.4 (Simulationsrech-
nung) gezeigt werden kann, dass unter den
dort genannten Randbedingungen die für den
Standort des Gebäudes in DIN 4108-2: 2013-
02 Abschnitt 8.4 Tabelle 9 angegebenen Über-
temperatur-Gradstunden nicht überschritten
werden.

(4) Wird bei Gebäuden mit Anlagen zur Küh-
lung die Berechnung nach Absatz 3 durchge-
führt, sind bauliche Maßnahmen zum som-
merlichen Wärmeschutz gemäß DIN 4108-2:
2013-02 Abschnitt 4.3 insoweit vorzusehen,
wie sich die Investitionen für diese baulichen
Maßnahmen innerhalb deren üblicher Nut-
zungsdauer durch die Einsparung von Energie
zur Kühlung unter Zugrundelegung der im Ge-
bäude installierten Anlagen zur Kühlung erwirt-
schaften lassen.

(5) Auf Berechnungen nach den Absätzen 2
bis 4 kann unter den Voraussetzungen des
Abschnitts 8.2.2 der DIN 4108-2: 2013-02
verzichtet werden.

Abschnitt 2

Jahres-Primärenergiebedarf
und baulicher Wärmeschutz bei
zu errichtenden Gebäuden

Unterabschnitt 1

Wohngebäude

§ 15 Gesamtenergiebedarf
(1) Ein zu errichtendes Wohngebäude ist so zu
errichten, dass der Jahres-Primärenergiebe-

darf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüf-
tung und Kühlung das 0,75fache des auf die
Gebäudenutzfläche bezogenen Wertes des
Jahres-Primärenergiebedarfs eines Referenz-
gebäudes, das die gleiche Geometrie, Gebäu-
denutzfläche und Ausrichtung wie das zu er-
richtende Gebäude aufweist und der techni-
schen Referenzausführung der Anlage 1 ent-
spricht, nicht überschreitet.

(2) Der Höchstwert des Jahres-Primärenergie-
bedarfs eines zu errichtenden Wohngebäudes
nach Absatz 1 ist nach Maßgabe des § 20, der
§§ 22 bis 24, des § 25 Absatz 1 bis 3 und 10,
der §§ 26 bis 29, des § 31 und des § 33 zu
berechnen.

§ 16 Baulicher Wärmeschutz
Ein zu errichtendes Wohngebäude ist so zu er-
richten, dass der Höchstwert des spezifischen,
auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche
bezogenen Transmissionswärmeverlusts das
1,0fache des entsprechenden Wertes des je-
weiligen Referenzgebäudes nach § 15 Absatz 1
nicht überschreitet.

§ 17 Aneinandergereihte
Bebauung

Werden aneinandergereihte Wohngebäude
gleichzeitig errichtet, dürfen sie hinsichtlich der
Anforderungen der §§ 12, 14, 15 und 16 wie
ein Gebäude behandelt werden. Die Vorschrif-
ten des Teiles 5 bleiben unberührt.

Unterabschnitt 2

Nichtwohngebäude

§ 18 Gesamtenergiebedarf
(1) Ein zu errichtendes Nichtwohngebäude ist
so zu errichten, dass der Jahres-Primärener-
giebedarf für Heizung, Warmwasserberei-
tung, Lüftung, Kühlung und eingebaute Be-
leuchtung das 0,55fache des auf die Netto-
grundfläche bezogenen Wertes des Jahres-
Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäu-
des, das die gleiche Geometrie, Nettogrund-
fläche, Ausrichtung und Nutzung, einschließ-
lich der Anordnung der Nutzungseinheiten,
wie das zu errichtende Gebäude aufweist und
der technischen Referenzausführung der An-
lage 2 entspricht, nicht überschreitet. Die
technische Referenzausführung in der An-
lage 2 Nummer 1.13 bis 9 ist nur insoweit zu
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berücksichtigen, wie eines der dort genann-
ten Systeme in dem zu errichtenden Ge-
bäude ausgeführt wird.

(2) Der Höchstwert des Jahres-Primärenergie-
bedarfs nach Absatz 1 eines zu errichtenden
Nichtwohngebäudes ist nach Maßgabe der
§§ 21 bis 24, des § 25 Absatz 1, 2 und 4 bis 8,
der §§ 26 und 27, des § 30 und der §§ 32 und
33 zu berechnen.

(3) Wird ein zu errichtendes Nichtwohnge-
bäude für die Berechnung des Jahres-Primär-
energiebedarfs nach unterschiedlichen Nut-
zungen unterteilt und kommt für die unter-
schiedlichen Nutzungen jeweils das Berech-
nungsverfahren nach § 21 Absatz 1 und 2 mit
deren jeweiligen Randbedingungen zur An-
wendung, muss die Unterteilung hinsichtlich
der Nutzung sowie der verwendeten Berech-
nungsverfahren und Randbedingungen beim
Referenzgebäude mit der des zu errichtenden
Gebäudes übereinstimmen. Bei der Untertei-
lung hinsichtlich der anlagentechnischen Aus-
stattung und der Tageslichtversorgung sind
Unterschiede zulässig, die durch die techni-
sche Ausführung des zu errichtenden Gebäu-
des bedingt sind.

§ 19 Baulicher Wärmeschutz
Ein zu errichtendes Nichtwohngebäude ist so
zu errichten, dass die Höchstwerte der mittle-
ren Wärmedurchgangskoeffizienten der wärme-
übertragenden Umfassungsfläche der Anlage 3
nicht überschritten werden.

Abschnitt 3

Berechnungsgrundlagen
und -verfahren

§ 20 Berechnung des Jahres-Pri-
märenergiebedarfs eines
Wohngebäudes

(1) Für das zu errichtende Wohngebäude und
das Referenzgebäude ist der Jahres-Primär-
energiebedarf nach DIN V 18599: 2018-09 zu
ermitteln.

(2) Bis zum 31. Dezember 2023 kann für das
zu errichtende Wohngebäude und das Refe-
renzgebäude der Jahres-Primärenergiebedarf
auch nach DIN V 4108-6: 2003-06, geändert
durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-03,

in Verbindung mit DIN V 4701-10: 2003-08 er-
mittelt werden, wenn das Gebäude nicht ge-
kühlt wird. Der in diesem Rechengang zu be-
stimmende Jahres-Heizwärmebedarf ist nach
dem Monatsbilanzverfahren nach DIN V 4108-
6: 2003-06, geändert durch DIN V 4108-6 Be-
richtigung 1: 2004-03, mit den dort in Anhang
D.3 genannten Randbedingungen zu ermit-
teln. Als Referenzklima ist abweichend von
DIN V 4108-6: 2003-06, geändert durch DIN V
4108-6 Berichtigung 1: 2004-03, das Klima
nach DIN V 18599-10: 2018-09 Anhang E zu
verwenden. Der Nutzwärmebedarf für die
Warmwasserbereitung nach DIN V 4701-10:
2003-08 ist mit 12,5 Kilowattstunden je Qua-
dratmeter Gebäudenutzfläche und Jahr anzu-
setzen. Zur Berücksichtigung von Lüftungsan-
lagen mit Wärmerückgewinnung sind die me-
thodischen Hinweise in DIN V 4701-10: 2003-
08 Abschnitt 4.1 zu beachten.

(3) Die Berechnungen sind für das zu errich-
tende Gebäude und das Referenzgebäude mit
demselben Verfahren durchzuführen.

(4) Abweichend von DIN V 18599-1: 2018-09
sind bei der Berechnung des Endenergiebe-
darfs diejenigen Anteile nicht zu berücksichti-
gen, die durch in unmittelbarem räumlichen
Zusammenhang zum Gebäude gewonnene
solare Strahlungsenergie sowie Umweltwärme
gedeckt werden.

(5) Abweichend von DIN V 18599-1: 2018-09
ist bei der Berechnung des Primärenergiebe-
darfs der Endenergiebedarf für elektrische
Nutzeranwendungen in der Bilanzierung nicht
zu berücksichtigen.

(6) Werden in den Berechnungen nach den
Absätzen 1 und 2 Wärmedurchgangskoeffi-
zienten berechnet, sind folgende Berech-
nungsverfahren anzuwenden:

1. DIN V 18599-2: 2018-09 Abschnitt 6.1.4.3
für die Berechnung der an Erdreich gren-
zenden Bauteile,

2. DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit
DIN EN ISO 6946: 2008-04 für die Berech-
nung opaker Bauteile und

3. DIN 4108-4: 2017-03 für die Berechnung
transparenter Bauteile sowie von Vorhang-
fassaden.

§ 18 Abs. 1 Satz 2: Zur Anwendung vgl. § 50 Abs. 1 Satz 2

§ 20 Abs. 3 bis 6: Zur Anwendung vgl. § 21 Abs. 4
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§ 21 Berechnung des Jahres-Pri-
märenergiebedarfs eines
Nichtwohngebäudes

(1) Für das zu errichtende Nichtwohngebäude
und das Referenzgebäude ist der Jahres-Pri-
märenergiebedarf nach DIN V 18599: 2018-09
zu ermitteln.

(2) Soweit sich bei einem Nichtwohngebäude
Flächen hinsichtlich ihrer Nutzung, ihrer tech-
nischen Ausstattung, ihrer inneren Lasten oder
ihrer Versorgung mit Tageslicht wesentlich un-
terscheiden, ist das Gebäude nach Maßgabe
der DIN V 18599: 2018-09 in Verbindung mit
§ 18 Absatz 3 für die Berechnung nach Ab-
satz 1 in Zonen zu unterteilen. Die Vereinfa-
chungen zur Zonierung, zur pauschalierten
Zuweisung der Eigenschaften der Hüllfläche
und zur Ermittlung von tageslichtversorgten
Bereichen gemäß DIN V 18599-1: 2018-09
Anhang D dürfen nach Maßgabe der dort an-
gegebenen Bedingungen auch für zu errich-
tende Nichtwohngebäude verwendet werden.

(3) Für Nutzungen, die nicht in DIN V 18599-
10: 2018-09 aufgeführt sind, kann

1. die Nutzung 17 der Tabelle 5 in DIN V
18599-10: 2018-09 verwendet werden
oder

2. eine Nutzung auf der Grundlage der DIN V
18599-10: 2018-09 unter Anwendung ge-
sicherten allgemeinen Wissensstandes indi-
viduell bestimmt und verwendet werden.

Steht bei der Errichtung eines Nichtwohnge-
bäudes die Nutzung einer Zone noch nicht
fest, ist nach Satz 1 Nummer 1 zu verfahren. In
den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 ist die indi-
viduell bestimmte Nutzung zu begründen und
den Berechnungen beizufügen. Wird bei der
Errichtung eines Nichtwohngebäudes in einer
Zone keine Beleuchtungsanlage eingebaut, ist
eine direkt-indirekte Beleuchtung mit stabför-
migen Leuchtstofflampen mit einem Durch-
messer von 16 Millimetern und mit einem elek-
tronischen Vorschaltgerät anzunehmen.

(4) § 20 Absatz 3 bis 6 ist entsprechend anzu-
wenden.

§ 22 Primärenergiefaktoren
(1) Für die Ermittlung des Jahres-Primärener-
giebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2
und nach § 21 Absatz 1 und 2 sind für den
nicht erneuerbaren Anteil die Primärenergie-

faktoren der Anlage 4 zu verwenden. Davon
abweichend sind in den nachfolgend genann-
ten Fällen folgende Primärenergiefaktoren für
den nicht erneuerbaren Anteil zu verwenden:

1. für flüssige oder gasförmige Biomasse kann
abweichend von Anlage 4 Nummer 6 und 7
für den nicht erneuerbaren Anteil der Wert
0,3 verwendet werden,

a) wenn die flüssige oder gasförmige Bio-
masse im unmittelbaren räumlichen Zu-
sammenhang mit dem Gebäude oder mit
mehreren Gebäuden, die im räumlichen
Zusammenhang stehen, erzeugt wird und

b) diese Gebäude unmittelbar mit der flüssi-
gen oder gasförmigen Biomasse ver-
sorgt werden; mehrere Gebäude müs-
sen gemeinsam versorgt werden,

2. für gasförmige Biomasse, die aufbereitet und
in das Erdgasnetz eingespeist worden ist
(Biomethan) und in zu errichtenden Gebäu-
den eingesetzt wird, kann abweichend von
Anlage 4 Nummer 6 für den nicht erneuer-
baren Anteil

a) der Wert 0,7 verwendet werden, wenn
die Nutzung des Biomethans in einem
Brennwertkessel erfolgt, oder

b) der Wert 0,5 verwendet werden, wenn die
Nutzung des Biomethans in einer hoch-
effizienten KWK-Anlage im Sinne des § 2
Nummer 8a des Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetzes vom 21. Dezember 2015
(BGBl. I S. 2498), das zuletzt durch Arti-
kel 266 der Verordnung vom 19. Juni
2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden
ist, erfolgt, und wenn

c) bei der Aufbereitung und Einspeisung
des Biomethans die Voraussetzungen
nach Anlage 1 Nummer 1 Buchstabe a
bis c des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes vom 25. Oktober 2008 (BGBl. I
S. 2074) in der am 31. Juli 2014 gelten-
den Fassung erfüllt worden sind, und

d) die Menge des entnommenen Biome-
thans im Wärmeäquivalent am Ende ei-
nes Kalenderjahres der Menge von Gas
aus Biomasse entspricht, das an anderer
Stelle in das Gasnetz eingespeist worden
ist, und Massenbilanzsysteme für den
gesamten Transport und Vertrieb des
Biomethans von seiner Herstellung über
seine Einspeisung in das Erdgasnetz und
seinen Transport im Erdgasnetz bis zu
seiner Entnahme aus dem Erdgasnetz
verwendet worden sind,



3. für gasförmige Biomasse, die unter Druck
verflüssigt worden ist (biogenes Flüssiggas)
und in zu errichtenden Gebäuden einge-
setzt wird, kann abweichend von Anlage 4
Nummer 6 für den nicht erneuerbaren Anteil

a) der Wert 0,7 verwendet werden, wenn
die Nutzung des biogenen Flüssiggases
in einem Brennwertkessel erfolgt, oder

b) der Wert 0,5 verwendet werden, wenn
die Nutzung des biogenen Flüssiggases
in einer hocheffizienten KWK-Anlage im
Sinne des § 2 Nummer 8a des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes erfolgt, und
wenn

c) die Menge des entnommenen Gases am
Ende eines Kalenderjahres der Menge
von Gas aus Biomasse entspricht, das
an anderer Stelle hergestellt worden ist,
und Massenbilanzsysteme für den ge-
samten Transport und Vertrieb des bio-
genen Flüssiggases von seiner Herstel-
lung über seine Zwischenlagerung und
seinen Transport bis zu seiner Einlage-
rung in den Verbrauchstank verwendet
worden sind,

4. für die Versorgung eines neu zu errichten-
den Gebäudes mit aus Erdgas oder Flüs-
siggas erzeugter Wärme darf abweichend
von Anlage 4 Nummer 15 für die in einer
hocheffizienten KWK-Anlage im Sinne des
§ 2 Nummer 8a des Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetzes erzeugte Wärme für den
nicht erneuerbaren Anteil der Wert 0,6 ver-
wendet werden, wenn

a) die Wärmerzeugungsanlage das zu er-
richtende Gebäude und ein oder mehrere
bestehende Gebäude, die mit dem zu er-
richtenden Gebäude in einem räumlichen
Zusammenhang stehen, dauerhaft mit
Wärme versorgt und

b) vorhandene mit fossilen Brennstoffen be-
schickte Heizkessel des oder der mitver-
sorgten bestehenden Gebäude außer
Betrieb genommen werden.

Durch eine Maßnahme nach Satz 2 Nummer 4
darf die Wärmeversorgung des oder der mit-
versorgten bestehenden Gebäude nicht in der
Weise verändert werden, dass die energeti-
sche Qualität dieses oder dieser Gebäude ver-
schlechtert wird. Bei Verwendung eines Gemi-
sches aus Erdgas und gasförmiger Biomasse
wird der Wert nach Satz 2 Nummer 2 Buch-
stabe a und b nur auf den energetischen Anteil
der gasförmigen Biomasse angewendet. Bei

Verwendung eines Gemisches aus biogenem
Flüssiggas und Flüssiggas wird der Wert nach
Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a und b nur auf
den energetischen Anteil des biogenen Flüs-
siggases angewendet.

(2) Wird ein zu errichtendes Gebäude mit Fern-
wärme versorgt, kann zur Ermittlung des Jah-
res-Primärenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1
oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2
als Primärenergiefaktor der Wert für den nicht
erneuerbaren Anteil nach Maßgabe der Sätze
2 bis 4 sowie von Absatz 3 verwendet werden,
den das Fernwärmeversorgungsunternehmen
für den Wärmeträger in dem Wärmenetz, an
das das Gebäude angeschlossen wird, ermit-
telt und veröffentlicht hat. Der ermittelte und
veröffentlichte Wert nach Satz 1 kann verwen-
det werden, wenn das Fernwärmeversor-
gungsunternehmen zur Ermittlung des Primär-
energiefaktors die zur Erzeugung und Vertei-
lung der Wärme in einem Wärmenetz einge-
setzten Brennstoffe und Strom, einschließlich
Hilfsenergien, ermittelt, mit den Primärenergie-
faktoren der Anlage 4 gewichtet und auf die
abgegebene Wärmemenge bezogen sowie
die Anwendung dieses Berechnungsverfah-
rens in der Veröffentlichung angegeben hat.
Wird in einem Wärmenetz Wärme genutzt, die
von einer Großwärmepumpe mit einer thermi-
schen Leistung von mindestens 500 Kilowatt
erzeugt wird, ist abweichend von Anlage 4 für
netzbezogenen Strom zum Betrieb der Groß-
wärmepumpe der Primärenergiefaktor für den
nicht erneuerbaren Anteil von 1,2 zu verwen-
den. Wird in einem Wärmenetz Wärme ge-
nutzt, die in einer KWK-Anlage erzeugt wird,
kann der ermittelte und veröffentlichte Wert
nach Satz 1 verwendet werden, wenn das
Fernwärmeversorgungsunternehmen zur Er-
mittlung des Primärenergiefaktors der Wärme
aus der KWK-Anlage das Berechnungsverfah-
ren nach DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang A
Abschnitt A.4 mit den Primärenergiefaktoren
der Anlage 4 angewendet und die Anwendung
dieser Methode in der Veröffentlichung ange-
geben hat.

(3) Liegt der ermittelte und veröffentlichte Wert
des Primärenergiefaktors eines Wärmenetzes
unter einem Wert von 0,3, ist als Primärener-
giefaktor der Wert von 0,3 zu verwenden. Ab-
weichend von Satz 1 darf ein ermittelter und
veröffentlichter Wert, der unter 0,3 liegt, ver-
wendet werden, wenn der Wert von 0,3 um
den Wert von 0,001 für jeden Prozentpunkt
des aus erneuerbaren Energien oder aus Ab-
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wärme erzeugten Anteils der in einem Wärme-
netz genutzten Wärme verringert wird und das
Fernwärmeversorgungsunternehmen dies in
der Veröffentlichung angegeben hat.

(4) Hat das Fernwärmeversorgungsunterneh-
men den Primärenergiefaktor für den Wärme-
träger in dem Wärmenetz, an das das zu er-
richtende Gebäude angeschlossen wird, nicht
ermittelt und veröffentlicht, kann als Primär-
energiefaktor der Wert für den nicht erneuer-
baren Anteil verwendet werden, der in den
nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach
§ 21 Absatz 1 und 2 zur Ermittlung des Jah-
res-Primärenergiebedarfs zu verwendenden
Berechnungsverfahren für die genutzte Fern-
wärme aufgeführt ist.

(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz wird gemeinsam mit dem Bun-
desministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen das Berechnungsverfahren zur
Ermittlung der Primärenergiefaktoren von Wär-
menetzen, in denen Wärme genutzt wird, die
in KWK-Anlagen erzeugt wird, überprüfen. 2
Dabei wird unter Beachtung des Grundsatzes
der Wirtschaftlichkeit die Umstellung des Be-
rechnungsverfahrens auf ein Verfahren zur Er-
mittlung des Brennstoffanteils für die Wär-
meerzeugung untersucht, das der in DIN EN
15316-4-5: 2017-09 Abschnitt 6.2.2.1.6.3 be-
schriebenen Methode entspricht. In die Unter-
suchung wird die Ermittlung eines Faktors ein-
bezogen, mit dem der Anteil bestehender Ge-
bäude an den an ein Wärmenetz angeschlos-
senen Gebäuden berücksichtigt wird. Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz hat gemeinsam mit dem Bundesminis-
terium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen dem Deutschen Bundestag bis
zum 31. Dezember 2025 einen Bericht über
das Ergebnis der Überprüfung vorzulegen. Der
Bericht enthält einen Vorschlag für eine ge-
setzliche Regelung zur Umstellung des Be-
rechnungsverfahrens ab dem Jahr 2030.

§ 23 Anrechnung von Strom aus
erneuerbaren Energien

(1) Strom aus erneuerbaren Energien, der im
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zu
einem zu errichtenden Gebäude erzeugt wird,
darf bei der Ermittlung des Jahres-Primärener-
giebedarfs des zu errichtenden Gebäudes
nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach
§ 21 Absatz 1 und 2 nach Maßgabe des Ab-
satzes 2 in Abzug gebracht werden.

(2) Zur Berechnung der abzugsfähigen Strom-
menge nach Absatz 1 ist der monatliche Er-
trag der Anlage zur Erzeugung von Strom aus
erneuerbaren Energien dem Strombedarf
für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung,
Kühlung und Hilfsenergien sowie bei Nicht-
wohngebäuden zusätzlich für Beleuchtung ge-
genüberzustellen. Der monatliche Ertrag ist
nach DIN V 18599-9: 2018-09 zu bestimmen.
Bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus so-
larer Strahlungsenergie sind die monatlichen
Stromerträge unter Verwendung der mittleren
monatlichen Strahlungsintensitäten der Refe-
renzklimazone Potsdam nach DIN V 18599-
10: 2018-09 Anhang E sowie der Standard-
werte zur Ermittlung der Nennleistung des
Photovoltaikmoduls nach DIN V 18599-9:
2018-09 Anhang B zu ermitteln.

§ 24 Einfluss von Wärmebrücken
Unbeschadet der Regelung in § 12 ist der ver-
bleibende Einfluss von Wärmebrücken bei der
Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs
nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach
§ 21 Absatz 1 und 2 nach einer der in DIN V
18599-2: 2018-09 oder bis zum 31. Dezember
2023 auch in DIN V 4108-6: 2003-06, geändert
durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-03
genannten Vorgehensweisen zu berücksichti-
gen. Wärmebrückenzuschläge mit Überprüfung
und Einhaltung der Gleichwertigkeit nach DIN V
18599-2: 2018-09 oder DIN V 4108-6: 2003-06,
geändert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1:
2004-03 sind nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-
06 zu ermitteln. Abweichend von DIN V 4108-
6: 2003-06, geändert durch DIN V 4108-6 Be-
richtigung 1: 2004-03 kann bei Nachweis der
Gleichwertigkeit nach DIN 4108 Beiblatt 2:
2019-06 der pauschale Wärmebrückenzu-
schlag nach Kategorie A oder Kategorie B ver-
wendet werden.

§ 25 Berechnungs-
randbedingungen

(1) Bei den Berechnungen für die Ermittlung
des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 20
Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Ab-
satz 1 und 2 ist für das zu errichtende Ge-
bäude eine Ausstattung mit einem System für
die Gebäudeautomation der Klasse C nach
DIN V 18599-11: 2018-09 zugrunde zu legen.
Eine Gebäudeautomation der Klassen A oder
B nach DIN V 18599-11: 2018-09 kann zu-



grunde gelegt werden, wenn das zu errich-
tende Gebäude mit einem System einer dieser
Klassen ausgestattet ist.

(2) Bei den Berechnungen für die Ermittlung
des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 20
Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Ab-
satz 1 und 2 ist für das zu errichtende Ge-
bäude und das Referenzgebäude ein Ver-
schattungsfaktor von 0,9 zugrunde zu legen,
soweit die baulichen Bedingungen nicht detail-
liert berücksichtigt werden.

(3) Bei den Berechnungen für die Ermittlung des
Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 20 Ab-
satz 1 sind für den Anteil mitbeheizter Flächen
für das zu errichtende Wohngebäude und das
Referenzgebäude die Standardwerte nach
DIN V 18599: 2018-09 Tabelle 4 zu verwen-
den.

(4) Bei den Berechnungen für die Ermittlung
des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 21
Absatz 1 und 2 sind für das zu errichtende
Nichtwohngebäude die in DIN V 18599-10:
2018-09 Tabelle 5 bis 9 aufgeführten Nut-
zungsrandbedingungen und Klimadaten zu
verwenden; bei der Berechnung des Refe-
renzgebäudes müssen die in DIN V 18599-10:
2018-09 Tabelle 5 enthaltenen Werte ange-
setzt werden.

(5) Bei den Berechnungen für die Ermittlung
des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 21
Absatz 1 und 2 sind für das zu errichtende
Nichtwohngebäude und das Referenzge-
bäude bei Heizsystemen in Raumhöhen von
4 Metern oder weniger ein Absenkbetrieb
gemäß DIN V 18599-2: 2018-09 Gleichung 29
und bei Heizsystemen in Raumhöhen von
mehr als 4 Metern ein Abschaltbetrieb gemäß
DIN V 18599-2: 2018-09 Gleichung 30 zu-
grunde zu legen, jeweils mit einer Dauer
gemäß den Nutzungsrandbedingungen in
DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5.

(6) Bei den Berechnungen für die Ermittlung
des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 21
Absatz 1 und 2 ist für das zu errichtende
Nichtwohngebäude und das Referenzgebäude
ein Verbauungsindex von 0,9 zugrunde zu
legen, soweit die Verbauung nicht genau nach
DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.5.2 er-
mittelt wird.

(7) Bei den Berechnungen für die Ermittlung
des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 21
Absatz 1 und 2 ist für das zu errichtende

Nichtwohngebäude und das Referenzge-
bäude der Wartungsfaktor in den Zonen der
Nutzungen 14, 15 und 22 nach DIN V 18599-
10: 2018-09 Tabelle 5 mit 0,6 und im Übrigen
mit 0,8 anzusetzen.

(8) Bei den Berechnungen für die Ermittlung
des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 21
Absatz 1 und 2 darf abweichend von DIN V
18599-10: 2018-09 für das zu errichtende
Nichtwohngebäude und das Referenzge-
bäude bei Zonen der DIN V 18599-10: 2018-
09 Tabelle 5 Nutzung 6 und 7 die tatsächliche
Beleuchtungsstärke angesetzt werden, jedoch
bei Zonen der Nutzung 6 nicht mehr als 1 500
Lux und bei Zonen der Nutzung 7 nicht mehr
als 1 000 Lux. Beim Referenzgebäude ist der
Primärenergiebedarf für die Beleuchtung mit
dem Tabellenverfahren nach DIN V 18599-4:
2018-09 zu berechnen.

(9) Für die Ermittlung des Höchstwerts des
Transmissionswärmeverlusts nach § 16 ist die
wärmeübertragende Umfassungsfläche eines
Wohngebäudes in Quadratmetern nach den in
DIN V 18599-1: 2018-09 Abschnitt 8 angege-
benen Bemaßungsregeln so festzulegen, dass
sie mindestens alle beheizten und gekühlten
Räume einschließt. Für alle umschlossenen
Räume sind dabei die gleichen Bedingungen
anzunehmen, die bei der Berechnung nach
§ 20 Absatz 1 oder Absatz 2 in Verbindung mit
§ 20 Absatz 3 und 4, § 22 und den Absätzen 1
bis 3 zugrunde zu legen sind.

(10) Das beheizte Gebäudevolumen eines
Wohngebäudes in Kubikmetern ist das Volu-
men, das von der nach Absatz 9 ermittelten
wärmeübertragenden Umfassungsfläche um-
schlossen wird. Die Gebäudenutzfläche eines
Wohngebäudes ist nach DIN V 18599-1:
2018-09 Gleichung 30 zu ermitteln. Abwei-
chend von Satz 1 ist die Gebäudenutzfläche
nach DIN V 18599-1: 2018-09 Gleichung 31
zu ermitteln, wenn die durchschnittliche Ge-
schosshöhe eines Wohngebäudes, gemessen
von der Oberfläche des Fußbodens zur Ober-
fläche des Fußbodens des darüber liegenden
Geschosses, mehr als 3 Meter oder weniger
als 2,5 Meter beträgt.

(11) Abweichend von DIN V 18599-10: 2018-
09 sind die Zonen nach DIN V 18599-10:
2018-09 Tabelle 5 Nutzung 32 und 33 als un-
beheizt und ungekühlt anzunehmen und damit
nicht Gegenstand von Berechnungen und An-
forderungen nach diesem Gesetz.
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§ 26 Prüfung der Dichtheit
eines Gebäudes

(1) Wird die Luftdichtheit eines zu errichtenden
Gebäudes vor seiner Fertigstellung nach DIN
EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NA überprüft,
darf die gemessene Netto-Luftwechselrate bei
der Ermittlung des Jahres-Primärenergiebe-
darfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und
nach § 21 Absatz 1 und 2 nach Maßgabe der
Absätze 2 bis 5 als Luftwechselrate in Ansatz
gebracht werden. Bei der Überprüfung der
Luftdichtheit sind die Messungen nach den
Absätzen 2 bis 5 sowohl mit Über- als auch
mit Unterdruck durchzuführen. Die genannten
Höchstwerte sind für beide Fälle einzuhalten.

(2) Der bei einer Bezugsdruckdifferenz von
50 Pascal gemessene Volumenstrom in Ku-
bikmeter pro Stunde darf

1. ohne raumlufttechnische Anlagen höchstens
das 3fache des beheizten oder gekühlten
Luftvolumens des Gebäudes in Kubikme-
tern betragen und

2. mit raumlufttechnischen Anlagen höchstens
das 1,5fache des beheizten oder gekühlten
Luftvolumens des Gebäudes in Kubikme-
tern betragen.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf bei Gebäu-
den mit einem beheizten oder gekühlten Luft-
volumen von über 1 500 Kubikmetern der bei
einer Bezugsdruckdifferenz von 50 Pascal ge-
messene Volumenstrom in Kubikmeter pro
Stunde

1. ohne raumlufttechnische Anlagen höchstens
das 4,5fache der Hüllfläche des Gebäudes
in Quadratmetern betragen und

2. mit raumlufttechnischen Anlagen höchstens
das 2,5fache der Hüllfläche des Gebäudes
in Quadratmetern betragen.

(4) Wird bei Nichtwohngebäuden die Dichtheit
lediglich für bestimmte Zonen berücksichtigt
oder ergeben sich für einzelne Zonen aus den
Absätzen 2 und 3 unterschiedliche Anforde-
rungen, so kann der Nachweis der Dichtheit für
diese Zonen getrennt durchgeführt werden.

(5) Besteht ein Gebäude aus gleichartigen, nur
von außen erschlossenen Nutzeinheiten, so
darf die Messung nach Absatz 1 nach Maß-
gabe von DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang
NB auf eine Stichprobe dieser Nutzeinheiten
begrenzt werden.

§ 27 Gemeinsame Heizungs-
anlage für mehrere Gebäude

Wird ein zu errichtendes Gebäude mit Wärme
aus einer Heizungsanlage versorgt, aus der
auch andere Gebäude oder Teile davon
Wärme beziehen, ist es abweichend von DIN V
18599: 2018-09 und bis zum 31. Dezember
2023 auch von DIN V 4701-10: 2003-08 zu-
lässig, bei der Ermittlung des Jahres-Primär-
energiebedarfs des zu errichtenden Gebäudes
eigene zentrale Einrichtungen der Wärmeer-
zeugung, Wärmespeicherung oder Warmwas-
serbereitung anzunehmen, die hinsichtlich ih-
rer Bauart, ihres Baualters und ihrer Betriebs-
weise den gemeinsam genutzten Einrichtun-
gen entsprechen, hinsichtlich ihrer Größe und
Leistung jedoch nur auf das zu berechnende
Gebäude ausgelegt sind. Soweit dabei zusätz-
liche Wärmeverteil- und Warmwasserleitungen
zur Verbindung der versorgten Gebäude ver-
legt werden, sind deren Wärmeverluste antei-
lig zu berücksichtigen.

§ 28 Anrechnung mechanisch
betriebener Lüftungsanlagen

(1) Im Rahmen der Berechnung nach § 20 Ab-
satz 1 oder Absatz 2 ist bei mechanischen
Lüftungsanlagen die Anrechnung der Wärme-
rückgewinnung oder einer regelungstechnisch
verminderten Luftwechselrate nur zulässig,
wenn

1. die Dichtheit des Gebäudes nach § 13 in
Verbindung mit § 26 nachgewiesen wird,

2. die Lüftungsanlage mit Einrichtungen aus-
gestattet ist, die eine Beeinflussung der
Luftvolumenströme jeder Nutzeinheit durch
den Nutzer erlauben und

3. sichergestellt ist, dass die aus der Abluft
gewonnene Wärme vorrangig vor der vom
Heizsystem bereitgestellten Wärme genutzt
wird.

(2) Die bei der Anrechnung der Wärmerückge-
winnung anzusetzenden Kennwerte der Lüf-
tungsanlage sind nach den anerkannten Re-
geln der Technik zu bestimmen oder den all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der
verwendeten Produkte zu entnehmen.

(3) Auf ein Wohngebäude mit nicht mehr als
zwei Wohnungen, von denen eine nicht mehr
als 50 Quadratmeter Gebäudenutzfläche hat,
ist Absatz 1 Nummer 2 nicht anzuwenden.



§ 29 Berechnung des Jahres-
Primärenergiebedarfs und
des Transmissionswärme-
verlustes bei aneinander-
gereihter Bebauung von
Wohngebäuden

(1) Bei der Berechnung des Jahres-Primär-
energiebedarfs nach § 20 und des Transmissi-
onswärmeverlustes von aneinandergereihten
Wohngebäuden werden Gebäudetrennwände
zwischen

1. Gebäuden, die nach ihrem Verwendungs-
zweck auf Innentemperaturen von mindes-
tens 19 Grad Celsius beheizt werden, als
nicht wärmedurchlässig angenommen und
bei der Ermittlung der wärmeübertragenden
Umfassungsfläche nicht berücksichtigt,

2. Wohngebäuden und Gebäuden, die nach
ihrem Verwendungszweck auf Innentempe-
raturen von mindestens 12 Grad Celsius
und weniger als 19 Grad Celsius beheizt
werden, bei der Berechnung des Wärme-
durchgangskoeffizienten mit einem Tempe-
ratur-Korrekturfaktor nach DIN V 18599-2:
2018-09 oder bis zum 31. Dezember 2023
auch nach DIN V 4108-6: 2003-06, geän-
dert durch DIN V 4108-6 Berichtigung
1: 2004-03, gewichtet und

3. Wohngebäuden und Gebäuden oder Gebäu-
deteilen, in denen keine beheizten Räume im
Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 4 vorhan-
den sind, bei der Berechnung des Wärme-
durchgangskoeffizienten mit einem Tempe-
raturfaktor in Höhe von 0,5 gewichtet.

(2) Werden beheizte Teile eines Gebäudes ge-
trennt berechnet, ist Absatz 1 Nummer 1 sinn-
gemäß für die Trennflächen zwischen den Ge-
bäudeteilen anzuwenden.

§ 30 Zonenweise Berücksichtigung
von Energiebedarfsanteilen
bei einem zu errichtenden
Nichtwohngebäude

(1) Ist ein zu errichtendes Nichtwohngebäude
nach § 21 Absatz 2 für die Berechnung des
Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 21 Ab-
satz 1 in Zonen zu unterteilen, sind Energiebe-
darfsanteile nach Maßgabe der Absätze 2 bis
7 in die Ermittlung des Jahres-Primärenergie-
bedarfs einer Zone einzubeziehen.

(2) Der Primärenergiebedarf für das Heizungs-
system und die Heizfunktion der raumluft-
technischen Anlage ist zu bilanzieren, wenn
die Raum-Solltemperatur des Gebäudes oder
einer Gebäudezone für den Heizfall mindes-
tens 12 Grad Celsius beträgt und eine durch-
schnittliche Nutzungsdauer für die Gebäude-
beheizung auf Raum-Solltemperatur von min-
destens vier Monaten pro Jahr vorgesehen ist.

(3) Der Primärenergiebedarf für das Kühlsys-
tem und die Kühlfunktion der raumlufttechni-
schen Anlage ist zu bilanzieren, wenn für das
Gebäude oder eine Gebäudezone für den
Kühlfall der Einsatz von Kühltechnik und eine
durchschnittliche Nutzungsdauer für Gebäu-
dekühlung auf Raum-Solltemperatur von mehr
als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei
Stunden pro Tag vorgesehen sind.

(4) Der Primärenergiebedarf für die Dampfver-
sorgung ist zu bilanzieren, wenn für das Ge-
bäude oder eine Gebäudezone eine solche
Versorgung wegen des Einsatzes einer raum-
lufttechnischen Anlage nach Absatz 3 für
durchschnittlich mehr als zwei Monate pro Jahr
und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgese-
hen ist.

(5) Der Primärenergiebedarf für Warmwasser
ist zu bilanzieren, wenn ein Nutzenergiebedarf
für Warmwasser in Ansatz zu bringen ist und
der durchschnittliche tägliche Nutzenergiebe-
darf für Warmwasser wenigstens 0,2 Kilowatt-
stunden pro Person und Tag oder 0,2 Kilo-
wattstunden pro Beschäftigtem und Tag be-
trägt.

(6) Der Primärenergiebedarf für Beleuchtung
ist zu bilanzieren, wenn in einem Gebäude
oder einer Gebäudezone eine Beleuchtungs-
stärke von mindestens 75 Lux erforderlich ist
und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von
mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als
zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

(7) Der Primärenergiebedarf für Hilfsenergien
ist zu bilanzieren, wenn er beim Heizungssys-
tem und bei der Heizfunktion der raumlufttech-
nischen Anlage, beim Kühlsystem und bei der
Kühlfunktion der raumlufttechnischen Anlage,
bei der Dampfversorgung, bei der Warmwas-
seranlage und der Beleuchtung auftritt. Der
Anteil des Primärenergiebedarfs für Hilfsener-
gien für Lüftung ist zu bilanzieren, wenn eine
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§ 30 Abs. 5: Zur Anwendung vgl. § 32 Abs. 3 Satz 2
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durchschnittliche Nutzungsdauer der Lüftungs-
anlage von mehr als zwei Monaten pro Jahr
und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgese-
hen ist.

§ 31 Vereinfachtes Nachweis-
verfahren für ein zu
errichtendes Wohngebäude

(1) Ein zu errichtendes Wohngebäude erfüllt
die Anforderungen nach § 10 Absatz 2 in Ver-
bindung mit den §§ 15 bis 17, wenn es die Vo-
raussetzungen nach Anlage 5 Nummer 1 er-
füllt und seine Ausführung den Vorgaben von
Anlage 5 Nummer 2 und 3 entspricht.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz macht gemeinsam mit dem Bun-
desministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen im Bundesanzeiger bekannt,
welche Angaben für die auf Grundlage von
Absatz 1 zu errichtenden Wohngebäude ohne
besondere Berechnungen in Energiebedarfs-
ausweisen zu verwenden sind.

§ 32 Vereinfachtes Berechnungs-
verfahren für ein zu errich-
tendes Nichtwohngebäude

(1) Abweichend von § 21 Absatz 1 und 2 darf
der Jahres-Primärenergiebedarf des zu errich-
tenden Nichtwohngebäudes und des Refe-
renzgebäudes unter Verwendung eines Ein-
Zonen-Modells ermittelt werden, wenn

1. die Summe der Nettogrundflächen aus der
typischen Hauptnutzung und den Verkehrs-
flächen des Gebäudes mehr als zwei Drittel
der gesamten Nettogrundfläche des Ge-
bäudes beträgt,

2. in dem Gebäude die Beheizung und die
Warmwasserbereitung für alle Räume auf
dieselbe Art erfolgen,

3. das Gebäude nicht gekühlt wird,

4. höchstens 10 Prozent der Nettogrundflä-
che des Gebäudes durch Glühlampen, Ha-
logenlampen oder durch die Beleuchtungs-
art „indirekt“ nach DIN V 18599: 2018-09
beleuchtet werden und

5. außerhalb der Hauptnutzung keine raum-
lufttechnische Anlage eingesetzt wird, de-
ren Werte für die spezifische Leistungsauf-
nahme der Ventilatoren die entsprechen-
den Werte der Anlage 2 Nummer 6.1 und
6.2 überschreiten.

(2) Das vereinfachte Berechnungsverfahren
kann angewandt werden für

1. ein Bürogebäude, auch mit Verkaufsein-
richtung, einen Gewerbebetrieb oder eine
Gaststätte,

2. ein Gebäude des Groß- und Einzelhandels
mit höchstens 1 000 Quadratmetern Netto-
grundfläche, wenn neben der Hauptnut-
zung nur Büro-, Lager-, Sanitär- oder Ver-
kehrsflächen vorhanden sind,

3. einen Gewerbebetrieb mit höchstens 1 000
Quadratmetern Nettogrundfläche, wenn ne-
ben der Hauptnutzung nur Büro-, Lager-,
Sanitär- oder Verkehrsflächen vorhanden
sind,

4. eine Schule, eine Turnhalle, einen Kinder-
garten und eine Kindertagesstätte oder
eine ähnliche Einrichtung,

5. eine Beherbergungsstätte ohne Schwimm-
halle, Sauna oder Wellnessbereich oder

6. eine Bibliothek.

(3) Bei Anwendung des vereinfachten Verfah-
rens sind abweichend von den Maßgaben des
§ 21 Absatz 2 bei der Berechnung des Jahres-
Primärenergiebedarfs die Bestimmungen für
die Nutzung und die Werte für den Nutzener-
giebedarf für Warmwasser der Anlage 6 zu
verwenden. § 30 Absatz 5 ist entsprechend
anzuwenden.

(4) Abweichend von Absatz 1 Nummer 3 kann
das vereinfachte Verfahren auch angewendet
werden, wenn in einem Bürogebäude eine Ver-
kaufseinrichtung, ein Gewerbebetrieb oder eine
Gaststätte gekühlt wird und die Nettogrundflä-
che der gekühlten Räume jeweils 450 Qua-
dratmeter nicht übersteigt. Der Energiebedarf
für die Kühlung von Anlagen der Datenverar-
beitung bleibt als Energieeinsatz für Produkti-
onsprozesse im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 2
außer Betracht.

(5) Bei Anwendung des vereinfachten Verfah-
rens sind in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1
der Höchstwert und der Referenzwert des
Jahres-Primärenergiebedarfs pauschal um
50 Kilowattstunden pro Quadratmeter und
Jahr je Quadratmeter gekühlter Nettogrundflä-
che der Verkaufseinrichtung, des Gewerbebe-
triebes oder der Gaststätte zu erhöhen. Dieser
Betrag ist im Energiebedarfsausweis als elek-
trische Energie für Kühlung auszuweisen.

(6) Der Jahres-Primärenergiebedarf für Beleuch-
tung darf vereinfacht für den Bereich der
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Hauptnutzung berechnet werden, der die ge-
ringste Tageslichtversorgung aufweist.

(7) Der im vereinfachten Verfahren ermittelte
Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzge-
bäudes nach § 18 Absatz 1 in Verbindung mit
der Anlage 2 ist um 10 Prozent zu reduzieren.
Der reduzierte Wert ist der Höchstwert des
Jahres-Primärenergiebedarfs des zu errichten-
den Gebäudes.

(8) § 20 Absatz 3 ist entsprechend anzuwen-
den.

§ 33 Andere
Berechnungsverfahren

Werden in einem Gebäude bauliche oder anla-
gentechnische Komponenten eingesetzt, für
deren energetische Bewertung weder aner-
kannte Regeln der Technik noch nach § 50
Absatz 4 Satz 2 bekannt gemachte gesicherte
Erfahrungswerte vorliegen, so dürfen die ener-
getischen Eigenschaften dieser Komponenten
unter Verwendung derselben Randbedingun-
gen wie in den Berechnungsverfahren und
Maßgaben nach den §§ 20 bis 30 durch dyna-
misch-thermische Simulationsrechnungen er-
mittelt werden oder es sind hierfür andere
Komponenten anzusetzen, die ähnliche ener-
getische Eigenschaften besitzen und für deren
energetische Bewertung anerkannte Regeln
der Technik oder bekannt gemachte gesi-
cherte Erfahrungswerte vorliegen.

Abschnitt 4 (weggefallen)

§ 34 (weggefallen)

§ 35 (weggefallen)

§ 36 (weggefallen)

§ 37 (weggefallen)

§ 38 (weggefallen)

§ 39 (weggefallen)

§ 40 (weggefallen)

§ 41 (weggefallen)

§ 42 (weggefallen)

§ 43 (weggefallen)

§ 44 (weggefallen)

§ 45 (weggefallen)

Anforderungen an bestehende
Gebäude

Abschnitt 1 (weggefallen)

§ 46 Aufrechterhaltung der
energetischen Qualität;
entgegenstehende Rechts-
vorschriften

(1) Außenbauteile eines bestehenden Gebäu-
des dürfen nicht in einer Weise verändert
werden, dass die energetische Qualität des
Gebäudes verschlechtert wird. Satz 1 ist nicht
anzuwenden auf Änderungen von Außenbau-
teilen, wenn die Fläche der geänderten Bau-
teile nicht mehr als 10 Prozent der gesamten
Fläche der jeweiligen Bauteilgruppe nach An-
lage 7 betrifft.

(2) Die Anforderungen an ein bestehendes Ge-
bäude nach diesem Teil sind nicht anzuwen-
den, soweit ihre Erfüllung anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften zur Standsicherheit,
zum Brandschutz, zum Schallschutz, zum Ar-
beitsschutz oder zum Schutz der Gesundheit
entgegensteht.

§ 47 Nachrüstung eines beste-
henden Gebäudes

(1) Eigentümer eines Wohngebäudes sowie
Eigentümer eines Nichtwohngebäudes, die
nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindes-
tens vier Monate auf Innentemperaturen von
mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden,
müssen dafür sorgen, dass oberste Ge-
schossdecken, die nicht den Anforderungen
an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-
2: 2013-02 genügen, so gedämmt sind, dass

TEIL 3
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der Wärmedurchgangskoeffizient der obersten
Geschossdecke 0,24 Watt pro Quadratmeter
und Kelvin nicht überschreitet. Die Pflicht nach
Satz 1 gilt als erfüllt, wenn anstelle der obers-
ten Geschossdecke das darüber liegende
Dach entsprechend gedämmt ist oder den An-
forderungen an den Mindestwärmeschutz
nach DIN 4108-2: 2013-02 genügt.

(2) Wird der Wärmeschutz nach Absatz 1
Satz 1 durch Dämmung in Deckenzwischen-
räumen ausgeführt und ist die Dämmschicht-
dicke im Rahmen dieser Maßnahmen aus
technischen Gründen begrenzt, so gelten die
Anforderungen als erfüllt, wenn die nach aner-
kannten Regeln der Technik höchstmögliche
Dämmschichtdicke eingebaut wird, wobei ein
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von
0,035 Watt pro Meter und Kelvin einzuhalten
ist. Abweichend von Satz 1 ist ein Bemes-
sungswert der Wärmeleitfähigkeit von 0,045
Watt pro Meter und Kelvin einzuhalten, soweit
Dämmmaterialien in Hohlräume eingeblasen
oder Dämmmaterialien aus nachwachsenden
Rohstoffen verwendet werden. Wird der Wär-
meschutz nach Absatz 1 Satz 2 als Zwischen-
sparrendämmung ausgeführt und ist die Dämm-
schichtdicke wegen einer innenseitigen Beklei-
dung oder der Sparrenhöhe begrenzt, sind die
Sätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

(3) Bei einem Wohngebäude mit nicht mehr als
zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer
eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst be-
wohnt hat, ist die Pflicht nach Absatz 1 erst im
Fall eines Eigentümerwechsels nach dem 1. Fe-
bruar 2002 von dem neuen Eigentümer zu er-
füllen. Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei
Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang nach
dem 1. Februar 2002.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind bei Wohngebäu-
den mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von
denen der Eigentümer eine Wohnung selbst
bewohnt, nicht anzuwenden, soweit die für
eine Nachrüstung erforderlichen Aufwendun-
gen durch die eintretenden Einsparungen
nicht innerhalb angemessener Frist erwirt-
schaftet werden können.

§ 48 Anforderungen an ein
bestehendes Gebäude bei
Änderung

Soweit bei beheizten oder gekühlten Räumen
eines Gebäudes Außenbauteile im Sinne der

Anlage 7 erneuert, ersetzt oder erstmalig ein-
gebaut werden, sind diese Maßnahmen so
auszuführen, dass die betroffenen Flächen
des Außenbauteils die Wärmedurchgangs-
koeffizienten der Anlage 7 nicht überschreiten.
Ausgenommen sind Änderungen von Außen-
bauteilen, die nicht mehr als 10 Prozent der
gesamten Fläche der jeweiligen Bauteilgruppe
des Gebäudes betreffen. Nimmt der Eigentü-
mer eines Wohngebäudes mit nicht mehr als
zwei Wohnungen Änderungen im Sinne der
Sätze 1 und 2 an dem Gebäude vor und wer-
den unter Anwendung des § 50 Absatz 1 und
2 für das gesamte Gebäude Berechnungen
nach § 50 Absatz 3 durchgeführt, hat der Ei-
gentümer vor Beauftragung der Planungsleis-
tungen ein informatorisches Beratungsge-
spräch mit einer nach § 88 zur Ausstellung von
Energieausweisen berechtigten Person zu füh-
ren, wenn ein solches Beratungsgespräch als
einzelne Leistung unentgeltlich angeboten
wird. Wer geschäftsmäßig an oder in einem
Gebäude Arbeiten im Sinne des Satzes 3 für
den Eigentümer durchführen will, hat bei Ab-
gabe eines Angebots auf die Pflicht zur Füh-
rung eines Beratungsgesprächs schriftlich hin-
zuweisen.

§ 49 Berechnung des Wärme-
durchgangskoeffizienten

(1) Der Wärmedurchgangskoeffizient eines Bau-
teils nach § 48 wird unter Berücksichtigung
der neuen und der vorhandenen Bauteil-
schichten berechnet. Für die Berechnung sind
folgende Verfahren anzuwenden:

1. DIN V 18599-2: 2018-09 Abschnitt 6.1.4.3
für die Berechnung der an Erdreich gren-
zenden Bauteile,

2. DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit
DIN EN ISO 6946: 2008-04 für die Berech-
nung opaker Bauteile und

3. DIN 4108-4: 2017-03 für die Berechnung
transparenter Bauteile sowie von Vorhang-
fassaden.

(2) Werden bei Maßnahmen nach § 48 Gefälle-
dächer durch die keilförmige Anordnung einer
Dämmschicht aufgebaut, so ist der Wärme-
durchgangskoeffizient nach Anhang C der
DIN EN ISO 6946: 2008-04 in Verbindung mit
DIN 4108-4: 2017-03 zu ermitteln. Dabei

Teil 3 (§§ 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2
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muss der Bemessungswert des Wärmedurch-
gangswiderstandes am tiefsten Punkt der
neuen Dämmschicht den Mindestwärme-
schutz nach § 11 erfüllen.

§ 50 Energetische Bewertung
eines bestehenden Gebäudes

(1) Die Anforderungen des § 48 gelten als er-
füllt, wenn

1. das geänderte Wohngebäude insgesamt

a) den Jahres-Primärenergiebedarf für Hei-
zung, Warmwasserbereitung, Lüftung und
Kühlung den auf die Gebäudenutzfläche
bezogenen Wert des Jahres-Primärener-
giebedarfs eines Referenzgebäudes, das
die gleiche Geometrie, Gebäudenutzflä-
che und Ausrichtung wie das geänderte
Gebäude aufweist und der technischen
Referenzausführung der Anlage 1 ent-
spricht, um nicht mehr als 40 Prozent
überschreitet und

b) den Höchstwert des spezifischen, auf die
wärmeübertragende Umfassungsfläche
bezogenen Transmissionswärmeverlusts
nach Absatz 2 um nicht mehr als 40 Pro-
zent überschreitet,

2. das geänderte Nichtwohngebäude insge-
samt

a) den Jahres-Primärenergiebedarf für Hei-
zung, Warmwasserbereitung, Lüftung,
Kühlung und eingebaute Beleuchtung
den auf die Nettogrundfläche bezogenen
Wert des Jahres-Primärenergiebedarfs
eines Referenzgebäudes, das die gleiche
Geometrie, Nettogrundfläche, Ausrich-
tung und Nutzung, einschließlich der An-
ordnung der Nutzungseinheiten, wie das
geänderte Gebäude aufweist und der
technischen Referenzausführung der An-
lage 2 entspricht, um nicht mehr als
40 Prozent überschreitet und

b) das auf eine Nachkommastelle gerun-
dete 1,25fache der Höchstwerte der
mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten
der wärmeübertragenden Umfassungs-
fläche gemäß der Anlage 3 um nicht
mehr als 40 Prozent überschreitet.

§ 18 Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzu-
wenden.

(2) Der Höchstwert nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 Buchstabe b beträgt

1. bei einem freistehenden Wohngebäude mit
einer Gebäudenutzfläche von bis zu 350
Quadratmetern 0,40 Watt pro Quadratme-
ter und Kelvin,

2. bei einem freistehenden Wohngebäude mit
einer Gebäudenutzfläche von mehr als 350
Quadratmetern 0,50 Watt pro Quadratme-
ter und Kelvin,

3. bei einem einseitig angebauten Wohnge-
bäude 0,45 Watt pro Quadratmeter und
Kelvin oder

4. bei allen anderen Wohngebäuden 0,65
Watt pro Quadratmeter und Kelvin.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 sind die Be-
rechnungsverfahren nach § 20 Absatz 1 oder
Absatz 2 oder nach § 21 Absatz 1 und 2 unter
Beachtung der Maßgaben nach § 20 Absatz 3
bis 6, der §§ 22 bis 30 und der §§ 32 und 33
sowie nach Maßgabe von Absatz 4 entspre-
chend anzuwenden.

(4) Fehlen Angaben zu geometrischen Abmes-
sungen eines Gebäudes, können diese durch
vereinfachtes Aufmaß ermittelt werden. Liegen
energetische Kennwerte für bestehende Bau-
teile und Anlagenkomponenten nicht vor, kön-
nen gesicherte Erfahrungswerte für Bauteile
und Anlagenkomponenten vergleichbarer Al-
tersklassen verwendet werden. In den Fällen
der Sätze 1 und 2 können anerkannte Regeln
der Technik verwendet werden. Die Einhaltung
solcher Regeln wird vermutet, soweit Vereinfa-
chungen für die Datenaufnahme und die Er-
mittlung der energetischen Eigenschaften
sowie gesicherte Erfahrungswerte verwendet
werden, die vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz und vom Bundesmi-
nisterium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen gemeinsam im Bundesanzeiger
bekannt gemacht worden sind.

(5) Absatz 4 kann auch in den Fällen des § 48
sowie des § 51 angewendet werden.

§ 51 Anforderungen an ein
bestehendes Gebäude bei
Erweiterung und Ausbau

(1) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines
Gebäudes um beheizte oder gekühlte Räume
darf

1. bei Wohngebäuden der spezifische, auf
die wärmeübertragende Umfassungsfläche
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bezogene Transmissionswärmeverlust der
Außenbauteile der neu hinzukommenden
beheizten oder gekühlten Räume das
1,2fache des entsprechenden Wertes des
Referenzgebäudes gemäß der Anlage 1 nicht
überschreiten oder

2. bei Nichtwohngebäuden die mittleren Wär-
medurchgangskoeffizienten der wärmeüber-
tragenden Umfassungsfläche der Außen-
bauteile der neu hinzukommenden beheiz-
ten oder gekühlten Räume das auf eine
Nachkommastelle gerundete 1,25fache der
Höchstwerte gemäß der Anlage 3 nicht
überschreiten.

Abweichend von Satz 1 Nummer 2 sind in Fäl-
len, bei denen die hinzukommende zusam-
menhängende Nutzfläche mehr als 100 Pro-
zent der Nutzfläche des bisherigen Gebäudes
beträgt, die Anforderungen nach den §§ 18
und 19 einzuhalten.

(2) Ist die hinzukommende zusammenhän-
gende Nutzfläche größer als 50 Quadratmeter,
sind außerdem die Anforderungen an den
sommerlichen Wärmeschutz nach § 14 einzu-
halten.

Abschnitt 2 (weggefallen)

§ 52 (weggefallen)

§ 53 (weggefallen)

§ 54 (weggefallen)

§ 55 (weggefallen)

§ 56 (weggefallen)

Anlagen der Heizungs-, Kühl-
und Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung

Abschnitt 1

Aufrechterhaltung der ener-
getischen Qualität bestehender
Anlagen

Unterabschnitt 1

Veränderungsverbot

§ 57 Verbot von Veränderungen;
entgegenstehende Rechts-
vorschriften

(1) Eine Anlage und Einrichtung der Heizungs-,
Kühl- oder Raumlufttechnik oder der Warm-
wasserversorgung darf, soweit sie zum Nach-
weis der Anforderungen energieeinsparrecht-
licher Vorschriften des Bundes zu berücksich-
tigen war, nicht in einer Weise verändert wer-
den, dass die energetische Qualität des Ge-
bäudes verschlechtert wird.

(2) Die Anforderungen an Anlagen und Einrich-
tungen nach diesem Teil sind nicht anzuwen-
den, soweit ihre Erfüllung anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften zur Standsicherheit,
zum Brandschutz, zum Schallschutz, zum Ar-
beitsschutz oder zum Schutz der Gesundheit
entgegensteht.

Unterabschnitt 2

Betreiberpflichten

§ 58 Betriebsbereitschaft
(1) Energiebedarfssenkende Einrichtungen in
Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-,
Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warm-
wasserversorgung sind vom Betreiber betriebs-
bereit zu erhalten und bestimmungsgemäß zu
nutzen.

(2) Der Betreiber kann seine Pflicht nach Ab-
satz 1 auch dadurch erfüllen, dass er andere
anlagentechnische oder bauliche Maßnahmen
trifft, die den Einfluss einer energiebedarfssen-
kenden Einrichtung auf den Jahres-Primär-
energiebedarf ausgleicht.

TEIL 4

Teil 3 (§§ 46 bis 56): Zur Nichtanwendung vgl. § 46 Abs. 2
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§ 59 Sachgerechte Bedienung
Eine Anlage und Einrichtung der Heizungs-,
Kühl- oder Raumlufttechnik oder der Warm-
wasserversorgung ist vom Betreiber sachge-
recht zu bedienen.

§ 60 Wartung und Instandhaltung
(1) Komponenten, die einen wesentlichen Ein-
fluss auf den Wirkungsgrad von Anlagen und
Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raum-
lufttechnik sowie der Warmwasserversorgung
haben, sind vom Betreiber regelmäßig zu war-
ten und instand zu halten.

(2) Für die Wartung und Instandhaltung ist
Fachkunde erforderlich. Fachkundig ist, wer
die zur Wartung und Instandhaltung notwendi-
gen Fachkenntnisse und Fertigkeiten besitzt.
Die Handwerksordnung bleibt unberührt.

§ 60a Prüfung und Optimierung
von Wärmepumpen

(1) Wärmepumpen, die als Heizungsanlage
zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Ge-
bäude mit mindestens sechs Wohnungen
oder sonstigen selbständigen Nutzungseinhei-
ten oder zur Einspeisung in ein Gebäudenetz,
an das mindestens sechs Wohnungen oder
sonstige selbständige Nutzungseinheiten an-
geschlossen sind, nach Ablauf des 31. De-
zember 2023 eingebaut oder aufgestellt wer-
den, müssen nach einer vollständigen Heizpe-
riode, spätestens jedoch zwei Jahre nach In-
betriebnahme, einer Betriebsprüfung unterzo-
gen werden. Satz 1 ist nicht für Warmwasser-
Wärmepumpen oder Luft-Luft-Wärmepumpen
anzuwenden. Die Betriebsprüfung nach Satz 1
muss für Wärmepumpen, die nicht einer Fern-
kontrolle unterliegen, spätestens alle fünf
Jahre wiederholt werden.

(2) Die Betriebsprüfung nach Absatz 1 umfasst

1. die Überprüfung, ob ein hydraulischer Ab-
gleich durchgeführt wurde,

2. die Überprüfung der Regelparameter der
Anlage einschließlich der Einstellung

a) der Heizkurve,

b) der Abschalt- oder Absenkzeiten,

c) der Heizgrenztemperatur,

d) der Einstellparameter der Warmwasser-
bereitung,

e) der Pumpeneinstellungen sowie

f) der Einstellungen von Bivalenzpunkt und
Betriebsweise im Fall einer Wärmepum-
pen-Hybridheizung,

3. die Überprüfung der Vor- und Rücklauftem-
peraturen und der Funktionstüchtigkeit des
Ausdehnungsgefäßes,

4. die messtechnische Auswertung der Jahres-
arbeitszahl und bei größeren Abweichungen
von der erwarteten Jahresarbeitszahl Emp-
fehlungen zur Verbesserung der Effizienz
durch Maßnahmen an der Heizungsanlage,
der Heizverteilung, dem Verhalten oder der
Gebäudehülle,

5. die Prüfung des Füllstandes des Kältemit-
telkreislaufs,

6. die Überprüfung der hydraulischen Kompo-
nenten,

7. die Überprüfung der elektrischen Anschlüsse,

8. die Kontrolle des Zustands der Außenein-
heit, sofern vorhanden, und

9. die Sichtprüfung der Dämmung der Rohrlei-
tungen des Wasserheizungssystems.

(3) Die Betriebsprüfung nach Absatz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 2 ist von einer fachkundi-
gen Person durchzuführen, die eine erfolgrei-
che Schulung im Bereich der Überprüfung von
Wärmepumpen, die die Inhalte von Absatz 2
abdeckt, durchlaufen hat.

(4) Fachkundig sind insbesondere

1. Schornsteinfeger nach Anlage A Nummer 12
zu der Handwerksordnung,

2. Installateure und Heizungsbauer nach An-
lage A Nummer 24 zu der Handwerksord-
nung,

3. Kälteanlagenbauer nach Anlage A Nummer
18 zu der Handwerksordnung,

4. Ofen- und Luftheizungsbauer nach Anlage
A Nummer 2 zu der Handwerksordnung,

5. Elektrotechniker nach Anlage A Nummer
25 zu der Handwerksordnung oder

6. Energieberater, die auf der Energieeffizienz-
Expertenliste für Förderprogramme des Bun-
des stehen.

(5) Das Ergebnis der Prüfung und der etwaige
Optimierungsbedarf hinsichtlich der Anforde-
rungen nach Absatz 1 ist schriftlich festzuhal-
ten und dem Verantwortlichen zum Nachweis

§ 60a Abs. 5 Satz 4: Zur Anwendung ab 1.10.2024 vgl. § 60b
Abs. 5 Satz 4 u. § 60c Abs. 4 Satz 3
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zu übersenden. Die erforderlichen Optimie-
rungsmaßnahmen sind innerhalb von einem
Jahr nach der Betriebsprüfung durchzuführen.
Das Ergebnis der Prüfung nach Satz 1 und ein
Nachweis über die durchgeführten Arbeiten
nach Satz 2 sind auf Verlangen dem Mieter
unverzüglich vorzulegen. Satz 3 ist auf Pacht-
verhältnisse und auf sonstige Formen der ent-
geltlichen Nutzungsüberlassung von Gebäu-
den oder Wohnungen entsprechend anzu-
wenden.

§ 60b Prüfung und Optimierung
älterer Heizungsanlagen

(1) Eine Heizungsanlage mit Wasser als Wär-
meträger, die nach Ablauf des 30. September
2009 eingebaut oder aufgestellt wurde, keine
Wärmepumpe ist und in einem Gebäude mit
mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen
selbständigen Nutzungseinheiten betrieben
wird, ist innerhalb eines Jahres nach Ablauf
von 15 Jahren nach Einbau oder Aufstellung
einer Heizungsprüfung und Heizungsoptimie-
rung zu unterziehen. Eine Heizungsanlage mit
Wasser als Wärmeträger, die vor dem 1. Okto-
ber 2009 eingebaut oder aufgestellt wurde
und in einem Gebäude mit mindestens sechs
Wohnungen oder sonstigen selbständigen
Nutzungseinheiten betrieben wird, ist bis zum
Ablauf des 30. September 2027 einer Hei-
zungsprüfung und Heizungsoptimierung zu un-
terziehen. In der Heizungsprüfung Satz 1 oder
Satz 2 ist zu prüfen,

1. ob die zum Betrieb der Heizung einstellba-
ren technischen Parameter für den Betrieb
der Anlage zur Wärmeerzeugung hinsicht-
lich der Energieeffizienz optimiert sind,

2. ob eine effiziente Heizungspumpe im Heiz-
system eingesetzt wird,

3. inwieweit Dämmmaßnahmen von Rohrlei-
tungen oder Armaturen durchgeführt wer-
den sollten und

4. welche Maßnahmen zur Absenkung der
Vorlauftemperatur nach Inaugenscheinnahme
durchgeführt werden können.

(2) Zur Optimierung einer Anlage zur Wärmeer-
zeugung nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 sind
unter Berücksichtigung möglicher negativer
Auswirkungen auf die Bausubstanz des Ge-
bäudes und die menschliche Gesundheit re-
gelmäßig notwendig:

1. die Absenkung der Vorlauftemperatur oder
die Optimierung der Heizkurve bei groben
Fehleinstellungen,

2. die Aktivierung der Nachtabsenkung, Nacht-
abschaltung oder andere zum Nutzungs-
profil sowie zu der Umgebungstemperatur
passende Absenkungen oder Abschaltun-
gen der Heizungsanlage und eine Informa-
tion des Betreibers, insbesondere zur Som-
merabschaltung, Urlaubsabsenkung oder
Anwesenheitssteuerung,

3. die Optimierung des Zirkulationsbetriebs
unter Berücksichtigung geltender Regelun-
gen zum Gesundheitsschutz,

4. die Überprüfung der ordnungsgemäßen
Einstellung der Umwälzpumpe,

5. die Absenkung der Warmwassertempera-
turen unter Berücksichtigung geltender Re-
gelungen zum Gesundheitsschutz,

6. die Absenkung der Heizgrenztemperatur,
um die Heizperiode und -tage zu verrin-
gern, und

7. die Information des Eigentümers oder Nut-
zers über weitergehende Einsparmaßnah-
men und den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien, insbesondere die Vorgaben des § 71
Absatz 1 für Heizungsanlagen.

(3) Die Heizungsprüfung nach Absatz 1 ist von
einer fachkundigen Person im Sinne des § 60a
Absatz 3 durchzuführen. Fachkundig sind ins-
besondere Personen nach § 60a Absatz 4
Nummer 1, 2, 4 und 6.

(4) Die Heizungsprüfung nach Absatz 1 sowie
danach erforderliche Maßnahmen zur Optimie-
rung sollen im Zusammenhang mit ohnehin
stattfindenden Tätigkeiten oder Maßnahmen
der fachkundigen Personen nach Absatz 3,
insbesondere bei der Durchführung von Kehr-
und Überprüfungstätigkeiten oder einer Feuer-
stättenschau nach dem Schornsteinfeger-
Handwerksgesetz vom 26. November 2008
(BGBl. I S. 2242) in der jeweils geltenden Fas-
sung, oder bei Heizungswartungsarbeiten, an-
geboten und durchgeführt werden. Die Hei-
zungsprüfung kann auch im Rahmen der
Durchführung eines hydraulischen Abgleichs
nachgewiesen werden.

(5) Das Ergebnis der Prüfung nach Absatz 1
Satz 3 und der etwaige Optimierungsbedarf
sind schriftlich festzuhalten und dem Verant-
wortlichen zum Nachweis zu übersenden. So-
fern die Prüfung Optimierungsbedarf nach Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 1 in Verbindung mit Ab-
satz 2 aufzeigt, sind die Optimierungsmaßnah-
men innerhalb von einem Jahr nach der Hei-
zungsprüfung durchzuführen und schriftlich
festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung nach
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Satz 1 und der Nachweis nach Satz 2 sind auf
Verlangen dem Mieter unverzüglich vorzule-
gen. § 60a Absatz 5 Satz 4 ist entsprechend
anzuwenden.

(6) Die Wiederholung der Überprüfung ist nicht
erforderlich, wenn nach der Inspektion an der
betreffenden Heizungsanlage oder an der be-
treffenden kombinierten Heizungs- und Lüf-
tungsanlage keine Änderungen vorgenommen
wurden oder in Bezug auf den Wärmebedarf
des Gebäudes oder des konditionierten Be-
reichs keine Änderungen eingetreten sind.

(7) Die Verpflichtung zur Heizungsprüfung ent-
fällt bei Heizungsanlagen mit standardisierter
Gebäudeautomation nach § 71a sowie bei
Wärmepumpen, die nach § 60a einer Be-
triebsprüfung unterzogen werden. Ebenfalls
von der Verpflichtung nach Absatz 1 ausge-
nommen sind, sofern die Gesamtauswirkun-
gen eines solchen Ansatzes gleichwertig sind,
Heizungsanlagen oder kombinierte Heizungs-
und Lüftungsanlagen, die

1. unter eine vertragliche Vereinbarung über
ein Niveau der Gesamtenergieeffizienz oder
eine Energieeffizienzverbesserung fallen,
insbesondere unter einen Energieleistungs-
vertrag gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 8a,
oder

2. von einem Versorgungsunternehmen oder
einem Netzbetreiber betrieben werden und
demnach systemseitigen Maßnahmen zur
Überwachung der Effizienz unterliegen.

(8) Bei einer Ausnahme von der Inspektions-
verpflichtung nach Absatz 7 Satz 1 sind zum
Nachweis der Ausstattung des Gebäudes mit
Systemen für die Gebäudeautomatisierung
nach § 71a Projektunterlagen in überprüfbarer
Form vorzulegen. Für eine Ausnahme von der
Inspektionsverpflichtung nach Absatz 7 Satz 2
sind zum Nachweis der Gleichwertigkeit der
Maßnahmen folgende Unterlagen und Nach-
weise vorzulegen:

1. Unterlagen über die Gebäude-, Anlagen-
und Betreiberdaten,

2. der Nachweis, dass die Anlagen unter ein
vereinbartes Kriterium für die Gesamtener-
gieeffizienz fallen, in Form eines geeigneten
Energieleistungsvertrages und

3. der Nachweis, dass die Anlagen von einem
Versorgungsunternehmen oder einem Netz-
betreiber betrieben werden, unter Vorlage
eines geeigneten Betreibervertrages.

§ 60c Hydraulischer Abgleich
und weitere Maßnahmen
zur Heizungsoptimierung

(1) Ein Heizungssystem mit Wasser als Wär-
meträger ist nach dem Einbau oder der Auf-
stellung einer Heizungsanlage zum Zweck der
Inbetriebnahme in Gebäuden mit mindestens
sechs Wohnungen oder sonstigen selbständi-
gen Nutzungseinheiten hydraulisch abzuglei-
chen.

(2) Die Durchführung des hydraulischen Ab-
gleichs im Sinne dieser Regelung beinhaltet
unter Berücksichtigung aller wesentlichen
Komponenten des Heizungssystems mindes-
tens folgende Planungs- und Umsetzungsleis-
tungen:

1. eine raumweise Heizlastberechnung,

2. eine Prüfung und nötigenfalls eine Optimie-
rung der Heizflächen im Hinblick auf eine
möglichst niedrige Vorlauftemperatur und

3. die Anpassung der Vorlauftemperaturrege-
lung.

Für die raumweise Heizlastberechnung ist das
in der DIN EN 12831, Teil 1, Ausgabe Septem-
ber 2017, in Verbindung mit DIN/TS 12831,
Teil 1, Ausgabe April 2020,3 vorgesehene Ver-
fahren anzuwenden.

(3) Der hydraulische Abgleich ist nach Maß-
gabe des Verfahrens B nach der ZVSHK-
Fachregel „Optimierung von Heizungsanlagen
im Bestand", VdZ - Wirtschaftsvereinigung
Gebäude und Energie e. V., 1. aktualisierte
Neuauflage April 2022, Nummer 4.2. oder
nach einem gleichwertigen Verfahren durchzu-
führen.

(4) Die Bestätigung des hydraulischen Ab-
gleichs ist einschließlich der Einstellungswerte,
der Heizlast des Gebäudes, der eingestellten
Leistung der Wärmeerzeuger und der raum-
weisen Heizlastberechnung, der Auslegungs-
temperatur, der Einstellung der Regelung und
des Drückens im Ausdehnungsgefäß schrift-
lich festzuhalten und dem Verantwortlichen
mitzuteilen. Die Bestätigung nach Satz 1 ist
auf Verlangen dem Mieter unverzüglich vorzu-
legen. § 60a Absatz 5 Satz 4 ist entsprechend
anzuwenden.

3 Für die raumweise Heizlastberechnung gilt das Verfahren
der DIN EN 12831, Teil 1, Ausgabe September 2017, in Ver-
bindung mit DIN/TS 12831, Teil 1, Ausgabe April 2020, die
bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen und beim
Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert hinterlegt sind.
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Abschnitt 2
Einbau und Ersatz

Unterabschnitt 1
Verteilungseinrichtungen und
Warmwasseranlagen

§ 61 Verringerung und Abschal-
tung der Wärmezufuhr
sowie Ein- und Ausschaltung
elektrischer Antriebe

(1) Wird eine Zentralheizung in ein Gebäude
eingebaut, hat der Bauherr oder der Eigentü-
mer dafür Sorge zu tragen, dass die Zentral-
heizung mit zentralen selbsttätig wirkenden
Einrichtungen zur Verringerung und Abschal-
tung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und
Ausschaltung elektrischer Antriebe ausgestat-
tet ist. Die Regelung der Wärmezufuhr sowie
der elektrischen Antriebe im Sinne von Satz 1
erfolgt in Abhängigkeit von

1. der Außentemperatur oder einer anderen
geeigneten Führungsgröße und

2. der Zeit.

(2) Soweit die in Absatz 1 Satz 1 geforderte
Ausstattung bei einer Zentralheizung in einem
bestehenden Gebäude nicht vorhanden ist,
muss der Eigentümer sie bis zum 30. Septem-
ber 2021 nachrüsten.

(3) Wird in einem Wohngebäude, das mehr als
fünf Wohnungen hat, eine Zentralheizung ein-
gebaut, die jede einzelne Wohnung mittels
Wärmeübertrager im Durchlaufprinzip mit Wär-
me für die Beheizung und die Warmwasserbe-
reitung aus dem zentralen System versorgt,
kann jede einzelne Wohnung mit den Einrich-
tungen nach Absatz 1 ausgestattet werden.

§ 62 Wasserheizung, die ohne
Wärmeübertrager an eine
Nah- oder Fernwärmever-
sorgung angeschlossen ist

Bei einer Wasserheizung, die ohne Wärme-
übertrager an eine Nah- oder Fernwärmever-
sorgung angeschlossen ist, kann die Pflicht
nach § 61 hinsichtlich der Verringerung und
Abschaltung der Wärmezufuhr auch ohne ent-

sprechende Einrichtung in der Haus- und Kun-
denanlage dadurch erfüllt werden, dass die
Vorlauftemperatur des Nah- oder Fernwärme-
netzes in Abhängigkeit von der Außentempe-
ratur und der Zeit durch eine entsprechende
Einrichtung in der zentralen Erzeugungsanlage
geregelt wird.

§ 63 Raumweise Regelung der
Raumtemperatur

(1) Wird eine heizungstechnische Anlage mit
Wasser als Wärmeträger in ein Gebäude ein-
gebaut, hat der Bauherr oder der Eigentümer
dafür Sorge zu tragen, dass die heizungstech-
nische Anlage mit einer selbsttätig wirkenden
Einrichtung zur raumweisen Regelung der
Raumtemperatur ausgestattet ist. Satz 1 ist
nicht anzuwenden auf

1. eine Fußbodenheizung in Räumen mit we-
niger als sechs Quadratmetern Nutzfläche
oder

2. ein Einzelheizgerät, das zum Betrieb mit
festen oder flüssigen Brennstoffen einge-
richtet ist.

(2) Mit Ausnahme von Wohngebäuden ist für
Gruppen von Räumen gleicher Art und Nut-
zung eine Gruppenregelung zulässig.

(3) Soweit die in Absatz 1 Satz 1 geforderte
Ausstattung bei einem bestehenden Gebäude
nicht vorhanden ist, muss der Eigentümer sie
nachrüsten. Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2
sind entsprechend anzuwenden.

(4) Eine Fußbodenheizung, die vor dem 1.
Februar 2002 eingebaut worden ist, darf ab-
weichend von Absatz 1 Satz 1 mit einer Ein-
richtung zur raumweisen Anpassung der
Wärmeleistung an die Heizlast ausgestattet
werden.

§ 64 Umwälzpumpe,
Zirkulationspumpe

Eine Zirkulationspumpe muss beim Einbau in
eine Warmwasseranlage mit einer selbsttätig
wirkenden Einrichtung zur Ein- und Ausschal-
tung ausgestattet werden. Die Trinkwasser-
verordnung bleibt unberührt.
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Unterabschnitt 2

Klimaanlagen und sonstige
Anlagen der Raumlufttechnik

§ 65 Begrenzung der
elektrischen Leistung

Beim Einbau einer Klimaanlage, die eine Nenn-
leistung für den Kältebedarf von mehr als
12 Kilowatt hat, und einer raumlufttechnischen
Anlage mit Zu- und Abluftfunktion, die für
einen Volumenstrom der Zuluft von wenigs-
tens 4 000 Kubikmetern je Stunde ausgelegt
ist, in ein Gebäude sowie bei der Erneuerung
von einem Zentralgerät oder Luftkanalsystem
einer solchen Anlage muss diese Anlage so
ausgeführt werden, dass bei Auslegungsvolu-
menstrom der Grenzwert für die spezifische
Ventilatorleistung nach DIN EN 16798-3:
2017-11 Kategorie 4 nicht überschritten wird
von

1. der auf das Fördervolumen bezogenen elek-
trischen Leistung der Einzelventilatoren
oder

2. dem gewichteten Mittelwert der auf das je-
weilige Fördervolumen bezogenen elektri-
schen Leistung aller Zu- und Abluftventila-
toren.

Der Grenzwert für die spezifische Ventilator-
leistung der Kategorie 4 kann um Zuschläge
nach DIN EN 16798: 2017-11 Abschnitt
9.5.2.2 für Gas- und Schwebstofffilter- sowie
Wärmerückführungsbauteile der Klasse H2
nach DIN EN 13053: 2012-02 erweitert wer-
den.

§ 66 Regelung der
Be- und Entfeuchtung

(1) Soweit eine Anlage nach § 65 Satz 1 dazu
bestimmt ist, die Feuchte der Raumluft unmit-
telbar zu verändern, muss diese Anlage beim
Einbau in ein Gebäude und bei Erneuerung
des Zentralgerätes einer solcher Anlage mit
einer selbsttätig wirkenden Regelungseinrich-
tung ausgestattet werden, bei der getrennte
Sollwerte für die Be- und die Entfeuchtung ein-
gestellt werden können und als Führungs-
größe mindestens die direkt gemessene Zu-
oder Abluftfeuchte dient.

(2) Sind solche Einrichtungen in einer beste-
henden Anlage nach § 65 Satz 1 nicht vorhan-
den, muss der Betreiber sie innerhalb von

sechs Monaten nach Ablauf der Frist des § 76
Absatz 1 Satz 2 nachrüsten. Für sonstige
raumlufttechnische Anlagen ist Satz 1 entspre-
chend anzuwenden.

§ 67 Regelung der
Volumenströme

(1) Beim Einbau einer Anlage nach § 65 Satz 1
in Gebäude und bei der Erneuerung eines
Zentralgerätes oder eines Luftkanalsystems
einer solcher Anlage muss diese Anlage mit
einer Einrichtung zur selbsttätigen Regelung
der Volumenströme in Abhängigkeit von den
thermischen und stofflichen Lasten oder zur
Einstellung der Volumenströme in Abhängig-
keit von der Zeit ausgestattet werden, wenn
der Zuluftvolumenstrom dieser Anlage höher
ist als
1. neun Kubikmeter pro Stunde je Quadrat-

meter versorgter Nettogrundfläche des Nicht-
wohngebäudes oder

2. neun Kubikmeter pro Stunde je Quadrat-
meter versorgter Gebäudenutzfläche des
Wohngebäudes.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, soweit in
den versorgten Räumen auf Grund des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes erhöhte Zu-
luftvolumenströme erforderlich oder Lastände-
rungen weder messtechnisch noch hinsicht-
lich des zeitlichen Verlaufs erfassbar sind.

§ 68 Wärmerückgewinnung
Wird eine Anlage nach § 65 Satz 1 in Gebäude
eingebaut oder ein Zentralgerät einer solchen
Anlage erneuert, muss diese mit einer Einrich-
tung zur Wärmerückgewinnung ausgestattet
sein, es sei denn, die rückgewonnene Wärme
kann nicht genutzt werden oder das Zu- und
das Abluftsystem sind räumlich vollständig ge-
trennt. Die Einrichtung zur Wärmerückgewin-
nung muss mindestens der DIN EN 13053:
2007-11 Klassifizierung H3 entsprechen. Für
die Betriebsstundenzahl sind die Nutzungs-
randbedingungen nach DIN V 18599-10:
2018-09 und für den Luftvolumenstrom der
Außenluftvolumenstrom maßgebend.
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Unterabschnitt 3

Wärmedämmung von
Rohrleitungen und Armaturen

§ 69 Wärmeverteilungs- und
Warmwasserleitungen
sowie Armaturen

(1) Werden Wärmeverteilungs- und Warmwas-
serleitungen sowie Armaturen erstmalig in ein
Gebäude eingebaut oder werden sie ersetzt,
hat der Bauherr oder der Eigentümer dafür
Sorge zu tragen, dass die Wärmeabgabe der
Rohrleitungen und Armaturen nach Anlage 8
begrenzt wird.

(2) Der Eigentümer eines Gebäudes hat dafür
Sorge zu tragen, dass die Wärmeabgabe von
bisher ungedämmten, zugänglichen Wärme-
verteilungs- und Warmwasserleitungen, die sich
nicht in beheizten Räumen befinden, nach An-
lage 8 begrenzt wird.

§ 70 Kälteverteilungs- und
Kaltwasserleitungen sowie
Armaturen

Werden Kälteverteilungs- und Kaltwasserlei-
tungen sowie Armaturen, die zu Klimaanlagen
oder sonstigen Anlagen der Raumlufttechnik
im Sinne des § 65 Satz 1 gehören, erstmalig in
ein Gebäude eingebaut oder werden sie er-
setzt, hat der Bauherr oder der Eigentümer
dafür Sorge zu tragen, dass die Wärmeauf-
nahme der eingebauten oder ersetzten Kälte-
verteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie
Armaturen nach Anlage 8 begrenzt wird.

Unterabschnitt 4

Anforderungen an
Heizungsanlagen;
Betriebsverbot für Heizkessel

§ 71 Anforderungen
an eine Heizungsanlage

(1) Eine Heizungsanlage darf zum Zweck der
Inbetriebnahme in einem Gebäude nur einge-
baut oder aufgestellt werden, wenn sie min-
destens 65 Prozent der mit der Anlage bereit-
gestellten Wärme mit erneuerbaren Energien
oder unvermeidbarer Abwärme nach Maß-

gabe der Absätze 4 bis 6 sowie der §§ 71b bis
71h erzeugt. Satz 1 ist entsprechend für eine
Heizungsanlage anzuwenden, die in ein Ge-
bäudenetz einspeist.

(2) Der Gebäudeeigentümer kann frei wählen,
mit welcher Heizungsanlage die Anforderun-
gen nach Absatz 1 erfüllt werden. Die Einhal-
tung der Anforderungen des Absatzes 1 in
Verbindung mit den §§ 71b bis 71h ist auf
Grundlage von Berechnungen nach der DIN V
18599: 2018-09* durch eine nach § 88 be-
rechtigte Person vor Inbetriebnahme nachzu-
weisen. Der Gebäudeeigentümer ist verpflich-
tet, die Heizungsanlage nach den Anforderun-
gen des Nachweises einzubauen oder aufzu-
stellen und zu betreiben. Der Nachweis ist von
dem Eigentümer und von dem Aussteller min-
destens zehn Jahre aufzubewahren und der
nach Landesrecht zuständigen Behörde sowie
dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfe-
ger auf Verlangen vorzulegen.

(3) Die Anforderungen des Absatzes 1 gelten
für die folgenden Anlagen einzeln oder in Kom-
bination miteinander als erfüllt, so dass ein
Nachweis nach Absatz 2 Satz 2 nicht erforder-
lich ist, wenn sie zum Zweck der Inbetrieb-
nahme in einem Gebäude oder der Einspei-
sung in ein Gebäudenetz eingebaut oder auf-
gestellt werden und den Wärmebedarf des
Gebäudes, der durch die Anlagen versorgten
Wohnungen oder sonstigen selbständigen
Nutzungseinheiten oder des Gebäudenetzes
vollständig decken:

1. Hausübergabestation zum Anschluss an
ein Wärmenetz nach Maßgabe des § 71b,

2. elektrisch angetriebene Wärmepumpe nach
Maßgabe des § 71c,

3. Stromdirektheizung nach Maßgabe des
§ 71d,

4. solarthermische Anlage nach Maßgabe des
§ 71e,

5. Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse
oder grünem oder blauem Wasserstoff ein-
schließlich daraus hergestellter Derivate
nach Maßgabe der §§ 71f und 71g,

6. Wärmepumpen-Hybridheizung bestehend
aus einer elektrisch angetriebenen Wärme-
pumpe in Kombination mit einer Gas-, Bio-
masse- oder Flüssigbrennstofffeuerung
nach Maßgabe des § 71h Absatz 1 oder

7. Solarthermie-Hybridheizung bestehend aus
einer solarthermischen Anlage nach Maß-
gabe der §§ 71e und 71h Absatz 2 in Kom-
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bination mit einer Gas-, Biomasse- oder
Flüssigbrennstofffeuerung nach Maßgabe
des § 71h Absatz 4.

Beim Betrieb einer Heizungsanlage nach Satz 1
Nummer 5 bis 7 hat der Betreiber sicherzustel-
len, dass die Anforderungen an die Belieferung
des jeweiligen Brennstoffs aus § 71f Absatz 2
bis 4 und § 71g Nummer 2 und 3 eingehalten
werden.

(4) Die Pflicht nach Absatz 1 ist anzuwenden

1. bei einer Heizungsanlage, die sowohl Raum-
wärme als auch Warmwasser erzeugt, auf
das Gesamtsystem,

2. bei einer Heizungsanlage, in der Raum-
wärme und Warmwasser getrennt vonei-
nander erzeugt werden, nur auf das Einzel-
system, das neu eingebaut oder aufgestellt
wird, oder

3. bei mehreren Heizungsanlagen in einem
Gebäude oder in einem Quartier bei zur
Wärmeversorgung verbundenen Gebäuden
nach Absatz 1 Satz 2 entweder auf die ein-
zelne Heizungsanlage, die neu eingebaut
oder aufgestellt wird, oder auf die Gesamt-
heit aller installierten Heizungsanlagen.

Sofern die neu eingebaute Heizungsanlage
eine bestehende Heizungsanlage ergänzt, ist
ein Nachweis nach Absatz 2 Satz 2 entbehr-
lich, wenn die neu eingebaute Heizungsanlage
einer der in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 7
genannten Anlagenformen entspricht.

(5) Sofern die Warmwasserbereitung dezentral
und unabhängig von der Erzeugung von Raum-
wärme erfolgt, gelten die Anforderungen des
Absatzes 1 für die Anlage der Warmwasserbe-
reitung auch als erfüllt, wenn die dezentrale
Warmwasserbereitung elektrisch erfolgt. Im Fall
einer dezentralen Warmwasserbereitung mit
elektrischen Durchlauferhitzern müssen diese
zur Erfüllung der Pflicht nach Absatz 1 elektro-
nisch geregelt sein.

(6) Unvermeidbare Abwärme kann im Nach-
weis der Pflichterfüllung nach Absatz 1 ange-
rechnet werden, soweit sie über ein techni-
sches System nutzbar gemacht und im Ge-
bäude zur Deckung des Wärmebedarfs einge-
setzt wird. Beim Betrieb einer dezentralen,
handbeschickten Einzelraumfeuerungsanlage
kann im Nachweis der Pflichterfüllung nach
Absatz 1 ein vom Standardwert der DIN V
18599-5: 2018-09* abweichender Wert von
0,10 für den Deckungsanteil am Nutzwärme-
bedarf angerechnet werden.

(7) Die Anforderungen nach Absatz 1 sind
nicht für eine Heizungsanlage anzuwenden,
die zur ausschließlichen Versorgung von Ge-
bäuden der Landes- und Bündnisverteidigung
betrieben, eingebaut oder aufgestellt wird, so-
weit ihre Erfüllung der Art und dem Haupt-
zweck der Landes- und Bündnisverteidigung
entgegensteht.

(8) In einem bestehenden Gebäude, das in
einem Gemeindegebiet liegt, in dem am 1. Ja-
nuar 2024 mehr als 100.000 Einwohner ge-
meldet sind, kann bis zum Ablauf des 30. Juni
2026 eine Heizungsanlage ausgetauscht und
eine andere Heizungsanlage zum Zweck der
Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt und
betrieben werden, die nicht die Vorgaben des
Absatzes 1 erfüllt. In einem bestehenden Ge-
bäude, das in einem Gemeindegebiet liegt, in
dem am 1. Januar 2024.100.000 Einwohner
oder weniger gemeldet sind, kann bis zum Ab-
lauf des 30. Juni 2028 eine Heizungsanlage
ausgetauscht und eine andere Heizungsan-
lage zum Zweck der Inbetriebnahme einge-
baut oder aufgestellt und betrieben werden,
die nicht die Vorgaben des Absatzes 1 erfüllt.
Sofern das Gebäude in einem Gebiet liegt, für
das vor Ablauf des 30. Juni 2026 im Fall des
Satzes 1 oder vor Ablauf des 30. Juni 2028 im
Fall des Satzes 2 durch die nach Landesrecht
zuständige Stelle unter Berücksichtigung eines
Wärmeplans, der auf der Grundlage einer bun-
desgesetzlichen Regelung zur Wärmeplanung
erstellt wurde, eine Entscheidung über die
Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Aus-
bau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoff-
netzausbaugebiet getroffen wurde, sind die
Anforderungen nach Absatz 1 einen Monat
nach Bekanntgabe dieser Entscheidung anzu-
wenden. Gemeindegebiete, in denen nach
Ablauf des 30. Juni 2026 im Fall des Satzes 1
oder nach Ablauf des 30. Juni 2028 im Fall
des Satzes 2 keine Wärmeplanung vorliegt,
werden so behandelt, als läge eine Wärmepla-
nung vor.

(9) Der Betreiber einer mit einem flüssigen oder
gasförmigen Brennstoff beschickten Hei-
zungsanlage, die nach Ablauf des 31. Dezem-
ber 2023 und vor Ablauf des 30. Juni 2026 im
Fall des Absatzes 8 Satz 1 oder vor Ablauf des
30. Juni 2028 im Fall des Absatzes 8 Satz 2
oder vor Ablauf von einem Monat nach der
Bekanntgabe der Entscheidung nach Absatz 8
Satz 3 eingebaut wird und die nicht die Anfor-
derungen des Absatzes 1 erfüllt, hat sicherzu-
stellen, dass ab dem 1. Januar 2029 mindes-
tens 15 Prozent, ab dem 1. Januar 2035 min-
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destens 30 Prozent und ab dem 1. Januar
2040 mindestens 60 Prozent der mit der An-
lage bereitgestellten Wärme aus Biomasse
oder grünem oder blauem Wasserstoff ein-
schließlich daraus hergestellter Derivate er-
zeugt wird. 2 § 71f Absatz 2 bis 4 ist entspre-
chend anzuwenden.

(10) Die Absätze 8 und 9 sind entsprechend an-
zuwenden bei zu errichtenden Gebäuden, so-
fern es sich um die Schließung von Baulücken
handelt und sich die bauplanungsrechtliche
Zulässigkeit der zu errichtenden Gebäude aus
§ 34 oder § 35 des Baugesetzbuchs in der je-
weils geltenden Fassung oder, sofern die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs vor dem 3. April 2023 einge-
leitet worden ist, aus § 30 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 des Baugesetzbuchs ergibt.

(11) Vor Einbau und Aufstellung einer Hei-
zungsanlage, die mit einem festen, flüssigen
oder gasförmigen Brennstoff betrieben wird,
hat eine Beratung zu erfolgen, die auf mögliche
Auswirkungen der Wärmeplanung und eine
mögliche Unwirtschaftlichkeit, insbesondere
aufgrund ansteigender Kohlenstoffdioxid-Be-
preisung, hinweist. Die Beratung ist von einer
fachkundigen Person nach § 60b Absatz 3
Satz 2 oder § 88 Absatz 1 durchzuführen. 3
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz und das Bundesministerium für
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
stellen bis zum 1. Januar 2024 Informationen
zur Verfügung, die als Grundlage für die Bera-
tung zu verwenden sind.

(12) Absatz 1 ist nicht für Heizungsanlagen an-
zuwenden, für die ein Lieferungs- oder Leis-
tungsvertrag vor dem 19. April 2023 geschlos-
sen wurde und die bis zum Ablauf des 18. Ok-
tober 2024 zum Zwecke der Inbetriebnahme
eingebaut oder aufgestellt werden.

§ 71a Gebäudeautomation
(1) Ein Nichtwohngebäude mit einer Nennleis-
tung der Heizungsanlage oder der kombinier-
ten Raumheizungs- und Lüftungsanlage von
mehr als 290 Kilowatt muss bis zum Ablauf
des 31. Dezember 2024 mit einem System für
die Gebäudeautomatisierung und -steuerung
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 ausgerüs-
tet werden. Satz 1 ist auch für ein Nichtwohn-
gebäude mit einer Nennleistung für eine Klima-
anlage oder eine kombinierte Klima- und Lüf-
tungsanlage von mehr als 290 Kilowatt anzu-
wenden.

(2) Zur Erfüllung der Anforderung nach Absatz 1
muss ein Nichtwohngebäude mit digitaler Ener-
gieüberwachungstechnik ausgestattet werden,
mittels derer

1. eine kontinuierliche Überwachung, Proto-
kollierung und Analyse der Verbräuche aller
Hauptenergieträger sowie aller gebäude-
technischen Systeme durchgeführt werden
kann,

2. die erhobenen Daten über eine gängige
und frei konfigurierbare Schnittstelle zu-
gänglich gemacht werden, sodass Auswer-
tungen firmen- und herstellerunabhängig
erfolgen können,

3. Anforderungswerte in Bezug auf die Ener-
gieeffizienz des Gebäudes aufgestellt wer-
den können,

4. Effizienzverluste von gebäudetechnischen
Systemen erkannt werden können und

5. die für die Einrichtung oder das gebäude-
technische Management zuständige Person
über mögliche Verbesserungen der Ener-
gieeffizienz informiert werden kann.

Zusätzlich ist eine für das Gebäude-Energie-
management zuständige Person oder ein Un-
ternehmen zu benennen oder zu beauftragen,
um in einem kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess die Potenziale für einen energetisch
optimierten Gebäudebetrieb zu analysieren
und zu heben.

(3) Neben der Anforderung nach Absatz 2
muss ein zu errichtendes Nichtwohngebäude

1. mit einem System für die Gebäudeautoma-
tisierung entsprechend dem Automatisie-
rungsgrad B nach der DIN V 18599-11:
2018-09* oder besser ausgestattet sein
und

2. ein technisches Inbetriebnahme-Manage-
ment einschließlich der Einregelung der ge-
bäudetechnischen Anlagen durchlaufen,
um einen optimalen Betrieb zu gewährleis-
ten.

Bei der Ausstattung des Systems für die Ge-
bäudeautomatisierung nach Satz 1 Nummer 1
muss sichergestellt sein, dass dieses System
die Kommunikation zwischen miteinander ver-
bundenen gebäudetechnischen Systemen
und anderen Anwendungen innerhalb des Ge-
bäudes ermöglicht und gemeinsam mit ande-

* Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und
in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert
niedergelegt.
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ren Typen gebäudetechnischer Systeme be-
trieben werden kann, auch bei unterschiedli-
chen herstellereigenen Technologien, Geräten
und Herstellern. Das technische Inbetrieb-
nahme-Management nach Satz 1 Nummer 2
muss mindestens den Zeitraum einer Heizperi-
ode für Anlagen zur Wärmeerzeugung und
mindestens eine Kühlperiode für Anlagen zur
Kälteerzeugung erfassen.

(4) Sofern in einem bestehenden Nichtwohn-
gebäude bereits ein System für die Gebäude-
automatisierung entsprechend dem Automati-
sierungsgrad B nach der DIN V 18599-11:
2018-09* oder besser eingesetzt wird, muss
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 die
Kommunikation zwischen miteinander verbun-
denen gebäudetechnischen Systemen und
anderen Anwendungen innerhalb des Gebäu-
des ermöglicht werden sowie sichergestellt
werden, dass diese Systeme gemeinsam mit
anderen Typen gebäudetechnischer Systeme
betrieben werden können, auch bei unter-
schiedlichen herstellereigenen Technologien,
Geräten und Herstellern.

§ 71b Anforderungen bei
Anschluss an ein Wärme-
netz und Pflichten für
Wärmenetzbetreiber

(1) Beim Einbau oder bei der Aufstellung einer
Hausübergabestation zum Anschluss an ein
neues Wärmenetz, dessen Baubeginn nach
Ablauf des 31. Dezember 2023 liegt, hat der
Wärmenetzbetreiber sicherzustellen, dass das
Wärmenetz die zum Zeitpunkt der Beauftra-
gung des Netzanschlusses jeweils geltenden
rechtlichen Anforderungen an dieses Wärme-
netz erfüllt. Ein neues Wärmenetz nach Satz 1
liegt vor, wenn dessen Wärmebereitstellung
nicht oder im Jahresmittel zu weniger als 20
Prozent thermisch, durch direkte hydraulische
Verbindung oder indirekt über Wärmeübertra-
gung aus einem bestehenden vorgelagerten
Wärmenetz erfolgt. Der Wärmenetzbetreiber
hat dem Verantwortlichen die Erfüllung der Vo-
raussetzungen nach Satz 1 zum Zeitpunkt der
Herstellung des Netzanschlusses schriftlich zu
bestätigen.

(2) Beim Einbau oder bei der Aufstellung einer
Hausübergabestation zum Anschluss an ein
Wärmenetz, dessen Baubeginn vor dem 1. Ja-
nuar 2024 liegt und in dem weniger als 65 Pro-
zent der insgesamt verteilten Wärme aus er-

neuerbaren Energien oder unvermeidbarer
Abwärme stammen, hat der Wärmenetzbetrei-
ber sicherzustellen, dass das Wärmenetz zum
Zeitpunkt des Netzanschlusses die jeweils gel-
tenden rechtlichen Anforderungen an dieses
Wärmenetz erfüllt. Der Wärmenetzbetreiber
hat dem Verantwortlichen die Erfüllung der Vo-
raussetzungen nach Satz 1 zum Zeitpunkt des
Netzanschlusses schriftlich zu bestätigen.

(3) Die Bestätigung des Wärmenetzbetreibers
nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 2
steht für den nach § 71 Absatz 1 Verantwortli-
chen der Erfüllung der Anforderungen der Ab-
sätze 1 und 2 gleich.

§ 71c Anforderungen
an die Nutzung einer
Wärmepumpe

Beim Einbau einer oder mehrerer elektrischer
Wärmepumpen gelten die Anforderungen des
§ 71 Absatz 1 als erfüllt, wenn eine oder meh-
rere Wärmepumpen den Wärmebedarf des
Gebäudes oder der über ein Gebäudenetz
verbundenen Gebäude decken.

§ 71d Anforderungen
an die Nutzung einer
Stromdirektheizung

(1) Eine Stromdirektheizung darf in einem zu
errichtenden Gebäude zum Zweck der Inbe-
triebnahme nur eingebaut oder aufgestellt
werden, wenn das Gebäude die Anforderun-
gen an den baulichen Wärmeschutz nach den
§§ 16 und 19 um mindestens 45 Prozent un-
terschreitet.

(2) Eine Stromdirektheizung darf in ein beste-
hendes Gebäude zum Zweck der Inbetrieb-
nahme nur eingebaut oder aufgestellt werden,
wenn das Gebäude die Anforderungen an den
baulichen Wärmeschutz nach den §§ 16 und
19 um mindestens 30 Prozent unterschreitet.
Wenn ein bestehendes Gebäude bereits über
eine Heizungsanlage mit Wasser als Wärme-
träger verfügt, ist der Einbau einer Stromdi-
rektheizung nur zulässig, wenn das Gebäude
die Anforderungen an den baulichen Wärme-
schutz nach den §§ 16 und 19 um mindestens
45 Prozent unterschreitet. Die Einhaltung der
Anforderungen nach den Sätzen 1 und 2 ist
durch eine nach § 88 berechtigte Person
nachzuweisen. Der Nachweis ist von dem Ei-
gentümer mindestens zehn Jahre aufzube-
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wahren und der nach Landesrecht zuständi-
gen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(3) Absatz 2 ist nicht beim Austausch einer be-
stehenden einzelnen Einzelraum-Stromdirekt-
heizung anzuwenden.

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwen-
den

1. auf eine Stromdirektheizung in einem Ge-
bäude, in dem ein dezentrales Heizungs-
system zur Beheizung von Gebäudezonen
mit einer Raumhöhe von mehr als 4 Metern
eingebaut oder aufgestellt wird und

2. in einem Wohngebäude mit nicht mehr als
zwei Wohnungen, von denen der Eigentü-
mer eine Wohnung selbst bewohnt.

§ 71e Anforderungen
an eine solarthermische
Anlage

Wird eine solarthermische Anlage mit Flüssig-
keiten als Wärmeträger genutzt, müssen die
darin enthaltenen Kollektoren oder das Sys-
tem mit dem europäischen Prüfzeichen 'Solar
Keymark' zertifiziert sein, solange und soweit
die Verwendung einer CE-Kennzeichnung
nach Maßgabe eines Durchführungsrechts-
aktes auf der Grundlage der Richtlinie
2009/125/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur
Schaffung eines Rahmens für die Festlegung
von Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Pro-
dukte (ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10),
die zuletzt durch die Richtlinie 2012/27/EU
(ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 1) geändert
worden ist, nicht zwingend vorgeschrieben ist.
Die Zertifizierung muss nach den anerkannten
Regeln der Technik erfolgen.

§ 71f Anforderungen an
Biomasse und Wasserstoff
einschließlich daraus
hergestellter Derivate

(1) Der Betreiber einer mit flüssigen oder gas-
förmigen Brennstoffen beschickten Heizungs-
anlage hat sicherzustellen, dass mindestens
65 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten
Wärme aus Biomasse oder grünem oder
blauem Wasserstoff einschließlich daraus her-
gestellter Derivate erzeugt wird. Satz 1 ist nicht
anzuwenden, soweit der Nachweis nach § 71

Absatz 2 Satz 4 einen geringeren Anteil der mit
der Anlage bereitgestellten Wärme aus Bio-
masse oder grünem oder blauem Wasserstoff
einschließlich daraus hergestellter Derivate er-
laubt.

(2) Der Betreiber der Heizungsanlage hat si-
cherzustellen, dass die eingesetzte flüssige
Biomasse die Anforderungen an einen nachhal-
tigen Anbau und eine nachhaltige Herstellung
der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung
vom 2. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5126) in der
jeweils geltenden Fassung erfüllt.

(3) Der Betreiber der Heizungsanlage hat sicher-
zustellen, dass bei der Nutzung von Biomethan
die Voraussetzungen des § 22 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 Buchstabe c und d eingehalten
werden. Bei der Nutzung von biogenem Flüs-
siggas sind die Anforderungen des § 22 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c einzu-
halten. Bei der Nutzung von grünem oder
blauem Wasserstoff einschließlich daraus her-
gestellter Derivate, die über ein netzgebunde-
nes System geliefert werden, muss die Menge
des entnommenen grünen oder blauen Was-
serstoffs oder daraus hergestellter Derivate im
Wärmeäquivalent am Ende eines Kalenderjah-
res der Menge von grünem oder blauem Was-
serstoff oder daraus hergestellter Derivate ent-
sprechen, die an anderer Stelle in das Netz
eingespeist worden ist, und es müssen Mas-
sebilanzsysteme für den gesamten Transport
und Vertrieb des grünen oder blauen Wasser-
stoffs oder daraus hergestellter Derivate von
seiner Herstellung über seine Einspeisung in
das Netz, seinen Transport im Netz bis zu sei-
ner Entnahme aus dem Netz verwendet wor-
den sein. Bei der sonstigen Nutzung von grü-
nem oder blauem Wasserstoff muss die
Menge des entnommenen grünen oder blauen
Wasserstoffs oder daraus hergestellter Deri-
vate am Ende eines Kalenderjahres der Menge
von grünem oder blauem Wasserstoff oder
daraus hergestellter Derivate entsprechen, die
an anderer Stelle hergestellt worden ist, und
es müssen Massebilanzsysteme für den ge-
samten Transport und Vertrieb des grünen
oder blauen Wasserstoffs oder daraus herge-
stellter Derivate von seiner Herstellung über
seine Zwischenlagerung und seinen Transport
bis zu seiner Einlagerung in den Verbrauchs-
tank verwendet worden sein.

§ 71f Abs. 2 bis 4: Zur Anwendung vgl. § 71 Abs. 9 Satz 2
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(4) Der zur Erzeugung der gasförmigen Bio-
masse eingesetzte Anteil von Getreidekorn
oder Mais in jedem Kalenderjahr darf insge-
samt höchstens 40 Masseprozent betragen.
Als Mais im Sinne von Satz 1 sind Ganzpflan-
zen, Maiskorn-Spindel-Gemisch, Körnermais
und Lieschkolbenschrot anzusehen. Satz 1 ist
nur für neue Vergärungsanlagen ab einer Leis-
tung von 1 Megawatt anwendbar, die nach
Ablauf des 31. Dezember 2023 in Betrieb ge-
nommen werden. Für den Begriff der Anlage
ist § 24 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes vom 21. Juli 2014
(BGBl. I S. 1066) in der jeweils geltenden Fas-
sung entsprechend anzuwenden.

§ 71g Anforderungen
an eine Heizungsanlage
zur Nutzung von fester
Biomasse

Der Betreiber einer Feuerungsanlage im Sinne
von § 1 Absatz 1 und § 2 Nummer 5 der Ver-
ordnung über kleine und mittlere Feuerungs-
anlagen hat bei der Nutzung von fester Bio-
masse sicherzustellen, dass

1. die Nutzung in einem automatisch beschick-
ten Biomasseofen mit Wasser als Wärmeträ-
ger oder einem Biomassekessel erfolgt,

2. ausschließlich Biomasse nach § 3 Absatz 1
Nummer 4, 5, 5a, 8 oder Nummer 13 der
Verordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen eingesetzt wird und

3. Biomasse entsprechend den Vorgaben der
Verordnung (EU) 2023/1115 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 31.
Mai 2023 über die Bereitstellung bestimm-
ter Rohstoffe und Erzeugnisse, die mit Ent-
waldung und Waldschädigung in Verbin-
dung stehen, auf dem Unionsmarkt und
ihre Ausfuhr aus der Union sowie zur Aufhe-
bung der Verordnung (EU) Nr. 995/2010
(ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 206) einge-
setzt wird.

§ 71h Anforderungen
an eine Wärmepumpen-
oder eine Solarthermie-
Hybridheizung

(1) Eine Wärmepumpen-Hybridheizung, beste-
hend aus einer elektrisch angetriebenen Wär-
mepumpe in Kombination mit einer Gas-, Bio-
masse- oder Flüssigbrennstofffeuerung, darf

nur eingebaut oder aufgestellt und betrieben
werden, wenn die Anforderungen nach den
Sätzen 2 und 3 erfüllt sind. Die Anforderungen
des § 71 Absatz 1 gelten als erfüllt, wenn

1. der Betrieb für Raumwärme oder Raum-
wärme und Warmwasser bivalent parallel
oder bivalent teilparallel oder bivalent alter-
nativ mit Vorrang für die Wärmepumpe er-
folgt, so dass der Spitzenlasterzeuger nur
eingesetzt wird, wenn der Wärmebedarf
nicht mehr von der Wärmepumpe gedeckt
werden kann,

2. die einzelnen Wärmeerzeuger, aus denen
die Wärmepumpen-Hybridheizung kombi-
niert ist, über eine gemeinsame, fernan-
sprechbare Steuerung verfügen und

3. der Spitzenlasterzeuger im Fall des Einsat-
zes von gasförmigen oder flüssigen Brenn-
stoffen ein Brennwertkessel ist.

Im Fall des § 71 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6
muss zusätzlich die thermische Leistung der
Wärmepumpe bei bivalent parallelem oder biva-
lent teilparallelem Betrieb mindestens 30 Pro-
zent der Heizlast, bei bivalent alternativem Be-
trieb mindestens 40 Prozent des von der Wär-
mepumpen-Hybridheizung versorgten Gebäu-
des oder Gebäudeteils betragen. Die Anforde-
rung nach Satz 2 gilt als erfüllt, wenn die Leis-
tung der Wärmepumpe beim Teillastpunkt A
nach der DIN EN 148254 bei bivalent paralle-
lem oder bivalent teilparallelem Betrieb min-
destens 30 Prozent oder bei bivalent alternati-
vem Betrieb mindestens 40 Prozent der Leis-
tung des Spitzenlasterzeugers entspricht.

(2) Eine Solarthermie-Hybridheizung, beste-
hend aus einer solarthermischen Anlage und
in Kombination mit einer Gas-, Biomasse-
oder Flüssigbrennstofffeuerung, darf nur ein-
gebaut oder aufgestellt und betrieben werden,
wenn die Anforderungen nach den Absätzen 3
bis 5 erfüllt sind.

(3) Die solarthermische Anlage muss mindes-
tens folgende Aperturflächen erreichen:

1. bei Wohngebäuden mit höchstens zwei
Wohneinheiten eine Fläche von mindestens
0,07 Quadratmetern Aperturfläche je Qua-
dratmeter Nutzfläche oder

2. bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohn-
einheiten oder Nichtwohngebäuden eine
Fläche von mindestens 0,06 Quadratme-

4 DIN EN 14825, Ausgabe Juli 2019, die bei der Beuth Verlag
GmbH, Berlin, zu beziehen und beim Deutschen Patentamt
archivmäßig gesichert ist.
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tern Aperturfläche je Quadratmeter Nutzflä-
che.

Beim Einsatz von Vakuumröhrenkollektoren
verringert sich die Mindestfläche um 20 Pro-
zent.

(4) Im Fall einer Solarthermie-Hybridheizung
nach Absatz 2 muss bei der Biomasse-, Gas-
oder Flüssigbrennstofffeuerung ein Anteil von
mindestens 60 Prozent der aus der Biomasse-,
Gas- oder Flüssigbrennstofffeuerung bereitge-
stellten Wärme aus Biomasse oder grünem
oder blauem Wasserstoff einschließlich daraus
hergestellter Derivate erzeugt werden.

(5) Sofern eine solarthermische Anlage mit klei-
nerer Aperturfläche als der in Absatz 3 genann-
ten eingesetzt wird, ist die Reduktion der An-
forderung an den Anteil von mit der Anlage be-
reitgestellter Wärme aus Biomasse oder grü-
nem oder blauem Wasserstoff einschließlich
daraus hergestellter Derivate nach Absatz 3
von 65 Prozent auf 60 Prozent entsprechend
dem Anteil der eingesetzten Aperturfläche an
der in Absatz 3 genannten Aperturfläche zu
mindern.

§ 71i Allgemeine Übergangsfrist
Im Fall eines Heizungsaustauschs nach den in
§ 71 Absatz 8 Satz 1 bis 3 genannten Zeit-
punkten kann höchstens für fünf Jahre über-
gangsweise eine alte Heizungsanlage ausge-
tauscht und eine andere Heizungsanlage zum
Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder
aufgestellt und betrieben werden, die nicht die
Anforderungen des § 71 Absatz 1 erfüllt. Die
Frist nach Satz 1 beginnt mit dem Tag, an
dem erstmals Arbeiten zum Austausch der
Heizungsanlage durchgeführt werden. Sofern
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist ein wei-
terer Heizungstausch stattfindet, ist für den
Fristbeginn nach Satz 1 der Zeitpunkt des
erstmaligen Austauschs der alten Heizungsan-
lage maßgeblich. Satz 1 ist nicht anzuwenden
für eine Etagenheizung nach § 71l Absatz 1
und für eine Einzelraumfeuerungsanlage nach
§ 71l Absatz 7 sowie für eine Hallenheizung
nach § 71m.

§ 71j Übergangsfristen bei
Neu- und Ausbau eines
Wärmenetzes

(1) Bis zum Anschluss an ein Wärmenetz nach
§ 71b Absatz 1 oder Absatz 2 kann eine Hei-

zungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme
eingebaut oder aufgestellt und ohne Einhal-
tung der Anforderungen nach § 71 Absatz 1
oder § 71 Absatz 9 zur Wärmeerzeugung be-
trieben werden, wenn vor Einbau oder Aufstel-
lung der Heizungsanlage zur Inbetriebnahme

1. der Gebäudeeigentümer einen Vertrag zur
Lieferung von mindestens 65 Prozent
Wärme aus erneuerbaren Energien oder
unvermeidbarer Abwärme sowie zum An-
schluss des Gebäudes an ein Wärmenetz
nachweist, auf dessen Basis er ab dem
Zeitpunkt des Anschlusses des Gebäudes
an das Wärmenetz, spätestens innerhalb
von zehn Jahren nach Vertragsschluss, be-
liefert wird,

2. der Wärmenetzbetreiber der nach Landes-
recht zuständigen Behörde für das Versor-
gungsgebiet einen Wärmenetzausbau- und
-dekarbonisierungsfahrplan, der in Einklang
mit den jeweils geltenden gesetzlichen An-
forderungen steht, mit zwei- bis dreijährli-
chen Meilensteinen für die Erschließung
des Gebiets mit einem Wärmenetz vorge-
legt hat und

3. der Wärmenetzbetreiber sich gegenüber
dem Gebäudeeigentümer verpflichtet, dass
das Wärmenetz innerhalb der vom Wärme-
netzausbau- und -dekarbonisierungsfahr-
plan vorgesehenen Fristen, spätestens in-
nerhalb von zehn Jahren nach Vertrags-
schluss, in Betrieb genommen wird.

Der Wärmenetzbetreiber hat in Textform ge-
genüber dem Gebäudeeigentümer auf dessen
Anforderung die Erfüllung der Voraussetzun-
gen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 vor Einbau
oder der Aufstellung der Heizungsanlage zur
Inbetriebnahme zu bestätigen.

(2) Sofern die nach Landesrecht zuständige
Behörde durch Bescheid gegenüber dem
Wärmenetzbetreiber feststellt, dass die Um-
setzung der Maßnahmen des Wärmenetzaus-
bau- und -dekarbonisierungsfahrplans zum
Wärmenetzausbau vollständig oder für be-
stimmte Gebiete nicht weiterverfolgt wird,
muss in den von der Feststellung betroffenen
Gebieten jede Heizungsanlage, die spätestens
bis zum Ablauf eines Jahres, nachdem der Be-
scheid bestandskräftig und die Bestandskraft
öffentlich bekanntgegeben worden ist, neu
eingebaut oder aufgestellt worden ist, die An-
forderungen nach § 71 Absatz 1 spätestens

§ 71i Satz 2: Zur Anwendung vgl. § 71l Abs. 1 Satz 2, § 71m
Abs. 1 Satz 3 u. § 71m Abs. 2 Satz 4
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bis zum Ablauf einer Übergangsfrist von drei
Jahren nach öffentlicher Bekanntgabe des
Eintritts der Bestandskraft des Bescheids er-
füllen.

(3) Sofern die Heizungsanlage nach Ablauf der
Frist in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 nicht über
das Wärmenetz mit mindestens 65 Prozent
Wärme aus erneuerbaren Energien oder un-
vermeidbarer Abwärme betrieben oder ver-
sorgt werden kann, ist der Gebäudeeigentü-
mer verpflichtet, die Anforderungen nach § 71
Absatz 1 nach Ablauf von drei Jahren ab Ab-
lauf der Frist in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ein-
zuhalten.

(4) Der Gebäudeeigentümer hat in den Fällen
des Absatzes 2 oder des Absatzes 3 einen
Anspruch gegen den Wärmenetzbetreiber, der
sich nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 zum An-
schluss des Gebäudeeigentümers an das
Wärmenetz verpflichtet hat, auf Erstattung der
daraus entstehenden Mehrkosten. Dies ist
nicht anzuwenden, wenn der Wärmenetzbe-
treiber die Entstehung der Mehrkosten nicht
zu vertreten hat.

§ 71k Übergangsfristen bei einer
Heizungsanlage, die so-
wohl Gas als auch Wasser-
stoff verbrennen kann;
Festlegungskompetenz

(1) Bis zum Anschluss an ein Wasserstoffnetz
kann eine Heizungsanlage, die Erdgas ver-
brennen kann und auf die Verbrennung von
100 Prozent Wasserstoff umrüstbar ist, zum
Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder
aufgestellt und ohne Einhaltung der Anforde-
rungen nach § 71 Absatz 1 oder Absatz 9 zur
Wärmeerzeugung betrieben werden, wenn

1. das Gebäude in einem Gebiet liegt, für das
die nach Landesrecht zuständige Stelle
unter Berücksichtigung eines Wärme-
plans, der auf der Grundlage einer bun-
desgesetzlichen Regelung zur Wärmepla-
nung erstellt wurde, eine Entscheidung
über die Ausweisung als Wasserstoffnetz-
ausbaugebiet getroffen hat, und das spä-
testens bis zum Ablauf des 31. Dezember
2044 vollständig mit Wasserstoff versorgt
werden soll und

2. der Betreiber des Gasverteilernetzes, an
dessen Netz die Heizungsanlage ange-
schlossen ist, und die nach Landesrecht für

die Wärmeplanung zuständige Stelle bis
zum Ablauf des 30. Juni 2028 einen einver-
nehmlichen, mit Zwischenzielen versehe-
nen, verbindlichen Fahrplan für die bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2044 zu vollen-
dende Umstellung der Netzinfrastruktur auf
die vollständige Versorgung der Anschluss-
nehmer mit Wasserstoff beschlossen und
veröffentlicht haben und darin mindestens
festgelegt haben,

a) in welchen technischen und zeitlichen
Schritten die Umstellung der Infrastruk-
tur und der Hochlauf auf Wasserstoff er-
folgt; dabei muss der Fahrplan in Über-
einstimmung mit den Netzentwicklungs-
plänen der Fernleitungsebene stehen
oder der Betreiber des Gasverteilernet-
zes darlegen, wie vor Ort ausreichend
Wasserstoff produziert und gespeichert
werden kann,

b) wie die Umstellung auf die vollständige
Versorgung der Anschlussnehmer auf
Wasserstoff finanziert wird, insbeson-
dere, wer die Kosten der Umrüstungen
und des Austauschs der nicht umrüstba-
ren Verbrauchsgeräte tragen soll, und

c) mit welchen zeitlichen und räumlichen
Zwischenschritten in den Jahren 2035
und 2040 die Umstellung von Netzteilen
in Einklang mit den Klimaschutzzielen
des Bundes unter Berücksichtigung der
verbleibenden Treibhausgasemissionen
erfolgt.

(2) Der verbindliche Fahrplan nach Absatz 1
Nummer 2 muss einen Investitionsplan mit
zwei- bis dreijährlichen Meilensteinen für die
Umsetzung des Neubaus oder der Umstellung
des Gasnetzes auf Wasserstoff enthalten.

(3) Der Fahrplan nach Absatz 1 Nummer 2
wird nach Genehmigung durch die Bundes-
netzagentur wirksam und veröffentlicht sowie
von ihr regelmäßig alle drei Jahre überprüft.
Die Bundesnetzagentur prüft dabei, ob die
Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 2 und
Absatz 2 vorliegen und fristgerecht umgesetzt
werden, insbesondere, ob

1. die Umstellung der Infrastruktur auf Was-
serstoff im Rahmen der rechtlichen Vorga-
ben technisch und wirtschaftlich gesichert
erscheint und die Versorgung des Wasser-
stoffverteilnetzes fristgemäß über die darü-
berliegenden Netzebenen sichergestellt ist
oder
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2. der Betreiber des Gasverteilernetzes eine

Abkoppelung seines Netzes vom vorgela-
gerten Netz vorsieht und eine gesicherte
Wasserstoffversorgung durch lokale Erzeu-
gung nachgewiesen wird.

Die Bundesnetzagentur bestimmt erstmals
zum 31. Dezember 2024 nach § 29 Absatz 1
des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli
2005 (BGBl. I S. 1970; 3621) in der jeweils gel-
tenden Fassung durch Festlegung das Format
des Fahrplans und die Art der dafür vorzule-
genden Nachweise, wie vorzulegende Ver-
träge und Finanzierungszusagen, die Art der
Übermittlung und die Methodik zur Überprü-
fung der Anforderungen nach Absatz 1 Num-
mer 2.

(4) Sofern die Bundesnetzagentur nach Über-
prüfung nach Absatz 3 gegenüber dem Betrei-
ber eines Gasverteilernetzes und der nach
Landesrecht für die Wärmeplanung zuständi-
gen Stelle durch Bescheid feststellt, dass die
Umsetzung des Fahrplans nicht die Anforde-
rungen nach Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2
oder Absatz 3 erfüllt oder die beabsichtigte
Umstellung oder der Neubau eines Wasser-
stoffverteilnetzes nicht weiterverfolgt wird,
muss jede Heizungsanlage, die spätestens bis
zum Ablauf eines Jahres, nachdem der Be-
scheid über eine nicht den Anforderungen ge-
nügende oder eingestellte Umsetzung des
Fahrplans der Bundesnetzagentur bestands-
kräftig und die Bestandskraft öffentlich be-
kanntgegeben worden ist, neu eingebaut oder
aufgestellt worden ist, die Anforderungen nach
§ 71 Absatz 1 spätestens bis zum Ablauf einer
Übergangsfrist von drei Jahren nach öffentli-
cher Bekanntgabe des Eintritts der Bestands-
kraft des Bescheids erfüllen. Der Betreiber des
geplanten Wasserstoffverteilnetzes muss die
Entscheidung der Bundesnetzagentur in Text-
form jedem Anschlussnehmer unverzüglich
mitteilen.

(5) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der
Bundesnetzagentur nach diesem Gesetz sind
die Bestimmungen des Teils 8 des Energiewirt-
schaftsgesetzes entsprechend anzuwenden.

(6) Der Gebäudeeigentümer hat im Fall des
Absatzes 4 einen Anspruch auf Erstattung der
daraus entstehenden Mehrkosten gegen den
Betreiber des Gasverteilernetzes, an dessen
Netz seine Heizungsanlage angeschlossen ist.
Dies ist nicht anzuwenden, wenn der Betreiber
des Gasverteilernetzes die Entstehung der
Mehrkosten nicht zu vertreten hat.

(7) Eine Heizungsanlage ist nach Absatz 1 auf
die Verbrennung von 100 Prozent Wasserstoff
umrüstbar, wenn die Heizungsanlage mit nie-
derschwelligen Maßnahmen nach dem Aus-
tausch einzelner Bauteile mit 100 Prozent
Wasserstoff betrieben werden kann. Der
Nachweis der Umrüstbarkeit auf die Verbren-
nung von 100 Prozent Wasserstoff im Sinne
des Satzes 1 kann durch eine Hersteller- oder
Handwerkererklärung erbracht werden.

§ 71l Übergangsfristen
bei einer Etagenheizung
oder einer Einzelraum-
feuerungsanlage

(1) In einem Gebäude, in dem mindestens eine
Etagenheizung betrieben wird, sind die Anfor-
derungen des § 71 Absatz 1 für Etagenheizun-
gen erst fünf Jahre nach dem Zeitpunkt anzu-
wenden, zu dem die erste Etagenheizung oder
zentrale Heizungsanlage ausgetauscht und
eine andere Heizungsanlage zum Zweck der
Inbetriebnahme in dem Gebäude eingebaut
oder aufgestellt wurde. § 71i Satz 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.

(2) Entscheidet sich der Verantwortliche bei
einem Gebäude, in dem mindestens eine Eta-
genheizung betrieben wird, innerhalb der Frist
nach Absatz 1 für eine teilweise oder vollstän-
dige Umstellung der Wärmeversorgung des
Gebäudes auf eine zentrale Heizungsanlage
zur Erfüllung der Anforderungen des § 71 Ab-
satz 1, verlängert sich die Frist nach Absatz 1
für alle Wohnungen und sonstigen selbständi-
gen Nutzungseinheiten, die von der Umstel-
lung auf eine zentrale Heizungsanlage erfasst
sind, um den Zeitraum bis zur Fertigstellung
der zentralen Heizungsanlage, längstens je-
doch um acht Jahre. Nach Fertigstellung der
zentralen Heizungsanlage, spätestens 13
Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem die erste
Etagenheizung oder zentrale Heizungsanlage
ausgetauscht und eine andere Heizungsan-
lage zum Zweck der Inbetriebnahme einge-
baut oder aufgestellt wurde, sind alle Woh-
nungen und sonstigen selbständigen Nut-
zungseinheiten, die von der Umstellung auf
die zentrale Heizungsanlage erfasst sind und
deren Etagenheizungen ausgetauscht wer-
den, an die zentrale Heizungsanlage anzu-
schließen, sobald sie ausgetauscht werden
müssen. Etagenheizungen, die innerhalb der
Frist des Satzes 2 zum Zweck der Inbetrieb-
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nahme eingebaut oder aufgestellt wurden,
sind erst nach dem Ablauf eines weiteren
Jahres an die zentrale Heizungsanlage anzu-
schließen. Für Wohnungen und sonstige
selbständige Nutzungseinheiten, die weiter-
hin mit Etagenheizungen versorgt werden
sollen, muss jede nach Ablauf der Frist des
Absatzes 1 zum Zweck der Inbetriebnahme
neu eingebaute oder aufgestellte Etagenhei-
zung die Anforderungen des § 71 Absatz 1
erfüllen. Für Etagenheizungen, die innerhalb
der Frist des Absatzes 1 zum Zweck der In-
betriebnahme eingebaut oder aufgestellt wur-
den, sind die Anforderungen nach § 71 Ab-
satz 1 erst nach dem Ablauf eines weiteren
Jahres anzuwenden. Für Wohnungen und
sonstige selbständige Nutzungseinheiten mit
Etagenheizungen, die an eine bestehende
zentrale Heizungsanlage angeschlossen wer-
den, gelten die Anforderungen des § 71 Ab-
satz 1 als erfüllt.

(3) Entscheidet sich der Verantwortliche bei
einem Gebäude, in dem mindestens eine Eta-
genheizung betrieben wird, innerhalb der Frist
des Absatzes 1 Satz 1 dafür, dass die Woh-
nungen und sonstigen selbständigen Nut-
zungseinheiten mit Etagenheizungen weiterhin
mit Etagenheizungen oder zusätzliche Woh-
nungen oder selbständige Nutzungseinheiten
künftig mit Etagenheizungen betrieben werden
sollen, muss jede nach Ablauf dieser Frist neu
eingebaute oder aufgestellte Etagenheizung
die Anforderungen des § 71 Absatz 1 erfüllen.
Absatz 2 Satz 5 ist entsprechend anzuwen-
den.

(4) Sofern der Verantwortliche innerhalb der
Frist des Absatzes 1 Satz 1 keine Entschei-
dung nach Absatz 2 Satz 1 oder nach Absatz 3
Satz 1 trifft, ist er zur vollständigen Umstellung
auf eine zentrale Heizungsanlage verpflichtet.
Für die Umstellung sind die Vorgaben des Ab-
satzes 2 anzuwenden.

(5) Die Entscheidung nach Absatz 2 oder Ab-
satz 3 ist dem bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger unverzüglich in Textform mit-
zuteilen.

(6) In einem Gebäude, in dem mindestens eine
Einzelraumfeuerungsanlage im Sinne des § 2
Nummer 3 der Verordnung über kleine und
mittlere Feuerungsanlagen zur Erzeugung von
Raumwärme, Warmwasser oder einer Kombi-

nation davon betrieben wird, sind die Absätze
1 bis 5 anzuwenden, sobald die erste Einzel-
raumfeuerungsanlage zum Zweck der Inbe-
triebnahme in dem Gebäude eingebaut oder
aufgestellt wurde.

§ 71m Übergangsfrist bei einer
Hallenheizung

(1) Abweichend von den Anforderungen des
§ 71 Absatz 1 kann höchstens für zehn Jahre
nach dem Austausch der ersten einzelnen de-
zentralen Gebläse- oder Strahlungsheizung
eine neue einzelne dezentrale Gebläse- oder
Strahlungsheizung in einem Bestandsgebäude
zur Beheizung einer Gebäudezone mit mehr
als 4 Meter Raumhöhe zum Zweck der Inbe-
triebnahme eingebaut oder aufgestellt und be-
trieben werden, sofern die neue Anlage der
besten verfügbaren Technik entspricht. Alle
einzelnen dezentralen Gebläse- oder Strah-
lungsheizungen der Halle oder eine zentrale
Heizungsanlage müssen spätestens innerhalb
eines Jahres nach Ablauf der Frist von Satz 1
die Anforderungen nach § 71 Absatz 1 erfül-
len. § 71i Satz 2 ist entsprechend anzuwen-
den.

(2) Abweichend von den Anforderungen des
§ 71 Absatz 1 kann einmalig und höchstens
für zwei Jahre nach dem Austausch der Altan-
lage ein dezentrales Heizsystem in Bestands-
gebäuden zur Beheizung von Gebäudezonen
mit mehr als 4 Meter Raumhöhe zum Zweck
der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt
und betrieben werden. Nach Ablauf der zwei
Jahre muss das neu aufgestellte oder einge-
baute dezentrale Heizsystem mit mindestens
65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben
werden, sofern der Betreiber nicht nachweist,
dass der Endenergieverbrauch des Gebäudes
für Raumwärme gegenüber dem Endenergie-
verbrauch vor der Erneuerung des Heizungs-
systems über einen Zeitraum von einem Jahr
um mindestens 40 Prozent verringert wurde.
Wurde der Endenergieverbrauch nach Satz 2
um weniger als 40 Prozent, mindestens aber
25 Prozent verringert, kann der fehlende Pro-
zentsatz in Bezug auf 40 Prozent Verringerung
des Endenergieverbrauchs ausgeglichen wer-
den durch den gleichen Prozentsatz in Bezug
auf die Nutzung von 65 Prozent erneuerbaren
Energien. § 71i Satz 2 ist entsprechend anzu-
wenden.

§ 71l Abs. 4 u. 5: Zur Anwendung vgl. § 71n Abs. 6 Satz 2
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§ 71n Verfahren für
Gemeinschaften der
Wohnungseigentümer

(1) Für ein Gebäude, in dem Wohnungs- oder
Teileigentum besteht und in dem mindestens
eine Etagenheizung zum Zweck der Inbetrieb-
nahme eingebaut oder aufgestellt ist, ist die
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ver-
pflichtet, bis zum Ablauf des 31. Dezember
2024 von dem bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger die Mitteilung der im Kehr-
buch vorhandenen, für die Entscheidung über
eine zukünftige Wärmeversorgung erforderli-
chen Informationen zu verlangen. 2 Dies um-
fasst Informationen, die für die Planung einer
Zentralisierung der Versorgung mit Wärme
notwendig sind. 3 Zu den Informationen nach
den Sätzen 1 und 2 gehören solche über

1. die Art der Anlage,

2. das Alter der Anlage,

3. die Funktionstüchtigkeit der Anlage und

4. die Nennwärmeleistung der Anlage.

Auf Verlangen der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer ist der bevollmächtigte Be-
zirksschornsteinfeger verpflichtet, innerhalb von
sechs Monaten nach der Aufforderung für jede
Etagenheizung jeweils das zuletzt eingereichte
Formblatt nach § 4 Absatz 1 des Schornstein-
feger-Handwerksgesetzes vom 26. November
2008 (BGBl. I S. 2242) in der jeweils geltenden
Fassung oder die nach Satz 2 erforderlichen
und im Kehrbuch vorhandenen Informationen
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer
gegen Ersatz der Aufwendungen zu übersen-
den.

(2) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer ist verpflichtet, bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2024 von den Wohnungseigentümern
der Wohnungen oder sonstigen selbständigen
Nutzungseinheiten, in denen eine Etagenhei-
zung zum Zwecke der Inbetriebnahme einge-
baut oder aufgestellt ist, die Mitteilung von In-
formationen über die zum Sondereigentum
gehörenden Anlagen und Ausstattungen zu
verlangen, die für eine Ersteinschätzung etwai-
gen Handlungsbedarfs zur Erfüllung der Anfor-
derungen des § 71 Absatz 1 dienlich sein kön-
nen. Hierzu zählen insbesondere Informatio-
nen über

1. den Zustand der Heizungsanlage, die die
Wohnungseigentümer aus eigener Nut-
zungserfahrung oder aus der Beauftragung
von Handwerkern erlangt haben,

2. sämtliche weiteren Bestandteile der Hei-
zungsanlage, die zum Sondereigentum ge-
hören, etwa Leitungen und Heizkörper,
sowie sämtliche Modifikationen, die die
Wohnungseigentümer selbst durchgeführt
oder beauftragt haben, und

3. Ausstattungen zur Effizienzsteigerung, die
im Sondereigentum stehen.

Die Wohnungseigentümer sind dazu verpflich-
tet, die genannten Informationen innerhalb von
sechs Monaten nach der Aufforderung in Text-
form mitzuteilen. Die Wohnungseigentümer
haben die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer über den Ausfall einer alten Etagenhei-
zung, den Einbau oder die Aufstellung einer
neuen Etagenheizung zum Zweck der Inbe-
triebnahme und über weitere Änderungen zu
den Informationen nach Absatz 1 Satz 2 sowie
nach Satz 1 unverzüglich zu unterrichten.

(3) Nach Ablauf der Mitteilungsfrist nach Ab-
satz 2 Satz 3 stellt die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer die erhaltenen Informationen
den Wohnungseigentümern innerhalb von drei
Monaten in konsolidierter Fassung zur Verfü-
gung.

(4) Sobald die Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer davon Kenntnis erlangt, dass die
erste Etagenheizung ausgetauscht und eine
andere Heizungsanlage zum Zweck der Inbe-
triebnahme eingebaut oder aufgestellt wurde,
hat der Verwalter unverzüglich die Wohnungs-
eigentümerversammlung einzuberufen. In der
Wohnungseigentümerversammlung ist über
die Vorgehensweise zur Erfüllung der Anforde-
rungen des § 71 Absatz 1 zu beraten und auf
die Rechtsfolge des § 71l Absatz 4 hinzuwei-
sen.

(5) Die Wohnungseigentümer haben innerhalb
der Frist des § 71l Absatz 1 Satz 1 über die Er-
füllung der Anforderungen nach § 71 Absatz 1
zu beschließen. Für die Erfüllung dieser Anfor-
derungen ist ein Umsetzungskonzept zu erar-
beiten, zu beschließen und auszuführen. Bis
zur vollständigen Umsetzung ist mindestens
einmal jährlich in der Wohnungseigentümer-
versammlung über den Stand der Umsetzung
der Erfüllung der Anforderungen des § 71 Ab-
satz 1 zu berichten.

(6) Die Beibehaltung mindestens einer Etagen-
heizung kann nur mit zwei Dritteln der abgege-
benen Stimmen und der Hälfte aller Miteigen-
tumsanteile beschlossen werden. § 71l Absatz 4
und 5 ist entsprechend anzuwenden.
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(7) Die Wohnungseigentümer, deren Wohnun-
gen oder sonstige selbständige Nutzungsein-
heiten an eine zentrale Heizungsanlage ange-
schlossen werden, haben die Kosten der Um-
stellung der Wärmeversorgung auf eine zen-
trale Heizungsanlage nach dem Verhältnis
ihrer Miteigentumsanteile zu tragen. Über die
Verteilung von Kosten, die aus der Durchfüh-
rung von Maßnahmen im Sondereigentum
entstehen, können die Wohnungseigentümer
durch Beschluss entscheiden. Ist das für einen
Anschluss notwendige Verteilnetz oder eine
zentrale Heizungsanlage bereits vorhanden,
so haben die Wohnungseigentümer, deren
Wohnungen oder sonstige selbständige Nut-
zungseinheiten daran angeschlossen werden,
einen angemessenen Ausgleich zu leisten.
§ 16 Absatz 2 Satz 2 des Wohnungseigen-
tumsgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

(8) Die Absätze 1 bis 7 sind entsprechend für
Wohnungen und sonstige selbständige Nut-
zungseinheiten anzuwenden, in denen min-
destens eine Einzelraumfeuerungsanlage im
Sinne des § 71l Absatz 7 eingebaut oder auf-
gestellt ist und betrieben wird.

§ 71o Regelungen zum Schutz
von Mietern

(1) In einem Gebäude mit Wohnungen, die ver-
mietet sind, kann der Vermieter beim Einbau
einer Wärmepumpe nach § 71c eine Mieterhö-
hung aufgrund einer Modernisierungsmaß-
nahme nach § 559 Absatz 1 oder § 559e Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in voller
Höhe nur verlangen, wenn er den Nachweis
erbracht hat, dass die Jahresarbeitszahl der
Wärmepumpe über 2,5 liegt. Ein Nachweis
nach Satz 1 ist nicht erforderlich, wenn das
Gebäude

1. nach 1996 errichtet worden ist,

2. mindestens nach den Vorgaben der Wär-
meschutzverordnung vom 16. August 1994
(BGBl. I S. 2121) in der bis zum Ablauf des
31. Januar 2002 geltenden Fassung erbaut
worden ist oder der Gebäudeeigentümer
nachweist, dass der Jahres-Heizwärmebe-
darf die Anforderungen nach der Wärme-
schutzverordnung vom 16. August 1994
(BGBl. I S. 2121) in der bis zum Ablauf des
31. Januar 2002 geltenden Fassung nicht
überschreitet,

3. nach einer Sanierung mindestens den An-
forderungen des Effizienzhausniveaus 115
oder 100 entspricht oder

4. mit einer Vorlauftemperatur beheizt werden
kann, die nicht mehr als 55 Grad Celsius
bei lokaler Norm-Außentemperatur beträgt.

Der Nachweis nach Satz 1 muss von einem
Fachunternehmer erbracht werden. Die Er-
mittlung der Jahresarbeitszahl erfolgt auf der
Grundlage der VDI 4650 Blatt 1: 2019-035

oder eines vergleichbaren Verfahrens in der
Regel vor der Inbetriebnahme der Anlage und
nicht anhand von den Werten im Betrieb.

(2) Sofern der Nachweis nach Absatz 1 Satz 1
nicht erbracht wird, kann der Vermieter für
eine Mieterhöhung nach § 559 Absatz 1 oder
§ 559e Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches nur 50 Prozent der für die Wohnung auf-
gewendeten Kosten zugrunde legen.

(3) Absatz 1 ist auf sonstige Formen der ent-
geltlichen Nutzungsüberlassung von Gebäu-
den oder Teilen von diesen oder Wohnungen
oder Teilen von diesen entsprechend anzu-
wenden.

§ 71p Verordnungsermächtig-
ung zu dem Einsatz
von Kältemitteln in elek-
trischen Wärmepumpen
und Wärmepumpen-
Hybridheizungen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates den Einsatz natürlicher Kältemittel in
elektrischen Wärmepumpen und in Wärme-
pumpen-Hybridheizungen vorzuschreiben, die
zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Ge-
bäude eingebaut oder aufgestellt werden. In
der Rechtsverordnung sind die zulässigen Käl-
temittel festzulegen. Soweit erforderlich, kön-
nen Ausnahmeregelungen vorgesehen wer-
den für Fälle, in denen brennbare natürliche
Kältemittel aus Sicherheitsgründen nicht ein-
gesetzt werden können.

5 Die Ermittlung der Jahreszahl hat auf Grundlage der VDI-
Richtlinie 4650 Blatt 1: 2019-03, Erscheinungsdatum März
2019, zu erfolgen, die beim VDI Verein Deutscher Ingenieure
e. V., Düsseldorf, oder bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin,
zu beziehen und beim Deutschen Patentamt archivmäßig
gesichert hinterlegt ist.
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§ 72 Betriebsverbot für
Heizkessel, Ölheizungen

(1) Eigentümer von Gebäuden dürfen ihre Heiz-
kessel, die mit einem flüssigen oder gasförmi-
gen Brennstoff beschickt werden und vor dem
1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt wor-
den sind, nicht mehr betreiben.

(2) Eigentümer von Gebäuden dürfen ihre Heiz-
kessel, die mit einem flüssigen oder gasförmi-
gen Brennstoff beschickt werden und ab dem
1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt wor-
den sind, nach Ablauf von 30 Jahren nach Ein-
bau oder Aufstellung nicht mehr betreiben.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwen-
den auf

1. Niedertemperatur-Heizkessel und Brenn-
wertkessel,

2. heizungstechnische Anlagen, deren Nenn-
leistung weniger als 4 Kilowatt oder mehr
als 400 Kilowatt beträgt sowie

3. heizungstechnische Anlagen mit Gas-, Bio-
masse- oder Flüssigbrennstofffeuerung als
Bestandteil einer Wärmepumpen-Hybrid-
heizung oder einer Solarthermie-Hybridhei-
zung nach § 71h, soweit diese nicht mit
fossilen Brennstoffen betrieben werden.

(4) Heizkessel dürfen längstens bis zum Ablauf
des 31. Dezember 2044 mit fossilen Brenn-
stoffen betrieben werden.

§ 73 Ausnahme
(1) Bei einem Wohngebäude mit nicht mehr als
zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer
eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst be-
wohnt hat, sind die Pflichten nach § 69 Absatz
2 und § 72 Absatz 1 und 2 erst im Falle eines
Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002
von dem neuen Eigentümer zu erfüllen.

(2) Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei
Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang
nach dem 1. Februar 2002.

(3) § 72 Absatz 4 ist entsprechend anzuwen-
den.

Abschnitt 3

Energetische Inspektion von
Klimaanlagen

§ 74 Betreiberpflicht
(1) Der Betreiber von einer in ein Gebäude ein-
gebauten Klimaanlage mit einer Nennleistung
für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt
oder einer kombinierten Klima- und Lüftungs-
anlage mit einer Nennleistung für den Kältebe-
darf von mehr als 12 Kilowatt hat innerhalb der
in § 76 genannten Zeiträume energetische In-
spektionen dieser Anlage durch eine berech-
tigte Person im Sinne des § 77 Absatz 1
durchführen zu lassen.

(2) Der Betreiber kann die Pflicht nach Ab-
satz 1 Satz 1 durch eine stichprobenweise In-
spektion nach Maßgabe von § 75 Absatz 4 er-
füllen, wenn er mehr als zehn Klimaanlagen mit
einer Nennleistung für den Kältebedarf von
mehr als 12 Kilowatt und bis zu 70 Kilowatt
oder mehr als zehn kombinierte Klima- und
Lüftungsanlagen mit einer Nennleistung für
den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt und
bis zu 70 Kilowatt betreibt, die in vergleichbare
Nichtwohngebäude eingebaut und nach Anla-
gentyp und Leistung gleichartig sind. Ein
Nichtwohngebäude ist vergleichbar, wenn es
nach demselben Plan errichtet wird, der für
mehrere Nichtwohngebäude an verschiede-
nen Standorten erstellt wurde. Nach Anlagen-
typ und Leistung gleichartige Klimaanlagen
oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen
sind Anlagen gleicher Bauart, gleicher Funk-
tion und gleicher Kühlleistung je Quadratmeter
Nettogrundfläche.

(3) Im Falle eines Nichtwohngebäudes entfällt
die Pflicht nach Absatz 1,

1. wenn das Gebäude mit einem System für
die Gebäudeautomation und Gebäudere-
gelung nach § 71a Absatz 5 ausgestattet
ist oder

2. sofern die Gesamtauswirkungen eines sol-
chen Ansatzes gleichwertig sind, wenn die
Klimaanlage oder kombinierte Klima- und
Lüftungsanlage

a) unter eine vertragliche Vereinbarung über
ein Niveau der Gesamtenergieeffizienz
oder eine Energieeffizienzverbesserung
fällt, insbesondere unter einen Energie-
leistungsvertrag nach § 3 Absatz 1 Num-
mer 8a, oder§ 72 Abs. 4: Zur Anwendung vgl. § 73 Abs. 3
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b) von einem Versorgungsunternehmen oder
einem Netzbetreiber betrieben wird und
demnach systemseitigen Maßnahmen
zur Überwachung der Effizienz unterliegt.

(4) Die Pflicht nach Absatz 1 besteht nicht,
wenn eine Klimaanlage oder eine kombinierte
Klima- und Lüftungsanlage in ein Wohnge-
bäude eingebaut ist, das ausgestattet ist mit

1. einer kontinuierlichen elektronischen Über-
wachungsfunktion, die die Effizienz der vor-
handenen gebäudetechnischen Systeme
misst und den Eigentümer oder Verwalter
des Gebäudes darüber informiert, wenn
sich die Effizienz erheblich verschlechtert
hat und eine Wartung der vorhandenen ge-
bäudetechnischen Systeme erforderlich ist,
und

2. einer wirksamen Regelungsfunktion zur Ge-
währleistung einer optimalen Erzeugung,
Verteilung, Speicherung oder Nutzung von
Energie.

§ 75 Durchführung und Umfang
der Inspektion

(1) Die Inspektion einer Klimaanlage oder einer
kombinierten Klima- und Lüftungsanlage um-
fasst Maßnahmen zur Prüfung der Komponen-
ten, die den Wirkungsgrad der Anlage beein-
flussen, und der Anlagendimensionierung im
Verhältnis zum Kühlbedarf des Gebäudes.

(2) Die Inspektion bezieht sich insbesondere
auf

1. die Überprüfung und Bewertung der Ein-
flüsse, die für die Auslegung der Anlage
verantwortlich sind, insbesondere Verände-
rungen der Raumnutzung und -belegung,
der Nutzungszeiten, der inneren Wärme-
quellen sowie der relevanten bauphysikali-
schen Eigenschaften des Gebäudes und
der vom Betreiber geforderten Sollwerte hin-
sichtlich Luftmengen, Temperatur, Feuchte,
Betriebszeit sowie Toleranzen, und

2. die Feststellung der Effizienz der wesent-
lichen Komponenten.

(3) Die Inspektion einer Klimaanlage mit einer
Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als
70 Kilowatt oder einer kombinierten Klima-
und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für
den Kältebedarf von mehr als 70 Kilowatt ist
nach DIN SPEC 15240: 2019-03 durchzufüh-
ren.

(4) In den Fällen des § 74 Absatz 2 ist bei
einem Betrieb von bis zu 200 Klimaanlagen
jede zehnte Anlage und bei einem Betrieb von
mehr als 200 Klimaanlagen jede 20. Anlage
einer Inspektion nach Maßgabe der Absätze 1
bis 3 zu unterziehen.

§ 76 Zeitpunkt der Inspektion
(1) Die Inspektion ist erstmals im zehnten Jahr
nach der Inbetriebnahme oder der Erneuerung
wesentlicher Bauteile wie Wärmeübertrager,
Ventilator oder Kältemaschine durchzuführen.
Abweichend von Satz 1 ist eine Klimaanlage
oder eine kombinierte Klima- und Lüftungsan-
lage, die am 1. Oktober 2018 mehr als zehn
Jahre alt war und noch keiner Inspektion un-
terzogen wurde, spätestens bis zum 31. De-
zember 2022 erstmals einer Inspektion zu un-
terziehen.

(2) Nach der erstmaligen Inspektion ist die An-
lage wiederkehrend spätestens alle zehn
Jahre einer Inspektion zu unterziehen. Wenn
an der Klimaanlage oder der kombinierten
Klima- und Lüftungsanlage nach der erstmali-
gen Inspektion oder nach einer wiederkehren-
den Inspektion keine Änderungen vorgenom-
men wurden oder in Bezug auf den Kühlbedarf
des Gebäudes keine Änderungen eingetreten
sind, muss die Prüfung der Anlagendimensio-
nierung nicht wiederholt werden.

§ 77 Fachkunde des
Inspektionspersonals

(1) Eine Inspektion darf nur von einer fachkun-
digen Person durchgeführt werden.

(2) Fachkundig ist insbesondere

1. eine Person mit einem berufsqualifizieren-
den Hochschulabschluss in einer der Fach-
richtungen Versorgungstechnik oder Tech-
nische Gebäudeausrüstung mit mindestens
einem Jahr Berufserfahrung in Planung,
Bau, Betrieb oder Prüfung raumlufttechni-
scher Anlagen,

2. eine Person mit einem berufsqualifizieren-
den Hochschulabschluss in einer der Fach-
richtungen Maschinenbau, Elektrotechnik,
Verfahrenstechnik oder Bauingenieurwesen
oder einer anderen technischen Fachrich-
tung mit einem Ausbildungsschwerpunkt
bei der Versorgungstechnik oder der Tech-
nischen Gebäudeausrüstung mit mindes-
tens drei Jahren Berufserfahrung in Pla-
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nung, Bau, Betrieb oder Prüfung raumluft-
technischer Anlagen,

3. eine Person, die für ein zulassungspflichti-
ges anlagentechnisches Gewerbe die Vo-
raussetzungen zur Eintragung in die Hand-
werksrolle erfüllt,

4. eine Person, die für ein zulassungsfreies
Handwerk in einem der Bereiche nach
Nummer 3 einen Meistertitel erworben hat,

5. eine Person, die auf Grund ihrer Ausbildung
berechtigt ist, ein zulassungspflichtiges Hand-
werk in einem der Bereiche nach Nummer
3 ohne Meistertitel selbständig auszuüben,

6. eine Person, die staatlich anerkannter oder
geprüfter Techniker ist, dessen Ausbildungs-
schwerpunkt auch die Beurteilung von Lüf-
tungs- und Klimaanlagen umfasst.

(3) Eine gleichwertige Aus- oder Fortbildung,
die in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union, einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz erworben wor-
den ist und durch einen entsprechenden
Nachweis belegt werden kann, ist den in Ab-
satz 2 genannten Aus- und Fortbildungen
gleichgestellt.

§ 78 Inspektionsbericht;
Registriernummern

(1) Die inspizierende Person hat einen Inspekti-
onsbericht mit den Ergebnissen der Inspektion
und Ratschlägen in Form von kurz gefassten
fachlichen Hinweisen für Maßnahmen zur kos-
teneffizienten Verbesserung der energetischen
Eigenschaften der Anlage, für deren Austausch
oder für Alternativlösungen zu erstellen.

(2) Die inspizierende Person hat den Inspekti-
onsbericht unter Angabe ihres Namens, ihrer
Anschrift und Berufsbezeichnung sowie des
Datums der Inspektion und des Ausstellungs-
datums eigenhändig zu unterschreiben oder
mit einem Faksimile der Unterschrift zu verse-
hen. Der Inspektionsbericht ist dem Betreiber
zu übergeben.

(3) Vor Übergabe des Inspektionsberichts an
den Betreiber hat die inspizierende Person die
nach § 98 Absatz 2 zugeteilte Registriernum-
mer einzutragen.

(4) Zur Sicherstellung des Vollzugs der Inspek-
tionspflicht nach § 74 Absatz 1 hat der Betrei-
ber den Inspektionsbericht der nach Landes-
recht zuständigen Behörde auf Verlangen vor-
zulegen.

Energieausweise

§ 79 Grundsätze des
Energieausweises

(1) Energieausweise dienen ausschließlich der
Information über die energetischen Eigen-
schaften eines Gebäudes und sollen einen
überschlägigen Vergleich von Gebäuden er-
möglichen. Ein Energieausweis ist als Energie-
bedarfsausweis oder als Energieverbrauchs-
ausweis nach Maßgabe der §§ 80 bis 86 aus-
zustellen. Es ist zulässig, sowohl den Energie-
bedarf als auch den Energieverbrauch anzu-
geben.

(2) Ein Energieausweis wird für ein Gebäude
ausgestellt. Er ist für Teile von einem Gebäude
auszustellen, wenn die Gebäudeteile nach
§ 106 getrennt zu behandeln sind.

(3) Ein Energieausweis ist für eine Gültigkeits-
dauer von zehn Jahren auszustellen. Unab-
hängig davon verliert er seine Gültigkeit, wenn
nach § 80 Absatz 2 ein neuer Energieausweis
erforderlich wird.

(4) Auf ein kleines Gebäude sind die Vorschrif-
ten dieses Abschnitts nicht anzuwenden. Auf
ein Baudenkmal ist § 80 Absatz 3 bis 7 nicht
anzuwenden.

§ 80 Ausstellung und Verwen-
dung von Energieausweisen

(1) Wird ein Gebäude errichtet, ist ein Energie-
bedarfsausweis unter Zugrundelegung der
energetischen Eigenschaften des fertiggestell-
ten Gebäudes auszustellen. Der Eigentümer
hat sicherzustellen, dass der Energieausweis
unverzüglich nach Fertigstellung des Gebäu-
des ausgestellt und ihm der Energieausweis
oder eine Kopie hiervon übergeben wird. Die
Sätze 1 und 2 sind für den Bauherren entspre-
chend anzuwenden, wenn der Eigentümer
nicht zugleich Bauherr des Gebäudes ist. Der
Eigentümer hat den Energieausweis der nach
Landesrecht zuständigen Behörde auf Verlan-
gen vorzulegen.

TEIL 5

Teil 5: Zur Nichtanwendung vgl. § 79 Abs. 4 Satz 1

§ 77 Abs. 3: Zur Anwendung vgl. § 88 Abs. 4

§ 79 Abs. 4 Satz 1 Kursivdruck: Gliederungseinheit "Abschnitt"
in Teil 5 nicht vorhanden.

§ 80 Abs. 3 bis 7: Zur Nichtanwendung vgl. § 79 Abs. 4 Satz 2
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(2) Werden bei einem bestehenden Gebäude
Änderungen im Sinne des § 48 ausgeführt, ist
ein Energiebedarfsausweis unter Zugrundele-
gung der energetischen Eigenschaften des ge-
änderten Gebäudes auszustellen, wenn unter
Anwendung des § 50 Absatz 1 und 2 für das
gesamte Gebäude Berechnungen nach § 50
Absatz 3 durchgeführt werden. Absatz 1 Satz
2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Soll ein mit einem Gebäude bebautes
Grundstück oder Wohnungs- oder Teileigen-
tum verkauft, ein Erbbaurecht an einem be-
bauten Grundstück begründet oder übertra-
gen oder ein Gebäude, eine Wohnung oder
eine sonstige selbständige Nutzungseinheit
vermietet, verpachtet oder verleast werden,
ist ein Energieausweis auszustellen, wenn
nicht bereits ein gültiger Energieausweis für
das Gebäude vorliegt. In den Fällen des Sat-
zes 1 ist für Wohngebäude, die weniger als
fünf Wohnungen haben und für die der Bau-
antrag vor dem 1. November 1977 gestellt
worden ist, ein Energiebedarfsausweis auszu-
stellen. Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn das
Wohngebäude

1. schon bei der Baufertigstellung das Anfor-
derungsniveau der Wärmeschutzverordnung
vom 11. August 1977 (BGBl. I S. 1554) erfüllt
hat oder

2. durch spätere Änderungen mindestens auf
das in Nummer 1 bezeichnete Anforde-
rungsniveau gebracht worden ist.

Bei der Ermittlung der energetischen Eigen-
schaften des Wohngebäudes nach Satz 3
können die Bestimmungen über die verein-
fachte Datenerhebung nach § 50 Absatz 4 an-
gewendet werden.

(4) Im Falle eines Verkaufs oder der Bestellung
eines Rechts im Sinne des Absatzes 3 Satz 1
hat der Verkäufer oder der Immobilienmakler
dem potenziellen Käufer spätestens bei der
Besichtigung einen Energieausweis oder eine
Kopie hiervon vorzulegen. Die Vorlagepflicht
wird auch durch einen deutlich sichtbaren
Aushang oder ein deutlich sichtbares Ausle-
gen während der Besichtigung erfüllt. Findet
keine Besichtigung statt, haben der Verkäufer
oder der Immobilienmakler den Energieaus-
weis oder eine Kopie hiervon dem potenziellen
Käufer unverzüglich vorzulegen. Der Energie-
ausweis oder eine Kopie hiervon ist spätes-
tens dann unverzüglich vorzulegen, wenn der
potenzielle Käufer zur Vorlage auffordert. Un-
verzüglich nach Abschluss des Kaufvertrages

hat der Verkäufer oder der Immobilienmakler
dem Käufer den Energieausweis oder eine
Kopie hiervon zu übergeben. Im Falle des Ver-
kaufs eines Wohngebäudes mit nicht mehr als
zwei Wohnungen hat der Käufer nach Über-
gabe des Energieausweises ein informatori-
sches Beratungsgespräch zum Energieaus-
weis mit einer nach § 88 zur Ausstellung von
Energieausweisen berechtigten Person zu füh-
ren, wenn ein solches Beratungsgespräch als
einzelne Leistung unentgeltlich angeboten
wird.

(5) Im Falle einer Vermietung, Verpachtung
oder eines Leasings im Sinne des Absatzes 3
Satz 1 ist für den Vermieter, den Verpächter,
den Leasinggeber oder den Immobilienmakler
Absatz 4 Satz 1 bis 5 entsprechend anzuwen-
den.

(6) Der Eigentümer eines Gebäudes, in dem
sich mehr als 250 Quadratmeter Nutzfläche
mit starkem Publikumsverkehr befinden, der
auf behördlicher Nutzung beruht, hat sicher-
zustellen, dass für das Gebäude ein Energie-
ausweis ausgestellt wird. Der Eigentümer hat
den nach Satz 1 ausgestellten Energieaus-
weis an einer für die Öffentlichkeit gut sicht-
baren Stelle auszuhängen. Wird die in Satz 1
genannte Nutzfläche nicht oder nicht über-
wiegend vom Eigentümer selbst genutzt, so
trifft die Pflicht zum Aushang des Energieaus-
weises den Nutzer. Der Eigentümer hat ihm
zu diesem Zweck den Energieausweis oder
eine Kopie hiervon zu übergeben. Zur Erfül-
lung der Pflicht nach Satz 2 ist es ausrei-
chend, von einem Energieausweis nur einen
Auszug nach dem Muster gemäß § 85 Ab-
satz 8 auszuhängen.

(7) Der Eigentümer eines Gebäudes, in dem
sich mehr als 500 Quadratmeter Nutzfläche
mit starkem Publikumsverkehr befinden, der
nicht auf behördlicher Nutzung beruht, hat
einen Energieausweis an einer für die Öffent-
lichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhängen, so-
bald für das Gebäude ein Energieausweis vor-
liegt. Absatz 6 Satz 3 bis 5 ist entsprechend
anzuwenden.

§ 81 Energiebedarfsausweis
(1) Wird ein Energieausweis für ein zu errich-
tendes Gebäude auf der Grundlage des be-
rechneten Energiebedarfs ausgestellt, sind die
Ergebnisse der nach den §§ 15 und 16 oder



511

GEG
nach den §§ 18 und 19 erforderlichen Berech-
nungen zugrunde zu legen. In den Fällen des
§ 31 Absatz 1 sind die Kennwerte zu verwen-
den, die in den Bekanntmachungen nach § 31
Absatz 2 der jeweils zutreffenden Ausstat-
tungsvariante zugewiesen sind.

(2) Wird ein Energieausweis für ein bestehen-
des Gebäude auf der Grundlage des berech-
neten Energiebedarfs ausgestellt, ist auf die
erforderlichen Berechnungen § 50 Absatz 3
und 4 entsprechend anzuwenden.

§ 82 Energieverbrauchsausweis
(1) Wird ein Energieausweis auf der Grundlage
des erfassten Endenergieverbrauchs ausge-
stellt, sind der witterungsbereinigte Endener-
gie- und Primärenergieverbrauch nach Maß-
gabe der Absätze 2 bis 5 zu berechnen. Die
Bestimmungen des § 50 Absatz 4 über die
vereinfachte Datenerhebung sind entspre-
chend anzuwenden.

(2) Bei einem Wohngebäude ist der Endener-
gieverbrauch für Heizung und Warmwasser-
bereitung zu ermitteln und in Kilowattstunden
pro Jahr und Quadratmeter Gebäudenutzflä-
che anzugeben. Ist im Fall dezentraler Warm-
wasserbereitung in einem Wohngebäude der
hierauf entfallende Verbrauch nicht bekannt,
ist der Endenergieverbrauch um eine Pau-
schale von 20 Kilowattstunden pro Jahr und
Quadratmeter Gebäudenutzfläche zu erhö-
hen. Im Fall der Kühlung von Raumluft in
einem Wohngebäude ist der für Heizung und
Warmwasser ermittelte Endenergieverbrauch
um eine Pauschale von 6 Kilowattstunden pro
Jahr und Quadratmeter gekühlter Gebäuden-
utzfläche zu erhöhen. Ist die Gebäudenutzflä-
che nicht bekannt, kann sie bei Wohngebäu-
den mit bis zu zwei Wohneinheiten mit beheiz-
tem Keller pauschal mit dem 1,35fachen Wert
der Wohnfläche, bei sonstigen Wohngebäu-
den mit dem 1,2fachen Wert der Wohnfläche
angesetzt werden. Bei Nichtwohngebäuden
ist der Endenergieverbrauch für Heizung,
Warmwasserbereitung, Kühlung, Lüftung und
eingebaute Beleuchtung zu ermitteln und in
Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter
Nettogrundfläche anzugeben.

(3) Der Endenergieverbrauch für die Heizung
ist einer Witterungsbereinigung zu unterzie-
hen. Der Primärenergieverbrauch wird auf der
Grundlage des Endenergieverbrauchs und der
Primärenergiefaktoren nach § 22 errechnet.

(4) Zur Ermittlung des Energieverbrauchs sind
die folgenden Verbrauchsdaten zu verwenden:

1. Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von
Heizkosten nach der Verordnung über
Heizkostenabrechnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. Oktober 2009
(BGBl. I S. 3250) für das gesamte Gebäude,

2. andere geeignete Verbrauchsdaten, insbe-
sondere Abrechnungen von Energieliefe-
ranten oder sachgerecht durchgeführte Ver-
brauchsmessungen, oder

3. eine Kombination von Verbrauchsdaten nach
den Nummern 1 und 2.

Den zu verwendenden Verbrauchsdaten sind
mindestens die Abrechnungen aus einem zu-
sammenhängenden Zeitraum von 36 Monaten
zugrunde zu legen, der die jüngste Abrech-
nungsperiode einschließt, deren Ende nicht
mehr als 18 Monate zurückliegen darf. Bei der
Ermittlung nach Satz 2 sind längere Leer-
stände rechnerisch angemessen zu berück-
sichtigen. Der maßgebliche Energieverbrauch
ist der durchschnittliche Verbrauch in dem zu-
grunde gelegten Zeitraum.

(5) Für die Witterungsbereinigung des End-
energieverbrauchs und die angemessene
rechnerische Berücksichtigung längerer Leer-
stände sowie die Berechnung des Primär-
energieverbrauchs auf der Grundlage des er-
mittelten Endenergieverbrauchs ist ein den
anerkannten Regeln der Technik entspre-
chendes Verfahren anzuwenden. Die Einhal-
tung der anerkannten Regeln der Technik
wird vermutet, soweit bei der Ermittlung des
Energieverbrauchs Vereinfachungen verwen-
det werden, die vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie und vom Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat im
Bundesanzeiger gemeinsam bekannt gemacht
worden sind.

§ 83 Ermittlung und
Bereitstellung von Daten

(1) Der Aussteller ermittelt die Daten, die in den
Fällen des § 80 Absatz 3 Satz 3 benötigt wer-
den, sowie die Daten, die nach § 81 Absatz 1
und 2 in Verbindung mit den §§ 20 bis 33 und
§ 50 oder nach § 82 Absatz 1, 2 Satz 1 oder
Satz 5 und Absatz 4 Satz 1 Grundlage für
die Ausstellung des Energieausweises sind,
selbst oder verwendet die entsprechenden
vom Eigentümer des Gebäudes bereitgestell-
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ten Daten. Der Aussteller hat dafür Sorge zu
tragen, dass die von ihm ermittelten Daten
richtig sind.

(2) Wird ein Energiebedarfsausweis ausgestellt
und stellt der Aussteller keine eigenen Berech-
nungen, die nach den §§ 15 und 16, nach den
§§ 18 und 19 oder nach § 50 Absatz 3 erfor-
derlich sind, an, hat er die Berechnungen ein-
zusehen oder sich vom Eigentümer zur Verfü-
gung stellen zu lassen. Wird ein Energiever-
brauchsausweis ausgestellt und stellt der Aus-
steller keine eigenen Berechnungen nach § 82
Absatz 1 an, hat er die Berechnungen einzu-
sehen oder sich vom Eigentümer zur Verfü-
gung stellen zu lassen.

(3) Stellt der Eigentümer des Gebäudes die
Daten bereit, hat er dafür Sorge zu tragen,
dass die Daten richtig sind. Der Aussteller
muss die vom Eigentümer bereitgestellten
Daten sorgfältig prüfen und darf die Daten sei-
nen Berechnungen nicht zugrunde legen,
wenn Zweifel an deren Richtigkeit bestehen.

§ 84 Empfehlungen für die
Verbesserung der Energie-
effizienz

(1) Der Aussteller hat ein bestehendes Ge-
bäude, für das er einen Energieausweis er-
stellt, vor Ort zu begehen oder sich für eine
Beurteilung der energetischen Eigenschaften
geeignete Bildaufnahmen des Gebäudes zur
Verfügung stellen zu lassen und im Energie-
ausweis Empfehlungen für Maßnahmen zur
kosteneffizienten Verbesserung der energeti-
schen Eigenschaften des Gebäudes (Energie-
effizienz) in Form von kurz gefassten fachli-
chen Hinweisen zu geben (Modernisierungs-
empfehlungen), es sei denn, die fachliche Be-
urteilung hat ergeben, dass solche Maßnah-
men nicht möglich sind. Die Modernisierungs-
empfehlungen beziehen sich auf Maßnahmen
am gesamten Gebäude, an einzelnen Außen-
bauteilen sowie an Anlagen und Einrichtungen
im Sinne dieses Gesetzes.

(2) Die Bestimmungen des § 50 Absatz 4 über
die vereinfachte Datenerhebung sind entspre-
chend anzuwenden. Sind Modernisierungs-
empfehlungen nicht möglich, hat der Ausstel-
ler dies im Energieausweis zu vermerken.

§ 85 Angaben im Energieausweis
(1) Ein Energieausweis muss mindestens fol-
gende Angaben zur Ausweisart und zum Ge-
bäude enthalten:
1. Fassung dieses Gesetzes, auf deren Grund-
lage der Energieausweis erstellt wird,

2. Energiebedarfsausweis im Sinne des § 81
oder Energieverbrauchsausweis im Sinne
des § 82 mit Hinweisen zu den Aussagen
der jeweiligen Ausweisart über die energe-
tische Qualität des Gebäudes,

3. Ablaufdatum des Energieausweises,
4. Registriernummer,
5. Anschrift des Gebäudes,
6. Art des Gebäudes: Wohngebäude oder
Nichtwohngebäude,

7. bei einem Wohngebäude: Gebäudetyp,
8. bei einem Nichtwohngebäude: Hauptnut-
zung oder Gebäudekategorie,

9. im Falle des § 79 Absatz 2 Satz 2: Gebäu-
deteil,

10. Baujahr des Gebäudes,
11. Baujahr des Wärmeerzeugers; bei einer

Fern- oder Nahwärmeversorgung: Baujahr
der Übergabestation,

12. bei einem Wohngebäude: Anzahl der
Wohnungen und Gebäudenutzfläche; bei
Ermittlung der Gebäudenutzfläche aus der
Wohnfläche gemäß § 82 Absatz 2 Satz 4
ist darauf hinzuweisen,

13. bei einem Nichtwohngebäude: Nettogrund-
fläche,

14. wesentliche Energieträger für Heizung und
Warmwasser,

15. Art der genutzten erneuerbaren Energien
zur Erfüllung der Anforderungen nach § 71
Absatz 1,

16. Art der Lüftung und, falls vorhanden, Art der
Kühlung,

17. inspektionspflichtige Klimaanlagen oder
kombinierte Lüftungs- und Klimaanlage im
Sinne des § 74 und Fälligkeitsdatum der
nächsten Inspektion,

18. der Anlass der Ausstellung des Energie-
ausweises,

19. Durchführung der Datenerhebung durch
Eigentümer oder Aussteller,

20. Name, Anschrift und Berufsbezeichnung
des Ausstellers, Ausstellungsdatum und
Unterschrift des Ausstellers.
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(2) Ein Energiebedarfsausweis im Sinne des
§ 81 muss zusätzlich zu den Angaben nach
Absatz 1 mindestens folgende Angaben ent-
halten:

1. bei Neubau eines Wohn- oder Nichtwohn-
gebäudes: Ergebnisse der nach § 81 Ab-
satz 1 Satz 1 erforderlichen Berechnungen,
einschließlich der Anforderungswerte, oder
im Fall des § 81 Absatz 1 Satz 2 die in der
Bekanntmachung nach § 31 Absatz 2 ge-
nannten Kennwerte und nach Maßgabe
von Absatz 6 die sich aus dem Jahres-Pri-
märenergiebedarf ergebenden Treibhausgas-
emissionen, ausgewiesen als äquivalente
Kohlendioxidemissionen, in Kilogramm pro
Jahr und Quadratmeter der Gebäudenutz-
fläche bei Wohngebäuden oder der Netto-
grundfläche bei Nichtwohngebäuden,

2. in den Fällen des § 80 Absatz 2 bei beste-
henden Wohn- oder Nichtwohngebäuden:
Ergebnisse der nach § 81 Absatz 2 erfor-
derlichen Berechnungen, einschließlich der
Anforderungswerte, und nach Maßgabe von
Absatz 6 die sich aus dem Jahres-Primär-
energiebedarf ergebenden Treibhausgas-
emissionen, ausgewiesen als äquivalente
Kohlendioxidemissionen, in Kilogramm pro
Jahr und Quadratmeter der Gebäudenutz-
fläche bei Wohngebäuden oder der Netto-
grundfläche bei Nichtwohngebäuden,

3. bei Neubau eines Wohn- oder Nichtwohn-
gebäudes: Einhaltung des sommerlichen
Wärmeschutzes,

4. das für die Energiebedarfsrechnung ver-
wendete Verfahren:
a) Verfahren nach den §§ 20, 21,
b) Modellgebäudeverfahren nach § 31,
c) Verfahren nach § 32 oder
d) Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4,

5. bei einem Wohngebäude: der Endenergie-
bedarf für Wärme,

6. bei einem Wohngebäude: Vergleichswerte
für Endenergie,

7. bei einem Nichtwohngebäude: der End-
energiebedarf für Wärme und der Endener-
giebedarf für Strom,

8. bei einem Nichtwohngebäude: Gebäude-
zonen mit jeweiliger Nettogrundfläche und
deren Anteil an der gesamten Nettogrund-
fläche,

9. bei einem Nichtwohngebäude: Aufteilung des
jährlichen Endenergiebedarfs auf Heizung,
Warmwasser, eingebaute Beleuchtung,

Lüftung, Kühlung einschließlich Befeuch-
tung.

(3) Ein Energieverbrauchsausweis im Sinne
des § 82 muss zusätzlich zu den Angaben
nach Absatz 1 mindestens folgende Angaben
enthalten:

1. bei einem Wohngebäude: Endenergie- und
Primärenergieverbrauch des Gebäudes für
Heizung und Warmwasser entsprechend
den Berechnungen nach § 82 Absatz 1, 2
Satz 1 und Absatz 3 in Kilowattstunden pro
Jahr und Quadratmeter Gebäudenutzfläche
und nach Maßgabe von Absatz 6 die sich
aus dem Primärenergieverbrauch ergeben-
den Treibhausgasemissionen, ausgewiesen
als äquivalente Kohlendioxidemissionen, in
Kilogramm pro Jahr und Quadratmeter Ge-
bäudenutzfläche,

2. bei einem Nichtwohngebäude: Endenergie-
verbrauch des Gebäudes für Wärme und
Endenergieverbrauch für den zur Heizung,
Warmwasserbereitung, Kühlung und zur
Lüftung und für die eingebaute Beleuch-
tung eingesetzten Strom sowie Primärener-
gieverbrauch entsprechend den Berech-
nungen nach § 82 Absatz 1, 2 Satz 5 und
Absatz 3 in Kilowattstunden pro Jahr und
Quadratmeter Nettogrundfläche und nach
Maßgabe von Absatz 6 die sich aus dem
Primärenergieverbrauch ergebenden Treib-
hausgasemissionen, ausgewiesen als äqui-
valente Kohlendioxidemissionen, in Kilo-
gramm pro Jahr und Quadratmeter Netto-
grundfläche des Gebäudes,

3. Daten zur Verbrauchserfassung, einschließ-
lich Angaben zu Leerständen,

4. bei einem Nichtwohngebäude: Gebäude-
nutzung,

5. bei einem Wohngebäude: Vergleichswerte
für Endenergie,

6. bei einem Nichtwohngebäude: Vergleichs-
werte für den Energieverbrauch, die jeweils
vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen im Bundesanzeiger bekannt
gemacht worden sind.

(4) Modernisierungsempfehlungen nach § 84
sind Bestandteil der Energieausweise.

(5) Ein Energieausweis ist vom Aussteller unter
Angabe seines Namens, seiner Anschrift und
Berufsbezeichnung sowie des Ausstellungs-
datums eigenhändig oder durch Nachbildung
der Unterschrift zu unterschreiben.
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(6) Zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen
für die nach Absatz 2 Nummer 1 und 2 sowie
nach Absatz 3 Nummer 1 und 2 zu machen-
den Angaben sind die Berechnungsregelun-
gen und Emissionsfaktoren der Anlage 9 an-
zuwenden.

(7) Vor Übergabe des neu ausgestellten Ener-
gieausweises an den Eigentümer hat der Aus-
steller die nach § 98 Absatz 2 zugeteilte Regis-
triernummer einzutragen.

(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz erstellt gemeinsam mit dem Bun-
desministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen Muster zu den Energiebedarfs-
und den Energieverbrauchsausweisen, nach
denen Energieausweise auszustellen sind,
sowie Muster für den Aushang von Energie-
ausweisen nach § 80 Absatz 6 und 7 und
macht diese im Bundesanzeiger bekannt.

§ 86 Energieeffizienzklasse
eines Wohngebäudes

(1) Im Energieausweis ist die Energieeffizienz-
klasse des Wohngebäudes entsprechend der
Einteilung nach Absatz 2 in Verbindung mit
Anlage 10 anzugeben.

(2) Die Energieeffizienzklassen gemäß Anlage
10 ergeben sich unmittelbar aus dem End-
energieverbrauch oder Endenergiebedarf.

§ 87 Pflichtangaben in einer
Immobilienanzeige

(1) Wird vor dem Verkauf, der Vermietung, der
Verpachtung oder dem Leasing eines Gebäu-
des, einer Wohnung oder einer sonstigen
selbständigen Nutzungseinheit eine Immobi-
lienanzeige in kommerziellen Medien aufgege-
ben und liegt zu diesem Zeitpunkt ein Energie-
ausweis vor, so hat der Verkäufer, der Vermie-
ter, der Verpächter, der Leasinggeber oder
der Immobilienmakler, wenn eine dieser Per-
sonen die Veröffentlichung der Immobilienan-
zeige verantwortet, sicherzustellen, dass die
Immobilienanzeige folgende Pflichtangaben
enthält:

1. die Art des Energieausweises: Energiebe-
darfsausweis im Sinne von § 81 oder Ener-
gieverbrauchsausweis im Sinne von § 82,

2. den im Energieausweis genannten Wert
des Endenergiebedarfs oder des Endener-
gieverbrauchs für das Gebäude,

3. die im Energieausweis genannten wesent-
lichen Energieträger für die Heizung des
Gebäudes,

4. bei einem Wohngebäude das im Energie-
ausweis genannte Baujahr und

5. bei einem Wohngebäude die im Energie-
ausweis genannte Energieeffizienzklasse.

(2) Bei einem Nichtwohngebäude ist bei einem
Energiebedarfsausweis und bei einem Ener-
gieverbrauchsausweis als Pflichtangabe nach
Absatz 1 Nummer 2 der Endenergiebedarf oder
Endenergieverbrauch sowohl für Wärme als
auch für Strom jeweils getrennt aufzuführen.

(3) Bei Energieausweisen, die nach dem 30.
September 2007 und vor dem 1. Mai 2014
ausgestellt worden sind, und bei Energieaus-
weisen nach § 112 Absatz 2 sind die Pflichten
der Absätze 1 und 2 nach Maßgabe des § 112
Absatz 3 und 4 zu erfüllen.

§ 88 Ausstellungsberechtigung
für Energieausweise

(1) Zur Ausstellung eines Energieausweises ist
nur eine Person berechtigt,

1. die nach bauordnungsrechtlichen Vorschrif-
ten der Länder zur Unterzeichnung von bau-
technischen Nachweisen des Wärmeschut-
zes oder der Energieeinsparung bei der Er-
richtung von Gebäuden berechtigt ist, im
Rahmen der jeweiligen Nachweisberechti-
gung,

2. die eine der in Absatz 2 genannten Voraus-
setzungen erfüllt und einen berufsqualifizie-
renden Hochschulabschluss erworben hat

a) in einer der Fachrichtungen Architektur,
Innenarchitektur, Hochbau, Bauingenieur-
wesen, Technische Gebäudeausrüstung,
Physik, Bauphysik, Maschinenbau oder
Elektrotechnik oder

b) in einer anderen technischen oder natur-
wissenschaftlichen Fachrichtung mit ei-
nem Ausbildungsschwerpunkt auf einem
unter Buchstabe a genannten Gebiet,

3. die eine der in Absatz 2 genannten Voraus-
setzungen erfüllt und

a) für ein zulassungspflichtiges Bau-, Aus-
bau- oder anlagentechnisches Gewerbe
oder für das Schornsteinfegerhandwerk
die Voraussetzungen zur Eintragung in
die Handwerksrolle erfüllt,
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b) für ein zulassungsfreies Handwerk in
einem der Bereiche nach Buchstabe a
einen Meistertitel erworben hat oder

c) auf Grund ihrer Ausbildung berechtigt ist,
ein zulassungspflichtiges Handwerk in
einem der Bereiche nach Buchstabe a
ohne Meistertitel selbständig auszuüben,
oder

4. die eine der in Absatz 2 genannten Voraus-
setzungen erfüllt und staatlich anerkannter
oder geprüfter Techniker ist, dessen Ausbil-
dungsschwerpunkt auch die Beurteilung
der Gebäudehülle, die Beurteilung von Hei-
zungs- und Warmwasserbereitungsanlagen
oder die Beurteilung von Lüftungs- und Kli-
maanlagen umfasst.

(2) Voraussetzung für die Ausstellungsberech-
tigung nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 ist

1. während des Studiums ein Ausbildungs-
schwerpunkt im Bereich des energiespa-
renden Bauens oder nach einem Studium
ohne einen solchen Schwerpunkt eine min-
destens zweijährige Berufserfahrung in we-
sentlichen bau- oder anlagentechnischen
Tätigkeitsbereichen des Hochbaus,

2. eine erfolgreiche Schulung im Bereich des
energiesparenden Bauens, die den wesent-
lichen Inhalten der Anlage 11 entspricht, oder

3. eine öffentliche Bestellung als vereidigter
Sachverständiger für ein Sachgebiet im Be-
reich des energiesparenden Bauens oder in
wesentlichen bau- oder anlagentechnischen
Tätigkeitsbereichen des Hochbaus.

(3) Wurde der Inhalt der Schulung nach Absatz
2 Nummer 2 oder nach Absatz 5 auf Wohnge-
bäude beschränkt, so ist der erfolgreiche Teil-
nehmer der Schulung nur berechtigt, Energie-
ausweise für Wohngebäude auszustellen.

(4) § 77 Absatz 3 ist auf Aus- oder Fortbildun-
gen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 bis 4
entsprechend anzuwenden.

(5) Zur Ausstellung eines Energieausweises ist
abweichend von Absatz 1 auch eine Person
berechtigt, die eine Qualifikationsprüfung Ener-
gieberatung des Bundesamtes für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle erfolgreich abgeschlos-
sen hat.

Finanzielle Förderung der
Nutzung erneuerbarer Energien
für die Erzeugung von Wärme
oder Kälte und von Energie-
effizienzmaßnahmen

§ 89 Fördermittel
(1) Die Nutzung erneuerbarer Energien für die
Erzeugung von Wärme oder Kälte, die Errich-
tung besonders energieeffizienter und die Ver-
besserung der Energieeffizienz bestehender
Gebäude können durch den Bund nach Maß-
gabe des Bundeshaushaltes gefördert wer-
den. Gefördert werden können

1. Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien für die Erzeugung von Wärme oder
Kälte in bereits bestehenden Gebäuden
nach Maßgabe des § 90,

2. Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer
Energien für die Erzeugung von Wärme
oder Kälte in neu zu errichtenden Gebäu-
den nach Maßgabe des § 90, wenn die
Vorgaben des § 91 eingehalten werden,

3. Maßnahmen zur Errichtung besonders ener-
gieeffizienter Gebäude, wenn mit der geför-
derten Maßnahme die Anforderungen nach
den §§ 15 und 16 sowie nach den §§ 18
und 19 übererfüllt werden, und

4. Maßnahmen zur Verbesserung der Energie-
effizienz bei der Sanierung bestehender
Gebäude, wenn mit der geförderten Maß-
nahme die Anforderungen nach den §§ 47
und 48 sowie § 50 und nach den §§ 61 bis
73 übererfüllt werden.

Einzelheiten werden insbesondere durch Ver-
waltungsvorschriften des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Klimaschutz im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen
geregelt.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz legt dem Haushaltsausschuss
des Bundestages bis zum Ablauf des 30. Sep-
tember 2023 ein Konzept zur Zustimmung vor,
das Änderungen der Richtlinie für die Bundes-
förderung für effiziente Gebäude - Einzelmaß-
nahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022
(BAnz AT 30.12.2022 B1) vorsieht. Änderun-
gen der Richtlinie nach Satz 1 bedürfen bis
zum Ablauf des 31. Oktober 2025 der Zustim-

TEIL 6
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mung des Haushaltsausschusses des Bun-
destages. Danach ist die Zustimmung nur für
wesentliche Änderungen der Richtlinie nach
Satz 1 erforderlich. 4 Wesentliche Änderungen
sind insbesondere solche eines Fördersatzes,
einer Förderhöhe oder der Art eines Bonus.

§ 90 Geförderte Maßnahmen
zur Nutzung erneuerbarer
Energien

(1) Gefördert werden können Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Nutzung erneuerbarer
Energien zur Bereitstellung von Wärme oder
Kälte, insbesondere die Errichtung oder Erwei-
terung von

1. solarthermischen Anlagen,

2. Anlagen zur Nutzung von Biomasse,

3. Anlagen zur Nutzung von Geothermie und
Umweltwärme sowie

4. Wärmenetzen, Speichern und Übergabe-
stationen für Wärmenutzer, wenn sie auch
aus Anlagen nach den Nummern 1 bis 3
gespeist werden.

(2) Vorbehaltlich weitergehender Anforderun-
gen an die Förderung in den Regelungen nach
§ 89 Satz 3 ist

1. eine solarthermische Anlage mit Flüssigkei-
ten als Wärmeträger nur förderfähig, wenn
die darin enthaltenen Kollektoren oder das
System mit dem europäischen Prüfzeichen
„Solar Keymark“ zertifiziert sind oder ist,

2. eine Anlage zur Nutzung von fester Bio-
masse nur förderfähig, wenn der Umwand-
lungswirkungsgrad mindestens folgende
Werte erreicht:

a) 89 Prozent bei einer Anlage zur Heizung
oder Warmwasserbereitung, die der Er-
füllung der Anforderungen nach § 71
oder einer Pflicht nach § 4 Absatz 4 oder
§ 9a dient,

b) 70 Prozent bei einer Anlage, die nicht der
Heizung oder Warmwasserbereitung dient,

3. eine Wärmepumpe zur Nutzung von Geo-
thermie, Umweltwärme oder Abwärme nur
förderfähig, wenn sie die Anforderungen
der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 11.
Dezember 2018 zur Förderung der Nut-
zung von Energie aus erneuerbaren Quellen
(ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82), die zu-
letzt durch die Delegierte Verordnung (EU)

2022/759 (ABl. L 139 vom 18.5.2022, S. 1)
geändert worden ist, erfüllt.

Die Zertifizierung von einer solarthermischen
Anlage mit dem europäischen Prüfzeichen
„Solar Keymark“ muss nach den anerkannten
Regeln der Technik erfolgen. Der Umwand-
lungswirkungsgrad eines Biomassekessels ist
der nach DIN EN 303-5: 2012-10 ermittelte
Kesselwirkungsgrad, der Umwandlungswir-
kungsgrad eines Biomasseofens der nach DIN
EN 14785: 2006-09 ermittelte feuerungstech-
nische Wirkungsgrad und in den übrigen Fäl-
len des Satzes 1 Nummer 2 der nach den an-
erkannten Regeln der Technik berechnete Wir-
kungsgrad.

§ 91 Verhältnis zu den Anforde-
rungen an ein Gebäude

(1) Maßnahmen können nicht gefördert wer-
den, soweit sie der Erfüllung der Anforderun-
gen nach § 10 Absatz 2, der Pflicht nach § 71
Absatz 1 Satz 1 oder einer landesrechtlichen
Pflicht nach § 4 Absatz 4 oder § 9a dienen.

(2) Absatz 1 ist nicht bei den folgenden Maß-
nahmen anzuwenden:

1. der Errichtung eines Wohngebäudes, bei
dem Anforderungen eingehalten werden,
die anspruchsvoller sind als die für die Er-
richtung eines Wohngebäudes jeweils gel-
tenden Neubauanforderungen nach diesem
Gesetz, sofern die Maßnahme nicht unter
die Nummern 3 bis 7 fällt,

2. der Errichtung eines Nichtwohngebäudes,
bei dem Anforderungen eingehalten wer-
den, die anspruchsvoller sind als die für
Nichtwohngebäude jeweils geltenden Neu-
bauanforderungen nach diesem Gesetz,
sofern die Maßnahme nicht unter die Num-
mern 3 bis 7 fällt,

3. Maßnahmen, die technische oder sonstige
Anforderungen erfüllen, die

a) in den Fällen der §§ 71 bis 71h an-
spruchsvoller als die dortigen Anforde-
rungen oder

b) in den Fällen von § 4 Absatz 4 und § 9a
anspruchsvoller als die Anforderungen
nach der landesrechtlichen Pflicht sind,

4. Maßnahmen, die den Wärme- und Kälte-
energiebedarf zu einem Anteil decken, der

a) im Falle des § 71 Absatz 1 65 Prozent er-
neuerbare Energien übersteigt oder
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b) in den Fällen von § 4 Absatz 4 und § 9a
höher als der landesrechtlich vorge-
schriebene Mindestanteil ist,

5. Maßnahmen, die mit weiteren Maßnahmen
zur Steigerung der Energieeffizienz verbun-
den werden,

6. Maßnahmen zur Nutzung solarthermischer
Anlagen auch für die Heizung eines Gebäu-
des und

7. Maßnahmen zur Nutzung von Tiefengeo-
thermie.

(3) Die Förderung kann in den Fällen des Ab-
satzes 2 auf die Gesamtmaßnahme bezogen
werden.

(4) Einzelheiten werden in den Regelungen
nach § 89 Satz 3 geregelt.

(5) Fördermaßnahmen durch das Land oder
durch ein Kreditinstitut, an dem der Bund oder
das Land beteiligt sind, bleiben unberührt.

Vollzug

§ 92 Erfüllungserklärung
(1) Für ein zu errichtendes Gebäude hat der
Bauherr oder Eigentümer der nach Landes-
recht zuständigen Behörde durch eine Erfül-
lungserklärung nachzuweisen oder zu beschei-
nigen, dass die Anforderungen dieses Geset-
zes eingehalten werden. Die Erfüllungserklä-
rung ist nach Fertigstellung des Gebäudes vor-
zulegen, soweit das Landesrecht nicht einen
anderen Zeitpunkt der Vorlage bestimmt. Das
Landesrecht bestimmt, wer zur Ausstellung
der Erfüllungserklärung berechtigt ist.

(2) Werden bei einem bestehenden Gebäude
Änderungen im Sinne des § 48 Satz 1 aus-
geführt, hat der Eigentümer der nach Lan-
desrecht zuständigen Behörde eine Erfül-
lungserklärung unter Zugrundelegung der
energetischen Eigenschaften des geänder-
ten Gebäudes abzugeben, wenn unter An-
wendung des § 50 Absatz 1 und 2 für das
gesamte Gebäude Berechnungen nach § 50
Absatz 3 durchgeführt werden. Die Pflicht
nach Satz 1 besteht auch in den Fällen des §
51. Absatz 1 Satz 2 und 3 ist entsprechend
anzuwenden.

TEIL 7

§ 93 Pflichtangaben in der
Erfüllungserklärung

In der Erfüllungserklärung sind für das ge-
samte Gebäude oder, soweit die Berechnun-
gen für unterschiedliche Zonen zu erfolgen
haben, stattdessen für jede Zone, unter Be-
achtung der sich aus diesem Gesetz ergeben-
den Berechnungsvorgaben, technischen An-
forderungen und Randbedingungen die zur
Überprüfung erforderlichen Angaben zu ma-
chen. Erforderliche Berechnungen sind beizu-
fügen. Das Landesrecht bestimmt den nähe-
ren Umfang der Nachweispflicht.

§ 94 Verordnungsermächtigung
Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung das Verfahren zur
Erfüllungserklärung, die Berechtigung zur Aus-
stellung der Erfüllungserklärung, die Pflicht-
angaben in der Erfüllungserklärung und die
vorzulegenden Nachweise zu regeln, einen
von § 92 Absatz 1 Satz 2 abweichenden Zeit-
punkt für die Vorlage der Erfüllungserklärung
zu bestimmen und weitere Bestimmungen
zum Vollzug der Anforderungen und Pflichten
dieses Gesetzes zu treffen. Die Landesregie-
rungen werden ferner ermächtigt, durch
Rechtsverordnung zu bestimmen, dass Auf-
gaben des Vollzugs dieses Gesetzes abwei-
chend von § 92 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2
Satz 1 einer geeigneten Stelle, einer Fachver-
einigung oder einem Sachverständigen über-
tragen werden. Die Landesregierungen kön-
nen die Ermächtigungen nach den Sätzen 1
und 2 durch Rechtsverordnung auf andere
Behörden übertragen.

§ 95 Behördliche Befugnisse
Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die
zur Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem
Gesetz erforderlichen Anordnungen treffen.
Dritte, die für den Bauherren oder Eigentümer
an der Planung, Errichtung oder Änderung von
Gebäuden oder technischen Anlagen eines
Gebäudes beteiligt sind, haben Anordnungen
der Behörde, die sich auch an sie richten, un-
mittelbar zu befolgen.

§ 96 Private Nachweise
(1) Wer geschäftsmäßig an oder in einem be-
stehenden Gebäude Arbeiten durchführt, hat
dem Eigentümer unverzüglich nach Abschluss



518

GEG
der Arbeiten in folgenden Fällen schriftlich zu
bestätigen, dass die von ihm geänderten oder
eingebauten Bau- oder Anlagenteile den An-
forderungen der in den Nummern 1 bis 11 ge-
nannten Vorschriften entsprechen (Unterneh-
mererklärung):

1. Änderung von Außenbauteilen im Sinne von
§ 48,

2. Dämmung oberster Geschossdecken im
Sinne von § 47 Absatz 1, auch in Verbin-
dung mit Absatz 3,

3. Einbau von Zentralheizungen nach den §§
61 bis 63,

4 .Ausstattung von Zentralheizungen mit Rege-
lungseinrichtungen nach den §§ 61 bis 63,

5. Einbau von Umwälzpumpen in Zentralhei-
zungen und Zirkulationspumpen in Warm-
wasseranlagen nach § 64,

6. erstmaliger Einbau, Ersatz oder Wärme-
dämmung von Wärmeverteilungs- und
Warmwasserleitungen nach § 69 oder von
Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen
in Klimaanlagen oder sonstigen Anlagen der
Raumlufttechnik nach § 70,

7. Einbau von Klima- und raumlufttechnischen
Anlagen oder Zentralgeräten und Luftkanal-
systemen solcher Anlagen nach den §§ 65
bis 68,

8. Ausrüstung von Anlagen nach Nummer 7
mit Einrichtung zur Feuchteregelung nach
§ 66,

9. Durchführung hydraulischer Abgleiche und
weiterer Maßnahmen zur Heizungsoptimie-
rung nach § 60c,

10. Einbau von Systemen für die Gebäudeauto-
matisierung nach § 71a oder

11. Einbau oder Aufstellung zum Zweck der In-
betriebnahme von Heizungsanlagen zur Er-
füllung der Anforderungen nach § 71 Absatz
1 bis 3, den §§ 71i, 71k Absatz 1 Wortlaut
vor Nummer 1 und nach § 71m.

Satz 1 ist entsprechend anzuwenden auf

1. die Ergebnisse der Betriebsprüfungen von
Wärmepumpen nach § 60a Absatz 5 Satz 1
und der Nachweise der durchgeführten Op-
timierungsmaßnahmen nach § 60a Absatz 5
Satz 2,

2. die Ergebnisse der Heizungsprüfungen und
Heizungsoptimierungen nach § 60b Ab-
satz 5 Satz 1 und der Nachweise der durch-
geführten Optimierungsmaßnahmen nach
§ 60b Absatz 5 Satz 2,

3. die Bestätigung des Wärmenetzbetreibers
nach § 71b Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2
Satz 2 oder

4. den Nachweis der Reduktion des Endener-
gieverbrauchs um mindestens 40 Prozent
nach § 71m Absatz 2 Satz 2.

(2) Zum Zwecke des Nachweises der Erfüllung
der Pflichten aus den in Absatz 1 genannten
Vorschriften ist die Unternehmererklärung von
dem Eigentümer mindestens zehn Jahre auf-
zubewahren. Der Eigentümer hat die Unter-
nehmererklärung der nach Landesrecht zu-
ständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(3) In einer Unternehmererklärung nach Ab-
satz 1 ist zusätzlich anzugeben:

1. im Falle von Arbeiten nach Absatz 1 Num-
mer 3 die Aufwandszahl der Zentralheizung
für die Bereitstellung von Raumwärme und,
soweit die Zentralheizung mit einer zentra-
len Warmwasserbereitung verbunden ist,
auch die Aufwandszahl für die Warmwas-
serbereitung,

2. im Falle von Arbeiten nach Absatz 1 Num-
mer 7 der gewichtete Mittelwert der auf das
jeweilige Fördervolumen bezogenen elektri-
schen Leistung aller Zu- und Abluftventila-
toren sowie der Wärmerückgewinnungs-
grad, soweit Anforderungen nach § 68 ein-
zuhalten sind.

Die nach Satz 1 anzugebenden Eigenschaften
können nach anerkannten technischen Regeln
berechnet werden oder aus Herstellerangaben
auf der Grundlage solcher Regeln bestimmt wer-
den; alternativ dürfen Angaben aus Bekanntma-
chungen nach § 50 Absatz 4 verwendet werden.
Die jeweilige Grundlage nach Satz 2 ist ebenfalls
in der Unternehmererklärung anzugeben.

(4) Wer ein Gebäude geschäftsmäßig mit fes-
ter, gasförmiger oder flüssiger Biomasse, grü-
nem oder blauem Wasserstoff oder den da-
raus hergestellten Derivaten zum Zweck der
Erfüllung von Anforderungen nach diesem Ge-
setz beliefert, muss dem Belieferten mit der
Abrechnung bestätigen, dass die jeweiligen
Anforderungen nach § 71f Absatz 2 bis 4 und
§ 71g Nummer 2 und 3 erfüllt sind.

(5) Mit den Bestätigungen nach Absatz 4 wird
die Erfüllung der Pflichten aus den Vorschriften
nach § 71f Absatz 2 bis 4 und § 71g Nummer 2
und 3 nachgewiesen. Im Falle der Nutzung
von flüssiger oder gasförmiger Biomasse oder
grünem oder blauem Wasserstoff einschließ-
lich daraus hergestellter Derivate sind die Ab-
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rechnungen und Bestätigungen in den ersten
15 Jahren nach Inbetriebnahme der Heizungs-
anlage von dem Eigentümer oder Belieferten
jeweils mindestens fünf Jahre nach Lieferung
aufzubewahren. Die Abrechnungen und Be-
stätigungen sind der nach Landesrecht zu-
ständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(6) Kommt bei der Ermittlung des Jahres-Pri-
märenergiebedarfs eines zu errichtenden Ge-
bäudes § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder
Nummer 3 zur Anwendung, muss sich der
Eigentümer vom Lieferanten bei Vertragsab-
schluss bescheinigen lassen, dass

1. die vereinbarte Biomethanlieferung die An-
forderungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 Buchstabe c und d erfüllt oder

2. die vereinbarte Lieferung von biogenem
Flüssiggas die Anforderungen nach § 22
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c in
der gesamten Laufzeit des Liefervertrags
erfüllt.

Die Bescheinigung ist der zuständigen Be-
hörde innerhalb von einem Monat nach Fertig-
stellung des Gebäudes vorzulegen. Die Pflicht
nach Satz 2 besteht auch, wenn der Eigentü-
mer den Lieferanten wechselt. Die Abrechnun-
gen der Lieferung von Biomethan oder von
biogenem Flüssiggas müssen die Bestätigung
des Lieferanten enthalten, dass im Fall der Lie-
ferung von Biomethan die Anforderungen
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe c und d oder im Fall der Lieferung von
biogenem Flüssiggas die Anforderungen nach
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c
im Abrechnungszeitraum erfüllt worden sind.
Die Abrechnungen sind vom Eigentümer min-
destens fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Lie-
ferung aufzubewahren.

§ 97 Aufgaben des
bevollmächtigten
Bezirksschornsteinfegers

(1) Bei einer heizungstechnischen Anlage prüft
der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger als
Beliehener im Rahmen der Feuerstättenschau
nach § 14 des Schornsteinfeger-Handwerksge-
setzes vom 26. November 2008 (BGBl. I S.
2242) in der jeweils geltenden Fassung, ob

1. ein Heizkessel, der nach Ablauf der Über-
gangsfristen nach den §§ 71i bis 71m oder
nach § 72, auch in Verbindung mit § 73,
außer Betrieb genommen werden musste,
weiterhin betrieben wird,

2. Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitun-
gen, die nach § 69 Absatz 2, auch in Ver-
bindung mit § 73, gedämmt werden muss-
ten, weiterhin ungedämmt sind und

3. die Abrechnungen und Bestätigungen nach
§ 96 Absatz 5 vorliegen.

(2) 1 Bei einer heizungstechnischen Anlage,
die in ein bestehendes Gebäude eingebaut
wird, prüft der bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfeger im Rahmen der bauordnungsrechtli-
chen Abnahme der Anlage oder, wenn eine
solche Abnahme nicht vorgesehen ist, als Be-
liehener im Rahmen der ersten Feuerstätten-
schau nach dem Einbau außerdem, ob

1. die Anforderungen nach § 57 Absatz 1 er-
füllt sind,

2. eine Zentralheizung mit einer zentralen
selbsttätig wirkenden Einrichtung zur Ver-
ringerung und Abschaltung der Wärmezu-
fuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elek-
trischer Antriebe nach § 61 Absatz 1 aus-
gestattet ist,

3. ein mit einem flüssigen oder gasförmigen
Brennstoff beschickter Heizkessel entge-
gen den Anforderungen nach den §§ 71 bis
71m eingebaut ist; dabei beschränkt sich
die Prüfung auf das Vorhandensein ent-
sprechender notwendiger Nachweise, Be-
lege oder Erklärungen,

4. bei Wärmeverteilungs- und Warmwasserlei-
tungen sowie Armaturen die Wärmeabgabe
nach § 69 Absatz 1 begrenzt ist,

5. die Anforderungen an den Einbau von Hei-
zungsanlagen bei Nutzung von fester Bio-
masse nach § 71g eingehalten werden und

6. die Anforderungen an den Einbau von Wär-
mepumpen- oder Solarthermie-Hybridhei-
zungen nach § 71h eingehalten werden.

Satz 1 ist bei zu errichtenden Gebäuden ent-
sprechend anzuwenden. Die Rechtsgrundlage
nach den §§ 71 bis 71m oder § 102, auf die
sich der Eigentümer beim Einbau oder bei der
Aufstellung einer neuen heizungstechnischen
Anlage, die mit flüssigen, festen oder gasför-
migen Brennstoffen beschickt wird, stützt, ist
im Kehrbuch einzutragen.

(3) Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
ger weist den Eigentümer bei Nichterfüllung
der Pflichten oder bei Nichtbeachtung eines
Verbots aus den in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Vorschriften schriftlich auf diese
Pflichten oder Verbote hin und setzt eine an-
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gemessene Frist zu deren Nacherfüllung oder
zur Beseitigung eines verbotswidrigen Zu-
stands. Werden die Pflichten nicht innerhalb
der festgesetzten Frist erfüllt oder wird ein ver-
botswidriger Zustand nicht beseitigt, unterrich-
tet der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
ger unverzüglich die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde.

(4) Bei einer Zentralheizung, die in einem be-
stehenden Gebäude vorhanden ist, prüft der
bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger als
Beliehener im Rahmen der Feuerstättenschau,
ob der Eigentümer zur Nachrüstung nach § 61
Absatz 2 verpflichtet ist und diese Pflicht erfüllt
wurde. Bei Nichterfüllung der Pflicht unterrich-
tet der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
ger unverzüglich die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde.

(5) Die Erfüllung der Pflichten aus den in den
Absätzen 1, 2 und 4 genannten Vorschriften
kann durch Vorlage der Unternehmererklärun-
gen gegenüber dem bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger nachgewiesen werden. Es
bedarf dann keiner weiteren Prüfung durch den
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger.

§ 98 Registriernummer
(1) Wer einen Inspektionsbericht nach § 78
oder einen Energieausweis nach § 79 aus-
stellt, hat für diesen Bericht oder für diesen
Energieausweis bei der Registrierstelle eine
Registriernummer zu beantragen. Der Antrag
ist grundsätzlich elektronisch zu stellen. Eine
Antragstellung in Papierform ist zulässig, so-
weit die elektronische Antragstellung für den
Antragsteller eine unbillige Härte bedeuten
würde. Bei der Antragstellung sind Name und
Anschrift der nach Satz 1 antragstellenden
Person, das Land und die Postleitzahl der Be-
legenheit des Gebäudes, das Ausstellungsda-
tum des Inspektionsberichts oder des Ener-
gieausweises anzugeben sowie

1. in den Fällen des § 78 die Nennleistung der
inspizierten Klimaanlage oder der kombi-
nierten Klima- und Lüftungsanlage,

2. in den Fällen des § 79

a) die Art des Energieausweises: Energie-
bedarfs- oder Energieverbrauchsausweis
und

b) die Art des Gebäudes: Wohn- oder
Nichtwohngebäude, Neubau oder beste-
hendes Gebäude.

(2) Die Registrierstelle teilt dem Antragsteller
für jeden neu ausgestellten Inspektionsbericht
oder Energieausweis eine Registriernummer
zu. Die Registriernummer ist unverzüglich
nach Antragstellung zu erteilen.

§ 99 Stichprobenkontrollen
von Energieausweisen und
Inspektionsberichten über
Klimaanlagen

(1) Die zuständige Behörde (Kontrollstelle) un-
terzieht Inspektionsberichte über Klimaanla-
gen oder über kombinierte Klima- und Lüf-
tungsanlagen nach § 78 und Energieausweise
nach § 79 nach Maßgabe der folgenden Ab-
sätze einer Stichprobenkontrolle.

(2) Die Stichproben müssen jeweils einen statis-
tisch signifikanten Prozentanteil aller in einem
Kalenderjahr neu ausgestellten Energieaus-
weise und neu ausgestellten Inspektionsbe-
richte über Klimaanlagen erfassen. Die Stich-
probenkontrolle von Energieausweisen, die
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes bis zum
31. Juli 2021 ausgestellt werden und auf die
die Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden
sind, kann nach dem 31. Juli 2021 durchge-
führt werden.

(3) Die Kontrollstelle kann bei der Registrier-
stelle Registriernummern und dort vorliegende
Angaben nach § 98 Absatz 1 zu neu ausge-
stellten Energieausweisen und Inspektionsbe-
richten über im jeweiligen Land belegene Ge-
bäude und Klimaanlagen verarbeiten, soweit
dies für die Vorbereitung der Durchführung der
Stichprobenkontrollen erforderlich ist. Nach
dem Abschluss der Stichprobenkontrolle hat
die Kontrollstelle die Daten nach Satz 1 jeden-
falls im Einzelfall unverzüglich zu löschen.
Kommt es auf Grund der Stichprobenkontrolle
zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens gegen
den Ausweisaussteller nach § 108 Absatz 1
Nummer 15, 17 oder 21 oder gegen die inspi-
zierende Person nach § 108 Absatz 1 Nummer
11 oder 21, so sind abweichend von Satz 2 die
Daten nach Satz 1, soweit diese im Rahmen
des Bußgeldverfahrens erforderlich sind, erst
nach dessen rechtskräftigem Abschluss un-
verzüglich zu löschen.

(4) Die gezogene Stichprobe von Energieaus-
weisen wird von der Kontrollstelle auf der
Grundlage der nachstehenden Optionen oder
gleichwertiger Maßnahmen überprüft:
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1. Validitätsprüfung der Eingabe-Gebäudeda-

ten, die zur Ausstellung des Energieauswei-
ses verwendet wurden, und der im Energie-
ausweis angegebenen Ergebnisse,

2. Prüfung der Eingabe-Gebäudedaten und
Überprüfung der im Energieausweis ange-
gebenen Ergebnisse einschließlich der ab-
gegebenen Modernisierungsempfehlungen,

3. vollständige Prüfung der Eingabe-Gebäude-
daten, die zur Ausstellung des Energieaus-
weises verwendet wurden, vollständige
Überprüfung der im Energieausweis angege-
benen Ergebnisse einschließlich der abgege-
benen Modernisierungsempfehlungen und,
falls dies insbesondere auf Grund des Einver-
ständnisses des Eigentümers des Gebäudes
möglich ist, Inaugenscheinnahme des Ge-
bäudes zur Prüfung der Übereinstimmung
zwischen den im Energieausweis angegebe-
nen Spezifikationen mit dem Gebäude, für
das der Energieausweis erstellt wurde.

Wird im Rahmen der Stichprobe ein Energie-
ausweis gezogen, der bereits auf der Grund-
lage von Landesrecht einer zumindest gleich-
wertigen Überprüfung unterzogen wurde, und
ist die Überprüfung einer der Optionen nach
Satz 1 gleichwertig, findet insofern keine er-
neute Überprüfung statt.

(5) Aussteller von Energieausweisen sind ver-
pflichtet, Kopien der von ihnen ausgestellten
Energieausweise und der zu deren Ausstel-
lung verwendeten Daten und Unterlagen zwei
Jahre ab dem Ausstellungsdatum des jeweili-
gen Energieausweises aufzubewahren, um die
Durchführung von Stichprobenkontrollen und
Bußgeldverfahren zu ermöglichen.

(6) Die Kontrollstelle kann zur Durchführung
der Überprüfung nach Absatz 4 Satz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 1 vom jeweiligen Ausstel-
ler die Übermittlung einer Kopie des Energie-
ausweises und die zu dessen Ausstellung ver-
wendeten Daten und Unterlagen verlangen.
Der Aussteller ist verpflichtet, dem Verlangen
der Kontrollbehörde zu entsprechen. Der
Energieausweis sowie die Daten und Unterla-
gen sind der Kontrollstelle grundsätzlich in
elektronischer Form zu übermitteln. Die Kon-
trollstelle darf hierfür ein Datenformat vorge-
ben. Eine Übermittlung in Papierform ist zuläs-
sig, soweit die elektronische Übermittlung für
den Antragsteller eine unbillige Härte bedeuten
würde. Angaben zum Eigentümer und zur
Adresse des Gebäudes darf die Kontrollstelle
nur verlangen, soweit dies zur Durchführung

der Überprüfung im Einzelfall erforderlich ist.
Werden die in Satz 6 genannten Angaben von
der Kontrollstelle nicht verlangt, hat der Aus-
steller Angaben zum Eigentümer und zur
Adresse des Gebäudes in der Kopie des Ener-
gieausweises sowie in den zu dessen Ausstel-
lung verwendeten Daten und Unterlagen vor
der Übermittlung unkenntlich zu machen. Im
Fall der Übermittlung von Angaben nach Satz 6
in Verbindung mit Satz 2 hat der Aussteller des
Energieausweises den Eigentümer des Gebäu-
des hierüber unverzüglich zu informieren.

(7) Die vom Aussteller nach Absatz 6 übermit-
telten Kopien von Energieausweisen, Daten
und Unterlagen dürfen, soweit sie personen-
bezogene Daten enthalten, von der Kontroll-
stelle nur für die Durchführung der Stichpro-
benkontrollen und hieraus resultierender Buß-
geldverfahren gegen den Ausweisaussteller
nach § 108 Absatz 1 Nummer 15, 17 oder 21
verarbeitet werden, soweit dies im Einzelfall je-
weils erforderlich ist. Die in Satz 1 genannten
Kopien, Daten und Unterlagen dürfen nur so
lange gespeichert oder aufbewahrt werden,
wie dies zur Durchführung der Stichproben-
kontrollen und der Bußgeldverfahren im Ein-
zelfall erforderlich ist. Sie sind nach Durchfüh-
rung der Stichprobenkontrollen und bei Einlei-
tung von Bußgeldverfahren nach deren rechts-
kräftigem Abschluss jeweils im Einzelfall unver-
züglich zu löschen oder zu vernichten. Im Üb-
rigen bleiben die Verordnung (EU) 2016/679,
das Bundesdatenschutzgesetz und die Daten-
schutzgesetze der Länder in der jeweils gel-
tenden Fassung unberührt.

(8) Die Absätze 5 bis 7 sind auf die Durchfüh-
rung der Stichprobenkontrolle von Inspektions-
berichten über Klimaanlagen entsprechend an-
zuwenden.

§ 100 Nicht personenbezogene
Auswertung von Daten

(1) Die Kontrollstelle kann den nicht personen-
bezogenen Anteil der Daten, die sie im Rah-
men des § 99 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4, 6
Satz 1 bis 5 und Absatz 8 verarbeitet hat, un-
befristet zur Verbesserung der Erfüllung von
Aufgaben der Energieeinsparung auswerten.

(2) Die Auswertung kann sich bei Energieaus-
weisen insbesondere auf folgende Merkmale
beziehen:

1. Art des Energieausweises: Energiebedarfs-
oder Energieverbrauchsausweis,
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2. Anlass der Ausstellung des Energieauswei-

ses nach § 80 Absatz 1 bis 6,

3. Art des Gebäudes: Wohn- oder Nichtwohn-
gebäude, Neubau oder bestehendes Ge-
bäude,

4. Gebäudeeigenschaften, wie die Eigenschaf-
ten der wärmeübertragendenden Umfas-
sungsfläche und die Art der heizungs-,
kühl- und raumlufttechnischen Anlagen-
technik sowie der Warmwasserversorgung,
bei Nichtwohngebäuden auch die Art der
Nutzung und die Zonierung,

5. Werte des Endenergiebedarfs oder -ver-
brauchs sowie des Primärenergiebedarfs
oder -verbrauchs für das Gebäude,

6. wesentliche Energieträger für Heizung und
Warmwasser,

7. Einsatz erneuerbarer Energien und

8. Land und Landkreis der Belegenheit des
Gebäudes ohne Angabe des Ortes, der
Straße und der Hausnummer.

(3) Die Auswertung kann sich bei Inspektions-
berichten über Klimaanlagen insbesondere auf
folgende Merkmale beziehen:

1. Nennleistung der inspizierten Klimaanlage,

2. Art des Gebäudes: Wohn- oder Nichtwohn-
gebäude und

3. Land und Landkreis der Belegenheit des
Gebäudes, ohne Angabe des Ortes, der
Straße und der Hausnummer.

§ 101 Verordnungsermächti-
gung; Erfahrungsberichte
der Länder

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt,
zu den in § 78 und in den §§ 98 bis 100 ge-
troffenen Regelungen zur Erfassung und Kon-
trolle von Inspektionsberichten und Energie-
ausweisen sowie zur nicht personenbezoge-
nen Auswertung der hierbei erhobenen und
gespeicherten Daten durch Rechtsverordnung
Regelungen zu erlassen

1. zur Art der Durchführung der Erfassung und
Kontrolle von Inspektionsberichten und
Energieausweisen sowie zur nicht perso-
nenbezogenen Auswertung der hierbei er-
hobenen und gespeicherten Daten, die
über die Vorgaben der in § 78 und in den
§§ 98 bis 100 getroffenen Regelungen hi-
nausgehen, sowie

2. zum Verfahren, die auch von den in § 78
und in den §§ 98 bis 100 getroffenen Rege-
lungen abweichen können.

(2) Die Landesregierungen werden ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung die Übertra-
gung von Aufgaben zur Erfassung und Kon-
trolle von Inspektionsberichten und Energie-
ausweisen sowie zur nicht personenbezoge-
nen Auswertung der hierbei erhobenen und
gespeicherten Daten, die in § 78 und in den
§§ 98 bis 100 und in einer Rechtsverordnung
nach Absatz 1 geregelt sind, auf folgende
Stellen zu regeln:

1. auf bestehende Behörden in den Ländern,
auch auf bestehende Körperschaften oder
Anstalten des öffentlichen Rechts, die der
Aufsicht des jeweiligen Landes unterste-
hen, oder

2. auf Fachvereinigungen oder Sachverstän-
dige (Beleihung).

Bei der Übertragung im Wege der Beleihung
können die Landesregierungen in der Rechts-
verordnung nach Satz 1 Nummer 2 auch die
Voraussetzungen und das Verfahren der Belei-
hung regeln; dabei muss sichergestellt wer-
den, dass die Aufgaben von der beliehenen
Stelle entsprechend den in § 78 und in den
§§ 98 bis 100 getroffenen Regelungen und
der Rechtsverordnung nach Absatz 1 wahrge-
nommen werden. Beliehene unterstehen der
Aufsicht der jeweils zuständigen Behörde.

(3) Die Landesregierungen können die Er-
mächtigungen nach den Absätzen 1 und 2
Satz 1 und 2 durch Rechtsverordnung auf an-
dere Behörden übertragen.

(4) Die Länder berichten der Bundesregierung
erstmals zum 1. März 2024, danach alle drei
Jahre, über die wesentlichen Erfahrungen mit
den Stichprobenkontrollen nach § 99. Die Be-
richte dürfen keine personenbezogenen Daten
enthalten.

§ 102 Befreiungen
(1) Die nach Landesrecht zuständigen Behör-
den haben auf Antrag des Eigentümers oder
Bauherren von den Anforderungen dieses Ge-
setzes zu befreien, soweit

1. die Ziele dieses Gesetzes durch andere als
in diesem Gesetz vorgesehene Maßnah-
men im gleichen Umfang erreicht werden
oder
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2. die Anforderungen im Einzelfall wegen be-

sonderer Umstände durch einen unange-
messenen Aufwand oder in sonstiger Weise
zu einer unbilligen Härte führen.

Eine unbillige Härte liegt insbesondere vor,
wenn die erforderlichen Aufwendungen inner-
halb der üblichen Nutzungsdauer, bei Anforde-
rungen an bestehende Gebäude innerhalb an-
gemessener Frist durch die eintretenden Ein-
sparungen nicht erwirtschaftet werden kön-
nen, das heißt, wenn die notwendigen Investi-
tionen nicht in einem angemessenen Verhältnis
zum Ertrag stehen. Eine unbillige Härte liegt
auch vor, wenn die notwendigen Investitionen
nicht in einem angemessenen Verhältnis zum
Wert des Gebäudes stehen. Hierbei sind unter
Berücksichtigung des Ziels dieses Gesetzes
die zur Erreichung dieses Ziels erwartbaren
Preisentwicklungen für Energie einschließlich
der Preise für Treibhausgase nach dem euro-
päischen und dem nationalen Emissionshandel
zu berücksichtigen. Eine unbillige Härte liegt
auch vor, wenn aufgrund besonderer persönli-
cher Umstände die Erfüllung der Anforderun-
gen des Gesetzes nicht zumutbar ist.

(2) Absatz 1 ist auf die Vorschriften von Teil 5
nicht anzuwenden.

(3) Die Erfüllung der Voraussetzungen nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 hat der Eigentümer
oder der Bauherr darzulegen und nachzuwei-
sen. Die nach Landesrecht zuständige Be-
hörde kann auf Kosten des Eigentümers oder
Bauherrn die Vorlage einer Beurteilung der Er-
füllung der Voraussetzungen nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 durch qualifizierte Sachver-
ständige verlangen.

(4) Bis zum 31. Dezember 2024 können die
nach Landesrecht zuständigen Behörden auf
Antrag die zulässige Nutzungsdauer von Ge-
bäuden im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 6
und des § 104 Satz 2 um weitere zwei Jahre
verlängern, wenn ansonsten die Unterbrin-
gung von Geflüchteten durch die öffentliche
Hand oder im öffentlichen Auftrag erheblich
verzögert würde.

(5) Die nach Landesrecht zuständigen Behör-
den haben einen Eigentümer, der zum Zeit-
punkt der Antragstellung seit mindestens
sechs Monaten ununterbrochen einkommens-
abhängige Sozialleistungen bezogen hat, auf
Antrag von den Anforderungen des § 71 Ab-
satz 1 zu befreien. Die Befreiung erlischt nach
Ablauf von zwölf Monaten, wenn nicht in dieser

Zeit eine andere Heizungsanlage eingebaut
wurde. Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend
für Personen anzuwenden, die aufgrund
schuldrechtlicher oder dinglicher Vereinbarun-
gen anstelle des Eigentümers zum Austausch
der Heizungsanlage verpflichtet sind.

§ 103 Innovationsklausel
(1) Bis zum 31. Dezember 2025 können die
nach Landesrecht zuständigen Behörden auf
Antrag nach § 102 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1

1. von den Anforderungen des § 10 Absatz 2
befreien, wenn

a) ein Wohngebäude so errichtet wird, dass
die Treibhausgasemissionen des Gebäu-
des gleichwertig begrenzt werden und
der Höchstwert des Jahres-Endenergie-
bedarfs für Heizung, Warmwasserberei-
tung, Lüftung und Kühlung das 0,55fache
des auf die Gebäudenutzfläche bezoge-
nen Wertes des Jahres-Endenergiebe-
darfs eines Referenzgebäudes, das die
gleiche Geometrie, Gebäudenutzfläche
und Ausrichtung wie das zu errichtende
Gebäude aufweist und der technischen
Referenzausführung der Anlage 1 ent-
spricht, nicht überschreitet oder

b) ein Nichtwohngebäude so errichtet wird,
dass die Treibhausgasemissionen des
Gebäudes gleichwertig begrenzt werden
und der Höchstwert des Jahres-End-
energiebedarfs für Heizung, Warmwas-
serbereitung, Lüftung, Kühlung und ein-
gebaute Beleuchtung das 0,55fache des
auf die Nettogrundfläche bezogenen Wer-
tes des Jahres-Endenergiebedarfs eines
Referenzgebäudes, das die gleiche Geo-
metrie, Nettogrundfläche, Ausrichtung
und Nutzung, einschließlich der Anord-
nung der Nutzungseinheiten, wie das zu
errichtende Gebäude aufweist und der
technischen Referenzausführung der An-
lage 2 entspricht, nicht überschreitet oder

2. von den Anforderungen des § 50 Absatz 1
in Verbindung mit § 48 befreien, wenn

a) ein Wohngebäude so geändert wird, dass
die Treibhausgasemissionen des Gebäu-
des gleichwertig begrenzt werden und
der Jahres-Endenergiebedarf für Heizung,
Warmwasserbereitung, Lüftung und Küh-
lung das 1,4fache des auf die Gebäuden-
utzfläche bezogenen Wertes des Jahres-
Endenergiebedarfs eines Referenzgebäu-
des, das die gleiche Geometrie, Gebäu-
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denutzfläche und Ausrichtung wie das ge-
änderte Gebäude aufweist und der tech-
nischen Referenzausführung der Anlage 1
entspricht, nicht überschreitet oder

b) ein Nichtwohngebäude so geändert wird,
dass die Treibhausgasemissionen des
Gebäudes gleichwertig begrenzt werden
und der Jahres-Endenergiebedarf für Hei-
zung, Warmwasserbereitung, Lüftung,
Kühlung und eingebaute Beleuchtung
das 1,4fache des auf die Nettogrundflä-
che bezogenen Wertes des Jahres-End-
energiebedarfs eines Referenzgebäudes,
das die gleiche Geometrie, Nettogrund-
fläche, Ausrichtung und Nutzung, ein-
schließlich der Anordnung der Nutzungs-
einheiten, wie das geänderte Gebäude
aufweist und der technischen Referenz-
ausführung der Anlage 2 entspricht, nicht
überschreitet.

Die technische Referenzausführung in den
Nummern 1.13 bis 9 der Anlage 2 ist nur inso-
weit zu berücksichtigen, wie eines der dort ge-
nannten Systeme in dem zu errichtenden Ge-
bäude ausgeführt wird oder in dem geänder-
ten Gebäude ausgeführt ist. In den Fällen des
Satzes 1 Nummer 1 darf der spezifische, auf
die wärmeübertragende Umfassungsfläche be-
zogene Transmissionswärmeverlust eines zu
errichtenden Wohngebäudes das 1,2fache
des entsprechenden Wertes eines Referenz-
gebäudes nach der Anlage 1 und ein zu errich-
tendes Nichtwohngebäude das 1,25fache der
Höchstwerte der mittleren Wärmedurch-
gangskoeffizienten der wärmeübertragenden
Umfassungsfläche nach der Anlage 3 nicht
überschreiten.

(2) Der Antragsteller hat der nach Landesrecht
zuständigen Behörde spätestens ein Jahr
nach Abschluss der Maßnahme nach Absatz 1
einen Bericht mit den wesentlichen Erfahrun-
gen bei der Anwendung der Regelung, insbe-
sondere über Investitionskosten, Energiever-
bräuche und, soweit synthetisch erzeugte
Energieträger in flüssiger oder gasförmiger
Form genutzt werden, über die Herkunft, die
Erzeugung und die Kosten dieser Energieträ-
ger sowie die Bestimmung der Treibhausgas-
emissionen, vorzulegen. Die Länder können
der Bundesregierung Daten der Berichte nach
Satz 1 zum Zwecke der Auswertung zur Verfü-
gung stellen.

(3) Bis zum 31. Dezember 2025 können Bau-
herren oder Eigentümer bei Änderung ihrer
Gebäude, die in räumlichem Zusammenhang

stehen, eine Vereinbarung über die gemein-
same Erfüllung der Anforderungen nach § 50
Absatz 1 in Verbindung mit § 48 treffen, wenn
sichergestellt ist, dass die von der Vereinba-
rung erfassten geänderten Gebäude in ihrer
Gesamtheit die Anforderungen nach § 50 Ab-
satz 1 erfüllen. Jedes geänderte Gebäude,
das von der Vereinbarung erfasst wird, muss
eine Mindestqualität der Anforderungen an die
wärmeübertragende Umfassungsfläche ein-
halten. Die Mindestqualität nach Satz 2 gilt als
erfüllt, wenn die Wärmedurchgangskoeffizien-
ten der geänderten Außenbauteile jedes ein-
zelnen Gebäudes die Höchstwerte der Wär-
medurchgangskoeffizienten nach § 48 in Ver-
bindung mit Anlage 7 um nicht mehr als 40
Prozent überschreiten.

(4) Einer Vereinbarung nach Absatz 3 muss
eine einheitliche Planung zugrunde liegen, die
eine Realisierung der Maßnahmen an allen von
der Vereinbarung erfassten Gebäuden in einem
zeitlichen Zusammenhang von nicht mehr als
drei Jahren vorsieht. Der zuständigen Behörde
ist die Vereinbarung anzuzeigen. § 107 Absatz 5
bis 7 ist entsprechend anzuwenden.

Besondere Gebäude, Bußgeld-
vorschriften, Anschluss- und
Benutzungszwang

§ 104 Kleine Gebäude und
Gebäude aus Raumzellen

Werden bei einem zu errichtenden kleinen Ge-
bäude die für den Fall des erstmaligen Einbaus
anzuwendenden Höchstwerte der Wärme-
durchgangskoeffizienten der Außenbauteile
nach § 48 eingehalten, gelten die Anforderun-
gen des § 10 Absatz 2 als erfüllt. Satz 1 ist auf
ein Gebäude entsprechend anzuwenden, das
für eine Nutzungsdauer von höchstens fünf
Jahren bestimmt und aus Raumzellen von je-
weils bis zu 50 Quadratmetern Nutzfläche zu-
sammengesetzt ist.

§ 105 Baudenkmäler und
sonstige besonders erhal-
tenswerte Bausubstanz

Soweit bei einem Baudenkmal, bei auf Grund
von Vorschriften des Bundes- oder Landes-

TEIL 8
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rechts besonders geschützter Bausubstanz
oder bei sonstiger besonders erhaltenswerter
Bausubstanz die Erfüllung der Anforderungen
dieses Gesetzes die Substanz oder das Er-
scheinungsbild beeinträchtigt oder andere Maß-
nahmen zu einem unverhältnismäßig hohen
Aufwand führen, kann von den Anforderungen
dieses Gesetzes abgewichen werden.

§ 106 Gemischt genutzte
Gebäude

(1) Teile eines Wohngebäudes, die sich hin-
sichtlich der Art ihrer Nutzung und der gebäu-
detechnischen Ausstattung wesentlich von der
Wohnnutzung unterscheiden und die einen
nicht unerheblichen Teil der Gebäudenutzflä-
che umfassen, sind getrennt als Nichtwohnge-
bäude zu behandeln.

(2) Teile eines Nichtwohngebäudes, die dem
Wohnen dienen und einen nicht unerheblichen
Teil der Nettogrundfläche umfassen, sind ge-
trennt als Wohngebäude zu behandeln.

(3) Die Berechnung von Trennwänden und
Trenndecken zwischen Gebäudeteilen richtet
sich in den Fällen der Absätze 1 und 2 nach
§ 29 Absatz 1.

§ 107 Wärmeversorgung
im Quartier

(1) In den Fällen des § 10 Absatz 2 oder des
§ 50 Absatz 1 in Verbindung mit § 48 können
Bauherren oder Eigentümer, deren Gebäude
in räumlichem Zusammenhang stehen, Verein-
barungen über eine gemeinsame Versorgung
ihrer Gebäude mit Wärme oder Kälte treffen,
um die jeweiligen Anforderungen nach § 10
Absatz 2 oder nach § 50 Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 48 zu erfüllen. Gegenstand von
Vereinbarungen nach Satz 1 können insbe-
sondere sein:

1. die Errichtung und der Betrieb gemeinsa-
mer Anlagen zur zentralen oder dezentralen
Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Spei-
cherung von Wärme und Kälte aus erneuer-
baren Energien oder Kraft-Wärme-Kopp-
lung,

2. die gemeinsame Erfüllung der Anforderung
nach § 71 Absatz 1,

3. die Benutzung von Grundstücken, deren
Betreten und die Führung von Leitungen
über Grundstücke.

(2) Treffen Bauherren oder Eigentümer eine
Vereinbarung nach Absatz 1, sind die Anfor-
derungen nach § 10 Absatz 2 Nummer 1 und
2 und nach § 50 Absatz 1 in Verbindung mit
§ 48 für jedes Gebäude, das von der Verein-
barung erfasst wird, einzuhalten. § 103 Ab-
satz 3 bleibt unberührt.

(3) Treffen Bauherren oder Eigentümer eine
Vereinbarung zur gemeinsamen Erfüllung der
Anforderung nach § 71 Absatz 1, muss der
Wärme- und Kälteenergiebedarf ihrer Ge-
bäude insgesamt in einem Umfang durch
Maßnahmen nach § 71 Absatz 1 gedeckt wer-
den, der mindestens der Summe entspricht,
die sich aus den einzelnen Deckungsanteilen
nach § 71 Absatz 1 ergibt.

(4) Dritte, insbesondere Energieversorgungs-
unternehmen, können an Vereinbarungen im
Sinne des Absatzes 1 beteiligt werden. § 22
bleibt unberührt.

(5) Die Vereinbarung ist der zuständigen Be-
hörde auf Verlangen vorzulegen.

(6) Eine Vereinbarung im Sinne des Absatzes 1
bedarf der Schriftform, soweit nicht durch
Rechtsvorschriften eine andere Form vorge-
schrieben ist.

(7) Die Regelungen der Absätze 1 bis 5 sind
entsprechend anwendbar, wenn die Ge-
bäude, die im räumlichen Zusammenhang ste-
hen und nach den Absätzen 1 bis 4 gemein-
sam Anforderungen dieses Gesetzes erfüllen,
einem Eigentümer gehören. An die Stelle der
Vereinbarung nach Absatz 1 tritt eine schrift-
liche Dokumentation des Eigentümers, die der
zuständigen Behörde auf Verlangen vorzule-
gen ist.

§ 108 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder leichtfertig

1. entgegen § 15 Absatz 1, § 16, § 18 Ab-
satz 1 Satz 1 oder § 19 ein dort genanntes
Gebäude nicht richtig errichtet,

2. entgegen § 47 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass eine dort genannte Geschoss-
decke gedämmt ist,

3. entgegen § 48 Satz 1 eine dort genannte
Maßnahme nicht richtig ausführt,

§ 107 Abs. 5 bis 7: Zur Anwendung vgl. § 103 Abs. 4 Satz 3
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4. entgegen § 60a Absatz 1 Satz 1 eine Wär-
mepumpe nicht oder nicht rechtzeitig einer
Betriebsprüfung unterzieht,

5. entgegen § 60a Absatz 5 Satz 2 oder § 60b
Absatz 5 Satz 2 eine Optimierungsmaß-
nahme nicht oder nicht rechtzeitig durch-
führt,

6. entgegen § 60b Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2
eine Heizungsanlage nicht oder nicht
rechtzeitig einer Heizungsprüfung unter-
zieht,

7. entgegen § 60c Absatz 1 ein Heizungssys-
tem nicht oder nicht rechtzeitig hydraulisch
abgleicht,

8. entgegen § 61 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür
Sorge trägt, dass eine Zentralheizung mit
einer dort genannten Einrichtung ausge-
stattet ist,

9. entgegen § 61 Absatz 2 eine dort ge-
nannte Ausstattung nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig nachrüstet,

10. entgegen § 63 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür
Sorge trägt, dass eine heizungstechnische
Anlage mit Wasser als Wärmeträger mit
einer dort genannten Einrichtung ausge-
stattet ist,

11. entgegen § 69 oder § 70 nicht dafür Sorge
trägt, dass die Wärmeabgabe oder Wär-
meaufnahme dort genannter Leitungen
oder Armaturen begrenzt wird,

12. entgegen § 71 Absatz 2 Satz 3 eine Hei-
zungsanlage nicht richtig einbaut, nicht
richtig aufstellt oder nicht richtig betreibt,

13. entgegen § 71 Absatz 9 Satz 1 nicht si-
cherstellt, dass Wärme zu einem dort ge-
nannten Zeitpunkt mindestens in der dort
genannten Menge mit einem dort genann-
ten Brennstoff erzeugt wird,

14. entgegen § 71a Absatz 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, ein Nichtwohnge-
bäude nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig ausrüstet,

15. entgegen § 71b Absatz 1 Satz 3 oder Ab-
satz 2 Satz 2 eine Bestätigung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig erbringt,

16. entgegen § 71d Absatz 1 oder Absatz 2
Satz 1 oder Satz 2 eine Stromdirekthei-
zung einbaut oder aufstellt,

17. entgegen § 71f Absatz 1 Satz 1 nicht si-
cherstellt, dass mindestens 65 Prozent der

mit der Anlage bereitgestellten Wärme aus
den dort genannten Brennstoffen erzeugt
werden,

18. entgegen § 71g Nummer 1 oder Nummer 2
nicht sicherstellt, dass die Nutzung der
festen Biomasse in einem automatisch be-
schickten Biomasseofen mit Wasser als
Wärmeträger oder einem Biomassekessel
erfolgt und ausschließlich dort genannte
Biomasse eingesetzt wird,

19. entgegen § 71h Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 2 eine Wärmepumpen-Hybridheizung
oder eine Solarthermie-Hybridheizung ein-
baut oder aufstellt oder betreibt,

20. entgegen § 72 Absatz 1, 2 oder Absatz 4
einen Heizkessel betreibt,

21. entgegen § 74 Absatz 1 eine Inspektion
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
durchführen lässt,

22. entgegen § 77 Absatz 1 eine Inspektion
durchführt,

23. entgegen § 80 Absatz 1 Satz 2, auch in
Verbindung mit Satz 3, nicht sicherstellt,
dass ein Energieausweis oder eine Kopie
übergeben wird,

24. entgegen § 80 Absatz 4 Satz 1 oder 4, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 5,
einen Energieausweis oder eine Kopie
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig vorlegt,

25. entgegen § 80 Absatz 4 Satz 5, auch in
Verbindung mit Absatz 5, einen Energie-
ausweis oder eine Kopie nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
übergibt,

26. entgegen § 83 Absatz 1 Satz 2 oder Ab-
satz 3 Satz 1 nicht dafür Sorge trägt, dass
dort genannte Daten richtig sind,

27. entgegen § 87 Absatz 1, auch in Verbin-
dung mit Absatz 2, nicht sicherstellt, dass
die Immobilienanzeige die dort genannten
Pflichtangaben enthält,

28. entgegen § 88 Absatz 1 einen Energieaus-
weis ausstellt,

29. entgegen § 96 Absatz 1 oder Absatz 4
eine Bestätigung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt,

30. entgegen § 96 Absatz 5 Satz 2 eine Ab-
rechnung nicht oder nicht mindestens fünf
Jahre aufbewahrt,
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31. entgegen § 96 Absatz 6 Satz 1, auch in

Verbindung mit Satz 2, eine Bescheinigung
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig ausstellen lässt oder nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig vorlegt oder

32. einer vollziehbaren Anordnung nach § 99
Absatz 6 Satz 1, auch in Verbindung mit
Absatz 8, zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet
werden

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1
bis 3, 8 bis 11 und 20 mit einer Geldbuße
bis zu fünfzigtausend Euro,

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 21
bis 28 mit einer Geldbuße bis zu zehntau-
send Euro und

3. in den Fällen des Absatzes 1

a) Nummer 4 bis 7, 14, 15 und 29 bis 32,

b) Nummer 12, 13 und 16 bis 19

mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 Buch-
stabe b ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten anzuwenden.

§ 109 Anschluss- und
Benutzungszwang

Die Gemeinden und Gemeindeverbände kön-
nen von einer Bestimmung nach Landesrecht,
die sie zur Begründung eines Anschluss- und
Benutzungszwangs an ein Netz der öffentli-
chen Fernwärme- oder Fernkälteversorgung
ermächtigt, auch zum Zwecke des Klima- und
Ressourcenschutzes Gebrauch machen.

Übergangsvorschriften

§ 110 Anforderungen an Anlagen
der Heizungs-, Kühl- und
Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung
und an Anlagen zur
Nutzung erneuerbarer
Energien

Die technischen Anforderungen dieses Geset-
zes an Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raum-
lufttechnik sowie der Warmwasserversorgung
und an Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien gelten, solange und soweit ein
Durchführungsrechtsakt auf der Grundlage
der Richtlinie 2009/125/EG nicht etwas ande-
res vorschreibt.

§ 111 Allgemeine
Übergangsvorschriften

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht
anzuwenden auf Vorhaben, welche die Errich-
tung, die Änderung, die größere Renovierung,
die Erweiterung oder den Ausbau von Gebäu-
den zum Gegenstand haben, falls die Bauan-
tragstellung oder der Antrag auf Zustimmung
oder die Bauanzeige vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes erfolgte. Für diese Vorhaben sind
die Bestimmungen der mit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes zugleich abgelösten oder ge-
änderten Rechtsvorschriften in den zum Zeit-
punkt der Bauantragstellung oder des Antrags
auf Zustimmung oder der Bauanzeige jeweils
geltenden Fassungen weiter anzuwenden. Die
Sätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden
auf alle Fälle nicht genehmigungsbedürftiger
Vorhaben; für Vorhaben, die nach Maßgabe des
Bauordnungsrechts der zuständigen Behörde
zur Kenntnis zu geben sind, ist dabei auf den
Zeitpunkt des Eingangs der Kenntnisgabe bei
der zuständigen Behörde und für sonstige nicht
genehmigungsbedürftige, insbesondere geneh-
migungs-, anzeige- und verfahrensfreie Vorha-
ben auf den Zeitpunkt des Beginns der Bauaus-
führung abzustellen.

(2) Auf Vorhaben, welche die Errichtung, die Än-
derung, die größere Renovierung, die Erweite-
rung oder den Ausbau von Gebäuden zum Ge-
genstand haben, ist dieses Gesetz in der zum
Zeitpunkt der Bauantragstellung, des Antrags

TEIL 9

§ 108 Abs. 1 Nr. 12 u. 16 bis 19, Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b
u. Satz 2: Zur Nichtanwendung vgl. § 115
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auf Zustimmung oder der Bauanzeige gelten-
den Fassung anzuwenden. Satz 1 ist entspre-
chend anzuwenden auf alle Fälle nicht genehmi-
gungsbedürftiger Vorhaben; für Vorhaben, die
nach Maßgabe des Bauordnungsrechts der zu-
ständigen Behörde zur Kenntnis zu geben sind,
ist dabei auf den Zeitpunkt des Eingangs der
Kenntnisgabe bei der zuständigen Behörde und
für sonstige nicht genehmigungsbedürftige, ins-
besondere genehmigungs-, anzeige- und ver-
fahrensfreie Vorhaben auf den Zeitpunkt des
Beginns der Bauausführung abzustellen.

(3) Auf Verlangen des Bauherren ist abwei-
chend von den Absätzen 1 und 2 das jeweils
neue Recht anzuwenden, wenn über den Bau-
antrag oder über den Antrag auf Zustimmung
oder nach einer Bauanzeige noch nicht be-
standskräftig entschieden worden ist.

§ 112 Übergangsvorschriften
für Energieausweise

(1) Wird nach dem 1. November 2020 ein Ener-
gieausweis gemäß § 80 Absatz 1, 2 oder Ab-
satz 3 für ein Gebäude ausgestellt, auf das vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltende
Rechtsvorschriften anzuwenden sind, ist in der
Kopfzeile zumindest der ersten Seite des Ener-
gieausweises in geeigneter Form die ange-
wandte Fassung der für den Energieausweis
maßgeblichen Rechtsvorschrift anzugeben.

(2) Wird nach dem 1. November 2020 ein Ener-
gieausweis gemäß § 80 Absatz 3 Satz 1 oder
Absatz 6 Satz 1 für ein Gebäude ausgestellt,
sind die Vorschriften der Energieeinsparverord-
nung bis zum 1. Mai 2021 weiter anzuwenden.

(3) § 87 ist auf Energieausweise, die nach dem
30. September 2007 und vor dem 1. Mai 2014
ausgestellt worden sind, mit den folgenden
Maßgaben anzuwenden. Als Pflichtangabe
nach § 87 Absatz 1 Nummer 2 ist in Immobi-
lienanzeigen anzugeben:

1. bei Energiebedarfsausweisen für Wohnge-
bäude der Wert des Endenergiebedarfs,
der auf Seite 2 des Energieausweises ge-
mäß dem bei Ausstellung maßgeblichen
Muster angegeben ist,

2. bei Energieverbrauchsausweisen für Wohn-
gebäude der Energieverbrauchskennwert,
der auf Seite 3 des Energieausweises ge-
mäß dem bei Ausstellung maßgeblichen
Muster angegeben ist; ist im Energiever-
brauchskennwert der Energieverbrauch für
Warmwasser nicht enthalten, so ist der Ener-
gieverbrauchskennwert um eine Pauschale

von 20 Kilowattstunden pro Jahr und Qua-
dratmeter Gebäudenutzfläche zu erhöhen,

3. bei Energiebedarfsausweisen für Nichtwohn-
gebäude der Gesamtwert des Endenergie-
bedarfs, der Seite 2 des Energieausweises
gemäß dem bei Ausstellung maßgeblichen
Muster zu entnehmen ist,

4. bei Energieverbrauchsausweisen für Nicht-
wohngebäude sowohl der Heizenergiever-
brauchs- als auch der Stromverbrauchs-
kennwert, die Seite 3 des Energieauswei-
ses gemäß dem bei Ausstellung maßgebli-
chen Muster zu entnehmen sind.

Bei Energieausweisen für Wohngebäude nach
Satz 1, bei denen noch keine Energieeffizienz-
klasse angegeben ist, darf diese freiwillig ange-
geben werden, wobei sich die Klasseneinteilung
gemäß § 86 aus dem Endenergieverbrauch oder
dem Endenergiebedarf des Gebäudes ergibt.

(4) In den Fällen des § 80 Absatz 4 und 5 sind
begleitende Modernisierungsempfehlungen zu
noch geltenden Energieausweisen, die nach
Maßgabe der am 1. Oktober 2007 oder am
1. Oktober 2009 in Kraft getretenen Fassung
der Energieeinsparverordnung ausgestellt wor-
den sind, dem potenziellen Käufer oder Mieter
zusammen mit dem Energieausweis vorzule-
gen und dem Käufer oder neuen Mieter mit
dem Energieausweis zu übergeben; für die
Vorlage und die Übergabe sind im Übrigen die
Vorgaben des § 80 Absatz 4 und 5 entspre-
chend anzuwenden.

§ 113 Übergangsvorschriften
für Aussteller von Energie-
ausweisen

(1) Zur Ausstellung von Energieausweisen für
bestehende Wohngebäude nach § 80 Absatz 3
sind ergänzend zu § 88 auch Personen berech-
tigt, die vor dem 25. April 2007 nach Maßgabe
der Richtlinie des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie über die Förderung der
Beratung zur sparsamen und rationellen Ener-
gieverwendung in Wohngebäuden vor Ort vom
7. September 2006 (BAnz S. 6379) als Antrags-
berechtigte beim Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle registriert worden sind.

(2) Zur Ausstellung von Energieausweisen für
bestehende Wohngebäude nach § 80 Absatz 3
sind ergänzend zu § 88 auch Personen be-
rechtigt, die am 25. April 2007 über eine abge-
schlossene Berufsausbildung im Baustoff-
Fachhandel oder in der Baustoffindustrie und
eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung
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zum Energiefachberater im Baustoff-Fachhan-
del oder in der Baustoffindustrie verfügt
haben. Satz 1 ist entsprechend auf Personen
anzuwenden, die eine solche Weiterbildung
vor dem 25. April 2007 begonnen haben, nach
erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung.

(3) Zur Ausstellung von Energieausweisen für
bestehende Wohngebäude nach § 80 Absatz
3 sind ergänzend zu § 88 auch Personen be-
rechtigt, die am 25. April 2007 über eine abge-
schlossene Fortbildung auf der Grundlage des
§ 42a der Handwerksordnung für Energiebe-
ratung im Handwerk verfügt haben. Satz 1 ist
entsprechend auf Personen anzuwenden, die
eine solche Fortbildung vor dem 25. April 2007
begonnen haben, nach erfolgreichem Ab-
schluss der Fortbildung.

§ 114 Übergangsvorschrift über
die vorläufige Wahrnehmung
von Vollzugsaufgaben der
Länder durch das Deutsche
Institut für Bautechnik

Bis zum Inkrafttreten der erforderlichen jewei-
ligen landesrechtlichen Regelungen zur Auf-

gabenübertragung nimmt das Deutsche Insti-
tut für Bautechnik vorläufig die Aufgaben des
Landesvollzugs als Registrierstelle nach § 98
und als Kontrollstelle nach § 99 wahr. Die vor-
läufige Aufgabenwahrnehmung als Kontroll-
stelle nach Satz 1 bezieht sich nur auf die
Überprüfung von Stichproben auf der Grund-
lage der in § 99 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1
und 2 geregelten Optionen oder gleichwerti-
ger Maßnahmen, soweit diese Aufgaben
elektronisch durchgeführt werden können.
Die Sätze 1 und 2 sind längstens fünf Jahre
nach Inkrafttreten dieser Regelung anzuwen-
den.

§ 115 Übergangsvorschrift für
Geldbußen

§ 108 Absatz 1 Nummer 12 und 16 bis 19,
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b und
Satz 2 ist bis zum Ablauf der Fristen nach § 71
Absatz 8 nicht anzuwenden auf den Eigentü-
mer eines Wohngebäudes mit nicht mehr als
sechs Wohnungen, wenn dieser das Wohnge-
bäude selber bewohnt.

Anlage 1 (zu § 15 Absatz 1)
Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Wohngebäude)

Referenzausführung/Wert (Maßeinheit)
Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft

(zu den Nummern 1.1 bis 4)
1.1 Außenwand (einschließlich

Einbauten, wie Rollladenkästen),
Geschossdecke gegen Außenluft

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2•K)

1.2 Außenwand gegen Erdreich,
Bodenplatte, Wände und Decken
zu unbeheizten Räumen

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m2•K)

1.3 Dach, oberste Geschossdecke,
Wände zu Abseiten Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2•K)

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,3 W/(m2•K)1.4 Fenster, Fenstertüren

Gesamtenergiedurchlassgrad
der Verglasung

Bei Berechnung nach
• DIN V 4108-6:

2003-06:
g⊥ = 0,60

• DIN V 18599-2:
2018-09:
g = 0,60
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Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,4 W/(m2•K)1.5 Dachflächenfenster, Glasdächer
und Lichtbänder

Gesamtenergiedurchlassgrad
der Verglasung

Bei Berechnung nach
• DIN V 4108-6:

2003-06:
g⊥ = 0,60

• DIN V 18599-2:
2018-09:
g = 0,60

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m2•K)1.6 Lichtkuppeln

Gesamtenergiedurchlassgrad
der Verglasung

Bei Berechnung nach
• DIN V 4108-6:

2003-06:
g⊥ = 0,64

• DIN V 18599-2:
2018-09:

Referenzausführung/Wert (Maßeinheit)
Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft

(zu den Nummern 1.1 bis 4)

1.7 Außentüren; Türen gegen
unbeheizte Räume Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m2•K)

2 Bauteile nach den Nummern 1.1
bis 1.7 Wärmebrückenzuschlag ΔUWB = 0,05 W/(m2•K)

3 Solare Wärmegewinne über
opake Bauteile wie das zu errichtende Gebäude

4 Luftdichtheit der Gebäudehülle Bemessungswert n50 Bei Berechnung nach
• DIN V 4108-6:

2003-06:
mit Dichtheitsprüfung

• DIN V 18599-2:
2018-09:
nach Kategorie I

5 Sonnenschutzvorrichtung keine Sonnenschutzvorrichtung
6 Heizungsanlage • Wärmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert, bei

der Berechnung nach § 20 Absatz 1 nach 1994), Erdgas,
Aufstellung:
– für Gebäude bis zu 500 m2 Gebäudenutzfläche

innerhalb der thermischen Hülle
– für Gebäude mit mehr als 500 m2 Gebäudenutzfläche

außerhalb der thermischen Hülle

• Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem
innerhalb der wärmeübertragenden Umfassungsfläche,
innen liegende Stränge und Anbindeleitungen, Standard-
Leitungslängen nach DIN V 4701-10: 2003-08 Tabelle 5.3-2,
Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt, Δp const), Rohrnetz
ausschließlich statisch hydraulisch abgeglichen

• Wärmeübergabe mit freien statischen Heizflächen,
Anordnung an normaler Außenwand, Thermostatventile mit
Proportionalbereich 1 K nach DIN V 4701-10: 2003-08 bzw.
P-Regler (nicht zertifiziert) nach DIN V 18599-5: 2018-09



531

GEG

Anlage 2 (zu § 18 Absatz 1)
Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Nichtwohngebäude)

Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausführung/Wert
(Maßeinheit)

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
≥ 19 °C

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
von 12 bis < 19 °C

1.1 Außenwand (einschließlich
Einbauten, wie Rollladen-
kästen), Geschossdecke
gegen Außenluft

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,4 W/(m2•K) U = 1,9 W/(m2•K)
Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,48 g = 0,60

1.2 Vorhangfassade
(siehe auch Nummer 1.14)

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,72 τv,D65,SNA = 0,78

allgemeine Randbedingungen gemäß DIN V 18599-8:
2018-09 J abelle 6, Solaranlage mit Flachkollektor nach
1998 sowie Speicher ausgelegt gemäß DIN V 18599-8:
2018-09 Abschnitt 6.4.3

• bei Berechnung nach § 20 Absatz 2:
Solaranlage mit Flachkollektor zur ausschließlichen
J rinkwassererwärmung entsprechend den Vorgaben
nach DIN V 4701-10: 2003-08 J abelle 5.1-10
mit Speicher, indirekt beheizt (stehend), gleiche
Aufstellung wie Ü ärmeerzeuger,
– kleine Solaranlage bei AN ≤ 500 m2 (bivalenter

Solarspeicher
– große Solaranlage bei AN > 500 m2

• Verteilsj stem mit Zirkulation, innerhalb der
wärmeöbertragenden Umfassungsfläche, innen
liegende Stränge, gemeinsame Installationswand,
Standard-Leitungslängen nach DIN V 4701-10: 2003-08
J abelle 5.1-2

8 Köhlung keine Köhlung
9 Löftung zentrale Abluftanlage mit Außenwandluftdurchlässen (ALD),

nicht bedarfsgeföhrt mit geregeltem DC-Ventilator,
• DIN V 4701: 2003-08: Anlagen-Luftwechsel nA = 0,4 h-1

• DIN-V 18599-10: 2018-09: nutzungsbedingter
Mindestaußenluftwechsel nNutz: 0,5 h-1

10 Gebäudeautomation Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09
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1.3 Wand gegen Erdreich,
Bodenplatte, Wände und
Decken zu unbeheizten
Räumen (außer
Abseitenwände nach Nummer
1.4)

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

1.4 Dach (soweit nicht unter
Nummer 1.5), oberste
Geschossdecke, Wände zu
Abseiten

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m2•K) UW = 2,7 W/(m2•K)1.5 Glasdächer

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,63 g = 0,63

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
≥ 19 °C

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
von 12 bis < 19 °C

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,76 τv,D65,SNA = 0,76

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,4 W/(m2•K) UW = 2,4 W/(m2•K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,55 g = 0,55

1.6 Lichtbänder

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,48 τv,D65,SNA = 0,48

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m2•K) UW = 2,7 W/(m2•K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,64 g = 0,64

1.7 Lichtkuppeln

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,59 τv,D65,SNA = 0,59

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,3 W/(m2•K) UW = 1,9 W/(m2•K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,60 g = 0,60

1.8 Fenster, Fenstertüren
(siehe auch Nummer 1.14)

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,78 τv,D65,SNA = 0,78

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,4 W/(m2•K) UW = 1,9 W/(m2•K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung

g = 0,60 g = 0,60

1.9 Dachflächenfenster
(siehe auch Nummer 1.14)

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

τv,D65,SNA = 0,78 τv,D65,SNA = 0,78

1.10 Außentüren; Türen gegen
unbeheizte Räume; Tore

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m2•K) U = 2,9 W/(m2•K)

1.11 Bauteile in den Nummern 1.1
und 1.3 bis 1.10

Wärmebrückenzuschlag ΔUWB =
0,05 W/(m2•K)

ΔUWB =
0,1 W/(m2•K)

1.12 Gebäudedichtheit Kategorie nach DIN V 18599-2:
2018-09 Tabelle 7

Kategorie I

1.13 Tageslichtversorgung bei
Sonnen- oder Blendschutz
oder bei Sonnen- und
Blendschutz

Tageslichtversorgungsfaktor
CTL,Vers,SA nach DIN V 18599-4:
2018-09

• kein Sonnen- oder Blendschutz
vorhanden: 0,70

• Blendschutz vorhanden: 0,15

1.14 Sonnenschutzvorrichtung Für das Referenzgebäude ist die tatsächliche Sonnenschutzvorrichtung des zu
errichtenden Gebäudes anzunehmen; sie ergibt sich gegebenenfalls aus den
Anforderungen zum sommerlichen Wärmeschutz nach § 14 oder aus Erfordernissen
des Blendschutzes.
Soweit hierfür Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind für diese
Verglasung folgende Kennwerte anzusetzen:

Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausführung/Wert
(Maßeinheit)
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• anstelle der Werte der Nummern 1.8 und 1.9:
– Gesamtenergiedurchlassgrad der

Verglasung g g = 0,35

– Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung g g = 0,35

– Lichttransmissionsgrad der
Verglasung τv,D65,SNA τv,D65,SNA = 0,58

• anstelle der Werte der Nummer 1.2

4.1 Heizung (Raumhöhen ≤ 4 m)
– Wärmeerzeuger

Brennwertkessel (verbessert, nach 1994) nach DIN V 18599-5: 2018-09, Erdgas,
Aufstellung außerhalb der thermischen Hülle, Wasserinhalt
> 0,15 l/kW

4.2 Heizung (Raumhöhen ≤ 4 m)
– Wärmeverteilung

– bei statischer Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-
Anlage):
Zweirohrnetz, außen liegende Verteilleitungen im unbeheizten Bereich, innen
liegende Steigstränge, innen liegende Anbindeleitungen, Systemtemperatur
55/45 °C, ausschließlich statisch hydraulisch abgeglichen, Δp const,
Pumpe auf Bedarf ausgelegt, Pumpe mit intermittierendem Betrieb, keine
Überströmventile, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslängen und die
Umgebungstemperaturen gemäß den Standardwerten nach DIN V 18599-5:
2018-09 zu ermitteln.

– bei zentralem RLT-Gerät:
Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, ausschließlich statisch hydraulisch
abgeglichen, Δp const, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, für den Referenzfall
sind die Rohrleitungslängen und die Lage der Rohrleitungen wie beim zu
errichtenden Gebäude anzunehmen.

4.4 Heizung (Raumhöhen > 4 m) Dezentrales Heizsystem:
Wärmeerzeuger gemäß DIN V 18599-5: 2018-09 Tabelle 52:
– Dezentraler Warmlufterzeuger
– nicht kondensierend
– Leistung 25 bis 50 kW je Gerät
– Energieträger Erdgas
– Leistungsregelung 1 (einstufig oder mehrstufig/modulierend ohne Anpassung

der Verbrennungsluftmenge)

4.3 Heizung (Raumhöhen ≤ 4 m)
– Wärmeübergabe

– bei statischer Heizung:
freie Heizflächen an der Außenwand (bei Anordnung vor Glasflächen mit
Strahlungsschutz), ausschließlich statisch hydraulisch abgeglichen, P-Regler
(nicht zertifiziert), keine Hilfsenergie

– bei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):
Regelgröße Raumtemperatur, hohe Regelgüte.

2 Solare Wärmegewinne über
opake Bauteile

Wie beim zu errichtenden Gebäude

3.1 Beleuchtungsart direkt/indirekt mit elektronischem Vorschaltgerät und stabförmiger
Leuchtstofflampe

3.2 Regelung der Beleuchtung Präsenzkontrolle:
– in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21

und 31*: mit Präsenzmelder
– im Übrigen: manuell
Konstantlichtkontrolle/tageslichtabhängige Kontrolle:
– in Zonen der Nutzungen 5, 9, 10, 14, 22.1 bis 22.3, 29, 37 bis 40*:

Konstantlichtkontrolle gemäß DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.4.6
– in Zonen der Nutzungen 1 bis 4, 8, 12, 28, 31 und 36*:

tageslichtabhängige Kontrolle, Kontrollart „gedimmt, nicht ausschaltend“
gemäß DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.5.4 (einschließlich
Konstantlichtkontrolle)

– im Übrigen: manuell

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
≥ 19 °C

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
von 12 bis < 19 °C

– Lichttransmissionsgrad der
Verglasung τv,D65,SNA τv,D65,SNA = 0,62

Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausführung/Wert
(Maßeinheit)
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Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausführung/Wert
(Maßeinheit)

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
≥ 19 °C

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
von 12 bis < 19 °C

Wärmeübergabe gemäß DIN V 18599-5: 2018-09 Tabelle 16 und Tabelle 22:

6.2 Raumlufttechnik
– Zu- und Abluftanlage

– Luftvolumenstromregelung:
Soweit für Zonen der Nutzungen 4, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 35, 37 und 40*
eine Zu- und Abluftanlage vorgesehen wird, ist diese mit bedarfsabhängiger
Luftvolumenstromregelung Kategorie IDA-C4 gemäß DIN V 18599-7: 2018-09
Abschnitt 5.8.1 auszulegen.

– Spezifische Leistungsaufnahme:

6.4 Raumlufttechnik
– Nur-Luft-Klimaanlagen

als kühllastgeregeltes Variabel-Volumenstrom-System ausgeführt:
Druckverhältniszahl: fP = 0,4

konstanter Vordruck
Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes

7 Raumkühlung – Kältesystem:
Kaltwasser-Ventilatorkonvektor, Brüstungsgerät

6.3 Raumlufttechnik
– Luftbefeuchtung

für den Referenzfall ist die Einrichtung zur Luftbefeuchtung wie beim zu errichtenden
Gebäude anzunehmen

– Abluftventilator PSFP = 1,0 kW/(m3/s)
Erweiterte PSFP-Zuschläge nach DIN EN 16798-3: 2017-11 Abschnitt 9.5.2.2
können für HEPA-Filter, Gasfilter sowie Wärmerückführungsbauteile der Klassen
H2 oder H1 nach DIN EN 13053:2007-11 angerechnet werden.

– Wärmerückgewinnung über Plattenwärmeübertrager:
Temperaturänderungsgrad ηt,comp = 0,6
Zulufttemperatur 18 °C
Druckverhältniszahl fP = 0,4

– Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes
– bei Kühlfunktion: Auslegung für 6/12 °C,

keine indirekte Verdunstungskühlung

– Zuluftventilator PSFP = 1,5 kW/(m3/s)

5.1 Warmwasser
– zentrales System

Wärmeerzeuger:
allgemeine Randbedingungen gemäßDIN V 18599-8: 2018-09 Tabelle 6, Solaranlage
mit Flachkollektor (nach 1998) zur ausschließlichen Trinkwassererwärmung nach
DIN V 18599-8: 2018-09 mit Standardwerten gemäß Tabelle 19 bzw. Abschnitt 6.4.3,
jedoch abweichend auch für zentral warmwasserversorgte Nettogrundflächen über
3 000 m2

Restbedarf über Wärmeerzeuger der Heizung
Wärmespeicherung:
bivalenter, außerhalb der thermischen Hülle aufgestellter Speicher nach DIN V
18599-8: 2018-09 Abschnitt 6.4.3
Wärmeverteilung:
mit Zirkulation, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslänge und die Lage der
Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Gebäude anzunehmen.

5.2 Warmwasser
– dezentrales System

hydraulisch geregelter Elektro-Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6 Meter
Leitungslänge
pro Gerät bei Gebäudezonen, die einen Warmwasserbedarf von höchstens 200 Wh /
(m2 • d) aufweisen

6.1 Raumlufttechnik
– Abluftanlage

spezifische Leistungsaufnahme Ventilator PSFP = 1,0 kW/(m3/s)

– Radialventilator, Auslass horizontal, ohne Warmluftrückführung,
Raumtemperaturregelung P-Regler (nicht zertifiziert)

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
≥ 19 °C

Raum-
Solltemperaturen

im Heizfall
von 12 bis < 19 °C

Kaltwassertemperatur 14/18 °C
– Kaltwasserkreis Raumkühlung:

Überströmung 10 %
spezifische elektrische Leistung der Verteilung Pd,spez = 30 Wel/kWKälte
hydraulisch abgeglichen,
geregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,
saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach
DIN V 18599-7: 2018-09, Anhang D
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8 Kälteerzeugung Erzeuger:
Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R134a, außenluftgekühlt, kein
Speicher, Baualterfaktor fc,B = 1,0, Freikühlfaktor fFC = 1,0
Kaltwassertemperatur:
– bei mehr als 5 000 m2 mittels Raumkühlung

konditionierter Nettogrundfläche, für diesen
Konditionierungsanteil 14/18 °C

– im Übrigen: 6/12 °C
Kaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT-Kühlung:
Überströmung 30 %
spezifische elektrische Leistung der Verteilung Pd,spez = 20 Wel/kWKälte
hydraulisch abgeglichen,
ungeregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,
saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach DIN V 18599-7: 2018-09,
Anhang D,
Verteilung außerhalb der konditionierten Zone.
Der Primärenergiebedarf für das Kühlsystem und die Kühlfunktion der
raumlufttechnischen Anlage darf für Zonen der Nutzungen 1 bis 3, 8, 10, 16, 18 bis
20 und 31* nur zu 50 % angerechnet werden.

9 Gebäudeautomation Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09

* Nutzungen nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10: 2018-09.

Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

Referenzausführung/Wert
(Maßeinheit)

Anlage 3 (zu § 19)

Höchstwerte der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der
wärmeübertragenden Umfassungsfläche (Nichtwohngebäude)

Höchstwerte der Mittelwerte der
Wärmedurchgangskoeffizienten

Nummer Bauteile Zonen mit
Raum-Solltemperaturen
im Heizfall ≥ 19 °C

Zonen mit
Raum-Solltemperaturen

im Heizfall von
12 bis < 19 °C

1 Opake Außenbauteile, soweit nicht
in Bauteilen der Nummern 3 und 4
enthalten

Ū = 0,28 W/(m2•K) Ū = 0,50 W/(m2•K)

2 Transparente Außenbauteile,
soweit nicht in Bauteilen der
Nummern 3 und 4 enthalten

Ū = 1,5 W/(m2•K) Ū = 2,8 W/(m2•K)

3 Vorhangfassade Ū = 1,5 W/(m2•K) Ū = 3,0 W/(m2•K)
4 Glasdächer, Lichtbänder,

Lichtkuppeln Ū = 2,5 W/(m2•K) Ū = 3,1 W/(m2•K)

Bei der Berechnung des Mittelwerts des jeweiligen Bauteils sind die Bauteile nach Maßgabe ihres Flächenanteils
zu berücksichtigen. Die Wärmedurchgangskoeffizienten von Bauteilen gegen unbeheizte Räume (außer
Dachräumen) oder Erdreich sind zusätzlich mit dem Faktor 0,5 zu gewichten. Bei der Berechnung des Mittelwerts
der an das Erdreich angrenzenden Bodenplatten bleiben die Flächen unberücksichtigt, die mehr als 5 Meter
vom äußeren Rand des Gebäudes entfernt sind. Die Berechnung ist für Zonen mit unterschiedlichen Raum-
Solltemperaturen im Heizfall getrennt durchzuführen.
Für die Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten der an Erdreich grenzenden Bauteile ist DIN V 18599-2:
2018-09 Abschnitt 6.1.4.3 und für opake Bauteile ist DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit DIN EN ISO 6946:
2008-04 anzuwenden. Für die Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten transparenter Bauteile sowie von
Vorhangfassaden ist DIN 4108-4: 2017-03 anzuwenden.
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Anlage 4 (zu § 22 Absatz 1)

Primärenergiefaktoren

Nummer Kategorie Energieträger Primärenergiefaktoren
nicht erneuerbarer Anteil

1 Heizöl 1,1
2 Erdgas 1,1
3 Flüssiggas 1,1
4 Steinkohle 1,1
5

Fossile Brennstoffe

Braunkohle 1,2
6 Biogas 1,1
7 Bioöl 1,1
8

Biogene Brennstoffe
Holz 0,2

9 netzbezogen 1,8
10 gebäudenah erzeugt (aus

Photovoltaik oder Windkraft)
0,0

11

Strom

Verdrängungsstrommix für KWK 2,8
12 Erdwärme, Geothermie,

Solarthermie, Umgebungswärme
0,0

13 Erdkälte, Umgebungskälte 0,0
14 Abwärme 0,0
15

Wärme, Kälte
Wärme aus KWK,
gebäudeintegriert oder
gebäudenah

nach Verfahren B gemäß
DIN V 18599-9: 2018-09
Abschnitt 5.2.5 oder
DIN V 18599-9: 2018-09
Abschnitt 5.3.5.1

16 Siedlungsabfälle 0,0

Anlage 5 (zu § 31 Absatz 1)
Vereinfachtes Nachweisverfahren für ein zu errichtendes Wohngebäude

1. Voraussetzungen für die Anwendung des vereinfachten Nachweisverfahrens
Das vereinfachte Nachweisverfahren nach § 31 Absatz 1 kann auf ein zu errichtendes Wohn-
gebäude angewendet werden, wenn sämtliche der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Das Gebäude ist ein Wohngebäude im Sinne des § 3 Nummer 33; wird ein gemischt genutz-
tes Gebäude nach § 106 Absatz 1 oder Absatz 2 in zwei Gebäudeteile aufgeteilt, kann das
vereinfachte Nachweisverfahren nach § 31 Absatz 1 bei Erfüllung aller anderen Voraussetzun-
gen auf den Wohngebäudeteil angewendet werden.

b) Das Gebäude darf nicht mit einer Klimaanlage ausgestattet sein.

c) Die Dichtheit des Gebäudes ist nach § 26 zu prüfen und muss die dort genannten Grenzwerte
einhalten.

d) Damit der sommerliche Wärmeschutz auch ohne Nachweisrechnung als ausreichend angese-
hen werden kann, muss das Gebäude folgende Voraussetzungen erfüllen:

aa) beim kritischen Raum (Raum mit der höchsten Wärmeeinstrahlung im Sommer) beträgt der
Fensterflächenanteil bezogen auf die Grundfläche dieses Raums nicht mehr als 35 Prozent,

bb) sämtliche Fenster in Ost-, Süd- oder Westorientierung (inklusive derer eines eventuellen
Glasvorbaus) sind mit außen liegenden Sonnenschutzvorrichtungen mit einem Abminde-
rungsfaktor FC ≤ 0,30 ausgestattet.
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e) Die beheizte Bruttogrundfläche des Gebäudes ABGF, Gebäude1 darf nicht kleiner als 115 Qua-

dratmeter und nicht größer als 2 300 Quadratmeter sein.

f) Die mittlere Geschosshöhe2 nach DIN V 18599-1: 2018-09 des Gebäudes darf nicht kleiner als
2,5 Meter und nicht größer als 3 Meter sein.

g) Die Kompaktheit des Gebäudes in Bezug auf das Verhältnis von Bruttoumfang beheizter Brut-
togrundfläche ABGF, Geschoss jedes beheizten Geschosses muss folgende Voraussetzung
erfüllen: Das Quadrat des Bruttoumfangs Ubrutto in Meter darf höchstens das 20fache der
beheizten Bruttogrundfläche eines beheizten Geschosses ABGF, Geschoss in Quadratmeter
betragen; bei einem angebauten Gebäude ist in den Bruttoumfang auch derjenige Anteil
einzurechnen, der an benachbarte beheizte Gebäude angrenzt.

h) Bei Gebäuden mit beheizten Räumen in mehreren Geschossen müssen die beheizten Brutto-
geschossflächen aller Geschosse ohne Vor- oder Rücksprünge deckungsgleich sein; nur das
oberste Geschoss darf eine kleinere beheizte Bruttogeschossfläche als das darunter liegende
Geschoss besitzen.3

i) Insgesamt darf das Gebäude nicht mehr als sechs beheizte Geschosse besitzen.

j) Der Fensterflächenanteil des Gebäudes4 darf bei zweiseitig angebauten Gebäuden nicht mehr
als 35 Prozent, bei allen anderen Gebäuden nicht mehr als 30 Prozent an der gesamten
Fassadenfläche des Gebäudes betragen.

k) Die Gesamtfläche spezieller Fenstertüren an der gesamten Fassadenfläche des Gebäudes
darf bei freistehenden Gebäuden und einseitig angebauten Gebäuden 4,5 Prozent und bei
zweiseitig angebauten Gebäuden 5,5 Prozent nicht überschreiten.

l) Die Fläche der in nördliche Richtung orientierten5 Fenster des Gebäudes darf nicht größer sein
als der Mittelwert der Fensterflächen anderer Orientierungen.

m)Der Anteil von Dachflächenfenstern, Lichtkuppeln und ähnlichen transparenten Bauteilen im
Dachbereich darf nicht mehr als 6 Prozent der Dachfläche betragen.

n) Die Gesamtfläche aller Außentüren6 darf bei Ein- und Zweifamilienhäusern 2,7 Prozent, an-
sonsten 1,5 Prozent der beheizten Bruttogrundfläche des Gebäudes nicht überschreiten.

2. Bauteilanforderungen
Folgende Anforderungen an die jeweiligen einzelnen Bauteile der thermischen Gebäudehülle
müssen eingehalten werden:

• Dachflächen, oberste Geschossdecke, Dachgauben:U ≤ 0,14 W/(m² K)

• Fenster und sonstige transparente Bauteile:Uw ≤ 0,90 W/(m² K)

• Dachflächenfenster: Uw ≤ 1,0 W/(m² K)

• Außenwände, Geschossdecken nach unten gegen Außenluft: U ≤ 0,20 W/(m² K)

• Sonstige opake Bauteile (Kellerdecken, Wände und Decken zu unbeheizten Räumen, Wand-
und Bodenflächen gegen Erdreich, etc.):
U ≤ 0,25 W/(m² K)

• Türen (Keller- und Außentüren): UD ≤ 1,2 W/(m² K)

• Lichtkuppeln und ähnliche Bauteile: U ≤ 1,5 W/(m² K)

• Spezielle Fenstertüren (mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemechanismus): UW ≤ 1,4 W/(m² K)

• Vermeidung von Wärmebrücken: ΔUWB ≤ 0,035 W/(m² K).

Die Anforderungen sind über die gesamte Fläche des jeweiligen Bauteils einzuhalten. Zudem müs-
sen die Anforderungen an die Ausführung von Wärmebrücken sowie an die Luftdichtheit der Gebäu-
dehülle eingehalten werden.
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3. Zulässige Anlagenkonzepte

Für die Anlagentechnik ist eines der nachfolgenden Anlagenkonzepte umzusetzen:

• Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Flächenheizsystem zur Wärmeübergabe, zentrale Abluftanlage

• Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Flächenheizsystem zur Wärmeübergabe, zentrale Abluftan-
lage

• Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Flächenheizsystem zur Wärmeübergabe, zentrale Lüftungsan-
lage mit Wärmerückgewinnung (Wärmebereitstellungsgrad ≥ 80 %)

• Fernwärme mit zertifiziertem Primärenergiefaktor fp ≤ 0,7, zentrale Lüftungsanlage mit Wär-
merückgewinnung (Wärmebereitstellungsgrad ≥ 80 %)

• Zentrale Biomasse-Heizungsanlage auf Basis von Holzpellets, Hackschnitzeln oder Scheitholz,
zentrale Abluftanlage, solarthermische Anlage zur Trinkwarmwasser-Bereitung

Der Aufstellungsort des Wärmeerzeugers beziehungsweise der Wärmeübergabestation muss inner-
halb der thermischen Gebäudehülle liegen und es muss eine zentrale Trinkwarmwasser-Bereitung
vorhanden sein. Bei Wahl eines Anlagenkonzeptes mit Wärmepumpe dürfen einzelne Komponenten
auch außerhalb der thermischen Gebäudehülle aufgestellt werden, wenn sich mindestens die
Geräte zur Wärmespeicherung und -verteilung innerhalb der thermischen Gebäudehülle befinden.
Bei Wahl einer Wärmepumpe kann die Trinkwarmwasser-Bereitung mittels Durchlauferhitzer dezen-
tral erfolgen. Eine Trinkwarmwasser-Zirkulation ist zulässig.

Eine zentrale Abluftanlage kann durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ersetzt wer-
den. Für diese besteht dann keine Anforderung an einen ausschließlichen Einsatz einer zentralen
Anlage. Darüber hinausgehende Abweichungen von den genannten Anforderungen an die Bauteile
und den aufgeführten Anlagenkonzepten sind für dieses Nachweisverfahren nicht zulässig. Weitere
Wärmeerzeuger für Heizung oder Trinkwarmwasser sind nicht zulässig, auch nicht als ergänzender
Wärmeerzeuger. Soweit sinnvoll, können die Konzepte um solarthermische Anlagen (Heizungsun-
terstützung und Trinkwarmwasser-Bereitung) oder Photovoltaik-Anlagen ergänzt werden.

Als zentrale Lüftungsanlage gelten sowohl gebäude- als auch wohnungszentrale Anlagen. Die An-
forderung an den Einbau einer Lüftungsanlage besteht dabei an das Gebäude. Bei dem Einbau
wohnungszentraler Anlagen in ein Mehrfamilienhaus sind Anlagen mindestens in jede einzelne Woh-
nung einzubauen. Die jeweiligen Anforderungen an den Wärmebereitstellungsgrad werden für Lüf-
tungsanlagen mit Wärmerückgewinnung gleichwertig erfüllt, wenn die zentrale Lüftungsanlage einen
spezifischen Energieverbrauch von SEV < - 26 kWh/(m² a) gemäß der Definition des SEV nach An-
hang 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission vom 7. Juli 2014 zur Durch-
führung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Lüftungsanlagen (ABl. L 337 vom
25.11.2014, S. 8) aufweist.

1 Die „beheizte Bruttogrundfläche des Gebäudes ABGF“ ist die Summe der Bruttogrundflächen aller beheizten Geschosse, wobei bei
Gebäuden mit zwei oder mehr beheizten Geschossen nur 80 Prozent der Bruttogrundfläche des obersten beheizten Geschosses
eingerechnet werden.

2 Die „mittlere Geschosshöhe des Gebäudes“ ist der flächengewichtete Durchschnitt der Geschosshöhen aller beheizten Geschosse
des Gebäudes.

3 Kellerabgänge und Kellervorräume sind keine beheizten Geschosse im Sinne dieser Regelung, soweit sie nur indirekt beheizt sind.

4 Der Fensterflächenanteil ist der Quotient aus Fensterfläche und der Summe aus Fensterfläche und Außenwand-/Fassadenfläche.
Die Fensterfläche ist einschließlich Fenstertüren und spezieller Fenstertüren zu ermitteln; spezielle Fenstertüren sind barrierefreie
Fenstertüren gemäß DIN 18040-2: 2011-09 sowie Schiebe-, Hebe-Schiebe-, Falt- und Faltschiebetüren.

5 Fenster sind in nördliche Richtungen orientiert, wenn die Senkrechte auf die Fensterfläche nicht mehr als 22,5 Grad von der
Nordrichtung abweicht.

6 Öffnungsmaße von Fenstern und Türen werden gemäß DIN V 18599-1: 2018-09 mit den lichten Rohbaumaßen innen ermittelt.
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Anlage 6 (zu § 32 Absatz 3)

Zu verwendendes Nutzungsprofil für die Berechnungen des
Jahres-Primärenergiebedarfs beim vereinfachten Berechnungsverfahren für ein

zu errichtendes Nichtwohngebäude

Nummer Gebäudetyp und Hauptnutzung Nutzung
Nutzenergiebedarf
Warmwasser*

1 Bürogebäude mit der
Hauptnutzung
Einzelbüro, Gruppenbüro,
Großraumbüro, Besprechung,
Sitzung, Seminar

Einzelbüro 0

2 Bürogebäude mit
Verkaufseinrichtung oder
Gewerbebetrieb und der
Hauptnutzung Einzelbüro,
Gruppenbüro,
Großraumbüro, Besprechung,
Sitzung, Seminar

Einzelbüro 0

3 Bürogebäude mit Gaststätte und
der Hauptnutzung Einzelbüro,
Gruppenbüro, Großraumbüro,
Besprechung, Sitzung, Seminar

Einzelbüro 1,5 kWh je Sitzplatz in
der Gaststätte und Tag

4 Gebäude des Groß- und
Einzelhandels bis 1 000
Quadratmeter Nettogrundfläche
mit der Hauptnutzung Groß-,
Einzelhandel/Kaufhaus

Einzelhandel/Kaufhaus 0

5 Gewerbebetriebe bis 1 000
Quadratmeter Nettogrundfläche
mit der Hauptnutzung Gewerbe

Gewerbliche und industrielle Hallen
– leichte Arbeit, überwiegend
sitzende Tätigkeit

1,5 kWh je Beschäftigten
und Tag

6 Schule, Kindergarten und -
tagesstätte, ähnliche Einrichtungen
mit der Hauptnutzung
Klassenzimmer, Gruppenraum

Klassenzimmer/Gruppenraum Ohne Duschen: 65 Wh je
Quadratmeter und Tag,
200 Nutzungstage

7 Turnhalle mit der Hauptnutzung
Turnhalle

Turnhalle 1,5 kWh je Person und
Tag

8 Beherbergungsstätte ohne
Schwimmhalle, Sauna oder
Wellnessbereich mit
der Hauptnutzung Hotelzimmer

Hotelzimmer 250 Wh je Quadratmeter
und Tag, 365
Nutzungstage

9 Bibliothek mit der Hauptnutzung
Lesesaal, Freihandbereich

Bibliothek, Lesesaal 0

* Die flächenbezogenen Werte beziehen sich auf die gesamte Nettogrundfläche des Gebäudes; der monatliche
Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser ist nach DIN V 18599-10: 2018-09, Tabelle 7, Fußnote a zu berechnen.
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Anlage 7 (zu § 48)

Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten von Außenbauteilen
bei Änderung an bestehenden Gebäuden

Wohngebäude
und Zonen von

Nichtwohngebäuden
mit Raum-Solltemperatur

≥ 19 °C

Zonen von
Nichtwohngebäuden

mit Raum-Solltemperatur
von 12 bis < 19 °CNummer

Erneuerung,
Ersatz oder erstmaliger

Einbau von Außenbauteilen
Höchstwerte der

Wärmedurchgangskoeffizienten Umax
Bauteilgruppe: Außenwände

Außenwände:
– Ersatz oder

1a1

– erstmaliger Einbau

U = 0,24 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

Außenwände:
– Anbringen von Bekleidungen

(Platten oder plattenartige Bauteile),
Verschalungen, Mauervorsatzschalen
oder Dämmschichten auf der Außenseite
einer bestehenden Wand oder

1b1,2

– Erneuerung des Außenputzes einer
bestehenden Wand

U = 0,24 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

Bauteilgruppe:
Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfenster, Glasdächer, Außentüren und Vorhangfassaden
Gegen Außenluft abgrenzende Fenster und
Fenstertüren:
– Ersatz oder erstmaliger Einbau des

gesamten Bauteils oder

2a

– Einbau zusätzlicher Vor- oder
Innenfenster

Uw = 1,3 W/(m2•K) Uw = 1,9 W/(m2•K)

Gegen Außenluft abgrenzende
Dachflächenfenster:
– Ersatz oder erstmaliger Einbau des

gesamten Bauteils oder

2b

– Einbau zusätzlicher Vor- oder
Innenfenster

Uw = 1,4 W/(m2•K) Uw = 1,9 W/(m2•K)

Gegen Außenluft abgrenzende Fenster,
Fenstertüren und Dachflächenfenster:2c3

– Ersatz der Verglasung oder verglaster
Flügelrahmen

Ug = 1,1 W/(m2•K) Keine Anforderung

Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-
Konstruktion, deren Bauart DIN EN ISO
12631: 2018-01 entspricht:

2d

– Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils

Uc = 1,5 W/(m2•K) Uc = 1,9 W/(m2•K)

Gegen Außenluft abgrenzende Glasdächer:
– Ersatz oder erstmaliger Einbau des

gesamten Bauteils oder

2e3

– Ersatz der Verglasung oder verglaster
Flügelrahmen

Uw/Ug = 2,0 W/(m2•K) Uw/Ug = 2,7 W/(m2•K)
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Wohngebäude
und Zonen von

Nichtwohngebäuden
mit Raum-Solltemperatur

≥ 19 °C

Zonen von
Nichtwohngebäuden

mit Raum-Solltemperatur
von 12 bis < 19 °CNummer

Erneuerung,
Ersatz oder erstmaliger

Einbau von Außenbauteilen
Höchstwerte der

Wärmedurchgangskoeffizienten Umax
Gegen Außenluft abgrenzende Fenstertüren
mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder
Hebemechanismus:

2f

– Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils

Uw = 1,6 W/(m2•K) Uw = 1,9 W/(m2•K)

Gegen Außenluft abgrenzende Fenster,
Fenstertüren und Dachflächenfenster mit
Sonderverglasung:
– Ersatz oder erstmaliger Einbau des

gesamten Bauteils oder

3a4

– Einbau zusätzlicher Vor- oder
Innenfenster

Uw/Ug = 2,0 W/(m2•K) Uw/Ug = 2,8 W/(m2•K)

Gegen Außenluft abgrenzende Fenster,
Fenstertüren und Dachflächenfenster mit
Sonderverglasung:

3b4

– Ersatz der Sonderverglasung oder
verglaster Flügelrahmen

Ug = 1,6 W/(m2•K) Keine Anforderung

Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-
Konstruktion, deren Bauart DIN EN
ISO 12631: 2018-01 entspricht, mit
Sonderverglasung:

3c3,4

– Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils

Uc = 2,3 W/(m2•K) Uc = 3,0 W/(m2•K)

4 Einbau neuer Außentüren (ohne rahmenlose
Türanlagen aus Glas, Karusselltüren und
kraftbetätigte Türen)

U = 1,8 W/(m2•K)
(Türfläche)

U = 1,8 W/(m2•K)
(Türfläche)

Bauteilgruppe:
Dachflächen sowie Decken und Wände gegen unbeheizte Dachräume

Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen
einschließlich Dachgauben sowie gegen
unbeheizte Dachräume abgrenzende Decken
(oberste Geschossdecken) und Wände
(einschließlich Abseitenwände):
– Ersatz oder
– erstmaliger Einbau

5a1

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

U = 0,24 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen
einschließlich Dachgauben sowie gegen
unbeheizte Dachräume abgrenzende Decken
(oberste Geschossdecken) und Wände
(einschließlich Abseitenwände):

5b1,5

– Ersatz oder Neuaufbau einer
Dachdeckung einschließlich der darunter

U = 0,24 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)
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Wohngebäude
und Zonen von

Nichtwohngebäuden
mit Raum-Solltemperatur

≥ 19 °C

Zonen von
Nichtwohngebäuden

mit Raum-Solltemperatur
von 12 bis < 19 °CNummer

Erneuerung,
Ersatz oder erstmaliger

Einbau von Außenbauteilen
Höchstwerte der

Wärmedurchgangskoeffizienten Umax
liegenden Lattungen und Verschalungen
oder

– Aufbringen oder Erneuerung von
Bekleidungen oder Verschalungen oder
Einbau von Dämmschichten auf der
kalten Seite von Wänden oder

– Aufbringen oder Erneuerung von
Bekleidungen oder Verschalungen oder
Einbau von Dämmschichten auf
der kalten Seite von obersten
Geschossdecken

Anzuwenden nur auf opake Bauteile
Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen
mit Abdichtung:
– Ersatz einer Abdichtung, die flächig das

Gebäude wasserdicht abdichtet, durch
eine neue Schicht gleicher Funktion (bei
Kaltdachkonstruktionen einschließlich
darunter liegender Lattungen)

5c1,5

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

U = 0,20 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

Bauteilgruppe:
Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Räume (mit Ausnahme von Dachräumen)
sowie Decken nach unten gegen Erdreich, Außenluft oder unbeheizte Räume

Wände, die an Erdreich oder an unbeheizte
Räume (mit Ausnahme von Dachräumen)
grenzen, und Decken, die beheizte Räume
nach unten zum Erdreich oder zu
unbeheizten Räumen abgrenzen:
– Ersatz oder

6a1

– erstmaliger Einbau

U = 0,30 W/(m2•K) Keine Anforderung

Wände, die an Erdreich oder an unbeheizte
Räume (mit Ausnahme von Dachräumen)
grenzen, und Decken, die beheizte Räume
nach unten zum Erdreich oder zu
unbeheizten Räumen abgrenzen:
– Anbringen oder Erneuern von

außenseitigen Bekleidungen oder
Verschalungen, Feuchtigkeitssperren
oder Drainagen oder

6b1,5

– Anbringen von Deckenbekleidungen auf
der Kaltseite

U = 0,30 W/(m2•K) Keine Anforderung

6c1,5 Decken, die beheizte Räume nach unten zum
Erdreich, zur Außenluft oder zu unbeheizten
Räumen abgrenzen:

U = 0,50 W/(m2•K) Keine Anforderung
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5 Werden Maßnahmen nach den Nummern 5b, 5c, 6b, 6c oder 6e ausgeführt, müssen die dort genannten
Anforderungen nicht eingehalten werden, wenn die Bauteilfläche nach dem 31. Dezember 1983 unter
Einhaltung energiesparrechtlicher Vorschriften errichtet oder erneuert worden ist.

Wohngebäude
und Zonen von

Nichtwohngebäuden
mit Raum-Solltemperatur

≥ 19 °C

Zonen von
Nichtwohngebäuden

mit Raum-Solltemperatur
von 12 bis < 19 °CNummer

Erneuerung,
Ersatz oder erstmaliger

Einbau von Außenbauteilen
Höchstwerte der

Wärmedurchgangskoeffizienten Umax
– Aufbau oder Erneuerung von

Fußbodenaufbauten auf der beheizten
Seite

Decken, die beheizte Räume nach unten zur
Außenluft abgrenzen:
– Ersatz oder

6d1

– Erstmaliger Einbau

U = 0,24 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

Decken, die beheizte Räume nach unten zur
Außenluft abgrenzen,
– Anbringen oder Erneuern von

außenseitigen Bekleidungen oder
Verschalungen, Feuchtigkeitssperren
oder Drainagen oder

6e1,5

– Anbringen von Deckenbekleidungen auf
der Kaltseite

U = 0,24 W/(m2•K) U = 0,35 W/(m2•K)

1 Werden Maßnahmen nach den Nummern 1a, 1b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d oder 6e ausgeführt
und ist die Dämmschichtdicke im Rahmen dieser Maßnahmen aus technischen Gründen begrenzt, so
gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik höchstmögliche
Dämmschichtdicke eingebaut wird, wobei ein Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,035 W/
(m•K) einzuhalten ist. Abweichend von Satz 1 ist ein Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von λ =
0,045 W/(m•K) einzuhalten, soweit Dämmmaterialien in Hohlräume eingeblasen oder Dämmmaterialien aus
nachwachsenden Rohstoffen verwendet werden. Wird bei Maßnahmen nach Nummer 5b eine Dachdeckung
einschließlich darunter liegender Lattungen und Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut, sind die Sätze
1 und 2 entsprechend anzuwenden, wenn der Wärmeschutz als Zwischensparrendämmung ausgeführt wird
und die Dämmschichtdicke wegen einer innenseitigen Bekleidung oder der Sparrenhöhe begrenzt ist. Die
Sätze 1 bis 3 sind bei Maßnahmen nach den Nummern 5a, 5b, und 5c nur auf opake Bauteile anzuwenden.

2 Werden Maßnahmen nach Nummer 1b ausgeführt, müssen die dort genannten Anforderungen
nicht eingehalten werden, wenn die Außenwand nach dem 31. Dezember 1983 unter Einhaltung
energiesparrechtlicher Vorschriften errichtet oder erneuert worden ist.

3 Bei Ersatz der Verglasung oder verglaster Flügelrahmen gelten die Anforderungen nach den Nummern
2c, 2e und 3c nicht, wenn der vorhandene Rahmen zur Aufnahme der vorgeschriebenen Verglasung
ungeeignet ist. Werden bei Maßnahmen nach Nummer 2c oder bei Maßnahmen nach Nummer 2e
Verglasungen oder verglaste Flügelrahmen ersetzt und ist die Glasdicke im Rahmen dieser Maßnahmen aus
technischen Gründen begrenzt, so gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn eine Verglasung mit einem
Wärmedurchgangskoeffizienten von höchstens 1,3 W/(m2•K) eingebaut wird. Werden Maßnahmen nach
Nummer 2c an Kasten- oder Verbundfenstern durchgeführt, so gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn
eine Glastafel mit einer infrarot-reflektierenden Beschichtung mit einer Emissivität εn ≤ 0,2 eingebaut wird.

4 Sonderverglasungen im Sinne der Nummern 3a, 3b und 3c sind
– Schallschutzverglasungen mit einem bewerteten Schalldämmmaß der Verglasung von Rw,R ≥ 40 dB nach

DIN EN ISO 717-1: 2013-06 oder einer vergleichbaren Anforderung,
– Isolierglas-Sonderaufbauten zur Durchschusshemmung, Durchbruchhemmung oder

Sprengwirkungshemmung nach anerkannten Regeln der Technik oder
– Isolierglas-Sonderaufbauten als Brandschutzglas mit einer Einzelelementdicke von mindestens 18 mm

nach DIN 4102-13: 1990-05 oder einer vergleichbaren Anforderung.
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Anlage 8 (zu den §§ 69 und 70)

Anforderungen an die Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen
1. Wärmedämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen

a) Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen sind wie folgt zu dämmen:

aa) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von bis zu 22 Millimetern
beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von
0,035 Watt pro Meter und Kelvin, 20 Millimeter.

bb) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 22 Millimetern
und bis zu 35 Millimetern beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine
Wärmeleitfähigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, 30 Millimeter.

cc) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 35 Millimetern
und bis zu 100 Millimetern ist die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine
Wärmeleitfähigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, gleich dem Innendurchmesser.

dd) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 100 Millimetern
beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von
0,035 Watt pro Meter und Kelvin, 100 Millimeter.

ee) Bei Leitungen und Armaturen nach den Doppelbuchstaben aa bis dd, die sich in Wand-
und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungs-
stellen oder bei zentralen Leitungsnetzverteilern befinden, beträgt die Mindestdicke der
Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin,
die Hälfte des jeweiligen Wertes nach den Doppelbuchstaben aa bis dd.

ff) Bei Wärmeverteilungsleitungen nach den Doppelbuchstaben aa bis dd, die nach dem
31. Januar 2002 in Bauteilen zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer verlegt
werden, beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit
von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, die Hälfte des jeweiligen Wertes nach den Doppel-
buchstaben aa bis dd.

gg) Bei Leitungen und Armaturen nach Doppelbuchstabe ff, die sich in einem Fußbodenauf-
bau befinden, beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärme-
leitfähigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, 6 Millimeter.

hh) Soweit in den Fällen des § 69 Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen an Außenluft
grenzen, beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähig-
keit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, das Zweifache des jeweiligen Wertes nach den
Doppelbuchstaben aa bis dd.

Die Wärmeleitfähigkeiten der Wärmedämmung sind jeweils auf eine Mitteltemperatur von
40 Grad Celsius zu beziehen.

b) In den Fällen des § 69 Absatz 1 ist Buchstabe a nicht anzuwenden, soweit sich Wärmevertei-
lungsleitungen nach Buchstabe a Doppelbuchstabe aa bis dd in beheizten Räumen oder in
Bauteilen zwischen beheizten Räumen eines Nutzers befinden und ihre Wärmeabgabe durch
frei liegende Absperreinrichtungen beeinflusst werden kann.

c) In Fällen des § 69 Absatz 1 ist Buchstabe a nicht anzuwenden auf Warmwasserleitungen bis zu
einem Wasserinhalt von 3 Litern, die weder in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit
elektrischer Begleitheizung ausgestattet sind (Stichleitungen) und sich in beheizten Räumen be-
finden.

2. Wärmedämmung von Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen in
den Fällen des § 70
Bei Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von Raumlufttechnik- und Kli-
makältesystemen mit einem Innendurchmesser
a) von bis zu 22 Millimetern beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht 9 Millimeter, bezogen auf
eine Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin,
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b) von mehr als 22 Millimetern beträgt die Mindestdicke der Dämmschicht 19 Millimeter, bezogen
auf eine Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin.

Die Wärmeleitfähigkeit der Kältedämmung ist jeweils auf eine Mitteltemperatur von 10 Grad Celsius
zu beziehen.

3. Materialien mit anderen Wärmeleitfähigkeiten
Bei Materialien mit anderen Wärmeleitfähigkeiten als 0,035 Watt pro Meter und Kelvin sind die
Mindestdicken der Dämmschichten entsprechend umzurechnen. Für die Umrechnung und die
Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials sind die in anerkannten Regeln der Technik enthaltenen
Berechnungsverfahren und Rechenwerte zu verwenden.

4. Gleichwertige Begrenzung
Bei Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitun-
gen dürfen die Mindestdicken der Dämmschichten nach den Nummern 1 und 2 insoweit vermin-
dert werden, als eine gleichwertige Begrenzung der Wärmeabgabe oder der Wärmeaufnahme
auch bei anderen Rohrdämmstoffanordnungen und unter Berücksichtigung der Dämmwirkung
der Leitungswände sichergestellt ist.

Anlage 9 (zu § 85 Absatz 6)
Umrechnung in Treibhausgasemissionen

1. Angabe in Energiebedarfsausweisen
Die mit dem Gebäudebetrieb verbundene emittierte Menge von Treibhausgasen berechnet sich für
die Angabe in Energiebedarfsausweisen wie folgt:

a) Die Treibhausgasemissionen berechnen sich bei fossilen Brennstoffen, bei Biomasse, bei Strom
und bei Abwärme aus dem Produkt des nach § 20 oder nach § 21 ermittelten endenergetischen
Bedarfswerts des Gebäudes bezüglich des betreffenden Energieträgers und dem auf die einge-
setzte Energiemenge bezogenen Emissionsfaktor nach Nummer 3. Der Emissionsfaktor für „ge-
bäudenahe Erzeugung“ bei gasförmiger und flüssiger Biomasse darf dabei nur verwendet wer-
den, wenn die Voraussetzungen des § 22 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 erfüllt sind.

b) Wird Wärme aus einer gebäudeintegrierten oder gebäudenahen Kraft-Wärme-Kopplungsanlage
bezogen, ist der Emissionsfaktor nach DIN V 18599-9: 2018-09 unter sinngemäßer Anwendung
der einschlägigen Regelungen in DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang A Abschnitt A.4 zu bestim-
men und jeweils mit dem nach § 20 oder nach § 21 ermittelten, durch die Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlage gedeckten endenergetischen Bedarfswert des Gebäudes zu multiplizieren.

c) Wird Fernwärme oder -kälte zur Deckung des Endenergiebedarfs (Wärme, Kälte) eingesetzt, die
ganz oder teilweise aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen stammt, und hat der Betreiber des Wär-
menetzes einen Emissionsfaktor auf der Grundlage der DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang A Ab-
schnitt A.4 und unter Verwendung der Emissionsfaktoren nach Nummer 3 ermittelt und veröffent-
licht, ist dieser Emissionsfaktor zu verwenden und mit dem nach § 20 oder nach § 21 ermittelten
endenergetischen Bedarfswert des Gebäudes zu multiplizieren.

d) Wird Fernwärme oder -kälte zur Deckung des Endenergiebedarfs (Wärme, Kälte) eingesetzt, die
ganz oder teilweise aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen stammt, und hat der Betreiber des
Versorgungsnetzes keinen Emissionsfaktor ermittelt und veröffentlicht, ist der auf die für die
Fernwärme oder -kälte eingesetzten Brennstoffe bezogene Emissionsfaktor nach Nummer 3 zu
verwenden und mit dem nach § 20 oder nach § 21 ermittelten endenergetischen Bedarfswert
des Gebäudes zu multiplizieren.

e) Bei der Ermittlung der Emissionsfaktoren nach Buchstabe c sind die Vorkettenemissionen der
einzelnen Energieträger und die Netzverluste zu berücksichtigen. Zur Berücksichtigung der
Vorkettenemissionen kann ein pauschaler Aufschlag von 20 Prozent, mindestens aber von
40 Gramm Kohlendioxid-Äquivalent pro Kilowattstunde, auf den ohne Berücksichtigung der
Vorkettenemissionen bestimmten Emissionsfaktor angewendet werden.

f) Falls der Wärme-, Kälte- und Strombedarf des Gebäudes aus unterschiedlichen Brennstoffen
und Energieträgern gedeckt wird, so ist die Gesamttreibhausgasemission als die Summe der



nach § 20 oder nach § 21 ermittelten endenergetischen Bedarfswerte des Gebäudes bezüglich
der einzelnen Brennstoffe und Energieträger, jeweils multipliziert mit den betreffenden Emissions-
faktoren, zu ermitteln.

g) (weggefalen).

h) (weggefalen)

2. Angabe in Energieverbrauchsausweisen

Die mit dem Gebäudebetrieb verbundenen Treibhausgasemissionen berechnen sich als Summe
der Energieverbrauchswerte aus dem Energieverbrauchsausweis bezüglich der einzelnen Ener-
gieträger, jeweils multipliziert mit den entsprechenden Emissionsfaktoren nach Nummer 3.

3. Emissionsfaktoren
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Nummer Kategorie Energieträger
Emissionsfaktor
[g CO2-Äquivalent

pro kWh]
1 Heizöl 310
2 Erdgas 240
3 Flüssiggas 270
4 Steinkohle 400
5

Fossile Brennstoffe

Braunkohle 430
6 Biogas 140
7 Biogas, gebäudenah erzeugt 75
8 Biogenes Flüssiggas 180
9 Bioöl 210
10 Bioöl, gebäudenah erzeugt 105
11

Biogene Brennstoffe

Holz 20
12 netzbezogen 560
13 gebäudenah erzeugt (aus Photovoltaik

oder Windkraft)
0

14

Strom

Verdrängungsstrommix 860
15 Erdwärme, Geothermie, Solarthermie,

Umgebungswärme
0

16 Erdkälte, Umgebungskälte 0
17 Abwärme aus Prozessen 40
18

Wärme, Kälte

Wärme aus KWK, gebäudeintegriert
oder gebäudenah

nach DIN V
18599-9: 2018-09

19 Wärme aus Verbrennung von
Siedlungsabfällen (unter pauschaler
Berücksichtigung von Hilfsenergie und
Stützfeuerung)

20

20 Brennstoff: Stein-/Braunkohle 300
21 Gasförmige und flüssige Brennstoffe 180
22

Nah-/Fernwärme aus KWK mit
Deckungsanteil der KWK an
der Wärmeerzeugung von
mindestens 70 Prozent Erneuerbarer Brennstoff 40

23 Brennstoff: Stein-/Braunkohle 400
24 Gasförmige und flüssige Brennstoffe 300
25

Nah-/Fernwärme aus
Heizwerken

Erneuerbarer Brennstoff 60
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Anlage 10 (zu § 86)

Energieeffizienzklassen von Wohngebäuden

Energieeffizienzklasse
Endenergie

[Kilowattstunden pro
Quadratmeter Gebäudenutzfläche und Jahr]

A+ ≤ 30
A ≤ 50
B ≤ 75
C ≤ 100
D ≤ 130
E ≤ 160
F ≤ 200
G ≤ 250
H > 250

Anlage 11 (zu § 88 Absatz 2 Nummer 2)

Anforderungen an die Inhalte der Schulung für die Berechtigung
zur Ausstellung von Energieausweisen

1. Zweck der Schulung
Die nach § 88 Absatz 2 Nummer 2 verlangte Schulung soll die Aussteller von Energie-
ausweisen in die Lage versetzen, bei der Ausstellung solcher Energieausweise die
Vorschriften dieses Gesetzes einschließlich des technischen Regelwerks zum energie-
sparenden Bauen sachgemäß anzuwenden. Die Schulung soll praktische Übungen
einschließen und insbesondere die im Folgenden genannten Fachkenntnisse vermitteln.

2. Inhaltliche Schwerpunkte der Schulung zu Wohngebäuden
a) Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebäudes, der Baukonstruktion und der techni-

schen Anlagen
Ermittlung, Bewertung und Dokumentation des Einflusses der geometrischen und energeti-
schen Kennwerte der Gebäudehülle einschließlich aller Einbauteile und Wärmebrücken, der
Luftdichtheit und Erkennen von Leckagen, der bauphysikalischen Eigenschaften von Baustof-
fen und Bauprodukten einschließlich der damit verbundenen konstruktiv-statischen Aspekte,
der energetischen Kennwerte von anlagentechnischen Komponenten einschließlich deren Be-
triebseinstellung und Wartung, der Auswirkungen des Nutzerverhaltens und von Leerstand
und von Klimarandbedingungen und Witterungseinflüssen auf den Energieverbrauch.

b) Beurteilung der Gebäudehülle
Ermittlung von Eingangs- und Berechnungsgrößen für die energetische Berechnung, wie zum
Beispiel Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Wärmedurchgangskoeffizient, Trans-
missionswärmeverlust, Lüftungswärmebedarf und nutzbare interne und solare Wärmegewinne.
Durchführung der erforderlichen Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4108-6 sowie
Anwendung vereinfachter Annahmen und Berechnungs- und Beurteilungsmethoden. Berück-
sichtigung von Maßnahmen des sommerlichen Wärmeschutzes und Berechnung nach DIN
4108-2, Kenntnisse über Luftdichtheitsmessungen und die Ermittlung der Luftdichtheitsrate.

c) Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen
Detaillierte Beurteilung von Komponenten einer Heizungsanlage zur Wärmeerzeugung,
Wärmespeicherung, Wärmeverteilung und Wärmeabgabe. Kenntnisse über die Interaktion von
Gebäudehülle und Anlagentechnik, Durchführung der Berechnungen nach DIN V 18599 oder
DIN V 4701-10, Beurteilung von Systemen der alternativen und erneuerbaren Energie- und
Wärmeerzeugung.



d) Beurteilung von Lüftungs- und Klimaanlagen
Bewertung unterschiedlicher Arten von Lüftungsanlagen und deren Konstruktionsmerkmalen,
Berücksichtigung der Brand- und Schallschutzanforderungen für lüftungstechnische Anlagen,
Durchführung der Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4701-10, Grundkenntnisse
über Klimaanlagen.

e) Erbringung der Nachweise
Kenntnisse über energetische Anforderungen an Wohngebäude und das Bauordnungsrecht,
insbesondere des Mindestwärmeschutzes, die Durchführung der Nachweise und Berechnun-
gen des Jahres-Primärenergiebedarfs, die Ermittlung des Energieverbrauchs und seine rechner-
ische Bewertung einschließlich der Witterungsbereinigung und über die Ausstellung eines
Energieausweises.

f) Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschließlich ihrer techni-
schen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit
Kenntnisse und Erfahrungswerte über Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsberechnung für
einzelne Bauteile und Anlagen einschließlich Investitionskosten und Kosteneinsparungen, über
erfahrungsgemäß wirtschaftlich rentable, im Allgemeinen verwirklichungsfähige Modernisie-
rungsempfehlungen für kosteneffiziente Verbesserungen der energetischen Eigenschaften des
Wohngebäudes, über Vor- und Nachteile bestimmter Verbesserungsvorschläge unter Berück-
sichtigung bautechnischer und rechtlicher Rahmenbedingungen (zum Beispiel bei Wechsel
des Heizenergieträgers, Grenzbebauung, Grenzabstände), über aktuelle Förderprogramme,
über tangierte bauphysikalische und statisch-konstruktive Einflüsse, wie zum Beispiel Wärme-
brücken, Tauwasseranfall (Kondensation), Wasserdampftransport, Schimmelpilzbefall, Bau-
teilanschlüsse und Vorschläge für weitere Abdichtungsmaßnahmen, über die Auswahl von
Materialien zur Herstellung der Luftdichtheit nach den Gesichtspunkten der Verträglichkeit der
Wirksamkeit sowie der Dauerhaftigkeit und über Auswirkungen von wärmeschutztechnischen
Maßnahmen auf den Schall- und Brandschutz. Erstellung erfahrungsgemäß wirtschaftlich ren-
tabler, im Allgemeinen verwirklichungsfähiger Modernisierungsempfehlungen für kosteneffizi-
ente Verbesserungen der energetischen Eigenschaften.

3. Inhaltliche Schwerpunkte der Schulung zu Nichtwohngebäuden
Zusätzlich zu den unter Nummer 2 aufgeführten Schwerpunkten soll die Schulung insbesondere
die nachfolgenden Fachkenntnisse zu Nichtwohngebäuden vermitteln:

a) Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebäudes, der Baukonstruktion und der techni-
schen Anlagen
Energetische Modellierung eines Gebäudes – hierzu gehören beheiztes oder gekühltes Volumen,
konditionierte oder nicht konditionierte Räume, Versorgungsbereich der Anlagentechnik –,
Ermittlung der Systemgrenze und Einteilung des Gebäudes in Zonen nach entsprechenden
Nutzungsrandbedingungen, Zuordnung von geometrischen und energetischen Kenngrößen
zu den Zonen und Versorgungsbereichen, Zusammenwirken von Gebäude und Anlagentech-
nik mit Verrechnung von Bilanzanteilen, Anwendung vereinfachter Verfahren, zum Beispiel die
Anwendung des Ein-Zonen-Modells, Bestimmung von Wärmequellen und -senken und des
Nutzenergiebedarfs von Zonen, Ermittlung, Bewertung und Dokumentation der energetischen
Kennwerte von raumlufttechnischen Anlagen, insbesondere von Klimaanlagen, und Beleuch-
tungssystemen.

b) Beurteilung der Gebäudehülle
Ermittlung von Eingangs- und Berechnungsgrößen und energetische Bewertung von Fassa-
densystemen, insbesondere von Vorhang- und Glasfassaden, Bewertung von Systemen für
den sommerlichen Wärmeschutz und von Verbauungs- und Verschattungssituationen.

c) Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen
Berechnung des Endenergiebedarfs für Heizungs- und Warmwasserbereitung einschließlich
der Verluste in den technischen Prozessschritten nach DIN V 18599-5 und DIN V 18599-8,
Beurteilung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen nach DIN V 18599-9, Bilanzierung von Nah-
und Fernwärmesystemen und der Nutzung erneuerbarer Energien.
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d) Beurteilung von raumlufttechnischen Anlagen und sonstigen Anlagen zur Kühlung

Berechnung des Kühlbedarfs von Gebäuden (Nutzkälte) und der Nutzenergie für die Luftauf-
bereitung, Bewertung unterschiedlicher Arten von raumlufttechnischen Anlagen und deren
Konstruktionsmerkmalen, Berücksichtigung der Brand- und Schallschutzanforderungen für
diese Anlagen, Berechnung des Energiebedarfs für die Befeuchtung mit einem Dampferzeu-
ger, Ermittlung von Übergabe- und Verteilverlusten, Bewertung von Bauteiltemperierungen,
Durchführung der Berechnungen nach DIN V 18599-2, DIN V 18599-3 und DIN V 18599-7
und der Nutzung erneuerbarer Energien.

e) Beurteilung von Beleuchtungs- und Belichtungssystemen
Berechnung des Endenergiebedarfs für die Beleuchtung nach DIN V 18599-4, Bewertung der
Tageslichtnutzung, zum Beispiel der Fenster, der Tageslichtsysteme, des Beleuchtungs-
niveaus, des Wartungswertes sowie der Beleuchtungsstärke, der tageslichtabhängigen Kunst-
lichtregelung, zum Beispiel der Art, der Kontrollstrategie, des Funktionsumfangs, sowie des
Schaltsystems und der Kunstlichtbeleuchtung, zum Beispiel der Lichtquelle, der Vorschalt-
geräte sowie der Leuchten.

f) Erbringung der Nachweise
Kenntnisse über energetische Anforderungen an Nichtwohngebäude und das Bauordnungs-
recht, insbesondere den Mindestwärmeschutz, Durchführung der Nachweise und Berech-
nungen des Jahres-Primärenergiebedarfs, Ermittlung des Energieverbrauchs und seine rech-
nerische Bewertung einschließlich der Witterungsbereinigung, Ausstellung eines Energieaus-
weises.

g) Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschließlich ihrer technischen
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit
Erstellung von erfahrungsgemäß wirtschaftlich rentablen, im Allgemeinen verwirklichungs-
fähigen Modernisierungsempfehlungen für kosteneffiziente Verbesserungen der energetischen
Eigenschaften für Nichtwohngebäude.

4. Umfang der Schulung

Der Umfang der Fortbildung insgesamt sowie der einzelnen Schwerpunkte soll dem
Zweck und den Anforderungen dieser Anlage sowie der Vorbildung der jeweiligen Teil-
nehmer Rechnung tragen.
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